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BGH Bundesgerichtshof 

BNatSchG Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – 

BNatSchG) 

ca. zirka 

CEF Continuous Ecological Functionality (zeitlich vorgezogene Artenschutz-

Maßnahmen zur Gewährleistung einer dauerhaften ökologischen Funktion) 

Cm Zentimeter 

CO2 Kohlenstoffdioxid 

DC Direct Current (Gleichspannung) 

DSchG Denkmalschutzgesetz 

EEG Erneuerbare Energien Gesetz 

EnBW Energie Baden-Württemberg Aktiengesellschaft 

EnWG Energiewirtschaftsgesetz 
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Abkürzung Beschreibung 

EuGH Europäischer Gerichtshof 

EWI Energiewirtschaftliches Institut an der Universität zu Köln 

FAKT Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl 

FCS Favorable Conservation Status (Artenschutz-Maßnahmen zur Sicherung des Er-

haltungszustandes) 

FFH Flora-Fauna-Habitat 

GSA Gewässerschutzanlage 

GW Gigawatt (1000 Megawatt, 1 Milliarde Watt) 

GWh Gigawattstunde 

ha Hektar 

IBS Inbetriebsetzung 

IEKK Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept 

km Kilometer 

km² Quadratkilometer 

KSG Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg 

kV Kilovolt (1000 Volt) 

kW Kilowatt (1000 Watt) 

LAWA Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser 

LEP Landesentwicklungsplan (Baden-Württemberg) 

LBO Landesbauordnung 

LBP Landschaftspflegerischer Begleitplan 

LGRB Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg 

LKW Lastkraftwagen 

NatSchG Gesetz des Landes Baden-Württemberg zum Schutz der Natur und zur Pflege der 

Landschaft (Naturschutzgesetz - NatSchG) 

LPlG Landesplanungsgesetz 

LRT Lebensraumtyp 

l/s Liter pro Sekunde 

LSA Lichtsignalanlage 

LSG Landschaftsschutzgebiet 

LSG-VO Landschaftsschutzgebiets-Verordnung 

LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg 

LVwVfG Landesverwaltungsverfahrensgesetz 

LWaldG Waldgesetz für Baden-Württemberg (Landeswaldgesetz - LWaldG) 
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Abkürzung Beschreibung 

m Meter 

m² Quadratmeter 

m³ Kubikmeter 

mm Millimeter 

MU-Bruch Murgschifferschaftsbruch 

MW Megawatt (1000 Kilowatt, 1 Million Watt) 

MWh Megawattstunde 

NNQ Niedrigster bekannter Abfluss/Mindestabfluss 

OGewV Oberflächengewässerverordnung 

PETN Pentaerythrityltetranitrat (Sprengstoff) 

PLS Prozessleitsystem 

RFW Rudolf-Fettweis-Werk 

RoV Raumordnungsverordnung 

SchALVO Schutzgebiets- und Ausgleichs-Verordnung 

TNT Trinitrotoluol (Sprengstoff) 

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 

UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

VGH Verwaltungsgerichtshof 

VSG Schwarzwald-Granit-Werke GmbH & Co. KG 

VwV Verwaltungsvorschrift 

WG Wassergesetz Baden-Württemberg 

WHG Wasserhaushaltsgesetz 

WRRL Wasserrahmenrichtlinie 

WSG Wasserschutzgebiet 

ZUR Zeitschrift für Umweltrecht 
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0 Allgemeine Angaben zum beantragten Vorhaben 

Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG (im Folgenden EnBW) beabsichtigt die Errich-
tung und den Betrieb des Pumpspeicherwerks Forbach - Neue Unterstufe auf der Gemar-
kung der Gemeinde Forbach im Nordschwarzwald. Hier ist geplant, die bestehenden An-
lagen des Rudolf-Fettweis-Werkes umfassend zu erneuern und auf heutige Leistungsan-
sprüche anzupassen. Hierzu trägt insbesondere der Ausbau der Energiespeicherfunktion 
der Gesamtanlage bei.  

Im Rahmen des Vorhabens Pumpspeicherwerk Forbach - Neue Unterstufe wird das be-
stehende Schwarzenbachwerk durch ein vollwertiges Pumpspeicherwerk und das beste-
hende Murgwerk durch ein neues Wasserkraftwerk ersetzt. Sowohl das neue Schwarzen-
bach- als auch das neue Murgwerk werden in Kavernen-Bauweise, d. h. unterirdisch er-
stellt. Die neue Kraftwerkskaverne nimmt alle Anlagenbestandteile (die Kavernenteile 
Schwarzenbachwerk, Murgwerk, und Transformatoren jeweils inklusive der zum Betrieb 
notwendigen Nebeneinrichtungen) unterirdisch auf.  

Die Planung der Neuen Unterstufe basiert auf dem Grundsatz, vorhandene Anlagen wei-
ter zu nutzen. So können sowohl die Schwarzenbachtalsperre als auch das Sammelbe-
cken Kirschbaumwasen ohne bauliche und betriebliche Veränderungen in das neue Anla-
genkonzept integriert werden. Für das neue Schwarzenbachwerk wird das bestehende 
Ausgleichsbecken um einen Kavernenwasserspeicher ergänzt; das so erweiterte Aus-
gleichsbecken dient dann als Unterbecken für das neue Pumpspeicherwerk. Zusätzlich 
zum Nutzvolumen des Ausgleichsbeckens werden rund 200.000 m³ nutzbares Speicher-
volumen geschaffen. Damit ist das Pumpspeicherwerk für einen ca. 9-stündigen Pumpbe-
trieb ausgelegt.  

Weitere wichtige Vorhabenbestandteile sind die zugehörigen Stollen, insbesondere die 
Ober- und Unterwasser-, der Zufahrts-, der Energieableitungsstollen, sowie für die Bauar-
beiten erforderliche Schutterstollen. Die vorhandenen Wasserschlösser von Schwarzen-
bachwerk und Murgwerk werden jeweils über neue Oberwasserstollen (Druckstollen und 
vertikale Druckschächte) mit der neuen Kraftwerkskaverne verbunden. Es ist geplant, das 
Schwarzenbachwerk als Pumpspeicherwerk mit einer Pumpturbinenleistung von ca. 
50 MW und das Murgwerk als Laufwasserkraftwerk mit einer Turbinenleistung von ca. 
18 MW auszustatten. 

Das neue Schwarzenbachwerk soll zukünftig als Stromspeicher im Tageszyklus dienen. 
Mit überschüssiger Energie, d. h. wenn die Stromproduktion den aktuellen Bedarf über-
steigt, wird im Pumpbetrieb die Schwarzenbachtalsperre aus dem Ausgleichsbecken und 
dem Kavernenwasserspeicher befüllt und somit elektrische Energie in potentielle Energie 
umgewandelt. Bestehen Erzeugungsdefizite, z. B. in Spitzenlastzeiten, wird im Turbinen-
betrieb die gespeicherte potentielle Energie wieder in elektrische Energie umgewandelt, 
die dann dem bestehenden Stromnetz zugeführt wird. Der Gesamtwirkungsgrad des 
Pumpspeicherwerks beträgt ca. 75 %. 

Das neue Murgwerk wird weiterhin die Abflüsse der Murg zur Erzeugung erneuerbarer 
Energie nutzen. Durch den Neubau der Anlagen wird die Effizienz erhöht. Diese Effizi-
enzgewinne können die aus der Umsetzung der WRRL-Maßnahmen resultierenden Er-
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zeugungsverluste (Mindestwasserabgabe, Fischauf-/abstiegsanlagen) teilweise kompen-
sieren.  

Eine Übersichtsbeschreibung aller energiewirtschaftlichen, rechtlichen, techni-
schen und ökologischen Aspekte des Vorhabens findet sich im  

• Erläuterungsbericht der Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren (Antragsteil 
A.V).  

Die Erläuterung der Genehmigungstatbestände aus rechtlicher Sicht findet sich in 
Antragsteil  

• A.I „Antrag im Einzelnen“. 

Technische Aspekte werden u. a. in den Antragsteilen  

• B.I „technische Beschreibung“ und 

• B.X „Betriebskonzept“  

erläutert.  

Ökologische Fragestellungen werden u.a. vorliegend in Antragsteil  

• E.III „Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung“  

sowie in den Antragsteilen 

• E.I „Bericht zur Umweltverträglichkeitsprüfung“, der auch eine allgemeinverständli-
che Zusammenfassung enthält, 

• E.II „Natura 2000-Verträglichkeitssuntersuchung“ und 

• E.IV „Landschaftspflegerischer Begleitplan“ 

dargestellt.  

Zusätzlich wird das Vorhaben auf der Projektwebseite https://www.enbw.com/ausbau-
pumpspeicher näher vorgestellt, auf die geplanten Neuerungen und die damit verbunde-
nen Veränderungen eingegangen, und häufig gestellte Fragen in Form eines Fragen- und 
Antwortenkatalogs beantwortet. 
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1 Zusammenfassung  

Die EnBW betreibt im oberen Murgtal in Forbach im Nordschwarzwald das Rudolf-
Fettweis-Werk (RFW). Das Werk wurde in zwei Ausbaustufen zwischen 1914 und 1926 
gebaut. Im ersten Bauabschnitt entstanden das Murg- sowie das Niederdruckwerk (1914 - 
1918). In einem zweiten Bauabschnitt wurde das Raumünzachwerk (1921) und das 
Schwarzenbachwerk (1922 - 1926) errichtet. Das gesamte RFW besteht also aus vier 
Einzelkraftwerken und mehreren Talsperren, Sammelbecken und die sie miteinander ver-
bindenden Wasserwege. 

Die großräumliche Lage der Kraftwerke ist in der folgenden Abbildung 1 dargestellt.  

 

Abbildung 1: Großräumliche Lage der derzeit bestehenden Kraftwerksanlagen des Rudolf-Fettweis-

Werkes 

Die EnBW beabsichtigt die Erneuerung und Erweiterung des bestehenden Kraftwerkstan-
dortes in Forbach, um das zur Verfügung stehende Potential der erneuerbaren Erzeugung 
aus Wasserkraft vollumfänglich zu nutzen und zudem einen Beitrag für die Speicherung 
von regenerativ erzeugten Energien zu leisten. 
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Hierfür wurde ursprünglich ein Gesamtprojekt konzipiert, das aus zwei Teilen besteht: 

1. PSW Forbach - Neue Unterstufe: Neubau von Schwarzenbachwerk und Murgwerk 
in Kavernenbauweise mit ausgebauter Pumpspeicherfunktion. 

2. PSW Forbach - Oberstufe: Neubau eines weiteren Pumpspeicherwerks zwischen 
einem Oberbecken auf dem Seekopf und der Schwarzenbachtalsperre als Unter-
becken. 

Das Pumpspeicherwerk Forbach - Neue Unterstufe (Vorhaben genannt) ist alleiniger 
Gegenstand des Planfeststellungsantrags gemäß Antragsteil A.1 (Antrag im Einzelnen). 
Die Oberstufe ist nicht Gegenstand der vorliegenden Betrachtungen (die Bearbeitung der 
Oberstufe ist derzeit zurückgestellt). Weitere Ausführungen zur Planungshistorie sind de-
tailliert im Antragsteil A.V „Erläuterungsbericht“ in den Kapiteln 1.3 und 1.4 enthalten.  
Gegenüber der bisherigen Vorhabenplanung hat die Vorhabenträgerin im laufenden Plan-
feststellungsverfahren PSW Forbach – Neue Unterstufe aufgrund zahlreicher Stellung-
nahmen von Fachbehörden, weiterer Träger öffentlicher Belange und Naturschutzverbän-
den eine Umplanung im Hinblick auf folgende Punkte vorgenommen: 

• Verwertung und Entsorgung des Ausbruchsmaterials sowie  

• Baustellenlogistik bzgl. der Lage von Baustelleneinrichtungsflächen (BE-Flächen) 

Gemäß dem neuen Konzept soll das gesamte im Vorhaben anfallende Ausbruchsmaterial 
in den von der VSG Schwarzwald-Granit Werke GmbH & Co. KG (kurz: VSG) betriebenen 
Steinbruch Murgschifferschaft (MU-Bruch) verbracht, dort gelagert, aufbereitet und als 
Baustoff vertrieben werden (detaillierte Ausführungen hierzu in Kapitel 2.3 

Es ist beabsichtigt, auf diese Weise das gesamte Ausbruchmaterial zu verwerten; evtl. 
anfallende geringere Mengen nicht verwertbarer Materialien werden entsorgt. Ebenso 
sollen auf dem Betriebsgelände des MU-Bruches einige der für den Bau des PSW For-
bach erforderliche BE-Flächen für die Bauzeit eingerichtet werden. 

Für die Dauer der Bauzeit müssen insbesondere forstlich genutzte Wege im Wald ausge-
baut bzw. verbreitert werden. Daneben ist die bauzeitliche Inanspruchnahme und teilwei-
se Umgestaltung weiterer Flächen als Baustelleneinrichtungsflächen (Baustelleneinrich-
tungsflächen) und Arbeitsbereiche erforderlich. 
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Für die fachgutachterliche Beurteilung denkbarer vorhabenbedingter artenschutzrechtli-
cher Verbotstatbestände wurden in den Jahren 2010 bis 2017 umfangreiche Erfassungen 
der folgenden artenschutzrechtlich relevanten Tier- und Pflanzengruppen im Untersu-
chungsgebiet durchgeführt: 

• Europäische Vogelarten 

• Säugetiere des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

- Fledermäuse 

- Haselmaus 

- Wildkatze 

• Amphibien des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

• Reptilien des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

• Falter des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

• Libellen des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

• holzbewohnende Käfer des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

• Gefäßpflanzen der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie 

Europäische Vogelarten 

Im Untersuchungsgebiet konnten insgesamt 84 Vogelarten festgestellt werden. Davon 
brüteten 62 Vogelarten im Untersuchungsgebiet und 12 Vogelarten nutzten das Unter-
suchungsgebiet ausschließlich als Nahrungsraum und 10 Vogelarten wurden als Durch-
zügler erfasst. 

Durch das Vorhaben treten artenschutzrechtliche Verbotstatbestände im Sinne von § 44 
BNatSchG bei folgenden europäischen Vogelarten ein: 

• Grauspecht: 1 Brutpaar 

• Grauschnäpper: 5 Brutpaare 

• Hohltaube: 3 Brutpaare 

• Rauhfußkauz: 1 Brutpaar 

• Schwarzspecht: 2 Brutpaare 

• Uhu: 1 Brutpaar 

• Waldkauz: 1 Brutpaar 

• Waldlaubsänger: 5 Brutpaare 

• Waldohreule: 1 Brutpaar 

• Wanderfalke: 1 Brutpaar 

• Weidenmeise: 1 Brutpaar 

• ungefährdete Strauch- und Baumbrüter 

• ungefährdete Höhlenbrüter 

Beim Sperlingskauz ist bei 1 Brutpaar Teile des Nahrungsrevieres zeitweilig blockiert. Es 
wird angenommen, dass das Brutpaar ohne Beeinträchtigung ausweichen kann. 
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Beim Auerhuhn sind keine Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG zu erwarten, da sich 
die Fortpflanzungs- und Ruhestätten außerhalb des Wirkraumes befinden. Es werden 
jedoch insgesamt rd. 22,3 ha Auerhuhn relevante Fläche der Priorität 3 bauzeitlich ge-
stört.  

Säugetiere des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Im Untersuchungsgebiet konnten insgesamt 15 Fledermausarten festgestellt werden. 
Beim Braunen Langohr konnten Wochenstuben in der Nähe des Vorhabens festgestellt 
werden. Bei der Kleinen Bartfledermaus und der Brandtfledermaus sind Wochenstuben in 
Gebäuden im Untersuchungsgebiet denkbar. Bei den anderen Arten befinden sich die 
Wochenstuben außerhalb des Untersuchungsgebietes.  

Durch das Vorhaben treten artenschutzrechtliche Verbotstatbestände im Sinne von § 44 
BNatSchG bei folgenden Fledermausarten ein: 

• Wasserfledermaus: 

- Verlust potentieller Einzelquartiere 

- baubedingte Tötungen bei Baumfällungen nicht ausgeschlossen 

• Braunes Langohr: 

- Verlust potentieller Einzelquartiere 

- baubedingte Tötungen bei Baumfällungen nicht ausgeschlossen 

Bei folgenden Arten wären ohne Vermeidungsmaßnahmen Verbotstatbestände im Sinne 
von § 44 BNatSchG nicht ausgeschlossen, wenn sich Einzeltiere in zu fällenden Bäumen 
mit Quartierstrukturen befinden:  

• Zwergfledermaus 

• Rauhhautfledermaus 

• Nordfledermaus 

• Breitflügelfledermaus 

• Kleinabendsegler 

• Großer Abendsegler 

• Großes Mausohr 

• Nymphenfledermaus 

• Kleine Bartfledermaus 

• Brandtfledermaus 

• Fransenfledermaus 

Bei folgenden Arten sind keine Verbotstatbestände im Sinne von § 44 BNatSchG zu er-
warten: 

• Graues Langohr 

• Zweifarbfledermaus 

Die Haselmaus wurde im Untersuchungsgebiet mit wenigen Individuen nachgewiesen. 
Die Art verliert Lebensräume durch baubedingte Flächeninanspruchnahme entlang der 
Zuwegungen. Aufgrund der linienhaften und kleinräumigen Eingriffe ist es der Haselmaus 
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möglich auszuweichen. Durch die Beräumung des Baufeldes können einzelne Haselmäu-
se getötet werden. Durch die Beräumung des Baufeldes können einzelne Haselmäuse 
getötet werden. 

Die Wildkatze wurde nicht im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Demnach sind Ver-
botstatbestände im Sinne von § 44 BNatSchG bezüglich der Wildkatze ausgeschlossen. 

Amphibien des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Im Untersuchungsgebiet wurde die Gelbbauchunke als Art des Anhang IV der FFH-
Richtlinie im Murgtal, im Steinbruch Raumünzach und im Steinbruch Schneidersköpfle 
nachgewiesen. Durch das Vorhaben können folgende Verbotstatbestände im Sinne von § 
44 BNatSchG eintreten: 

• baubedingte Tötungen auf bauzeitlicher Zufahrt zum Zugangsstollen Murgwerk 

Reptilien des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Im Untersuchungsgebiet wurde die Zauneidechse als Art des Anhang IV der FFH-
Richtlinie im Murgtal und im Steinbruch Schneidersköpfle nachgewiesen. Durch das Vor-
haben können folgende Verbotstatbestände im Sinne von § 44 BNatSchG eintreten: 

• baubedingter Verlust von Lebensräumen durch Flächeninanspruchnahme 

• baubedingte Tötungen auf bauzeitlicher Zufahrt zum Zugangsstollen Murgwerk 

Sonstige Artengruppen 

Aus den folgenden Artengruppen wurden keine Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
nachgewiesen: 

• Falter des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

• Libellen des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

• holzbewohnende Käfer des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

• Gefäßpflanzen der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie 

Das Eintreten von Verbotstatbeständen des § 44 BNatSchG bezüglich der genannten 
Arten ist demnach ausgeschlossen. 

Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen 

Die Tötung von Tieren können durch Vermeidungsmaßnahmen verhindert werden. Unter 
anderem beinhalten diese eine Fäll- und Rodungszeitenbeschränkung, das Verschließen 
von potentiellen Fledermausquartieren vor der Fällung, das Abfangen von auf Vorhaben-
flächen befindlichen Tieren sowie die Aufstellung von Amphibienschutzzäunen. 

Die Erhaltung ökologischer Funktionen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der betroffe-
nen Tiere im räumlichen Zusammenhang wird durch entsprechend ausgestaltete CEF-
Maßnahmen gewährleistet. Diese umfassen u. a. das Ausbringen von künstlichen Nisthil-
fen für Vögel und Fledermäuse, der Nutzungsverzicht und der Waldumbau von Waldbe-
ständen sowie die Lebensraumaufwertung für die Zauneidechse. 

Somit werden die Anforderungen von § 44 Abs. 5 Satz 1 und Satz 2 Nr. 1 BNatSchG bei 
den meisten Arten erfüllt, da die fachgerechte Durchführung der Vermeidungs- und CEF-
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Maßnahmen gewährleistet, dass keine Verbotstatbestände im Sinne des § 44 BNatSchG 
Abs. 1 eintreten. 

Antrag auf Ausnahme 

Bei nachfolgenden Arten können die geplanten Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen nicht 
mit hinreichender Sicherheit gewährleisten, dass die ökologische Funktion von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten der betroffenen Tiere im räumlichen Zusammenhang gewahrt 
bleibt: 

• Uhu 

• Wasserfledermaus 

• Braunes Langohr 

Für die nachfolgenden Arten wird unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung 
(EuGH vom 04.03.2021 – C-473/19) vorsorglich davon ausgegangen, dass der Verbots-
tatbestand der erheblichen Störung i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG eintritt: 

• Grauspecht 

• Grauschnäpper 

• Hohltaube 

• Rauhfußkauz 

• Schwarzspecht 

• Waldkauz 

• Waldlaubsänger  

• Waldohreule 

• Wanderfalke 

• Weidenmeise 

Für diese Arten muss eine Ausnahme im Sinne von § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt 
werden. Es werden geeignete Maßnahmen getroffen, damit sich der Erhaltungszustand 
der Populationen der Art nicht verschlechtert (FCS-Maßnahmen). Die für die Ausnahme 
benötigten zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses liegen vor und 
es sind außerdem keine Alternativen für das Vorhaben gegeben.  

Die Ausnahmeanträge sind in Kapitel 10 des Landschaftspflegerischen Begleitplans (An-
tragsteil E.IV) aufgeführt. 

Eine detaillierte Darstellung der geprüften Alternativen ist in Kap. 1.4 des Berichts zur 
Umweltverträglichkeitsprüfung (Antragsteil E.I) enthalten. 
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2 Einleitung und Methodik 

2.1 Angaben zum Bestandswerk 

Die EnBW betreibt im oberen Murgtal in Forbach im Nordschwarzwald das Rudolf-
Fettweis-Werk (RFW). Die großräumliche Lage des Kraftwerkstandorts ist in der Abbil-
dung 1 in Kapitel 0 dargestellt. 

Das Werk wurde in zwei Ausbaustufen zwischen 1914 und 1926 gebaut. Im ersten Bau-
abschnitt entstanden das Murg- sowie das Niederdruckwerk (1914 - 1918). In einem zwei-
ten Bauabschnitt wurde das Raumünzachwerk (1921) und das Schwarzenbachwerk 
(1922 - 1926) errichtet. Das gesamte RFW besteht also aus vier Einzelkraftwerken und 
mehreren Talsperren, Sammelbecken und die sie miteinander verbindenden Wasserwege 
(Abbildung 2).  

 
Abbildung 2: Bestand des Rudolf-Fettweis-Werks (Quelle: EnBW, entnommen aus Antragsteil A.V) 

2.2 Anlass und Aufgabenstellung 

Die EnBW beabsichtigt die Erneuerung und Erweiterung des bestehenden Kraftwerkstan-
dortes in Forbach, um das zur Verfügung stehende Potential der erneuerbaren Erzeugung 
aus Wasserkraft vollumfänglich zu nutzen und zudem einen Beitrag für die Speicherung 
von regenerativ erzeugten Energien zu leisten. 

Hierfür wurde ursprünglich ein Gesamtprojekt konzipiert, das aus zwei Teilen besteht: 

1. PSW Forbach - Neue Unterstufe: Neubau von Schwarzenbachwerk und Murgwerk 
in Kavernenbauweise mit ausgebauter Pumpspeicherfunktion. 

2. PSW Forbach - Oberstufe: Neubau eines weiteren Pumpspeicherwerks zwischen 
einem Oberbecken auf dem Seekopf und der Schwarzenbachtalsperre als Unter-
becken. 

Das Pumpspeicherwerk Forbach - Neue Unterstufe (nachfolgend Vorhaben genannt) 
ist alleiniger Gegenstand des Planfeststellungsantrags gemäß Antragsteil A.I (Antrag im 
Einzelnen). Die Oberstufe ist nicht Gegenstand der vorliegenden Betrachtungen (die Be-
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arbeitung der Oberstufe ist derzeit zurückgestellt)1. Weitere Ausführungen zur Planungs-
historie sind detailliert im Antragsteil A.V „Erläuterungsbericht“ in den Kapiteln 1.3 und 1.4 
enthalten. Das Vorhaben (Pumpspeicherwerk Forbach - Neue Unterstufe) soll durch 
Neu- und Umbau der Kraftwerke unter weitgehender Nutzung des Anlagenbestandes rea-
lisiert werden. 

Das geplante Vorhaben stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft im Sinne des 
§ 14 Abs. 1 BNatSchG dar und erfordert die Durchführung einer artenschutzrechtlichen 
Verträglichkeitsuntersuchung nach den Vorgaben des § 44 BNatSchG. Dazu wurde das 
Vorkommen der relevanten Arten (Europäische Vogelarten, Arten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie) im Untersuchungsraum dokumentiert, die potentiellen Verbotstatbestände 
nach § 44 (1) BNatSchG ermittelt sowie die erforderlichen Vermeidungs- und vorgezoge-
nen Ausgleichsmaßnahmen beschrieben. 

2.3 Beschreibung des Vorhabens 

Das geplante Vorhaben Pumpspeicherwerk Forbach - Neue Unterstufe umfasst im We-
sentlichen die folgenden Anlagebestandteile und die zugehörigen Baumaßnahmen: 

• Neuanlage von Schwarzenbachwerk und Murgwerk in einer gemeinsamen Kraft-
werkskaverne, Umbau des Schwarzenbachwerks zu einem Pumpspeicherwerk 
zwischen Schwarzenbachtalsperre und Murg 

• Erweiterung des Ausgleichsbeckens Forbach durch einen unterirdischen Kaver-
nenwasserspeicher westlich des Rudolf-Fettweis-Werks 

Gegenüber der bisherigen Vorhabenplanung hat die Vorhabenträgerin im laufenden Plan-
feststellungsverfahren PSW Forbach – Neue Unterstufe aufgrund zahlreicher Stellung-
nahmen von Fachbehörden, weiterer Träger öffentlicher Belange und Naturschutzverbän-
den eine Umplanung im Hinblick auf folgende Punkte vorgenommen: 

• Verwertung und Entsorgung des Ausbruchsmaterials sowie  

• Baustellenlogistik bzgl. der Lage von Baustelleneinrichtungsflächen (BE-Flächen) 

Gemäß dem neuen Konzept soll das gesamte im Vorhaben anfallende Ausbruchsmaterial 
in den von der VSG Schwarzwald-Granit Werke GmbH & Co. KG (kurz: VSG) betriebenen 
Steinbruch Murgschifferschaft (MU-Bruch)2 verbracht, dort gelagert, aufbereitet und als 
Baustoff vertrieben werden.  

                                                

 

 

 
1 Die EnBW hält sich die Option einer späteren Realisierung offen 
2 Der MU-Bruch der VSG befindet sich auf Gemarkung Raumünzach südlich von Forbach direkt an 
der B 462 an der Mündung der Raumünzach in die Murg, im Bereich der Abzweigung der L83 von 
der B462 in Richtung Schwarzenbachtalsperre. Das Betriebsgelände und auch das Abbaugelände 
liegen auf den Flurstücken 5523 und 5523/22 im Gewann Hornwald auf der Gemarkung 
Raumünzach. 
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Es ist beabsichtigt, auf diese Weise das gesamte Ausbruchmaterial zu verwerten; evtl. 
anfallende geringere Mengen nicht verwertbarer Materialien werden entsorgt. Ebenso 
sollen auf dem Betriebsgelände des MU-Bruches einige der für den Bau des PSW For-
bach erforderliche BE-Flächen für die Bauzeit eingerichtet werden3. 

Die wesentlichen Vorhabenbestandteile der Unterstufe sind in Anlage E.I.1.2 und in der 
Abbildung 4 dargestellt. 

Mit dem Vorhaben sind umfangreiche Transportvorgänge verbunden, insbesondere Mas-
senbewegungen im Zusammenhang mit der Anlage der unterirdischen Bauwerksanlagen 
(Kraftwerkskaverne, Kavernenwasserspeicher, Stollen).  

Daneben ist die bauzeitliche Inanspruchnahme und teilweise Umgestaltung weiterer Flä-
chen als Baustelleneinrichtungsflächen einschließlich der notwendigen Arbeitsbereiche/ 
Arbeitsräume erforderlich. 

Eine ausführliche technische Beschreibung über den Bau und das Betriebskonzept liegt 
im Anlagenteil Erläuterungsbericht der Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren (An-
tragsteil A.V) vor. Die detaillierten Unterlagen zur technischen Planung sind im Antragsteil 
B enthalten. Der UVP-Bericht (Antragsteil E.I) enthält ebenfalls eine Vorhabenbeschrei-
bung aus Sicht der Umwelt. 

2.3.1 Künftige Lage und Anordnung der Kraftwerksbestandteile 

Für das neue Schwarzenbachwerk wird das bestehende Ausgleichsbecken um einen Ka-
vernenwasserspeicher ergänzt; das so erweiterte Ausgleichsbecken dient dann als Unter-
becken. Zusätzlich zum vorhandenen Nutzvolumen des Ausgleichsbeckens von 204.000 
Kubikmetern werden mit dem Kavernenwasserspeicher rund 200.000 Kubikmeter weite-
res Speichervolumen geschaffen. Damit ist das Schwarzenbachwerk für einen ca. 9-
stündigen Pumpbetrieb ausgelegt. Als Oberbecken für das neue Schwarzenbachwerk 
wird die bestehende Schwarzenbachtalsperre genutzt. (Abbildung 3). 

                                                

 

 

 
3 Die bisherigen Vorhabenbestandteile Aufschüttung Seebachhof, Auffüllung Heiligenwald, und BE-
Flächen Heiligenwald entfallen künftig vollständig. 
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Abbildung 3: Schematischer Überblick Pumpspeicherwerk Forbach - Neue Unterstufe (Schwarzen-

bachtalsperre, Kraftwerkskaverne der Unterstufe sowie Stollensysteme) 

Weitere wichtige Vorhabenbestandteile sind die Kraftwerkskaverne unter den Wasser-
schlössern, in welcher das Schwarzenbachwerk, die Transformatoren und das Murgwerk 
untergebracht werden, sowie die zugehörigen Stollen und Schächte (insb. die Unterwas-
ser- , der Zufahrts-, der Energieableitungsstollen, die Druckschächte sowie die für die 
Bauarbeiten erforderlichen Schutterstollen). Das neue Murgwerk wird ebenfalls in der 
neuen Kraftwerkskaverne angeordnet sein, es ist aber wie bisher auch künftig kein Pump-
speicherwerk. 

Das Pumpspeicherwerk Forbach - Neue Unterstufe (bestehend aus neuem Schwarzen-
bachwerk und neuem Murgwerk) kann (im Turbinenbetrieb) eine Leistung von rd. 68 MW 
erreichen (Schwarzenbachwerk 50 MW, Murgwerk 18 MW; die genauen Anlagenspezifi-
kationen hängen vom Anlagenlieferanten ab). 

Die bestehende Schwarzenbachtalsperre mit einem nutzbaren Volumen von ca. 
14 Mio. m³ wird einschließlich des Entnahmeturms unverändert weitergenutzt. Die Rah-
menbedingungen der bestehenden Genehmigungen zu Stau- und Absenkziel in der 
Schwarzenbachtalsperre und dem Ausgleichsbecken vor dem Niederdruckwerk werden 
daher weiterhin gelten.  

Die bestehenden oberirdischen Druckrohrleitungen des Schwarzenbach- und des Murg-
werkes sowie die hydraulischen und elektrischen Maschinen der beiden bestehenden 
Werke im Krafthaus Forbach werden nach Errichtung der neuen Anlagen außer Betrieb 
genommen. 
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2.3.2 Vorhabenbestandteile - Bauwerke und sonstige Anlagen 

Die folgenden bestehenden Bauwerkskomponenten werden für das Pumpspeicherwerk 
Forbach - Neue Unterstufe auch künftig unverändert weitergenutzt, lediglich Sanierungs-
arbeiten sind im Rahmen der üblichen Instandhaltung erforderlich: 

• für das neue Schwarzenbachwerk 

- Schwarzenbachtalsperre als Oberbecken 

- Entnahmeturm, Entnahmestollen, Schieberkammer 

- Schwarzenbachstollen von der Schwarzenbachtalsperre bis zum Wasser-
schloss II 

- Wasserschloss II 

- Ausgleichsbecken Forbach als Teil des Unterbeckens  

• für das neue Murgwerk 

- Sammelbecken Kirschbaumwasen mit Entnahmebecken und Klärkammern  

- Murgstollen von Kirschbaumwasen bis zum Wasserschloss I 

- Wasserschloss I 

Folgende Bestandteile des Pumpspeicherwerks Forbach - Neue Unterstufe sind Neuan-
lagen: 

• Kavernenwasserspeicher (über den Hauptstollen mit dem Ausgleichsbecken For-
bach verbunden) 

• Kraftwerkskaverne (Kraftwerkskaverne mit neuem Schwarzenbachwerk und neu-
em Murgwerk) 

• Auslaufbauwerk ins Ausgleichsbecken Forbach 

• Zufahrts-, Zugangs-, Wasser-, Energieableitungs-, Schutter- und Hilfsstollen (z.T. 
mit zugehörigen Portalen/Portalsgebäuden) 

Die wesentlichen Vorhabenbestandteile der Unterstufe sind in Anlage E.I.1.2 und in der 
Abbildung 4 dargestellt. Die Schwarzenbachtalsperre dient dem neuen Schwarzenbach-
werk als Oberbecken. 
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Abbildung 4: Lage und wesentliche Anlagenbestandteile der Unterstufe. Nicht dargestellt aufgrund 

des Maßstabs des Kartenausschnitts sind die westlich gelegene Schwarzenbachtal-

sperre (Oberbecken der Unterstufe) (Nach Vorlage Plan B.IV.3 aus Antragsteil B.IV). 

Das Wasser für das neue Schwarzenbachwerk wird über den bestehenden Entnahme-
turm an der Staumauer der Schwarzenbachtalsperre entnommen und über den beste-
henden Schwarzenbachstollen unter dem Fürfel bis zum bestehende Wasserschloss II 
geleitet. Von hier gelangt das Wasser über einen Druckstollen (Oberwasserstollen 
Schwarzenbachwerk von Wasserschloss bis Druckschacht) der neuen Kraftwerkskaverne 
zugeführt. Aus der Kraftwerkskaverne fließt das Wasser nach der Passage des Kraft-
werks (Neues Schwarzenbachwerk) über den Unterwasserstollen Schwarzenbachwerk in 
ein unterirdisches Speichersystem (Kavernenwasserspeicher mit Nebenstollen I bis VI 
und Hauptstollen), das gemeinsam mit dem Ausgleichsbecken Forbach das Unterbecken 
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bildet. In Summe kann so ein Pendelwasservolumen von rd. 400.000 m³ (nutzbares Spei-
chervolumen Kavernenwasserspeicher 200.000 m³, Ausgleichsbecken 204.000 m³) be-
reitgestellt werden. 

Das Wasser aus dem Sammelbecken Kirschbaumwasen wird - wie bisher auch - über 
den Murgstollen bis zum Wasserschloss I geleitet. Von hier aus wird das Wasser künftig 
direkt über einen Druckstollen (Oberwasserstollen Murgwerk von Wasserschloss bis 
Druckschachtkopf) dem neuen Murgwerk in der Kraftwerkskaverne zugeleitet und abtur-
biniert, anschließend wird das Wasser dem Kavernenwasserspeicher zugeführt. 

Der Kavernenwasserspeicher und das Ausgleichsbecken sind über einen Stollen hydrau-
lisch verbunden. Die zur Verfügung stehende Brutto-Fallhöhe für das Schwarzenbach-
werk beträgt ca. 365 m. Die Horizontalentfernung des Entnahmebauwerks an der 
Schwarzenbachtalsperre bis zum Auslauf in den Kavernenwasserspeicher beläuft sich auf 
ca. 2.700 m (vgl. Abbildung 5).  

 

Abbildung 5: Schematische Darstellung der Unterstufe (Quelle: EnBW) 

Über das neue Schwarzenbachwerk in der Kraftwerkskaverne ist künftig ein Pumpbetrieb 
bzw. Wälzbetrieb zwischen Unterbecken (Kavernenwasserspeicher zusammen mit Aus-
gleichsbecken) und Schwarzenbachtalsperre möglich. Das neue Murgwerk wird auch 
künftig wie bisher als Speicherkraftwerk ohne Pumpbetrieb betrieben, das Sammelbecken 
Kirschbaumwasen dient weiterhin als Tagesspeicher. 

Kavernenwasserspeicher 

Der Kavernenwasserspeicher besteht aus einem System miteinander verbundener Stollen 
(Nebenstollen I-VI), über den Hauptsollen ist der Kavernenwasserspeicher mit dem Aus-
gleichsbecken Forbach verbunden (Abbildung 4).  
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Der Kavernenwasserspeicher bildet gemeinsam mit dem bestehenden Ausgleichsbecken 
Forbach das Unterbecken des Pumpspeicherwerks Forbach - Neue Unterstufe. Insge-
samt erreicht der Kavernenwasserspeicher mit Haupt- und allen Nebenstollen ein nutzba-
res Speichervolumen von 200.000 m³4. 

In den Kavernenwasserspeicher gelangt jeweils nach Passage des Kavernenkraftwerks 
neben dem Wasser aus der Schwarzenbachtalsperre auch das Wasser aus dem Sam-
melbecken Kirschbaumwasen (Abbildung 5). Vom Kavernenwasserspeicher aus kann das 
Wasser über das (neue) Schwarzenbachwerk und den Schwarzenbachstollen in die 
Schwarzenbachtalsperre gepumpt werden. 

Kraftwerkskaverne 

Die unterirdische Kraftwerkskaverne befindet sich unmittelbar südlich an den Kavernen-
wasserspeicher angrenzend.  

In der Kraftwerkskaverne befinden sich künftig das neue Schwarzenbachwerk und das 
neue Murgwerk (bislang befinden sind diese im Krafthaus Forbach auf dem Gelände des 
Rudolf-Fettweis-Werks).  

Im Schwarzenbachwerk wird das aus der Schwarzenbachtalsperre herabfließende Was-
ser turbiniert, im Murgwerk das aus dem Sammelbecken Kirschbaumwasen zufließende 
Wasser.  

In der Kraftwerkskaverne befinden sich Pumpensümpfe, welche zur Entwässerung der 
Kraftwerksmaschinen, zur vollständigen Entleerung des Unterwasserstollens und zum 
Auffangen des anfallenden Sickerwassers (Bergwassers) dienen. 

Auslaufbauwerk 

Das Auslaufbauwerk aus dem Kavernenwasserspeicher wird auf der Westseite des Aus-
gleichbeckens Forbach etwa 25 m oberstrom der Wehranlage errichtet. Es bildet die Ver-
bindung zwischen dem unterirdischen Speichersystem und dem bestehenden Aus-
gleichsbecken. 

2.3.3 Betriebszufahrt 

Für die Betriebszufahrten zu den Zugangsstollen Murgwerk und Schwarzenbachwerk 
werden vorhandene Wege genutzt (Anlage E.I.1.2). Hier sind zur Gewährleistung der 
dauerhaften betrieblichen Nutzung Ausbesserungen von Schadstellen und die Sicherung 
der Entwässerungsgräben sowie der Bankette vorgesehen. 

                                                

 

 

 
4 Das tatsächliche Ausbruchsvolumen beträgt ca. 250.000 m³. Da der Kavernenwasserspeicher im 
Freispiegel mit dem Ausgleichsbecken betrieben wird, wird der Stollenraum jedoch nie zu 100% 
mit Wasser gefüllt sein. Aus diesem Grund ergibt sich dann das Pendelwasservolumen (nutzbares 
Speichervolumen) von 200.000 m³ 
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2.3.4 Betriebskonzept 

Die beiden Kraftwerke des Pumpspeicherwerks Forbach - Neue Unterstufe (Schwarzen-
bachwerk und Murgwerk) werden unabhängig voneinander betrieben. 

Das Schwarzenbachwerk kann als frei verfügbares Pumpspeicherwerk innerhalb der vor-
gesehenen Wasserspiegellagen im Pump-, Turbinen- oder Phasenschieberbetrieb belie-
big betrieben werden. 

Die Wasserspiegellagen im Oberbecken, der Schwarzenbachtalsperre, können sich zwi-
schen 668,50 m ü. NN, dem Stauziel der Schwarzenbachtalsperre und dem Absenkziel 
der Schwarzenbachtalsperre bei 628,00 m ü. NN bewegen. Das Schwarzenbachwerk 
kann über den gesamten Staubereich betrieben werden. Insgesamt stehen ca. 14 Mio. m³ 
Speichervolumen in der Schwarzenbachtalsperre zur Verfügung 

Die Wasserspiegellagen im Unterbecken liegen zwischen 295,5 m ü. NN und 301,6 m ü. 
NN und bleiben unverändert 

Das Murgwerk wird wie bisher im Laufwasser- oder Speicherbetrieb innerhalb der ge-
nehmigten Wasserspiegellagen des Sammelbeckens Kirschbaumwasen und des Aus-
gleichsbecken Forbach betrieben. 

2.3.5 Bauzeitliche Vorhabenbestandteile  

Während der Bauphase werden zur Realisierung des Vorhabens weitere Flächen bean-
sprucht (vgl. orangene Flächen in Abbildung 6). 

Darunter fallen insbesondere: 

• Transportwege/bauzeitliche Zufahrten 

• Baustelleneinrichtungsflächen und Arbeitsbereiche 
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Abbildung 6: Überblick der wesentlichen bauzeitlichen Vorhabenbestandteile 

Bei den bauzeitlichen Zufahrten und Baustellenstraßen werden ausschließlich vorhande-
ne Straßen und Forstwege genutzt, letztere werden gegebenenfalls ausgebessert. An 
einigen Stellen sind Wegeverbreiterung und der Bau von Ausweichstellen erforderlich. 

Für Baustelleneinrichtungsflächen werden insgesamt rd. 2,2 ha Fläche temporär in An-
spruch genommen. Nach Fertigstellung des Bauvorhabens werden diese Flächen wieder 
der ursprünglichen Nutzung zugeführt. 

Im Zusammenhang mit der Baumaßname anfallende Böden und Gebirgsausbruch soll 
weitestgehend für das Vorhaben wiederverwendet bzw. dem Wirtschaftskreislauf zuge-
führt werden. Hierzu wurde ein Massenkonzept erstellt (vgl. Antragsteil D.IV). 

2.3.5.1 Transportwege/bauzeitliche Zufahrten 

Die bauzeitlichen Zufahrten bilden eine Verbindung zwischen den Stollenportalen der Zu-
gangsstollen und der L83. 

Für die Bauarbeiten zur Errichtung des PSW Forbach - Neue Unterstufe werden aus-
schließlich bereits bestehende Straßen und Wege genutzt. Zur Gewährleistung der bau-
zeitlichen Nutzung werden vorhandene Schadstellen ausgebessert und ggf. Kurvenradien 
vergrößert, Bankette gesichert und das erforderliche Lichtraumprofil freigeschnitten.  
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Die Zufahrten zu den Baufeldern und den späteren Betriebsanlagen, des PSW Forbach − 
Neue Unterstufe, den drei Baustelleneinrichtungsflächen an der B462 (Parkplatz, Bahnhof 
Raumünzach, Fläche F) sowie zu den Baustelleneinrichtungsflächen und zum Verbrin-
gungsort der Ausbruchmassen im Murgschifferschaftsbruch der VSG Schwarzwald- Gra-
nit-Werke GmbH & Co. KG erfolgen über die L83 und die B462. 

Die Zufahrten zu den Portalen der Zugangsstollen Schwarzenbachwerk und Murgwerk 
erfolgen von der L83 aus auf vorhandenen Wegetrassen. Diese sind Forstwege, die ein-
spurig befahrbar sind mit punktuellen Ausweichstellen. Die bauzeitliche Zufahrt vom Zu-
gangsstollen Murgwerk zum Verbringungsort der Ausbruchmassen im Murgschiffer-
schaftsbruch ist als Ringverkehr über zwei Streckenabschnitte vorgesehen. Dabei werden 
u.a. die L83, die B462, die Kapellenstraße sowie die Zufahrt Holdereck genutzt.  

Als Betriebszufahrt und bauzeitliche Zufahrt zum Portal des Zufahrtsstollens der Unterstu-
fe, zum Auslaufbauwerk der Unterstufe und zu den Baustelleneinrichtungsflächen auf 
dem Gelände des Rudolf-Fettweis-Werks dienen die bereits ausgebauten Straßen und 
Wege des Betriebsgeländes. 

Der Ausbau der Zufahrten zu den als Zwischenlager vorgesehenen befestigten Flächen 
entlang der B462 am Bahnhof Raumünzach und am Parkplatz ist beschränkt auf Beschil-
derung und Schaffung von ausreichenden Ein- und Abbiegerradien. 

Für die Zuwegung zur BE-Fläche G westlich des MU-Bruchs Raumünzach wird ein beste-
hender Forstweg genutzt. Ein Ausbau ist nicht erforderlich. Im Baujahr 1, Baumonat 5 
sind maximal 220 LKW-Fahrten in 5 Tagen (≙ 44 LKW-Fahrten pro Tag, d.h. ca. 5 LKW-
Fahrten pro h) tagsüber zu erwarten (Zwischenlagerung von Oberboden von den Stollen-
portalen). Der Abtransport und Wiedereinbau des Oberbodens wird im Baujahr 3 stattfin-
den. Außerhalb dieser Zeiten sind max. 10 LKW-Fahrten pro Tag zu erwarten (Zwischen-
lagerung von sonstigen Baumaterialien). Für die Bauzeit wird die vorhandene Reifen-
waschanlage im MU-Bruch mitgenutzt, außerdem ist an der Ausfahrt auf die L83 eine 
mobile Reifenwaschanlage vorgesehen. Die bauzeitlich genutzten, versiegelten öffentli-
chen Straßen werden regelmäßig gereinigt. 

Die gesamten Trassenabschnitte der bauzeitlichen Zufahrten, die im Anschluss nicht als 
Betriebszufahrten genutzt werden, werden nach Abschluss der Baumaßnahmen rückge-
baut, in den bauzeitlich genutzten Neubauabschnitten der Trassen werden nach Ab-
schluss der Baumaßnahmen Aufforstungen/Anpflanzungen vorgenommen. 

2.3.5.2 Baustelleneinrichtungsflächen und Arbeitsbereiche 

Folgende Baustelleneinrichtungsflächen (Anlage E.I.1.2, Abbildung 6) sind geplant: 

• Baustelleneinrichtungsfläche Auslaufbauwerk Unterstufe 

• Baustelleneinrichtungsfläche Kraftwerkskaverne Unterstufe 

• Baustelleneinrichtungsfläche Portal Schutterstollen Unterstufe 

• Baustelleneinrichtungsfläche Portal Zugangsstollen Schwarzenbachwerk 

• Baustelleneinrichtungsfläche Portal Zugangsstollen Murgwerk 

• Baustelleneinrichtungsfläche im Murgschifferschaftsbruch (Flächen A bis E) 

• Baustelleneinrichtungsfläche Fläche G 
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• Baustelleneinrichtungsfläche am Bahnhof Raumünzach 

• Baustelleneinrichtungsfläche am Parkplatz B462 

• Baustelleneinrichtungsfläche Fläche F an B462 

Auf dem Betriebsgelände der VSG im Murgschifferschaftsbruch ist die Hauptbaustellen-
einrichtung geplant. Sie beherbergt u.a. Flächen zum Aufstellen von Containern. Räume 
im Verwaltungsgebäude der VSG, Betankungsanlagen und Reifenwaschanlagen sowie 
Waagen der VSG werden mitgenutzt. Die Ver- und Entsorgung etwa von Strom sowie 
Wasser und Abwasser geschieht durch Mitbenutzung bzw. Anschluss an vorhandene 
Anlagen (der VSG). Trotz der Lage auf dem Betriebsgelände des MU-Bruchs werden die-
se BE-Flächen beim Vorhaben „PSW Forbach – Neue Unterstufe“ mitbetrachtet. 

Die Baustelleneinrichtungsfläche am Schutterstollen Unterstufe wird auf einem vorhande-
nen Parkplatz an der B462 unmittelbar westlich oberhalb des RFW eingerichtet. 

Baufeldbezogene temporäre Baustelleneinrichtungsflächen werden je nach Arbeitsphase 
im Bereich des Auslaufbauwerks, an den Portalen des Zufahrtsstollens, des Schutterstol-
lens, auf dem Rudolf-Fettweis-Werk sowie in geringem Umfang am Portal der Zugangs-
stollen Murgwerk und Schwarzenbachwerk erforderlich. 

Weitere Baustelleneinrichtungsflächen sind auf dem Gelände des Bahnhofs Raumünzach 
und im Bereich des Parkplatzes an der B462 zwischen Forbach und dem Bahnhof 
Raumünzach vorgesehen. 

2.3.6 Bauzeit und vorbereitende Maßnahmen 

Die Gesamtbauzeit wird mit 3 Jahren und 8 Monaten eingeschätzt. Die nachfolgende Ab-
bildung gibt einen Überblick über die Abläufe. 

 

Abbildung 7: Bauzeitenplan PSW Forbach - Neue Unterstufe 
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Der Beginn der Bauarbeiten ist im Winter geplant. Hieraus ergibt sich die erforderliche 
Umsetzung folgender vorbereitender Maßnahmen bereits im Jahr zuvor: 

• Realisierung ausgewählter CEF/FCS-Maßnahmen (detaillierte Darstellung in An-
tragsteil E.IV) 

• Im Rahmen von vorgezogenen Maßnahmen (Bäume fällen) sollen ab Herbst vor 
Baubeginn bereits Flächen an den Portalen vorbereitet werden. Ab Mitte Mai des 
darauffolgenden Jahres können dann die Wurzelstöcke gerodet werden. 

Nur so kann gewährleistet werden, dass unter Berücksichtigung der artenschutzrechtli-
chen und naturschutzfachlichen Bestimmungen die Baustelleneinrichtungsflächen sowie 
die bauzeitlichen Transportwege für die Umsetzung des Vorhabens/der Baumaßnahme 
schnellstmöglich zur Verfügung stehen. 

Nach Einrichtung der Baustelle, wofür ein Zeitraum von etwa einem Monat veranschlagt 
wird, beginnt die Herstellung der Voreinschnitte und Tunnelportale für den Schutterstollen 
am Parkplatz der B462 und für den Zufahrtsstollen auf dem Gelände des RFW. Mit den 
beiden genannten Stollen soll so schnell wie möglich der Kavernenteil Schwarzenbach-
werk erreicht werden, um die Voraussetzungen für das Auffahren der Kraftwerkskaverne 
zu schaffen. Dennoch ist vorgesehen, den Ausbruch der beiden Stollen in den ersten 2 
bis 3 Monaten nur tagsüber voranzutreiben, um die Schallemmissionen aus den Stollen-
ausbrucharbeiten nach über Tage zu minimieren. Erst wenn die Stollen ausreichend tief in 
den Berg vorgetrieben wurden, erfolgt die Umstellung auf 24 h-Betrieb. 

Der Abtransport des anfallenden Ausbruchmaterials erfolgt zu Beginn der Ausbrucharbei-
ten über den Zufahrtsstollen und das Gelände des RFW. Sobald der Schutterstollen die 
Kreuzung mit dem Zufahrtsstollen erreicht hat (ca. 3 bis 4 Monate nach Baubeginn), wird 
das Ausbruchmaterial ausschließlich über den Schutterstollen abtransportiert.  

Der Ausbruch erfolgt als Sprengvortrieb; nur für die vertikalen Druckschächte der Ober-
wasserstollen ist das raise-boring-Verfahren vorgesehen. Details zum Vortrieb der Unter-
tagebauwerke können Antragsteil B.I (technische Beschreibung), Kapitel 1.7.2.3 und 
1.7.2.4 entnommen werden. Für den Ausbruch aller untertägigen Hohlräume ist eine Zeit-
dauer von ca. 20 Monaten veranschlagt. 

Während dieser Zeit erfolgt ein kontinuierlicher Abtransport des Ausbruchmaterials vom 
Schutterstollenportal (in den ersten Monaten auch vom Zufahrtsstollenportal und vom 
Betriebsgelände des RFW)  über die Bundesstraße B462 zum MU-Bruch. Gemittelt über 
die gesamte 18-monatige Ausbruchsdauer ergibt sich aus dem Abtransport des Felsaus-
bruchs voraussichtlich eine durchschnittliche Transportfrequenz von 124 beladenen Last-
kraftwagen (LKW) pro Tag plus 124 leere Rückfahrten. Transporte von Ausbruchmaterial 
finden werktags (Montag bis Samstag) in der Zeit von 6 bis 22 Uhr statt. Neben den 
Transporten von Ausbruchmaterial werden auch andere Geräte, Ausrüstungen, Bauhilfs- 
und Betriebsstoffe zur Baustelle gebracht (im Durchschnitt 40 Fahrten pro Tag). Für die 
Vortriebsarbeiten untertage erforderliche Anlieferung von Sicherungsmaterial (Anker, 
Baustahlmatten, Ausbaubögen, Spritzbeton) erfolgt wenn nötig auch nachts und sonntags 
(max. 4 Fahrten pro Stunde). Insgesamt liegt die maximale Zusatzbelastung an der B462 
bei 467 Fahrten pro Tag. In der Ortsdurchfahrt von Forbach wird die Fahrtenanzahl deut-
lich unter 50 pro Tag liegen (vgl. Erläuterungsbericht, Antragsteil A.V). 
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Wenn der Hohlraum der Kraftwerkskaverne vollständig ausgebrochen ist (ca. 16 Monate 
nach Baubeginn), beginnt der Betonausbau und parallel dazu auch bereits der Einbau der 
elektromechanischen Ausrüstung. Die Dauer des Betonausbaus wird mit ca. 1 Jahr ein-
geschätzt. Für die vollständige Installation der elektromechanischen Ausrüstung der 
Kraftwerke (Schwarzenbach- und Murgwerk) werden insgesamt etwas mehr als 2 Jahre 
geplant. 

Parallel zu den Untertagearbeiten für die Kraftwerkskaverne und den Kavernenwasser-
speicher können die neuen Oberwasserstollen für das Schwarzenbachwerk und das 
Murgwerk hergestellt werden. Die beiden Oberwasserstollen werden jeweils von beste-
henden Forstwegen nahe den beiden Wasserschlössern aus über die jeweiligen Zu-
gangsstollen aufgefahren und mit Stahl- bzw. Betoninnenschale versehen. 

Eine Reihe von Arbeiten können nur bei Betriebsstillstand oder entleertem Wasserweg 
durchgeführt werden. Zur Erstellung des Schwarzenbachwerkes sind dies der Ersatz der 
Kugelschieber in der Schieberkammer, die Betonsanierung des bestehenden Schwarzen-
bachstollen und des bestehenden Wasserschlosses II sowie die Anbindung des neuen 
Oberwasserstollens an das Wasserschloss II. Beim Murgwerk ist ein Betriebsstillstand 
notwendig für die Betonsanierung des Wasserschlosses I, für den Anschluss des neuen 
Oberwasserstollens an das Wasserschloss I und für die Demontage/Neuinstallation der 
20-kV Schaltanlage im Murgwerk. 

Die gesamte Stillstandszeit des Schwarzenbachwerks von der Außerbetriebnahme des 
alten Werkes bis zum Beginn des Probebetriebes des neuen Werkes wird mit insgesamt 
rund 7,5 Monaten eingeschätzt. Die gesamte Stillstandszeit des Murgwerks von der Au-
ßerbetriebnahme des alten Werks bis zum Beginn des Probebetriebes des neuen Werkes 
wird ebenfalls mit insgesamt rund 7,5 Monaten eingeschätzt. Es ist vorgesehen, beide 
Anlagen gleichzeitig außer Betrieb zu nehmen.  

Zu Beginn der Außerbetriebnahme des Schwarzenbach- und des Murgwerkes wird das 
Ausgleichsbecken über einen Zeitraum von etwa 3 Monaten auf das Absenkziel abge-
senkt. Dadurch kann das Auslaufbauwerk ohne aufwendige Baugrubenumschließung 
erstellt werden. Das Auslaufbauwerk vom Kavernenwasserspeicher zum Ausgleichsbe-
cken wird in einer offenen Baugrube gebaut. Alternativ kann die Baugrubenumschließung 
jedoch auch auf ein höheres Stauziel im Ausgleichsbecken ausgelegt werden, so dass 
das Niederdruckwerk auch während der Bauzeit betrieben werden kann. 

Beim Bau wird auf den Einsatz von möglichst umweltverträglichen Materialien und Hilfs-
mitteln geachtet und entsprechende Anforderungen werden in den Bauverträgen veran-
kert. Dazu zählen insbesondere das Vorhalten von Ölbindemitteln, der Einsatz von alkali-
armen oder -freien Spritzbetonbeschleunigern und der Einsatz von Nitropenta-PETN und 
TNT-freiem Sprengstoff. 

Im Bauzustand werden die in den verschiedenen Baufeldern anfallenden Wässer über 
temporäre Gräben und Rohrleitungen gesammelt und der auf dem Gelände des RFW 
gelegenen Gewässerschutzanlage zugeleitet. Größere Mengen fassbaren Berg- oder 
Sickerwassers werden gesondert gefasst und (nach Beprobung) direkt in die Vorflut ein-
geleitet. Details zu den bauzeitlichen Wasserhaltungsmaßnahmen können Antragsteil B.I, 
Kapitel 1.7.2.10 entnommen werden.  
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Die Massen- und Personentransporte während der Bauzeit wurden anhand des Bauab-
laufplanes und der ermittelten Massen detailliert untersucht und aufgeschlüsselt. Bei der 
Ermittlung der Massentransporte wurde im Sinne eines Worst-case Ansatzes davon aus-
gegangen, dass keine Wiederverwertung von Ausbruchsmaterial z.B. als Betonzuschlag-
stoff möglich ist.  

Des Weiteren wurde die Art und Dauer des Baugeräteeinsatzes an den punktuellen Bau-
feldern ermittelt. Zusätzlich zu den Massentransporten wurde eine Einschätzung der Fahr-
ten durch das Baustellenpersonal, bestehend aus Bauarbeitern, Bauleitung und Bau-
überwachung zu den Baufeldern vorgenommen. Zudem wurden für jedes Baufeld die ge-
planten Bauleistungen mit den voraussichtlichen Baumaschineneinsätzen samt zeitlicher 
Zuordnung ermittelt (siehe auch Antragsteil B.I, Kapitel 1.7.5). 

2.3.7 Rekultivierung von Baustelleneinrichtungsflächen/ Rückbau von zeitlich 
genutzten Vorhabenbestandteilen 

Die Rekultivierung von Baustelleneinrichtungsflächen bzw. der Rückbau von zeitlich ge-
nutzten Vorhabenbestandteilen umfasst im Wesentlichen  

• den Rückbau bauzeitlich genutzter und ausgebauter Forstwege sowie 

• die Wiederherstellung der Baustelleneinrichtungsflächen  

Die gesamten Trassenabschnitte der bauzeitlichen Zufahrten, die im Anschluss nicht als 
Betriebszufahrten genutzt werden, werden nach Abschluss der Baumaßnahmen entspre-
chend des jetzigen Zustands rückgebaut. 

Die Baustelleneinrichtungsflächen werden nach Fertigstellung des Bauvorhabens wieder 
der ursprünglichen Nutzung zugeführt und ggf. rekultiviert. 

Nach Abschluss der Rekultivierungsmaßnahmen verbleiben keine erheblichen Beein-
trächtigungen für das Schutzgut Landschaft; das Landschaftsbild wird dann wiederherge-
stellt bzw. landschaftsgerecht neu gestaltet sein. 

2.3.8 Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Tatbestände 

Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Tatbestände werden ins Vorhaben 
integriert. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Bereitstellung von Lebensräumen 
für wertgebende Tierarten im Umfeld des Vorhabens sowie um die möglichst weitgehende 
Vermeidung der Tötung von Tieren.  

Die Maßnahmen sind in Kapitel 4 zusammenfassend dargestellt und detailliert im Land-
schaftspflegerischen Begleitplan (Antragsteil E.IV) beschrieben. 

2.3.9 Übersicht zu wesentlichen bau- und anlagebedingten Vorhabenbestandtei-
len 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick auf die Abmessungen (Maximalwerte) we-
sentlicher oberirdischer bau- und anlagebedingter Vorhabenbestandteile. 
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Tabelle 1: Überblick auf die Abmessungen wesentlicher oberirdischer bau- und anlagebedingter 

Vorhabenbestandteile 

Anlagen Unterstufe (dauerhaft) Flächengröße m² 

Auslaufbauwerk 107 

Portal Zufahrtsstollen 151 

Portal Schutterstollen 91 

Portal Zugangsstollen Schwarzenbachwerk 258 

Portal Zugangsstollen Murgwerk 177 

Baustelleneinrichtungsflächen (temporär) Flächengröße1) m² 

Baustelleneinrichtungsfläche Auslaufbauwerk Unterstufe 1.665 

Baustelleneinrichtungsfläche Kraftwerkskaverne Unterstufe 805 

Baustelleneinrichtungsfläche Portal Schutterstollen Unterstufe 3.308 

Baustelleneinrichtungsfläche Portal Zugangsstollen Schwarzenbachwerk 1.711 

Baustelleneinrichtungsfläche Portal Zugangsstollen Murgwerk 896 

Baustelleneinrichtungsfläche am Bahnhof Raumünzach 2.359 

Baustelleneinrichtungsfläche am Parkplatz B462 4.864 

Baustelleneinrichtungsfläche A-E (auf MU-Bruch) 531 

Baustelleneinrichtungsfläche F 2.560 

Baustelleneinrichtungsfläche G 1.861 
1): Die Angaben der Flächengrößen weichen von den Darstellungen im Erläuterungsbericht (Antrag-

steil A.V, dort Tabelle 12) ab. Bei der vorliegenden Betrachtung im UVP-Bericht sind bei den 

Baustelleneinrichtungsflächen neben den reinen Lagerflächen auch die erforderlichen Arbeitsräu-

me / Pufferzonen berücksichtigt, die Darstellung im Erläuterungsbericht berücksichtigt diese Ar-

beitsräume nicht. 

 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die dauerhaft genutzten Betriebszu-
fahrten sowie die bauzeitlich genutzten Zufahrten. 

Tabelle 2: Überblick über die dauerhaft genutzten Betriebszufahrten sowie die bauzeitlich ge-

nutzten Zufahrten (gemäß Darstellung EnBW Erläuterungsbericht, Antragsteil A.V) 

Betriebszufahrten Trasse Länge1) m Maßnahmen 

Betriebszufahrt Zugangsstol-

len Murgwerk 

bestehende Fortswege 

(Kapellenstraße von 

Norden) 

1.453 nur Ausbesserungen 

Betriebszufahrt Zugangsstol-

len Schwarzenbachwerk 

bestehende Forstwege 

(Wulzenbergstraße) 

2.267 nur Ausbesserungen 
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Bauzeitliche Zufahrten Trasse Länge1) m Maßnahmen 

bauzeitliche Zufahrt Zu-

gangsstollen Murgwerk 

bestehende Fortswege 

(Kapellenstraße von 

Süden) 

6.266 Ausweichstellen auf 

Sichtweite im Bankett, 

LSA an Einmündung 

L83, Ausbesserungen 

bauzeitliche Zufahrt Zu-

gangsstollen Schwarzen-

bachwerk 

bestehende Forstwege 

(Wulzenbergweg, 

Harzweg, Gerade Linie 

und Mittellinie) 

4.741 nur Ausbesserungen 

bauzeitliche Zufahrt Auslauf-

bauwerk (im Anschluss auch 

Betriebszufahrt) 

auf Betriebsgelände 

RFW (Werkstraße) 

600 keine 

bauzeitliche Zufahrt Schut-

terstollen von B462 (im An-

schluss auch Betriebszu-

fahrt) 

beidseitig der beste-

henden B462 

250 bauzeitlicher Neubau 

einer Abbiegespur mit 

drei Einfahrten ; LSA 

Bankett talseitig bis 1 m 

bauzeitliche Zufahrt zwi-

schen B462 und Kapellen-

straße („Holdereck“) 

bestehende Fortswege 

(Holdereckstraße) 

855 nur Ausbesserungen 

bauzeitliche Zufahrt Baustel-

leneinrichtungsfläche am 

Parkplatz B462 von B462  

bestehende Wege 

(B462) 

- Schaffung ausreichender 

Ein- und Abbiegeradien 

bauzeitliche Zufahrt zur Bau-

stelleneinrichtungsfläche G 

bestehende Wege 540 nur Ausbesserungen 

1): Werte entsprechend der Angaben im Erläuterungsbericht (Antragsteil A.V) 

2.3.10 Projektspezifische Wirkungen 

Durch das geplante Vorhaben können unterschiedliche Wirkprozesse zu Beeinträchtigun-
gen von Tieren und Pflanzen sowie deren Lebensräumen führen. 

Die einzelnen Bestandteile des hier untersuchten Vorhabens unterscheiden sich hinsicht-
lich ihrer Auswirkungen auf europäisch geschützte Tierarten und lassen sich in bau-, be-
triebs-, und anlagebedingte Wirkfaktoren trennen. Im Rahmen des Vorhabens sind fol-
gende projektbedingten Wirkfaktoren möglich: 

Baubedingte Wirkfaktoren 

• Störung von Tieren durch Bewegungsunruhe, Erschütterungen, Emissionen von 
Licht, Lärm und Schadstoffen durch die eingesetzten Fahrzeuge und Bauma-
schinen, 

• Tötung europäisch geschützter Tierarten einschließlich ihrer Entwicklungsstadien 
(z. B. durch Kollision mit Baufahrzeugen, Zerstörung von Lebensstätten),  
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• Temporäre Flächeninanspruchnahme von Lebensräumen europäisch geschütz-
ter Arten  

• Vegetations- und Standortveränderungen von Lebensräumen europäisch ge-
schützter Arten:  

- Beseitigung von Vegetation (Gehölzfällungen, Entfernung von Gestrüppen 
und Ruderalvegetation), 

- Veränderung der Bodenoberfläche durch Bodenabtrag, Bodenablagerung, 
Überschüttung von Boden und Bodenverdichtung (dadurch evtl. Verände-
rung von Habitatstrukturen von Eidechsen und Amphibien) 

Anlagebedingte Wirkfaktoren 

• Dauerhafte Flächeninanspruchnahme von Lebensräumen europäisch geschütz-
ter Arten 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Betriebsbedingt wird es voraussichtlich zu keinen Wirkungen kommen, die sich auf euro-
päisch geschützte Arten auswirken. 

Die oben genannten denkbaren Wirkfaktoren werden der Ermittlung der Beeinträchtigung 
europäisch geschützter Arten zu Grunde gelegt. 

2.4 Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet ist in ein engeres und ein weiteres Untersuchungsgebiet unter-
teilt, das engere Untersuchungsgebiet ist in Abbildung 8 dargestellt.  

Das engere Untersuchungsgebiet umfasst die feststehenden Vorhabenflächen und Zu-
fahrten zuzüglich der nahen Umgebung bis in mindestens 500 m Entfernung5. Die Ab-
grenzung folgt nach Möglichkeit entlang topographisch nachvollziehbarer Landschafts-
strukturen (z. B. Straßen und Wegen). Im Bereich des MU-Bruchs wurde das engere Un-
tersuchungsgebiet vergrößert.  

Das engere Untersuchungsgebiet wird für die Betrachtung der Pflanzen, Biotope und Tie-
re herangezogen. 

Das weitere Untersuchungsgebiet umfasst die an die feststehenden Vorhabenflächen 
anschließenden Bereiche bis in eine Entfernung von mindestens 1.500 m. Im weiteren 

                                                

 

 

 
5 Das Untersuchungsgebiet umfasst auch den Wirkbereich des ursprünglich geplanten Oberbe-
ckens auf dem Seekopf, der ursprünglich geplanten Aufschüttung Seebachhof und der Auffüllung 
Heiligenwald. Im vorliegenden Gutachten wurden auch die Erfassungsergebnisse im Bereich des 
Seekopfes, der Aufschüttung Seebachhof und der Auffüllung Heiligenwald verwendet, um die Po-
pulationen und Lebensräume von gemeinschaftlich geschützten Arten fachlich sinnvoll abzugren-
zen und zu bewerten.  
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Untersuchungsgebiet wurden zum Teil weitere Netzfänge im Rahmen der Fledermauser-
fassung durchgeführt. 

 

Abbildung 8: Lage des engeren Untersuchungsgebiets 

Das Untersuchungsgebiet wurde so gewählt, dass mögliche Projektwirkungen und somit 
potentiell eintretende Verbotstatbestände so genau wie möglich prognostiziert und beur-
teilt werden können. 
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2.5 Umfang und Methoden der Untersuchung 

2.5.1 Untersuchungsumfang 

Im Sinne des Europäischen Artenschutzes gemeinschaftsrechtlich geschützte Arten und 
Artengruppen sind: 

• Europäische Vogelarten sowie 

• Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. 

Im Hinblick auf die besonders/streng geschützten Arten erfolgte im Untersuchungsgebiet 
eine Erfassung folgender Arten bzw. Artengruppen: 

• Europäische Vogelarten 

• Säugetiere des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

- Fledermäuse 

- Haselmaus 

- Wildkatze 

• Amphibien des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

• Reptilien des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

• Falter des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

• Libellen des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

• holzbewohnende Käfer des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

• Gefäßpflanzen der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie. 

Die jeweiligen Erfassungsmethoden sind in der Umweltverträglichkeitsstudie (UVP-
Bericht, Antragsteil E.I) zum Vorhaben detailliert beschrieben.  

Nicht näher untersucht wurden Vorkommen weiterer nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 
geschützte Säugetiere (z. B. Biber, Feldhamster) oder nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 
geschützte Fische6, da aufgrund deren Verbreitung sowie der Lebensraumausstattung vor 
Ort keine Vorkommen im Untersuchungsgebiet zu erwarten sind.  

2.5.2 Prüfungsinhalt des Fachgutachtens 

Die gesetzlichen Anforderungen zum Artenschutz (schutzgebietsunabhängig) sind im 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) geregelt. In §§ 44 ff. BNatSchG sind neben den 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen auch die diesbezüglichen europarechtlichen 
Vorgaben der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natür-

                                                

 

 

 
6 Es wurden Befischungsergebnisse der im Fischartenkataster dokumentierten Untersuchungen 
ausgewertet. Fangergebnisse der Fischereiforschungsstelle des Landes Baden-Württemberg (FFS 
2021) aus den Jahren 2011 bis 2020 geben keine Hinweise, dass Fischarten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie im Untersuchungsgebiet vorkommen. 
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lichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie) und der 
Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten (EU-Vogelschutzrichtlinie) enthalten. 

Die erforderliche fachgutachterliche Beurteilung denkbarer vorhabenbedingter arten-
schutzrechtlicher Verbotstatbestände erfolgt nachfolgend in textlicher Darstellung. 

Im Einzelnen wird untersucht, 

• welche europäisch geschützten Arten im Untersuchungsgebiet vorkommen, 

• ob diese Arten in Verbindung mit dem geplanten Pumpspeicherwerk und dessen 
Vorhabenbestandteile erheblich gestört, verletzt oder getötet, sowie Lebensräu-
me zerstört oder beschädigt werden können, 

• welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um Beeinträchtigungen, Störun-
gen, Verletzungen oder Tötungen von europäisch geschützten Arten weitest 
möglich zu vermeiden oder zu mindern. In diesem Zusammenhang wird auch 
geprüft, ob CEF-Maßnahmen erforderlich bzw. möglich sind, 

• ob trotz Realisierung der Vermeidungs-, Minderungs- und CEF-Maßnahmen 
noch artenschutzrechtliche Tatbestände verbleiben, die evtl. eine artenschutz-
rechtliche Ausnahme nach § 45 BNatSchG erforderlich machen. 

2.5.2.1 Mögliche Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

Im Untersuchungsgebiet zum Pumpspeicherwerk Forbach - neue Unterstufe kommen 
Tiere der streng geschützten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und europäische 
Vogelarten vor. Handlungen im Rahmen des Vorhabens können Verbotstatbeständen des 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG entsprechen. Diese möglichen Verbotstatbestände sind: 

• (Nr. 1) Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung 
von Entwicklungsformen: 

Der Verbotstatbestand kann z. B. durch die Beseitigung der Vegetation, die Ro-
dung von Wurzelstubben oder die Abgrabung bzw. Überschüttung von Lebens-
räumen eintreten. Dabei können beispielsweise Tiere in nicht fluchtfähigem Zu-
stand oder deren Entwicklungsstadien überfahren, ausgegraben oder verletzt wer-
den. 

• (Nr. 2) Erhebliche Störung von Tieren während der Fortpflanzungs-, Auf-
zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten: 

Störungen von Tieren an ihren Fortpflanzungs- und Ruhestätten können durch 
Beunruhigungen und Scheuchwirkungen, z. B. infolge von Bewegung, Lärm oder 
Licht eintreten. Ebenso können Störungen durch Zerschneidungs- oder optische 
Wirkungen hervorgerufen werden. Sie können z. B. dazu führen, dass Brutvögel 
ihre Gelege aufgeben oder die Jungen nicht ausreichend versorgen. Nach dem ak-
tuell gültigen BNatschG liegt eine erhebliche Störung vor, wenn der Erhaltungszu-
stand einer lokalen Population sich verschlechtert, da die ökologische Funktion 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang aufgrund der 
Störung nicht mehr erfüllt wird. Nach aktueller – zu schwedischem Recht ergange-
ner – Rechtsprechung (EuGH vom 04.03.2021 – C-473/19) ist es bei der Prüfung 
einer Störung i. S. d. Art. 12 Abs. 1 lit. b) RL 92/43/EWG (FFH-RL) unzulässig, die 
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artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nur dann zur Anwendung zu bringen, 
wenn das Risiko einer negativen Auswirkung auf den Erhaltungszustand der be-
troffenen Art (unabhängig von deren Erhaltungszustand) besteht (EuGH, a. a. O., 
ZUR 2021, 292, 297, Rn. 78). Zwar erscheint es nach derzeitigem Stand noch 
nicht sicher, dass diese Aussagen mit der zwingenden Folge einer restriktiven 
Auslegung auf das deutsche besondere Artenschutzrecht zu übertragen sind (vgl. 
die Anmerkung von Köck, ZUR 2021, 292, 299), allerdings besteht aus Sicht des 
Vorhabenträgers das Risiko, dass eine Bewertung in Bezug auf die lokale Popula-
tion im Widerspruch zu unionsrechtlichen Vorgaben stehen könnte. Zur Vermei-
dung hieraus sich möglicherweise ergebender rechtlicher Unsicherheiten werden 
im vorliegenden Fachgutachten sämtliche Verbotstatbestände i.S.v § 44 Abs. 2 in-
dividuenbezogen bewertet. 

• (Nr. 3) Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten: 
Die Beseitigung von Gehölzen kann im Frühjahr und Sommer zur Beeinträchti-
gung besetzter Vogelnester und - unabhängig von der Jahreszeit - zur Beein-
trächtigung wiederkehrend genutzter Brutstätten führen (z. B. Baumhöhlen). Aber 
auch die Fortpflanzungs- und Ruhestätten anderer Tiergruppen, z. B. Reptilien 
und Amphibien können von weiteren Vorhabenwirkungen betroffen sein. 

Im vorliegenden Fachgutachten wird Art für Art erläutert und begründet, ob Verbotstatbe-
stände zutreffen bzw. warum deren Eintreten ausgeschlossen werden kann. Soweit not-
wendig, werden dieser Prognose Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) zugrunde gelegt. 

2.5.2.2 Maßnahmen, die das Eintreten von Verbotstatbeständen verhindern 

Das tatsächliche Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 
BNatSchG kann durch Vermeidungs- und/oder CEF-Maßnahmen verhindert werden.  

Vermeidungsmaßnahmen 

Die Entstehung von Beeinträchtigungen wird u. a. durch technische Optimierungen am 
Vorhaben bzw. der Beeinträchtigungsquelle vermieden. Die Vermeidung von Beeinträch-
tigungen stellt eine grundsätzliche Anforderung im Artenschutz dar. 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

Sind Verbotstatbestände durch Vermeidungsmaßnahmen nicht zu umgehen, werden 
CEF-Maßnahmen erforderlich. Dabei handelt es sich um vorgezogene Ausgleichsmaß-
nahmen im Sinne von § 44 Abs. 5 BNatSchG, welche die ökologischen Funktionen der 
vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammen-
hang wahren. Durch die Wahrung der Funktionen wird vermieden, dass die sie betreffen-
den Handlungen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände auslösen. Dementsprechend 
treten die Verbotstatbestände nicht ein und erfordern daher auch keine Ausnahme nach 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG. 

Nach dem Endbericht zum Forschungs- und Entwicklungsvorhaben über die Rahmenbe-
dingungen für die Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen müssen die CEF-
Maßnahmen „im räumlichen Zusammenhang der unmittelbar betroffenen Individuengrup-
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pe oder der lokalen Individuengemeinschaft wirksam werden“ (RUNGE et al. 2010). Maß-
nahmen im Bereich anderer lokaler Individuengemeinschaften gelten demnach auch dann 
nicht als CEF-Maßnahmen, wenn die Individuengemeinschaft derselben lokalen Populati-
on angehört. 

Essenziell ist außerdem die kontinuierliche Gewährleistung der Funktionalität betroffener 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Dies erfordert die vollständige Wirksamkeit der Maß-
nahme bereits zum Eingriffszeitpunkt. 

2.5.3 Auswertung 

2.5.3.1 Abgrenzung lokaler Populationen und Individuengemeinschaften 

In der Artenschutz-Verträglichkeitsuntersuchung sind die „lokale Population“ und die „lo-
kale Individuengemeinschaft“ aus folgenden Gründen abzugrenzen: 

• Die lokale Population bestimmt, nach dem aktuell gültigen BNatschG, den Be-
zugsraum zur Ermittlung des artenschutzrechtlichen Tatbestands der erheblichen 
Störung nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG sowie den Bereich, in welchen Maßnah-
men zur Sicherung des Erhaltungszustands im Rahmen einer Ausnahme nach § 
45 (7) BNatSchG vorzugsweise durchzuführen sind. Nach aktueller Rechtspre-
chung (EuGH vom 04.03.2021 – C-473/19) ist der Bezug zur lokalen Population 
nunmehr nur noch im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Ausnahme erforder-
lich. 

• Die lokale Individuengemeinschaft gibt den Bezugsraum für die Durchführung 
vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) nach § 44 (5) 
BNatSchG vor, d.h. in welchem Raum die eingriffsbetroffenen Individuen die 
Maßnahmen annehmen werden/können. 

Begriffsbestimmung 

Lokale Individuengemeinschaft 

Im vorliegenden Gutachten werden lokale Individuengemeinschaften folgendermaßen 
abgegrenzt: 

Eine lokale Individuengemeinschaft wird von Exemplaren einer Art gebildet, die einen 
räumlich zusammenhängenden Lebensraum besiedeln und in regelmäßigem Austausch 
miteinander stehen (Abbildung 9). Innerhalb der lokalen Individuengemeinschaft über-
schneiden sich die Aktionsradien der einzelnen Individuen, grenzen unmittelbar aneinan-
der oder begrenzen sich bei Arten mit ausgeprägtem Territorialverhalten gegenseitig. In-
teraktionen zwischen Individuen einer lokalen Individuengemeinschaft erfolgen daher 
häufiger als zwischen Individuen verschiedener lokaler Individuengemeinschaften. 

Lokale Individuengemeinschaften sind durch Bereiche voneinander getrennt, die von 
Exemplaren der Art zwar durchquert werden können und insoweit keine Barrieren darstel-
len, welche aber keinen dauerhaften Aufenthalt ermöglichen. Diesen Bereichen fehlen die 
für dauerhafte Aufenthalte nötigen Requisiten und/oder die Passierbarkeit besteht nur 
zeitweilig (etwa bei besonders günstiger Witterung oder bei geringer Wasserführung an-
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sonsten nicht passierbarer Gewässer). Es besteht somit eine Trenn-, nicht aber eine Bar-
rierewirkung. 

Das Areal einer lokalen Individuengemeinschaft kann Räume unterschiedlicher Lebens-
raumqualität aufweisen. Es können auch wenig günstige Teilflächen enthalten sein, die 
gleichwohl eine dauerhafte Besiedlung in geringerer Dichte mit jeweils größeren Aktions-
räumen ermöglichen. Bei weit verbreiteten Arten sind dementsprechend große Ausdeh-
nungen lokaler Individuengemeinschaften möglich. 

Lokale Population 

Im vorliegenden Gutachten werden lokale Populationen folgendermaßen abgegrenzt: 

Eine lokale Population wird von einer oder mehreren lokalen Individuengemeinschaften 
einer Art gebildet (Abbildung 9), die im wiederkehrenden bzw. regelmäßigen - mehr als 
nur zufälligen - Austausch miteinander stehen, z. B. durch abwandernde Tiere (häufig 
Jungtiere auf der Suche nach noch verfügbaren Lebensräumen).  

 

Abbildung 9:  Abgrenzung lokaler Individuengemeinschaften und lokaler Populationen 

Anders als bei der lokalen Individuengemeinschaft sind für die Abgrenzung der lokalen 
Population nicht die Aktionsradien der zugehörigen Individuen maßgeblich, sondern deren 
Dispersionsdistanzen. Lokale Populationen bewohnen einen zusammenhängenden Le-
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bensraum, der neben optimalen Habitaten auch weniger geeignete Bereiche umfasst, 
welche jedoch gelegentliche Interaktionen zulassen. Der Zusammenhang der lokalen Po-
pulation ist von der Intensität der Trennwirkung, der Ausdehnung suboptimaler Habitate 
sowie der Qualität von Vernetzungsstrukturen zwischen den die Population bildenden 
lokalen Individuengemeinschaften abhängig. Isoliert liegende lokale Individuengemein-
schaften bilden gleichzeitig eine lokale Population. 

Lokale Populationen sind durch Strukturen voneinander getrennt, die eine deutliche Barri-
erewirkung entfalten. Hierzu zählen bei bodengebundenen, kleineren Tieren z. B. ver-
kehrsreiche Straßen und breite Fließgewässer, die nur an einzelnen Stellen bzw. in eng 
begrenzten Bereichen überwunden werden können. Bei größeren mobilen Tieren, wie 
etwa Vögeln, entstehen Barrierewirkungen durch ausgedehnte unbesiedelbare Räume. 
Ab welcher Ausdehnung unbesiedelbare Räume den Individuenaustausch so stark ein-
schränken, dass sie als Barrieren zwischen lokalen Populationen wirken, hängt vom Dis-
persionsverhalten ab und ist somit artspezifisch verschieden. 

Bei weit verbreiteten Arten oder in hohem Maße mobilen, nicht ortstreuen Arten kann das 
Areal der lokalen Population sehr ausgedehnt sein und ist daher ggf. pragmatisch abzu-
grenzen (Untersuchungsgebiet, Naturraum). 

Vom biologischen Populationsbegriff unterscheidet sich die „lokale Population“ durch häu-
figeren Individuenaustausch, engeren Zusammenhang und geringere räumliche Ausdeh-
nung. 

2.5.3.2 Bewertung des Erhaltungszustands der lokalen Population 

Der Erhaltungszustand wird u.a. nach der Bewertung von PAN & ILÖK (2010) bzw. BFN & 

BLAK (2016) in die Stufen „hervorragend“ (A), „gut“ (B) und „mittel-schlecht“ (C) einge-
stuft, wobei die Stufen A und B einen günstigen Erhaltungszustand repräsentieren. Zu-
nächst werden dabei die Teilkriterien „Zustand der Population“, „Habitatqualität“ und „Be-
einträchtigungen“ bewertet. Auch die Teilkriterien werden nach dem ABC-Schemata be-
wertet, wobei bei „Beeinträchtigungen“ die Wertstufen „keine bis gering“ (A), „mittel“ (B) 
und „stark“ (C) gelten. Bei der anschließenden Aggregation zu einem Gesamtwert des 
Erhaltungszustands können wichtige Einzelparameter im Rahmen der gutachterlichen 
Einschätzung gegebenenfalls stärker gewichtet werden. 

Bei der Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population von Vögeln werden 
die Bewertungshinweise aus dem Handbuch zur Erstellung von Management-Plänen für 
Natura 2000-Gebiet in Baden-Württemberg (LUBW 2014), die abc-Bewertung des LANUV 
NRW (2010) sowie spezielle Angaben zur Siedlungsdichte (z.B. GEDEON et al. 2014, 
HÖLZINGER & BOSCHERT 2001, BAUER et al. 2005) verwendet.  
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2.5.4 Aufbau der artenschutzrechtlichen Prüfung 

Der Aufbau der einzelnen Artkapitel in der vorliegenden Artenschutz-Verträglich-
keitsuntersuchung gliedert sich in folgende Unterabschnitte: 

• Angaben zur bundes- und landesweiten Gefährdungseinstufung sowie zum Brut-
bestand 

• Charakterisierung der Art: Hier werden allgemeine Angaben u.a. zum bevorzugten 
Lebensraum, zur Siedlungsdichte und zum Dispersionsverhalten aufgelistet. Wei-
terhin wird eine artspezifische Definition der Fortpflanzungs- und Ruhestätten vor-
genommen. 

• Verbreitung im Untersuchungsgebiet: Ergebnisdarstellung der Bestandserfassung 
sowie weitere Angaben von Dritten. 

• Abgrenzung der lokalen Individuengemeinschaft und der lokalen Population sowie 
Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population: In Ergänzung zum 
Formblatt (siehe Anhang) wird eine Abgrenzung der lokalen Individuengemein-
schaften vorgenommen, auf deren Basis die Eignung von CEF-Maßnahmen ermit-
telt wird. Die lokalen Individuengemeinschaften werden einer oder mehrerer loka-
len Populationen zugeordnet. Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird 
mit Hilfe von einschlägigen Bewertungsparametern analysiert und bewertet.  

• Prognose und Bewertung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG: Zunächst 
werden artspezifische Angaben zur Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenwirkun-
gen gemacht. Anschließend werden die denkbaren Beeinträchtigungen, die durch 
das Vorhaben entstehen können, und die daraus möglicherweise resultierenden 
Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG beschrieben. Die Wirkungen werden ge-
trennt jeweils nach Lage der Vorhabenbestandteile behandelt. Der Verbotstatbe-
stand der Erheblichen Störung (§ 44 Nr. 2 BNatSchG) wird zusammenfassend für 
sämtliche Vorhabenbestandteile am Ende des Unterabschnittes gemeinsam be-
trachtet. 

• Abschließend werden Angaben zu Vermeidungsmaßnahmen sowie CEF- und ggf. 
FCS-Maßnahmen gemacht.  

Im Anhang befinden sich jeweils für jede denkbar betroffene Art das „Formblatt zur spezi-
ellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten des Anhangs IV der FFH-RL und von Eu-
ropäischen Vogelarten nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP)“ des Ministeriums für Ländli-
chen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (Stand: Mai 2012). 
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3 Vom Vorhaben potentiell betroffene Arten 

Nachfolgend werden die im Untersuchungsgebiet festgestellten gemeinschaftsrechtlich 
geschützten Arten (europäischen Vogelarten sowie Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie) dargestellt. Für Arten, die innerhalb des Wirkbereichs des Vorhabens nachge-
wiesen wurden bzw. für die eine Nutzung der Fläche anzunehmen ist, wird eine artspezifi-
sche Wirkungsanalyse (siehe Kapitel 0) vorgenommen. Für die weiteren festgestellten, 
artenschutzrechtlich relevanten Arten kann eine vorhabenbedingte Betroffenheit aufgrund 
ihrer Nachweise außerhalb der Erweiterungsfläche bzw. ihrer Lebensraumansprüche so-
wie der vorhabenspezifischen Wirkungen ausgeschlossen werden. 

3.1 Europäische Vogelarten 

Im Untersuchungsgebiet konnten insgesamt 84 Vogelarten festgestellt werden (Tabelle 
3). Davon brüteten 62 Vogelarten im Untersuchungsgebiet. 12 Vogelarten nutzten das 
Untersuchungsgebiet ausschließlich als Nahrungsraum und 10 Vogelarten wurden als 
Durchzügler erfasst. 

Eine Brutvogelart ist bundes- und landesweit vom Aussterben bedroht (Auerhuhn); eine 
Art ist landesweit vom Aussterben bedroht (Ringdrossel); fünf Arten sind bundes- (Grau-
specht,) bzw. landesweit stark gefährdet (Baumpieper, Waldlaubsänger, Grauspecht, 
Wendehals und Zwergtaucher); zwei sind bundes- (Mehlschwalbe) bzw. landesweit (Fitis) 
gefährdet. 7 Brutvogelarten werden auf der bundes- und/oder landesweiten Vorwarnliste 
geführt.  

Die Revierzentren der bestandsgefährdeten und weiteren besonders planungsrelevanten 
Brutvögel sind in Karte E.III.1 dargestellt. 

Tabelle 3: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Vogelarten 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 

RL 

EU27 RL D 

RL 

BW  

BNat 

SchG 

Sta-

tus 

Amsel Turdus merula - * * b BV 

Auerhuhn Tetrao urogallus - 1 1 s BV 

Bachstelze Motacilla alba - * * b BV 

Baumpieper Anthus trivialis - V 2 b BV 

Blaumeise Cyanistes caeruleus - * * b BV 

Birkenzeisig Carduelis flammea - * * b DZ 

Buchfink Fringilla coelebs - * * b BV 

Buntspecht Dendrocopos major - * * b BV 

Eichelhäher Garrulus glandarius - * * b BV 

Eisvogel Alcedo atthis VU * V s NG 
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Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 

RL 

EU27 RL D 

RL 

BW  

BNat 

SchG 

Sta-

tus 

Elster Pica pica - * * b BV 

Erlenzeisig Carduelis spinus - * * b BV 

Felsenschwalbe Hirundo rupestris - * * b BV 

Fichtenkreuzschnabel Loxia curvirostra - * * b BV 

Fitis Phylloscopus trochilus - * 3 b BV 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla - * * b BV 

Gartengrasmücke Sylvia borin - * * b BV 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus - * V b BV 

Gebirgsstelze Motacilla cinerea - * * b BV 

Gimpel Pyrrhula pyrrhula - * * b BV 

Goldammer Emberiza citrinella - * V b BV 

Graureiher Ardea cinerea - * * b NG 

Grauschnäpper Muscicapa striata - V V b BV 

Grauspecht Picus canus - 2 2 s BV 

Gänsesäger Mergus merganser - 3 * s DZ 

Grünfink Carduelis chloris - * * b BV 

Grünspecht Picus viridis - * * s NG 

Habicht Accipter gentilis - * * s NG 

Haubenmeise Lophophanes cristatus - * * b BV 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros - * * b BV 

Haussperling Passer domesticus - V V b NG 

Heckenbraunelle Prunella modularis - * * b BV 

Hohltaube Columba oenas - * V b BV 

Kernbeißer Coccothraustes coccothraustes - * * b NG 

Kleiber Sita europaea - * * b BV 

Kohlmeise Parus major - * * b BV 

Kolkrabe Corvus corax - * * b BV 

Mauerläufer Tichodroma muraria NT R - b NG 

Mauersegler Apus apus - * V b BV 
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Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 

RL 

EU27 RL D 

RL 

BW  

BNat 

SchG 

Sta-

tus 

Mäusebussard Buteo buteo - * * s BV 

Mehlschwalbe Delichon urbicum - 3 V b BV 

Misteldrossel Turdus viscivorus - * * b BV 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla - * * b BV 

Nachtigall Luscinia megarhynchos - * * b DZ 

Neuntöter Lanius collurio - * * s BV 

Pfeifente Anas penelope - R - b DZ 

Rabenkrähe Corvus corone - * * b BV 

Rauhfußkauz Aegolius funereus - * * s BV 

Ringdrossel Turdus torquatus - * 1 b BV 

Ringeltaube Columba palumbus - * * b BV 

Rotkehlchen Erithacus rubecula - * * b BV 

Rotmilan Milvus milvus NT* V * s NG 

Saatkrähe Corvus frugilegus - * * b NG 

Schwanzmeise Aegithalos caudatus - * * b BV 

Schwarzspecht Dryocopus martius - * * s BV 

Schwarzstorch Ciconia nigra - * 3 s DZ 

Singdrossel Turdus philomelos - * * b BV 

Sommergoldhähnchen Regulus ignicapillus - * * b BV 

Sperber Accipter nisus - * * s NG 

Sperlingskauz Glaucidium passerinum - * * s BV 

Spießente Anas acuta VU 3 - b DZ 

Star Sturnus vulgaris - 3 * b NG 

Stockente Anas platyrhynchos - * V b BV 

Sumpfmeise Poecile palustris - * * b BV 

Tafelente Aythya ferina VU * * b DZ 

Tannenhäher Nucifraga caryocatactes - * * b BV 

Tannenmeise Periparus ater - * * b BV 

Turmfalke Falco tinnunculus - * V s NG 
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Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 

RL 

EU27 RL D 

RL 

BW  

BNat 

SchG 

Sta-

tus 

Uhu Bubo bubo - * * s BV 

Wacholderdrossel Turdus pilaris VU * * b DZ 

Waldbaumläufer Certhia familiaris - * * b BV 

Waldkauz Strix aluco - * * s BV 

Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix - * 2 b BV 

Waldohreule Asio otus - * * s BV 

Waldschnepfe Scolopax rusticola - V V b DZ 

Wanderfalke Falco peregrinus - * * s BV 

Wasseramsel Cinclus cinclus - * * b BV 

Weidenmeise Poecile montana - * V b BV 

Wendehals Jynx torquilla - 2 2 s BV 

Wiesenpieper Anthus pratensis VU 2 1 b DZ 

Wintergoldhähnchen Regulus regulus NT * * b BV 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes - * * b BV 

Zilpzalp Phylloscopus collybita - * * b BV 

Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis - * 2 b BV 

Rote Liste EU27 (BirdLife International 2015): NT- near threatend; VU - vulnerable 

Rote Liste D (RYSLAVY et al. 2020) und BW (Bauer et al. 2016): * - ungefährdet; 1 - vom Aussterben be-
droht; 2 - stark gefährdet; 3 - gefährdet; V - Vorwarnliste; R - Vorkommen geographisch stark eingeschränkt) 

BNatSchG: s - streng geschützte Art; b - besonders geschützte Art 

Status: BV - Brutvogel; NG - Nahrungsgast; DZ – Durchzügler 

 

Im Folgenden werden denkbare Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG aufge-
zeigt. Bei dem geplanten Vorhaben bestehen folgende Wirkfaktoren: 

• Verluste von Revieren durch baubedingte Flächeninanspruchnahme  

• baubedingte Störungen von Brutvögeln durch Lärm, optische Reize und Erschüt-
terungen 

• Zerstörung von Nestern und Tötung darin befindlicher Jungvögel und Eier beim 
Entfernen von Bäumen und Gebüschen 
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Eine grundsätzlich denkbare Betroffenheit kann für die folgenden Brutvogelarten ange-
nommen werden: 

• Auerhuhn (Tetrao urogallus) 

• Grauspecht (Picus canus) 

• Grauschnäpper (Muscicapa striata) 

• Hohltaube (Columba oenas) 

• Rauhfußkauz (Aegolius funereus) 

• Schwarzspecht (Dryocopus martius) 

• Sperlingskauz (Glaucidium passerinum) 

• Uhu (Bubo bubo) 

• Waldkauz (Strix aluco) 

• Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix) 

• Waldohreule (Asio otus) 

• Wanderfalke (Falco peregrinus) 

• Weidenmeise (Poecile montana) 

• Gilde der ungefährdeten Höhlenbrüter 

• Gilde der ungefährdeten Strauch- und Baumbrüter 

• Vogelarten der Fließgewässer 

Für die sonstigen Vogelarten wird eine Betroffenheit ausgeschlossen, da sie außerhalb 
des Wirkraumes vorkommen.  

3.1.1 Auerhuhn (Tetrao urogallus) 

Das Auerhuhn ist eine Art des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie (EU-VSch-RL) und 
daher eine Vogelart von besonderem gemeinschaftlichem Interesse. Es gilt bundes- und 
landesweit als vom Aussterben bedroht (BAUER et al. 2016, RYSLAVY et al. 2020). Der 
bundesweite Brutbestand wird auf 750 bis 1.200 Paare geschätzt. Der landesweite Be-
stand zählt etwa 150 bis 300 Brutpaare (GEDEON et al. 2014). Damit trägt Baden-
Württemberg eine sehr hohe Verantwortlichkeit für diese Art. 

Der landesweite Erhaltungszustand ist aufgrund der langfristigen Abnahme sowie der 
kurzfristig sehr starken Brutbestandsabnahme um mehr als 50 % als ungünstig einzustu-
fen (BAUER et al. 2016). 

3.1.1.1 Charakterisierung der Art 

In der nachfolgenden Übersicht werden Angaben zu den ökologischen Eckdaten des Au-
erhuhns zusammengefasst.  
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Tabelle 4: Kurzcharakterisierung des Auerhuhns 

Lebensraum: Stille, zusammenhängende, naturnahe Nadel- und Mischwälder auf 

trockenen bis feuchten Böden (GLUTZ VON BLOTZHEIM 2001); benötigt 

Bodenaufschlüsse für z.B. Staubbäder und Aufnahme von Magen-

steinchen; geschlossene Krautschicht für Deckung und Nahrungssu-

che im Sommer; dichte Wintereinstände; nutzt als Schlaf- und Balz-

bäume alte Laub- und Nadelbäume mit kräftigen Ästen (BAUER et al. 

2005); Meidung reiner Laubwälder und geschlossener Bereiche 

(GLUTZ VON BLOTZHEIM 2001).    

Neststandort: Bodenbrüter. Nestmulde gut versteckt am Boden, z.B. in Zwergsträu-

chern, am Fuß eines Baumes oder in hohem Gras. Als Nestflüchter 

wird das Nest direkt nach dem Schlüpfen verlassen. 

Reviergröße: Beeinflusst durch territoriale Auseinandersetzungen sowie Übersicht-

lichkeit des Geländes (je unübersichtlicher, desto kleiner); Reviergrö-

ße zwischen 10 und 24 ha; Revierzentrum selten größer als 3 ha 

(KLAUS et al. 1989). Zu einem Revier werden alle Bereiche gezählt, an 

denen der Hahn während einer Saison Revierverhalten zeigt. Zusam-

mengenommen werden hierbei Baum- (alle Schlafbäume und weitere 

Baumsingwarten) und Bodenrevier (alle Orte der Reviermarkierung 

am Boden).  

Besiedlungsdichte: Die Besiedlungsdichte liegt meist unter 4 Individuen pro km2, die indi-

viduelle Streifgebietsgröße variiert von 50 bis 500 ha (SUCHANT & 

BRAUNISCH 2008). 

Standorttreue/ 

Dispersionsverhalten: 

Männchen ausgesprochen geburtsorttreu (GLUTZ VON BLOTZHEIM 

2001); Weibchen und juvenile Tiere im 1. Winter nur in geringen Tei-

len mobil (max. 10 km, nur von Einzelfällen Wanderungen zwischen 

42-120 km bekannt) (BAUER et al. 2005). 

Zugstrategie: Standvogel 

Phänologie: Balzbeginn je nach Witterung Ende März, kurze Hochsaison von 7-10 

Tagen Ende April/Anfang Mai; Herbstbalz Oktober - Mitte November; 

Legebeginn frühestens Mitte April, meist erst Mai (BAUER et al. 2005). 

Reproduktion: Promiskuität; Arenabalz; 1 Jahresbrut; Nachgelege; meist 7-8 Eier 

(BAUER et al. 2005). 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Fortpflanzungsstätte 

Die Fortpflanzungsstätte des Auerhuhns besteht aus dem Nest, der Umgebung, in der die 
Jungenaufzucht stattfindet und aus den Balzplätzen.  

Die Qualität des Lebensraumes wird maßgeblich durch den Reichtum an Grenzlinien 
(bspw. Grenzzone zwischen Altholz und Verjüngung oder zwischen verschiedenen Alters-
klassen) bestimmt. Dies gilt auch für die Nisthabitate, die vermehrt im Bereich dieser 
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Grenzlinien angelegt werden (KLAUS et al. 1989). Ideal sind lichte Althölzer mit einem 
Kronenschlussgrad von 50-70 %, tiefbeasteten Bäumen und insektenreicher Bodenvege-
tation sowie kleineren Freiflächen (SUCHANT & BRAUNISCH 2008). Da Auerhühner zu den 
Nestflüchtern zählen, ist auch der zur Jungenaufzucht notwendige Bereich der Fortpflan-
zungsstätte hinzuzurechnen. Daher umfasst die Fortpflanzungsstätte den gesamten Auf-
enthaltsbereich während der Brutzeit. Er variiert zwischen 10 und 20 ha je Mutterverband 
(Gesperre) (KLAUS et al. 1989).  

Ein weiterer Bestandteil der Fortpflanzungsstätten sind die Balzplätze inklusive eines stö-
rungsarmen Puffers von 500 m (artspezifische Fluchtdistanz gegenüber Bewegungsunru-
he). Die Balz teilt sich beim Auerhuhn in die sogenannte Baum- und Bodenbalz. Daher 
sind an die Balzarena angrenzende Nadel- und Laubbäume mit ausladenden, tragfähigen 
waagerechten Ästen ein wichtiger Bestandteil der Fortpflanzungsstätte. Die Bodenbalz 
wird auf Lichtungen, Waldwiesen, kleinen Hochmooren, in lückigen Kulturen oder über-
sichtlichen Althölzern mit stellenweise niedriger oder fehlender Bodenvegetation durchge-
führt. Die Balzarena wird von ein bis mehreren Männchen genutzt, die an den Balzplatz 
angrenzende Reviere besetzen und gegenüber männlichen Artgenossen verteidigen. 
Während der Balz, die je nach Witterungsverlauf zwischen März und Anfang Mai stattfin-
det, werden ein bis mehrere Weibchen begattet.  

Ruhestätte 

Außerhalb der Brutzeit ist das Auerhuhn Stand- und Strichvogel. Die räumlichen Verlage-
rungen sind hierbei im Regelfall nur kleinräumig. Die individuelle Streifgebietsgröße vari-
iert laut SUCHANT & BRAUNISCH (2008) zwischen 50 ha und 500 ha. Während der Brutzeit 
sind Ruhestätte und Fortpflanzungsstätte gleichzusetzen. Die Ruhestätten einzelner, un-
verpaarter Tiere sind unspezifisch und daher nicht konkret abgrenzbar.  

Der Aktionsplan Auerhuhn (SUCHANT & BRAUNISCH 2008) unterscheidet drei Prioritätsstu-
fen bezüglich der ökologischen Funktionen einzelner Flächen für das Auerhuhn.  

• Priorität 1: Flächen mit höchster Priorität, welche ein hohes Lebensraumpotential 
aufweisen und gleichzeitig besiedelt sind: Hier befinden hauptsächlich die defi-
nierten Fortpflanzungsstätten wie Nester und Aufzuchtgebiete sowie die Balz-
plätze und Reviere der Männchen. 

• Priorität 2: Unbesiedelte Hochpotentialflächen und besiedelte Flächen mit einem 
mittleren Potential: Hier befinden je nach Lage und Habitatausstattung randlich 
genutzte Aufzuchtgebiete, die den Fortpflanzungsstätten hinzugezählt werden. 

• Priorität 3: Besiedelte Flächen mit einem niedrigen oder keinem Potential (meist 
Randbereiche besiedelter Flächen, oft in tieferen Lagen). 

3.1.1.2 Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Das Auerhuhn konnte zwischen 2010 und 2017 im Rahmen kontinuierlicher Untersuchun-
gen im Bereich des Seekopfes bzw. zwischen Seekopf und Badener Höhe regelmäßig 
nachgewiesen werden. Die Nachweise erfolgten sowohl direkt (beobachtete Individuen) 
als auch indirekt (Kotspuren, Federn, Trittsiegel usw.). Sie wurden mehrheitlich auf und 
am Rand der Sturmwurffläche, im Übergang zu älteren Beständen und entlang bestehen-
der Wege in diesem Bereich erbracht. Nordwestlich des Seekopfes befindet sich ein lang-
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jährig genutzter Balzplatz, auf dem in mehreren der Erfassungsjahre Balzaktivität von 2 
bis 3 Hähnen festgestellt werden konnte. Nach Auskunft eines örtlichen Jagdpächters 
befindet sich ein weiterer Balzplatz im Bereich der Badener Höhe. Durch die mehrfach, 
simultane Sichtung von Hennen in unterschiedlichen Teilbereichen des Untersuchungs-
gebiets wird von einem Bestand von 4 - 8 Hennen im Bereich des Seekopfes ausgegan-
gen. Eine einzelne Auerhenne konnte 2012 rund 650 m östlich des Seekopfes beobachtet 
werden.  

Weitere Nachweise von Auerhühnern wurden 2012 auf den Streitmannsköpfen dokumen-
tiert. Am Südhang befindet sich nach Auskunft eines örtlichen Jagdpächters ein Balzplatz, 
auf dem 2012 zwei balzende Hähne gesichtet wurden. 

Die Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Auerhuhns innerhalb des Un-
tersuchungsgebiets sind in Abbildung 10 dargestellt. Sie gründen auf den Erfassungen 
von 2010 bis 2017. Es wurden sowohl Flächen der Prioritätsstufe 1 (hohes Lebensraum-
potential & besiedelt), als auch Flächen der Prioritätsstufe 2 und 3 miteinbezogen, die sich 
in Teilflächen aufgrund der Habitatausstattung als Fortpflanzungs- und Ruhestätten eig-
nen. Dies sind vornehmlich die Bereiche auf der Windwurffläche, aber auch angrenzende 
ältere Waldbestände, da sich diese Randstrukturen besonders als Bruthabitat und Rück-
zugsraum eignen.  

 

Abbildung 10: Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Auerhuhns innerhalb des untersuchten Gebiets 
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Das Vorkommen auf dem Seekopf gehört nach SUCHANT & BRAUNISCH (2008) zu den 
Kernlebensräumen des Auerhuhns. Der gesamte Bereich ist aufgrund seiner Funktion als 
wichtiger Reproduktionsstandort ein Quellgebiet für die Auerhuhnpopulation im Schwarz-
wald.  

3.1.1.3 Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Popula-
tion 

Die im Bereich des Seekopfes nachgewiesenen Auerhühner bilden eine lokale Individu-
engemeinschaft, die sich nach Westen in Richtung der Badener Höhe und nach Norden 
bis zu den Streitmannsköpfen außerhalb des Untersuchungsgebietes weiter fortsetzt 
(Abbildung 11). Eine weitere lokale Individuengemeinschaft befindet sich im Bereich des 
Nägeliskopf/Hoher Ochsenkopf. Diese beiden lokalen Individuengemeinschaften sind 
durch die Landstraße L83 voneinander getrennt. Zusammen mit den weiteren lokalen 
Individuengemeinschaften des Nordschwarzwaldes bilden sie eine lokale Population.  

 

Abbildung 11: Abgrenzung der lokalen Individuengemeinschaft im Bereich des Seekopfes basierend 

auf den Flächenkategorisierung nach dem Aktionsplan Auerhuhn 
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Erhaltungszustand der lokalen Population 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des „mittel-schlechten“ 
Zustandes der Population, der insgesamt „mittel-schlechten“ Habitatqualität und der star-
ken Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insge-
samt ergibt sich für das Auerhuhn: 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „mittel-schlecht“ (C) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: insgesamt „mittel-schlecht“ (C) 

In der Roten Liste Baden-Württemberg (BAUER et al. 2016) wird eine landesweite Popula-
tion von max. 350 Hähnen angegeben. Die Zahl der nachgewiesenen, balzenden Hähne 
im gesamten Schwarzwald schwankte in den Jahren zwischen 1999 und 2007 um ca. 300 
(SUCHANT & BRAUNISCH 2008). Nach COPPES et al. (2016) war die Zahl der balzenden 
Hähne in den letzten zehn Jahren weiter rückläufig und erreichte 2016 ein Minimum von 
206 Hähnen. Diese Populationsgröße unterschreitet den von GRIMM & STORCH (2000, 
zitiert nach SUCHANT & BRAUNISCH 2008) angegebenen Schwellenwert von 500 Individu-
en, welcher als überlebensfähige Mindestpopulation für das Auerhuhn angenommen wird. 
Daher ist der Zustand der lokalen Population insgesamt als „mittel-schlecht“ (C) einzustu-
fen.  

Habitatqualität: insgesamt „mittel-schlecht“ (C)  

Im Schwarzwald sind die Vorkommen des Auerhuhns durch Flächen intensiver anthropo-
gener Nutzung sowie topografisch/klimatisch geprägter Strukturen voneinander getrennt. 
Zudem hat sich die Qualität der Lebensräume durch die forstliche Bewirtschaftung der 
Wälder als Altersklassenwälder verschlechtert (HÖLZINGER & BOSCHERT 2001, zitiert nach 
SUCHANT & BRAUNISCH 2008).  

Beeinträchtigungen: insgesamt „stark“ (C) 

Auf Populationsebene sind Beeinträchtigungen der Art erkennbar. Gefährdungsursachen 
sind laut SUCHANT & BRAUNISCH (2008): 

• Lebensraumveränderungen 

• Lebensraumfragmentierung 

• Anthropogene Störungen 

• Prädatoren 

• Klima und Witterung 

Hauptursache für die Bestandsrückgänge des Auerhuhns im Schwarzwald sind die Ver-
änderungen der Lebensräume. Durch Änderungen der forstlichen Nutzung und den damit 
einhergehenden erhöhten Dichteschluss und dunkleren Strukturen haben sich die Le-
bensräume des Auerhuhns verändert und sind nicht oder nur eingeschränkt für das Auer-
huhn nutzbar. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Fragmentierung der Lebensräume 
durch Flächen intensiver anthropogener Nutzung sowie durch topografische und klimati-
sche Faktoren (SUCHANT & BRAUNISCH 2008). Auch der zunehmende Forstwegebau und 
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die daraus resultierende Erschließung der Wälder, auch für eine touristische Nutzung, 
tragen zur Fragmentierung der Lebensräume bei. Darüber hinaus wird der Erhaltungszu-
stand der lokalen Population des Auerhuhns im Schwarzwald durch den dort herrschen-
den Prädationsdruck beeinträchtigt. Die Mehrheit der zu den Auerhuhnprädatoren zäh-
lenden Arten (wie bspw. Fuchs, Dachs und Wildschwein) weisen einen steigenden Be-
standstrend auf (LINDEROTH 2005 und PEGEL 2005, zitiert nach SUCHANT & BRAUNISCH 
2008). Daher ist anzunehmen, dass der Prädationsdruck auf das Auerhuhn in der Summe 
deutlich angestiegen ist. Die Beeinträchtigung wird dementsprechend mit „stark“ beurteilt.  

3.1.1.4 Prognose und Bewertung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenwirkungen 

Das Auerhuhn ist über unmittelbare Lebensraumverluste durch Flächen-
inanspruchnahme hinausgehend gegen baubedingte Schallimmissionen empfindlich. Das 
Auerhuhn gilt als eine Art mit hoher Lärmempfindlichkeit. Nach GARNIEL et al. (2010) liegt 
der kritische Schallpegel bei 52 dB(A)tags berechnet 1 m über Grund. Gegenüber Bewe-
gungsunruhe von einzelnen Personen ist die artspezifische Fluchtdistanz von 500 m eine 
entscheidende Größe (GARNIEL et al. 2010). 

Denkbare Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile können beim Auerhuhn Verbotstatbestände 
des § 44 BNatSchG ausgelöst werden: 

• Portal Schwarzenbachwerk mit bauzeitliche Zufahrt (Zufahrt Lachsberg) 

- Bau- und anlagebedingter Verlust von Auerhuhn relevanten Flächen der Pri-
orität 3 des Aktionsplans Auerhuhn  

- Baubedingte Störungen von Auerhuhn relevanten Flächen der Priorität 3 des 
Aktionsplans Auerhuhn 

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile werden keine Verbotstatbestände des § 44 
BNatschG beim Auerhuhn ausgelöst: 

• Untertageanlagen 

• Weiteren Portale (außer Portal Schwarzenbachwerk) 

• Transportvorgänge auf der B462 und L83 

• Baustelleneinrichtungsflächen entlang der B462 

• Baustelleneinrichtungsfläche MU-Bruch 

Portal Schwarzenbachwerk mit bauzeitliche Zufahrt (Zufahrt Lachsberg) 

Die bauzeitliche Zufahrt zum Zugangsstollen Schwarzenbachwerk führt auf einer Länge 
von 1,3 km durch eine Auerhuhn relevante Fläche der Priorität 3 des Aktionsplans Auer-
huhn (Abbildung 12). Auf weiteren rund 2,0 km verläuft die Zufahrt am Rande einer Auer-
huhn relevanten Fläche der Priorität 3 entlang. Auf diesem insgesamt 3,3 km langen Stre-
ckenabschnitt kann es kleinflächig zu Flächeninanspruchnahmen durch den Ausbau des 
Weges (Verbreiterung Weg, Kurvenanpassungen) kommen.  
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Im Bereich des Portals kommt es kleinflächig zu bau- und anlagebedingten Flächeninan-
spruchnahme im Bereich von Auerhuhn relevanten Fläche der Priorität 3 des Aktionsplans 
Auerhuhn (insges. rd. 0,1 ha) (Abbildung 12). 

 

Abbildung 12: Ausdehnung der baubedingten Wirkungen im Bereich der Zufahrt Lachsberg und 

Portal Zugangsstollen Schwarzenbachwerk 

Weiterhin kommt es durch die bauzeitlichen LKW-Fahrten und durch Bauarbeiten am Zu-
gangsstollen Schwarzenbachwerk zu schallbedingten Beeinträchtigungen in den angren-
zenden Lebensräumen.  
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Die baubedingte Beeinträchtigung durch Schall und Bewegungsunruhe betrifft folgende 
Bereiche auf dem Fürfel und auf dem Lachsberg (Abbildung 12): 

• 22,3 ha Auerhuhn relevante Fläche der Priorität 3 

Aktuell befinden sich keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Auerhuhns auf dem 
Lachsberg oder auf dem Fürfel. Daher sind Verbotstatbestandes im Sinne von § 44 Abs. 1 
Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 BNatSchG (Schädigungsverbot) und § 44 Abs. 
1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 und Satz 2 Nr. 2 BNatSchG (erhebliche Störung) ausge-
schlossen. 

3.1.1.5 Herleitung des Kompensationsbedarfs 

Kompensationsmaßnahmen sind aus Gründen der Artenschutz-Verträglichkeit nicht not-
wendig. Die bauzeitlichen Störungen sind nur temporär. Nach Fertigstellung des Vorha-
bens wird der Ausgangszustand wieder erreicht  

3.1.1.6 Fazit 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Auerhuhns sind durch das Vorhaben nicht betroffen. 
Baubedingt sind im Bereich von Auerhuhn relevanten Flächen der Priorität 3 des Aktions-
plans Auerhuhn insges. rd. 0,1 ha durch Wegeanpassungen betroffen. Zusätzlich treten 
hier Schallimmissionen während der Bauzeit auf. Dieser Bereich ist aktuell nicht von der 
Art besiedelt. Kompensationsmaßnahmen sind aus Gründen der Artenschutz-
Verträglichkeit nicht notwendig. Die bauzeitlichen Störungen sind nur temporär. Nach Fer-
tigstellung des Vorhabens wird der Ausgangszustand wieder erreicht. 

3.1.2 Grauspecht (Picus canus) 

Der Grauspecht ist bundes- und landesweit stark gefährdet (BAUER et al. 2016, 
RYSLAVY et al. 2020). Der Grauspecht ist eine Art des Anhang I der EU-VSch-RL. Der 
bundesweite Brutbestand wird auf 10.500 bis 15.500 Paare geschätzt (GEDEON et al. 
2014). Der landesweite Bestand zählt etwa 1.500 bis 3.000 Brutpaare (GEDEON et al. 
2014). Damit besitzt Baden-Württemberg eine sehr hohe Verantwortung für diese Art.  

Der landesweite Erhaltungszustand ist aufgrund der landesweit negativen Bestandsent-
wicklung ungünstig (HÖLZINGER et al. 2007). 

3.1.2.1 Charakterisierung der Art 

In der nachfolgenden Übersicht werden Angaben zu den ökologischen Eckdaten des 
Grauspechts zusammengefasst.  

Tabelle 5: Kurzcharakterisierung des Grauspechts 

Lebensraum: Mittelalte und alte, strukturreiche Laub- und Mischwälder in Höhenstu-

fen bis 1.000 m ü. NN; offene Stellen wie Kahlschläge und Lichtungen 

sowie Überhälter haben dabei eine wichtige Bedeutung. Auch in reich 

gegliederten Landschaften mit Altbäumen und einem hohen Anteil von 

offenen Flächen sowie in an den Wald angrenzenden Streuobstgebie-

ten beheimatet (SÜDBECK et al. 2005). 
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Neststandort: Höhlenbrüter in selbst gezimmerten Baumhöhlen an Schwachstellen 

von Laubbäumen (v.a. Buche, Eiche, Pappel, Weide, Obstbäume); 

Neubau der Höhle fast alljährlich (BAUER et al. 2005). Völlig intakte 

Bäume wurden nicht für die Höhlenanlage genutzt (JANUSCKE 2009) 

Reviergröße: Reviergröße abhängig von der Länge der verfügbaren Grenzlinien und 

der Anzahl der Baumaltersklassen (BLUME 1996, IMHOF 1884). Die Art 

verteidigt ein Revier von 100-200 h, z. T. aber auch nur 50-70 ha 

(BAUER et al. 2005, FLADE 1994). Nahrungsflüge werden in Entfernun-

gen von 1,6 km getätigt (BLUME 1996).  

Revierdichte: Großflächig nur selten mehr als 0,2 Brutpaare/100 ha, in geeigneten 

Habitaten 1,3 - 1,4 Brutpaare/100 ha; selten bis 10 Reviere/ 100 ha 

(BAUER et al. 2005). 

Standorttreue/ 

Dispersionsverhalten: 

Fremdansiedlungen bzw. Zu- und Abwanderungen aufgrund fehlender 

Ringfunddaten nicht nachgewiesen. Strichbewegungen bis zu 21 km 

sind bekannt (HÖLZINGER & MAHLER 2001) 

Zugstrategie: Stand- und Strichvogel 

Phänologie: Revierbesetzung bei milder Witterung ab Mitte Januar, ansonsten ab 

Ende Februar bis Mitte April. Legebeginn ab Ende April bis Anfang 

Juni, meist aber Anfang/Mitte Mai. 

Reproduktion: Monogame Saisonehe, 1 Jahresbrut, Nachgelege sind nicht bekannt, 

meist 7-9 Eier 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Wegen der großen Reviergröße ist eine räumliche Abgrenzung der Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten für den Grauspecht nur eingeschränkt möglich. Als Fortpflanzungsstätte im 
engeren Sinne sind der Brutbaum sowie die nähere Umgebung des Nestes zu bezeich-
nen. Nach BLUME (1961) kann ein Brutbezirk, in dem die Höhlen liegen und das Jungen-
futter gesucht wird, und einen Signalbezirk, der durch die Verhaltensweisen der Balz wie 
Rufen, Trommeln und Erregungsflüge festgelegt wird, unterschieden werden. Der Brutbe-
zirk wird auch durch starkes territoriales Verhalten gegenüber Artgenossen verteidigt. 
Nach dem Ausfliegen der Jungvögel verbleibt die Familie noch einige Tage in der näheren 
Umgebung der Bruthöhle, bevor sie in ferner gelegene Bereiche umherwandert. Essenti-
elle Strukturen innerhalb des Revieres sind eine enge Verzahnung von Bereichen mit 
Höhlenbäumen und geeigneten Offenland- oder Lichtungsbereichen für die Nahrungssu-
che.  

Neben Bruthöhle werden in der Balzzeit regelmäßig zusätzliche Höhlen angelegt, die als 
Schlaf- und Ruhestätte genutzt werden. Im Winterhalbjahr ist die Bindung bei Standvö-
geln an das Revier weniger stark, so dass die Individuen weiter umherstreifen.  

3.1.2.2 Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Bei den Brutvogelerfassungen im Jahr 2012 konnte der Grauspecht im Untersuchungsge-
biet nicht nachgewiesen werden. Auch bei der Punkt-Stopp-Kartierung im Jahr 2014 
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konnte der Grauspecht im Untersuchungsgebiet nicht beobachtet werden. Bei Ortsbege-
hungen im Jahr 2015, 2017 und 2018 hingegen konnte der Grauspecht im Bereich des 
Schneidersköpfle und Lachsberg nachgewiesen werden. Auch bei den Erfassungen 2020 
im Bereich des MU-Bruches wurde der Grauspecht südlich des Lachsbergs mit einem 
Revier nachgewiesen.  

 

Abbildung 13: Nachgewiesene Grauspechtreviere (Kreis 2017, Quadrat 2020) 

3.1.2.3 Abgrenzung der lokalen Individuengemeinschaft und der lokalen Populati-
on sowie Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Die Vorkommen des Grauspechts im Untersuchungsgebiet bilden eine lokale Individuen-
gemeinschaft, welche sich aufgrund der ähnlichen Habitatausstattung auch außerhalb 
des Untersuchungsgebietes weiter fortsetzt. Nachweise der Art liegen aus einem Bereich 
nördlich der Badener Höhe sowie aus dem Bühlertal vor. Im Nationalpark „Nordschwarz-
wald“ kommen 5-10 Brutpaare vor (mündl. Mitt. M. FÖRSCHLER 2018).  

Die lokale Individuengemeinschaft ist Teil einer lokalen Population. Aufgrund fehlender 
trennender Strukturen sowie des arttypischen Dispersionsverhaltens (Strichbewegungen 
bis zu 21 km bekannt) wird die lokale Population in Bezug auf den Naturraum 
Nordschwarzwald abgegrenzt.  

Die Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population wird auf Basis der lokalen 
Individuengemeinschaft im Untersuchungsgebiet vorgenommen. Das Untersuchungs-
gebiet stellt einen repräsentativen Ausschnitt des Naturraumes Nordschwarzwald dar, so 
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dass die Bewertungen innerhalb des Untersuchungsgebietes auch auf den Nordschwarz-
wald übertragen werden können. 

Erhaltungszustand der lokalen Population 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des „guten“ Zustandes 
der Population, der insgesamt mittel-schlechten Habitatqualität und der geringen Beein-
trächtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt 
sich für den Grauspecht: 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: insgesamt „gut“ (B) 

Die Siedlungsdichte des Grauspechts im Nordschwarzwald liegt zwischen 0,03 und 0,16 
Brutpaaren/km² (GEDEON et al. 2014). Diese Dichtewerte befinden sich innerhalb der 
Grenzen in typischen Lebensräumen in Mitteleuropa. Großflächige Dichtewerte über 0,2 
Reviere/km² sind selten.  

In den letzten Jahren hat der Grauspecht Nordschwarzwald zugenommen (mündl. Mitt. M. 
FÖRSCHLER). Die Zunahme resultiert mit den Sturmwurfereignissen der vergangenen 
Jahre, die zum einen die Öffnung der Wälder verursachte und die Anreicherung von Tot-
holz.  

Da die Art in den Mittelgebirgen grundsätzlich seltener anzutreffen ist als im Tiefland 
(GEDEON et al. 2014), ist der Zustand der lokalen Population insgesamt als „gut“ (B) ein-
zustufen. 

Habitatqualität: insgesamt „mittel-schlecht“ (C)  

Im Untersuchungsgebiet sind Laub- und Mischwälder mit geeigneten Brutbäumen vor-
handen. Sie machen im Vergleich jedoch nur einen geringen Anteil im Untersuchungsge-
biet bzw. im gesamten Nordschwarzwald aus. Es dominiert vielfach die Fichte, die dem 
Grauspecht keinen geeigneten Lebensraum bietet. Die im Untersuchungsgebiet in den 
vergangenen Jahren entstandenen Sturmwurfflächen mit ihrem Totholzangebot und dem 
damit einhergehenden Nahrungsangebot an holzbewohnenden Ameisen und Käfern bie-
ten dem Grauspecht stellenweise geeignete Nahrungsflächen. Die Habitatqualität ist we-
gen der weiten Verbreitung der Fichte insgesamt mit „mittel-schlecht“ (C) zu bewerten. 

Beeinträchtigungen: insgesamt „gering“ (A) 

Aktuell sind keine Beeinträchtigungen der Art erkennbar. Grundsätzlich sind Beeinträchti-
gungen durch die Entnahme von höhlenreichen Althölzern im Rahmen der forstlichen 
Nutzung jederzeit möglich. 
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3.1.2.4 Prognose und Bewertung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG  

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenwirkungen 

Der Grauspecht ist über die unmittelbaren Lebensraumverluste durch Flächeninan-
spruchnahme hinausgehend gegen baubedingte Schallimmissionen empfindlich. Er gilt 
als eine Art mit mittlerer Lärmempfindlichkeit. Als Wirkdistanz wird nach GARNIEL et al. 
(2010) die maximale Effektdistanz von 400 m bzw. der kritische Schallpegel von 58 
dB(A)tags zur Bewertung hinzugezogen. Empfindlich gegenüber Lärmimmissionen reagiert 
der Grauspecht insbesondere bei der Partnerfindung und bei der Revierabgrenzung 
(GARNIEL et al. 2007). Gegenüber Bewegungsunruhe von einzelnen Personen ist die art-
spezifische Fluchtdistanz von 30 bis 60 m eine entscheidende Größe. 

Denkbare Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile können Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG ausgelöst werden: 

• bauzeitliche Zufahrten im Bereich des Lachsberges 

- Baubedingte Störung eines Grauspechtreviers im Bereich des Lachsberges  

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile werden keine Verbotstatbestände des § 44 
BNatschG beim Grauspecht ausgelöst: 

• Untertageanlagen 

• Weitere Portale 

• Baustelleneinrichtungsflächen entlang der B462 

• Transportvorgänge entlang der L83 und B462 

• Baustelleneinrichtungsfläche Auslaufbauwerk Unterstufe 

• Baustelleneinrichtungsfläche MU-Bruch 

Durch die zuletzt genannten Vorhabenbestandteile können keine Verbotstatbestände 
ausgelöst werden, da die Wirkräume dieser Vorhabenbestandteile nicht vom Grauspecht 
besiedelt sind.  

Entlang der Zufahrten im Bereich des Lachsberges befinden sich Lebensräume des 
Grauspechts, die durch Baustellenverkehr beeinträchtigt werden können. Hier werden 
Lebensräume des Grauspechtes bauzeitlich durch Lärm und Bewegungsunruhe gestört 
(Abbildung 14). Dies gilt in den Bereichen für die Schallimmissionen von über 58 dB(A)tags 
errechnet wurden (vgl. GARNIEL et al. 2010) und in den Teilflächen innerhalb der maxi-
malen Effektdistanz von 400 m. Daher ist anzunehmen, dass durch die bauzeitlichen 
Lärmbelastungen entlang der Zufahrten Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Grauspech-
tes so beeinträchtigt werden können, dass ein Verbotstatbestand im Sinne von § 44 (1) 
Nr. 3 BNatschG (Schädigungsverbot) nicht ausgeschlossen werden kann. 
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Abbildung 14: Durch baubedingte Störwirkungen betroffene Grauspechtreviere (kritischer Schallpe-

gel für den Grauspecht (GARNIEL et al. 2010) in Rot dargestellt) 

Erhebliche Störungen 

Durch bauzeitliche Störungen entlang der Zufahrten am Lachsberg erfolgt eine Störung 
des dort vorkommenden Grauspechtreviers, so dass eine Beeinträchtigung der Fortpflan-
zungs- und Ruhestätte angenommen werden kann. Dies führt unter Zugrundelegung des 
bereits zitierten EuGH-Urteils vom 04.03.2021 möglicherweise zur Verwirklichung eines 
Verbotstatbestands i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG.  

Der Brutbestand des Grauspechtes im Nordschwarzwald wird nach Gedeon et al. (2014) 
mit 42 - 91 Revierpaaren angegeben. Das eine vom Vorhaben betroffene Brutpaar ent-
spricht demnach 2,3 - 1,1 % des Gesamtbrutbestandes der lokalen Population des 
Nordschwarzwaldes. 

3.1.2.5 Beschreibung der erforderlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnah-
men 

Es wird davon ausgegangen, dass vorhabenbedingt ein Grauspechtrevier temporär so 
gestört wird, dass diese zumindest in Teilen nicht mehr nutzbar sein wird. Bei günstiger 
Lebensraumausstattung ist ein Grauspechtrevier mindestens 50-70 ha groß (BAUER et al. 
2005). In der Regel besitzen die Reviere jedoch Flächengrößen zwischen 100 bis 200 ha. 
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Die Lebensraumkapazität des Grauspechtes ist in den Wäldern des Untersuchungs-
gebietes nicht erschöpft, da große Bereiche von nur eingeschränkt geeigneten oder un-
geeigneten Flächen eingenommen werden. Durch die Aufwertung von für den Grauspecht 
suboptimalen/ungeeigneten Lebensräumen kann die Lebensraumkapazität erhöht werden 
und das betroffene Brutpaar kann ohne Beeinträchtigung in diese Bereiche ausweichen. 
Von den folgenden Maßnahmen auf über 23,3 ha wird der Grauspecht profitieren: 

• Nutzungsverzicht in einem Laubmischwald östl. des Lachsberges (Maßnahme 
KN2) auf rd. 16,6 ha. 

• Nutzungsverzicht in Laubmischwäldern an der Murg südlich des Kuckucksfelsen 
(Maßnahme KN2) auf rd. 3,8 ha 

• Nutzungsverzicht in Laubmischwäldern an der Murg südlich von Forbach (Maß-
nahme KN2) auf rd. 1,4 ha 

• Waldumbau naturferner Waldbestände Ziel: Schlucht- oder Blockwald frischer bis 
feuchter Standorte (Maßnahme KW1) auf rd. 1,5 ha: Durch den Waldumbau ent-
steht kurzfristig eine Öffnung des Waldes, der dem Grauspecht zusätzliche 
Grenzlinien bietet.  

Der Nutzungsverzicht in Nadelwäldern (KN1) auf insges. rd. 32,4 ha wirkt sich ebenfalls 
günstig auf den Grauspecht aus. Dadurch wird in erster Linie die Nahrungsgrundlage für 
den Grauspecht geschaffen, indem Insekten wie Ameisen und Käferlarven Totholz und 
krankes Holz als Brutsubstrat nutzen. Dadurch wird die Habitatqualität für die Art erhöht 
und folglich sind kleinere Reviere nötig, um erfolgreich Nachwuchs aufzuziehen. Außer-
dem entstehen längerfristig günstige Brutbäume mit großen Stammdurchmessern.  

Nach Abschluss der Baumaßnahmen kann das Brutpaar ohne Beeinträchtigungen in ihre 
ursprünglichen Reviere zurückkehren. 

Um die Tötung und Verletzung von Vögeln i. S. v. § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 
und Satz 2 Nr. 1 BNatSchG zu vermeiden, dürfen in den Monaten März bis Ende Sep-
tember keine Fällarbeiten durchgeführt werden (Maßnahme V1).  
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Abbildung 15: CEF-Maßnahmen für den Grauspecht 

3.1.2.6 Fazit 

Vorhabenbedingt ist ein Revier des Grauspechtes betroffen. Wegen des Eintretens der 
erheblichen Störung i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist eine Ausnahme nach § 45 (7) 
BNatschG erforderlich. Durch die geplanten Maßnahmen wird der Grauspecht profitieren. 
Nach Abschluss der Baumaßnahmen kann das Brutpaar ohne Beeinträchtigungen in ihre 
ursprünglichen Reviere zurückkehren. Der Zustand der lokalen Population wird sich daher 
nicht erheblich verschlechtern. 

3.1.3 Grauschnäpper (Muscicapa striata) 

Der Grauschnäpper wird sowohl auf der Vorwarnliste der Roten Liste der Brutvögel Ba-
den-Württembergs (BAUER et al. 2016) als auch bundesweit auf der Vorwarnliste 
(RYSLAVY et al. 2020) geführt. Der bundesweite Brutbestand wird auf 185.000 bis 
270.000 Paare geschätzt (GEDEON et al. 2014). Der landesweite Bestand zählt etwa 
20.000 bis 25.000 Brutpaare (GEDEON et al. 2014). Damit trägt Baden-Württemberg eine 
hohe Verantwortlichkeit für diese Art (BAUER et al. 2016). 

Der landesweite Erhaltungszustand ist aufgrund einer kurzfristig starken Brutbestandsab-
nahme um mehr als 20 % sowie einer langfristig erkennbaren Brutbestandsabnahme als 
ungünstig einzustufen (Rote Liste der Brutvogelarten Baden-Württembergs, BAUER et al. 
2016). 
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3.1.3.1 Charakterisierung der Art 

In der nachfolgenden Übersicht werden Angaben zu den ökologischen Eckdaten des 
Grauschnäppers zusammengefasst.  

Tabelle 6: Kurzcharakterisierung des Grauschnäppers 

Lebensraum: Reich gegliederte, altholzreiche, lichte Laub-, Misch- und Nadelwälder. 

Bevorzugt werden lichte Kronenbereiche, Schneisen und Lichtungen 

besiedelt. Auch in Siedlungen, baumbestandenen Parks und Friedhö-

fen anzutreffen (SÜDBECK et al. 2005). 

Neststandort: Halbhöhlen- und Nischenbrüter (Nest an Stammausschlägen, Astlö-

chern, Bruchstellen sowie Fels- und Gebäudenischen). 

Reviergröße: < 0,5 - 1,0 ha (FLADE 1994), Nahrungssuche meist im Radius von 100 

m um das Nest (BAUER et al. 2005). 

Revierdichte: Revierdichten in Mitteleuropa zwischen 0,8 - 4,7 Reviere/10 ha, groß-

flächig zwischen 0,004 bis 7,1 Reviere/km2 (BAUER et al. 2005); in 

Tiefland-Buchenwäldern, Kiefern- und Fichtenforsten, Bruchwäldern 

und Eichen-Hainbuchenwäldern durchschnittliche Dichte deutlich < 

2 Reviere/10 ha (GEDEON et al. 2014). 

Standorttreue/ 

Dispersionsverhalten: 

Die meisten Erstbrüter siedeln sich im Umkreis von wenigen Kilome-

tern vom Geburtsort, gelegentlich auch bis 63 km davon entfernt, an 

(GLUTZ VON BLOTZHEIM 2001). Ausgeprägte Brutortstreue auch bei 

Altvögeln (BAUER et al. 2005). 

Zugstrategie: Langstreckenzieher 

Phänologie: Reviergründung im Mai; Hauptgesangsperiode Mitte Mai bis Mitte 

Juni; Legebeginn je nach Witterung ab Ende Mai, selten bereits ab 

Mitte Mai; Legebeginn der Zweitbrut von Ende Juni bis Ende Juli 

Reproduktion: Monogame Saisonehe; Bigynie belegt (teilweise Polyterritorialität der 

Männchen); 1 - 2 (geschachtelte) Jahresbrut(en); meist 4-5 Eier 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Fortpflanzungs- und Ruhestätte des Grauschnäppers umfassen das gesamte Re-
vier, das je nach Habitatqualität und Siedlungsdichte zwischen 0,5 - 1 ha groß sein 
kann (FLADE 1994). Essentielle Habitatelemente sind lichte Kronenbereiche sowie 
Lichtungen und Schneisen. Neben Astlöchern und Bruchstellen dienen der Art auch 
Fels- und Gebäudenischen sowie Nistkästen als Nistplatz. 

3.1.3.2 Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Im Untersuchungsgebiet konnten zehn Reviere des Grauschnäppers nachgewiesen wer-
den (Abbildung 16). Drei der Reviere wurden nördlich des Steinbruches Schneidersköpfle 
erfasst. Vier weitere Reviere wurden entlang der Murg von unmittelbar südlich der Ort-
schaft Forbach bis zur Einmündung des Sasbaches in die Murg sowie mit einem Revier 
am Nordhang des Haulerberges nachgewiesen. Weiterhin wurde ein Revier der Art am 
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Steinbruch Raumünzach festgestellt. Zwei weitere Grauschnäpperreviere konnten am 
Schwarzenbach westlich der Schwarzenbachtalsperre auf Höhe der ursprünglich geplan-
ten Aufschüttung Seebachhof, bzw. rd. 600 m östlich der Herrenwieser Schwallung er-
fasst werden. In diesen Bereichen befinden sich reich gegliederte Baumbestände, die den 
Grauschnäppern ein geeignetes Habitat bieten.  

Bei den Erfassungen im Bereich des MU-Bruchs konnten 2020 drei Reviere des Grau-
schnäppers nachgewiesen werden.  

 

Abbildung 16: Nachgewiesene Grauschnäpperreviere (rund: 2012, quadratisch: 2020) 

3.1.3.3 Abgrenzung der lokalen Individuengemeinschaft und der lokalen Populati-
on sowie Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Die Vorkommen des Grauschnäppers im Untersuchungsgebiet bilden eine lokale Indivi-
duengemeinschaft, welche sich aufgrund der ähnlichen Habitatausstattung vermutlich 
auch außerhalb des Untersuchungsgebietes weiter fortsetzt. Aus pragmatischen Gründen 
wird die lokale Individuengemeinschaft jedoch mit den erfassten Individuen innerhalb des 
Untersuchungsgebiets gleichgesetzt.   

Die lokale Individuengemeinschaft ist Teil einer lokalen Population. Neuansiedlungen 
werden zumeist in Entfernungen von wenigen Kilometern um den Geburtsort getätigt 
(BAUER et al. 2005). Da aber bei der Neuansiedlung von Jungvögeln auch maximal zu-
rückgelegte Distanzen von bis zu 63 km belegt sind (GLUTZ VON BLOTZHEIM 2001) wird die 
lokale Population auf Ebene des Naturraumes Nordschwarzwald abgegrenzt.   
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Erhaltungszustand der lokalen Population 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des „guten“ Zustandes 
der Population, der insgesamt „mittel-schlechten“ Habitatqualität und der „geringen“ Be-
einträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt 
sich für den Grauschnäpper: 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: insgesamt „gut“ (B) 

Rechnerisch liegt die Anzahl der Brutpaare des Grauschnäppers im Nordschwarzwald 
zwischen 313 und 808 (GEDEON et al. 2014). Hieraus ergibt sich eine Siedlungsdichte von 
0,2 bis 0,5 Revieren/km2. Diese Dichtewerte befinden sich innerhalb der Grenzen in typi-
schen Lebensräumen in Mitteleuropa (BAUER et al. 2005). Da die Art in den Mittelgebirgen 
grundsätzlich seltener anzutreffen ist als im Tiefland (GEDEON et al. 2014), ist der Zustand 
der lokalen Population insgesamt als „gut“ (B) einzustufen. 

Habitatqualität: insgesamt „mittel-schlecht“ (C)  

Da der Grauschnäpper bevorzugt in reich gegliederten, altholzreichen, lichten Laub-, 
Misch- und Nadelwäldern vorkommt, bietet der Nordschwarzwald nur mäßig geeignete 
Lebensräume für die Art. Die großflächig in Altersklassen wachsenden und häufig mit 
geringem Abstand zueinander stehenden Bäume weisen einen hohen Dichteschluss auf. 
Diese Bereiche werden vom Grauschnäpper gemieden. In weiten Teilen dominieren Na-
delbäume. Für Höhlenbrüter wie den Grauschnäpper wichtige und potentiell natürlich im 
Untersuchungsgebiet vorkommende Baumarten wie z.B. Eiche oder Rotbuche sind dage-
gen unterrepräsentiert. Altes, höhlenreiches Holz ist durch kurze Umtriebszeiten nur in 
geringem Umfang vorhanden, was das Angebot an Brutmöglichkeiten reduziert.   

Beeinträchtigungen: insgesamt „gering“ (A) 

Aktuell sind keine Beeinträchtigungen der Art erkennbar. Grundsätzlich sind Beeinträchti-
gungen durch die Entnahme von höhlenreichen Althölzern im Rahmen der forstlichen 
Nutzung jederzeit möglich. 

3.1.3.4 Prognose und Bewertung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG  

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenwirkungen 

Der Grauschnäpper ist über die unmittelbaren Lebensraumverluste durch Flächeninan-
spruchnahme hinaus gegen eine Kombination verschiedener Störeinflüsse, wie z.B. Be-
wegungsunruhe, empfindlich. Als Wirkdistanz wird von GARNIEL et al. (2010) die maxima-
le Effektdistanz von 100 m angegeben. Die planerisch zu berücksichtigende Fluchtdistanz 
der Art beträgt 20 m (GASSNER et al. 2010). Dagegen gilt der Grauschnäpper als eine Art 
mit geringer Lärmempfindlichkeit. 
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Denkbare Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile können Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG ausgelöst werden: 

• Bauzeitliche Zufahrt Zugangsstollen Murgwerk 

- Baubedingte Störungen von drei Grauschnäpperrevieren 

• BE-Fläche G und bauzeitliche Zufahrt  

- Baubedingte Störungen von zwei Grauschnäpperrevieren  

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile werden keine Verbotstatbestände des § 44 
BNatschG beim Grauschnäpper ausgelöst: 

• Untertageanlagen 

• Weitere Portale 

• Baustelleneinrichtungsflächen entlang der B462 

• Transportvorgänge entlang der L83 und B462 

• Baustelleneinrichtungsfläche Auslaufbauwerk Unterstufe 

Durch die zuletzt genannten Vorhabenbestandteile können keine Verbotstatbestände 
ausgelöst werden, da die Wirkräume dieser Vorhabenbestandteile nicht vom Grau-
schnäpper besiedelt sind. Im Falle der beiden Reviere entlang der B462 wird von keiner 
Bertoffenheit ausgegangen, da die Revierinhaber bereits durch das bisherige Verkehrs-
aufkommen an Bewegungsunruhe und Störwirkungen gewöhnt sind.  

Bauzeitliche Zufahrt Zugangsstollen Murgwerk 

Etwa 450 m südlich des Zugangsstollens des Murgwerkes, bzw. ca. 480 m nördlich der 
ursprünglich geplanten Auffüllung Heiligenwald wurden zwei Reviere des Grauschnäppers 
erfasst. Ein weiteres Revier befindet sich an der Zufahrt nördlich des Steinbruchs Schnei-
dersköpfle. Durch die Nutzung der Zufahrt sind bauzeitliche Störungen durch die Unter-
schreitung der maximalen Effektdistanz in den angrenzenden Revieren zu erwarten. Es 
wird angenommen, dass, durch die Nähe der Revierzentren zur bauzeitlichen Zufahrt, 
diese während der Bauzeit vom Grauschnäpper nicht mehr genutzt werden können. Die 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Grauschnäppers umfassen das gesamte Revier. 
Deshalb wird vorsorglich angenommen, dass Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Grau-
schnäppers durch eine baubedingte Unterschreitung der maximalen Effektdistanz so be-
einträchtigt werden, dass ein Verbotstatbestand im Sinne von § 44 (1) Nr. 3 BNatschG 
(Schädigungsverbot) eintritt.  

BE-Fläche G und bauzeitliche Zufahrt  

Westlich des MU-Bruchs konnte 2020 ein Revierzentrum an einem Forstweg parallel zum 
Schwarzenbach festgestellt werden. Es wird angenommen, dass dieses Revier während 
der Bauarbeiten hier nicht mehr siedeln kann. Es wird der Verbotstatbestand im Sinne von 
§ 44 (1) Nr. 3 BNatschG (Schädigungsverbot) eintreten. 

Ein weiteres Revier befand sich 2020 rd. 30 m südlich der BE-Fläche G. Auch hier werden 
bauzeitliche Beeinträchtigungen angenommen.  
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Ein kleinräumiges Ausweichen ohne Beeinträchtigung kann nicht ohne Weiteres ange-
nommen werden, da die Art auf lichte Waldbestände und vorhandene Höhlen und Ni-
schen angewiesen ist. Diese Habitatrequisiten sind nicht überall anzutreffen.  

Erhebliche Störungen 

Durch bauzeitliche Störungen entlang der Zufahrten am Lachsberg sowie zur BE-Fläche 
G erfolgt eine Störung der dort vorkommenden Grauschnäpper-Reviere (insges. 5 Revie-
re), so dass eine Beeinträchtigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte angenommen 
werden kann. Dies führt unter Zugrundelegung des bereits zitierten EuGH-Urteils vom 
04.03.2021 möglicherweise zur Verwirklichung eines Verbotstatbestands i.S.v. § 44 Abs. 
1 Nr. 2 BNatSchG.  

Der Brutbestand des Grauschnäppers im Nordschwarzwald wird nach Gedeon et al. 
(2014) mit 313 - 808 Revierpaaren angegeben. Die fünf vom Vorhaben betroffenen Brut-
paare im untersuchten Gebiet entsprechen demnach 1,6 - 0,7 % des Gesamtbrutbestan-
des der lokalen Population des Nordschwarzwaldes.  

3.1.3.5 Beschreibung der erforderlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnah-
men 

Es wird davon ausgegangen, dass vorhabenbedingt fünf Reviere des Grauschnäppers 
temporär so gestört werden, dass diese nicht mehr nutzbar sein werden. Ein Ausweichen 
in ungestörte Bereiche ist nur dann möglich, wenn diese die nötige Habitatausstattung in 
Form geeigneter Nistmöglichkeiten aufweisen. Zur Verbesserung des Höhlen- und Ni-
schenangebotes werden pro betroffenes Brutpaar 3 Halbhöhlen-Nistkästen ausgebracht. 
Insgesamt ergibt sich so ein Bedarf von 15 Nistkästen. Durch die Ausbringung der künstli-
chen Nisthilfen kann der Grauschnäpper ohne Beeinträchtigung ausweichen. 

Die Nistkästen werden in der Nähe der bisherigen Revierzentren in lichten Laub-, bzw. 
Mischwaldbeständen angebracht, da diese vom Grauschnäpper als Lebensraum bevor-
zugt werden (Abbildung 17 Maßnahme KQ3). Bei der Ausbringung muss allerdings darauf 
geachtet werden, dass die Aufhängeplätze außerhalb des Wirkungsbereiches des Vorha-
bens liegen.  

Die Maßnahmen gewährleisten, dass die ökologischen Funktionen vom Vorhaben be-
troffener Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin ge-
wahrt werden (CEF-Maßnahmen). Nach Abschluss der Baumaßnahmen können die Brut-
paare ohne Beeinträchtigung in ihre ursprünglichen Reviere zurückkehren. 
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Abbildung 17: Von baubedingte Störwirkungen betroffene Grauschnäpperreviere (Kreis: 2012, 

Quadrat: 2020). In grün sind die auszubringenden Nisthilfen dargestellt, durch die ein 

Ausweichen der betroffenen Reviere in ungestörte Bereiche ohne Beeinträchtigung 

möglich ist (CEF-Maßnahme) 

Um die Tötung und Verletzung von Vögeln i. S. v. § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 
und Satz 2 Nr. 1 BNatSchG zu vermeiden, dürfen in den Monaten März bis Ende Sep-
tember keine Fällarbeiten durchgeführt werden (Maßnahme V1). Auch die Beseitigung 
von Gestrüppen erfolgt nur außerhalb dieses Zeitraums. 

3.1.3.6 Fazit 

Vorhabenbedingt sind 5 Reviere des Grauschnäppers durch bauzeitliche Störungen be-
troffen. Vorsorglich wird wegen der Annahme einer erheblichen Störung i.S.v. § 44 Abs. 1 
Nr. 2 BNatSchG eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatschG beantragt. Durch die geplanten 
Maßnahmen kann der Grauschnäpper in ruhigere Bereiche ausweichen. Nach Abschluss 
der Baumaßnahmen können die Brutpaare ohne Beeinträchtigungen in ihre ursprüngli-
chen Reviere zurückkehren. Der Zustand der lokalen Population wird sich daher nicht 
erheblich verschlechtern. 
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3.1.4 Hohltaube (Columba oenas) 

Die Hohltaube wird auf der Vorwarnliste der Roten Liste der Brutvögel Baden-
Württembergs geführt (BAUER et al. 2016). Bundesweit gilt die Art dagegen als ungefähr-
det (RYSLAVY et al. 2020). Der bundesweite Brutbestand wird auf 49.000 bis 82.000 Brut-
paare geschätzt (GEDEON et al. 2014). Der landesweite Bestand zählt etwa 2.300 bis 
5.000 Brutpaare (GEDEON et al. 2014). 

Der landesweite Erhaltungszustand der Hohltaube ist aufgrund einer langfristig erkennba-
ren Brutbestandsabnahme als ungünstig einzuschätzen (Rote Liste der Brutvogelarten 
Baden-Württembergs, BAUER et al. 2016).  

3.1.4.1 Charakterisierung der Art 

In der nachfolgenden Übersicht werden Angaben zu den ökologischen Eckdaten der 
Hohltaube zusammengefasst.  

Tabelle 7: Kurzcharakterisierung der Hohltaube 

Lebensraum: Buchenalthölzer mit Angebot an Schwarzspechthöhlen, aber auch 

anderweitig entstandene, geräumige Baumhöhlen in Laubmischwäl-

dern, reinen Kiefernbeständen, Feldgehölzen und Parks. Nahrungssu-

che in Feldern und Wiesen (SÜDBECK et al. 2005). Dringt selten weiter 

als 3 km in den Wald ein (BAUER et al. 2005). 

Neststandort: Höhlenbrüter (zumeist alte Schwarzspecht-, aber auch andere Baum-

höhlen und Nistkästen). 

Reviergröße: Flächenbedarf sehr klein, da auch Koloniebrüter (LWF 2014); der Akti-

onsradius beträgt zwischen 1 bis 3 km (FLADE 1994); ausnahmsweise 

werden Nahrungsflächen bis in 15 km Entfernung angeflogen (GLUTZ 

VON BLOTZHEIM 2001). 

Revierdichte: Nestabstände von weniger als 50 m sind nicht selten, ebenso kleine 

Kolonien, in denen mehrere Paare dicht (kaum < 4 m) nebeneinander 

siedeln (GLUTZ VON BLOTZHEIM 2001); ein deutlich markiertes Territori-

um fehlt. Die Eigenart des Schwarzspechtes sogenannte „Höhlenzen-

tren" (MÖCKEL 1988) anzulegen, macht es notwendig, dass Hohltau-

ben oft nahe beieinander brüten, um ihren Fortbestand sichern zu 

können. Großflächig Dichten von 0,02 bis 0,4 Brutpaaren pro km², nur 

selten Dichten von mehr als 0,5 Brutpaaren pro km² (BAUER et al. 

2005) 

Standorttreue/ 

Dispersionsverhalten: 

In Standvogelpopulationen siedeln sich Jungvögel meist in der weite-

ren Umgebung an, Geburtsortstreue ist aber selten. Brutort- und Nist-

platz- bzw. Höhlentreue sind häufig, unter günstigen Bedingungen die 

Regel (GLUTZ VON BLOTZHEIM 2001). 

Zugstrategie: Kurzstreckenzieher 
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Phänologie: Beginn der Balzrufe nach Ankunft im Brutgebiet ab Mitte Februar mit 

einem Maximum Ende Februar bis Mitte März, Balz dauert bis Mitte 

August an. Legebeginn (Mitte) Ende März bis August, dabei sind i.d.R. 

3 Brutphasen zeitlich trennbar. Erstbrut Anfang April bis Anfang Mai. 

Reproduktion: Monogame Saisonehe; 3, gelegentlich 4(5) Jahresbruten, mitunter 

verschachtelt; i.d.R. alle Bruten in der gleichen Höhle; 2 Eier. 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Fortpflanzungsstätten sind insbesondere die Baumhöhlen enthaltenden Brutbäume, 
die zumeist vom Schwarzspecht angelegt worden sind. Die Neststandorte befinden sich 
zumeist in Buchenwäldern mit Althölzern. Die Art besitzt eine mittlere Störanfälligkeit 
(GARNIEL et al. 2010), weshalb die nahe Umgebung der Bruthöhle eine gewisse Stö-
rungsarmut aufweisen muss, damit eine erfolgreiche Balz durchgeführt werden kann. Es 
werden daher 100 m um die Höhlenbäume als Fortpflanzungsstätte angenommen. Die 
Ruhestätten befinden sich in Baumkronen und dichten Sträuchern, auf denen viele Stun-
den am Tag sowie nachts geruht wird. Im Nest übernachten nur brütende oder hudernde 
Weibchen (GLUTZ VON BLOTZHEIM 2001). Eine Abgrenzung der Ruhestätte ist fachlich 
aufgrund der zahlreichen potentiellen Ruhestätten nicht möglich. 

Weitere Habitatausstattung 

Weitere essentielle Strukturen innerhalb des Aktionsraumes der Hohltaube sind Lichtun-
gen, Wiesen und Äcker, auf denen nach Nahrung gesucht wird. Aufgrund der sehr großen 
Aktionsräume mit Nahrungsflügen von bis zu drei Kilometern vom Neststandort, ist eine 
Abgrenzung fachlich kaum möglich. 

3.1.4.2 Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Sieben Reviere der Hohltaube wurden im Untersuchungsgebiet erfasst. Dabei reicht ihre 
Verbreitung von der Südseite des Seekopfes (3 Reviere), über den nördlichen Bereich 
des Fürfels (1 Revier) bis hin zum Osthang des Lachsberges (2 Reviere). Darüber hinaus 
wurde ein weiteres Revier am Steinbruch Schneidersköpfle festgestellt.  

Das Vorkommen der Hohltaube ist eng an das Vorhandensein von geeigneten Bruthöhlen 
gebunden. Ein Großteil der Hohltaubenbruten wird in Höhlen durchgeführt, welche vom 
Schwarzspecht angelegt wurden. Dieser zimmert Höhlen bevorzugt in Rotbuchen welche 
einen Brusthöhendurchmesser von durchschnittlich 56,5 cm aufweisen (BLUME 1996). Die 
Nachweise der Hohltaube im Untersuchungsgebiet gelangen folglich auch in Bereichen 
mit einem hohen Anteil älterer Laub- und Nadelbäume. 
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Abbildung 18: Nachgewiesene Hohltaubenreviere 

3.1.4.3 Abgrenzung der lokalen Individuengemeinschaft und der lokalen Populati-
on sowie Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Die Tiere der sieben im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Hohltaubenreviere bilden 
eine lokale Individuengemeinschaft. Aufgrund von Aktionsradien zwischen 1 und 3 km 
und einer ähnlichen Lebensraumausstattung wird sich diese vermutlich auch außerhalb 
des Untersuchungsgebietes weiter fortsetzen. Aus pragmatischen Gründen wird die lokale 
Individuengemeinschaft mit den Grenzen des Untersuchungsgebietes gleichgesetzt. 

Die lokale Individuengemeinschaft ist Teil einer lokalen Population. Die Ansiedlung der 
Jungvögel geschieht meist in der weiteren Umgebung des Geburtsortes, Geburtsorttreue 
ist aber selten. Zur Abgrenzung der lokalen Population dient daher der Naturraum 
Nordschwarzwald.   

Erhaltungszustand der lokalen Population 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des „guten“ Zustandes 
der Population, der insgesamt „mittel-schlechten“ Habitatqualität und der geringen Beein-
trächtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt 
sich für die Hohltaube: 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 
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Zustand der Population: insgesamt „gut“ (B) 

Im Untersuchungsgebiet kann mit 7 Brutpaaren eine Siedlungsdichte von 0,36 Brutpaare/ 
100 ha errechnet werden. Dies entspricht einer durchschnittlichen Siedlungsdichte. Groß-
flächige Dichten liegen zwischen 0,02 bis 0,4 Brutpaaren pro km², nur selten Dichten von 
mehr als 0,5 Brutpaaren pro km² (BAUER et al. 2005). Mit Ausnahme der Hochlagen ist 
eine ähnliche Siedlungsdichten auch in anderen Bereichen der lokalen Population im 
Nordschwarzwald erwartet werden. 

Habitatqualität: insgesamt „mittel-schlecht“ (C)  

Durch kurze Umtriebszeiten, die Entnahme von Althölzern sowie die Förderung von Al-
tersklassenwäldern, stehen der Hohltaube weniger Bruthöhlen zur Verfügung. Da die Art 
selten weiter als 3 km in den Wald vordringt, sind Bestände mit hohem Dichteschluss wie 
sie im Nordschwarzwald vorherrschen, wenig geeignete Lebensräume für diese Art. 
Durch die touristische Nutzung der Region sowie durch den Waldwegebau, nimmt die 
Zahl störungsarmer Bereiche ab. Auch durch diese Entwicklungen findet die Hohltaube 
weniger zur Brut geeignete Bereiche. Laut Literatur fehlt die Hohltaube in Mitteleuropa 
weitgehend in Höhen über 1.000 m ü. NN (Bauer et al. 2005). Der Nordschwarzwald weist 
mehrere Berge von mehr als 1.000 m Höhe auf. Somit kann auch die Topographie in Ver-
bindung mit oben genannten Gründen ein bestandslimitierender Faktor für die Art im 
Nordschwarzwald sein. 

Beeinträchtigungen: insgesamt „keine-gering“ (A) 

Aktuell sind keine Beeinträchtigungen der Art erkennbar. Grundsätzlich sind Beeinträchti-
gungen durch die Entnahme von Althölzern und Höhlenbäumen im Rahmen der forstli-
chen Nutzung jederzeit möglich.  

3.1.4.4 Prognose und Bewertung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG  

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenwirkungen 

Die Hohltaube ist über die unmittelbaren Lebensraumverluste durch Flächeninanspruch-
nahme hinaus gegen baubedingte Schallimmissionen empfindlich. Sie gilt als eine Art mit 
mittlerer Lärmempfindlichkeit. Als Wirkdistanz wird nach GARNIEL et al. (2010) die maxi-
male Effektdistanz von 500 m bzw. der kritische Schallpegel von 58 dB(A) 10 m über 
Grund (Tag) zur Bewertung herangezogen. Empfindlich gegenüber Lärmimmissionen 
reagiert die Hohltaube insbesondere bei der Partnerfindung (GARNIEL et al. 2007). Ge-
genüber Bewegungsunruhe von einzelnen Personen ist die artspezifische Fluchtdistanz 
von 30 bis 100 m eine entscheidende Größe (FLADE 1994). 
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Denkbare Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile können Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG ausgelöst werden: 

• Bauzeitliche Zufahrten Portal Schwarzenbachwerk und Portal Murgwerk (Zufahr-
ten Lachsberg) 

- Baubedingte Störungen von drei Revieren am Osthang des Lachsberges 
durch Unterschreitung der max. Effektdistanz und Überschreitung des kriti-
schen Schallpegels von 58 dB(A) 

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile werden keine Verbotstatbestände des § 44 
BNatschG bei der Hohltaube ausgelöst: 

• Portale 

• Untertageanlagen 

• Transportvorgänge auf der B462 und L83 

• Baustelleneinrichtungsflächen entlang der B462 

• Baustelleneinrichtungsfläche Auslaufbauwerk Unterstufe 

• Baustelleneinrichtungsfläche MU-Bruch 

Durch die zuletzt genannten Vorhabenbestandteile können keine Verbotstatbestände 
ausgelöst werden, da die Wirkräume dieser Vorhabenbestandteile nicht von der Hohltau-
be besiedelt sind. 

Bauzeitliche Zufahrten Lachsberg 

Durch die bauzeitlichen Störungen entlang der Zufahrten zum Portal Schwarzenbachwerk 
und Portal Murgwerk (Zufahrten Lachsberg) wird das nördlich des Steinbruchs Schnei-
dersköpfle gelegene Hohltaubenrevier vermutlich nicht mehr nutzbar sein, da es innerhalb 
der errechneten 58 dB(A) Schallgrenze liegt (vgl. GARNIEL et al 2010). Daher ist anzu-
nehmen, dass durch die bauzeitlichen Zuwegungen Fortpflanzungs- und Ruhestätten der 
Hohltaube durch baubedingte Schallimmissionen so beeinträchtigt werden, dass ein Ver-
botstatbestand im Sinne von § 44 (1) Nr. 3 BNatschG (Schädigungsverbot) eintritt. 

Am Osthang des Lachsberges konnten durch die Erfassungen 2012 zwei weitere Hohl-
taubenreviere nachgewiesen werden. Diese beiden Reviere liegen zwar außerhalb des für 
die Hohltaube kritischen Schallpegels von 58 dB(A) jedoch innerhalb der maximalen Ef-
fektdistanz von 500 m (vgl. GARNIEL et al. 2010). Deshalb wird vorsorglich angenommen, 
dass Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Hohltaube durch baubedingte Schallimmissio-
nen so beeinträchtigt werden, dass ein Verbotstatbestand im Sinne von § 44 (1) Nr. 3 
BNatschG (Schädigungsverbot) eintritt.  

Erhebliche Störungen 

Durch bauzeitliche Lärmimmissionen und Bewegungsunruhe werden insgesamt drei Re-
viere der Hohltaube gestört. Im vorliegenden Fall wird davon ausgegangen, dass diese 
Reviere aufgrund der Störungen während der Bauzeit aufgegeben werden. Dies führt un-
ter Zugrundelegung des bereits zitierten EuGH-Urteils vom 04.03.2021 möglicherweise 
zur Verwirklichung eines Verbotstatbestands i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. 
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Laut GEDEON et al. (2014) liegt der Hohltaubenbestand im Naturraum Nordschwarzwald 
zwischen 64 und 150 Brutpaaren. Die drei durch das Vorhaben betroffenen Brutpaare 
entsprechen also rund 4,7 % bzw. 2 % der lokalen Population.  

 

Abbildung 19: Von baubedingten Störwirkungen betroffene Hohltaubenreviere (kritischer Schallpe-

gel für die Hohltaube (GARNIEL et al. 2010) in Rot dargestellt) 

3.1.4.5 Beschreibung der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen 

Zur Kompensation der bauzeitlichen Störungen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der 
Hohltaube werden pro betroffenes Brutpaar 3 künstliche Nisthöhlen im Untersuchungsge-
biet ausgebracht (insgesamt 9 Nisthöhlen). Die entsprechenden Bereiche sollten mindes-
tens 500 m vom Bauvorhaben entfernt liegen (artspezifische Effektdistanz der Hohltaube), 
so dass Störungen durch baubedingte Schallimmissionen ausgeschlossen werden kön-
nen. Die Standorte zum Ausbringen der Nisthilfen sollten weniger als 3 km vom Offenland 
entfernt sein. Befinden sich potentielle Neststandorte weiter als 3 bis 5 km vom Offenland 
entfernt, werden diese von der Hohltaube nicht besiedelt (RICHARZ & HORMAN 2008). 
Nach PÜHRINGER (1990) werden Nistkästen von der Hohltaube gern angenommen, je-
doch fast ausschließlich in schon besiedelten Bereichen. Demnach sollten die Flächen 
zum Ausbringen der Nistkästen Vorkommen der Hohltaube in der nahen Umgebung auf-
weisen (Abbildung 20).  
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Zusätzlich werden im Aktionsraum der Art rd. 16 ha Laubmischwälder am Osthang des 
Lachsbergs aus der forstlichen Nutzung entlassen (Maßnahme KN2), so dass sich lang-
fristig der Bestand der Hohltaube halten kann.  

Die CEF-Maßnahmen werden innerhalb des Aktionsraumes der lokalen Individuen-
gemeinschaft ausgeführt. Die Maßnahmen werden zum frühestmöglichen Zeitpunkt nach 
Baubeschluss für das Vorhaben realisiert. Die ökologische Funktion wird in der ersten 
Brutsaison nach Schaffung der Brutmöglichkeiten erfüllt sein. Die geschaffenen Brutmög-
lichkeiten müssen über die Dauer der Bauarbeiten funktionsfähig bleiben. Die Brutnischen 
und Brutkästen sind jährlich auf ihre Funktionsfähigkeit hin zu überprüfen. 

 

Abbildung 20: Von baubedingten Störwirkungen betroffene Hohltaubenreviere. Potentielle Lage zur 

Ausbringung der künstlichen Nisthilfen in Hellgrün dargestellt 

3.1.4.6 Fazit 

Vorhabenbedingt sind 3 Reviere der Hohltaube durch bauzeitliche Störungen betroffen. 
Vorsorglich wird wegen der Annahme einer erheblichen Störung i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatschG beantragt. Durch die geplanten Maß-
nahmen können die Tiere in ruhigere Bereiche ausweichen. Nach Abschluss der Bau-
maßnahmen können die Brutpaare ohne Beeinträchtigungen in ihre ursprünglichen Revie-
re zurückkehren. Der Zustand der lokalen Population wird sich daher nicht erheblich ver-
schlechtern. 
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3.1.5 Rauhfußkauz (Aegolius funereus) 

Der Rauhfußkauz ist als Art des Anhangs I der EU-VSch-RL eine gemeinschaftsrechtlich 
geschützte Vogelart. Der bundesweite Brutbestand wird auf 3.400 bis 6.000 Paare ge-
schätzt (GEDEON et al. 2014). Der landesweite Bestand zählt etwa 350 bis 750 Brutpaare 
(GEDEON et al. 2014). Damit trägt Baden-Württemberg mit mehr als 10 % des bundeswei-
ten Bestandes eine hohe Verantwortlichkeit für diese Art (BAUER et al 2016). 

Er gilt bundes- und landesweit als ungefährdet (BAUER et al. 2016, RYSLAVY et al. 2020). 
Aufgrund eines kurzfristig um mehr als 50 % zunehmenden Brutbestandes (innerhalb der 
letzten 25 Jahre; 1985 - 2009) und einer langfristig nicht erkennbaren Veränderung des 
Brutbestandes ist der landesweite Erhaltungszustand als günstig einzustufen (Rote Liste 
der Brutvogelarten Baden-Württembergs, BAUER et al. 2016). 

3.1.5.1 Charakterisierung der Art 

In der nachfolgenden Übersicht werden Angaben zu den ökologischen Eckdaten des 
Rauhfußkauzes zusammengefasst.  

Tabelle 8: Kurzcharakterisierung des Rauhfußkauzes 

Lebensraum: Alte, reich strukturierte Nadel- und Nadelmischwälder zuweilen auch 

Buchenwälder; wichtige Habitatelemente sind Baumhöhlen, deckungs-

reiche Tagesruheplätze und Lichtungen zur Nahrungssuche. Relief ist 

für die Besiedlung entscheidend, der Rauhfußkauz besiedelt bevor-

zugt Hochflächen, flache Rücken, Kuppen und ebene Gipfelbereiche 

(KNOCH 1966); im Nordschwarzwald erstreckt sich die Höhenverbrei-

tung von etwa 700 m ü. NN bis 1050 m ü. NN, wobei sich die Haupt-

verbreitung zwischen 800 und 950 m ü. NN befindet (HÖLZINGER & 

MAHLER 2001); Meidet den Waldkauz, der als Fraßfeind gilt. 

Neststandort: Höhlenbrüter (zumeist alte Schwarzspechthöhlen) 

Reviergröße: 30 - 100 ha (LWF 2014, FLADE 1994) 

Revierdichte: In Baden-Württemberg Revierdichten von 0,5 - 1 Brutpaar/10 km² in 

schlechten und 4,6 Brutpaare/10 km² in günstigen Jahren; kleinflächig 

auch bis zu 16 Brutpaare/10 km² (BAUER et al. 2005). Siedlungsdichte 

abhängig von Höhlen- und Nahrungsangebot (bes. Mäusegradation). 

Standorttreue/ 

Dispersionsverhalten: 

Männchen überwiegend reviertreu; Weibchen wechseln regelmäßig 

das Brutgebiet bis zu 600 km Entfernung (MEBS & SCHERZINGER 

2008), meist in einer Entfernung bis zu 20 km (SÜDBECK et al. 2005, 

GLUTZ VON BLOTZHEIM 2001). Jungvögel siedeln sich meist im Umkreis 

von 10 bis 20 km vom Geburtsort an; Entfernungen über 450 km 

mehrfach belegt (MEBS & SCHERZINGER 2008). 

Zugstrategie: Stand- und Strichvogel 
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Phänologie: Herbstlicher Reviergesang Anfang September bis Mitte November. 

Frühjahrsbalz und Revierbesetzung meist ab Ende Februar. Legebe-

ginn je nach Witterung ab Anfang März, Nachgelege bis Ende Mai. 

Reproduktion: Monogame Saisonehe; Bigynie und Biandrie nachgewiesen; i.d.R. 1 

Jahresbrut, bei günstigem Nahrungsangebot Zweitbrut als Schachtel-

brut, meist 3-6 Eier; Brutversuche und Bruterfolg stark abhängig vom 

Nahrungsangebot (HUNKE 2011). 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Fortpflanzungsstätte des Rauhfußkauzes sind insbesondere Höhlenbäume, meist 
vom Schwarzspecht angelegt, die dem Kauz als Nistplatz dienen. Die nähere Umgebung 
des Neststandortes (100 m Radius) wird ebenfalls als Fortpflanzungsstätte definiert, da 
hier Teile der Fortpflanzungsaktivitäten wie Balz, Paarung und Jungenaufzucht stattfinden 
(LANUV 2014). Da die Art neben der Bruthöhle weitere Höhlen zur Nahrungsspeicherung 
nutzt sowie in günstigen Jahren auch Schachtelbruten durchführt, gelten sämtliche geeig-
neten Höhlenbäume im Umkreis von bis zu 100 m um die Bruthöhle bzw. das Aktions-
raumzentrum als Fortpflanzungsstätte (LANUV 2014) Die Brutplätze und Reviere treten 
typischerweise oft geklumpt auf. Nestabstände von 36 m wurden festgestellt (MEBS & 

SCHERZINGER 2008). Die Männchen bleiben ganzjährig (auch bei Mäusemangel) im Re-
vier und halten an ihrer Bruthöhle langjährig fest, da sie ein kostbarer Bestandteil des Re-
vieres ist (MEBS & SCHERZINGER 2008). Die Weibchen wandern je nach Nahrungsangebot 
zum Teil über große Distanzen umher und wählen günstige Reviere aus, die über ein aus-
reichendes Nahrungsangebot in dem jeweiligen Jahr verfügen. So können Mäusegradati-
onen besser ausgenutzt werden. Deckungsreiche Nadelbestände im Umkreis von bis zu 
100 m zum Bruthöhlenbaum/Aktionsraumzentrum werden tagsüber aufgesucht und die-
nen der Art als wichtige Ruhestätte. Die Abgrenzung der Ruhestätte ist in der Fortpflan-
zungsstätte enthalten (LANUV 2014). 

Weitere Habitatelemente 

Weitere wichtige Bestandteile innerhalb des Revieres sind Freiflächen, Lichtungen oder 
Schneisen auf denen besonders effektiv nach Mäusen gejagt werden kann.  

3.1.5.2 Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Der Rauhfußkauz konnte im Untersuchungsgebiet mit fünf Revieren nachgewiesen wer-
den. Zwei der Reviere lagen im Hangbereich nordöstlich der Ortschaft Herrenwies. Die 
geringen Abstände der Revierzentren dort sind vermutlich durch das Vorhandensein 
künstlicher Nisthilfen bedingt. Die übrigen Reviere befanden sich, mit jeweils einem Re-
vier, am Südhang des Seekopfes, am Südhang der Streitmannsköpfe und südlich des 
Lachsberges (Abbildung 21). 

Die erfassten Reviere bestätigen die bevorzugten Habitateigenschaften des Rauhfußkau-
zes. Alle erfassten Reviere lagen über 800 m ü. NN oder aber in ausgeprägter Kuppenla-
ge (Lachsberg). Der Waldkauz konnte hingegen insbesondere unterhalb 800 m ü. NN 
nachgewiesen werden (Täler von Schwarzenbach, Seebach, Schwarzenbach und Murg) 
(Siehe Kapitel 3.1.9). Die Verteilung der Rauhfußkauzreviere im Untersuchungsgebiet 
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kann als Ausweichstrategie gegenüber dem Waldkauz als seinem Fraßfeind angesehen 
werden. 

Drei weitere Reviere konnten auch außerhalb des Untersuchungsgebiets festgestellt wer-
den. Ein Revier lag knapp außerhalb des Untersuchungsgebietes südlich des Bernstein-
rücks, ein weiteres nördlich der Streitmannsköpfe und eines nördlich des Stöckbergs. 

 

Abbildung 21: Nachgewiesene Rauhfußkauzreviere 

3.1.5.3 Abgrenzung der lokalen Individuengemeinschaft und der lokalen Populati-
on sowie Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Die Vorkommen des Rauhfußkauzes im Untersuchungsgebiet bilden eine lokale Individu-
engemeinschaft, die sich auch außerhalb des untersuchten Gebietes weiter fortsetzt. Dies 
bestätigt sich durch weitere Revierfunde nördlich und südlich des Untersuchungsgebiets. 
Die dazugehörigen Individuen stehen zumindest in Form rufender Tiere in regelmäßigem 
Kontakt. Aus pragmatischen Gründen wird die lokale Individuengemeinschaft mit den er-
fassten Individuen innerhalb der Untersuchungsgebiets gleichgesetzt. Die lokale Individu-
engemeinschaft ist Teil einer lokalen Population. Aufgrund fehlender trennender Struktu-
ren und da die Weibchen regelmäßig das Brutrevier wechseln (MEBS & SCHERZINGER 
2008) wird die lokale Population in Bezug auf den Naturraum Nordschwarzwald abge-
grenzt.   

Die Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population wird auf Basis der lokalen 
Individuengemeinschaft im Untersuchungsgebiet vorgenommen. Das Untersuchungsge-
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biet stellt einen repräsentativen Ausschnitt des Naturraumes Nordschwarzwald dar, so 
dass die Bewertungen innerhalb des Untersuchungsgebietes auch auf den Nordschwarz-
wald übertragen werden können.  

Erhaltungszustand der lokalen Population/Individuengemeinschaft 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des „guten“ Zustandes 
der Population, der insgesamt „guten“ Habitatqualität und der geringen Beeinträchtigun-
gen nach dem a-b-c Schema (siehe Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt sich für den 
Rauhfußkauz:  

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der lokalen Population: insgesamt „gut“ (B) 

Die Siedlungsdichte des Rauhfußkauzes im Untersuchungsgebiet beträgt rechnerisch 2,6 
Reviere pro 10 km2 und liegt somit im Bereich von Dichtewerten durchschnittlicher Mäu-
sejahre (BAUER et al. 2005). Nach GEDEON et al. (2014) erreicht der Rauhfußkauz im 
Nordschwarzwald Siedlungsdichten zwischen 0,9 und 2 Revieren pro 10 km2. In beson-
ders geeigneten Habitaten werden auch Siedlungsdichten von bis zu 3,9 Revieren pro 10 
km2 erreicht. Der Zustand der lokalen Population ist daher insgesamt als „gut“ (B) zu be-
werten. 

Habitatqualität: insgesamt „gut“ (B)  

Ältere Baumbestände mit deckungsreichen Tageseinständen sowie Freiflächen sind stel-
lenweise in den Wäldern des Untersuchungsgebiets vertreten und bieten dem Rauhfuß-
kauz insbesondere in Kuppenlage geeignete Lebensräume. Darüber hinaus sind aber 
auch eintönige und dichte Nadelbestände sowie naturferne Laub- und Mischbestände 
vertreten, die der Art nur suboptimale Lebensräume bieten. Die im Untersuchungsgebiet 
vorkommenden Schwarzspechte bieten ein entsprechendes Maß an vorhandenen Höh-
lenbäumen, wobei diese zeitgleich vermutlich auch den limitierenden Faktor im Untersu-
chungsgebiet darstellen.   

Beeinträchtigungen: insgesamt „gering“ (A) 

Grundsätzlich sind Beeinträchtigungen durch die Entnahme von Althölzern und Höhlen-
bäumen im Rahmen der forstlichen Nutzung jederzeit möglich. 

3.1.5.4 Prognose und Bewertung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG  

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenwirkungen 

Der Rauhfußkauz ist über die unmittelbaren Lebensraumverluste durch Flächeninan-
spruchnahme hinausgehend gegen baubedingte Schallimmissionen empfindlich. Er gilt 
als eine Art mit hoher Lärmempfindlichkeit. Nach GARNIEL et al. (2010) liegt der kritische 
Schallpegel bei 47 dB(A)nachts prognostiziert in 10 m Höhe über Grund. Da auf den Baufel-
dern tagsüber von einem 13 Stunden Betrieb ausgegangen wird (nach AVV Baulärm 7:00 
bis 20:00 Uhr), sind insbesondere zur Balzzeit im März auch Zeiträume in der Dämme-
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rung betroffen, die planerisch dem Tag zugeschrieben werden. Daher wird vorsorglich 
auch der kritische Schallpegel bei 47 dB(A)tags für die Wirkungsprognose verwendet. Emp-
findlich gegenüber Lärmimmissionen reagiert der Rauhfußkauz insbesondere bei der 
Partnerfindung, bei der Revierabgrenzung und bei der Nahrungssuche (GARNIEL et al. 
2007). Gegenüber Bewegungsunruhe von einzelnen Personen ist die artspezifische 
Fluchtdistanz von 20 m eine entscheidende Größe. 

Denkbare Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile können Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG ausgelöst werden: 

• Bauzeitliche Zuwegung Lachsberg 

- Baubedingte Störung eines Rauhfußkauzreviers südlich des Lachsbergs 

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile werden keine Verbotstatbestände des § 44 
BNatschG beim Rauhfußkauz ausgelöst: 

• Portale 

• Untertageanlagen 

• Transportvorgänge auf der B462 und L83 

• Baustelleneinrichtungsflächen entlang der B462 

• Baustelleneinrichtungsfläche Auslaufbauwerk Unterstufe 

• Baustelleneinrichtungsflächen MU-Bruch 

Durch die zuletzt genannten Vorhabenbestandteile können keine Verbotstatbestände 
ausgelöst werden, da die Wirkräume dieser Vorhabenbestandteile nicht vom Rauhfuß-
kauz besiedelt sind. 

Bauzeitliche Zuwegung Lachsberg 

Durch die bauzeitlichen Störungen entlang der Zuwegung Lachsberg wird das südlich des 
Lachsberg gelegene Rauhfußkauzrevier nicht mehr nutzbar sein, da der Großteil des Re-
vieres innerhalb der errechneten 47 dB(A) Schallgrenze liegt (vgl. GARNIEL et al. 2010). 
Daher ist anzunehmen, dass durch die bauzeitlichen Zuwegungen Lachsberg Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten des Rauhfußkauzes durch baubedingte Schallimmissionen so 
beeinträchtigt werden, dass ein Verbotstatbestand im Sinne von § 44 (1) Nr. 3 BNatschG 
(Schädigungsverbot) eintritt.  

Erhebliche Störungen 

Durch bauzeitliche Lärmimmissionen und Bewegungsunruhe wird ein Revier des Rauh-
fußkauzes am Lachsberg gestört, so dass eine Beeinträchtigung der Fortpflanzungs- und 
Ruhestätte angenommen werden kann. Dies führt unter Zugrundelegung des bereits zi-
tierten EuGH-Urteils vom 04.03.2021 möglicherweise zur Verwirklichung eines Ver-
botstatbestands i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. 

Die denkbaren baubedingten Störungen einzelner Brutpaare erfüllt nicht das Erheblich-
keitsmerkmal im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 und Satz 2 Nr. 2 
BNatSchG. Laut GEDEON et al. (2014) liegt der Rauhfußkauzbestand im Naturraum 
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Nordschwarzwald zwischen 153 und 357 Brutpaaren. Das durch das Vorhaben betroffe-
nen Brutpaar entspricht also rund 0,6 % bzw. 0,3 % der lokalen Population.  

 

Abbildung 22: Von baubedingten Störwirkungen betroffene Rauhfußkauzreviere (kritischer Schall-

pegel für den Rauhfußkauz (GARNIEL et al. 2010) in Rot dargestellt) 

3.1.5.5 Beschreibung der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen 

Es wird davon ausgegangen, dass vorhabenbedingt ein Rauhfußkauzrevier temporär so 
gestört wird, dass dieses zumindest in Teilen nicht mehr nutzbar sein wird. Ein Auswei-
chen in ungestörte Bereiche ist nur dann möglich, wenn sie die nötige Habitatausstattung 
in Form geeigneter Nisthöhlen aufweisen. Da die Art neben der Bruthöhle weitere Höhlen 
zur Nahrungsspeicherung benutzt sowie in günstigen Jahren auch auf Schachtelbruten 
zurückgreift, werden für das beeinträchtigte Brutpaar 10 spezielle Nisthilfen auf dem Für-
fel ausgebracht (Maßnahme KQ3; Abbildung 23). Die ausgewählten Flächen eignen sich 
als Lebensraum für den Rauhfußkauz, da sie folgende entscheidende Kriterien aufwei-
sen: 

• Oberhalb 800 m ü. NN, oder über 700 m ü. NN und in Kuppenlage 

• Möglichst Hochflächen, flache Rücken, Kuppen und ebene Gipfelbereiche 

• Abseits von Vorkommen des Waldkauzes  

Zusätzlich liegen die ausgewählten Flächen außerhalb der nächtlichen 47 dB(A)-Isophone 
der Baustellenflächen und Baustellenzufahrten, so dass bauzeitliche Störungen auszu-
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schließen sind. Rauhfußkäuze zeigen eine Präferenz für neue Bruthöhlen (UPHUES 2003) 
und nehmen in diesem Zusammenhang auch gerne künstliche Nisthilfen an. Die Maß-
nahme gewährleistet, dass die ökologischen Funktionen vom Vorhaben betroffener Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt werden 
(CEF-Maßnahme). Nach Abschluss der Baumaßnahmen können die Brutpaare ohne Be-
einträchtigung in ihre ursprünglichen Reviere zurückkehren. 

 

Abbildung 23: Lage der Standorte für Nistkästen sowie weiteren Maßnahmen 

Profitieren wird der Rauhfußkauz weiterhin durch die folgenden Maßnahmen (Abbildung 
23): 

• KN1 Nutzungsaufgabe in Nadelholzmischbeständen  

3.1.5.6 Fazit 

Vorhabenbedingt ist ein Revier des Rauhfußkauzes durch bauzeitliche Störungen betrof-
fen. Vorsorglich wird wegen der Annahme einer erheblichen Störung i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 
2 BNatSchG eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatschG beantragt. Durch die geplanten 
Maßnahmen werden sich die Lebensbedingungen in der Umgebung verbessern. Nach 
Abschluss der Baumaßnahmen können die Brutpaare ohne Beeinträchtigungen in ihre 
ursprünglichen Reviere zurückkehren. Der Zustand der lokalen Population wird sich daher 
nicht erheblich verschlechtern. 
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3.1.6 Schwarzspecht (Dryocopus martius) 

Der Schwarzspecht ist als Art des Anhangs I der EU-VSch-RL eine gemeinschaftsrecht-
lich geschützte Vogelart. Der bundesweite Brutbestand wird auf 31.000 bis 49.000 Paare 
geschätzt (GEDEON et al. 2014). Der landesweite Bestand zählt etwa 2.400 bis 5.000 
Brutpaare (GEDEON et al. 2014). Damit trägt das Land Baden-Württemberg eine hohe 
Verantwortlichkeit für diese Art (BAUER et al. 2016). 

Er gilt bundes- und landesweit als ungefährdet (BAUER et al. 2016, RYSLAVY et al. 2020). 
Der landesweite Erhaltungszustand ist aufgrund der stabilen Bestandssituation (Rote Lis-
te der Brutvogelarten Baden-Württembergs, (BAUER et al. 2016) als günstig einzustufen. 

3.1.6.1 Charakterisierung der Art 

In der nachfolgenden Übersicht werden Angaben zu den ökologischen Eckdaten des 
Schwarzspechtes zusammengefasst.  

Tabelle 9: Kurzcharakterisierung des Schwarzspechtes 

Lebensraum: Ausgedehnte Waldgebiete (Misch- und Nadelwälder) in allen Höhen-

lagen, ein hoher Totholzanteil und vermodernde Baumstümpfe sind 

zur Nahrungssuche wichtig (SÜDBECK et al. 2005). 

Neststandort: Höhlenbrüter (v.a. in alten Buchen und Kiefern). Beanspruchte Brut-

höhlen oft mehr als 900 m, nur selten 300 - 500 m voneinander ent-

fernt (BAUER et al. 2005). Als Brutbaum wählt die Art meist über 100 

Jahre alte Buchen mit einem Durchmesser von mindestens 40 cm 

aus. In diesem Alter bilden Buchen oft hallenartige Bestände mit kah-

len Stämmen und einem hohen Kronendach (MARQUES 2011). Es 

muss ein freier Anflug zur Höhle in 6 bis 20 Metern Höhe gewährleis-

tet sein.  

Der Bau einer neuen Höhle dauert 23 bis 28 Tage und wird von einem 

Brutpaar alle 3 bis 5 Jahre begonnen. Meist legen die Schwarzspech-

te zuerst nur einen wenige Zentimeter tiefen Eingang an, der ausfault. 

Erst Jahre später bauen sie den Eingang zu einer richtigen Höhle aus 

(MARQUES 2011). 

Reviergröße: Brutreviere in Mitteleuropa häufig 500-1.000 ha groß (mind. aber 250-

400 ha Waldfläche). Aktionsräume in Süddeutschland 130-210 ha 

(Bauer et al. 2005); im Tannen-Buchenwald scheinen wesentlich klei-

nere Reviere (oft unter 100 ha) vorzukommen (GLUTZ VON BLOTZHEIM 

2001). 

Revierdichte: Revierdichte in Mitteleuropa meist weniger als 0,25 Brutpaare/ km2 

(BAUER et al. 2005). Gedeon et al. (2014) geben für den 

Nordschwarzwald Revierdichten von 0,17 - 0,4 Brutpaaren pro 1 km2 

an. 
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Standorttreue/ 

Dispersionsverhalten: 

Altvögel wohl ganzjährig standorttreu. Lediglich Jungvögel streichen 

umher (HÖLZINGER & MAHLER 2001) und siedeln sich daraufhin meist 

in einem Umkreis von 45 bis max. 100 km um den Geburtsort an 

(GLUTZ VON BLOTZHEIM 2001). 

Zugstrategie: Standvogel 

Phänologie: Ganzjährig im Revier; Reviermarkierung je nach Witterung bereits ab 

Mitte Januar, meistens ab Ende Februar bis Mitte April; Legebeginn 

frühestens ab Mitte/Ende März, meist ab Anfang/Mitte April bis Anfang 

Mai. 

Reproduktion: Monogame Saisonehe; 1 Jahresbrut; 1-2 Nachgelege möglich, meist 

3-5 Eier. 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Wegen der großen Reviergröße ist eine räumliche Abgrenzung der Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten für den Schwarzspecht nur eingeschränkt möglich. Als Fortpflanzungsstätte 
im engeren Sinne sind der Brutbaum sowie die nähere Umgebung zu bezeichnen. Hier 
befinden sich zumeist weitere Höhlenbäume, die als Brutplätze genutzt wurden oder noch 
genutzt werden. Weiterhin erfüllen die Höhlenbaume die Funktion als Ruhestätte. Die 
Nutzung im Bereich der Höhlenbäume durch den Schwarzspecht ist maßgeblich an eine 
gewisse Störungsarmut gebunden (WESTERMANN 2006). Nach GASSNER et al. (2010) be-
sitzt der Schwarzspecht eine Fluchtdistanz von 60 m. Folglich werden störungsarme Be-
reiche bis 60 m um die genutzten Höhlenbäume als Fortpflanzungs- und Ruhestätte ge-
wertet. Die Höhlenbäume bestehen zumeist aus über 100 Jahre alten Buchen mit einem 
Durchmesser von mindestens 40 cm (MARQUES 2011). Die Art legt pro Revier 8 bis 10 
Schlaf- und Nisthöhlen an, die entweder in einem lokalen Höhlenzentrum lokalisiert oder 
weiter im gesamten Revier verstreut sind.  

Weitere Habitatausstattung 

Die Art bevorzugt größere Waldbestände im Klimaxstadium mit reichlich Totholz und ein-
gestreuten Lichtungen. Wichtige Habitatelemente sind herausragende Überhälter an 
Waldrändern sowie auf Kahlschlägen und in Jungkulturen. Sie dienen dem Schwarz-
specht als Rufstation (BLUME 1996). Bei diesen Habitatelementen handelt es sich nicht 
um gesetzlich geschützte Fortpflanzungs- und Ruhestätten.  

3.1.6.2 Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Während der Untersuchungen 2012 konnte der Schwarzspecht mit vier Revieren im Un-
tersuchungsgebiet nachgewiesen werden. Jeweils ein Revier befand sich nordwestlich 
bzw. südöstlich des Herrenwieser Sees. Hierbei handelt es sich um Nadelwaldbestände in 
denen auch Kiefern stehen, welche dem Schwarzspecht als Höhlenbäume dienen. Die in 
der Nähe gelegene Windwurffläche im Bereich des Seekopfes mit entsprechend lichten 
Bereichen und einem hohen Totholzanteil stellt ein geeignetes Nahrungshabitat für den 
Schwarzspecht dar. Zwei weitere Reviere liegen in den Laubwaldbereichen (hauptsäch-
lich Buchenwälder) nördlich und südlich des Lachsberges.  
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Bei den Erfassungen 2020 im Bereich des MU-Bruchs wurde ein Revierzentrum rd. 120 m 
westlich der BE-Fläche G dokumentiert. Die meisten Brutzeit-Beobachtungen fanden in 
diesem Bereich statt. Es erfolgten gelegentlich auch Flüge in Richtung Steinbruch 
Schneidersköpfle. Es wird davon ausgegangen, dass es sich um das gleiche Revier aus 
2012 am Steinbruch Schneidersköpfle handelt.  

 

Abbildung 24: Nachgewiesene Schwarzspechtreviere (rund 2012, quadratisch 2020) 

3.1.6.3 Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Popula-
tion 

Die Vorkommen des Schwarzspechtes im Untersuchungsgebiet bilden eine lokale Indivi-
duengemeinschaft, die sich auch außerhalb des Untersuchungsgebietes weiter fortsetzt. 
Dies bestätigt sich durch einen weiteren Reviernachweis nördlich des Untersuchungsge-
biets im Hangbereich der Streitmannsköpfe. Aus pragmatischen Gründen wird die lokale 
Individuengemeinschaft mit den erfassten Individuen innerhalb des Untersuchungsgebie-
tes gleichgesetzt. Die lokale Individuengemeinschaft ist Teil einer lokalen Population. Auf-
grund fehlender trennender Strukturen sowie des arttypischen Dispersionsverhaltens (45 - 
100 km, Jungvögel) wird die lokale Population in Bezug auf den Naturraum 
Nordschwarzwald abgegrenzt.  

Die Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population wird auf Basis der lokalen 
Individuengemeinschaft im Untersuchungsgebiet vorgenommen. Das Untersuchungs-
gebiet stellt einen repräsentativen Ausschnitt des Naturraumes Nordschwarzwald dar, so 
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dass die Bewertungen innerhalb des Untersuchungsgebietes auch auf den Nordschwarz-
wald übertragen werden können. 

Erhaltungszustand der lokalen Population/Individuengemeinschaft 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des „guten“ Zustandes 
der Population, der insgesamt „guten“ Habitatqualität und der geringen Beeinträchtigun-
gen nach dem a-b-c Schema (siehe. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt sich für den 
Schwarzspecht: 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: insgesamt „gut“ (B) 

Die Siedlungsdichte des Schwarzspechtes im Untersuchungsgebiet beträgt rund 0,2 Re-
viere pro 1 km2 und entspricht somit der von GEDEON et al. (2014) angegebenen Sied-
lungsdichte für den Nordschwarzwald. Laut den Bewertungskriterien der LUBW (2014e) 
entsprechen die 0,2 Reviere pro km2 einem „guten“ Erhaltungszustand (B). Im angren-
zenden Nationalpark „Nordschwarzwald“ ist der Schwarzspecht mit 40-60 Revieren ver-
treten (mündl. Mitt M. FÖRSCHLER). Bezogen auf den rd. 100 km² großen Nationalpark 
sind das sogar Siedlungsdichten von 0,4 bis 0,6 Revieren/km². Wegen der großen Rand-
effekte ist die Siedlungsdichte jedoch geringer. 

Habitatqualität: insgesamt „gut“ (B)  

Im Untersuchungsgebiet sind Laub- und Mischwälder mit geeigneten Brutbäumen vor-
handen. Die im Untersuchungsgebiet vorhandenen Sturmwurfflächen mit ihrem Totholz-
angebot und dem damit einhergehenden Nahrungsangebot an holzbewohnenden Amei-
sen und Käfern bieten dem Schwarzspecht geeignete Nahrungsflächen. Stellenweise 
dominieren naturferne Waldbestände die dem Schwarzspecht keinen geeigneten Lebens-
raum bieten. Die Habitatqualität ist daher insgesamt mit „gut“ (B) zu bewerten. 

Beeinträchtigungen: insgesamt „gering“ (A) 

Gegenwärtig sind keine aktuellen Beeinträchtigungen zu erkennen. Generell ist jedoch 
durch Forstarbeiten ein Verlust von Höhlenbäumen jederzeit möglich. 

3.1.6.4 Prognose und Bewertung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG  

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenwirkungen 

Der Schwarzspecht ist über die unmittelbaren Lebensraumverluste durch Flächeninan-
spruchnahme hinausgehend gegen baubedingte Schallimmissionen empfindlich. Der 
Schwarzspecht gilt als eine Art mit mittlerer Lärmempfindlichkeit. Als Wirkdistanz wird 
nach GARNIEL et al. (2010) die maximale Effektdistanz von 300 m, bzw. der kritische 
Schallpegel von 58 dB(A) in 10 m Höhe über Grund zur Bewertung herangezogen. Be-
sonders empfindlich reagiert der Schwarzspecht bei der Partnerfindung, bei der Revier-
verteidigung sowie bei sonstiger Kontaktkommunikation. Die normalerweise weit hörbaren 
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Rufe können durch Lärm maskiert werden, so dass die Rufe von Artgenossen innerhalb 
und außerhalb ihrer Reviere nicht mehr wahrgenommen werden können. 

Denkbare Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile können Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG ausgelöst werden: 

• Bauzeitliche Zufahrt Zugangsstollen Murgwerk 

- Baubedingte Störung eines Schwarzspechtreviers südlich des Lachsbergs 

• Bauzeitliche Zufahrt Zugangsstollen Schwarzenbachwerk 

- Baubedingte Störung eines Schwarzspechtreviers nördlich des Lachsbergs 

• Baustelleneinrichtungsfläche G sowie bauzeitliche Zufahrt  

- Baubedingte Störung eines Schwarzspechtreviers  

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile werden keine Verbotstatbestände des § 44 
BNatschG beim Schwarzspecht ausgelöst: 

• Portale 

• Untertageanlagen 

• Transportvorgänge auf der B462 und L83 

• Baustelleneinrichtungsflächen entlang der B462 

• Baustelleneinrichtungsfläche Auslaufbauwerk Unterstufe 

Durch die zuletzt genannten Vorhabenbestandteile können keine Verbotstatbestände 
ausgelöst werden, da die Wirkräume dieser Vorhabenbestandteile nicht vom Schwarz-
specht besiedelt sind. Durch die Aufschüttung Seebachhof gehen Waldbestände verloren. 
Hierbei handelt es sich aber vornehmlich um naturferne Nadelwaldbestände, die kein es-
sentielles Nahrungshabitat für den Schwarzspecht darstellen. 

Bauzeitliche Zufahrt Zugangsstollen Murgwerk 

Durch die bauzeitlichen Störungen entlang der Zuwegung Lachsberg werden Teile des 
südlich des Lachsberg gelegenen Schwarzspechtreviers nicht mehr nutzbar sein. Dies gilt 
in den Bereichen für die Schallimmissionen von über 58 dB(A) errechnet wurden (vgl. 
GARNIEL et al. 2010) und in den Teilflächen innerhalb der maximalen Effektdistanz von 
300 m. Daher ist anzunehmen, dass durch die bauzeitlichen Zuwegungen Lachsberg 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Schwarzspechtes durch baubedingte Schallimmis-
sionen so beeinträchtigt werden, dass ein Verbotstatbestand im Sinne von § 44 (1) Nr. 3 
BNatschG (Schädigungsverbot) eintritt.  

Bauzeitliche Zufahrt Zugangsstollen Schwarzenbachwerk 

Von der bauzeitlichen Zufahrt zum Zugangangsstollen Schwarzenbachwerk und der damit 
einhergehenden Schallimmission und Bewegungsunruhe ist ein Revier des Schwarz-
spechtes betroffen. Die Art besitzt eine mittlere Lärmempfindlichkeit (kritischer Schallpe-
gel 58 dB(A), maximale Effektdistanz 300 m GARNIEL et al. 2010). Durch die Fahrten sind 
bauzeitliche Störungen im angrenzenden Reviere zu erwarten. Es wird angenommen, 
dass das nördlich des Lachsbergs gelegene Revier nicht mehr nutzbar sein wird, da es 
zwar außerhalb der errechneten 58 dB(A) Schallgrenze liegt, jedoch Teilflächen innerhalb 
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der maximalen Effektdistanz von 300 m befinden. Deshalb wird vorsorglich angenommen, 
dass Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Schwarzspechtes durch baubedingte Schal-
limmissionen so beeinträchtigt werden, dass ein Verbotstatbestand im Sinne von § 44 (1) 
Nr. 3 BNatschG (Schädigungsverbot) eintritt.  

Baustelleneinrichtungsfläche G sowie bauzeitliche Zufahrt  

Rund 120 m westlich der Baustelleneinrichtungsfläche G konnte 2020 ein Revierzentrum 
des Schwarzspechtes nachgewiesen werden. Durch die Fahrten und die Arbeiten auf der 
BE-Fläche G sind bauzeitliche Störungen im angrenzenden Reviere zu erwarten. Es wird 
angenommen, dass das Revier nicht mehr vollumfänglich nutzbar sein wird. Es wird vor-
sorglich angenommen, dass Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Schwarzspechtes 
durch baubedingte Schallimmissionen so beeinträchtigt werden, dass ein Verbotstatbe-
stand im Sinne von § 44 (1) Nr. 3 BNatschG (Schädigungsverbot) eintritt. Dieses 
Schwarzspechtrevier wurde bereits bei der Zufahrt Zugangsstollen Murgwerk berücksich-
tigt, da es sich um das gleiche Revier handelt (Revierverschiebung 2012�2020). 

Erhebliche Störungen 

Durch bauzeitliche Lärmimmissionen und Bewegungsunruhe werden insgesamt zwei Re-
viere des Schwarzspechtes gestört. Im vorliegenden Fall wird davon ausgegangen, dass 
diese Reviere aufgrund der Störungen für die Bauzeit aufgegeben werden. Dies führt un-
ter Zugrundelegung des bereits zitierten EuGH-Urteils vom 04.03.2021 möglicherweise 
zur Verwirklichung eines Verbotstatbestands i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. 

Laut GEDEON et al. (2014) liegt der Schwarzspechtbestand im Naturraum Nordschwarz-
wald zwischen 229 und 550 Brutpaaren. Die zwei durch das Vorhaben betroffenen Brut-
paare entsprechen also rund 0,9 % bzw. 0,4 % der lokalen Population.  
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Abbildung 25: Durch baubedingte Störwirkungen betroffene Schwarzspechtreviere (kritischer 

Schallpegel für den Schwarzspecht (GARNIEL et al. 2010) in Rot dargestellt). (rund 

2012, quadratisch 2020) 

3.1.6.5 Beschreibung der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen 

Es wird davon ausgegangen, dass vorhabenbedingt zwei Schwarzspechtreviere temporär 
so gestört werden, dass diese zumindest in Teilen nicht mehr nutzbar sein können. Es 
wird angenommen, dass ein Revier im Bereich Steinbruch Schneidersköpfle / MU-Bruch 
lokalisiert ist, welches bei den Erfassungen 2020 das Revierzentrum nach Süden verla-
gert hat. Bei günstiger Lebensraumausstattung ist ein Schwarzspechtrevier mindestens 
130 ha groß (BAUER et al. 2005). Im Bergmischwald sind wesentlich kleinere Reviere von 
unter 100 ha festgestellt worden (GLUTZ VON BLOTZHEIM 2001). In Gegenden, in denen die 
essentiellen Habitatelemente weiter verstreut und isoliert lokalisiert sind, kann der Akti-
onsraum bis 1.000 ha groß sein. Dabei können zwischen den essentiellen Habitatelemen-
ten suboptimale Lebensräume befinden, die vom Schwarzspecht überflogen werden.  

Die Lebensraumkapazität des Schwarzspechtes ist in den Wäldern des Untersuchungs-
gebietes nicht erschöpft, da große Bereiche von nur eingeschränkt geeigneten oder un-
geeigneten Flächen eingenommen werden. Durch die Aufwertung von für den Schwarz-
specht suboptimalen/ungeeigneten Lebensräumen kann die Lebensraumkapazität erhöht 
werden und die betroffenen Brutpaare können ohne Beeinträchtigung in diese Bereiche 
ausweichen.  
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Von den folgenden Maßnahmen wird der Schwarzspecht profitieren: 

• Nutzungsverzicht am Herrenwieser See (KN1) auf rd. 32,4 ha 

• Nutzungsverzicht am Osthang des Lachsberges (KN2) auf rd. 16,6 ha 

• Nutzungsverzicht in Waldbeständen entlang der Murg (KN2) auf insges. rd. 
7,8 ha 

Der Nutzungsverzicht in Wäldern (KN1 und KN2) wirkt sich günstig auf den Schwarz-
specht aus. Dadurch wird in erster Linie die Nahrungsgrundlage für den Schwarzspecht 
geschaffen, indem Insekten wie Ameisen und Käferlarven Totholz und krankes Holz als 
Brutsubstrat nutzen. Dadurch wird die Habitatqualität für die Art erhöht und folglich sind 
kleinere Reviere nötig, um erfolgreich Nachwuchs aufzuziehen. Außerdem entstehen län-
gerfristig günstige Brutbäume mit großen Stammdurchmessern.  

Nach Abschluss der Baumaßnahmen können die Brutpaare ohne Beeinträchtigungen in 
ihre ursprünglichen Reviere zurückkehren. 

 

Abbildung 26: CEF-Maßnahmen für den Schwarzspecht. (rund 2012, quadratisch 2020) 
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3.1.6.6 Fazit 

Vorhabenbedingt sind zwei Reviere des Schwarzspechtes durch bauzeitliche Störungen 
betroffen. Vorsorglich wird wegen der Annahme einer erheblichen Störung i.S.v. § 44 Abs. 
1 Nr. 2 BNatSchG eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatschG beantragt. Durch die geplan-
ten Maßnahmen werden sich die Lebensbedingungen in der Umgebung verbessern. 
Nach Abschluss der Baumaßnahmen können die Brutpaare ohne Beeinträchtigungen in 
ihre ursprünglichen Reviere zurückkehren. Der Zustand der lokalen Population wird sich 
daher nicht erheblich verschlechtern. 

3.1.7 Sperlingskauz (Glaucidium passerinum) 

Der Sperlingskauz ist als Art des Anhangs I der EU-VSch-RL eine gemeinschaftsrechtlich 
geschützte Vogelart. Der bundesweite Brutbestand wird auf 3.200 bis 5.500 Paare ge-
schätzt (GEDEON et al. 2014). Der landesweite Bestand zählt etwa 350 bis 750 Brutpaare 
(GEDEON et al. 2014). Damit trägt das Land Baden-Württemberg eine hohe Verantwort-
lichkeit für diese Art (BAUER et al. 2016). 

Er gilt bundes- und landesweit als ungefährdet (BAUER et al. 2016, RYSLAVY et al. 2020). 
Aufgrund eines kurzfristig um mehr als 50 % zunehmenden Brutbestandes (innerhalb der 
letzten 25 Jahre; 1985 - 2009), sowie einer langfristig erkennbaren Brutbestandszunahme 
ist der landesweite Erhaltungszustand als günstig einzustufen (Rote Liste der Brutvogelar-
ten Baden-Württembergs, BAUER et al. 2016). 

3.1.7.1 Charakterisierung der Art 

In der nachfolgenden Übersicht werden Angaben zu den ökologischen Eckdaten des 
Sperlingskauzes zusammengefasst.  

Tabelle 10: Kurzcharakterisierung des Sperlingskauzes 

Lebensraum: Reich strukturierte Wälder mit hohem Anteil an Nadelbäumen, de-

ckungsreichen Tagesruhplätzen sowie reichlich Alt- und Totholz mit 

zahlreichen Bruthöhlen. Der Sperlingskauz benötigt sowohl für die 

Brut als auch für sein Beutedepot Buntspechthöhlen. Lichtungen und 

Moore innerhalb der Waldbestände stellen wichtige Jagdflächen (ins-

besondere Kleinvögel) dar. Im Nordschwarzwald erstreckt sich die 

Hauptverbreitung zwischen 800 und 1100 m ü. NN (HÖLZINGER & 

MAHLER 2001); Meidet die Nähe des Waldkauzes (KÖNIG et al. 1995). 

Neststandort: Höhlenbrüter (zumeist alte Buntspecht- und Dreizehenspechthöhlen); 

Manchmal brütet ein Paar über mehrere Jahre in derselben Höhle 

(MEBS & SCHERZINGER 2008). Mindestabstand zwischen Bruthöhlen 

450 m (LANUV NRW 2014) 

Reviergröße: 45 - 600 ha (FLADE 1994); 50 ha (zur Brutzeit) bis 600 ha (LWF 2014). 

Zur Brutzeit Revier relativ klein 45 bis 54 ha, übrige Zeit bis zu 400 ha 

(MEBS & SCHERZINGER 2008). 
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Revierdichte: Wegen sehr großer Reviergrößen Revierdichte stets unter 1 Brut-

paar/km² (BAUER et al. 2005). Im Schwarzwald großflächig ca. 1 Brut-

paar/10 km² 

Standorttreue/ 

Dispersionsverhalten: 

Gehört zu den weiträumig agierenden Arten (MEBS & SCHERZINGER 

2008) Mittlere Dispersionsentfernungen vom Geburtsort relativ hoch 

(16,8 km beim Weibchen, 11,6 km beim Männchen) (WIESNER 1992). 

Reviergründung erfolgt durch junge Männchen im Spätherbst oder 

Winter des 1. Jahres. Diese werden während der Herbstbalz aus dem 

elterlichen Territorium verdrängt (GLUTZ VON BLOTZHEIM 2001). Ange-

siedelte adulte Männchen sind relativ ortstreu, Weibchen streifen mehr 

umher (MEBS & SCHERZINGER 2008). 

Zugstrategie: Standvogel 

Phänologie: Herbstlicher Reviergesang Anfang September bis Mitte November. 

Frühjahrsbalz und Revierbesetzung meist ab Ende Februar bis An-

fang/Mitte April. Legebeginn in nahrungsreichen Jahren ab Ende 

März, sonst Anfang April bis Anfang Mai. Nachgelege bis Juni 

Reproduktion: Monogame Saisonehe; 1 Jahresbrut mit Nachgelegen, meist 5-7 Eier 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Fortpflanzungsstätten des Sperlingskauzes sind meist vom Buntspecht, aber auch 
vom Dreizehenspecht angelegte Baumhöhlen. Die Baumhöhlen werden nicht nur als 
Brutplatz genutzt, sondern in benachbarten Höhlen werden auch Nahrungsdepots ange-
legt. Deshalb werden Bereiche als Revierzentrum ausgewählt, in denen eine große Höh-
lendichte vorhanden ist. Demnach gilt nicht nur der Brutbaum als Fortpflanzungsstätte, 
sondern auch die unmittelbare Umgebung (ROTHGÄNGER & WIESNER 2010), da hier Teile 
der Fortpflanzungsaktivitäten wie Balz, Paarung und Jungenaufzucht stattfinden. Das Re-
vier ist je nach Lebensraumausstattung und Nahrungsverfügbarkeit sowie im Jahresver-
lauf zwischen 45 und 600 ha groß. Vom Beginn der Brutzeit bis zum Ausfliegend der 
Jungvögel ist das Revier relativ klein und wird außerhalb der Brutzeit wesentlich vergrö-
ßert (MEBS & SCHERZINGER 2008).  

3.1.7.2 Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Der Sperlingskauz konnte im Untersuchungsgebiet mit sieben Revieren nachgewiesen 
werden. Drei der Reviere lagen nördlich der Ortschaft Herrenwies. Die verhältnismäßig 
geringen Abstände der Revierzentren dort sind vermutlich durch das Vorhandensein 
künstlicher Nisthilfen bedingt. Ein Revier wurde südöstlich des Seekopfes nachgewiesen. 
Zwei weitere Reviere befanden sich nördlich des Seekopfes. Ein Revier des Sperlings-
kauzes konnte auf dem Fürfel nachgewiesen werden. Die erfassten Reviere bestätigen 
die bevorzugten Höhenlagen des Sperlingskauzes im Nordschwarzwald. Alle erfassten 
Reviere lagen oberhalb 800 m ü. NN. Der Waldkauz konnte hingegen insbesondere un-
terhalb 800 m ü. NN nachgewiesen werden (Täler von Schwarzenbach, Seebach, 
Schwarzenbach und Murg; siehe Kapitel 3.1.9 Waldkauz). Die Verteilung des Sperlings-
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kauzes im Untersuchungsgebiet kann als Ausweichstrategie gegenüber dem Waldkauz 
als seinem Fraßfeind angesehen werden.  

Ein weiteres Revier konnte knapp außerhalb des Untersuchungsgebiets festgestellt wer-
den. Dieses lag südwestlich der Streitmannsköpfe. 

 

Abbildung 27: Nachgewiesene Sperlingskauzreviere 

3.1.7.3 Abgrenzung der lokalen Individuengemeinschaft und der lokalen Populati-
on sowie Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Die Vorkommen des Sperlingskauzes im Untersuchungsgebiet bilden eine lokale Indivi-
duengemeinschaft, die sich vermutlich auch außerhalb des untersuchten Gebietes weiter 
fortsetzt. Dies bestätigt sich durch einen weiteren Revierfund nördlich des Untersu-
chungsgebiets. Die dazugehörigen Individuen stehen zumindest in Form rufender Tiere in 
regelmäßigem Kontakt. Aus pragmatischen Gründen wird die lokale Individuengemein-
schaft mit den erfassten Individuen innerhalb der Untersuchungsgebiets gleichgesetzt. 
Die lokale Individuengemeinschaft ist Teil einer lokalen Population. Aufgrund fehlender 
trennender Strukturen, den hohen Dispersionsentfernungen der Jungvögel (WIESNER 
1992) sowie den weit umherstreifenden Weibchen (MEBS & SCHERZINGER 2008) wird die 
lokale Population in Bezug auf den Naturraum Nordschwarzwald abgegrenzt.   

Die Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population wird auf Basis der lokalen 
Individuengemeinschaft im Untersuchungsgebiet vorgenommen. Das Untersuchungs-
gebiet stellt einen repräsentativen Ausschnitt des Naturraumes Nordschwarzwald dar, so 
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dass die Bewertungen innerhalb des Untersuchungsgebietes auch auf den Nord-
schwarzwald übertragen werden können.  

Erhaltungszustand der lokalen Population/Individuengemeinschaft 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des „guten“ Zustandes 
der Population, der insgesamt „guten“ Habitatqualität und der geringen Beeinträchtigun-
gen nach dem a-b-c Schema (siehe Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt sich für den 
Sperlingskauz: 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: insgesamt „gut“ (B) 

Die sieben Nachweise des Sperlingskauzes innerhalb des Untersuchungsgebietes deuten 
nach LUBW (2014e) auf einen „hervorragenden“ Populationszustand hin. Nach den Be-
wertungskriterien des LANUV NRW (2010) besitzt die lokale Population innerhalb des Un-
tersuchungsgebiets mit sieben Brutpaaren einen „guten“ Zustand. Im vorliegenden Fall 
wird der Zustand der lokalen Population daher mit „gut“ (B) bewertet.  

Habitatqualität: insgesamt „gut“ (B)  

Ältere Baumbestände mit deckungsreichen Tageseinständen sowie Freiflächen sind stel-
lenweise in den Wäldern des Untersuchungsgebiets vertreten und bieten dem Sperlings-
kauz geeignete Lebensräume. Darüber hinaus sind aber auch eintönige und dichte Na-
delbestände sowie naturferne Laub- und Mischbestände vertreten, die der Art nur subop-
timale Lebensräume bieten. Die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Buntspechte 
bieten ein entsprechendes Maß an vorhandenen Höhlenbäumen. Die Habitatqualität wird 
daher insgesamt mit „gut“ (B) bewertet.   

Beeinträchtigungen: insgesamt „gering“ (A) 

Grundsätzlich sind Beeinträchtigungen durch die Entnahme von Althölzern und Höhlen-
bäumen im Rahmen der forstlichen Nutzung jederzeit möglich. 

3.1.7.4 Prognose und Bewertung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG  

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenwirkungen 

Der Sperlingskauz ist über die unmittelbaren Lebensraumverluste durch Flächeninan-
spruchnahme hinausgehend gegen baubedingte Schallimmissionen empfindlich. Er gilt 
als eine Art mit mittlerer Lärmempfindlichkeit. Nach GARNIEL et al. (2010) werden eine 
maximale Effektdistanz von 500 m bzw. ein kritischer Schallpegel von 58 dB(A)tags für den 
Sperlingskauz angegeben. Empfindlich gegenüber Lärmimmissionen reagiert der Sper-
lingskauz insbesondere bei der Partnerfindung, bei der Revierabgrenzung und bei der 
Nahrungssuche (GARNIEL et al. 2010). Die Effektdistanz gegenüber optischen Reizen wird 
mit 500 m angegeben (GARNIEL et al. 2010). Gegenüber Bewegungsunruhe von einzel-
nen Personen ist der Sperlingskauz wenig empfindlich. Er besitzt eine artspezifische 
Fluchtdistanz von nur 3 bis 5 m. 



PSW Forbach - Neue Unterstufe Planfeststellungsverfahren saP 
Kap. 3.1.7 Sperlingskauz (Glaucidium passerinum) 

Teil E.III Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 101 

Denkbare Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile können Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG ausgelöst werden: 

• Bauzeitliche Zufahrt zum Portal Schwarzenbachwerk 

- Baubedingte Störung von Teillebensräumen eines Sperlingskauzrevieres 

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile werden keine Verbotstatbestände des § 44 
BNatschG beim Sperlingskauz ausgelöst: 

• Portale 

• Untertageanlagen 

• Transportvorgänge auf der B462 und L83 

• Baustelleneinrichtungsflächen entlang der B462 

• Baustelleneinrichtungsfläche Auslaufbauwerk Unterstufe 

• Baustelleneinrichtungsflächen MU-Bruch 

Durch die zuletzt genannten Vorhabenbestandteile können keine Verbotstatbestände 
ausgelöst werden, da die Wirkräume dieser Vorhabenbestandteile nicht vom Sperlings-
kauz besiedelt sind. 

Bauzeitliche Zufahrt Portal Schwarzenbachwerk (Zuwegung Lachsberg) 

Durch die bauzeitlichen Störungen entlang der Zuwegung Lachsberg können Teile des 
auf dem Fürfel nachgewiesenen Reviers nur eingeschränkt oder nicht mehr nutzbar sein, 
die innerhalb der Effektdistanz (500 m; GARNIEL et al. 2010) des Sperlingskauzes liegen. 
Beim Sperlingskauz wird nur die unmittelbare Umgebung des Brutbaumes als Fortpflan-
zungs- und Ruhestätte gewertet (ROTHGÄNGER & WIESNER 2010). Diese Bereiche sind 
nicht von den baubedingten Störungen betroffen, so dass kein Verbotstatbestand im Sin-
ne von § 44 (1) Nr. 3 BNatschG (Schädigungsverbot) eintritt. Die Störung betrifft lediglich 
Teilbereiche des Revieres, welche höchstens zur Nahrungssuche genutzt werden. Ein 
Ausweichen zur Nahrungssuche in Richtung Nordwesten ist ohne Beeinträchtigung mög-
lich. 
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Abbildung 28: Von baubedingten Störwirkungen betroffene Sperlingskauzreviere (kritischer Schall-

pegel für den Sperlingskauz (GARNIEL et al. 2010) in Rot dargestellt) 

3.1.7.5 Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen 

Es sind keine Vermeidungsmaßnahmen notwendig, da keine Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten des Sperlingskauzes von den baubedingten Störungen betroffen sind. Lediglich 
Teilbereiche des Reviers, welche höchstens zur Nahrungssuche genutzt werden, sind von 
diesen Störungen betroffen. Ein Ausweichen zur Nahrungssuche nach Nordwesten ist 
problemlos möglich. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind diese Teilbereiche wieder oh-
ne Beeinträchtigungen nutzbar.  

3.1.7.6 Fazit 

Vorhabenbedingt sind Randbereiche eines Reviers des Sperlingkauzes durch bauzeitli-
che Störungen betroffen. Wegen der Möglichkeit des kleinräumigen Ausweichens ist nicht 
mit dem Eintreten von Verbotstatbestandes des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu rechnen. Nach 
Abschluss der Bauarbeiten sind diese Teilbereiche wieder ohne Beeinträchtigungen nutz-
bar. 
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3.1.8 Uhu (Bubo bubo) 

Der Uhu ist als Art des Anhangs I der EU-VSch-RL eine gemeinschaftsrechtlich geschütz-
te Vogelart. Der bundesweite Brutbestand wird auf 2.100 bis 2.500 Paare geschätzt 
(GEDEON et al. 2014). Der landesweite Bestand zählt etwa 135 bis 400 Brutpaare 
(GEDEON et al. 2014). Nach AGW (2015: 115) sind landesweit 140 besetzte Reviere be-
kannt. 

Er gilt bundes- und landesweit als ungefährdet (BAUER et al. 2016, RYSLAVY et al. 2020). 
Der landesweite Erhaltungszustand ist aufgrund eines kurzfristig um mehr als 50 % zu-
nehmenden Brutbestandes sowie einer langfristig nicht zu erkennenden Brutbestandsver-
änderung als günstig einzustufen (BAUER et al. 2016).  

3.1.8.1 Charakterisierung der Art 

In der nachfolgenden Übersicht werden Angaben zu den ökologischen Eckdaten des U-
hus zusammengefasst.  

Tabelle 11: Kurzcharakterisierung des Uhus 

Lebensraum: Bevorzugt in Mitteleuropa möglichst reich gegliederte Kulturlandschaf-

ten (BAUER et al. 2005). Die Neststandorte befinden sich an Felsen 

oder in Steinbrüchen, selten in alten Greifvogelnestern. Meidet das 

Innere größerer zusammenhängender Wälder, enge bewaldete Täler 

und Hochlagen der Mittelgebirge werden gemieden (SÜDBECK et al. 

2005). Die Jagd erfolgt zumeist in offenen oder nur locker bewaldeten 

Flächen. 

Neststandort: Halbhöhlen- oder Freibrüter; kein Nestbau, brütet in Felsen, mit Geröll 

bedeckten Steilwänden, Steinbrüchen, Kies- u. Sandgruben, alten 

Greif- od. Großvogelnestern auf Bäumen, selten am Boden (SÜDBECK 

et al. 2005) 

Reviergröße: 12 - 20 km² (FLADE 1994); Streifgebiet mindestens 5 km² bis maximal 

38 km² (MEBS & SCHERZINGER 2008) 

Revierdichte: In Optimalhabitaten kann die Siedlungsdichte mit bis zu 7 Brutpaaren 

pro 100 km² hoch sein. Dabei können minimale Nestabstände von 

1,8 - 2,8 km auftreten. Zur Fortpflanzungszeit ist allerdings nur der 

engere Bereich um das Nest von rund 50 ha als Revier anzusehen, 

das gegenüber Reviernachbarn verteidigt wird (MEBS & SCHERZINGER 

2008). Die Nahrungsgebiete benachbarter Uhus können sich über-

schneiden. 

Standorttreue/ 

Dispersionsverhalten: 

Elterntiere sind ortstreu. Junge Uhus wandern im Schnitt 52 km ab 

(MEBS & SCHERZINGER 2008). 

Zugstrategie: Standvogel  
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Phänologie: Herbstbalz kommt vor; Frühjahrsbalz ab Januar, verstärkt Februar - 

März (April), Rufaktivität in Folgemonaten; Legebeginn selten ab Ende 

Januar, sonst ab Ende Februar bis Mitte März/Anfang April, bei Nach-

gelege wohl bis Anfang Mai (SÜDBECK et al. 2005). 

Reproduktion: Monogame Dauerehe; 1 Jahresbrut; Nachgelege selten, 2-3 Eier 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Der Uhu brütet in Nischen, an Felswänden und in Steinbrüchen. Seltener werden von ihm 
auch Baumhorste anderer Vogelarten nachgenutzt oder am Boden gebrütet. Die Brutplät-
ze werden in Folgejahren wiederkehrend genutzt. Fortpflanzungsaktivitäten wie Balz, 
Paarung, Fütterung und erste Flugversuche der Jungen finden hauptsächlich in der nähe-
ren Umgebung des Brutplatzes statt. Als Fortpflanzungsstätte gilt bei Felsbrütern die be-
setzte Felswand (LANUV NRW 2014). Bei Boden- oder Baumbruten der besetzte Brutplatz 
bzw. der Greifvogelhorst mit einem störungsarmen Puffer mit einem Radius von bis zu 
100 m (planerisch zu berücksichtigende Fluchtdistanz nach GASSNER et al. 2010). In akti-
ven Steinbrüchen kann die Störungstoleranz wesentlich ausgeprägter sein. Aufgrund des 
großen Aktionsraumes und der Flexibilität des Uhus ist eine Abgrenzung weiterer essenti-
eller Habitatbestandteile nicht erforderlich (LANUV NRW 2014).  

Als Ruhestätte werden Tageseinstände an Felswänden oder in (Nadelholz-)Baumgruppen 
neben der Fortpflanzungsstätte genutzt. Grundsätzlich werden als Ruhestätten die Ta-
geseinstände mit einem Umkreis von bis zu 100 m abgegrenzt. Die Ruhestätten sind da-
her zumeist innerhalb der abgegrenzten Fortpflanzungsstätten enthalten (LANUV NRW 
2014). 

3.1.8.2 Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Im Untersuchungsgebiet konnte durch die Erfassungen 2012 ein Revier des Uhus nach-
gewiesen werden. Das Revierzentrum liegt an der Staumauer der Schwarzenbachtalsper-
re. 2018 konnte der Uhu im Steinbruch Schneidersköpfle rufend verhört werden. Der 
Steinbruch ist grundsätzlich als Brutplatz für den Uhu geeignet. 

Daneben wurde die Art auch jeweils einmalig rufend am Steinbruch bei Raumünzach so-
wie südlich der Ortschaft Forbach nachgewiesen. Dafür, dass der Uhu nicht im Steinbruch 
bei Raumünzach gebrütet hat, spricht die dortige erfolgreiche Brut eines Wanderfalken. 
Die gleichzeitige Nutzung des Steinbruchs zur Brut durch Uhu und Wanderfalke ist sehr 
unwahrscheinlich. 
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Abbildung 29: Nachgewiesenes Uhurevier 

3.1.8.3 Abgrenzung der lokalen Individuengemeinschaft und der lokalen Populati-
on sowie Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Das Vorkommen des Uhus im Untersuchungsgebiet bildet eine lokale Individuen-
gemeinschaft. Diese setzt sich vermutlich auch außerhalb des Untersuchungsgebietes 
weiter fort, da auch diese Bereiche eine ähnliche Lebensraumausstattung aufweisen. 
Hierfür sprechen auch die Kartierergebnisse der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalken-
schutz (AGW). Hierbei wurden drei Brutpaare der Art 1,3 km nördlich des Untersuchungs-
gebiets bei Gausbach, rd. 3,2 km westlich des Untersuchungsgebietes am Brockenfelsen, 
bzw. rd. 3,7 km nördlich am Füllenfelsen festgestellt.  

Die lokale Individuengemeinschaft gehört einer lokalen Population an. Aufgrund von Akti-
onsradien einzelner Individuen von bis zu 20 km2 und einem Dispersionsverhalten der Art 
mit im Schnitt 52 km weit vom Geburtsort abwandernden Jungtieren wird die lokale Popu-
lation auf Ebene des gesamten Naturraumes Nordschwarzwald abgegrenzt. 

Erhaltungszustand der lokalen Population/Individuengemeinschaft 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des „guten“ Zustandes 
der Population, der insgesamt „guten“ Habitatqualität und der geringen Beeinträchtigun-
gen nach dem a-b-c Schema (siehe Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt sich für den 
Uhu: 
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� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: insgesamt „gut“ (B) 

Im Naturraum Nordschwarzwald gibt es insgesamt neun Reviere des Uhus (LUBW 2017). 
Im Zeitraum von 1965 bis 2015 sind insgesamt 16 Brutplätze des Uhus an Naturfelsen 
oder in Steinbrüchen dokumentiert worden (AGW 2015: 113). Da zumindest ein Teil die-
ser Population Reviere mit Brutplätzen natürlichen Ursprungs besetzt, ist sie nach den 
Bewertungskriterien des LUBW (2014) mindestens mit „gut“ (B) zu bewerten. Nach den 
Bewertungskriterien des LANUV NRW (2010) befindet sich die lokale Population mit neun 
Brutpaaren in einem „guten“ (B) Zustand. Im vorliegenden Fall wird der Zustand der loka-
len Population daher mit „gut“ (B) bewertet.   

Habitatqualität: insgesamt „gut“ (B)  

Geeignete Bruthabitate in Form von natürlichen Felsen oder Steinbrüchen sind im 
Nordschwarzwald vorhanden. Diese liegen oft in der Nähe von Taleinschnitten mit Ge-
wässern und gehören damit zum bevorzugten Habitat des Uhus (BAUER et al. 2005). Der 
Nordschwarzwald besitzt aber auch einen hohen Anteil geschlossener Waldflächen die 
vom Uhu eher gemieden werden (BAUER et al. 2005). Laut den Bewertungskriterien des 
LUBW (2014e) und des LANUV NRW (2010) ist die Habitatqualität durch das Vorhanden-
sein von natürlichen und anthropogenen Felsbildungen als „gut“ (B) zu bewerten.  

Beeinträchtigungen: insgesamt „gering“ (A) 

Auf Populationsebene sind aktuell keine Beeinträchtigungen der Art zu erkennen.  

3.1.8.4 Prognose und Bewertung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG  

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenwirkungen 

Der Uhu ist über unmittelbare Lebensraumverluste durch Flächeninanspruchnahme hin-
aus gegen Dauerschall empfindlich. Der Uhu gilt als Art mit mittlerer Lärmempfindlichkeit. 
Als Wirkgröße wird nach GARNIEL et al. (2010) der kritische Schallpegel von 58 dB(A)nachts 
in 10 m Höhe über Grund betrachtet. Da auf den Baufeldern tagsüber von einem 13 
Stunden Betrieb ausgegangen wird (nach AVV Baulärm 7:00 bis 20:00 Uhr), sind insbe-
sondere zur Balzzeit im März auch Zeiträume in der Dämmerung betroffen, die planerisch 
dem Tag zugeschrieben werden. Daher wird vorsorglich auch der kritische Schallpegel 
bei 58 dB(A)tags für die Wirkungsprognose verwendet. 

Ist der Lärm wie z.B. in aktiven Steinbrüchen auf die hellen Tagesstunden begrenzt, kann 
sich die Art trotzdem erfolgreich vermehren (GARNIEL et al. 2010). Als maximale Effektdis-
tanz der Art gelten 500 m (GARNIEL et al. 2010). Die artspezifische Fluchtdistanz gegen-
über Bewegungsunruhe von einzelnen Personen beträgt 30 bis 100 m (GASSNER et al. 
2010, FLADE 1994). 
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Denkbare Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile können Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG ausgelöst werden: 

• Bauzeitliche Zufahrt Stollenportale (Zuwegung Lachsberg)  

- Baubedingte Beeinträchtigung einer potentiellen Fortpflanzungs- und Ru-
hestätte des Uhus 

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile werden keine Verbotstatbestände des § 44 
BNatschG beim Uhu ausgelöst: 

• Portale inklusive bauzeitlicher Zufahrten 

• Untertageanlagen 

• Transportvorgänge auf der B462  

• Baustelleneinrichtungsflächen entlang der B462 

• Baustelleneinrichtungsfläche Auslaufbauwerk Unterstufe 

• Baustelleneinrichtungsflächen MU-Bruch 

Durch die zuletzt genannten Vorhabenbestandteile können keine Verbotstatbestände 
ausgelöst werden, da die Wirkräume dieser Vorhabenbestandteile nicht vom Uhu besie-
delt sind. 

Bauzeitliche Zufahrt Stollenportale (Zuwegung Lachsberg) 

Im Jahr 2018 konnte der Uhu im Steinbruch Schneidersköpfle rufend verhört werden. 
Auch in früheren Jahren ist der Uhu abwechselnd mit dem Wanderfalken im Steinbruch 
aufgetreten. Daher ist der Steinbruch als potentielle Fortpflanzungs- und Ruhestätte ab-
zugrenzen. Durch die bauzeitlichen Fahrten entlang des Steinbruchs Schneidersköpfle 
sind Störungen in Form von Bewegungsunruhe und anderer optischer Reize zu erwarten. 
Es wird davon ausgegangen, dass der dortige Steinbruch daher nicht mehr vom Uhu als 
Fortpflanzungs- und Ruhestätte genutzt werden kann und es baubedingt zu einer Zerstö-
rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten i. S. v. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 
und Satz 2 Nr. 3 BNatSchG kommt. Nach Abschluss der Bauarbeiten kann die Eignung 
der Felswand als Fortpflanzungs- und Ruhestätte wieder angenommen werden.  

Erhebliche Störung 

Es wird vorsorglich angenommen, dass Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Uhus durch 
baubedingte Schallimmissionen so beeinträchtigt werden, dass ein Verbotstatbestand im 
Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 BNatSchG (Schädi-
gungsverbot) eintritt.  
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Abbildung 30: Von baubedingten Störwirkungen betroffenes Uhurevier (kritischer Schallpegel für 

den Uhu [GARNIEL et al. 2010] in Rot dargestellt) 

Geprüfte Alternativen 

Der Verlauf der Zuwegung zu den Stollenportalen entlang des Steinbruchs Schneiders-
köpfle ist alternativlos. Eine bauzeitliche Zuwegeung durch Forbach hätte weitreichende 
Restriktionen zum Schutz der Gesundheit des Menschen und würde eine wesentlich län-
gere Bauzeit verursachen, so dass die Störung (auch für andere Arten) über einen länge-
ren Zeitraum bestünde. 

3.1.8.5 Beschreibung der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen 

Es wird davon ausgegangen, dass Fortpflanzungs- und Ruhestätten vorhabenbedingt i. S. 
v. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG beschädigt werden. Gleichzeitig führt dies auch zu einer 
erheblichen Störung i. S. v. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. Ein Ausweichen in ungestörte 
Bereiche ist nur dann möglich, wenn sie die nötige Habitatausstattung in Form geeigneter 
Nistmöglichkeiten aufweisen.  

Zur Sicherung der Brutmöglichkeiten des Uhus außerhalb des Wirkraumes wird eine 
Brutnische in einem ehemaligen Steinbruch südlich von Forbach geschaffen (Maßnahme 
KQ4). Der Steinbruch ist derzeit unbesiedelt und befindet sich innerhalb des Aktionsrau-
mes der lokalen Population. 
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Die Brutnische sollte eine Tiefe von 1 m und eine Breite von ca. 2 m aufweisen. Dabei 
darf der Untergrund nicht zur Vernässung neigen. Ggf. ist eine Überdachung gegenüber 
der Witterung anzubringen. Ein freier An- und Abflug der Tiere muss gewährleistet sein, 
so dass Sträucher und Bäume im Steinbruch zurückgeschnitten werden müssen. In der 
Umgebung der anzulegenden Brutnische befinden sich für den Uhu geeignete Nahrungs-
habitate im strukturierten Offenland und entlang der Murg (Abbildung 31), so dass eine 
Besiedlung der Art auch tatsächlich möglich erscheint.  

 

 

Abbildung 31: Lage der Maßnahme zur Optimierung einer Brutnische (Maßnahme KQ4) sowie be-

sonders günstige Nahrungshabitate des Uhus in der Umgebung 

Durch die Bereitstellung der Brutnische ist es dem Uhu möglich, in diese bei Bedarf aus-
zuweichen. Diese wird so gestaltet, dass sie über viele Jahre als Brutplatz dienen kann.  

Zusätzlich wird eine Brutnische in der Staumauer der Schwarzenbachtalsperre optimiert 
(Maßnahme KQ6), so dass nach den Bauarbeiten der Uhu einen optimalen Brutplatz vor-
findet. 

Da nicht mit ausreichender Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass die durch-
zuführenden Maßnahmen die Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten übernehmen, 
wird für diese Art vorsorglich eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatschG beantragt. Die 
Maßnahmen werden daher als FCS-Maßnahmen innerhalb des Aktionsraumes der loka-
len Population ausgeführt. Die Maßnahme wird zum frühestmöglichen Zeitpunkt nach 



PSW Forbach - Neue Unterstufe Planfeststellungsverfahren saP 
Kap. 3.1.9 Waldkauz (Strix aluco) 

110 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung Teil E.I 

Baubeschluss für das Vorhaben realisiert. Die ökologische Funktion wird in der ersten 
Brutsaison nach Schaffung der Brutmöglichkeiten erfüllt sein. Die geschaffenen Brutmög-
lichkeiten müssen über die Dauer der Bauarbeiten funktionsfähig bleiben. Die Brutnischen 
sind jährlich auf ihre Funktionsfähigkeit hin zu überprüfen. 

3.1.8.6 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustands der Population 

Der landesweite Erhaltungszustand ist günstig (BAUER et al. 2016). Der Zustand der loka-
len Population ist ebenfalls als günstig einzustufen (Kapitel 3.1.8.3). Für die Landesebene 
ist nicht zu erwarten, dass sich der Erhaltungszustand verschlechtert, denn der Eingriff 
betrifft weniger als 0,5 % des landesweiten Bestandes (Bestand 2015: 240 besetzte Re-
viere, AGW 2015: 115). Zur Sicherung des Erhaltungszustandes der Population werden 
die oben genannten Maßnahmen durchgeführt. Der Zustand der lokalen Population wird 
sich bei Durchführung der FCS-Maßnahmen nicht erheblich verschlechtern. 

3.1.8.7 Fazit 

Vorhabenbedingt ist ein Revier des Uhus durch bauzeitliche Störungen betroffen. Da nicht 
mit ausreichender Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass die durchzuführen-
den Maßnahmen die Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten übernehmen, wird für 
diese Art vorsorglich eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatschG beantragt. Durch die ge-
planten Maßnahmen ist es dem Uhu möglich, in ruhigere Bereiche auszuweichen. Nach 
Abschluss der Baumaßnahmen kann das Brutpaar ohne Beeinträchtigungen in sein ur-
sprüngliches Revier zurückkehren. Der Zustand der lokalen Population wird sich daher 
nicht erheblich verschlechtern. 

3.1.9 Waldkauz (Strix aluco) 

Der Waldkauz gilt bundes- und landesweit als ungefährdet (BAUER et al. 2016, RYSLAVY et 
al. 2020). Der bundesweite Brutbestand wird auf 43.000 bis 75.000 Paare geschätzt 
(GEDEON et al. 2014). Der landesweite Bestand zählt etwa 4.300 bis 10.500 Brutpaare 
(GEDEON et al. 2014). Damit trägt das Land Baden-Württemberg eine hohe Verantwort-
lichkeit für die Art (BAUER et al. 2016). 

Der landesweite Erhaltungszustand ist aufgrund der langfristig nicht erkennbaren Verän-
derung und kurzfristigen Bestandsschwankungen von unter 20 % als günstig einzustufen 
(Rote Liste der Brutvogelarten Baden-Württembergs, BAUER et al. 2016). 
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3.1.9.1 Charakterisierung der Art 

In der nachfolgenden Übersicht werden Angaben zu den ökologischen Eckdaten des 
Waldkauzes zusammengefasst.  

Tabelle 12: Kurzcharakterisierung des Waldkauzes 

Lebensraum: Struktureiche Landschaften mit Bäumen und Wäldern, oft in der Nähe 

von Gewässern. Ebenso in Parkanlagen, Gärten mit altem Baumbe-

stand und auf Friedhöfen zu finden, nicht selten auch in Dörfern und 

Städten (SÜDBECK et al. 2005). 

Neststandort: Überwiegend Höhlenbrüter (bevorzugt in Baumhöhlen, z. T. auch in 

Winkeln von Gebäuden (Dachböden, Kirchtürme, Scheunen, Ruinen) 

sowie in Nistkästen); auch Bodenbruten bekannt (GLUTZ VON 

BLOTZHEIM 2001) 

Reviergröße: < 20 - 75 ha (FLADE 1994), in Optimalgebieten können 10 - 12 ha ge-

nügen (HÖLZINGER & MAHLER 2001); kleinste Reviere im Wald 9 ha, 

160 ha in strukturierter Agrarlandschaft; Nahrungsflüge bis 2 - 3 km 

weit (MEBS & SCHERZINGER 2008) 

Revierdichte: Großflächig in Deutschland zwischen weniger als 0,2 bis ca. 2,5 Brut-

paare/10 km2, regional bis zu 9,1 Brutpaare/10 km2 (BAUER et al. 

2005). 

Standorttreue/ 

Dispersionsverhalten: 

Ausgesprochener Standvogel, der langjährig an seiner Bruthöhle fest-

hält (HÖLZINGER & MAHLER 2001). Dismigrationen von Jungvögeln 

bekannt (selten über Entfernungen von > 100 km), die meisten Jung-

vögel siedeln sich aber nahe des Geburtsortes an (Glutz VON 

BLOTZHEIM 2001). Selbstständig gewordene Jungvögel streichen in 

Deutschland im ersten Herbst im Mittel 14 km (max. 127 km) umher 

(MEBS & SCHERZINGER 2008). 

Zugstrategie: Stand- und Strichvogel 

Phänologie: Ganzjährig im Gebiet, Herbstbalz mit Revierabgrenzung und Paarbil-

dung ab September bis Dezember, ansonsten ab Ende Dezember 

bzw. häufig ab Ende Januar/Anfang Februar bis Ende März. Legebe-

ginn ab Ende Januar/Anfang Februar, hauptsächlich im März (auch 

später möglich) 

Reproduktion: Monogame Dauerehe, ausnahmsweise Bigynie (BAUER et al. 2005),  

1 Jahresbrut, selten Nachgelege, meist 3-5 Eier 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Fortpflanzungsstätten des Waldkauzes sind insbesondere geräumige Höhlenbäume, 
in denen zumeist die Brut stattfindet. Als Neststandorte dienen ferner Nischen in Gebäu-
den, Nistkästen und Krähennester. Der Brutplatz wird häufig lebenslang genutzt. Im Win-
ter dienen die Höhlen als Tageseinstand. Als Fortpflanzungsstätte wird die nähere Umge-
bung des Höhlenbaumes von bis zu 100 m angesehen (LANUV NRW 2014). Dieser Be-
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reich zeichnet sich durch eine gewisse Störungsarmut aus. Hier finden wichtige Teile der 
Fortpflanzungsaktivitäten wie Balz, Paarung und Jungenaufzucht statt.  

Der Waldkauz nutzt als Ruhestätte dichte Baumkronen oder Höhlen und Nischen in Bäu-
men im Umfeld des Brutplatzes. Diese Strukturen sind in der Abgrenzung der Fortpflan-
zungsstätte enthalten (LANUV NRW 2014). 

3.1.9.2 Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Der Waldkauz konnte mit sechs Revieren im Untersuchungsgebiet nachgewiesen werden. 
Drei der Reviere lagen westlich der Schwarzenbachtalsperre. Eines dieser Reviere lag im 
Bereich des Seegrundes, ein weiteres rd. 300 m westlich der Herrenwieser Schwallung. 
Das dritte im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes gelegene Revier wurde unmit-
telbar westlich der ursprünglich geplanten Aufschüttung Seebachhof festgestellt. Weiter-
hin befand sich ein Revier rd. 200 m nördlich der Staumauer der Schwarzenbachtalsper-
re. Ein fünftes Revier der Art wurde unmittelbar nordöstlich der bauzeitlichen Zufahrt des 
Zugangsstollens des Schwarzenbachwerks nördlich der ursprünglich geplanten Auffüllung 
Heiligenwald am Schneidersköpfle erfasst. Das sechste Waldkauzrevier lag zwischen der 
L83 und dem Steinbruch Raumünzach. Bei den Erfassungen 2020 konnte im Bereich des 
MU-Bruchs ein Revierzentrum des Waldkauzes rd. 330 m südöstlich der BE-Fläche G 
dokumentiert werden. Aufgrund der Nähe zum Nachweis nördlich des Steinbruchs ist von 
einem Revier auszugehen.  

Im Untersuchungsgebiet kommt der Waldkauz in Höhen zwischen 400 und 800 m vor. 
Hier sind es z.B. die Täler von Murg und Schwarzenbach, in denen die Art Reviere be-
setzt. Höhere Lagen, wie etwa die oberen Bereiche der Hänge des Seekopfes oder sein 
Plateau mit Höhen von über 900 m werden dagegen gemieden. 

Zwei weitere Reviere konnten auch außerhalb des Untersuchungsgebiets festgestellt 
werden. Ein Revier lag nur rd. 80 m östlich der Grenze des Untersuchungsgebietes beim 
Katzenwinkel. Ein weiteres Revier lag nur rd. 80 m südlich der Grenze des Untersu-
chungsgebietes bei der Ortschaft Herrenwies. 
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Abbildung 32: Nachgewiesene Waldkauzreviere 

3.1.9.3 Abgrenzung der lokalen Individuengemeinschaft und der lokalen Populati-
on sowie Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Die Vorkommen des Waldkauzes im Untersuchungsgebiet bilden eine lokale Individuen-
gemeinschaft, die sich auch außerhalb des untersuchten Gebietes weiter fortsetzt. Dies 
bestätigt sich z.B. durch die beiden knapp außerhalb des Untersuchungsgebietes liegen-
den Reviere. Auch die sehr ähnlichen Lebensraumstrukturen außerhalb des untersuchten 
Gebietes führen zu dieser Annahme. Die Individuen stehen zumindest in Form rufender 
Tiere in regelmäßigem Kontakt. Aus pragmatischen Gründen wird die lokale Individuen-
gemeinschaft mit den erfassten Individuen innerhalb der Untersuchungsgebiets gleichge-
setzt. Die lokale Individuengemeinschaft ist Teil einer lokalen Population. Aufgrund feh-
lender trennender Strukturen und Jungtieren, die in Entfernungen zwischen 14 und 
127 km vom Geburtsort abwandern (MEBS & SCHERZINGER 2008), wird die lokale Popula-
tion in Bezug auf den Naturraum Nordschwarzwald abgegrenzt.   

Die Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population wird auf Basis der lokalen 
Individuengemeinschaft im Untersuchungsgebiet vorgenommen. Das Untersuchungs-
gebiet stellt einen repräsentativen Ausschnitt des Naturraumes Nordschwarzwald dar, so 
dass die Bewertungen innerhalb des Untersuchungsgebietes auch auf den Nord-
schwarzwald übertragen werden können.  

Erhaltungszustand der lokalen Population/Individuengemeinschaft 
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Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des „guten“ Zustandes 
der Population, der insgesamt „guten“ Habitatqualität und der geringen Beeinträchtigun-
gen nach dem a-b-c Schema (siehe Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt sich für den 
Waldkauz: 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: insgesamt „gut“ (B) 

Die Siedlungsdichte des Waldkauzes im Untersuchungsgebiet beträgt rechnerisch 3,1 
Reviere pro 10 km2. Die Literatur nennt vom Bewaldungsgrad abhängige Siedlungsdich-
ten zwischen < 0,2 - ca. 2,5 Paare/10 km2. Regional werden Werte pro 10 km2 von bis zu 
9,1 Brutpaaren erreicht (BAUER et al. 2005). Der Zustand der lokalen Population ist daher 
insgesamt als „gut“ (B) zu bewerten. 

Habitatqualität: insgesamt „gut“ (B)  

Der Waldkauz kommt bevorzugt in reich strukturierten Landschaften mit wartenreichen, 
lichten Wäldern, Lichtungen, Waldrändern aber auch Gärten vor. Im Untersuchungsgebiet 
findet der Waldkauz einen Wechsel von waldbestandenen und offenen Bereichen vor, 
welche er zur (Ansitz-)Jagd nutzen kann. Mit Schwarzenbachtalsperre, Schwarzenbach, 
Murg und Herrenwieser See befinden sich außerdem mehrere Gewässer im untersuchten 
Gebiet. Daneben finden sich stellenweise auch ältere Bäume, in denen der Waldkauz 
geeignete Tageseinstände und Bruthöhlen vorfinden kann. Ebenfalls vorhandene Teilbe-
stände mit einem hohen Dichteschluss mindern dagegen die Habitatqualität, da diese für 
die Jagd ungeeignet sind. Weiterhin weisen diese häufig aus Fichten bestehenden Alters-
klassenbestände aufgrund ihres geringen Alters keine für den Waldkauz geeigneten Höh-
len auf. In reinen Fichten-(Tannen)wäldern ist die Art in der Regel nur in Waldrandlage 
anzutreffen (GLUTZ VON BLOTZHEIM 1994). Insgesamt ist die Habitatqualität als „gut“ (B) 
einzustufen.   

Beeinträchtigungen: insgesamt „keine“ (A) 

Derzeit sind keine Beeinträchtigungen der Art zu erkennen. Grundsätzlich sind Beein-
trächtigungen durch die Entnahme von Höhlenbäumen im Rahmen der forstlichen Nut-
zung jederzeit möglich. 

3.1.9.4 Prognose und Bewertung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG  

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenwirkungen 

Der Waldkauz ist über die unmittelbaren Lebensraumverluste durch Flächen-
inanspruchnahme hinausgehend gegen baubedingte Schallimmissionen empfindlich. Er 
gilt als eine Art mit mittlerer Lärmempfindlichkeit. Nach GARNIEL et al. (2010) liegt der kriti-
sche Schallpegel bei 58 dB(A)tags in 10 m über Grund. Da auf den Baufeldern tagsüber 
von einem 13 Stunden Betrieb ausgegangen wird (nach AVV Baulärm 7:00 bis 20:00 
Uhr), sind insbesondere zur Balzzeit im März auch Zeiträume in der Dämmerung betrof-
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fen, die planerisch dem Tag zugeschrieben werden. Daher wird vorsorglich auch der kriti-
sche Schallpegel bei 58 dB(A)tags für die Wirkungsprognose verwendet.  

Weiterhin ist für die Art eine maximale Effektdistanz von 500 m zu berücksichtigen. Ge-
genüber Bewegungsunruhe von einzelnen Personen ist die artspezifische Fluchtdistanz 
von 10 - 20 m eine entscheidende Größe. 

Denkbare Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile können Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG ausgelöst werden: 

• Bauzeitliche Zufahrten Lachsberg 

- Baubedingte Störung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte des Waldkauzes 
am Schneidersköpfle 

• Bauzeitliche Zufahrt Zugangsstollen Schwarzenbachwerk 

- Baubedingte Störung von Teillebensräumen eines Waldkauzreviers nördlich 
der Staumauer Schwarzenbachtalsperre 

• Transportvorgänge entlang der B462 und L83 

- Baubedingte Störung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte des Waldkauzes 

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile werden keine Verbotstatbestände des § 44 
BNatschG beim Waldkauz ausgelöst: 

• Portale 

• Untertageanlagen 

• Baustelleneinrichtungsflächen entlang der B462 

• Baustelleneinrichtungsfläche Auslaufbauwerk Unterstufe 

Durch die zuletzt genannten Vorhabenbestandteile können keine Verbotstatbestände 
ausgelöst werden, da die Wirkräume dieser Vorhabenbestandteile nicht vom Waldkauz 
besiedelt sind. 

Bauzeitliche Zufahrten Lachsberg 

Durch die bauzeitlichen Störungen entlang der Zufahrt Lachsberg kann nicht ausge-
schlossen werden, dass das am Schneidersköpfle gelegene Waldkauzrevier verloren 
geht, da große Teile des Reviers und der Fortpflanzungs- und Ruhestätte (Abgrenzung 
s.o.) innerhalb der errechneten 58 dB(A) Schallgrenze liegen (vgl. GARNIEL et al. 2010). 
Ein Ausweichen nach Norden ist aufgrund der dortigen Höhenlage (Lachsberg) für den 
Waldkauz nicht ohne weiteres möglich. Daher ist anzunehmen, dass ohne geeignete 
Ausgleichsmaßnahmen ein Verbotstatbestand im Sinne von § 44 (1) Nr. 3 BNatschG ein-
tritt.  

Bauzeitliche Zufahrt Zugangsstollen Schwarzenbachwerk 

Durch die bauzeitlichen Störungen entlang der Zufahrt zum Zugangsstollen Schwarzen-
bachwerk wird das Revier nördlich der Staumauer der Schwarzenbachtalsperre vermut-
lich in Teilen durch baubedingte Lärmimmissionen temporär gestört. Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten sind davon nicht betroffen, da sie außerhalb des kritischen Schallpegels von 
58 dB(A) liegen (vgl. GARNIEL et al. 2010) und durch die Bewaldung gegen Bewegungsun-
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ruhe von Fahrzeugen und Menschen abgeschirmt sind. Somit tritt kein Verbotstatbestand 
im Sinne von § 44 (1) Nr. 3 (Schädigungsverbot) ein. Lediglich Teilbereiche des Reviers, 
die höchstens zur Jagd genutzt werden liegen innerhalb der errechneten Schallgrenze. 
Ein Ausweichen in die ungestörten Bereiche im Westen ist ohne Beeinträchtigung mög-
lich. 

Transportvorgänge entlang der B462 und L83 

Durch die bauzeitlichen Transportvorgänge entlang der B462 und L83 kommt es zu tem-
porären Störungen. Beim Waldkauz wird die nähere Umgebung des Höhlenbaumes von 
bis zu 100 m als Fortpflanzungs- und Ruhestätte angesehen (LANUV NRW 2014). Die 
bauzeitlich auftretenden Wirkungen durch Baufahrzeuge auf der B462 und L83 sind nicht 
wesentlich stärker als durch die Vorbelastung des prognostizierten Straßenverkehrs. 
Deshalb wird angenommen, dass das Revier nicht so gestört wird, dass daraus eine Be-
schädigung der Fortpflanzung- und Ruhestätte i.S. V. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatschG resul-
tiert. Auch das 2020 südlich des Steinbruchs gelegene Revier wird nicht durch das Vor-
haben so gestört, dass der Verbotstatbestand der Beschädigung der Fortpflanzung- und 
Ruhestätte i.S. V. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatschG eintritt. Das Revierzentrum befindet sich rd. 
330 m von der BE-Fläche G entfernt. Ihm verbleiben ausreichend ruhige Waldbestände.  

Erhebliche Störungen 

Durch bauzeitliche Lärmimmissionen und Bewegungsunruhe wird insgesamt ein Revier 
des Waldkauzes gestört. Im vorliegenden Fall wird davon ausgegangen, dass das Revier 
aufgrund der Störungen während der Bauzeit aufgegeben wird. Dies führt unter Zugrun-
delegung des bereits zitierten EuGH-Urteils vom 04.03.2021 möglicherweise zur Verwirk-
lichung eines Verbotstatbestands i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. 

Laut GEDEON et al. (2014) liegt der Waldkauzbestand im Naturraum Nordschwarzwald 
zwischen 470 und 1320 Brutpaaren. Das durch das Vorhaben betroffenen Brutpaar ent-
spricht also rund 0,07 % bzw. 0,2 % der lokalen Population.  
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Abbildung 33: Von baubedingten Störwirkungen betroffene Waldkauzreviere (kritischer Schallpegel 

für den Waldkauz (GARNIEL et al. 2010) in Rot dargestellt) 

3.1.9.5 Beschreibung der erforderlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnah-
men 

Es wird davon ausgegangen, dass vorhabenbedingt ein Waldkauzrevier temporär so ge-
stört wird, dass dieses nicht mehr nutzbar sein wird. Ein Ausweichen in ungestörte Berei-
che ist nur dann möglich, wenn sie die nötige Habitatausstattung aufweisen. Wichtige 
Lebensraumrequisiten sind neben einer ausreichenden Anzahl Ansitzwarten auch geeig-
nete Brutmöglichkeiten. Zwar werden eine Vielzahl von Neststandorten genutzt und sogar 
Bodenbruten sind bekannt, dennoch brütet die Art bevorzugt in geräumigen Baumhöhlen 
(GLUTZ VON BLOTZHEIM 1991). Um zu gewährleisten, dass die ökologische Funktion der 
vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammen-
hang weiterhin erfüllt wird, werden pro betroffenem Brutpaar je 3 Nisthilfen ausgebracht 
(CEF-Maßnahme). Der Waldkauz ist ein natürlicher Feind kleinerer Eulenarten. Bei der 
Auswahl der Hangplätze für die Waldkauzkästen ist deshalb darauf zu achten, dass ein 
ausreichender Abstand zu bekannten Vorkommen kleiner Eulenarten gewährleistet ist. 
Außerdem sollte die Präferenz des Waldkauzes für die tieferen Lagen berücksichtigt wer-
den. 

In Frage kommen daher das Murgtal nordöstlich des Steinbruchs Raumünzach (oder al-
ternativ das Nordufer der Schwarzenbachtalsperre) für insgesamt 3 Nistkästen. 
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Die ausgewählten Flächen liegen außerdem außerhalb der 58 dB(A)-Isophone der Bau-
stellenflächen und Baustellenzufahrten, so dass bauzeitliche Störungen auszuschließen 
sind. Waldkauznachweise gelingen häufig in künstlichen Bruthöhlen. Bei optimalen 
Kunsthöhlen werden bislang besetzte natürliche Höhlen aufgegeben und in die neuen 
Höhlen übersiedelt (GLUTZ VON BLOTZHEIM 1991).  

Weitere Maßnahmen 

• Nutzungsaufgabe in Wäldern (KN1 und KN2) 

Bei den übrigen Revieren werden keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch das Vor-
haben beeinträchtigt (s.o.). Vorhabenbedingt sind bei zwei Revieren nur Teilbereiche, 
welche innerhalb der errechneten 58 dB(A) Schallgrenze liegen, betroffen. Diese werden 
höchstens zur Nahrungssuche genutzt. Ein Ausweichen in westlich bzw. nördlich gelege-
ne ungestörte Bereiche ist bei beiden Revieren ohne Beeinträchtigungen möglich. 

Um Satz 2 Nr. 1 BNatSchG zu vermeiden, dürfen in den Monaten März bis Ende Septem-
ber keine Fällarbeiten durchgeführt werden (Maßnahme V1). Auch die Beseitigung von 
Gestrüppen erfolgt nur außerhalb dieses Zeitraums. 

3.1.9.6 Fazit 

Vorhabenbedingt ist ein Revier des Waldkauzes durch bauzeitliche Störungen betroffen. 
Vorsorglich wird wegen der Annahme einer erheblichen Störung i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatschG beantragt. Bei zwei weiteren Revie-
ren werden nur Randbereiche der Reviere bauzeitlich gestört. Ein Ausweichen in unge-
störte Bereiche ist hier ohne Beeinträchtigungen möglich. 

Durch die geplanten Maßnahmen ist es dem betroffenen Waldkauzpaar möglich, in ruhi-
gere Bereiche auszuweichen. Nach Abschluss der Baumaßnahmen können die Brutpaare 
ohne Beeinträchtigungen in ihre ursprünglichen Reviere zurückkehren. Der Zustand der 
lokalen Population wird sich daher nicht erheblich verschlechtern. 

3.1.10 Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix) 

Der Waldlaubsänger gilt nach der aktuellen Roten Liste der Brutvögel Baden-
Württembergs (BAUER et al. 2016) als stark gefährdet. Bundesweit gilt die Art dagegen als 
ungefährdet RYSLAVY et al. 2020). Der bundesweite Brutbestand wird auf 115.000 bis 
215.000 Paare geschätzt (GEDEON et al. 2014). Der landesweite Bestand wird mit 3.900 
bis 9.500 Brutpaaren angegeben (GEDEON et al. 2014).  

Der landesweite Erhaltungszustand ist aufgrund einer langfristigen Abnahme des Brutbe-
standes und kurzfristig sehr starken Brutbestandsrückgängen von mehr als 50 % als un-
günstig einzustufen (BAUER et al. 2016). 
  



PSW Forbach - Neue Unterstufe Planfeststellungsverfahren saP 
Kap. 3.1.10 Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix) 

Teil E.III Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 119 

3.1.10.1 Charakterisierung der Art 

In der nachfolgenden Übersicht werden Angaben zu den ökologischen Eckdaten des 
Waldlaubsängers zusammengefasst.  

Tabelle 13: Kurzcharakterisierung des Waldlaubsängers 

Lebensraum: Ältere Hoch- oder Niederwälder mit geschlossenem Kronendach und 

geringer Krautvegetation sowie weitgehend freiem Stammraum mit 

wenigen tief sitzenden Ästen als Singwarten werden bevorzugt 

(SÜDBECK et al. 2005). Jungwüchse und dichte Stangenhölzer, Althöl-

zer vom Typ Hallenwald sowie stark gelichtete Altbestände unbe-

wohnbar (GLUTZ VON BLOTZHEIM 1991). Daher vor allem in Naturwäl-

dern oder naturnahen Wirtschaftswäldern mit Eichen und Buchen, 

aber auch in Nadelbeständen mit einzelnen eingesprengten Laub-

bäumen anzutreffen. 

Neststandort: Bodenbrüter (Nest auf dem Boden oder in Vertiefungen unter altem 

Gras, Wurzeln oder Laub) 

Reviergröße: Reviergröße der Männchen zwischen 1 - 3 ha (FLADE 1994), 30 -60 % 

der Männchen besitzen 2 (-3) Reviere; Brutreviere nach Wahl des 

Nistplatzes 0,1 - 0,2 ha (BAUER et al. 2005) 

Revierdichte: Revierdichten in Mitteleuropa zwischen 1,9 und 9,1 Revieren/10 ha, 

großflächig 0,01 - 5,3 Reviere/km2 (BAUER et al. 2005). 

Standorttreue/ 

Dispersionsverhalten: 

Brutortstreue sehr gering; Geburtsortstreue gar nicht ausgeprägt 

(HÖLZINGER 1999) 

Zugstrategie: Langstreckenzieher 

Phänologie: Ankunft im Brutgebiet ab (Mitte) Ende April, meist im Mai; Hauptge-

sangsperiode Anfang Mai bis Ende Juni; Legebeginn ab Ende April, 

meist aber Anfang Mai, in höheren Lagen ab Mitte Mai 

Reproduktion: Monogame Brut- oder Saisonehe, als Folge von Polyterritorialität häu-

fig Bigynie (bis 30 % der Männchen einer Population); 1 (in Ausnah-

mefällen 2) Jahresbrut(en); regelmäßig Nachgelege; meist 5-8 Eier. 

Ein großer Teil der verpaarten Männchen beginnt nach einsetzender 

Bebrütung im ersten Nest am Rand eines größeren Reviers oder in 

einem räumlich isolierten, bis 1,5 km entfernten Zweitrevier erneut zu 

werben (Glutz VON BLOTZHEIM 2001). 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Als Fortpflanzungs- und Ruhestätten gelten die rund 1 bis 3 ha großen Reviere der Männ-
chen. Der Waldlaubsänger bevorzugt ältere Hoch- oder Niederwälder mit geschlossenem 
Kronendach und geringer Krautvegetation. Der weitgehend freie Stammraum sollte zu-
mindest einige tiefsitzende Äste als Singwarten aufweisen. Diese Bedingungen findet die 
Art vor allem in Naturwäldern oder naturnahen Wirtschaftswäldern. Im Wirtschaftswald 
werden auch Nadelbestände mit einzelnen eingesprengten Laubbäumen besiedelt 
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(ANDRETZKE et al. 2005). Das Nest wird in einer Bodenvertiefung unter altem Gras, Laub-
streu oder Zwergsträuchern angelegt. 

3.1.10.2 Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Insgesamt konnten im Jahr 2012 neun Reviere des Waldlaubsängers im Untersuchungs-
gebiet nachgewiesen werden. Ein Revier lag nördlich der Ortschaft Herrenwies. Zwei wei-
tere Reviere befanden sich im Bereich der Zuwegung zur ursprünglich geplanten Auf-
schüttung Seebachhof, nördlich des Schwarzenbaches. Ein Revier des Waldlaubsängers 
wurde unmittelbar neben einem auf den Seekopf führenden Forstweg, ca. 950 m westlich 
der Schwarzenbachtalsperre erfasst. Fünf Reviere des Waldlaubsängers lagen östlich der 
Schwarzenbachtalsperre. Eines wurde rd. 100 m westlich der B462, im Bereich des Kraft-
haus Forbach mit Murgwerk & Schwarzenbachwerk festgestellt. Drei weitere Reviere der 
Art befanden sich am Osthang des Lachsberges. Das neunte Revier lag am Westhang 
des Schneidersköpfle. 

Im Jahr 2020 wurden in der Umgebung des Steinbruchs Raumünzach 4 Reviere des 
Waldlaubsängers nachgewiesen. Ein Revier befindet sich rd. 100 m südlich der BE-
Fläche G.  

 

 

Abbildung 34: Nachgewiesene Waldlaubsängerreviere (rund 2012, quadratisch 2020). 
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3.1.10.3 Abgrenzung der lokalen Individuengemeinschaft und der lokalen Populati-
on sowie Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Die Vorkommen des Waldlaubsängers im Untersuchungsgebiet bilden eine lokale Indivi-
duengemeinschaft, welche sich aufgrund der ähnlichen Habitatausstattung vermutlich 
auch außerhalb des Untersuchungsgebietes fortsetzt. Dies bestätigt sich auch durch ei-
nen Revierfund knapp außerhalb des untersuchten Gebietes südlich des Katzensteins. 
Aus pragmatischen Gründen wird die lokale Individuengemeinschaft jedoch mit den er-
fassten Individuen innerhalb des Untersuchungsgebiets gleichgesetzt. 

Die lokale Individuengemeinschaft ist Teil einer lokalen Population. Der Waldlaubsänger 
besitzt nur eine sehr geringe Brutortstreue, die Geburtsortstreue ist gar nicht ausgeprägt 
(HÖLZINGER 1999). Weiterhin zeigen Männchen der Art eine ausgeprägte Polyterritoriali-
tät. Die lokale Population wird daher auf Ebene des Naturraumes Nordschwarzwald ab-
gegrenzt.  

Erhaltungszustand der lokalen Population 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des „mittel-schlechten“ 
Zustandes der Population, der insgesamt „mittel-schlechten“ Habitatqualität und der „ge-
ringen“ Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insge-
samt ergibt sich für den Waldlaubsänger: 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „mittel-schlecht“ (C) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der lokalen Population: insgesamt „mittel-schlecht“ (C) 

Der Waldlaubsänger wird als stark gefährdete Art auf der Roten Liste von Baden-
Württemberg geführt. Sein landesweiter Erhaltungszustand ist aufgrund langfristiger, bzw. 
starker Brutbestandsrückgänge um bis zu 50 % ungünstig (BAUER et al. 2016). Die Litera-
tur nennt großflächige Siedlungsdichten im Bereich zwischen 0,01 und 5,3 Brutrevie-
ren/km2 (BAUER et al. 2005). Im Nordschwarzwald werden laut GEDEON et al. (2014) Re-
vierdichten von 0,3 bis 0,8 Brutpaaren pro km2 erreicht. Dies liegt im unteren Bereich der 
in der Literatur genannten großflächigen Siedlungsdichten. Der Zustand der lokalen Popu-
lation ist daher insgesamt als „mittel-schlecht“ (C) einzustufen. 

Habitatqualität: insgesamt „mittel-schlecht“ (C)   

Insgesamt sind Lebensräume des Waldlaubsängers im Verbreitungsgebiet der lokalen 
Population des Nordschwarzwaldes stetig vorhanden. Allerdings gibt es großflächig auch 
Altersklassenbeständen mit einem hohen Anteil Nadelhölzern wie der Fichte. Hierdurch 
weist der Wald einen hohen Dichteschluss auf. Zwar ist der Waldlaubsänger auch in Na-
delwäldern mit einzeln eingestreuten Laubbäumen zu finden (BAUER et al. 2005), aber die 
Art bevorzugt lichte Wälder mit geschlossenem Kronendach, weitgehend astfreien 
Stammbereichen und nur einer gering ausgeprägten Krautschicht. Daher ist die Habitat-
qualität insgesamt als „mittel-schlecht“ (C) einzustufen.   
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Beeinträchtigungen: insgesamt „keine-gering“ (A) 

Gegenwärtig sind keine aktuellen Beeinträchtigungen zu erkennen. Generell ist jedoch 
durch Forstarbeiten ein Habitatverlust jederzeit möglich. 

3.1.10.4 Prognose und Bewertung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG  

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenwirkungen 

Der Waldlaubsänger ist über die unmittelbaren Lebensraumverluste durch Flächeninan-
spruchnahme hinaus gegen eine Kombination verschiedener Störeinflüsse empfindlich. 
Als Wirkdistanz wird nach GARNIEL et al. (2010) die maximale Effektdistanz von 200 m 
gewertet. Dagegen gilt der Waldlaubsänger als eine Art mit geringer Lärmempfindlichkeit. 

Denkbare Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile können Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG ausgelöst werden: 

• Bauzeitliche Zufahrten Lachsberg 

- Baubedingte Störung von vier Waldlaubsängerrevieren am Osthang des 
Lachsberges sowie am Steinbruch Schneidersköpfle 

• Baustelleneinrichtungsfläche G  

- Baubedingte Störung von einem Waldlaubsängerrevier 

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile werden keine Verbotstatbestände des § 44 
BNatschG beim Waldlaubsänger ausgelöst: 

• Untertageanlagen 

• Portale  

• Transportvorgänge entlang der L83 und B462 

• Baustelleneinrichtungsflächen entlang der B462 

• Baustelleneinrichtungsfläche Auslaufbauwerk Unterstufe. 

Durch die zuletzt genannten Vorhabenbestandteile können keine Verbotstatbestände 
ausgelöst werden, da die Wirkräume dieser Vorhabenbestandteile nicht vom Waldlaub-
sänger besiedelt sind. Im Falle des Reviers, dass an der B462 erfasst wurde, wird von 
keiner Bertoffenheit ausgegangen, da die Revierinhaber bereits durch das bisherige Ver-
kehrsaufkommen an Bewegungsunruhe und Störwirkungen gewöhnt sind. 

Bauzeitliche Zufahrten Lachsberg 

Entlang der bauzeitlichen Zufahrten zu den Zugangsstollen Schwarzenbachwerk und 
Murgwerk wird es baubedingt zu Störungen von insgesamt vier Revieren des Waldlaub-
sängers kommen. Die Störungen kommen durch Unterschreitung der maximalen Effekt-
distanzen zustande (GARNIEL et al. 2010) und werden vermutlich dazu führen, dass die 
betroffenen Reviere während der Bauzeit nicht mehr zur Brut genutzt werden können.  

Die Gründe des Bestandsrückgangs des Waldlaubsängers liegen hauptsächlich in den 
Überwinterungsgebieten der Art. In den Brutgebieten sind zahlreiche geeignete Lebens-
räume vorhanden, die nicht besiedelt sind. Da die Lebensraumkapazität in der Umgebung 
nicht erschöpft ist und freie Reviere zum Ausweichen vorhanden sind, wird daher nicht 
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davon ausgegangen, dass durch die bauzeitlichen Beeinträchtigungen entlang der Zuwe-
gungen Lachsberg Fortpflanzungs- und Ruhestätten so beeinträchtigt werden, dass ein 
Verbotstatbestand im Sinne von § 44 (1) Nr. 3 BNatschG (Schädigungsverbot) eintritt. Es 
wird davon ausgegangen, dass die Tiere während der Bauzeit ohne Beeinträchtigung 
geringfügig ausweichen können, so dass die ökologische Funktion der betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Baustelleneinrichtungsfläche G  

Im Jahr 2020 wurde rd. 100 m südlich der BE-Fläche G ein Revier des Waldlaubsängers 
nachgewiesen. Durch Unterschreitung der artspezifischen Effektdistanz von 200 m wäre 
grundsätzlich von einer Beeinträchtigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte im Sinne 
von § 44 (1) Nr. 3 BNatschG (Schädigungsverbot) auszugehen. Da auch hier ein klein-
räumiges Ausweichen während der Bauzeit möglich ist, bleibt die ökologische Funktion 
der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang jedoch 
weiterhin erfüllt.  

Erhebliche Störungen 

Durch bauzeitliche Lärmimmissionen und Bewegungsunruhe werden 5 Reviere des Wald-
laubsängers gestört. Im vorliegenden Fall wird jedoch nicht davon ausgegangen, dass 
diese Reviere aufgrund der Störungen während die Bauzeit aufgegeben werden, sondern 
sie ihre Reviere kleinräumig verlagern können. Dies führt daher nicht zum Verbotstatbe-
stand i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. 
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Abbildung 35: Von baubedingten Störwirkungen betroffene Waldlaubsängerreviere 

3.1.10.5 Beschreibung der erforderlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnah-
men 

Durch das Vorhaben sind insgesamt 5 Reviere des Waldlaubsängers von baubedingten 
Beeinträchtigungen betroffen. Wegen der Möglichkeit des kleinräumigen Ausweichens, 
bleiben die Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 
gewahrt. Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind daher für den Waldlaubsänger 
nicht erforderlich.  

Um die Tötung und Verletzung von Vögeln i. S. v. § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 
und Satz 2 Nr. 1 BNatSchG zu vermeiden, dürfen in den Monaten März bis Ende Sep-
tember keine Fällarbeiten durchgeführt werden (Maßnahme V1). Auch die Beseitigung 
von Gestrüppen erfolgt nur außerhalb dieses Zeitraums. 

Weitere Maßnahmen 

• KN2 Nutzungsaufgabe in Laubmischwäldern (insges. rd. 24,3 ha) 

Durch den Nutzungsverzicht in Laubmischwäldern wird sich auch der Lebensraum des 
Waldlaubsängers verbessern, indem strukturreiche Waldbestände entstehen.  
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Abbildung 36: Maßnahmen, die sich positiv auf den Waldlaubsänger auswirken 

3.1.10.6 Fazit 

Vorhabenbedingt sind 5 Reviere des Waldlaubsängers durch bauzeitliche Störungen be-
troffen. Vorsorglich wird wegen der Annahme einer erheblichen Störung i.S.v. § 44 Abs. 1 
Nr. 2 BNatSchG eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatschG beantragt. Die Lebensraumka-
pazität des Waldlaubsängers ist in der Umgebung nicht erschöpft, so dass Maßnahmen 
nicht erforderlich sind. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Art ohne Beein-
trächtigung ausweichen kann. Zusätzlich werden sich durch die geplanten Maßnahmen 
die Lebensbedingungen verbessern. Nach Abschluss der Baumaßnahmen können die 
Brutpaare ohne Beeinträchtigungen in ihre ursprünglichen Reviere zurückkehren. Der 
Zustand der lokalen Population wird sich daher nicht erheblich verschlechtern. 

3.1.11 Waldohreule (Asio otus) 

Die Waldohreule wird in der landesweiten Roten Liste als ungefährdet geführt (BAUER et 
al. 2016). Bundesweit ist die Art ebenfalls ungefährdet (RYSLAVY et al. 2020). Der bun-
desweite Brutbestand wird auf 26.000 bis 43.000 Paare geschätzt (GEDEON et al. 2014). 
Der landesweite Bestand wird mit 1.700 bis 3.800 Brutpaaren angegeben (GEDEON et al. 
2014).  
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Der landesweite Erhaltungszustand ist trotz einer kurzfristig starken Brutbestands-
abnahme um mehr als 20 % aufgrund einer langfristig nicht zu erkennenden Brutbe-
standsabnahme als günstig einzustufen (Rote Liste der Brutvogelarten Baden-
Württembergs, BAUER et al. 2016).   

3.1.11.1 Charakterisierung der Art 

In der nachfolgenden Übersicht werden Angaben zu den ökologischen Eckdaten der Wal-
dohreule zusammengefasst.  

Tabelle 14: Kurzcharakterisierung der Waldohreule 

Lebensraum: Bevorzugt für die Tagesruhe und zur Brut Waldränder mit Nadelbäu-

men die Deckung bieten und in denen sie alte Krähen-

und Elsternester findet (MEBS & SCHERZINGER 2008). Kaum im Inneren 

geschlossener Waldgebiete zu finden; jagt vorwiegend in offenem 

Gelände (Felder, Wiesen) mit niedrigem Bewuchs. Weiterhin werden 

lichte Wälder, Wegschneisen und Blößen als Jagdgebiete genutzt 

(Mebs & Scherzinger 2008); Anteil zwischen 20 - 35 % geschlossener 

Waldfläche gilt als optimal  

Neststandort: überwiegend Baumbrüter (kein Nestbau, Brut in alten Krähen-, Els-

tern-, Greifvogel-, Graureiher- od. Ringeltaubennestern sowie Nistkör-

ben, selten in Baumhöhlen). 

Reviergröße: 20 - 100 ha (LANUV NRW 2014), Aktionsradius 2 - 3 km (FLADE 1994) 

Revierdichte: Kaum Territorialverhalten; bei hoher Dichte rufen die Männchen in nur 

30 - 50 m Distanz (MEBS & SCHERZINGER 2008). Revierdichte unter-

liegt in Abhängigkeit von Nahrungsverfügbarkeit jährlichen Schwan-

kungen, die Art ist besonders stark von Schwankungen der Kleinsäu-

gerpopulationen betroffen (BAUER et al. 2005); minimaler Abstand 

aktiver Nester 100 - 150 m; in badischer Rheinebene 3,3 Paare/km2 

(GLUTZ VON BLOTZHEIM 1994) 

Standorttreue/ 

Dispersionsverhalten: 

Elterntiere sind überwiegend ortstreu, wechseln aber häufig den Horst 

(GLUTZ VON BLOTZHEIM 2001). Junge Waldohreulen können mehrere 

hundert Kilometer weit abwandern. 

Zugstrategie: Adulte überwiegend Standvögel; Jungvögel ziehen 

Phänologie: Auflösen der Wintergesellschaft im Süden ab Mitte Febr., sonst Ende 

Febr./Mitte März - Anfang/Mitte April; Revierbesetzung ab Mitte Janu-

ar - Mitte März; Legebeginn in guten Mäusejahren ab Ende Febr., 

sonst ab Mitte März - Mitte April (SÜDBECK et al. 2005) 

Reproduktion: Monogame Saisonehe; 1 Jahresbrut; bis zu zwei Nachgelege; 4-5(8) 

Eier 
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Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Fortpflanzungsstätten der Waldohreule befinden sich insbesondere in verlassenen 
Nestern anderer Brutvögel (z.B. Krähe, Elster, Bussard, Ringeltaube), da sie selbst keine 
eigenen Horste bauen. Fortpflanzungsaktivitäten wie Balz, Paarung, Fütterung und erste 
Flugversuche der Jungen finden schwerpunktmäßig in der näheren Umgebung des 
Horstbaumes statt. Als Fortpflanzungs- und Ruhestätte wird daher das genutzte Nisthabi-
tat im Umkreis von bis zu 100 m um den Horststandort/das Revierzentrum aufgefasst 
(LANUV NRW 2014). Neben dem Horstbaum gehören nahe gelegene Tageseinstände 
(bspw. windgeschützte, Deckung bietende Bäume; vor allem Koniferen) zur Ruhestätte. 
Entsprechende Gehölzbestände sind in der Regel in der Abgrenzung der Fortpflanzungs-
stätte enthalten.   

3.1.11.2 Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Im Untersuchungsgebiet wurden fünf Reviere der Waldohreule erfasst. Ein Revier lag am 
Südhang des Seekopfes in einer Höhe zwischen 800 und 900 m ü. NN. Ein weiteres Re-
vier lag zwischen Lachsberg und Fürfel. Zwei der Reviere liegen nordwestlich bzw. östlich 
des Fürfels. Das fünfte erfasste Waldohreulenrevier wurde rd. 450 m westlich des Rudolf-
Fettweis-Werkes in einer Höhe zwischen 600 und 700 m ü. NN festgestellt.  

 

Abbildung 37: Nachgewiesene Waldohreulenreviere 
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Das Vorkommen in den mittleren Höhenlagen des Untersuchungsgebietes kann eine 
Vermeidungsstrategie gegenüber dem Waldkauz darstellen. Dieser tritt sehr aggressiv 
auch gegen andere Eulen auf und ist ein natürlicher Feind der Waldohreule. Im Untersu-
chungsgebiet besetzt der Waldkauz Reviere in den tieferen Lagen, häufig entlang der 
vorkommenden Gewässer (vgl. Kap. 3.1.9). 

3.1.11.3 Abgrenzung der lokalen Individuengemeinschaft und der lokalen Populati-
on sowie Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Die Vorkommen der Waldohreule im Untersuchungsgebiet bilden eine lokale Individuen-
gemeinschaft. Diese setzt sich vermutlich auch außerhalb des Untersuchungsgebietes 
weiter fort, da auch diese Bereiche eine ähnliche Lebensraumausstattung aufweisen. Die 
Mitglieder dieser Gemeinschaft stehen zumindest in Form rufender Tiere in regelmäßigem 
Kontakt. Aus pragmatischen Gründen wird die lokale Individuengemeinschaft jedoch mit 
den erfassten Individuen innerhalb der Untersuchungsgebiets gleichgesetzt. 

Die lokale Individuengemeinschaft gehört einer lokalen Population an, die aufgrund des 
regelmäßigen Horstwechsels (GLUTZ VON BLOTZHEIM 2001) und dem Möglichen weiten 
abwandern der Jungtiere (bis zu mehrere 100 km), in Bezug auf den Naturraum 
Nordschwarzwald abgegrenzt wird.  

Erhaltungszustand der lokalen Population 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des „guten“ Zustandes 
der Population, der insgesamt „guten“ Habitatqualität und der geringen Beeinträchtigun-
gen nach dem a-b-c Schema (siehe Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt sich für die 
Waldohreule: 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: insgesamt „gut“ (B) 

Nach GEDEON et al. (2014) liegt der Bestand der Waldohreule im gesamten 
Nordschwarzwald zwischen 52 und 103 Brutpaaren. Rechnerisch entspricht dies einer 
Siedlungsdichte zwischen 3 und 5,8 Revieren/100 km2. In Abhängigkeit vom Nahrungs-
angebot schwanken die Bestandszahlen der Waldohreule z.T. erheblich (BAUER et al. 
2015). Die Literatur nennt Werte zwischen z.B. 3 und 14 BP/100 km2 (BAUER et al. 2005). 
Damit liegen die Siedlungsdichten des Nordschwarzwaldes innerhalb der üblichen Sied-
lungsdichten. Nach GEDEON et al. (2014) erreicht die Waldohreule im Nordschwarzwald 
gebietsweise maximale Siedlungsdichten zwischen 6,3 und 15 Revieren pro 100 km2. 
Laut LANUV NRW (2010) sind die fünf erfassten Reviere innerhalb des Untersuchungsge-
bietes mit „gut“ zu bewerten. Die rechnerische großflächige Siedlungsdichte von 25 Brut-
paaren pro 100 km2 im Untersuchungsgebiet ist überdurchschnittlich hoch. Der Zustand 
der lokalen Population ist daher insgesamt mindestens mit „gut“ (B) zu bewerten.  

Habitatqualität: insgesamt „gut“ (B)  

Die Waldohreule benötigt Baumbestände mit deckungsreichen Tageseinständen in 
Wald(innen)randlage. Diese befinden sich vorzugsweise in Nadelbäumen wie der Fichte. 
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Derartige Strukturen findet die Waldohreule im Nordschwarzwald ausreichend vor. Auch 
für die Jagd geeignete Freiflächen sind stellenweise in den Wäldern und in Randlage der 
Ortschaften und Städte vorhanden und bieten der Waldohreule geeignete Lebensräume. 
Darüber hinaus sind aber auch Altersklassenbestände mit einem hohen Dichteschluss 
vertreten, die der Art nur suboptimale Lebensräume bieten. Auch der insgesamt hohe 
Anteil geschlossener Waldflächen bei einem gleichzeitig niedrigen Anteil von Grünland 
mindert die Habitatqualität für die Waldohreule. 

Beeinträchtigungen: insgesamt „keine - gering“ (A) 

Derzeit sind keine Beeinträchtigungen der Art zu erkennen. Grundsätzlich sind Beein-
trächtigungen durch die Entnahme von Horstbäumen im Rahmen der forstlichen Nutzung 
jederzeit möglich. 

3.1.11.4 Prognose und Bewertung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG  

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenwirkungen 

Die Waldohreule ist über die unmittelbaren Lebensraumverluste durch Flächen-
inanspruchnahme hinausgehend gegen baubedingte Schallimmissionen empfindlich. Sie 
gilt als eine Art mittlerer Lärmempfindlichkeit. Nach GARNIEL et al. (2010) liegt der kriti-
sche Schallpegel bei 58 dB(A)nachts in 10 m über Grund. Da auf den Baufeldern tagsüber 
von einem 13 Stunden Betrieb ausgegangen wird (nach AVV Baulärm 7:00 bis 20:00 
Uhr), sind insbesondere zur Balzzeit im März auch Zeiträume in der Dämmerung betrof-
fen, die planerisch dem Tag zugeschrieben werden. Daher wird vorsorglich auch der kriti-
sche Schallpegel bei 58 dB(A)tags für die Wirkungsprognose verwendet.  

Empfindlich gegenüber Lärmimmissionen reagiert die Waldohreule insbesondere bei der 
Partnerfindung, bei der Revierabgrenzung und bei der Nahrungssuche (GARNIEL et al. 
2007). Darüber hinaus besitzt die Waldohreule eine maximale Effektdistanz von 500 m 
(GARNIEL et al. 2010). Gegenüber Bewegungsunruhe von einzelnen Personen ist die art-
spezifische Fluchtdistanz zwischen weniger als 5 m und mehr als 10 m eine entscheiden-
de Größe. 

Denkbare Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile können Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG ausgelöst werden: 

• Zugangsstollen Schwarzenbachwerk inklusive bauzeitlicher Zufahrt 

- Baubedingte Störung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte der Waldohreule 
und Störung von Teillebensräumen eines weiteren Reviers 

• Zugangsstollen Murgwerk inklusive bauzeitlicher Zufahrt 

- Baubedingte Störung von Teillebensräumen eines Waldohreulenreviers 

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile werden keine Verbotstatbestände des § 44 
BNatschG bei der Waldohreule ausgelöst: 

• Portale (außer Portal Schwarzenbachwerk und Murgwerk) 

• Untertageanlagen 

• Transportvorgänge entlang der B462 und L83 
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• Baustelleneinrichtungsflächen entlang der B462 

• Baustelleneinrichtungsfläche Auslaufbauwerk Unterstufe 

• Baustelleneinrichtungsflächen MU-Bruch  

Durch die zuletzt genannten Vorhabenbestandteile können keine Verbotstatbestände 
ausgelöst werden, da die Wirkräume dieser Vorhabenbestandteile nicht von der Wal-
dohreule besiedelt sind. 

Zugangsstollen Schwarzenbachwerk inklusive bauzeitlicher Zufahrt 

Durch die bauzeitlichen Störungen entlang der Zufahrt des Zugangsstollens Schwarzen-
bachwerk wird das zwischen Lachsberg und Fürfel gelegene Waldohreulenrevier verloren 
gehen, da das Revierzentrum weniger als 100 m von der Baustraße entfernt liegt. Bei der 
Waldohreule ist der Umkreis von bis zu 100 m um den Horststandort/das Revierzentrum 
als Fortpflanzungs- und Ruhestätte abzugrenzen. Daher ist anzunehmen, dass ohne ge-
eignete Vermeidungsmaßnahmen ein Verbotstatbestand im Sinne von § 44 (1) Nr. 3 
BNatschG eintritt. Bei dem nördlich davon gelegenen Revier sind die Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten nicht betroffen, da sie außerhalb des kritischen Schallpegels liegen. Die 
durch die Bautätigkeiten entstehende Bewegungsunruhe wird sich ebenfalls nicht negativ 
auf die Fortpflanzungs- und Ruhestätten auswirken, da sie durch die Topographie und die 
vorhandenen Waldbestände gut abgeschirmt sind. Höchstens Teile des Reviers, die 
höchstens zur Jagd genutzt werden, sind betroffen. Ein Ausweichen in westlich davon 
gelegen ungestörte Bereiche ist ohne Beeinträchtigungen möglich. Vermutlich werden 
diese westlichen Bereiche schon jetzt vermehrt genutzt, da sie mehr Freiflächen und lich-
te Bereiche aufweisen, die bevorzugt von der Waldohreule zur Jagd genutzt werden.  

Zugangsstollen Murgwerk inklusive bauzeitlicher Zufahrt 

Das westlich des Rudolf-Fettweis-Werkes erfasste Waldohreulenrevier wird vermutlich in 
Teilen durch baubedingte Lärmimmissionen temporär gestört. Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten sind davon nicht betroffen, da sie außerhalb des kritischen Schalpegels von 58 
dB(A) liegen (vgl. GARNIEL et al 2010) und durch die Bewaldung gegen Bewegungsunruhe 
von Fahrzeugen und Menschen abgeschirmt sind. Das Hauptjagdhabitat dieses Brutpaa-
res wird mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter nördlich im Bereich des Frankenbaches lie-
gen, da hier von der Waldohreule zur Jagd benötigte Freiflächen und lichte Bereiche lie-
gen. Ein Ausweichen in diese nördlichen Bereiche zur Nahrungssuche ist daher ohne 
Beeinträchtigung möglich.  

Erhebliche Störung 

Nach GEDEON et al. (2014) liegt der Bestand der Waldohreule im gesamten 
Nordschwarzwald zwischen 52 und 103 Brutpaaren. Das vom Vorhaben beeinträchtigte 
Brutpaar entspricht also 1,9 % bzw. 1 % der lokalen Population. Dies liegt im Bereich der 
starken natürlichen Schwankungen denen Waldohreulenpopulationen ohnehin durch das 
entsprechende Nahrungsangebot unterliegen. Zusätzlich gilt die Waldohreule landes- und 
bundesweit als ungefährdet und ist weit verbreitet. Unter Berücksichtigung der aktuellen 
Rechtsprechung (EuGH vom 04.03.2021 – C-473/19) wird für die Waldohreule vorsorglich 
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davon ausgegangen, dass der Verbotstatbestand der erheblichen Störung i.S.v. § 44 Abs. 
1 Nr. 2 BNatSchG eintritt.  

 

Abbildung 38: Von baubedingten Störwirkungen betroffene Waldohreulenreviere (kritischer Schall-

pegel für die Waldohreule (GARNIEL et al. 2010) in Rot dargestellt) 

3.1.11.5 Beschreibung der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen 

Es wird davon ausgegangen, dass vorhabenbedingt ein Revier der Waldohreule temporär 
so gestört wird, dass dieses nicht mehr nutzbar sein wird. Um zu gewährleisten, dass die 
ökologischen Funktionen der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird, werden westlich des betroffenen 
Reviers, im Bereich des Fürfels, 5 Nistkörbe ausgebracht (CEF-Maßnahme, Maßnahme 
KQ3). Folgende Kriterien müssen für die Anbringung eines Nistkorbes erfüllt sein: 

• Lage abseits bekannter Vorkommen des Waldkauzes 

• Anbringung in deckungsreichem Baum; bevorzugt Nadelbaum 

• Anbringung in bevorzugter Bruthöhe zwischen 6 und 30 m (BAUER et al. 2005) 

Die Art baut keine eigenen Horste, sondern ist Nachnutzer von Greifvogel-, Rabenvogel- 
und Ringeltaubennestern und wechselt ihren Niststandort kleinräumig regelmäßig (GLUTZ 

VON BLOTZHEIM 1994). Kunstnester werden von der Waldohreule gerne angenommen 
(BAUER et al. 2015). Die Nisthilfen werden jährlich, bis zum Ende der Bautätigkeiten auf 
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ihre Funktionsfähigkeit hin überprüft. Nach Abschluss der Bauarbeiten kann das betroffe-
ne Brutpaar in das ursprüngliche Revier zurückkehren. 

Bei den übrigen vier Revieren werden keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch das 
Vorhaben beeinträchtigt (s.o.). Vorhabenbedingt sind nur Teilbereiche, welche innerhalb 
der errechneten 58 dB(A) Schallgrenze liegen, betroffen. Diese werden höchstens zur 
Nahrungssuche genutzt. Ein Ausweichen in westlich bzw. nördlich gelegene ungestörte 
Bereiche ist bei allen vier Revieren ohne Beeinträchtigungen möglich. Die entsprechen-
den Gebiete weisen genügend Freiflächen und lichte Bereiche auf, die der Waldohreule 
als Jagdhabitat dienen können. 

Von den folgenden weiteren Maßnahmen wird auch die Waldohreule profitieren: 

• Nutzungsaufgabe in Wäldern (KN1 und KN2) 

• Waldumbau (KW1) 

3.1.11.6 Fazit 

Vorhabenbedingt ist ein Revier der Waldohreule durch bauzeitliche Störungen betroffen. 
Vorsorglich wird wegen der Annahme einer erheblichen Störung i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatschG beantragt. Bei zwei weiteren Revie-
ren werden nur Randbereiche der Reviere bauzeitlich gestört. Ein Ausweichen in unge-
störte Bereiche ist hier ohne Beeinträchtigungen möglich. 

Durch die geplanten Maßnahmen ist es dem betroffenen Waldohrpaar möglich, in ruhige-
re Bereiche auszuweichen. Nach Abschluss der Baumaßnahmen können die Brutpaare 
ohne Beeinträchtigungen in ihre ursprünglichen Reviere zurückkehren. Der Zustand der 
lokalen Population wird sich daher nicht erheblich verschlechtern. 

3.1.12 Wanderfalke (Falco peregrinus) 

Der Wanderfalke ist als Art des Anhangs I der EU-VSch-RL eine gemeinschaftsrechtlich 
geschützte Vogelart. Der bundesweite Brutbestand wird auf 1.000 bis 1.200 Paare ge-
schätzt (GEDEON et al. 2014). Der landesweite Bestand zählt etwa 240 bis 280 Brutpaare 
(BAUER et al. 2016). Das Land Baden-Württemberg trägt damit eine sehr hohe Verant-
wortlichkeit für die Art (BAUER et al. 2016). 

Er gilt landes- und bundesweit als ungefährdet (BAUER et al. 2016, RYSLAVY et al. 2020). 
Laut der Roten Liste der Brutvogelarten Baden-Württembergs (BAUER et al. 2016) weist 
der Wanderfalke sowohl kurz- als auch langfristig einen positiven Bestandstrend auf. 
Nach RAU (2015) zeigen die Bestände in Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren 
eine abfallende Tendenz, sind aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt als stabil einzustufen. 
Daher wird der landesweite Erhaltungszustand als günstig eingestuft.  
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3.1.12.1 Charakterisierung der Art 

In der nachfolgenden Übersicht werden Angaben zu den ökologischen Eckdaten des 
Wanderfalken zusammengefasst.  

Tabelle 15: Kurzcharakterisierung des Wanderfalken 

Lebensraum: Geeignete Lebensräume findet der Wanderfalke in Deutschland von 

der Küste bis zu den Alpen. Besonders günstige Habitate liegen in 

den Mittelgebirgen und den tieferen Lagen der Alpen. Neben struktur-

reichen Kulturlandschaften besiedelt die Art Siedlungsräume sowie 

wald- und gewässerreiche Gebiete (GEDEON et al. 2014). Gemieden 

werden dagegen geschlossene Waldlandschaften (BAUER et al. 2005). 

Neststandort: Bevorzugung steil aufragender Felsformationen sowie Steinbrüche; im 

Siedlungsraum auch isoliert stehende, hohe Bauwerke wie Kirch-

, Kühl-, Wasser- oder Fernmeldetürme zur Brut genutzt; vor allem im 

Nordosten Deutschlands Nachnutzer von Greifvogel-

 und Kolkrabennestern (GEDEON et al. 2014). 2016 gelang der erste 

Nachweis einer erfolgreichen Baumbrut in Baden-Württemberg (AGW 

2016) 

Reviergröße: Aktionsraum mehr als 100 km2 (FLADE 1994); Jahreslebensraum eines 

Paares etwa 30 km2 (BAUER et al. 2005) 

Revierdichte: Nestabstände 1 - 2 km in optimalen Lebensräumen; verteidigt werden 

nur Bereiche mit einem Radius von einigen hundert Metern um das 

Nest (BAUER et al. 2005); Revierdichte in BW (1997) 0,72 BP/100 km2 

(MEBS & SCHMIDT 2006); in Mitteleuropa großflächige Siedlungsdich-

ten von 0,15 - 8,55 BP/100 km2; Revierdichten im Nordschwarzwald 

von 1,3 - 2,3 BP/100 km2 (GEDEON et al. 2014) und 1,8 BP/100 km2 

(LUBW 2017) 

Standorttreue/ 

Dispersionsverhalten: 

Ausgeprägte Nistplatztreue (SÜDBECK et al. 2005); Jungvögel verstrei-

chen nach Selbstständigwerden, Jungvögel aus ME Richtung SW; 

Weibchen siedeln sich weiter entfernt von Geburtsort an als Männ-

chen (Mittelwerte: 121 km versus 44 km) (MEBS & SCHMIDT 2006) 

Zugstrategie: Standvogel; in Mitteleuropa Jungvögel vorwiegend ziehend (GLUTZ 

VON BLOTZHEIM 2001) 

Phänologie: Nistplatzbesetzung meist ganzjährig; Balz Mitte Januar - Ende April, 

bei etablierten Paaren Herbstbalz von September -November; Lege-

beginn ab Ende Februar, hauptsächlich Mitte März - Ende April, Spät-

/Nachgelege bis Mitte Mai 

Reproduktion: Monogame Saison-, oft Dauerehe; 1 Jahresbrut; 3 - 4 (6) Eier (BAUER 

et al. 2005) 
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Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Fortpflanzungsstätten des Wanderfalken befinden sich in Mitteleuropa zumeist in 
Felswänden und Steinbrüchen. Nach GASSNER et al. (2010) besitzt der Wanderfalke eine 
Effektdistanz von 200 m. Folglich werden störungsarme Bereiche bis 200 m um den Horst 
als Fortpflanzungs- und Ruhestätte gewertet. Im Siedlungsbereich werden hoch aufra-
gende Bauwerke zur Brut genutzt. Dies können Türme aller Art sowie im Außenbereich 
auch Brücken und Gittermasten sein. Besonders im Nordosten Deutschlands nutzt der 
Wanderfalke verlassene Greifvogel- und Kolkrabennester in den Kronen alter Bäume 
(GEDEON et al. 2014). 2016 gelang der erste Nachweis einer erfolgreichen Baumbrut in 
Baden-Württemberg (AGW 2016). Die Brutreviere bleiben ganzjährig von mindestens ei-
nem Partner besetzt. Felsbrüter übernachten häufig in Schlafnischen in Felswänden 
(BAUER et al. 2005).  

3.1.12.2 Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Der Wanderfalke konnte bei den Erfassungen 2012 mit einem Revier im Untersuchungs-
gebiet nachgewiesen werden. Das Revierzentrum befand sich im stillgelegten Steinbruch 
Schneidersköpfle, wo ebenfalls zwei fast flügge Jungvögel festgestellt wurden. Durch Kar-
tierungen der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalke (AGW 2012-2016) konnte ein weiteres 
Wanderfalkenrevier im Steinbruch Raumünzach erfasst werden. Diese beiden Reviere 
liegen mit ca. 750 m sehr nahe beieinander. Dies ist wahrscheinlich dadurch möglich, 
dass die beiden Brutpaare unterschiedliche Jagdreviere besetzen. Es scheint wahrschein-
lich, dass das Brutpaar im Steinbruch Schneidersköpfle sein Jagdrevier im Westen im 
Bereich der Schwarzenbachtalsperre besitzt, wohingegen das andere Brutpaar vermehrt 
im Süden jagt. So ist eine verminderte Konkurrenz zwischen den beiden Brutpaaren und 
ein sehr nahes Brüten beieinander möglich. 

Im Jahr 2020 konnte im Steinbruch Raumünzach nördlich der L83 mehrfach ein Wander-
falke beobachtet werden. Ein Brutnachweis gelang hier jedoch nicht.  
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Abbildung 39: Nachgewiesene Wanderfalkenreviere (Orange: Revierkartierungen 2012; Türkis: Kar-

tierung der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz) 

3.1.12.3 Abgrenzung der lokalen Individuengemeinschaft und der lokalen Populati-
on sowie Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Das Brutpaar des Wanderfalken im Steinbruch Schneidersköpfle bildet zusammen mit 
dem Brutpaar im Steinbruch Raumünzach eine lokale Individuengemeinschaft. Auch au-
ßerhalb des untersuchten Gebietes liegen weitere Vorkommen des Wanderfalken (AGW 
2017). Das nächstgelegene Wanderfalkenrevier liegt ca. 1,5 km nordöstlich des Untersu-
chungsgebietes, östlich von Forbach (LUBW 2017). Zusammen mit diesen weiteren Indi-
viduengemeinschaften bildet sie eine lokale Population auf Ebene des Naturraumes 
Nordschwarzwald.  

Erhaltungszustand der lokalen Population  

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des „guten“ Zustandes 
der Population, der insgesamt „guten“ Habitatqualität und der geringen Beeinträchtigun-
gen nach dem a-b-c Schema (siehe Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt sich für den 
Wanderfalken: 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 
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Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: insgesamt „gut“ (B) 

Nach der Roten Liste Baden-Württemberg (BAUER et al. 2016) wird die landesweite Popu-
lation des Wanderfalken mit max. 280 Brutpaaren angegeben. Dies entspricht einer groß-
flächigen landesweiten Siedlungsdichte von 0,8 Brutpaaren/100 km2. Die Siedlungsdichte 
der Art im Nordschwarzwald liegt zwischen 1,3 und 2,3 Brutpaaren/100 km2 (GEDEON et 
al. 2014) bzw. 1,8 Brutpaaren/100 km2 und liegt damit über dem Landesschnitt. Die Lite-
ratur nennt großflächige mitteleuropäische Siedlungsdichten von 0,15 - 8,55 Brutpaa-
ren/100 km2 (BAUER et al. 2005). Daneben sind für den Wanderfalken landesweit lang- 
und kurzfristige positive Bestandtrends zu verzeichnen (BAUER et al. 2016). Nach RAU 
(2015) zeigen die Bestände in Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren eine ab-
fallende Tendenz, sind aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt als stabil einzustufen. Daher ist 
der Zustand der lokalen Population insgesamt als „gut“ (B) einzustufen.  

Habitatqualität: insgesamt „gut“ (B)  

Der Nordschwarzwald liegt zu ungleichen Teilen in den Regierungsbezirken (RB) Karlsru-
he und Freiburg. Während im RB Karlsruhe im Jahr 2005 insgesamt rd. 37 % der Wan-
derfalken an Felsen oder in Steinbrüchen brüteten, fanden im RB Freiburg rd. 93 % der 
Falkenpaare an diesen Strukturen geeignete Nistbedingungen vor (AGW 2005). Durch die 
Nutzungsaufgabe von Steinbrüchen sind diese Strukturen auch im Nordschwarzwald der 
Sukzession unterworfen und eine Verschlechterung der Brutplätze ist die Folge. So führt 
der Aufwuchs von Bäumen häufig zu einer Beschattung von Steilwänden oder verhindert 
einen freien Anflug an diese. In den Fels eindringende Wurzeln führen zu einer Zunahme 
von Erosion. Diese stellt eine potentielle Gefahr für ungeschützte Horste des Wanderfal-
ken dar. Dennoch sind flächendeckend geeignete Brutplätze im Nordschwarzwald vor-
handen. 

Beeinträchtigungen: insgesamt „gering“ (B) 

Von der intensiven touristischen Nutzung des Nordschwarzwaldes geht ein potentielles 
Risiko der Störung von Brutplätzen durch Wanderer, Kletterer oder ähnlichem aus. Au-
ßerdem wird in der Roten Liste Baden-Württembergs als eine der Hauptgefährdungsursa-
chen für den Wanderfalken die illegale Verfolgung genannt (BAUER et al. 2016). Dies kann 
grundsätzlich auch für den Nordschwarzwald nicht ausgeschlossen werden. Bei den 
Steinbrüchen im Untersuchungsgebiet sind derzeit keine Beeinträchtigungen zu erken-
nen. 

Obwohl die genannten Faktoren den Wanderfalken potentiell betreffen, werden die Beein-
trächtigungen für die Art insgesamt als gering eingeschätzt.  

3.1.12.4 Prognose und Bewertung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenwirkungen 

Der Wanderfalke ist über die unmittelbaren Lebensraumverluste durch Flächeninan-
spruchnahme hinausgehend gegen baubedingte Bewegungsunruhe empfindlich. Die art-
spezifische und planerisch zu berücksichtigende Fluchtdistanz wird mit 200 m angegeben 
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(GARNIEL et al. 2010; GASSNER et al. 2010). Im Gegensatz dazu, gilt die Art als lärmun-
empfindlich (GARNIEL et al. 2010). 

Denkbare Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile können Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG beim Wanderfalken ausgelöst werden: 

• bauzeitliche Zufahrt Lachsberg 

- Baubedingte Störung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte des Wanderfal-
ken  

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile werden keine Verbotstatbestände des § 44 
BNatschG beim Wanderfalken ausgelöst: 

• Untertageanlagen 

• Portale 

• Transportvorgänge auf der B462 und L83 

• Baustelleneinrichtungsflächen entlang der B462 

• Baustelleneinrichtungsflächen MU-Bruch 

Durch die zuletzt genannten Vorhabenbestandteile können keine Verbotstatbestände 
ausgelöst werden, da die Wirkräume dieser Vorhabenbestandteile nicht vom Wanderfal-
ken besiedelt sind. 

Bauzeitliche Zufahrt Lachsberg 

Im Steinbruch Schneidersköpfle befindet sich ein Horst des Wanderfalken. Durch die 
Transportvorgänge zu und von den Stollenportalen sind bauzeitliche Störungen in Form 
von Bewegungsunruhe und anderer optischer Reize im Bereich des Steinbruchs Schnei-
dersköpfle nicht ausgeschlossen. Auf diese reagiert der Wanderfalke empfindlich. Unter 
Berücksichtigung der artspezifischen Fluchtdistanz von 200 m (GARNIEL et al. 2010), wird 
davon ausgegangen, dass der dortige Steinbruch daher nicht mehr vom Wanderfalken zur 
Brut genutzt wird und es baubedingt zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten i. S. v. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 BNatSchG kommt. 
Nach Abschluss der Bauarbeiten kann eine Wiederbesiedelung durch den Wanderfalken 
wieder angenommen werden.  

Erhebliche Störung 

Durch bauzeitliche Lärmimmissionen und Bewegungsunruhe wird ein Revier des Wander-
falken am Steinbruch Schneidersköpfle gestört, so dass eine Beeinträchtigung der Fort-
pflanzungs- und Ruhestätte für die Bauzeit angenommen werden kann. Dies führt unter 
Zugrundelegung des bereits zitierten EuGH-Urteils vom 04.03.2021 möglicherweise zur 
Verwirklichung eines Verbotstatbestands i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. 

Beim Wanderfalken sind sowohl kurz-, als auch langfristig Bestandsanstiege zu verzeich-
nen (BAUER et al. 2016) und die lokale Population befindet sich in einem insgesamt „gu-
ten“ Erhaltungszustand.  
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3.1.12.5 Beschreibung der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen 

Es wird davon ausgegangen, dass vorhabenbedingt ein Revier des Wanderfalken tempo-
rär so gestört wird, dass dieses nicht mehr nutzbar ist. Ein Ausweichen in andere Gebiete 
ist nur dann möglich, wenn sie die nötige Habitatausstattung in Form geeigneter Nistplät-
ze aufweisen.  

Als CEF-Maßnahme werden folgende Bereiche für den Wanderfalken aufgewertet: 

• Ehemaliger Steinbruch am Kuckucksfelsen südl. Forbach (KQ4) 

• Schwarzenbachtalsperre (KQ6) 

Die Maßnahmen sind auch für den Uhu geeignet, so dass nicht sicher vorhergesagt wer-
den kann, welche Art sich in den Maßnahmenflächen ansiedeln wird.  

Die Maßnahmen befinden sich außerhalb des Wirkungsbereichs des Vorhabens. Sie ge-
währleisten, dass die ökologischen Funktionen der vom Vorhaben betroffenen Fortpflan-
zungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt werden (CEF-
Maßnahmen). Die Maßnahmen werden derart ausgeführt, dass die neu geschaffene 
Nistmöglichkeit ihre Funktion über die Dauer der Bauarbeiten hinweg erfüllen kann.  

3.1.12.6 Fazit 

Vorhabenbedingt ist ein Revier des Wanderfalken durch bauzeitliche Störungen betroffen. 
Vorsorglich wird wegen der Annahme einer erheblichen Störung i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatschG beantragt. Durch die geplanten Maß-
nahmen ist es dem Wanderfalken möglich, in ruhigere Bereiche auszuweichen. Nach Ab-
schluss der Baumaßnahmen kann das Brutpaar ohne Beeinträchtigungen in sein ur-
sprüngliches Revier zurückkehren. Der Zustand der lokalen Population wird sich daher 
nicht erheblich verschlechtern. 

3.1.13 Weidenmeise (Poecile montana) 

Die Weidenmeise wird auf der Roten Liste der Brutvögel Baden-Württembergs (BAUER et 
al. 2016) in der Vorwarnliste geführt. Bundesweit gilt die Art dagegen als ungefährdet. Der 
bundesweite Brutbestand wird auf 76.000 bis 140.000 Paare geschätzt (GEDEON et al. 
2014). Der landesweite Bestand zählt etwa 1.900 bis 4.600 Brutpaare (GEDEON et al. 
2014).  

Der landesweite Erhaltungszustand ist aufgrund der landesweit negativen Bestandsent-
wicklung ungünstig (BAUER et al. 2016). 
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3.1.13.1 Charakterisierung der Art 

In der nachfolgenden Übersicht werden Angaben zu den ökologischen Eckdaten der Wei-
denmeise zusammengefasst.  

Tabelle 16: Kurzcharakterisierung der Weidenmeise 

Lebensraum: Besiedelt morschholzreiche feuchte Bruch- und Auwälder, aber auch 

in Nadel- und Mischwäldern der Mittelgebirge anzutreffen (SÜDBECK et 

al. 2005). 

Neststandort: Höhlenbrüter (selbstgehackte Höhlen in morschen, zersetzten Höl-

zern, teilweise in Spechthöhlen, ausnahmsweise in Nistkästen) 

Reviergröße: < 1,5 - 10 ha (FLADE 1994), nach BAUER et al. (2005) in Süddeutsch-

land zwischen 5,0-9,1 ha, bewaldete Revierteile im Durchschnitt 5,0 

ha. 

Revierdichte: Revierdichten in Mitteleuropa zwischen 0,8 und 1,9 Reviere/10 ha, 

großflächig zwischen 0,001 und 4,4 Brutpaare/km2 (BAUER et al. 2005) 

Standorttreue/ 

Dispersionsverhalten: 

Ausgeprägte Ortstreue. Nachbrutzeitliches Umherstreifen von Fami-

lienverbänden und selbstständigen Jungvögeln, gelegentlich auch bis 

in 20-50 km vom Brutplatz entfernte Gebiete (SÜDBECK et al. 2005, 

GLUTZ VON BLOTZHEIM 2001). 

Zugstrategie: Stand- und in geringem Maße Strichvogel 

Phänologie: Paarbildung unter Jungvögeln oft schon im Sommer, ansonsten spä-

testens im Herbst. Gesang v. a. in der 1. Jahreshälfte (Maximum im 

März und April). Legebeginn in Tieflagen Anfang April, meist Ende 

April bis Anfang Mai (in Bergwäldern oft bis Anfang Juni). 

Reproduktion: Monogame Dauerehe, i. d. R. 1 Jahresbrut, Nachgelege selten, 7-9 

Eier 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Weidenmeise bewohnt totholzreiche feuchte Bruch- und Auwälder. Aber auch in 
Nadel- und Mischwäldern ist die Art zuweilen anzutreffen. Ihre Nester werden vor-
zugsweise in morschem Holz selber angelegt. Spechthöhlen und Nistkästen werden 
nur gelegentlich angenommen. Die Reviergröße schwankt zwischen weniger als 1,5 
bis 10 ha. Die bewaldeten Revieranteile haben im Durchschnitt eine Ausdehnung von 
rund 5 ha. Als Fortpflanzungs- und Ruhestätte wird das gesamte Revier gewertet. 

3.1.13.2 Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Im Jahr 2012 konnten vier Reviere der Weidenmeise im Untersuchungsgebiet nachge-
wiesen werden. Ein Revier konnte am nördlichen Ufer der Schwarzenbachtalsperre nach-
gewiesen werden. Ein weiteres Revier liegt im Bereich der Schwallung nördlich des 
Schwarzenbaches. Ein weiteres Revier wurde westlich des Herrenwieser Sees nachge-
wiesen. Ein Revier lag nördlich des Lachsberges im Bereich des Holderbaches.  
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Abbildung 40: Nachgewiesene Weidenmeisenreviere 

3.1.13.3 Abgrenzung der lokalen Individuengemeinschaft und der lokalen Populati-
on sowie Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Die Vorkommen der Weidenmeise im Untersuchungsgebiet bilden eine lokale Individuen-
gemeinschaft. Diese setzt sich vermutlich, aufgrund der ähnlichen Habitatausstattung, 
auch außerhalb der Untersuchungsgebiets weiter fort. Zwei der Reviere befanden sich in 
der Nähe von Gewässern (Schwarzenbachtalsperre und Holderbach). Die dortigen Wald-
bestände mit teilweise morschem Holz sagen der Art als Lebensraum zu. Die übrigen 
beiden Reviere lagen in Nadelwäldern, die ebenfalls von der Weidenmeise besiedelt wer-
den, wenn sie eine entsprechende Habitatausstattung in Form von morschem Holz auf-
weisen, um geeignete Bruthöhlen anzulegen. 

Die lokale Individuengemeinschaft ist Teil einer lokalen Population. Aufgrund des nach-
brutzeitlichen Umherstreifens von Familienverbänden und selbstständigen Jungvögeln 
von bis zu 50 km (SÜDBECK et al. 2005, GLUTZ VON BLOTZHEIM 2001) wird die lokale Po-
pulation auf Ebene des Naturraums Nordschwarzwald abgegrenzt. 
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Erhaltungszustand der lokalen Population 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des „guten“ Zustandes 
der Population, der insgesamt „guten“ Habitatqualität und der geringen Beeinträchtigun-
gen nach dem a-b-c Schema (siehe Kap. 2.5.3.2) bewertet.  

Insgesamt ergibt sich für die Weidenmeise: 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: insgesamt „gut“ (B) 

Rechnerisch liegt die Anzahl der Brutpaare der Weidenmeise im Nordschwarzwald zwi-
schen 31 und 58 (GEDEON et al. 2014). Hieraus ergibt sich eine großflächige Siedlungs-
dichte von 0,02 bis 0,03 Revieren/km2. Diese Dichtewerte befinden sich innerhalb der in 
der Literatur angegeben typischen Siedlungsdichten (BAUER et al. 2005). Die großflächige 
Siedlungsdichte innerhalb des Untersuchungsgebietes beträgt 0,2 Reviere/km2. Daher 
wird der Zustand der lokalen Population insgesamt als „gut“ (B) bewertet. 

Habitatqualität: insgesamt „gut“ (B)  

Die Weidenmeise besiedelt Gehölzbestände mit einem hohen Anteil morschen Holzes. 
Mit Gewässern wie beispielsweise der Schwarzbachtalsperre oder der Murg findet die 
Weidenmeise im Untersuchungsgebiet geeignete Lebensräume vor. Weiterhin besiedelt 
die Art auch Nadel- und Mischwälder, welche im Untersuchungsgebiet großflächig vor-
handen sind.   

Beeinträchtigungen: insgesamt „gering“ (A) 

Grundsätzlich sind Beeinträchtigungen durch die Entnahme von Althölzern und Höhlen-
bäumen im Rahmen der forstlichen Nutzung jederzeit möglich. 

3.1.13.4 Prognose und Bewertung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG  

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenwirkungen 

Die Weidenmeise ist über die unmittelbaren Lebensraumverluste durch Flächeninan-
spruchnahme hinausgehend nicht gegen baubedingte Schallimmissionen empfindlich. Sie 
gilt als eine Art mit geringer Lärmempfindlichkeit. Optische Reize, ausgelöst z.B. durch 
Baumaschinen oder umherlaufende Arbeiter, wirken dagegen stärker auf die Art. Als 
Wirkdistanz wird nach GARNIEL et al. (2010) die maximale Effektdistanz von 100 m gewer-
tet. 

Denkbare Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile können Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG ausgelöst werden: 

• Bauzeitliche Zufahrt Zugangsstollen Murgwerk  

- Baubedingte Störung eines Weidenmeisenreviers 
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Durch die folgenden Vorhabenbestandteile werden keine Verbotstatbestände des § 44 
BNatschG bei der Weidenmeise ausgelöst: 

• Portale inklusive bauzeitlicher Zufahrten (außer Zufahrt Murgwerk) 

• Untertageanlagen 

• Transportvorgänge auf der B462 und L83 

• Baustelleneinrichtungsflächen entlang der B462 

• Baustelleneinrichtungsfläche Auslaufbauwerk Unterstufe 

• Baustelleneinrichtungsflächen MU-Bruch 

Durch die zuletzt genannten Vorhabenbestandteile können keine Verbotstatbestände 
ausgelöst werden, da die Wirkräume dieser Vorhabenbestandteile nicht von der Weiden-
meise besiedelt sind. 

Bauzeitliche Zufahrt Zugangsstollen Murgwerk 

Östlich der bauzeitlichen Zufahrt zum Zugangangsstollen Murgwerk im Bereich des Hol-
derbaches konnte ein Weidenmeisenrevier nachgewiesen werden. Durch bauzeitlichen 
Transporte kommt es durch Bewegungsunruhe zu Störungen innerhalb des Reviers. Da-
her wird angenommen, dass das Revier während der Bauzeit nicht nutzbar ist. Da bei der 
Weidenmeise das gesamte Revier als Fortpflanzungs- und Ruhestätte zählt wird vorsorg-
lich angenommen, dass Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Weidenmeise durch baube-
dingte Störungen so beeinträchtigt werden, dass ein Verbotstatbestand im Sinne von § 44 
(1) Nr. 3 BNatschG (Schädigungsverbot) eintritt.   

Erhebliche Störungen 

Durch bauzeitliche Lärmimmissionen und Bewegungsunruhe wird ein Revier der Wei-
denmeise gestört, so dass eine Beeinträchtigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten für 
die Bauzeit angenommen werden kann. Dies führt unter Zugrundelegung des bereits zi-
tierten EuGH-Urteils vom 04.03.2021 möglicherweise zur Verwirklichung eines Ver-
botstatbestands i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. 
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Abbildung 41: Von baubedingten Störwirkungen betroffenes Weidenmeisenrevier 

3.1.13.5 Beschreibung der erforderlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnah-
men 

Es wird davon ausgegangen, dass vorhabenbedingt ein Weidenmeisenrevier temporär so 
gestört wird, dass dieses zumindest in Teilen nicht mehr nutzbar sein wird. Die Weiden-
meise zimmert sich gerne eigene Höhlen in Weichhölzern. Dann ist es der Art möglich, 
ohne Beeinträchtigung auszuweichen. Es ist jedoch auch belegt, dass die Art Nisthilfen 
annimmt. Ein Ausweichen in ungestörte Bereiche ist mit Sicherheit dann möglich, wenn in 
der Umgebung Ersatzhöhlen bereitgestellt werden. Zur Vermeidung von Verbotstatbe-
ständen werden für das betroffene Brutpaar drei Nisthilfen ausgebracht, mit denen die 
ökologische Funktion betroffener Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zu-
sammenhang weiterhin erfüllt werden (CEF-Maßnahme, Maßnahme KQ3). 

Von den folgenden weiteren Maßnahmen wird auch die Weidenmeise profitieren: 

• Nutzungsaufgabe in Wäldern (KN1 und KN2) 

• Waldumbau (KW1) 

Um die Tötung und Verletzung von Vögeln i. S. v. § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 
und Satz 2 Nr. 1 BNatSchG zu vermeiden, dürfen in den Monaten März bis Ende Sep-
tember keine Fällarbeiten durchgeführt werden (Vermeidungsmaßnahme V1). 
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3.1.13.6 Fazit 

Vorhabenbedingt ist 1 Revier der Weidenmeise durch bauzeitliche Störungen betroffen. 
Vorsorglich wird wegen der Annahme einer erheblichen Störung i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatschG beantragt. Durch die geplanten Maß-
nahmen können die Tiere in ruhigere Bereiche ausweichen. Nach Abschluss der Bau-
maßnahmen kann das Brutpaar ohne Beeinträchtigungen in sein ursprüngliches Revier 
zurückkehren. Der Zustand der lokalen Population wird sich daher nicht erheblich ver-
schlechtern. 

 

3.1.14 Gilde der ungefährdeten Strauch- und Baumbrüter 

Die sonstigen Brutvogelarten, die ihre Nester auf Bäumen und in Sträuchern anlegen, 
sind landes- und bundesweit ungefährdet (BAUER et al. 2016, RYSLAVY et al. 2020). Durch 
die Erfassungen, die im Rahmen der Punkt-Stopp-Kartierung (2014) durchgeführt wurden, 
liegen qualitative Nachweise von ungefährdeten Strauch- und Baumbrütern insbesondere 
im Bereich der Vorhabenbestandteile vor. In der nachfolgenden Tabelle sind der bundes- 
und landesweite Brutbestand der betroffenen Arten zu ersehen (GEDEON et al. 2014). Die 
Erhaltungszustände dieser Arten sind günstig. 

Tabelle 17: Bundes- und landesweite Brutvogelbestände der ungefährdeten Strauch- und Baum-

brüter, die vom Vorhaben betroffen sein können 

Art Bestand Deutschland Bestand Baden-Württemberg 

Amsel  7.350.000 - 8.900.000 900.000 - 1.100.000 

Buchfink 7.400.000 - 8.900.000 800.000 - 950.000 

Fichtenkreuzschnabel 32.000 - 85.000 11.500 - 32.000 

Gimpel 105.000 - 205.000 10.000 - 26.000 

Misteldrossel 135.000 - 265.000 17.500 - 45.000 

Mönchsgrasmücke 3.300.000 - 4.350.000 530.000 - 650.000 

Ringeltaube 2.600.000 - 3.100.000 180.000 - 220.000 

Rotkehlchen 3.200.000 - 4.00.000 410.000 - 470.000 

Singdrossel 1.400.000 - 1.750.000 150.000 - 200.000 

Sommergoldhähnchen 1.250.000 - 1.850.000 280.000 - 350.000 

Wintergoldhähnchen 1.100.000 - 1.650.000 220.000 - 280.000 

Zaunkönig 2.600.000 - 3.100.000 220.000 - 280.000 

Zilpzalp 2.600.000 - 3.550.000 300.0 - 400.000 
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3.1.14.1 Charakterisierung der Art 

Die folgenden Arten stellen geringe Ansprüche an ihren Lebensraum. Sie trifft man ge-
wöhnlich in Wäldern, Gehölzen und Hecken, aber auch in Parks und Siedlungen an. 

• Amsel 

• Buchfink 

• Gimpel 

• Mönchsgrasmücke 

• Ringeltaube 

• Rotkehlchen 

• Singdrossel 

• Zaunkönig 

• Zilpzalp 

Die nachfolgenden Vogelarten bevorzugen mehr Nadel- und Nadelmischwälder. Oft rei-
chen aber auch einige Nadelbäume im Wald, Park oder Siedlungen aus, um den Lebens-
raumansprüchen der Arten gerecht zu werden. 

• Fichtenkreuzschnabel 

• Misteldrossel 

• Sommergoldhähnchen 

• Wintergoldhähnchen 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Gebüsch- und Baumbrüter bestehen insbeson-
dere aus dem Nest, des nesttragenden Baumes oder Busches sowie deren unmittelbare 
Umgebung, welche aus Büschen und Bäumen bestehen kann und einen gewissen Schutz 
vor äußeren Einflüssen bietet (z.B. Witterung und Feinde). Das Nest wird alljährlich neu 
gebaut. Nach Beendigung des Brutgeschäftes wird das Nest nicht mehr verwendet und 
der gesetzliche Schutz dieser ehemaligen Fortpflanzungsstätte erlischt. 

3.1.14.2 Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Die ungefährdeten Gebüsch- und Baumbrüter kommen im Untersuchungsgebiet zuweilen 
sehr häufig vor und sind weit verbreitet. Ihr Vorkommen im Untersuchungsgebiet wurde 
anhand der Punkt-Stopp-Kartierung analysiert. Die potentiell vom Vorhaben betroffenen 
Arten und die Häufigkeit ihrer Erfassungen sind in Abbildung 42 dargestellt. Buchfink und 
Mönchsgrasmücke konnten an allen der Stopppunkte erfasst werden. Die Arten Rotkehl-
chen, Amsel und Zaunkönig wurden an über 90 % der Punkte erfasst. Zilpzalp und Sing-
drossel wurden an über 80 % der Punkte erfasst. An ca. dreiviertel der Erfassungspunkte 
konnten Wintergoldhähnchen und Ringeltauben erfasst werden. Bei rund 50 % der Punk-
te konnten Fichtenkreuzschnäbel erfasst werden. Gimpel, Sommergoldhähnchen und 
Misteldrossel wurden an über 30% der Punkte erfasst. 
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Abbildung 42: Nachweishäufigkeit der einzelnen vom Vorhaben betroffenen Gebüsch- und Baum-

brüter an den Stopppunkten der Punkt-Stopp-Kartierung 

3.1.14.3 Abgrenzung der lokalen Individuengemeinschaft sowie Abgrenzung und 
Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Für folgende Arten wird wegen der weiten Verbreitung und der unspezifischen Habitatan-
sprüche das gesamte Untersuchungsgebiet (ausgenommen Wasserflächen) als lokale 
Individuengemeinschaft angesehen: 

• Amsel 

• Buchfink 

• Gimpel 

• Mönchsgrasmücke 

• Ringeltaube 

• Rotkehlchen 

• Singdrossel 

• Zaunkönig 

• Zilpzalp 

Die nachfolgenden Vogelarten sind mehr an Waldbestände gebunden. Die lokale Indivi-
duengemeinschaft wird demzufolge aus den Waldbeständen des Untersuchungsgebiets 
aufgebaut. Dies gilt für folgende Vogelarten: 

• Fichtenkreuzschnabel 

• Misteldrossel 

• Sommergoldhähnchen 

• Wintergoldhähnchen 
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Die lokale Individuengemeinschaft setzt sich auch außerhalb des Untersuchungsgebietes 
weiter fort. Sie ist Teil einer lokalen Population. Aufgrund der weiten Verbreitung im Un-
tersuchungsgebiet und der relativ unspezifischen Habitatansprüche ist davon auszuge-
hen, dass sich die lokale Population außerhalb des Untersuchungsgebietes weiter fort-
setzt. Aus pragmatischen Gründen wird die lokale Population daher auf Ebene des Natur-
raums Nordschwarzwald abgegrenzt. 

Erhaltungszustand der lokalen Population 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des „guten“ Zustandes 
der Population, der insgesamt „guten“ Habitatqualität und der geringen Beeinträchtigun-
gen nach dem a-b-c Schema (siehe Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt sich für die 
ungefährdeten Gebüsch- und Baumbrüter: 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: mindestens „gut“ (B) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: insgesamt „gut“ (B) 

Aufgrund der weiten Verbreitung im Untersuchungsgebiet, der unspezifischen Habitatan-
sprüche sowie des bundes- und landesweit günstigen Erhaltungszustandes wird der Zu-
stand der lokalen Population mindestens mit „gut“ (B) bewertet. 

Habitatqualität: insgesamt „gut“ (B)  

Die Lebensräume der hier behandelten funktionalen Gruppe sind im Untersuchungsgebiet 
weit verbreitet. Hier reichen z.T. schon junge Waldbestände aus, um erfolgreich brüten zu 
können.   

Beeinträchtigungen: insgesamt „keine-gering“ (A) 

Derzeit sind keine Beeinträchtigungen erkennbar. 
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3.1.14.4 Prognose und Bewertung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG  

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenwirkungen 

Neben den unmittelbaren Lebensraumverlusten durch Flächeninanspruchnahme können 
auch die Gebüsch- und Baumbrüter von baubedingter Schallimmission und Bewegungs-
unruhe betroffen sein. Die folgenden Gebüsch- und Baumbrüter sind Arten mit schwacher 
Lärmempfindlichkeit (GARNIEL et al. 2010). Für sie ist die artspezifische Effektdistanz bei 
Dauerlärm eine entscheidende Größe: 

• Amsel:    100 m Effektdistanz 

• Buchfink:    100 m Effektdistanz 

• Fichtenkreuzschnabel: 200 m Effektdistanz 

• Gimpel:   100 m Effektdistanz 

• Mönchsgrasmücke:  200 m Effektdistanz 

• Misteldrossel:  100 m Effektdistanz 

• Ringeltaube:   100 m Effektdistanz 

• Rotkehlchen:  100 m Effektdistanz 

• Singdrossel:   200 m Effektdistanz 

• Sommergoldhähnchen: 100 m Effektdistanz 

• Wintergoldhähnchen: 100 m Effektdistanz 

• Zaunkönig:   200 m Effektdistanz 

• Zilpzalp:   200 m Effektdistanz 

Denkbare Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile werden keine Verbotstatbestände des § 44 
BNatschG bei den ungefährdeten Gebüsch- und Baumbrüter ausgelöst: 

• Portale inklusive bauzeitlicher Zufahrten  

• Untertageanlagen 

• Transportvorgänge auf der B462 und L83 

• Baustelleneinrichtungsflächen entlang der B462 

• Baustelleneinrichtungsfläche Auslaufbauwerk Unterstufe 

Durch die genannten Vorhabenbestandteile können keine Verbotstatbestände ausgelöst 
werden, da die Flächeninanspruchnahmen und baubedingten Störungen, beispielsweise 
der Zugangsstollen, höchstens Teile der Reviere betreffen und ein Ausweichen in unge-
störte Bereiche ohne Beeinträchtigungen möglich ist. Es wird davon ausgegangen, dass 
sich die Transportvorgänge entlang der B462 und der L 82 nicht erheblich auf die unge-
fährdeten Gebüsch- und Baumbrüter auswirken. Die Vögel die entlang dieser Straßen 
vorkommen sind an Schallimmissionen und Bewegungsunruhe gewöhnt. 

Die Bestandszahlen in den vom Vorhaben betroffenen Bereichen wurden mit Hilfe der 
Punkt-Stopp-Kartierung abgeschätzt. Anhand dieser Kartierung wurde ermittelt, welche 
ungefährdeten Vogelarten in den verschiedenen Habitaten im Untersuchungsgebiet vor-
kommen. Mit Hilfe der Angaben von Siedlungsdichten in den unterschiedlichen Habitaten, 
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nach HÖLZINGER (1997 und 1999) und HÖLZINGER & MAHLER (2001), wurde anschließend 
ermittelt wie viele Reviere der einzelnen Arten potentiell betroffen sind. Daraus ergab sich 
die unten folgende Anzahl an Revieren pro betroffener Art. 

Bauzeitliche Flächeninanspruchnahme von Vogellebensräumen im Bereich der Zufahrten, 
Baustelleneinrichtungsflächen und Arbeitsbereiche 

Durch weitere Baustelleneinrichtungsflächen, Wegeanpassungen und Arbeitsbereiche 
sind insgesamt rd. 15,0 ha Vogellebensräume betroffen. Davon entfallen ca. 9,7 ha auf 
Wald- und Gehölzflächen, welche potentiell von den ungefährdeten Gebüsch- und Baum-
brüter genutzt werden können.  

Hieraus ergibt sich rechnerisch eine Anzahl möglicher betroffener Reviere: 

• Amsel:   5 Reviere 

• Buchfink:    10 Reviere 

• Fichtenkreuzschnabel: 1 Revier 

• Gimpel:    1 Revier 

• Heckenbraunelle:  5 Reviere 

• Mönchsgrasmücke:   5 Reviere 

• Misteldrossel:   1 Revier 

• Ringeltaube:   2 Reviere 

• Rotkehlchen:   4 Reviere 

• Singdrossel:   2 Reviere 

• Sommergoldhähnchen:  2 Reviere 

• Wintergoldhähnchen:  3 Reviere 

• Zaunkönig:    4 Reviere 

• Zilpzalp:    6 Reviere 

Es ist anzunehmen, dass die potentiell betroffenen Reviere ohne Beeinträchtigung aus-
weichen können. Die bauzeitlichen Eingriffe sind zumeist punktuell bzw. linienhaft entlang 
der Zuwegungen. Eine Verschiebung der Revierzentren um wenige Meter ist daher zu 
erwarten. Verbotstatbestände i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG treten daher nicht ein. 

Erhebliche Störungen 

Durch bauzeitliche Lärmimmissionen und Bewegungsunruhe werden Reviere ungefährde-
ter Strauch- und Baumbrüter gestört. Im vorliegenden Fall wird jedoch nicht davon ausge-
gangen, dass diese Reviere aufgrund der Störungen während der Bauzeit aufgegeben 
werden, sondern dass die Reviere kleinräumig verlagert werden können. Dies führt daher 
nicht zum Verbotstatbestand i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. 
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3.1.14.5 Beschreibung der erforderlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßmaß-
nahmen 

Durch das Vorhaben sind näherungsweise 51 Reviere von ungefährdeten gebüsch- und 
baumbrütenden Vogelarten durch Flächeninanspruchnahme betroffen. Weitere Reviere 
können durch bauzeitliche Störungen betroffen sein.  

Der Verbotstatbestand für ungefährdete Gebüsch- und Baumbrüter ohne besondere Habi-
tatansprüche tritt nicht ein, wenn Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden. Eine ver-
zögerte Wirksamkeit dieser Maßnahmen für die betroffenen Populationen ist bei weit ver-
breiteten und ubiquitären Arten hinnehmbar (vgl. RUNGE et al. 2010). Zur Vermeidung von 
Verbotstatbeständen werden die folgenden Maßnahmen durchgeführt, mit denen die öko-
logische Funktion betroffener Fortpflanzungs- und Ruhestätten weiterhin erfüllt werden: 

• Nutzungsaufgabe in Wäldern (KN1 und KN2) auf rd. 56,7 ha  

• Waldumbau (KW1) auf rd. 1,5 ha 

Die Maßnahmen gewährleisten, dass die ökologische Funktion vom Vorhaben betroffener 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt werden. 

Um die Tötung und Verletzung ungefährdeter gebüsch- und baumbrütender Vogelarten 
i. S. v. § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 und Satz 2 Nr. 1 BNatSchG zu vermeiden, 
dürfen in den Monaten März bis Ende September keine Fällarbeiten durchgeführt werden 
(Maßnahme V1). Auch die Beseitigung von Gestrüppen erfolgt nur außerhalb dieses Zeit-
raums. Der Fichtenkreuzschnabel stellt hier eine Ausnahme dar. Fichtenkreuzschnäbel 
brüten ganzjährig mit einem Schwerpunkt im Winter und Frühjahr. Die Hauptlegeperiode 
ist von Dezember bis April (SÜDBECK et al. 2005). Aufgrund des potentiellen Vorkommens 
des Fichtenkreuzschnabels auf den zu rodenden Flächen müssen diese vor Beginn der 
Fällarbeiten auf eine mögliche Brut hin kontrolliert werden (Maßnahme V5). 

3.1.14.6 Fazit 

Durch das Vorhaben sind näherungsweise 51 Reviere von ungefährdeten gebüsch- und 
baumbrütenden Vogelarten durch Flächeninanspruchnahme betroffen. Unter der Berück-
sichtigung der geplanten Ausgleichsmaßnahmen ist das Eintreten von Verbotstatbestän-
den i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht zu erwarten. Auch denkbare baubedingte 
Störungen führen nicht zum Eintreten des Verbotstatbestandes i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG.  

3.1.15 Gilde der ungefährdeten Höhlenbrüter 

Die sonstigen Brutvogelarten, die ihre Nester in Höhlen bauen, sind landes- und bundes-
weit ungefährdet (BAUER et al. 2016, RYSLAVY et al. 2020). Durch die Erfassungen, die im 
Rahmen der Punkt-Stopp-Kartierung (2014) durchgeführt wurden, liegen qualitative 
Nachweise von ungefährdeten Höhlenbrütern insbesondere im Bereich der Vorhabenbe-
standteile vor. In der nachfolgenden Tabelle sind der bundes- und landesweite Brutbe-
stand der betroffenen Arten zu ersehen (GEDEON et al. 2014). Die Erhaltungszustände der 
ungefährdeten Höhlenbrüter sind günstig. 
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Tabelle 18: Bundes- und landesweite Brutvogelbestände der ungefährdeten Höhlenbrüter, die 

vom Vorhaben betroffen sind 

Art Bestand Deutschland Bestand Baden-Württemberg 

Blaumeise 2.850.000 - 4.250.000 300.000 --500.000 

Buntspecht 680.000 - 900.000 65.000 - 75.000 

Haubenmeise 350.000 - 560.000 63.000 - 89.000 

Hausrotschwanz 800.000 - 1.100.000 150.000 - 200.000 

Kohlmeise 5.200.000 - 6.450.000 600.000 - 800.000 

Tannenmeise 1.250.000 - 1.800.000 200.000 - 250.000 

3.1.15.1 Charakterisierung der Art 

Im Folgenden werden die Lebensraumansprüche der ungefährdeten Höhlenbrüter kurz 
wiedergegeben: 

• Buntspecht: Kommt in allen Lebensräumen mit Baumbestand vor 
(Insbesondere Laub- und Nadelwälder, Gehölze, Parks). Voraussetzung ist das 
Vorhandensein von wenigen fruchttragenden Bäumen.  

• Blaumeise: Kommt in allen Lebensräumen mit Baumbestand vor (Insbesondere 
Laub- und Nadelwälder, Gehölze, Parks). Voraussetzung ist das 
Vorhandensein von Baumhöhlen. 

• Haubenmeise: Kommt überwiegend im Nadel- und Nadelmischwald vor, 
zuweilen auch in Parks mit Nadelgehölzen. Kann sich in morschem Holz 
Nisthöhlen selber anlegen. 

• Hausrotschwanz: Breites Habitatspektrum, sofern Nistgelegenheiten und 
Flächen mit spärlicher Vegetation vorhanden sind; Halbhöhlen- und 
Nischenbrüter, Nest an Gebäuden und anderen Bauwerken, Felswänden und 
Steinbrüchen. 

• Kohlmeise: Kommt in allen Lebensräumen mit Baumbestand vor (Insbesondere 
Laub- und Nadelwälder, Gehölze, Parks). Voraussetzung ist das 
Vorhandensein von Baumhöhlen. 

• Tannenmeise: Besiedelt vorwiegend Nadelwälder ab einem Bestandsalter von 
20-40 Jahren. Zuweilen auch im Mischwald und in Parks anzutreffen. Nester in 
verschiedenartigen Höhlen, auch in Mäuselöchern. 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Höhlenbrüter bestehen aus der Baumhöhle, in 
der das Nest angelegt wird. Die Baumhöhlen können in darauf folgenden Jahren wieder 
genutzt werden. Wegen der wiederkehrenden Nutzung als Brutstätte gelten die Baumhöh-
len als Fortpflanzungs- und Ruhestätte im Sinne von § 44 (1) Nr. 3. Mit Ausnahme des 
Buntspechtes, ferner auch der Haubenmeise, die sich Baumhöhlen selber herstellen kön-
nen, sind die anderen Arten auf vorhandene Höhlen angewiesen. 
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3.1.15.2 Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Die ungefährdeten Höhlenbrüter kommen im Untersuchungsgebiet zuweilen sehr häufig 
vor und sind weit verbreitet. Ihr Vorkommen im Untersuchungsgebiet wurde anhand der 
Punkt-Stopp-Kartierung analysiert. Die potentiell vom Vorhaben betroffenen Arten und die 
Häufigkeit ihrer Erfassungen sind in Abbildung 43 dargestellt. Die Tannenmeise konnte an 
über 90 % der aller Stopppunkte erfasst werden. Die Arten Haubenmeise und Blaumeise 
wurden an über 50 % der Punkte erfasst. Die Kohlmeise konnte bei ca. einem Drittel aller 
Punkte erfasst werden. Der Buntspecht und der Hausrotschwanz wurden nur bei ca. 20 % 
bzw. ca. 10 % aller Stopppunkte erfasst.  

 

 

Abbildung 43: Nachweishäufigkeit der einzelnen vom Vorhaben betroffenen Höhlenbrüter an den 

Stopppunkten der Punkt-Stopp-Kartierung 

3.1.15.3 Abgrenzung der lokalen Individuengemeinschaft sowie Abgrenzung und 
Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Für folgende Arten wird wegen der weiten Verbreitung und der unspezifischen Habitatei-
genschaften das gesamte Untersuchungsgebiet als lokale Individuengemeinschaft ange-
sehen: 

• Buntspecht 

• Hausrotschwanz 

• Kohlmeise 

• Blaumeise 
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Die nachfolgenden Vogelarten sind mehr an Waldbestände gebunden. Die lokale Indivi-
duengemeinschaft wird demzufolge aus den Waldbeständen innerhalb des Untersu-
chungsgebiets aufgebaut. Dies gilt für folgende Vogelarten: 

• Tannenmeise 

• Haubenmeise 

Die lokale Individuengemeinschaft setzt sich auch außerhalb des Untersuchungsgebietes 
weiter fort. Die lokale Individuengemeinschaft ist Teil einer lokalen Population. Wegen der 
weiten Verbreitung im Untersuchungsgebiet und der relativ unspezifischen Habitatansprü-
che ist davon auszugehen, dass sich die lokale Population außerhalb des Untersu-
chungsgebietes weiter fortsetzt. Aus pragmatischen Gründen wird die lokale Population 
daher auf Ebene des Naturraums Nordschwarzwald abgegrenzt. 

Erhaltungszustand der lokalen Population 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des „guten“ Zustandes 
der Population, der insgesamt „guten“ Habitatqualität und der geringen Beeinträchtigun-
gen nach dem a-b-c Schema (siehe Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt sich für die 
ungefährdeten Höhlenbrüter: 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: mindestens „gut“ (B) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: insgesamt „gut“ (B) 

Aufgrund der weiten Verbreitung im Untersuchungsgebiet, der unspezifischen Habitatan-
sprüche sowie des bundes- und landesweit günstigen Erhaltungszustandes wird der Zu-
stand der lokalen Population mindestens mit „gut“ (B) bewertet. 

Habitatqualität: insgesamt „gut“ (B)  

Die Lebensräume der hier behandelten funktionalen Gruppe sind im Untersuchungsgebiet 
weit verbreitet. Hier reichen z.T. schon junge Wald-Bestände als Lebensraum aus, um 
erfolgreich brüten zu können (z.B. Tannenmeise).   

Beeinträchtigungen: insgesamt „keine-gering“ (A) 

Derzeit sind keine Beeinträchtigungen erkennbar. 
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3.1.15.4 Prognose und Bewertung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG  

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenwirkungen 

Neben den unmittelbaren Lebensraumverlusten durch Flächeninanspruchnahme können 
auch die ungefährdeten Höhlenbrüter von baubedingten Schallimmissionen und Bewe-
gungsunruhe betroffen sein. 

• Arten mit mittlerer Lärmempfindlichkeit 

- Buntspecht:  300 m Effektdistanz, 58 dB(A) kritischer Schallpegel 

• Arten mit geringer Lärmempfindlichkeit 

- Hausrotschwanz:100 m Effektdistanz 

- Haubenmeise:  100 m Effektdistanz 

- Kohlmeise:  100 m Effektdistanz 

- Blaumeise:  100 m Effektdistanz 

- Tannenmeise:  100 m Effektdistanz 

Denkbare Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile können Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG ausgelöst werden: 

• Bauzeitliche Flächeninanspruchnahmen von Vogellebensräumen im Bereich der 
Zufahrten, Baustelleneinrichtungsflächen und Arbeitsbereiche 

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile werden keine Verbotstatbestände des § 44 
BNatschG bei den ungefährdeten Höhlenbrütern ausgelöst: 

• Portale  

• Untertageanlagen 

• Transportvorgänge auf der B462 und L83 

• Baustelleneinrichtungsflächen entlang der B462 

• Baustelleneinrichtungsfläche Auslaufbauwerk Unterstufe 

• Baustelleneinrichtungsflächen MU-Bruch 

Durch die zuletzt genannten Vorhabenbestandteile können keine Verbotstatbestände 
ausgelöst werden, da im Bereich dieser Flächeninanspruchnahmen keine Baumhöhlen 
festgestellt wurden. In den Bereichen, in denen baubedingten Störungen auftreten können 
(beispielsweise durch die Zugangsstollen), wurden ebenfalls keine Baumhöhlen festge-
stellt. Die Störungen betreffen höchstens Teile der Reviere und ein Ausweichen in unge-
störte Bereiche ist ohne Beeinträchtigungen möglich. Es wird davon ausgegangen, dass 
sich die Transportvorgänge entlang der B462 und der L 82 nicht erheblich auf die unge-
fährdeten Höhlenbrüter auswirken. Die Vögel die entlang dieser Straßen vorkommen sind 
an Schallimmissionen und Bewegungsunruhe gewöhnt. 

Die Bestandszahlen in den vom Vorhaben betroffenen Bereichen wurden mit Hilfe der 
Punkt-Stopp-Kartierung abgeschätzt. Anhand dieser Kartierung wurde ermittelt, welche 
ungefährdeten Vogelarten in den verschiedenen Habitaten im Untersuchungsgebiet vor-
kommen. Mit Hilfe der Angaben von Siedlungsdichten in den unterschiedlichen Habitaten, 
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nach HÖLZINGER (1997 und 1999) und HÖLZINGER & MAHLER (2001), wurde anschließend 
ermittelt wie viele Reviere der einzelnen Arten potentiell betroffen sind. Daraus ergab sich 
die unten folgende Anzahl an Revieren pro betroffener Art: 

Bauzeitliche Flächeninanspruchnahmen von Vogellebensräumen im Bereich der Zufahr-
ten, Baustelleneinrichtungsflächen und Arbeitsbereiche 

Durch Baustelleneinrichtungsflächen, Wegeanpassungen und Arbeitsbereiche sind insge-
samt rd. 15,0 ha Vogellebensräume betroffen. Davon entfallen ca. 9,7 ha auf Wald- und 
Gehölzflächen, welche potentiell von den ungefährdeten Höhlenbrütern genutzt werden 
können.  

Folgende betroffene Revieranzahl wurde ermittelt 

• Blaumeise:  1 Revier 

• Kohlmeise:  3 Reviere 

• Tannenmeise: 4 Reviere 

Ein Ausweichen der betroffenen Reviere kann nicht ohne weiteres angenommen werden, 
da das Vorhandensein freier geeigneter Höhlen in der Umgebung nicht gewährleitet wer-
den kann.  

Erhebliche Störungen 

Durch bauzeitliche Lärmimmissionen und Bewegungsunruhe können einzelne Reviere 
von ungefährdeten Höhlenbrütern gestört werden. Im vorliegenden Fall wird jedoch nicht 
davon ausgegangen, dass diese Reviere aufgrund der Störungen während der Bauzeit 
aufgegeben werden, sondern diese kleinräumig verlagern werden können. Dies führt da-
her nicht zum Verbotstatbestand i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. 

3.1.15.5 Beschreibung der erforderlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnah-
men 

Durch das Vorhaben sind näherungsweise 8 Reviere von ungefährdeten höhlenbrütenden 
Vogelarten durch Flächeninanspruchnahme betroffen. Durch die Ausbringung von künstli-
chen Nisthilfen können die Vögel ohne Beeinträchtigung ausweichen. Insgesamt sind 24 
Nisthilfen in unterschiedlicher Bauweise nach den Bedürfnissen der jeweiligen Art bereit-
zustellen. Der bauzeitliche und dauerhafte Verlust von Gehölzlebensräumen beträgt ins-
gesamt rund 9,7 ha.  

Der Verbotstatbestand für ungefährdete Gebüsch- und Baumbrüter ohne besondere Habi-
tatansprüche tritt nicht ein, wenn Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden. Eine ver-
zögerte Wirksamkeit dieser Maßnahmen für die betroffenen Populationen ist hinnehmbar 
(vgl. RUNGE et al. 2010). Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen werden die folgenden 
Maßnahmen durchgeführt, mit denen die ökologische Funktion betroffener Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten weiterhin erfüllt werden: 

• Aufhängen von Nisthilfen 
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Nistkästen für Kleinvögel: der Nistkastentyp besitzt folgende Maße: ca. 30 cm hoch und 
ca. 15 cm breit. Der Durchmesser des Einflugloches richtet sich nach den Ansprüchen der 
jeweiligen Art: 

• Durchmesser von 2,6 cm für Tannenmeise, Haubenmeise und Blaumeise 

• Durchmesser von 3,2 cm für Kohlmeise 

Die Nisthilfen für die Tannenmeise und die Haubenmeise werden mit Bodenstreu und 
Holzspänen gefüllt, um den natürlichen trieb, eigene Nester in morschem Holz anzulegen, 
auszunutzen. 

Durch die Nutzungsaufgabe in Wäldern (KN1 und KN2) wird sich auch langfristig das Le-
bensraumangebot für die ungefährdeten Höhlenbrüter verbessern. 

Die Maßnahmen gewährleisten, dass die ökologische Funktion vom Vorhaben betroffener 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt werden.  

Um die Tötung und Verletzung ungefährdeter höhlenbrütender Vogelarten i. S. v. § 44 
Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 und Satz 2 Nr. 1 BNatSchG zu vermeiden, dürfen in den 
Monaten März bis Ende September keine Fällarbeiten durchgeführt werden (Maßnahme 
V1). Auch die Beseitigung von Gestrüppen erfolgt nur außerhalb dieses Zeitraums. 

3.1.15.6 Fazit 

Durch das Vorhaben sind 8 Reviere von ungefährdeten höhlenbrütenden Vogelarten 
durch Flächeninanspruchnahme betroffen. Unter der Berücksichtigung der geplanten 
Ausgleichsmaßnahmen ist das Eintreten von Verbotstatbeständen i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG nicht zu erwarten. Auch denkbare baubedingte Störungen führen nicht zum 
Eintreten des Verbotstatbestandes i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG.  

3.1.16 Vogelarten der Fließgewässer 

Im Untersuchungsgebiet konnten die Wasseramsel (Cinclus cinclus) und die Gebirgsstel-
ze (Motacilla cinerea) als Arten, die eng an Fließgewässer gebunden sind, nachgewiesen 
werden. Bundes- und landesweit sind die Arten ungefährdet. Der bundesweite Brutbe-
stand der Wasseramsel wird auf 10.500 bis 19.000 Paare geschätzt, der bundesweite 
Brutbestand der Gebirgsstelze auf 33.000 bis 59.000 Brutpaare (GEDEON et al. 2014). Der 
landesweite Bestand zählt etwa 1.700 bis 3.800 Brutpaare bei der Wasseramsel und 
3.400 bis 8.000 Brutpaare bei der Gebirgsstelze (GEDEON et al. 2014).  

Die landesweiten Erhaltungszustände sind günstig. 

3.1.16.1 Charakterisierung der Art 

Die Wasseramsel und die Gebirgsstelze sind an Bäche und Flüsse mit überströmten Stei-
nen und Geröllufern gebunden. Die Wasseramsel bevorzugt mehr schnell fließende Ge-
wässerabschnitte. Die Gebirgsstelze ist auch an langsam fließenden Bächen und an Still-
gewässern anzutreffen. Beide Arten sind auch innerhalb von Siedlungen zu finden, wenn 
die Gewässerstruktur dies zulässt. Die Nester werden zumeist in Uferböschungen gebaut, 
jedoch auch in Mauernischen und Nistkästen.  
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Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Fortpflanzungs- und Ruhestätte der Wasseramsel und der Gebirgsstelze beinhaltet 
das Nest zumeist in den Uferböschungen der besiedelten Bach- und Flussabschnitte. 
Die Wasseramsel benötigt zur Brutzeit Gewässerabschnitte zwischen 110 bis mehr als 
1.250 m Länge, die Gebirgsstelze zwischen 250 und mehr als 600 m (FLADE 1994). Da 
das Nest der Arten jahrweise wechseln kann wird das gesamte Revier als Fortpflan-
zungs- und Ruhestätte abgegrenzt. 

3.1.16.2 Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Im Jahr 2012 konnten drei Reviere der Wasseramsel im Untersuchungsgebiet nachge-
wiesen werden. Ein weiteres Revier befand sich außerhalb des Untersuchungsgebiets. 
Die Gebirgsstelze war mit drei Revieren im Untersuchungsgebiet vertreten (Abbildung 
44).  

Im Jahr 2020 konnten im Bereich des MU-Bruchs an der Raumünzach 3 Reviere der Ge-
birgsstelze und ein Revier der Wasseramsel nachgewiesen werden. Im Mündungsbereich 
wurde an der Murg ein weiteres Revier der Wasseramsel festgestellt.  

 

Abbildung 44: Nachgewiesene Reviere der Wasseramsel und der Gebirgsstelze (rund 2012, quadra-

tisch 2020) 
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3.1.16.3 Abgrenzung der lokalen Individuengemeinschaft und der lokalen Populati-
on sowie Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Die Vorkommen der Wasseramsel und der Gebirgsstelze im Untersuchungsgebiet bilden 
eine lokale Individuengemeinschaft. Über die Gewässer sind die Vorkommen miteinander 
vernetzt, so dass sich die lokale Individuengemeinschaft auch außerhalb des Untersu-
chungsgebietes weiter fortsetzt.  

Die lokale Individuengemeinschaft ist Teil einer lokalen Population. Die Jungvögel der 
Wasseramsel siedeln sich im Umkreis bis 10 km vom Brutort an, die Gebirgsstelze sogar 
bis 260 km (GLUTZ VON BLOTZHEIM 2001). Daher wird die lokale Population auf Ebene des 
Naturraums Nordschwarzwald abgegrenzt. 

Erhaltungszustand der lokalen Population 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des „guten“ Zustandes 
der Population, der insgesamt „guten“ Habitatqualität und der geringen Beeinträchtigun-
gen nach dem a-b-c Schema (siehe Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt sich für die 
Weidenmeise: 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: insgesamt „gut“ (B) 

Aufgrund der weiten Verbreitung entlang der Flüsse und Bäche im Untersuchungsgebiet 
sowie im gesamten Nordschwarzwald, sowie des bundes- und landesweit günstigen Er-
haltungszustandes wird der Zustand der lokalen Population mindestens mit „gut“ (B) be-
wertet. 

Habitatqualität: insgesamt „gut“ (B)  

Die Lebensräume der beiden Arten sind im Untersuchungsgebiet weit verbreitet. Einige 
Bachabschnitte sind jedoch mit dichten naturfernen Nadelwald-Beständen bestockt, die 
die Habitatqualität mindert.  

Beeinträchtigungen: insgesamt „keine-gering“ (A) 

Derzeit sind keine Beeinträchtigungen erkennbar. 

3.1.16.4 Prognose und Bewertung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG  

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenwirkungen 

Neben den unmittelbaren Lebensraumverlusten durch Flächeninanspruchnahme können 
auch die Wasseramsel und die Gebirgsstelze von baubedingter Schallimmission und Be-
wegungsunruhe betroffen sein. Für sie ist die artspezifische Effektdistanz bei Dauerlärm 
eine entscheidende Größe (GARNIEL et al. 2010): 

• Wasseramsel:  100 m Effektdistanz 

• Gebirgsstelze:  200 m Effektdistanz 
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Denkbare Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Es sind keine vorhabenbedingten Beeinträchtigungen der Gebirgsstelze und der Was-
seramsel zu erwarten.  

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile werden keine Verbotstatbestände des § 44 
BNatschG bei der Wasseramsel und der Gebirgsstelze ausgelöst: 

• Zufahrt zur Baustelleneinrichtungsfläche G 

• Portale inklusive bauzeitlicher Zufahrten (außer Zufahrt Murgwerk)  

• Bauzeitliche Zufahrt Zugangsstollen Murgwerk  

• Untertageanlagen 

• Transportvorgänge auf der B462 und L83 

• Baustelleneinrichtungsflächen entlang der B462 

• Baustelleneinrichtungsfläche Auslaufbauwerk Unterstufe 

Durch die zuletzt genannten Vorhabenbestandteile können keine Verbotstatbestände 
ausgelöst werden, da die Wirkräume dieser Vorhabenbestandteile nicht von der Was-
seramsel und der Gebirgsstelze besiedelt sind. 

Zufahrt zur Baustelleneinrichtungsfläche G 

Die Zuwegung zur BE-Fläche G führt in unmittelbarer Nähe zur Raumünzach. Hier konn-
ten drei Reviere der Gebirgsstelze nachgewiesen werden. Es ist davon auszugehen, dass 
die Reviere an derartige Störungen gewöhnt sind, da sie in unmittelbarere Nähe zur L83 
bzw. B462 siedeln. Für das westliche Revier ist zudem von einem Ausweichen ohne Be-
einträchtigung auszugehen.  

Erhebliche Störungen 

Durch bauzeitliche Lärmimmissionen und Bewegungsunruhe könnten grundsätzlich Re-
viere der Wasseramsel und der Gebirgsstelze gestört werden. Es ist davon auszugehen, 
dass die Reviere an derartige Störungen gewöhnt sind, da sie in unmittelbarere Nähe zur 
L83 bzw. B462 siedeln. Für das westliche Revier ist zudem von einem Ausweichen ohne 
Beeinträchtigung auszugehen. Dies führt daher nicht zum Verbotstatbestand i.S.v. § 44 
Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. 

3.1.16.5 Beschreibung der erforderlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnah-
men 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 

3.1.16.6 Fazit 

Durch das Vorhaben sind keine Verbotstatbestände i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG 
auf Vogelarten der Fließgewässer zu erwarten.  
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3.2 Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Denkbar betroffene Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

• Fledermäuse: 

- Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 

- Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 

- Brandtfledermaus (Myotis brandtii) 

- Nymphenfledermaus (Myotis alcathoe) 

- Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 

- Großes Mausohr (Myotis myotis) 

- Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

- Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri) 

- Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

- Nordfledermaus (Eptesicus nilssonii) 

- Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) 

- Graues Langohr (Plecotus austriacus) 

- Braunes Langohr (Plecotus auritus) 

- Rauhhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

- Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

• Sonstige Säugetiere  

- Haselmaus 

- Wildkatze 

• Reptilien: 

- Zauneidechse (Lacerta agilis) 

• Amphibien: 

- Gelbbauchunke (Bombina variegata) 

Potentiell betroffene Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Das Vorkommen folgender Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie kann im Untersu-
chungsgebiet nicht ausgeschlossen werden: 

• Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia) 

• Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis)  

• Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpina) 

• Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) 

• Scharlachkäfer (Cucujus cinnaberinus) 
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3.2.1 Fledermäuse 

In Deutschland sind alle Fledermausarten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und 
somit artenschutzrechtlich relevant. Der bundes- und landesweite Schutzstatus ist in Ta-
belle 19 für die einzelnen Arten dargestellt. 

3.2.1.1 Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Fledermausarten 

Die Erfassung der Fledermäuse erfolgte anhand der folgenden Methoden: 

• Auswertung vorhandener Daten zum Fledermausvorkommen 

• Ermittlung von Lebensraumpotentialen 

• Akustik mit anschließender computergestützten Rufanalyse 

o Automatische Dauererfassungen (Waldboxen) 

o Transektbegehungen 

o Erweiterte stationäre automatische Erfassung (esae) 

o Schwärmkontrollen 

• Netzfänge 

• Telemetrie 

• Baumhöhlenkartierung 

Die Erfassungsmethoden sind in dem UVP-Bericht detailliert beschrieben. Im Jahr 2020 
erfolgten akustische Erfassungen der Fledermäuse im Bereich des Murgschifferschafts-
bruchs (MU-Bruch)  

Durch die Kombination von Akustikerfassungen und Netzfängen in den Jahren 2013 bis 
2017 wurden insgesamt 15 Fledermausarten (Tabelle 19) im Untersuchungsgebiet nach-
gewiesen.  
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Tabelle 19: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Fledermausarten und deren Schutzstatus 

Deutscher Artname 
Wissenschaftlicher 
Artname 

Schutzstatus RL 
D 

RL 
BW 

EHZ 
EU D 

Fransenfledermaus Myotis nattereri Anhang IV §§ * 2 + 

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus Anhang IV §§ * 3 + 

Brandtfledermaus Myotis brandtii Anhang IV §§ * 1 - 

Nymphenfledermaus Myotis alcathoe Anhang IV §§ 1 k.A. -- 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii Anhang IV §§ * 3 + 

Großes Mausohr Myotis myotis Anhang II+IV §§ * 2 + 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula Anhang IV §§ V i - 

Kleinabendsegler Nyctalus leisleri Anhang IV §§ D 2 - 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus Anhang IV §§ 3 2 - 

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii Anhang IV §§ 3 2 - 

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus Anhang IV §§ D i ? 

Graues Langohr Plecotus austriacus Anhang IV §§ 1 1 - 

Braunes Langohr Plecotus auritus Anhang IV §§ 3 3 + 

Rauhhautfledermaus Pipistrellus nathusii Anhang IV §§ * i + 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus Anhang IV §§ * 3 + 

Schutzstatus EU: Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH), Anhang IV, Anhang II 

Schutzstatus D: nach dem BNatSchG in Verbindung mit der BArtSchV §§ zusätzlich streng geschützte Arten 

Rote Liste D (MEINIG et al. 2020) und Rote Liste BW (BRAUN & DIETERLEN 2003): 1 - vom Aussterben be-
droht; 2 - stark gefährdet; 3 - gefährdet; V - Vorwarnliste; G - Gefährdung unbekannten Ausmaßes; * - unge-
fährdet; i - „gefährdete wandernde Tierart“; k.A. = keine Angabe 

EHZ: Gesamtbewertung des Erhaltungszustandes in Baden-Württemberg (LUBW 2019) 

+ = günstig; - = ungünstig - unzureichend; - = ungünstig - schlecht; ? = unbekannt 

 

In Gernsbach rd. 9 km nördlich des Untersuchungsgebiets befindet sich eine Wochenstu-
be der Wimperfledermaus. Ein bekanntes Winterquartier befindet sich im Fensterstollen 
Raumünzach (Manangementplan zum FFH-Gebiet „Talschwarzwald zwischen Bühlertal 
und Forbach“ RP KARLSRUHE 2020). Der letzte Nachweis entstammt aus dem Jahr 
2011 (C. Dietz) mit einem Einzeltier. Bei den eigenen Erfassungen wurde die Wimperfle-
dermaus nicht nachgewiesen.  

 

 



PSW Forbach - Neue Unterstufe Planfeststellungsverfahren saP 
Kap. 3.2.1 Fledermäuse 

Teil E.III Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 163 

Tabelle 20: Übersicht der möglichen Verbotstatbestände und notwendigen Maßnahmen 

Art 

Entnahme, Be-

schädigung oder 

Zerstörung von 

Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätten 

(§44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG) 

Fang, Verlet-

zung oder 

Tötung von 

Tieren (§ 44 

Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG)* 

Erhebliche 

Störung 

(§ 44 Abs. 

1 Nr. 2 

BNatSchG) 

CEF-

Maßnahmen 

erforderlich 

Ausnahme 

erforderlich 

Fransenfledermaus + +* -- Nein Nein 

Kleine Bartfleder-

maus 

- - -- Nein Nein 

Brandtfledermaus + - -- Nein Nein 

Nymphenfledermaus + +* -- Nein Nein 

Wasserfledermaus ++ +* -- Ja Ja 

Großes Mausohr + +* -- Nein Nein 

Großer Abendsegler + +* -- Nein Nein 

Kleinabendsegler + +* -- Nein Nein 

Breitflügelfledermaus - - -- Nein Nein 

Nordfledermaus - - -- Nein Nein 

Zweifarbfledermaus - - -- Nein Nein 

Graues Langohr - - -- Nein Nein 

Braunes Langohr ++ +* -- Ja ja 

Rauhhautfledermaus + +* -- Nein Nein 

Zwergfledermaus + - -- Nein Nein 

--: tritt nicht ein; -: nicht angenommen/nicht essentiell; +: möglich; ++: tritt ein 

*Baumhöhlenbewohnende Fledermäuse mit einem erhöhten Verletzungs-/Tötungsrisiko bei der Baumfällung. 
Das Eintreten des Verbotstatbestands wird durch Vermeidungsmaßnahmen verhindert. 

Nachstehend sind die einzelnen Fledermausarten charakterisiert und ihre Empfindlichkeit 
gegenüber den einzelnen Vorhabenbestandteilen, die zu einem Verbotstatbestand nach 
§ 44 BNatSchG führen können, dargestellt. 
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3.2.1.2 Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 

Wie alle Fledermäuse, ist auch die Fransenfledermaus eine Art des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie. Der Erhaltungszustand der Art ist in Baden-Württemberg sowie bundesweit als 
günstig eingestuft (BFN 2019, LUBW 2019). Auf der Roten Liste gilt sie landesweit als 
stark gefährdet (BRAUN & DIETERLEN 2003), bundesweit wird keine Gefährdung ange-
nommen (MEINIG et al. 2020). 

3.2.1.2.1. Charakterisierung der betroffenen Art 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

In der nachfolgenden Übersicht werden Angaben zu den Lebensraumansprüchen und 
den Verhaltensweisen der Fransenfledermaus zusammengefasst. 

Tabelle 21: Kurzcharakterisierung der Fransenfledermaus 

Lebensraum: Sehr anpassungsfähige Art, die viele Lebensraumtypen nutzt. Sowohl 

in Wäldern als auch in strukturreichem Offenland mit dörflichen Sied-

lungen vorkommend 

Quartiere im Sommer (Wochenstuben-, Einzel- und Paarungs-

quartiere) in Nistkästen, Baumhöhlen und Gebäuden; selten in Rin-

denspalten 

Vergleichsweise geringer Anspruch an die Quartierdichte (mindestens 

3/100 ha) 

Winterquartiere (noch mit Paarungen) in unterirdischen Hohlräumen, 

auch in Baumhöhlen, dort kommt es jedoch zu Verlusten durch Erfrie-

ren. 

Jagdhabitate sind sowohl gehölzbestandene Offenlandbereiche (z. B. 

Streuobstwiesen, Gärten) als auch Wälder und Gewässer 

Sommerquartiere meist bis 500 m ü. NN (75 % aller nachgewiesenen 

Quartiere); selten über 900 m ü. NN (MESCHEDE & RUDOLPH 2004) 

Aktionsradius: Entfernung zwischen Quartieren und Jagdhabitaten bis 6 km; Jagdge-

biete durchschnittlich 215 ha; bis zu 6 Teiljagdgebiete á 2-10 ha 

(DIETZ & KIEFER 2014) 

Phänologie Wochenstubenzeit: April/Mai - August 

Jungenaufzucht: Mitte Juni - Juli/August  

Paarung: September - April; in Paarungs- und im Winterquartier 

Winterquartier: September/Oktober - März/April 

Dispersionsverhalten: Quartierwechsel i. d. R. 1-2 Mal/Woche über Distanzen von 700- 

1000 m (LAUFENS 1973). Dennoch ortstreu. Fransenfledermäuse keh-

ren häufig zu den im Vorjahr genutzten Quartieren zurück.  

Distanz von Sommer- zu Winterquartieren maximal 90 km (ROER 

1960); Einzeltiere bis >300 km (DIETZ & KIEFER 2014) 
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Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Als Fortpflanzungsstätten sind nach RUNGE et al. (2010) neben den Wochenstubenquar-
tieren auch die Balz- und Paarungsquartiere aufzufassen. Die Wochenstuben der Art be-
finden sich sowohl im Wald (Baumhöhlen, Rindenspalten oder Nistkästen) als auch in 
Siedlungen (Spalten in & an Gebäuden, an Brücken, in Viehställen). Sie sind meist 30-80 
Individuen stark (FIEDLER et al. 2004). Der Wochenstubenverbund im Wald kann dabei auf 
mehrere Quartiere aufgeteilt sein. Bei Gebäudequartieren hingegen ist meist der gesamte 
Wochenstubenverbund in einem Quartier (MESCHEDE & RUDOLPH 2004).  

Balz- und Paarungsquartiere sind meist Sommerquartiere der Männchen im August bis 
Oktober und befinden sich ebenfalls in Baumhöhlen, Nistkästen oder Gebäudespalten. 
Überwiegend finden Paarungen jedoch im Winterquartier statt. 

Zu den Ruhestätten zählen außer den Einzelquartieren während des Sommers auch die 
Winterquartiere. Winterquartiere befinden sich meist unterirdisch. Es werden meist enge 
Spalten in Kellern als auch in Höhlen und Stollen und andere unterirdische Quartiere ge-
nutzt. Auch die Überwinterung in Baumhöhlen wird vermutet.  

Auch essentielle Teilhabitate die zum Fortbestehen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
essentiell sind, werden dazu gezählt. Da die Fransenfledermaus viele Habitate zur Jagd 
nutzt, sind vermutlich wenige Jagdgebiete essentiell. Auch Leitstrukturen können essenti-
ell sein, wenn sie die Quartiere mit essentiellen Jagdhabitaten oder weiteren Quartieren 
verbinden.  

3.2.1.2.2. Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Im Untersuchungsgebiet wurde die Fransenfledermaus sowohl akustisch als auch durch 
Netzfänge nachgewiesen. Die Lage der Nachweise ist in Karte E.III.2.1 dargestellt. 

Akustisch wurde die Art am Badener Sattel, am Wegscheid und am Schwarzenbach 
nachgewiesen (vgl. Karte E.III.2.1). 

Bei akustischen Erfassungen im Bereich des Steinbruchs Raumünzach (MU-Bruch) wur-
de die Fransenfledermaus im Herbst 2020 mit 42 Rufen im Fensterstollen Raumünzach 
nachgewiesen. Weitere 163 Rufe entstammten der Gruppe Myotis. Hier befindet sich ein 
Winterquartier der Fransenfledermaus. Der Manangementplan zum FFH-Gebiet „Tal-
schwarzwald zwischen Bühlertal und Forbach“ dokumentiert ebenfalls ein Winterquertier 
der Fransenfledermaus im Fensterstollen (RP KARLSRUHE 2020). 

Auf dem Steinbruchsgelände konnten 2020 Einzelrufe der Fransenfledermaus nachge-
wiesen werden.  

Insgesamt wurden nur 57 Rufe der leise rufenden Art aufgezeichnet, welches auf eine 
geringe Verbreitung der Art im Untersuchungsgebiet deutet. 

Bei Netzfängen wurde 2013 eine weibliche (04.07.2013) und eine männliche (08.07.2013) 
Fransenfledermaus am Schwarzenbach gefangen, am 17.07.2014 wurde ein weiteres 
Männchen am Badener Sattel gefangen. Da keine laktierenden Weibchen gefangen wur-
den und sich Wochenstuben bevorzugt unterhalb 500 m ü. NN befinden (etwa ¾ aller 
nachgewiesenen Wochenstuben; MESCHEDE & RUDOLPH 2004), sind keine Wochenstu-
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benverbände im Untersuchungsgebiet zu erwarten. Der KFN (Stand 2018) vorliegenden 
Nachweise der Fransenfledermaus sind in Forbach und Raumünzach aus Bauwerken in 
Form von Winterfunden bekannt.  

 

Abbildung 45: Fransenfledermaus nach dem Freilassen (gefangen 17.07.2014 am Badener Sattel) 

3.2.1.2.3. Abgrenzung der lokalen Individuengemeinschaft und der lokalen Popula-
tion sowie Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Eine lokale Individuengemeinschaft ist nach RUNGE et al. (2010) bei Fledermäusen je-
weils getrennt nach Wochenstuben-, Paarungs- und Überwinterungsphase zu unterschei-
den. Jede dieser Quartiergemeinschaften stellt eine eigene lokale Individuengemeinschaft 
dar. Da die Art ihre Sommerquartiere häufig wechselt, bilden mehrere benachbarte (Wo-
chenstuben-) Quartiere eine lokale Individuengemeinschaft.  

Im Untersuchungsgebiet konnten keine Sommerquartiere der Art festgestellt werden. Ein 
Winterquartier ist aus dem Fensterstollen Raumünzach und dem Steinbruch (Einzelfunde, 
Rufaufnahmen 2020) bekannt. Aus der Umgebung sind Sommerfunde aus Obertal 
(~15 km, Einzelquartier) und Schönegründ (~10 km, Einzelquartier) in Nistkästen bekannt. 
Winterquartiere der Art sind in Forbach (Einzelfunde), Klosterreichenbach (~13 km; 1-2 
Individuen/ Jahr zwischen 1995 und 2011) und Schönegründ (~10 km, Einzelfunde) be-
kannt (KFN Stand 2018). Wochenstuben sind im 15 km Radius zum Untersuchungsgebiet 
bisher nicht bekannt. 

Aufgrund der fehlenden Quartierdaten können lediglich die vier Winterquartiere als eigene 
lokale Individuengesellschaften der Fransenfledermaus abgegrenzt werden. Es wird je-
doch angenommen, dass die erfassten Fransenfledermäuse einer lokalen Population an-
gehören (Aktionsradius der Art im Sommer bis zu 6 km [Dietz & Kiefer 2014]). Die lokale 
Population wird über das Untersuchungsgebiet hinaus fortbestehen da keine trennenden 
Strukturen (z. B. Autobahnen, Ackerflächen) das Untersuchungsgebiet begrenzen. Auf-
grund der Wanderfähigkeit der Art (Wanderungen meist bis 90 km [Roer 1960], Einzeltiere 
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>300 km [Dietz & Kiefer 2014]) wird die lokale Population aus pragmatischen Gründen mit 
dem Naturraum Nordschwarzwald gleichgesetzt. 

Erhaltungszustand der lokalen Population 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Po-
pulation, der Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe 
Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt sich für die Fransenfledermaus 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: „mittel-schlecht“ (C)  

Nach den Bewertungskriterien von RUNGE et al. (2010) ist die Anzahl an Weibchen und 
Jungtieren in den Wochenstuben sowie die Anzahl der Individuen und das Geschlechter-
verhältnis der Paarungsquartiere entscheidend für die Bewertung der lokalen Population. 
Im Winter kann die Anzahl überwinternder Tiere für die Bewertung der lokalen Population 
herangezogen werden. 

Da die erfassten und uns bekannten Daten Dritter keine vollständige Bestandserfassung 
aller Quartiere darstellen, ist eine exakte Bewertung der lokalen Population nicht möglich. 
Daher kann nur eine Annäherung getroffen werden, um den Zustand der Population zu 
bewerten: 

Insgesamt wurden 3 Fransenfledermäuse gefangen (1 Weibchen, 2 Männchen). In Bezug 
auf den durchgeführten Erfassungsaufwand von insgesamt 145 Netzfängen ergibt sich 
eine Fangquote von nur einer Fransenfledermaus pro knapp 50 Netzfängen. Auch von 
den aufgezeichneten Rufen konnten nur wenige der Fransenfledermaus zugeordnet wer-
den. Diese Werte sind gering und deuten auf eine geringe Aktivität im Untersuchungsge-
biet hin. Da das Untersuchungsgebiet einen repräsentativen Ausschnitt des Naturraums 
darstellt (ähnliche Höhenlage und Habitateignung wie im Großteil des Nordschwarzwalds) 
ist der Zustand der lokalen Population (Sommer) „mittel bis schlecht“ (C).  

In den Winterquartieren Forbach, Raumünzach, Klosterreichenbach und Schöngründ 
wurden über mehrere Jahre einzelne Fransenfledermäuse gezählt (KFN 2018). Fransen-
fledermäuse nutzen oft tiefe Spalten in den Winterquartieren, wodurch einige Tiere unent-
deckt bleiben, dennoch ist die Anzahl gefundener Fransenfledermäuse in Winterquartie-
ren gering, so dass auch im Winter die lokale Population „mittel bis schlecht“ (C) ist.  

Habitatqualität: „gut“ (B) 

Die Fransenfledermaus besiedelt eine Vielzahl von Lebensräumen und nutzt somit auch 
eine Vielzahl an Habitaten. Sie bezieht Quartiere sowohl in Baumhöhlen und Nistkästen 
im Wald, als auch in Bauwerken und in Siedlungen. Die Fransenfledermaus jagt sowohl 
im Wald als auch in baumbestandenen Offenlandflächen wie Parks und Gärten.  

Das Untersuchungsgebiet wurde hinsichtlich seiner Habitatqualität für die Fransenfleder-
maus bewertet. Dabei wurde das Quartierpotential separat zum Potential als Nahrungs-
raum betrachtet. Die Flächen und der Anteil dieser bezogen auf das gesamte Untersu-
chungsgebiet sind in Tabelle 22 dargestellt. 
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Tabelle 22: Lebensraumpotentiale der Fransenfledermaus im Untersuchungsgebiet 

Potential 

Quartier Jagdhabitat 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Hoch 

Alt- und totholzreiche 

Laub- oder Mischwälder 

und baumbestandene 

Flächen (Parks, Gärten 

und Einzelbäume, Baum-

gruppen, Streuobst), dörfli-

che Gebäude  

<500 m ü. NN 

Stollen und Höhlen (Win-

terquartier) 

93,6  

(4,6) 

Alte und mittelalte Wäl-

der, Gewässer, Streu-

obst, Gärten und Parks 

675,5 (33,1) 

Mittel 

Laub- oder Mischwälder 

und baumbestandene 

Flächen (Parks, Gärten 

und Einzelbäume, Baum-

gruppen, Streuobst) mit 

geringem Baumholz, alt-

holzreiche Nadelwälder, 

sonstige Wohngebäude, 

Felswände 

 <1000 m ü. NN 

579,7 

(28,4) 

Jüngere Wälder & Di-

ckungen; Baumreihen, 

strukturiertes Offenland, 

Waldwege 

1.138,8 

(55,7) 

Gering 
Junger Wald, sonstige 

Gebäude; Felswände  

937,2 

(45,9) 
Offenland, Siedlungen 228,9 (11,2) 

Sehr ge-

ring/kein 

Offenland (Wiesen, Ge-

wässer, Gebüsch etc.) 

432,8 

(21,2) 
Nicht vergeben 

0  

(0) 

*UG= Untersuchungsgebiet  
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Durch die Nutzung von Gebäude- und Baumquartieren und einer Höhenpräferenz von 
unter 500 m ü. NN, aber einer Nutzung von Sommerquartieren auch bis 1.000 m ü. NN, 
ist das Quartierpotential auf ~32,9 % des Untersuchungsgebiets hoch oder mittel. Dies 
sind vor allem alt- und totholzreichen Wälder und Siedlungen im Osten des Untersu-
chungsgebiets. 

Da die Fransenfledermaus sehr anpassungsfähig ist und eine Vielzahl von Strukturen als 
Jagdhabitate nutzt, ist die Kategorie „sehr gering/kein Potential als Jagdhabitat“ nicht ver-
geben. Das Potential als Jaghabitat ist auf rund 88,8 % hoch oder mittel. Dies sind sowohl 
Waldflächen als auch Gärten und Lichtungen. Insgesamt ist die Habitatqualität mindesten 
„gut“ (B)  

Beeinträchtigungen: „mittel“ (B)  

Das Waldgebiet der lokalen Population ist nicht zerschnitten (z.B. durch stark befahrene 
Straßen), so dass die Fransenfledermaus barrierefrei zwischen Quartieren, Jagdhabitaten 
und Winterquartieren wechseln kann. Durch die Forstwirtschaft kann generell eine mittlere 
Beeinträchtigung (B) angenommen werden.  

3.2.1.2.4. Prognose und Bewertung der Schädigung und/oder Störung nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG  

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenwirkungen 

Die Fransenfledermaus ist durch die unmittelbaren Lebensraumverluste über Flächenin-
anspruchnahme hinausgehend gegenüber Lichtimmissionen und Kollisionen im Straßen-
verkehr sowie der Zerschneidung von Habitaten und gegenüber Sanierungsarbeiten an 
Gebäuden empfindlich.  

Flächeninanspruchnahme von Wald führt zu einem Verlust von Baumquartieren und 
Jagdhabitaten der Art. Durch die häufigen Quartierwechsel der Fransenfledermaus (1-2 
mal pro Woche) benötigt sie ein hohes Baumhöhlenangebot.  

Nach dem SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR 
(2012) ist die Fransenfledermaus empfindlich gegenüber Licht und Kollisionen im Stra-
ßenverkehr. 

Die Fransenfledermaus meidet Bereiche mit verstärkter Lichtimmission. Durch starke 
Lichtquellen können Beutetiere aus den Jagdhabitaten zu den Stellen mit erhöhter Lichtin-
tensität gelockt werden, wodurch die Jagdhabitate an Qualität verlieren können (RYDELL 

1992; SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR 2012).  

Wie alle in Baden-Württemberg vorkommenden Fledermäuse der Gattung Myotis, fliegt 
auch die Fransenfledermaus meist strukturgebunden, was sie empfindlich gegenüber der 
Zerschneidung von Habitaten macht. Die Orientierung an Leitlinien kann außerdem zu 
einem erhöhten Kollisionsrisiko führen, wenn die Tiere sich an Schallschutzwänden, Al-
leen oder Ähnlichem orientieren. Nach einer Veröffentlichung des LANDESBETRIEB 

STRAßENBAU UND VERKEHR SCHLESWIG-HOLSTEIN (2011) steigt das Kollisionsrisiko jedoch 
erst ab einer Geschwindigkeit von >50 km/h. 

Da sich die Quartiere von Fransenfledermäusen zum Teil in Gebäuden befinden, sind sie 
empfindlich gegenüber dem Verlust von Gebäudestrukturen und der Sanierung von Ge-
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bäuden, die das Quartierpotential verringern (Verschluss von Gebäudespalten, Verwen-
dung von giftigen Holzlasuren).  

Denkbare Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Folgende Vorhabenbestandteile sind grundsätzlich geeignet, Verbotstatbestände des 
§ 44 BNatSchG bei der Fransenfledermaus auszulösen: 

• Sonstige Flächeninanspruchnahme (Baustelleneinrichtungsflächen, Arbeits-
bereiche, Portale) 

- Verlust von Teilen des Jagdhabitats 

• Verlust von Lebensräumen mit Quartierfunktion entlang der Zufahrten 

• Transportvorgänge Zufahrten Lachsberg 

- Bauzeitliche Störung durch nächtliche Lichtimmissionen 

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile werden keine Verbotstatbestände des § 44 
BNatschG bei der Fransenfledermaus ausgelöst: 

• Untertageanlagen 

• Transportvorgänge B462 und L83 

• Transportvorgänge zur BE-Fläche G  

Die Anlagen die Untertage entstehen (z. B. Kavernenkraftwerk, Stollen) haben keinen 
Einfluss auf den Bestand der Fransenfledermaus, da dadurch weder Flächen in Anspruch 
genommen werden, noch sind Störungen durch Schall, Licht oder Vibrationen in einem 
Maße zu erwarten, als dass Verbotstatbestände ausgelöst würden. Die Transportvorgän-
ge auf der B462 und L83 führen nicht zu einer signifikanten Erhöhung der Störung, da 
dies im Istzustand schon stark befahrene Straßen sind, die die Fransenfledermaus mei-
det. 

Das Winterquartier der Fransenfledermaus im Fensterstollen Raumünzach wird durch die 
Transportvorgänge zur BE-Fläche G nicht erheblich beeinträchtigt. Hier sind im BJ 1, BM 
5 maximal 44 LKW-Fahrten / Tag für die Dauer von fünf Tagen zu erwarten. Weiterhin 
sind einzelne Transportfahrten während der gesamten Bauzeit geplant. Aktuell wird der 
Forstweg täglich von den Mitarbeitern des MU-Bruchs sowie durch die Forstwirtschaft 
genutzt.  

Es gibt Winterquartiere in Brücken, über die stark frequentierte Straßen und Eisenbahnli-
nien führen (z.B. PINNO 1999). Eine verkehrsbedingte Beeinträchtigung wird hierbei nicht 
dokumentiert.  

Sonstige Flächeninanspruchnahme (Baustelleneinrichtungsflächen, Arbeitsbereiche, Por-
tale) 

Auf den übrigen Baustelleneinrichtungsflächen (Bahnhof Raumünzach, am Parkplatz 
B462, BE-Fläche F und G) und im Bereich der Portale (Auslassbauwerk, Zufahrtsstollen, 
Schutterstollen, Zugangsstollen Schwarzenbachwerk, Zugangsstollen Murgwerk) werden 
kleinräumig Flächen beansprucht (vgl. Tabelle 23).  
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Tabelle 23: Beanspruchte Flächen der sonstigen Vorhabenbestandteile 

Vorhabenbestandteil Beanspruchte Fläche [ha] 

Baustelleneinrichtungsfläche Bahnhof Raumünzach 0,24 

Baustelleneinrichtungsfläche am Parkplatz B462 0,49 

Baustelleneinrichtungsfläche G 0,19 

Baustelleneinrichtungsfläche F 0,26 

Portal Auslassbauwerk 0,23 

Portal Zufahrtsstollen, Schutterstollen 0,54 

Portal Zugangsstollen Schwarzenbachwerk 0,24 

Portal Zugangsstollen Murgwerk 0,14 

Die Fransenfledermaus nutzt Jagdhabitate von durchschnittlich 215 ha (DIETZ & KIEFER 

2014), so dass diese Flächen höchstens einen geringen Teil eines Nahrungsraums betref-
fen. Da die Flächen nicht zusammenhängend sind, ist ein Ausweichen ohne Beeinträchti-
gung möglich. Auch Quartiere der Art sind auf den Flächen nicht zu erwarten. Sollten sich 
einzelne Quartiere auf den Flächen befinden, entspricht das Wegfallen dieser den natürli-
chen Schwankungen und löst somit keinen Verbotstatbestand aus. 

Verlust von Lebensräumen mit Quartierfunktion entlang der Zufahrten 

Entlang der Zufahrten (Portale) sind Eingriffe in Fledermauslebensräume zu erwarten. Die 
genaue Abgrenzung erfolgt erst im Zuge der Ausführungsplanung. Vorsorglich wird der 
Eingriff für die Fransenfledermaus wie folgt bilanziert:  

• Hohes Quartierpotential: rd. 0,3 ha 

• Mittleres Quartierpotential: rd. 1,9 ha 

• Geringes Quartierpotential: rd. 4,7 ha 

Es ist nicht ausgeschlossen, dass insbesondere in den tieferen Lagen einzelne potentielle 
Quartiere der Fransenfledermaus baubedingt entlang der Zufahrt entfallen werden. Da der 
Fransenfledermaus im Murgtal zahlreiche geeignete Strukturen zur Verfügung stehen, 
welche die anpassungsfähige Art nutzen kann, kann davon ausgegangen werden, dass 
ein Ausweichen ohne Beeinträchtigung möglich ist. Sich dennoch möglicherweise in 
Baumhöhlen befindliche Tiere werden durch Vermeidungsmaßnahmen geschützt (V1 
Fäll- und Rodungszeitenbeschränkung, vgl. Kap. 4.1.1).  

Transportvorgänge Zufahrten Lachsberg 

Obwohl ein Teil der Transportvorgänge am Lachsberg 24 Stunden und somit z.T. nachts 
(Aktivitätsphase der Fledermäuse) stattfindet, ist die Anzahl an Fahrzeugen im Durch-
schnitt <2 Fahrzeuge/Tag. Hierdurch kann keine Beeinträchtigung der Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten abgeleitet werden, zumal ausreichend ruhige Bereiche im Umfeld ver-
bleiben. 

Eine Tötung durch Kollisionen bei Transportvorgängen ist nicht zu erwarten, da das Kolli-
sionsrisiko erst ab einer Geschwindigkeit von >50 km/h signifikant erhöht wird 
(LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR SCHLESWIG-HOLSTEIN 2011). 
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3.2.1.2.5. Herleitung des Kompensationsbedarfs 

Da das Vorhaben keine Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 3 bzw. Nr. 2 BNatschG bei 
der Fransenfledermaus auslöst, sind auch keine Kompensationsmaßnahmen notwendig.  

Durch folgende u.a. für das Braune Langohr und der Wasserfledermaus geschaffene 
Kompensationsmaßnahmen werden jedoch auch die Fransenfledermäuse profitieren:  

• Verbesserung des Quartierangebots für Fledermäuse im Wald durch künstliche 
Quartiere (Maßnahme KQ1) 

• Nutzungsaufgabe von Waldbeständen auf insgesamt rd. 56,7 ha (Maßnahmen 
KN1 und KN2)  

3.2.1.2.6. Vermeidungsmaßnahme 

Folgende Maßnahmen werden durchgeführt, um das Eintreten von Verbotstatbeständen 
zu vermeiden (vgl. Kap 4.1):  

• V1 Fäll- und Rodungszeitenbeschränkung  

3.2.1.2.7. Fazit 

Durch das Vorhaben werden unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen keine 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei der Fransenfledermaus ausgelöst.  

 

3.2.1.3 Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 

Wie alle Fledermäuse, ist auch die Kleine Bartfledermaus eine Art des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie. Der Erhaltungszustand der Art ist in Baden-Württemberg sowie bundes-
weit als günstig eingestuft (BFN 2019, LUBW 2019). Auf der Roten Liste gilt sie landes-
weit als gefährdet (BRAUN & DIETERLEN 2003), bundesweit wird keine Gefährdung ange-
nommen (MEINIG et al. 2020). 

3.2.1.3.1. Charakterisierung der betroffenen Art 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

In der nachfolgenden Übersicht werden Angaben zu den Lebensraumansprüchen und der 
Verhaltensweise der Kleinen Bartfledermaus zusammengefasst. 
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Tabelle 24: Kurzcharakterisierung der Kleinen Bartfledermaus 

Lebensraum: Sehr anpassungsfähige Art, die viele Lebensraumtypen nutzt. Quartie-

re eher in Gebäuden, Jagdhabitate sowohl in Wäldern als auch in 

strukturreichem Offenland mit dörflichen Siedlungen. 

Quartiere im Sommer (Wochenstuben-, Einzel- und Paarungsquartie-

re) v. a. in spaltenförmigen Hohlräumen an Gebäuden (z.B. hinter 

Fensterläden), selten an Bäumen (Spechthöhlen, Rindenschuppen, 

Baumspalten) oder in Nistkästen (BRAUN & DIETERLEN 2003). 

Winterquartiere unterirdisch (Höhlen, Stollen, Keller) 

Jagdhabitate v.a. in gehölzreichen Kulturlandschaftsabschnitten und in 

von Schneisen/Lichtungen durchsetzten Wäldern, seltener in Dörfern 

(an Straßenlampen); kennzeichnend ist oftmals eine hohe Dichte an 

Kleingewässern in den Jagdgebieten 

Keine strikte Höhenpräferenz; In Baden Württemberg im Sommer bis 

600 m ü. NN, Winterquartiere in der Slowakei bis 1800 m ü. NN 

Aktionsradius: Entfernung zwischen den Quartieren und den Jagdgebieten bis zu 

5 km 

Bis zu 12 Teiljagdhabitate (je ~60 ha) auf bis zu 800 ha (durchschnitt-

lich 230 ha) gesamt Aktionsraum 

Quartierwechsel i. d. R. alle 10-14 Tage 

Phänologie Wochenstubenzeit: Mai - August 

Jungenaufzucht: Juni - Juli/August  

Paarung: September - April; am Männchenhangplatz und im Winter-

quartier 

Winterquartier: Oktober/November - April  

Dispersionsverhalten: Vermutlich eher ortstreu (Durch Verwechselungen mit der Brandtfle-

dermaus in der Literatur nicht eindeutig) 

kleinräumige Wanderungen von <50 - 100 km  

Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Als Fortpflanzungsstätten sind nach RUNGE et al. (2010) neben den Wochenstubenquar-
tieren auch die Balz- und Paarungsquartiere aufzufassen. Wochenstuben der Art befinden 
sich in Baden-Württemberg vor allem in bzw. an Gebäuden (~66 % hinter Fensterläden) 
wo sie Koloniestärken von meist 20-30 Weibchen erreichen, aber auch Wochenstuben mit 
>100 Weibchen wurden nachgewiesen (BRAUN & DIETERLEN 2003). Die Wochenstuben 
können in mehrere Quartiere aufgeteilt sein, welche einzelne Tiere oder kleine Gruppen 
öfter wechseln. Auch an einem Gebäude werden z. T. mehrere Quartiere genutzt (BRAUN 

& DIETERLEN 2003). Die Wochenstuben sind häufig mit Zwerg- oder anderen Fledermäu-
sen vergesellschaftet (DIETZ & KIEFER 2014). 

Paarungsquartiere sind meist Sommerquartiere der Männchen in denen nach Auflösung 
der Wochenstuben die Paarung stattfindet. Sie befinden sich ebenfalls vor allem in Ge-
bäudespalten. Zumindest ein Teil der Paarungen finden jedoch im Winterquartier statt.  
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Zu Ruhestätten zählen außer den Einzelquartieren während des Sommers auch die Win-
terquartiere. Winterquartiere befinden sich meist unterirdisch in Höhlen, Stollen oder Kel-
lern.  

3.2.1.3.2. Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Im Untersuchungsgebiet wurde die Kleine Bartfledermaus eindeutig durch Netzfänge 
nachgewiesen. Weiter gab es akustische Hinweise auf die Art. Die Rufe der Kleinen Bart-
fledermaus sind nicht von jenen der Brandtfledermaus zu unterscheiden. Da beide 
Schwesterarten im Untersuchungsgebiet vorkommen, stammen zumindest ein Teil der 
Rufe von der Kleinen Bartfledermaus. Sie werden als Artenpaar Kleine Bartfledermaus/ 
Brandtfledermaus zusammengefasst. Die Lage der Nachweise ist in Karte E.III.2.2 darge-
stellt. 

Akustisch wurde das Artenpaar (Kleine Bartfledermaus/Brandtfledermaus) im gesamten 
Untersuchungsgebiet häufig (6,5 % aller Rufe) nachgewiesen. Vor allem entlang des 
Schwarzenbachs und nördlich des Steinbruchs Schneidersköpfle und dem Seekopf wurde 
das Artenpaar häufiger nachgewiesen. Aber unter anderem auch am Badener Sattel, am 
Wegscheid, an der Schwarzenbachtalsperre und in Forbach wurden Rufe des Artenpaars 
aufgezeichnet (vgl. Karte E.III.2.2). Die meisten Rufe wurden im Juni und Juli aufgezeich-
net, 2015 auch im August. Vermutlich wird das Untersuchungsgebiet vor allem an warmen 
Tagen von den Arten aufgesucht.  

Im Jahr 2020 konnten im Bereich des Steinbruchs Raumünzach (MU-Bruch) keine Rufe 
der Kleinen Bartfledermaus zugeordnet werden. 

Bei Netzfängen wurde im Juli 2014 und im Juli 2015 je ein Männchen der Kleinen Bartfle-
dermaus gefangen. 2014 wurde das Männchen im lichten Bestand südlich des Vizinal-
wegs gefangen. Vermutlich handelte es sich hierbei um ein jagendes Tier. Das im Jahr 
2015 gefangene Männchen, wurde an der Grenze zum Nationalpark auf dem Seekopf 
gefangen. Ob das Tier den Seekopf nur überflogen hat oder das Gebiet als Jagdhabitat 
nutzt, ist unklar. 

In Raumünzach liegt ein Winterquartier des Artenpaars Kleine Bartfleder-
maus/Brandtfledermaus und ein Zwischenquartier der Kleinen Bartfledermaus (KFN 
Stand 2018). Im Umkreis von 15 km des Untersuchungsgebiets sind neben Einzelnach-
weisen des Artenpaars Kleine Bartfledermaus/Brandtfledermaus (im Winterquartier nicht 
eindeutig voneinander zu unterscheiden, ohne die Tiere im Winterschlaf zu stören) in Win-
terquartieren in Forbach-Gausbach (<1 km), Forbach (<1 km), Langenbrand (~2 km), 
Klosterreichenbach (~13 km) und Schönegründ (~8 km) auch Zwischenquartiere der Klei-
nen Bartfledermaus in Langenbrand (~2 km), und Lautenbach (~10 km) bekannt. Weiter 
sind Fluggebiete der Art in Simmersfeld (~10 km), Bühl (~8 km), Lichtenau (~7 km) und 
Baden-Baden (~10 km) bekannt (KFN Stand 2018). Bei einigen Nachweisen ist jedoch 
nicht sicher, ob es sich um die Kleine Bartfledermaus oder ihre Schwesterart die 
Brandtfledermaus handelt. Obwohl die Färbung Anhaltspunkte zur Bestimmung gibt, sind 
die beiden Arten nur anhand von Zahnmerkmalen oder der Penisform eindeutig vonei-
nander zu unterscheiden, welche im Winterquartier nicht kontrolliert werden können, ohne 
die Tiere aufzuwecken. Dies würde großen Stress für die Tiere bedeuten und kann dazu 
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führen, dass letzte Fettreserven verbraucht werden und das Tier nicht über den Winter 
kommt. 

 

Abbildung 46: Kleine Bartfledermaus (gefangen 21.07.2014 am Vizinalweg) 

3.2.1.3.3. Abgrenzung der lokalen Individuengemeinschaft und der lokalen Popula-
tion sowie Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Eine lokale Individuengemeinschaft ist nach RUNGE et al. (2010) bei Fledermäusen je-
weils getrennt nach Wochenstuben-, Paarungs- und Überwinterungsphase zu unterschei-
den. Jede dieser Quartiergemeinschaften stellt eine eigene lokale Individuengemeinschaft 
dar. Da die Wochenstuben der Kleinen Bartfledermaus zum Teil auf mehrere Quartiere 
verteilt sind, bilden mehrere benachbarte Wochenstubenquartiere eine lokale Individuen-
gemeinschaft.  

Für das Untersuchungsgebiet liegen Einzelfunde aus Raumünzach als Winter- bzw. Zwi-
schenquartier vor. Aus der Umgebung sind keine Wochenstuben, einzig Einzelfunde aus 
Winter- und Zwischenquartiere bekannt (KFN 2018). Da die Individuengruppen der Win-
terquartiere jeweils eigene Individuengemeinschaften darstellen, sind eine Individuen-
gruppe aus dem Untersuchungsgebiet (Raumünzach), drei Individuengemeinschaften in 
der näheren Umgebung (Forbach-Gausbach [<1 km], Forbach [<1 km], Langenbrand 
[~2 km]), sowie zwei weitere im weiteren Umkreis (Klosterreichenbach [~13 km] und 
Schönegründ [~8 km]) abzugrenzen. 

Aufgrund des großen Aktionsradius der Art (5 km zwischen Quartieren und Jagdhabitaten 
[DIETZ & KIEFER 2014]) ist zu erwarten, dass die im Untersuchungsgebiet erfassten Klei-
nen Bartfledermäuse und die Individuengemeinschaften der Winterquartiere einer lokalen 
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Population angehören. Die lokale Population wird über das Untersuchungsgebiet hinaus 
fortbestehen da keine trennenden Strukturen (z. B. Autobahnen, Ackerflächen) das Unter-
suchungsgebiet begrenzen. Aufgrund der Wanderfähigkeit der Art (bis 100 km zwischen 
Sommer- und Winterquartier [DIETZ & KIEFER 2014]) wird die lokale Population aus prag-
matischen Gründen mit dem Naturraum Nordschwarzwald gleichgesetzt. 

Erhaltungszustand der lokalen Population 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Po-
pulation, der Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe 
Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt sich für die Kleine Bartfledermaus 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: „gut“ (B) 

Nach den Bewertungskriterien von RUNGE et al. (2010) ist die Anzahl an Weibchen und 
Jungtieren in den Wochenstuben sowie die Anzahl der Individuen und das Geschlechter-
verhältnis der Paarungsquartiere entscheidend für die Bewertung der lokalen Population. 
Im Winter kann die Anzahl überwinternder Tiere für die Bewertung der lokalen Population 
herangezogen werden. 

Da die erfassten und uns bekannten Daten Dritter keine vollständige Bestandserfassung 
aller Quartiere darstellen, ist eine exakte Bewertung der lokalen Population nicht möglich. 
Daher kann nur eine Annäherung getroffen werden, um den Zustand der Population zu 
bewerten: 

Im Untersuchungsgebiet wurden insgesamt zwei Kleine Bartfledermäuse gefangen. In 
Bezug auf den durchgeführten Erfassungsaufwand von insgesamt 145 Netzfängen ergibt 
sich eine Fangquote von nur einer kleinen Bartfledermaus pro 90 Netzfängen. Dieser 
Wert ist gering und deutet auf eine geringe Aktivität im Untersuchungsgebiet hin. Da bei 
akustischen Erfassungen nicht sicher unterschieden werden kann, welcher Anteil der Ru-
fe tatsächlich von der Kleinen Bartfledermaus und welche von der Brandtfledermaus 
stammen, ist die Akustik nicht geeignet um den Zustand der lokalen Population abzulei-
ten. 

In den Winterquartieren Forbach, Gausbach, Raumünzach, Langenbrand, Klosterreichen-
bach und Schönegründ wurden z. T. über mehrere Jahre einzelne Bartfledermäuse (unsi-
cher ob Kleine Bartfledermaus oder Brandtfledermaus) gezählt. Obwohl ein Winterquartier 
im und fünf Winterquartiere in geringer Entfernung zum Untersuchungsgebiet liegen, ist 
die Anzahl nachgewiesener Kleiner Bartfledermäuse in den Winterquartieren insgesamt 
gering.  

Laut BRAUN & DIETERLEN (2003) besitzen die Bestände der Kleinen Bartfledermaus im 
Nordschwarzwald jedoch einen „guten“ Zustand. Die Kleine Bartfledermaus ist auch auf 
den Verbreitungskarten der LUBW (Stand 2012) und BFN (Stand 2006) im Nordschwarz-
wald gut vertreten. Insgesamt wird der Zustand der lokalen Population daher mit „gut“ (B) 
bewertet.  
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Habitatqualität: „gut“ (B) 

Die Kleine Bartfledermaus besiedelt eine Vielzahl von Lebensräumen und nutzt somit 
auch eine Vielzahl an Habitaten. Sie nutzt vor allem Quartiere in Gebäuden, seltener in 
Baumhöhlen. Sie jagt sowohl im Wald und entlang von Fließgewässern als auch in baum-
bestandenen Offenlandflächen wie Parks und Gärten.  

Das Untersuchungsgebiet wurde hinsichtlich seiner Habitatqualität für die Kleine Bartfle-
dermaus bewertet. Dabei wurde das Quartierpotential separat zum Potential als Nah-
rungsraum betrachtet. Die Flächen und der Anteil dieser bezogen auf das gesamte Unter-
suchungsgebiet sind in Tabelle 25 dargestellt. 

Tabelle 25: Lebensraumpotentiale der Kleinen Bartfledermaus im Untersuchungsgebiet 

Potential 

Quartier Jagdhabitat 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Hoch 

Altbau, kleinere Gebäu-

de; <600 m ü. NN Win-

terquartier Stollen und 

Höhlen (Winterquartie-

re) 

16,8  

(0,8) 

Alte Laub- & Mischwäl-

der, Au- und Moorwäl-

der (jeden Alters) 

231,1 (11,3) 

Mittel 

Sonstige Siedlungen, 

alter Wald (Laub-, Na-

del-, Mischwald; inklusi-

ve Parks, Gärten und 

Sukzessionswälder und 

Einzelbäume, Baum-

gruppen, Streuobst) 

<600 m ü. NN 

228,9  

(11,2) 

Parks, Gärten, Streu-

obst, Baumgruppen, 

jüngerer Laub- und 

Mischwald, Siedlungen, 

Waldwege 

500,6 (24,5) 

Gering 

Junger Wald, Felswän-

de; hohes und mittleres 

Quartierpotential 

>600 m ü. NN 

1.358,8 

(66,5) 

Große Gewässer, Stra-

ßen, Nadelwald, un-

strukturiertes Offenland 

1.311,5 

(64,2) 

Sehr ge-

ring/kein 

Offenland (Wiesen, 

Gewässer, Gebüsch 

etc.) 

438,7 

(21,5) 
Nicht vergeben 0 (0) 

*UG= Untersuchungsgebiet  

Bei einer Höhenpräferenz von unter 600 m ü. NN ist das Quartierpotential auf rund 12,0 % 
des Untersuchungsgebiets hoch oder mittel. Dies sind vor allem alt- und totholzreiche 
Wälder und Siedlungen im Osten des Untersuchungsgebiets. Gebäude im Nordschwarz-
wald haben häufig Fensterläden oder Holzverkleidungen, welche bevorzugte Quar-
tierstrukturen der Kleinen Bartfledermaus sind.  
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Da die Kleine Bartfledermaus sehr anpassungsfähig ist und eine Vielzahl von Strukturen 
als Jagdhabitate nutzt, ist die Kategorie „sehr gering/kein Potential als Jagdhabitat“ nicht 
vergeben. Das Potential als Jaghabitat ist auf rund 35,8 % hoch oder mittel. Dies sind 
sowohl Waldflächen als auch Gärten, Streuobstwiesen und Lichtungen. Insgesamt ist die 
Habitatqualität mindestens „gut“ (B).  

Beeinträchtigungen: „mittel“ (B)  

Das Waldgebiet der lokalen Population ist nicht zerschnitten (z. B. durch stark befahrene 
Straßen), so dass die Kleine Bartfledermaus barrierefrei zwischen Quartieren, Jagdhabita-
ten und Winterquartieren wechseln kann. Durch die Forstwirtschaft kann generell eine 
mittlere Beeinträchtigung (B) angenommen werden. Die Gebäudesubstanz ist weitestge-
hend intakt. Im Schwarzwald sind Gebäude mit Fensterläden und Holzvertäfelungen (be-
vorzugte Quartierstrukturen der Kleinen Bartfledermaus) charakteristisch und werden bei 
Renovierungsarbeiten i. d. R. erhalten. 

3.2.1.3.4. Prognose und Bewertung der Schädigung und/oder Störung nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG  

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenwirkungen 

Die Kleine Bartfledermaus ist durch die unmittelbaren Lebensraumverluste über Flächen-
inanspruchnahme hinausgehend gegenüber Lichtimmissionen und Kollisionen im Stra-
ßenverkehr sowie der Zerschneidung von Habitaten und gegenüber Sanierungsarbeiten 
an Gebäuden empfindlich.  

Flächeninanspruchnahme von Wald führt zu einem Verlust von Jagdhabitaten und ggf. 
Einzelquartieren der Art. Nach dem SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, 
ARBEIT UND VERKEHR (2012) ist die Kleine Bartfledermaus empfindlich gegenüber Licht 
und Kollisionen im Straßenverkehr. Die Kleine Bartfledermaus meidet Bereiche mit ver-
stärkter Lichtimmission. Durch starke Lichtquellen können Beutetiere aus den Jagdhabita-
ten zu den Stellen mit erhöhter Lichtintensität gelockt werden, wodurch die Jagdhabitate 
an Qualität verlieren können (RYDELL 1992; SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR 

WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR 2012).  

Wie alle in Baden-Württemberg vorkommenden Fledermäuse der Gattung Myotis, fliegt 
auch die Kleine Bartfledermaus meist strukturgebunden, was sie empfindlich gegenüber 
der Zerschneidung von Habitaten macht. Die Orientierung an Leitlinien kann außerdem zu 
einem erhöhten Kollisionsrisiko führen, wenn die Tiere sich an Schallschutzwänden, Al-
leen oder Ähnlichem orientieren. Nach einer Veröffentlichung des LANDESBETRIEB 

STRAßENBAU UND VERKEHR SCHLESWIG-HOLSTEIN (2011) steigt das Kollisionsrisiko jedoch 
erst ab einer Geschwindigkeit von >50 km/h. 

Da sich die Quartiere von Kleinen Bartfledermäusen vor allem in Gebäuden befinden, sind 
sie empfindlich gegenüber dem Verlust von Gebäudestrukturen und der Sanierung von 
Gebäuden, die das Quartierpotential verringern (Verschluss von Gebäudespalten, Ver-
wendung von giftigen Holzlasuren).  
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Denkbare Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Durch die Vorhabenbestandteile werden keine Verbotstatbestände des § 44 BNatschG 
bei der Kleinen Bartfledermaus ausgelöst.  

Da sich die Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Kleinen Bartfledermaus vorrangig in Ge-
bäuden befinden, sind im Untersuchungsgebiet keine Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
zu erwarten. Hinzu kommt eine Bevorzugung von tieferen Lagen (i. d. R. <600 m ü. NN). 
Da die Art eine Vielzahl an Lebensräumen und einen großen Aktionsradius von durch-
schnittlich 230 ha nutzt, ist sie nicht empfindlich gegenüber kleinflächiger Beanspruchung 
von Teiljagdhabitaten, da ein Ausweichen in andere Jagdhabitate ohne Beeinträchtigung 
möglich ist. Sollten sich Einzeltiere in Baumhöhlen befinden, werden diese durch Vermei-
dungsmaßnahmen geschützt (vgl. Kap. 4.1).  

Eine Tötung durch Kollisionen bei Transportvorgängen ist nicht zu erwarten, da das Kolli-
sionsrisiko erst ab einer Geschwindigkeit von >50 km/h signifikant erhöht wird 
(LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR SCHLESWIG-HOLSTEIN 2011). Diese Ge-
schwindigkeiten werden höchstens bei Transportvorgängen auf der B462 und L83 er-
reicht. Da diese bereits im Istzustand stark befahrene Straßen sind, führen die Transport-
fahrten nicht zu einer signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos. 

3.2.1.3.5. Herleitung des Kompensationsbedarfs 

Da das Vorhaben keine Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 3 bzw. Nr. 2 BNatschG bei 
der Kleinen Bartfledermaus auslöst, sind auch keine Kompensationsmaßnahmen notwen-
dig. Durch die für andere Fledermausarten (z. B. Braunes Langohr) geschaffenen Kom-
pensationsmaßnahmen wird auch die Kleine Bartfledermaus profitieren.  

3.2.1.3.6. Vermeidungsmaßnahme 

Folgende Maßnahmen werden durchgeführt, um das Eintreten von Verbotstatbeständen 
zu vermeiden (vgl. Kap 4.1):  

• V1 Fäll- und Rodungszeitenbeschränkung  

3.2.1.3.7. Fazit 

Durch das Vorhaben werden unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen keine 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei der Kleinen Bartfledermaus ausgelöst.  

3.2.1.4 Brandtfledermaus (Myotis brandtii) 

Wie alle Fledermäuse, ist auch die Brandtfledermaus eine Art des Anhangs IV der FFH- 
Richtlinie. Der Erhaltungszustand der Art ist in Baden-Württemberg sowie bundesweit als 
ungünstig - unzureichend eingestuft (BFN 2019, LUBW 2019). Auf der Roten Liste gilt sie 
landesweit als vom Aussterben bedroht (BRAUN & DIETERLEN 2003), bundesweit wird kei-
ne Gefährdung angenommen (MEINIG et al. 2020). 
  



PSW Forbach - Neue Unterstufe Planfeststellungsverfahren saP 
Kap. 3.2.1.4 Brandtfledermaus (Myotis brandtii) 

180 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung Teil E.I 

3.2.1.4.1. Charakterisierung der betroffenen Art 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

In der nachfolgenden Übersicht werden Angaben zu den Lebensraumansprüchen und der 
Verhaltensweise der Brandtfledermaus zusammengefasst. 

Tabelle 26: Kurzcharakterisierung Brandtfledermaus 

Lebensraum: Vor allem Biotopkomplexe aus Wäldern und Gewässern (z. B. Au- und 

Moorwälder). 

Wochenstubenquartiere in Baumhöhlen, Baumspalten und in Spalten 

an und in Gebäuden (Dachböden, Zwischendachspalten) 

Einzelquartiere in Gebäudespalten, Baumspalten und Nistkästen. 

Jagdhabitate v. a. in gewässernahen Wäldern, auch an Gehölzbe-

ständen im Offenland. Mindestgröße der Jagdgebiete rund 20 ha 

In Baden-Württemberg Sommernachweise bis 730 m ü. NN (aber 

geringe Nachweisdichte; BRAUN & DIETERLEN 2003); vermutlich auch 

Wochenstuben bis >1.000 m ü. NN (Almhütte in den Alpen; MESCHEDE 

& RUDOLPH 2004) 

Aktionsradius: Bis zu 13 Teiljagdhabitate (1-4 ha groß) in bis zu 10 km Entfernung 

vom Sommerquartier. 

Aktionsraum z. T. >100 km²  

Phänologie Wochenstubenzeit: Mai/Juni - Juli/August 

Jungenaufzucht: Juni - Juli/August  

Paarung: im Winterquartier 

Winterquartier: Oktober - März/April  

Dispersionsverhalten: Vermutlich weitestgehend ortstreu (Durch Verwechselungen mit der 

Kleinen Bartfledermaus in der Literatur nicht eindeutig) 

kleinräumige Wanderungen von oft unter 40 km, selten über 100 km 

(max. 308 km) 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Als Fortpflanzungsstätten sind nach RUNGE et al. (2010) neben den Wochenstubenquar-
tieren auch die Balz- und Paarungsquartiere aufzufassen. Wochenstuben der Art befinden 
sich in Baden-Württemberg meist gewässernah, vor allem in bzw. an Gebäuden (Dach-
boden, Zwischendachspalten) aber auch in Baumspalten und hinter abgeplatzter Rinde, 
wo sie Koloniestärken von meist 20-60 Weibchen erreichen. Auch Wochenstuben mit 
>200 Weibchen wurden nachgewiesen (DIETZ & KIEFER 2014). Eine Wochenstube bildet 
in einem Quartier oft mehrere Teilgruppen an verschiedenen Hangplätzen. Diese Grup-
pen werden häufig gewechselt und neu zusammengesetzt (BRAUN & DIETERLEN 2003).  

Zu Ruhestätten zählen außer den Einzelquartieren während des Sommers (in und an Ge-
bäuden und in Baumhöhlen und Nistkästen) auch die Winterquartiere. Winterquartiere 
befinden sich meist unterirdisch in Höhlen, Stollen oder Kellern.  
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3.2.1.4.2. Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Im Untersuchungsgebiet wurde die Brandtfledermaus eindeutig durch Netzfänge nachge-
wiesen. Weiter gab es akustische Hinweise auf die Art. Die Rufe der Brandtfledermaus 
sind nicht von jenen der Kleinen Bartfledermaus zu unterscheiden. Da beide Schwesterar-
ten im Untersuchungsgebiet vorkommen, stammen zumindest ein Teil der Rufe von der 
Brandtfledermaus. Sie werden als Artenpaar Kleine Bartfledermaus/Brandtfledermaus 
zusammengefasst. Die Lage der Nachweise ist in Karte E.III.2.3 dargestellt. Akustisch 
wurde das Artenpaar (Kleine Bartfledermaus/Brandtfledermaus) im gesamten Untersu-
chungsgebiet häufig (6,5 % aller Rufe) nachgewiesen. Vor allem entlang des Schwarzen-
bachs und nördlich des Steinbruchs Schneidersköpfle und dem Seekopf wurde das Ar-
tenpaar häufiger nachgewiesen. Aber unter anderem auch am Badener Sattel, am Weg-
scheid, an der Schwarzenbachtalsperre und in Forbach wurden Rufe des Artenpaars auf-
gezeichnet (vgl. Karte E.III.2.3). Die meisten Rufe wurden im Juni und Juli aufgezeichnet, 
2015 auch im August.  

Im Jahr 2020 konnten im Bereich des Steinbruchs Raumünzach (MU-Bruch) keine Rufe 
der Brandtfledermaus zugeordnet werden.  

Bei Netzfängen wurden im Sommer 2014 drei Männchen der Brandtfledermaus gefangen. 
Zwei der Männchen wurden am Wegscheid gefangen (22.07 & 11.08.2014) und ein weite-
res nahe dem Herrenwieser See (25.06.2014), welches besendert wurde. Das Sendertier 
konnte zu zwei Quartieren im Großen Heiligenwald (zwischen Herrenwieser See und 
Streitmannköpfe) zurückverfolgt werden (vgl. Karte E.III.2.3). Beide Quartiere befanden 
sich in alten vitalen Fichten nur wenige 100 m voneinander entfernt. Eine Nutzung des 
ersten Quartiers konnte vom 26.06. bis 28.06.2014 nachgewiesen werden. Bei einer Aus-
flugszählung am 26.06.2014 ist ein weiteres Tier mit dem Sendertier ausgeflogen. Das 
Zweite Quartier wurde mindestens vom 29.06. bis 05.07.2014 von dem Sendertier ge-
nutzt. Das Sendertier jagte in den Fichten-dominierten Beständen um und nördlich des 
Seebachs (Telemetrieergebnisse). 

Vermutlich werden die Brandtfledermäuse die gewässernahen Waldgebiete im Untersu-
chungsgebiet als Jagdhabitat nutzen. Die am Wegscheid gefangenen Männchen nutzen 
den breiten Waldweg vermutlich als Flugroute.  

In Raumünzach liegt ein Winterquartier des Artenpaars Kleine Bartfleder-
maus/Brandtfledermaus (KfN Stand 2018). 

Im Umkreis von 15 km des Untersuchungsgebiets sind neben Einzelnachweise des Ar-
tenpaars Kleine Bartfledermaus/Brandtfledermaus (im Winterquartier nicht eindeutig von-
einander zu unterscheiden, ohne die Tiere im Winterschlaf zu stören) aus Winterquartie-
ren in Forbach-Gausbach (<1 km), Forbach (<1 km), Langenbrand (~2 km), Klosterrei-
chenbach (~13 km) und Schönegründ (~8 km) auch ein Zwischenquartiere der Brandtfle-
dermaus in Eisental (~8 km) und ein Jagdgebiet in Obertal (~15 km) bekannt (KfN Stand 
2018).  
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Abbildung 47: Brandtfledermaus (gefangen 22.07.2014 am Wegscheid) 

3.2.1.4.3. Abgrenzung der lokalen Individuengemeinschaft und der lokalen Popula-
tion sowie Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Eine lokale Individuengemeinschaft ist nach RUNGE et al. (2010) bei Fledermäusen je-
weils getrennt nach Wochenstuben-, Paarungs- und Überwinterungsphase zu unterschei-
den. Jede dieser Quartiergemeinschaften stellt eine eigene lokale Individuengemeinschaft 
dar.  

Im Untersuchungsgebiet konnten keine Wochenstuben der Art festgestellt werden. Da die 
Paarung der Brandtfledermaus hauptsächlich in Winterquartieren stattfindet (BRAUN & 

DIETERLEN 2003) und die Tiere in diesen nicht sicher von denen der Kleinen Bartfleder-
maus unterschieden werden können, können keine Individuengemeinschaften durch die 
Paarungsquartiere abgegrenzt werden. 

Aus der Umgebung sind keine Wochenstuben, einzig ein Zwischenquartier in Eisental 
(~8 km nordwestlich des Untersuchungsgebiets) und Einzelfunde aus Winterquartieren, 
welche nicht sicher von denen der Kleinen Bartfledermaus unterschieden werden konn-
ten, bekannt (KFN 2018). Obwohl die Färbung Anhaltspunkte zur Bestimmung gibt, sind 
die beiden Arten nur anhand von Zahnmerkmalen oder der Penisform eindeutig vonei-
nander zu unterscheiden, welche im Winterquartier nicht kontrolliert werden können, ohne 
die Tiere aufzuwecken. Dies würde großen Stress für die Tiere bedeuten und kann dazu 
führen, dass letzte Fettreserven verbraucht werden und das Tier nicht über den Winter 
kommt.  

Da die Individuengruppen der Winterquartiere jeweils eigene Individuengemeinschaften 
darstellen, sind eine Individuengemeinschaft in dem Untersuchungsgebiet (Raumünzach), 
drei Individuengemeinschaften in der näheren Umgebung (Forbach-Gausbach [<1 km], 
Forbach [<1 km], Langenbrand [~2 km]), sowie zwei weitere in einem weiteren Umkreis 
(Klosterreichenbach [~13 km] und Schönegründ [~8 km]) abzugrenzen. 
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Aufgrund des großen Aktionsradius der Art (10 km zwischen Quartieren und Jagdhabita-
ten [DIETZ & KIEFER 2014]) ist zu erwarten, dass die im Untersuchungsgebiet erfassten 
Brandtfledermäuse und die Individuengemeinschaften der Winterquartiere einer lokalen 
Population angehören. Die lokale Population wird über das Untersuchungsgebiet hinaus 
fortbestehen da keine trennenden Strukturen (z. B. Autobahnen, Ackerflächen) das Unter-
suchungsgebiet begrenzen. Aufgrund der Wanderfähigkeit der Art (bis 100 km zwischen 
Sommer- und Winterquartier [DIETZ & KIEFER 2014]) wird die lokale Population aus prag-
matischen Gründen mit dem Naturraum Nordschwarzwald gleichgesetzt. 

Erhaltungszustand der lokalen Population 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Po-
pulation, der Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe 
Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt sich für die Brandtfledermaus 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: „mittel-schlecht“ (C)  

Nach den Bewertungskriterien von RUNGE et al. (2010) ist die Anzahl an Weibchen und 
Jungtieren in den Wochenstuben entscheidend für die Bewertung der lokalen Population. 
Im Winter kann die Anzahl überwinternder Tiere für die Bewertung der lokalen Population 
herangezogen werden. 

Da die erfassten und uns bekannten Daten Dritter keine vollständige Bestandserfassung 
aller Quartiere darstellen, ist eine exakte Bewertung der lokalen Population nicht möglich. 
Daher kann nur eine Annäherung getroffen werden, um den Zustand der Population zu 
bewerten: 

Im Untersuchungsgebiet wurden insgesamt drei Brandtfledermäuse gefangen. In Bezug 
auf den durchgeführten Erfassungsaufwand von insgesamt 145 Netzfängen ergibt sich 
eine Fangquote von nur etwa einer Brandtfledermaus pro 50 Netzfängen. Dieser Wert ist 
gering und deutet auf eine geringe Aktivität im Untersuchungsgebiet hin. Da bei akusti-
schen Erfassungen des Artenpaars nicht sicher unterschieden werden kann, welcher An-
teil der Rufe tatsächlich von der Brandtfledermaus und welche von der Kleinen Bartfle-
dermaus stammen, ist die Akustik nicht geeignet um den Zustand der lokalen Population 
abzuleiten. 

In den Winterquartieren Forbach, Gausbach, Raumünzach, Langenbrand, Klosterreichen-
bach und Schönegründ wurden z. T. über mehrere Jahre einzelne Bartfledermäuse (unsi-
cher ob Brandtfledermaus oder Kleine Bartfledermaus) gezählt. Obwohl fünf Winterquar-
tiere in geringer Entfernung und eines im Untersuchungsgebiet liegen, ist die Anzahl 
nachgewiesener Bartfledermäuse in den Winterquartieren insgesamt gering.  

Insgesamt wird der Zustand der lokalen Population mit „mittel-schlecht“ (C) bewertet.  

Habitatqualität: „gut“ (B)  

Die Brandtfledermaus besiedelt vor allem Biotopkomplexe aus Wald und Gewässern. Im 
Gegensatz zu der Schwesterart der Kleinen Bartfledermaus, besitzt die Brandtfledermaus 
eine stärkere Bindung an Wald. 
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Das Untersuchungsgebiet wurde hinsichtlich seiner Habitatqualität für die Brandtfleder-
maus bewertet. Dabei wurde das Quartierpotential separat zum Potential als Nahrungs-
raum betrachtet. Die Flächen und der Anteil dieser bezogen auf das gesamte Untersu-
chungsgebiet sind in Tabelle 27 dargestellt. 

Tabelle 27: Lebensraumpotentiale der Brandtfledermaus 

Potential 

Quartier Jagdhabitat 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Hoch 

Altbau, kleinere Gebäude; 

Alte Au-, Bruch- und 

Moorwälder; Winterquar-

tier in Stollen und Höhlen 

bis 1000 m ü. NN 

24,9  

(1,2) 

Alte Laub & Mischwäl-

der, Au- und Moorwäl-

der (jeden Al-

ters),Gewässer 

314,3  

(15,4) 

Mittel 

Sonstige Siedlungen, alte 

Baumbestände (Laub-, 

Nadel-, Mischwald, Parks, 

Gärten, Einzelbäume, 

Baumgruppen, Streuobst) 

bis 1000 m ü. NN 

654,6 

(32,0) 

Parks, Gärten, Streu-

obst, Baumgruppen, 

jüngerer Laub- und 

Mischwald, Waldwege, 

alter Nadelwald  

893,9 (43,7) 

Gering Junger Wald, Felswände,  
924,9 

(45,3) 

Nadelwald, Siedlun-

gen 
639,9 (31,3) 

Sehr ge-

ring/kein 

Offenland (Wiesen, Ge-

wässer, Gebüsch etc.) 

438,7  

(21,5) 

unstrukturiertes Offen-

land (Gebüsch, ver-

siegelte Fläche 

195,1  

(9,5) 

*UG= Untersuchungsgebiet  

Das Quartierpotential ist auf 33,3 % (rd. 680 ha) des Untersuchungsgebiets hoch oder 
mittel. Dies sind vor allem Siedlungen und alt- und totholzreiche Wälder. 

Das Potential als Jaghabitat ist auf rund 59,1 % (~1.208 ha) hoch oder mittel. Dies sind 
vor allem altholzreiche Nadelwälder, aber auch andere Waldflächen, Gärten und Streu-
obstwiesen. Insgesamt ist die Habitatqualität mindesten „gut“ (B)  

Beeinträchtigungen: „mittel“ (B)  

Das Waldgebiet der lokalen Population ist nicht zerschnitten (z.B. durch stark befahrene 
Straßen), so dass die Brandtfledermaus barrierefrei zwischen Quartieren, Jagdhabitaten 
und Winterquartieren wechseln kann. Durch die Forstwirtschaft kann generell eine mittlere 
Beeinträchtigung (B) angenommen werden. Die Gebäudesubstanz ist weitestgehend in-
takt. 
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3.2.1.4.4. Prognose und Bewertung der Schädigung und/oder Störung nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG  

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenwirkungen 

Die Brandtfledermaus ist durch die unmittelbaren Lebensraumverluste über Flächeninan-
spruchnahme hinausgehend gegenüber Lichtimmissionen und Kollisionen im Straßenver-
kehr sowie der Zerschneidung von Habitaten und gegenüber Sanierungsarbeiten an Ge-
bäuden empfindlich.  

Flächeninanspruchnahme von Wald führt bei der Art zu einem Verlust von Quartiermög-
lichkeiten und von Jagdhabitaten. Nach dem SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR 

WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR (2012) ist die Brandtfledermaus empfindlich gegen-
über Licht und Kollisionen im Straßenverkehr. Die Brandtfledermaus meidet Bereiche mit 
verstärkter Lichtimmission. Durch starke Lichtquellen können Beutetiere aus den Jagdha-
bitaten zu den Stellen mit erhöhter Lichtintensität gelockt werden, wodurch die Jagdhabi-
tate an Qualität verlieren können (RYDELL 1992; SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR 

WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR 2012).  

Wie alle in Baden-Württemberg vorkommenden Fledermäuse der Gattung Myotis, fliegt 
auch die Brandtfledermaus meist strukturgebunden, was sie empfindlich gegenüber der 
Zerschneidung von Habitaten macht. Die Orientierung an Leitlinien kann außerdem zu 
einem erhöhten Kollisionsrisiko führen, wenn die Tiere sich an Schallschutzwänden, Al-
leen oder Ähnlichem orientieren. Nach einer Veröffentlichung des LANDESBETRIEB 

STRAßENBAU UND VERKEHR SCHLESWIG-HOLSTEIN (2011) steigt das Kollisionsrisiko jedoch 
erst ab einer Geschwindigkeit von >50 km/h. 

Da sich die Quartiere von Brandtfledermäusen unter anderem in Gebäuden befinden, sind 
sie empfindlich gegenüber dem Verlust von Gebäudestrukturen und der Sanierung von 
Gebäuden, die das Quartierpotential verringern (Verschluss von Gebäudespalten, Ver-
wendung von giftigen Holzlasuren).  

Denkbare Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Folgende Vorhabenbestandteile sind grundsätzlich geeignet, Verbotstatbestände des § 
44 BNatSchG bei der Brandtfledermaus auszulösen: 

• Sonstige Flächeninanspruchnahme (Baustelleneinrichtungsflächen, Arbeits-
bereiche, Portale) 

- Verlust von Teilen des Jagdhabitats 

• Verlust von Lebensräumen mit Quartierfunktion entlang der Zufahrten 

• Transportvorgänge Zufahrten Lachsberg 

- Bauzeitliche Störung durch nächtliche Lichtimmissionen 

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile werden keine Verbotstatbestände des § 44 
BNatschG bei der Brandtfledermaus ausgelöst: 

• Untertageanlagen 

• Transportvorgänge B462 und L83 

• Baustelleneinrichtungsflächen G und F 
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Die Anlagen die Untertage entstehen (z. B. Kavernenkraftwerk, Stollen) haben keinen 
Einfluss auf den Bestand der Brandtfledermaus, da dadurch weder Flächen in Anspruch 
genommen werden, noch sind Störungen durch Licht oder Vibrationen in einem Maße zu 
erwarten, als dass Verbotstatbestände ausgelöst würden. Die Transportvorgänge auf der 
B462 und L83 führen nicht zu einer signifikanten Erhöhung der Störung, da diese bereits 
im Ist-Zustand stark befahrene Straßen sind, die die Brandtfledermaus meidet. 

Sonstige Flächeninanspruchnahme (Baustelleneinrichtungsflächen, Portale) 

Auf den übrigen Baustelleneinrichtungsflächen (Bahnhof Raumünzach, am Parkplatz 
B462, BE-Fläche F und BE-Fläche G) und im Bereich der Portale (Auslassbauwerk, Zu-
fahrtsstollen, Schutterstollen, Zugangsstollen Schwarzenbachwerk, Zugangsstollen 
Murgwerk) werden kleinräumig Flächen beansprucht (vgl. Tabelle 28).  

Tabelle 28: Beanspruchte Flächen der sonstigen Vorhabenbestandteile 

Vorhabenbestandteil Beanspruchte Fläche [ha] 

Baustelleneinrichtungsflächen Bahnhof Raumünzach 0,24 

Baustelleneinrichtungsflächen am Parkplatz B462 0,49 

Baustelleneinrichtungsfläche G 0,19 

Baustelleneinrichtungsfläche F 0,26 

Portal Auslassbauwerk 0,23 

Portal Zufahrtsstollen, Schutterstollen 0,54 

Portal Zugangsstollen Schwarzenbachwerk 0,24 

Portal Zugangsstollen Murgwerk 0,14 

Die Brandtfledermaus nutzt Jagdhabitate von bis zu 100 km² (DIETZ & KIEFER 2014), so 
dass diese Flächen höchstens einen geringen Teil eines Nahrungsraums betreffen. Da 
die Flächen nicht zusammenhängend sind, ist ein Ausweichen ohne Beeinträchtigung 
möglich. 

Auch Quartiere der Art sind auf den Flächen nicht zu erwarten. Sollten sich einzelne 
Quartiere auf den Flächen befinden, entspricht das Wegfallen dieser den natürlichen 
Schwankungen und löst somit keinen Verbotstatbestand aus. 

Verlust von Lebensräumen mit Quartierfunktion entlang der Zufahrten 

Entlang der Zufahrten (Portale) sind Eingriffe in Fledermauslebensräume zu erwarten. Die 
genaue Abgrenzung erfolgt erst im Zuge der Ausführungsplanung. Vorsorglich wird der 
Eingriff für die Brandtfledermaus wie folgt bilanziert:  

• Hohes Quartierpotential: <0,1 ha 

• Mittleres Quartierpotential: rd. 2,1 ha 

• Geringes Quartierpotential: rd. 4,4 ha 

Es ist nicht ausgeschlossen, dass einzelne potentielle Quartiere der Brandtfledermaus 
(Einzelquartiere) baubedingt entlang der Zufahrt entfallen werden. Da die Brandtfleder-
maus häufig Gebäudequartiere nutzt, stehen ihr im Murgtal und in Herrenwies viele bes-
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ser geeignete Strukturen zur Verfügung, welche die Art nutzen kann. Daher ist zu erwar-
ten, dass ein Ausweichen ohne Beeinträchtigung möglich ist. Sich dennoch möglicher-
weise in Baumhöhlen befindlichen Tiere werden durch Vermeidungsmaßnahmen ge-
schützt (vgl. Kap. 4.1). 

Transportvorgänge Zufahrten Lachsberg 

Obwohl ein Teil der Transportvorgänge am Lachsberg 24 Stunden und somit z.T. nachts 
(Aktivitätsphase der Fledermäuse) stattfindet, ist die Anzahl an Fahrzeugen im Durch-
schnitt <2 Fahrzeuge/Tag. Hierdurch kann keine Beeinträchtigung der Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten abgeleitet werden, zumal ausreichend ruhige Bereiche im Umfeld ver-
bleiben. 

Eine Tötung durch Kollisionen bei Transportvorgängen ist nicht zu erwarten, da das Kolli-
sionsrisiko erst ab einer Geschwindigkeit von >50 km/h signifikant erhöht wird 
(LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR SCHLESWIG-HOLSTEIN 2011). 

3.2.1.4.5. Herleitung des Kompensationsbedarfs 

Da das Vorhaben keine Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 3 bzw. Nr. 2 BNatschG bei 
der Brandtfledermaus auslöst, sind auch keine Kompensationsmaßnahmen notwendig. 
Durch folgende u.a. für das Braune Langohr und der Wasserfledermaus geschaffene 
Kompensationsmaßnahmen wird jedoch auch die Brandtfledermaus profitieren.  

• Verbesserung des Quartierangebots für Fledermäuse im Wald durch künstliche 
Quartiere (Maßnahme KQ1) 

• Nutzungsaufgabe von Waldbeständen auf insgesamt rd. 57 ha (Maßnahmen 
KN1 und KN2)  

3.2.1.4.6. Vermeidungsmaßnahme 

Folgende Maßnahmen werden durchgeführt, um das Eintreten von Verbotstatbeständen 
zu vermeiden (vgl. Kap 4.1):  

• V1 Fäll- und Rodungszeitenbeschränkung  

3.2.1.4.7. Fazit 

Durch das Vorhaben werden unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen keine 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei der Brandtfledermaus ausgelöst.  

3.2.1.5 Nymphenfledermaus (Myotis alcathoe) 

Wie alle Fledermäuse, ist auch die Nymphenfledermaus eine Art des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie. Da die Art erst seit 2001 als eigenständige Art gilt, sind bisher wenige Da-
ten bekannt. Der Erhaltungszustand der Art ist in Baden-Württemberg ungünstig-schlecht 
(LUBW 2019), landesweit ist er aufgrund der defizitären Datenlage unbekannt (BFN 
2019). Auf der Roten Liste ist die Art in Baden-Württemberg noch nicht gelistet (BRAUN & 

DIETERLEN 2003), bundesweit gilt sie als vom Aussterben bedroht (MEINIG et al. 2020). 
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3.2.1.5.1. Charakterisierung der betroffenen Art 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

In der nachfolgenden Übersicht werden Angaben zu den Lebensraumansprüchen und der 
Verhaltensweise der Nymphenfledermaus zusammengefasst. 

Tabelle 29: Kurzcharakterisierung der Nymphenfledermaus 

Lebensraum: Typische Waldart; vor allem gewässernah in altholzreichen Au- und 

Bruchwäldern.  

Wochenstuben und Einzelquartiere meist hinter abgeplatzter Rinde, in 

Baumhöhlen oder Astabbrüchen. Dabei befinden sich Wochenstuben 

v. a. in Eichen 

Winterquartiere in unterirdischen Höhlungen (z.B. Höhlen, Stollen) 

aber auch vermutlich in Bäumen. 

Jagdhabitate v.a. in Wäldern und über Gewässern (meist vegetations-

nah) 

Höhenverteilung noch unklar; bisher Bevorzugung von Bereichen bis 

550 m ü. NN, Max. bis 2000 m ü. NN (STECK et al. 2015) 

Aktionsradius: Entfernung zwischen Quartieren und Jagdhabitaten meist ~600 m; 

selten bis 6 km (DIETZ & DIETZ 2015) 

Quartierwechsel oft täglich über ca. 350 m 

Jagdhabitate durchschnittlich 100 ha (max. 260 ha) mit bis zu 8 Teil-

habitaten á 5-10 ha (DIETZ & DIETZ 2015) 

Phänologie Wochenstubenzeit: Mai - August/September 

Jungenaufzucht: Mitte Juni - Juli/August  

Paarung: Spätsommer 

Winterquartier: noch nicht bekannt 

Dispersionsverhalten: Durch die erst kürzliche Abspaltung der Art kann noch keine Aussage 

über das Dispersionsverhalten getroffen werden. 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Als Fortpflanzungsstätten sind nach RUNGE et al. (2010) neben den Wochenstubenquar-
tieren auch die Balz- und Paarungsquartiere aufzufassen.  

Die Wochenstuben der Art befinden sich fast Ausnahmslos in bzw. an Bäumen, vor allem 
alten Eichen. Die Höhenverteilung von Eichen scheint zumindest in Deutschland auch 
gleichbedeutend mit der Höhenverteilung der Nymphenfledermaus, meist bis ca. 550 m, 
zu sein. Aus Frankreich sind jedoch Nachweise bis 2000 m ü. NN bekannt. In den Bäu-
men werden bevorzugt Spalten hinter abgeplatzter Rinde aber auch Fäulnishöhlen und 
Astabbrüche im Kronenbereich der Bäume genutzt. Eine Nutzung von Spechthöhlen 
konnte bisher nicht nachgewiesen werden (DIETZ & DIETZ 2015). Die Nymphenfledermaus 
wechselt außerhalb der Säugephase meist alle 1 - 3 Tage das Quartier (LUČAN et al. 
2009, DIETZ & DIETZ 2015). In einem Wochenstubenquartier befinden sich in Deutschland 



PSW Forbach - Neue Unterstufe Planfeststellungsverfahren saP 
Kap. 3.2.1.5 Nymphenfledermaus (Myotis alcathoe) 

Teil E.III Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 189 

meist 3 bis 5 Weibchen, die zwischen den Quartieren wechseln und sich neu vergesell-
schaften, so dass sich ein Wochenstubenverband auf mehrere Quartiere aufteilt (DIETZ & 

DIETZ 2015). Die Nähe zu Gewässern (<600 m; DIETZ & KIEFER 2014) scheint bei der 
Quartierwahl ebenfalls entscheidend zu sein. Als Balz- und Paarungsquartiere dienen 
vermutlich die Winterquartiere. 

Zu den Ruhestätten zählen außer den Einzelquartieren während des Sommers (Quartiere 
in und an Bäumen) auch die Winterquartiere.  

Winterquartiere befinden sich in unterirdischen Höhlen und Felswänden. Auch die Nut-
zung von Baumhöhlen ist denkbar, konnte jedoch aufgrund der erst jungen Abspaltung 
der Art bisher nicht nachgewiesen werden. Durch die äußerliche Ähnlichkeit zu den 
Schwesterarten Kleine Bartfledermaus/Brandtfledermaus ist die Bestimmung in Winter-
quartieren nicht möglich, ohne die Tiere zu stören.  

Auch essentielle Teilhabitate die zum Fortbestehen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
essentiell sind, werden dazu gezählt. Essenziell sind Jagdhabitate dann, wenn eine be-
sondere Eignung besteht, die in der näheren Umgebung nicht gegeben ist, z. B. kleine 
Fließgewässer und altholzreiche Eichenbestände umgeben von Nadelwaldbeständen. 
Auch Leitstrukturen sind dann essentiell, wenn sie die Quartiere mit essentiellen Jagdha-
bitaten oder weiteren Quartieren verbinden. 

3.2.1.5.2. Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Im Untersuchungsgebiet wurde die Nymphenfledermaus sowohl akustisch als auch durch 
einen Netzfang nachgewiesen. Die Lage der Nachweise ist in Karte E.III.2.4 dargestellt. 
Akustisch geben Einzelrufe an der Schwallung Hinweise auf die Art. Die Nymphenfleder-
maus gilt als leise rufende und somit akustisch schwer zu erfassende Art. Da die Art an 
Fließgewässern jagt, stellt der Schwarzenbach vermutlich ein Teiljagdgebiet der Art dar.  

Bei Netzfängen wurde am 22.07.2013 eine männliche Nymphenfledermaus am Seekopf 
gefangen (vgl. Karte E.III.2.4). Da die Aktivität im Untersuchungsgebiet insgesamt gering 
war und sich Wochenstuben bevorzugt in alten Eichen befinden (fehlen im Untersu-
chungsgebiet), sind keine Wochenstubenverbände im Untersuchungsgebiet zu erwarten. 
Der KFN (Stand 2018) sind keine weiteren Nachweise der Nymphenfledermaus im nähe-
ren Umkreis bekannt.  

3.2.1.5.3. Abgrenzung der lokalen Individuengemeinschaft und der lokalen Popula-
tion sowie Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Eine lokale Individuengemeinschaft ist nach RUNGE et al. (2010) bei Fledermäusen je-
weils getrennt nach Wochenstuben-, Paarungs- und Überwinterungsphase zu unterschei-
den. Jede dieser Quartiergemeinschaften stellt eine eigene lokale Individuengemeinschaft 
dar. 

Im Untersuchungsgebiet konnten keine Quartiere der Art festgestellt werden. Aus der di-
rekten Umgebung sind ebenfalls keine Nachweise bekannt, die nächsten bekannten Vor-
kommen liegen zwischen Kehl und Offenburg (>20 km Entfernung) und in Lahr (ca. 30 km 
Entfernung (BfN 2006). 
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Aufgrund der fehlenden Quartierdaten können keine lokalen Individuengemeinschaften 
abgegrenzt werden. Die lokale Population, zu denen das gefangene Tier gehört, wird über 
das Untersuchungsgebiet hinaus fortbestehen da keine trennenden Strukturen (z. B. Au-
tobahnen, Ackerflächen) das Untersuchungsgebiet begrenzen. Aus pragmatischen Grün-
den wird die lokale Population mit dem Naturraum Nordschwarzwald gleichgesetzt. 

Erhaltungszustand der lokalen Population 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Po-
pulation, der Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe 
Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt sich für die Nymphenfledermaus 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „mittel-schlecht“ (C) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: „mittel-schlecht“ (C).  

Nach den Bewertungskriterien von RUNGE et al. (2010) ist die Anzahl an Weibchen und 
Jungtieren in den Wochenstuben sowie die Anzahl der Individuen und das Geschlechter-
verhältnis der Paarungsquartiere entscheidend für die Bewertung der lokalen Population. 
Im Winter kann die Anzahl überwinternder Tiere für die Bewertung der lokalen Population 
herangezogen werden. 

Da weder im Untersuchungsgebiet noch im 15 km Umkreis Quartiere der Art bekannt 
sind, die für die Bewertung des Zustands der lokalen Population herangezogen werden 
können, ist keine Bewertung möglich. Aufgrund der wenigen Rufe, dem Fehlen von Quar-
tiernachweisen und nur einem Fang der Art bei erheblichen Aufwand (145 Netzfänge) 
wird vorsorglich ein „mittel bis schlechter“ (C) Zustand der Population angenommen. 

Habitatqualität: „mittel-schlecht“ (C).  

Die Nymphenfledermaus besiedelt bevorzugt Biotopkomplexe aus alten Laubwäldern (v.a. 
Eichen <150 Jahre) und Gewässern mit einem starken Uferbewuchs.  

Das Untersuchungsgebiet wurde hinsichtlich seiner Habitatqualität für die Nymphenfle-
dermaus bewertet. Dabei wurde das Quartierpotential separat zum Potential als Nah-
rungsraum betrachtet. Die Flächen und der Anteil dieser bezogen auf das gesamte Unter-
suchungsgebiet sind in Tabelle 30 dargestellt. 
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Tabelle 30: Lebensraumpotentiale der Nymphenfledermaus 

Potential 

Quartier Jagdhabitat 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Hoch 

Alt- und totholzreiche Laub- 

oder Mischwälder und 

Streuobstbestände  

<600 m ü. NN 

Stollen und Höhlen (Win-

terquartier) 

115,3 (5,6) 

Au-, Bruch- und Moor-

wälder; Moor und Ge-

hölze entlang von Ge-

wässern, Kleingewässer 

49,3 (2,4) 

Mittel 

Laub- oder Mischwälder 

und baumbestandene Flä-

chen (Parks, Gärten und 

Einzelbäume, Baumgrup-

pen, Streuobst) mit starkem 

bis geringem Baumholz 

altholzreiche Nadelwälder 

<600 m ü. NN, 

75,8 (3,7) 

Parks, Gärten, Streu-

obstbestände, Baum-

gruppen, alter Laub- 

und Mischwald, 

Schwarzenbachtalsper-

re 

434,2 

(21,2) 

Gering 

Junger Wald, Gebäude; 

Merkmale hohes und mittle-

res Quartierpotential 

>600 m ü. NN 

1.397,7 

(68,4) 

Nadelwald, Siedlungen, 

Wege, junger Laub- und 

Mischwald, Waldwege 

1.283,3 

(62,8) 

Sehr 

ge-

ring/kein 

Offenland (Wiesen, Ge-

wässer, Gebüsch etc.) 

454,4 

(22,2) 

unstrukturiertes Offen-

land Gebüsch, versie-

gelte Fläche) 

276,5 (13,5) 

*UG= Untersuchungsgebiet  

Das Quartierpotential ist im Untersuchungsgebiet überwiegend gering oder sogar sehr 
gering (insgesamt ~91 %). Das Potential als Jagdhabitat ist auf rund 24 % der Fläche 
hoch oder mittel. Dies sind vor allem die Gewässer (Murg, Herrenwieser See) sowie alte 
Laubbestände. 

Aufgrund der Armut an bevorzugten Habitatstrukturen (alte Laubbäume, Au- Bruch- und 
Moorwälder) ist die Habitatqualität insgesamt „mittel-schlecht“ (C)  

Beeinträchtigungen: „mittel“ (B)  

Es sind keine Beeinträchtigungen durch Zerschneidungen zu erwarten. Durch die Forst-
wirtschaft kann generell eine mittlere Beeinträchtigung (B) angenommen werden.  
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3.2.1.5.4. Prognose und Bewertung der Schädigung und/oder Störung nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG  

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenwirkungen 

Die Nymphenfledermaus ist durch die unmittelbaren Lebensraumverluste über Flächenin-
anspruchnahme hinausgehend gegenüber Lichtimmissionen und Kollisionen im Straßen-
verkehr sowie der Zerschneidung von Habitaten empfindlich.  

Flächeninanspruchnahme von Wald führt zu einem Verlust von Baumquartieren und 
Jagdhabitaten der Art. Durch die häufigen Quartierwechsel der Nymphenfledermaus 
(meist alle 2-3 Tage; LUČAN et al. 2011) benötigt sie ein hohes Baumhöhlenangebot.  

Nach dem SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR 
(2012) ist die Nymphenfledermaus empfindlich gegenüber Licht und Kollisionen im Stra-
ßenverkehr. 

Die Nymphenfledermaus meidet Bereiche mit verstärkter Lichtimmission. Durch starke 
Lichtquellen können Beutetiere aus den Jagdhabitaten zu den Stellen mit erhöhter Lichtin-
tensität gelockt werden, wodurch die Jagdhabitate an Qualität verlieren können (RYDELL 

1992; SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR 2012).  

Wie alle in Baden-Württemberg vorkommenden Fledermäuse der Gattung Myotis, fliegt 
auch die Nymphenfledermaus strukturgebunden, was sie empfindlich gegenüber der Zer-
schneidung von Habitaten macht. Die Orientierung an Leitlinien kann außerdem zu einem 
erhöhten Kollisionsrisiko führen, wenn die Tiere sich an Schallschutzwänden, Alleen oder 
Ähnlichem orientieren. Nach einer Veröffentlichung des LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND 

VERKEHR SCHLESWIG-HOLSTEIN (2011) steigt das Kollisionsrisiko jedoch erst ab einer Ge-
schwindigkeit von >50 km/h. 

Denkbare Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Durch die Vorhabenbestandteile werden keine Verbotstatbestände des § 44 BNatschG 
bei der Nymphenfledermaus ausgelöst.  

Aufgrund der geringen Aktivität im Untersuchungsgebiet (wenige Rufe, ein gefangenes 
Männchen bei Netzfängen), der geringen Eignung des Lebensraums für die Nymphenfle-
dermaus (wenige alte Eichen oder andere Laubbäume über 150 Jahre), wird diese das 
Untersuchungsgebiet nur gelegentlich nutzen. Aufgrund fehlender Quartierstrukturen (ho-
he Dichten an alten Eichen fehlen im Untersuchungsgebiet) und der überwiegend großen 
Höhenlage (bis zu 1.000 m ü. NN) sind keine Wochenstuben im Untersuchungsgebiet zu 
erwarten. Sollten sich Einzeltiere in Baumhöhlen befinden, werden diese durch Vermei-
dungsmaßnahmen geschützt (vgl. Kap. 4.1). Da das Untersuchungsgebiet durch das Vor-
haben nicht zerschnitten wird, kann die Nymphenfledermaus weiterhin das Untersu-
chungsgebiet durchqueren und dort jagen. 

3.2.1.5.5. Herleitung des Kompensationsbedarfs 

Da das Vorhaben keine Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 3 bzw. Nr. 2 BNatschG bei 
der Nymphenfledermaus auslöst, sind auch keine Kompensationsmaßnahmen notwendig. 
Durch die für andere Fledermausarten (z. B. Braunes Langohr) geschaffenen Kompensa-
tionsmaßnahmen wird auch die Nymphenfledermaus profitieren. 
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3.2.1.5.6. Vermeidungsmaßnahme 

Folgende Maßnahmen werden durchgeführt, um das Eintreten von Verbotstatbeständen 
zu vermeiden (vgl. Kap. 4.1.1):  

• V1 Fäll- und Rodungszeitenbeschränkung  

3.2.1.5.7. Fazit 

Durch das Vorhaben werden unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen keine 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei der Nymphenfledermaus ausgelöst.  

3.2.1.6 Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 

Wie alle Fledermäuse, ist auch die Wasserfledermaus eine Art des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie. Der Erhaltungszustand der Art ist in Baden-Württemberg und bundesweit als 
günstig eingestuft (BFN 2019, LUBW 2019). Auf der Roten Liste gilt sie landesweit als 
gefährdet (BRAUN & DIETERLEN 2003), bundesweit wird keine Gefährdung angenommen 
(MEINIG et al. 2020). 

3.2.1.6.1. Charakterisierung der betroffenen Art 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

In der nachfolgenden Übersicht werden Angaben zu den Lebensraumansprüchen und der 
Verhaltensweise der Wasserfledermaus zusammengefasst. 

Tabelle 31: Kurzcharakterisierung der Wasserfledermaus 

Lebensraum: Hauptsächlich gewässerreiche Niederungen. Typische Waldart 

Verbreitungsschwerpunkt in Baden-Württemberg in der nördlichen 

Rheinebene.  

Wochenstuben-, Männchen- und Einzelquartiere hauptsächlich in 

Baumhöhlen (Specht- und Fäulnishöhlen v.a. in Buchen und Eichen in 

Waldrandnähe), Brücken, Nistkästen, oder seltener in Baumspalten 

und Gebäuden. 

Anspruch an die Quartierdichte: mindestens 6/100 ha 

Winterquartiere in unterirdischen Hohlräumen, eventuell auch in 

Baumhöhlen 

Jagdhabitate sind v.a. Lebensraumkomplexe aus quartierreichen Wäl-

dern und größeren, nährstoffreichen stehenden oder langsam fließen-

den Gewässern. In Baden-Württemberg ist die Wasserfledermaus in 

Flussauen mit Auwald und Altwassern am häufigsten. Infolge wasser-

baulicher Maßnahmen aufgeweitete und strömungsberuhigte Flussab-

schnitte werden als Hauptjagdhabitate angegeben (BRAUN & 

DIETERLEN 2003). 



PSW Forbach - Neue Unterstufe Planfeststellungsverfahren saP 
Kap. 3.2.1.6 Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 

194 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung Teil E.I 

Aktionsradius: Zwischen den Quartieren und den Jagdgebieten werden durchschnitt-

lich 2,3 (Weibchen) bis 3,7 km (Männchen) zurückgelegt; Einzeltiere 

bis 15 km (DIETZ & KIEFER 2014) 

Aktionsraum 150-530 ha (MESCHEDE & RUDOLPH 2004) 

Phänologie Wochenstubenzeit: April/Mai - Juli/August 

Jungenaufzucht: Mitte Juni - Ende August 

Paarung: September - April; in Zwischen- und im Winterquartier 

Winterquartier: Mitte September - März/April 

Dispersionsverhalten: Wanderfähige Art; Distanzen zwischen Sommer- und Winterquartier 

meist < 150 km (DIETZ & KIEFER 2014) 

Ausgeprägte Ortstreue bei den Winterquartieren; die Männchen zei-

gen hinsichtlich der Sommerquartiere eine geringe Ortstreue und 

übertagen teilweise in den Winterquartieren. 

Quartierwechsel i. d. R. alle 2-5 Tage in durchschnittlich 600 m ent-

fernte Quartiere (min. 15m; max. 4 km; RIEGER 1997) 

 

 
Abbildung 48:  Herrenwieser See als geeignetes Jagdhabitat der Wasserfledermaus 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Als Fortpflanzungsstätten sind nach RUNGE et al. (2010) neben den Wochen-
stubenquartieren auch die Balz- und Paarungsquartiere aufzufassen. Die Wochenstuben 
der Art befinden sich meist in Baum-, Fäulnis- oder Spechthöhlen in Eichen und Buchen 
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aber auch Nistkästen und Spaltenquartiere in Bauwerken (z.B. Brücken) werden von der 
Art genutzt. Weibchen sind in den niederen, wärmbegünstigten Lagen bis 350 m ü. NN 
häufiger; Männchen dominieren in größeren Höhen, bis 560 m ü. NN (BRAUN & DIETERLEN 

2003). Die Wochenstubenquartiere werden dabei etwa alle 2-5 Tage gewechselt, so dass 
eine hohe Höhlendichte notwendig ist. DIETZ & KIEFER (2014) geben bis zu 40 Wochen-
stubenquartiere im Jahresverlauf an. Als Balz- und Paarungsquartiere werden unterirdi-
sche Strukturen genutzt, wobei Wasserfledermäuse in großer Zahl schwärmen und Paa-
rungen meist zwischen September und November, aber auch bis ins Frühjahr stattfinden. 

Zu Ruhestätten zählen außer den Einzelquartieren während des Sommers auch die Win-
terquartiere. Neben Baumhöhlen, Nistkästen und Bauwerken befinden sich Einzel-
quartiere der Wasserfledermaus auch in Felswänden, Höhlen und Stollen. Im Winter nutzt 
die Wasserfledermaus meist unterirdische Strukturen (z.B. Höhlen, Stollen, Keller, Bun-
ker) aber auch die Nutzung von Baumhöhlen ist nicht ausgeschlossen (DIETZ & KIEFER 
2014). 

Wegen der hohen Bindung der Wasserfledermaus an Gewässern werden weitere essen-
tielle Jagdhabitate zu den Fortpflanzungsstätten gezählt. Essenziell sind Jagdhabitate 
dann, wenn eine besondere Eignung besteht, die in der näheren Umgebung nicht gege-
ben ist, z. B. Gewässer in Nadelwaldbeständen. Auch Leitstrukturen sind dann essentiell, 
wenn sie die Quartiere mit essentiellen Jagdhabitaten oder weiteren Quartieren verbin-
den. 

3.2.1.6.2. Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Die Wasserfledermaus wurde im Untersuchungsgebiet durch akustische Untersuchungen 
und Netzfänge nachgewiesen. Die Lage der Nachweise ist in Karte E.III.2.5 dargestellt. 

Akustisch wurde die Art insgesamt eher selten erfasst. Rufaufzeichnungen der Art gelan-
gen am Schwarzenbach, an der Murg, am Seebachhof, dem Herrenwieser See sowie am 
Seekopf und Wegscheid (vgl. Karte E.III.2.5). Auf der Schwarzenbachtalsperre konnte die 
Art regelmäßig bei der Jagd nach Insekten knapp über der Wasserfläche beobachtet wer-
den. Die gewässernahen Bereiche (Schwarzenbach, Murg, Seebachhof, Herrenwieser 
See) stellen weitere günstige Jagdhabitate der Art dar. Die Rufe am Seekopf und Weg-
scheid wurden vermutlich bei Transferflügen aufgezeichnet.  

2014 wurden ein Weibchen und vier Männchen durch Netzfänge nachgewiesen. An der 
Schwallung und dem Herrenbronnweg wurden dabei insgesamt vier Wasserfledermäuse 
gefangen, am Herrenwieser See ein Männchen.  

Ein Männchen (gefangen am 18.06.2014 an der Schwallung), wurde besendert. Das Tier 
hielt sich bis zum Einflug in das Brückenquartier entlang des Schwarzenbachs auf und 
jagte zwischen der Schwallung und der Schwarzenbachtalsperre. 

Im Fensterstollen Raumünzach liegen Nachweise für ein Winterquartier vor (RP KA 
2020).  
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Abbildung 49: Gefangene Wasserfledermaus 

 

Abbildung 50: Brücke an der Schwallung; Quartier eines am 18.06.2014 an der Schwallung gefange-

nen Männchens der Wasserfledermaus 
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3.2.1.6.3. Abgrenzung der lokalen Individuengemeinschaft und der lokalen Popula-
tion sowie Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Eine lokale Individuengemeinschaft ist nach RUNGE et al. (2010) bei Fledermäusen je-
weils getrennt nach Wochenstuben-, Paarungs- und Überwinterungsphase zu unterschei-
den. Jede dieser Quartiergemeinschaften stellt eine eigene lokale Individuengemeinschaft 
dar. 

Im Untersuchungsgebiet selbst konnte lediglich ein Einzelquartier eines Männchens 
nachgewiesen werden. Wochenstuben wurden nicht nachgewiesen. Im Fensterstollen 
Raumünzach liegen Nachweise für ein Winterquartier vor (RP KA 2020). Weibliche Was-
serfledermäuse besiedeln meisten die wärmbegünstigten Tallagen bis 350 m ü. NN, wäh-
rend Männchen auch höhere Lagen bis 560 m ü. NN nutzten (BRAUN & DIETERLEN 2003). 
In Forbach und in Raumünzach sind Winterquartiere der Art bekannt, in denen sich jähr-
lich vereinzelnd überwinternde Wasserfledermäuse befinden (Datenabfrage KFN 2018). 

Infolge der fehlenden Quartierdaten können lediglich die beiden Winterquartier-
gemeinschaften als eigene lokale Individuengemeinschaften der Wasserfledermaus ab-
gegrenzt werden. Aufgrund des großen Aktionsradius der Art (bis zu 15 km; DIETZ & 

KIEFER 2014) ist zu erwarten, dass die erfassten Wasserfledermäuse alle einer lokalen 
Population angehören. Die lokale Population wird über das Untersuchungsgebiet hinaus 
fortbestehen, da Weibchen höhere Lagen eher meiden und daher vor allem außerhalb 
des Untersuchungsgebiets zu erwarten sind. Zudem begrenzen keine trennenden Struktu-
ren (z. B. Autobahnen, Ackerflächen) das Untersuchungsgebiet. Aufgrund der Wanderfä-
higkeit der Art (bis zu 150 km [DIETZ & KIEFER 2014]) wird die lokale Population aus 
pragmatischen Gründen mit dem Naturraum Nordschwarzwald abgegrenzt. 

Erhaltungszustand der lokalen Population 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Po-
pulation, der Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe 
Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt sich für die Wasserfledermaus 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: „mittel-schlecht“ (C) 

Nach den Bewertungskriterien von RUNGE et al. (2010) ist die Anzahl an Weibchen und 
Jungtieren in den Wochenstuben sowie die Anzahl der Individuen und das Geschlechter-
verhältnis der Paarungsquartiere entscheidend für die Bewertung der lokalen Population. 
Im Winter kann die Anzahl überwinternder Tiere für die Bewertung der lokalen Population 
herangezogen werden. 

Da die erfassten und uns bekannten Daten Dritter keine vollständige Bestandserfassung 
aller Quartiere darstellen, ist eine exakte Bewertung der lokalen Population nicht möglich. 
Daher kann nur eine Annäherung getroffen werden, um den Zustand der Population zu 
bewerten: 

Insgesamt wurden 5 Wasserfledermäuse gefangen (1 Weibchen, 4 Männchen). In Bezug 
auf den durchgeführten Erfassungsaufwand von insgesamt 145 Netzfängen ergibt sich 
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eine Fangquote von nur einer Wasserfledermaus pro 29 Netzfängen. Auch von den auf-
gezeichneten Rufen konnten nur wenige der Wasserfledermaus zugeordnet werden, ob-
wohl die Wasserfledermaus akustisch gut zu erfassen und eindeutig zu bestimmen ist. 
Diese Werte sind gering und deuten auf eine geringe Aktivität im Untersuchungsgebiet 
hin. Da das Untersuchungsgebiet einen repräsentativen Ausschnitt des Naturraums dar-
stellt (ähnliche Höhenlage und Habitateignung wie im Großteil des Nordschwarzwalds) ist 
der Zustand der lokalen Population „mittel bis schlecht“ (C).  

In den beiden Winterquartieren wurden über mehrere Jahre 1-3 Wasserfledermäuse pro 
Winterquartier (Forbach und Raumünzach) gezählt. Da Wasserfledermäuse sich auch in 
großen Zahlen in Winterquartieren zusammenfinden (z. B. Spandauer Zitadelle ca. 3.500 
Wasserfledermäuse) ist dieser Wert gering, so dass auch im Winter die lokale Population 
mittel bis schlecht ist (C) ist.  

Habitatqualität: „gut“ (B) 

Der bevorzugte Lebensraum der typischen Waldart sind gewässerreiche Niederungen mit 
quartierreichen Wäldern und größeren, nährstoffreichen stehenden oder langsam fließen-
den Gewässern. Vor allem Flussauen mit Auwald und Altwassern und Infolge wasserbau-
licher Maßnahmen aufgeweitete und strömungsberuhigte Flussabschnitte werden als 
Hauptjagdhabitate angegeben (BRAUN & DIETERLEN 2003). 

Das Untersuchungsgebiet wurde hinsichtlich seiner Habitatqualität für die Wasserfleder-
maus bewertet. Dabei wurde das Quartierpotential separat zum Potential als Nahrungs-
raum betrachtet. Die Flächen und der Anteil dieser bezogen auf das gesamte Untersu-
chungsgebiet sind in Tabelle 32 dargestellt. 

Tabelle 32: Lebensraumpotentiale der Wasserfledermaus 

Potenti-

al 

Quartier Jagdhabitat 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Hoch 

Altholzreiche Laubwälder, 

Stollen & Höhlen (Winter-

quartiere) 

<400 m ü. NN  

10,8  

(0,5) 

Gewässer inklusive 

Ufer, Altholzreiche 

reich strukturierte Au-

wälder 

100,6  

(4,9) 

Mittel 

Laubwälder mit geringem 

Baumholz; altholzreiche 

Nadel & Mischwälder, Ge-

bäude mit hohem Quartier-

potential, Brücken 

 

210,21  

(10,3) 

sonstige altholzreiche 

Laub & Mischwälder, 

Waldwege jüngere 

Auwälder, Schlagflu-

ren 

282,4  

(13,8) 
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Potenti-

al 

Quartier Jagdhabitat 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Gering 

Junger Wald, sonstige Ge-

bäude; Felswände Merkma-

le hohes und mittleres Quar-

tierpotential >400 m ü. NN 

1.366,3  

(66,9) 

Junge Laubbaumbe-

stände, alter Nadel-

wald, Gärten, Streu-

obst. 

1.451,3  

(71,0) 

Sehr 

ge-

ring/kein 

Offenland (Wiesen, Gewäs-

ser, Gebüsch etc.) 

455,9  

(22,2) 

Junger Nadelwald, 

unstrukturiertes Offen-

land, Siedlungen 

208,9  

(10,2) 

*UG= Untersuchungsgebiet  

Das Quartierpotential ist auf rund 11 % des Untersuchungsgebiets hoch oder mittel. Dies 
liegt daran, dass auch altholzreiche Nadelwälder von der Art als Quartierraum genutzt 
werden. Etwa 19 % haben ein hohes bzw. mittleres Potential als Jagdhabitat. Dies sind 
vor allem Gewässer und Au- bzw. alter Laub- und Mischwald. Auch die Gebiete mit einem 
geringen Potential als Jagdhabitat werden von der Art bei der Jagd zumindest teilweise 
genutzt. 

Die Wasserfledermaus jagt bevorzugt an Gewässern. Im Untersuchungsgebiet befinden 
sich Stillgewässer (Herrenwieser See & Schwarzenbachtalsperre) sowie Fließgewässer 
(Murg, Schwarzenbach, Seebach), die sich als Jagdgebiet der Wasserfledermaus gut 
eignen. 

Insgesamt ist die Habitatqualität mindestens „gut“ (B)  

Beeinträchtigungen: „mittel“ (B)  

Das Waldgebiet der lokalen Population ist nicht zerschnitten (z. B. durch stark befahrene 
Straßen), so dass die Wasserfledermaus barrierefrei zwischen Quartieren, Jagdhabitaten 
und Winterquartieren wechseln kann. Durch die Forstwirtschaft kann generell eine mittlere 
Beeinträchtigung (B) angenommen werden.  

3.2.1.6.4. Prognose und Bewertung der Schädigung und/oder Störung nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG  

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenwirkungen 

Die Wasserfledermaus ist durch die unmittelbaren Lebensraumverluste über Flächenin-
anspruchnahme hinausgehend gegenüber Lichtimmissionen und Kollisionen im Straßen-
verkehr sowie der Zerschneidung von Habitaten empfindlich.  

Flächeninanspruchnahme von Wald führt zu einem Verlust von Baumquartieren und 
Jagdhabitaten der Art. Durch die häufigen Quartierwechsel der Wasserfledermaus benö-
tigt sie ein hohes Baumhöhlenangebot. Die Beanspruchung von Gewässerflächen führt zu 
einem Verlust von (essentiellen) Jagdhabitaten. 
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Nach dem SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR 
(2012) ist die Wasserfledermaus empfindlich gegenüber Licht und Kollisionen im Straßen-
verkehr. 

Die Wasserfledermaus meidet Bereiche mit verstärkter Lichtimmission. Durch starke 
Lichtquellen können Beutetiere aus den Jagdhabitaten zu den Stellen mit erhöhter Lichtin-
tensität gelockt werden, wodurch die Jagdhabitate an Qualität verlieren können (RYDELL 

1992; SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR 2012).  

Die Wasserfledermaus fliegt meinst strukturgebunden, was sie empfindlich gegenüber der 
Zerschneidung von Habitaten macht. Allerdings ist die Wasserfledermaus durchaus in der 
Lage auch Freiflächen zu überfliegen (KRETSCHMER 2001). Die Orientierung an Leitlinien 
kann außerdem zu einem erhöhten Kollisionsrisiko führen, wenn die Tiere sich an Schall-
schutzwänden, Alleen oder Ähnlichem orientieren. Nach einer Veröffentlichung des 
LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR SCHLESWIG-HOLSTEIN (2011) steigt das Kolli-
sionsrisiko jedoch erst ab einer Geschwindigkeit von >50 km/h. 

Denkbare Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Folgende Vorhabenbestandteile sind grundsätzlich geeignet, Verbotstatbestände des § 
44 BNatSchG bei der Wasserfledermaus auszulösen: 

• Sonstige Flächeninanspruchnahme (Baustelleneinrichtungsflächen, Arbeits-
bereiche, Portale) 

- Verlust von Teilen des Jagdhabitats 

• Verlust von Lebensräumen mit Quartierfunktion entlang der Zufahrten 

• Transportvorgänge Zufahrten Lachsberg 

- Bauzeitliche Störung durch nächtliche Licht- und Schallimmissionen 

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile werden keine Verbotstatbestände des § 44 
BNatschG bei der Wasserfledermaus ausgelöst: 

• Untertageanlagen 

• Transportvorgänge B462 und L83 

• Betrieb des Pumpspeicherwerks (Wasserspiegeländerungen) 

Die Anlagen, die Untertage entstehen (z. B. Kavernenkraftwerk, Stollen) haben keinen 
Einfluss auf den Bestand der Wasserfledermaus, da dadurch weder Flächen in Anspruch 
genommen werden, noch sind Störungen durch Schall, Licht oder Vibrationen in einem 
Maße zu erwarten, als dass Verbotstatbestände ausgelöst würden.  

Die Transportvorgänge auf der B462 und L83 führen nicht zu einer signifikanten Erhö-
hung der Störung, da dies im Istzustand schon stark befahrene Straßen sind, die die 
Wasserfledermaus meidet. 

Die betriebsbedingte Änderung des Wasserspiegels in der Schwarzenbachtalsperre wird 
nicht über den bereits genehmigten Schwankungsbereich hinausgehen. Dadurch ist keine 
zusätzliche Beeinträchtigung des Jagdverhaltens der Wasserfledermaus zu erwarten. 
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Sonstige Flächeninanspruchnahme (Baustelleneinrichtungsflächen, Arbeitsbereiche, Por-
tale) 

Auf den übrigen Baustelleneinrichtungsflächen (Baustelleneinrichtungsfläche Bahnhof 
Raumünzach, Baustelleneinrichtungsfläche am Parkplatz B462; F; G) und im Bereich der 
Portale (Auslassbauwerk, Zufahrtsstollen, Schutterstollen, Zugangsstollen Schwarzen-
bachwerk, Zugangsstollen Murgwerk) werden kleinräumig Flächen beansprucht (insges. 
rd. 2,33 ha vgl. Tabelle 33).  

Tabelle 33: Beanspruchte Flächen der sonstigen Vorhabenbestandteile 

Vorhabenbestandteil Beanspruchte Fläche [ha] 

Baustelleneinrichtungsflächen Bahnhof Raumünzach 0,24 

Baustelleneinrichtungsflächen am Parkplatz B462 0,49 

Baustelleneinrichtungsfläche G 0,19 

Baustelleneinrichtungsfläche F 0,26 

Portal Auslassbauwerk 0,23 

Portal Zufahrtsstollen, Schutterstollen 0,54 

Portal Zugangsstollen Schwarzenbachwerk 0,24 

Portal Zugangsstollen Murgwerk 0,14 

Die Wasserfledermaus nutzt Jagdhabitate von bis zu 350 ha (MESCHEDE & RUDOLPH 

2004), so dass die beanspruchten Flächen höchstens einen geringen Teil der Jagdhabita-
te betreffen. Da die Flächen nicht zusammenhängend sind, ist ein Ausweichen ohne Be-
einträchtigung möglich. Auch Quartiere der Art sind auf den Flächen nicht zu erwarten. 
Rechnerisch sind 0,4 ha Lebensräume mit geringem Quartierpotential durch die übrigen 
Baustelleneinrichtungsflächen und im Bereich der Portale betroffen. Sollten sich einzelne 
Quartiere auf den Flächen befinden, entspricht das Wegfallen dieser den natürlichen 
Schwankungen und löst somit keinen Verbotstatbestand aus.  
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Verlust von Lebensräumen mit Quartierfunktion entlang der Zufahrten 

Entlang der Zufahrten (Portale) sind Eingriffe in Fledermauslebensräume zu erwarten. Die 
genaue Abgrenzung erfolgt erst im Zuge der Ausführungsplanung. Vorsorglich wird der 
Eingriff für die Wasserfledermaus wie folgt bilanziert:  

• Hohes Quartierpotential: rd. 0 ha 

• Mittleres Quartierpotential: rd. 1,0 ha 

• Geringes Quartierpotential: rd. 5,5 ha 

Es ist nicht ausgeschlossen, dass in den zu fällenden Gehölzen entlang der Zufahrten 
potentielle Quartiere der Wasserfledermaus entfernt werden müssen. Wegen des gerin-
gen Anteils mit mittlerem Quartierpotentials insbesondere für Einzelquartiere ist zu erwar-
ten, dass ein Ausweichen ohne Beeinträchtigung möglich ist. Sich dennoch möglicher-
weise in Baumhöhlen befindlichen Tiere werden durch Vermeidungsmaßnahmen ge-
schützt (vgl. Kap. 4.1). 

Transportvorgänge Zufahrten Lachsberg 

Obwohl ein Teil der Transportvorgänge am Lachsberg 24 Stunden und somit z.T. nachts 
(Aktivitätsphase der Wasserfledermaus) stattfindet, ist die Anzahl an Fahrzeugen im 
Durchschnitt <2 Fahrzeuge/Tag. Hierdurch kann keine Beeinträchtigung der Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten abgeleitet werden, zumal ausreichend ruhige Bereiche im Umfeld 
verbleiben. 

Eine Tötung durch Kollisionen bei Transportvorgängen ist nicht zu erwarten, da das Kolli-
sionsrisiko erst ab einer Geschwindigkeit von >50 km/h signifikant erhöht wird 
(LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR SCHLESWIG-HOLSTEIN 2011). 
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3.2.1.6.5. Herleitung des Kompensationsbedarfs 

Der Kompensationsbedarf des Quartierverlusts wird nach HURST et al. (2016) anhand der 
Flächeneignung ermittelt (Tabelle 34).  

Tabelle 34: Kompensation des Quartierverlusts der Wasserfledermaus 

Potential Fläche Faktor für Be-
rechnung der 
Ausgleichsflä-
che (auf der Maß-
nahmen zur Habitat-
entwicklung -
verbesserung stattfin-
den müssen) 

Anzahl Fleder-
mauskästen für 
den zusätzlichen 
vorgezogenen 
Ausgleich (immer 
nur in Kombination mit 
der Ausweisung von 
Ausgleichsflächen) 

Kompensationsbe-
darf 

Nachgewiesene 
Quartierzentren 

0 1:5 25/ha 0 

Hoch 0 1:4 20/ha 0 

Mittel 1,0 ha 1:3 15/ha 3,0 ha Wald + 15 
Fledermauskästen 

Gering 5,5 ha 1:2 10/ha 10,2 ha Wald + 55 
Fledermauskästen 

Gesamt 6,5 ha   6,5 ha Wald; 70 Fle-
dermauskästen 

Kurzfristig und zum Ausgleich von bau- und anlagebedingten Verlusten sind nach der 
Bilanzierung (Tabelle 34) 70 Fledermauskästen auszubringen. Der Kompensationsbedarf 
für flächige Maßnahmen im Wald beläuft sich auf rd. 6,5 ha. 
Voraussetzungen für die Eignung von Flächen für Maßnahmen sind: 

• Lage im Aktionsraum der betroffenen lokalen Individuengemeinschaft 

• Lage außerhalb von Bereichen mit Vorhabens- oder durch Vorbelastungen beding-
ten Lichtimmissionen 

• Nähe zu (nährstoffreichen) Gewässern <2 km (Bewertung NRW, 2012) 

3.2.1.6.6. Vermeidungsmaßnahme 

Folgende Maßnahmen werden durchgeführt, um das Eintreten von Verbotstatbeständen 
zu vermeiden (vgl. Kap 4.1):  

• V1 Fäll- und Rodungszeitenbeschränkung  

3.2.1.6.7. CEF-Maßnahmen 

Es werden Maßnahmen für die Wasserfledermaus durchgeführt. Die Maßnahmen ent-
sprechen wegen des räumlichen Zusammenhangs und dem zeitlichen Vorlauf gegenüber 
dem Eingriff den Anforderungen an CEF-Maßnahmen. Sie werden seitens des Vorhaben-
trägers nicht als CEF-Maßnahmen eingestuft, weil der Nachweis ihrer Wirksamkeit nur 
schwer erbracht werden könnte. Daher wird vorsorglich eine Ausnahme nach § 45 (7) 
BNatSchG für die Wasserfledermaus beantragt.  
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3.2.1.6.8. FCS-Maßnahmen 

Die folgenden Maßnahmen werden zur Sicherung des Erhaltungszustands der Wasser-
fledermaus durchgeführt (FCS-Maßnahmen): 

• Ausbringen von 88 Nistkästen zum Ausgleich möglicher Baumquartiere (Maß-
nahme KQ1) 

• Nutzungsaufgabe von Waldbeständen auf rd. 56,7 ha: 

- KN1 Nutzungsaufgabe in Nadelholzmischbeständen (rd. 32,4 ha) 

- KN2 Nutzungsaufgabe in Laubmischwäldern (rd. 24,3 ha) 

Die Wasserfledermaus nutzt häufig Kastenquartiere (Einzeltiere, Männchengruppen als 
auch Wochenstubenverbände), so dass durch das Aufhängen von Fledermauskästen im 
Zusammenwirken mit der Nutzungsaufgabe von Waldbeständen und der dauerhaften 
Erhöhung der Baumhöhlendichte eine Verschlechterung des Erhaltungszustands ausge-
schlossen werden kann. Wasserfledermäuse nehmen Fledermauskästen i. d. R. gut an 
(vgl. ZAHN & HAMMER 2017), so dass die Wirksamkeit der Maßnahmen grundsätzlich ge-
geben ist.  

3.2.1.6.9. Fazit 

Vorhabenbedingt werden rd. 6,5 ha Lebensräume der Wasserfledermaus mit Quartierpo-
tential in Anspruch genommen. Wegen der Verbreitung im Untersuchungsgebiet ist nicht 
ausgeschlossen, dass tatsächlich genutzte Höhlenbäume vorhabenbedingt entfallen wer-
den. Tötungen können durch Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen werden. Eine 
erhebliche Störung wird bei der Wasserfledermaus nicht angenommen. Wegen der 
schwer nachweisbaren Wirksamkeit der geplanten Maßnahmen, wird eine Ausnahme 
nach § 45 (7) BNatschG beantragt. Der günstige Erhaltungszustand der Art wird durch die 
Ausführung von FCS-Maßnahmen erhalten. 

3.2.1.7 Großes Mausohr (Myotis myotis) 

Wie alle Fledermäuse, ist auch das Große Mausohr eine Art des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie. Zusätzlich ist sie eine Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie. Der Erhaltungszu-
stand der Art ist in Baden-Württemberg und bundesweit als günstig eingestuft (BFN 2019, 
LUBW 2019). Nach dem bundesweiten Monitoring von MESCHEDE (2012) ist der bundes-
weite Bestand in den Jahren von 1990 bis 2010 moderat und signifikant gewachsen. Auf 
der Roten Liste gilt sie landesweit als stark gefährdet (BRAUN & DIETERLEN 2003), bun-
desweit wird keine Gefährdung angenommen (MEINIG et al. 2020). 

3.2.1.7.1. Charakterisierung der betroffenen Art 

In der nachfolgenden Übersicht werden Angaben zu den Lebensraumansprüchen und der 
Verhaltensweise des Großen Mausohrs zusammengefasst. 
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Tabelle 35: Kurzcharakterisierung des Großen Mausohrs 

Lebensraum: Wochenstubenquartiere in Gebäuden (großvolumige Dachböden), 

Einzelquartiere (Männchen & nicht reproduzierende Weibchen) in 

Baumhöhlen oder ebenfalls in Gebäuden (z. T. zusammen mit Wo-

chenstuben). Seltener in Nistkästen oder Fels- bzw. Gebäudespalten.  

Überwinterung v. a. in unterirdischen Hohlräumen wie Höhlen, Stollen 

oder Keller (BRAUN & DIETERLEN 2003), seltener in Felsspalten und 

Baumhöhlen (GÜTTINGER et al. 2001, GEBHARD 1996) 

Jagdhabitate v. a. in unterwuchsarmen Wäldern (z. B. Buchen-

Hallenwälder); ein hindernisfreier Flug in geringer Höhe (bis 2 m über 

dem Boden) wird bevorzugt. 

Bei Regeneinbruch oder zum Ausruhen während der Jagd werden 

Baumhöhlen in den Jagdgebieten auch von reproduzierenden Weib-

chen als Tagesquartier genutzt. 

Aktionsradius: Zwischen den Quartieren und den Jagdhabitaten liegen i. d. R.  

5 - 15 km, selten bis 26 km (DIETZ & KIEFER 2014). 

Jagdhabitate von ~1.000 ha mit 1-5 Kernjagdhabitaten von ~10 ha 

(DIETZ & KIEFER 2014) 

Zwischen Sommer- und Winterquartieren können rund 200 km liegen. 

Phänologie Wochenstubenzeit: März/April - August/September (BRAUN & 

DIETERLEN 2003) 

Jungenaufzucht: Mai/Juni - Juli (MESCHEDE 2012) 

Paarung: August/September in Paarungsquartieren (SCHMIDT 1995) 

Winterquartier: November - Februar/März 

Dispersionsverhalten: Es besteht eine ausgeprägte Quartiertreue. Wochenstubenquartiere 

werden jahrzehntelang genutzt. Zwischen den Wochenstubenquartie-

ren einer Region findet aber ein gelegentlicher, nicht regelmäßiger 

Austausch von Individuen statt (bis 34 km; DIETZ & KIEFER 2014). Bei 

Distanzen zwischen den Quartieren bis rund 10 km kann die Aus-

tauschrate >30 % der Individuen betragen. Ein Austausch ist über 

Entfernungen bis rund 100 km möglich. 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Als Fortpflanzungsstätten sind nach RUNGE et al. (2010) neben den Wochenstubenquar-
tieren auch die Schwärm- und Paarungsquartiere aufzufassen. Die Wochenstubenquartie-
re befinden sich in Gebäuden, wobei eine Wochenstubenkolonie mehrere z. T. weit von-
einander entfernte Quartiere nutzen kann. Dort hängen die Großen Mausohren meist, in 
Clustern, entweder frei von der Decke oder in Spalten und können Koloniestärken von 50-
1.000, selten bis 5.000 Weibchen erreichen (DIETZ & KIEFER 2014). Bevorzugt werden 
große Räume wie Dachstühle von Kirchen, in denen an verschiedenen Stellen unter-
schiedliche Temperaturen herrschen, um Maximalwerte zu vermeiden.  
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In den Wochenstuben hängen - meist isoliert von den Weibchen - auch einzelne Männ-
chen oder nicht reproduzierende Weibchen (BRAUN & DIETERLEN 2003). 

Die Paarungsquartiere befinden sich meist in Baumhöhlen, seltener in Nistkästen, wo sich 
die Männchen während des Sommers aufhalten und im Herbst die Weibchen anlocken. 
Sie können weit von den Wochenstubenquartieren entfernt liegen.  

Zu Ruhestätten zählen außer den Einzelquartieren während des Sommers auch die Win-
terquartiere. Als Einzelquartiere nutzen die Männchen und die nicht reproduzierenden 
Weibchen Baumhöhlen und Nistkästen. Ferner werden auch Fels- und Gebäudespalten 
genutzt. Winterquartiere des Großen Mausohrs befinden sich meist unterirdisch, in erster 
Linie Höhlen und Stollen. Außerdem wurden überwinternde Mausohren in Brücken, 
Baumhöhlen und Felsspalten gefunden (MESCHEDE & RUDOLPH 2004).  

Auch essentielle Teilhabitate (Jagdhabitate, Leitstrukturen) die zum Fortbestehen der 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten essentiell sind, werden dazu gezählt. Aufgrund der Grö-
ße des Jagdhabitats des Großen Mausohrs sind keine essentiellen Jagdhabitate abzu-
grenzen (RUNGE et al. 2010). Leitstrukturen sind dann essentiell, wenn sie die Quartiere 
mit Jagdhabitaten oder weiteren Quartieren verbinden. 

3.2.1.7.2. Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Das Große Mausohr wurde im Untersuchungsgebiet sowohl akustisch als auch durch 
Netzfänge nachgewiesen. Die Lage der Nachweise ist in Karte E.III.2.6 dargestellt. 

Akustisch wurde die leise rufende Art nur selten (0,08% aller Rufe) aufgenommen, Nach-
weise erfolgten am Steinbruch Schneidersköpfle, am Wegscheid, am Badener Sattel, ent-
lang des Promenadenwegs, am Seebach sowie auf dem Seekopf (vgl. Karte E.III.2.6). Im 
Steinbruch Raumünzach wurden 2020 einige Rufe aus der Gattung Myotis registriert, die 
möglicherweise vom Großen Mausohr stammen. 

Bei Netzfängen wurden insgesamt 7 Große Mausohren gefangen: ein Weibchen im Jahr 
2013 an der Schwarzenbachtalsperre, drei Weibchen und ein Männchen am Wegscheid 
(2014) sowie jeweils ein Männchen am Herrenwieser See und am Seekopf (beide 2014). 
Je ein Männchen und ein Weibchen die am 01.07.2014 am Wegscheid gefangen wurden, 
wurden besendert. Das Weibchen nutzt die Wochenstube in der Katholischen Kirche in 
Weisenbach. Bei Ausflugszählungen wurden mindesten 25 Tiere gezählt. Bei früheren 
Zählungen zwischen 1982 und 2011 wurden 30 bis 250 Tiere gezählt (KFN Stand 2018, 
RP KA 2020). Das männliche Große Mausohr wurde durch die Telemetrie zu einer Rot-
buche in Bermersbach auf einer Höhe von 335 m ü. NN zurückverfolgt (vgl. Karte 
E.III.2.6). Das Männchen nutze die Baumhöhle mindestens vom 03.07. bis zum 
11.07.2014 (Ausflug des Sendertiers beobachtet). Am 17.07 war das Signal zwar noch im 
Baum, es konnte jedoch kein Tier beim Ausflug beobachtet werden. Es ist anzunehmen, 
dass das Männchen seinen Sender verloren hat. 

Im Fensterstollen Raumünzach befindet sich ein Winterquartier mit bis zu 16 überwintern-
den Mausohren (RP KARLSRUHE 2020).  

Bekannte Wochenstuben im 15 km Radius befinden sich in Neusatz und Hub (10-12 km; 
KFN Stand 2018, RP KA 2020). 
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3.2.1.7.3. Abgrenzung der lokalen Individuengemeinschaft und der lokalen Popula-
tion sowie Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Eine lokale Individuengemeinschaft ist nach RUNGE et al. (2010) bei Fledermäusen je-
weils getrennt nach Wochenstuben-, Paarungs- und Überwinterungsphase zu unterschei-
den. Jede dieser Quartiergemeinschaften stellt eine eigene lokale Individuengemeinschaft 
dar.  

Im Steinbruch Raumünzach befindet sich ein Winterquartier (RP KARLSRUHE 2020). Die 
durch die Telemetrie eines Weibchens nachgewiesene Wochenstube in der Katholischen 
Kirche in Weisenbach bildet eine lokale Individuengemeinschaft.  

Wochenstuben, und damit lokale Individuengemeinschaften im 15 km Umkreis des Unter-
suchungsgebiet (Daten KFN 2018, RP KA 2020) sind: 

Tabelle 36: Wochenstuben des Großen Mausohrs in einem 15 km Radius um das Untersu-

chungsgebiet 

 

Weitere Individuengemeinschaften bilden die Winterquartiere. Winterquartiere im 15 km 
Umkreis des Untersuchungsgebiet (Daten KFN 2018, RP KA 2020) sind: 

Tabelle 37: Winterquartiere des Großen Mausohrs in einem 15 km Radius um das Untersu-

chungsgebiet (inkl. Untersuchungsgebiet ) 

Ort Entfernung vom Un-

tersuchungsgebiet 

Anzahl Indi-

viduen 

Quartiertyp Erfassungs-

zeitraum 

Raumünzach UG 12 -16 Bauwerk 
1998-2011, 

2016 

Forbach <1 km nordöstlich 1 - 28 Bauwerk 1999-201 

Gausbach <1 km nordöstlich 1-3 Bauwerk 1996-2012 

Kirschbaumwasen <1 km südlich 1 Bauwerk 2007 

Langenbrand <2 km nordöstlich 3 Bauwerk 2003 

Au 4 km nordöstlich 1 Bauwerk 2001 

Schönegrund 8 km südlich 5-38 Bauwerk 1993-2013 

Baden Baden 10 km nordwestlich 2 Gebäude 2007 

Klosterreichenbach 13 km südlich 1-3 Bauwerk 1999- 2012 

 

Ort Entfernung vom Unter-

suchungsgebiet 

Anzahl Indi-

viduen 

Quartiertyp Erfassungs-

zeitraum 

Weisenbach 8 km nordöstlich 30-250 Kath. Kirche 1982-2018 

Neusatz 10 km westlich 0-3 Gebäude 1988-2009 

Hub 12 km westlich Bis 80 Gebäude 1986-2018 
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Infolge der räumlichen Nähe zueinander bilden die genannten Individuengemeinschaften 
eine lokale Population. Aufgrund des großen Aktionsraums der Art von bis zu 20 km im 
Sommer und bis 200 km zwischen Sommer, Paarungs- und Winterquartieren, wird die 
lokale Population aus pragmatischen Gründen mit dem Naturraum des gesamten 
Schwarzwalds gleichgesetzt. Das Untersuchungsgebiet stellt einen repräsentativen Aus-
schnitt des Naturraums dar. 

Erhaltungszustand der lokalen Population 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Po-
pulation, der Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe 
Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt sich für das Große Mausohr 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: „gut“ (B) 

Nach den Bewertungskriterien von RUNGE et al. (2010) ist die Anzahl an Weibchen in den 
Wochenstuben sowie die Anzahl der Individuen der Paarungs- und Winterquartiere ent-
scheidend für die Bewertung der lokalen Population. 

MESCHEDE (2012) gibt für den Naturraum Schwarzwald insgesamt 27 Wochenstubenko-
lonien an, deren Individuenzahlen von 1990 bis 2010 moderat angestiegen sind (Definiti-
on nach PANNEKOEK et al. 2005; Anstieg zwar signifikant aber <5 %). Die durchschnittli-
che Wochenstubengröße im Schwarzwald gibt MESCHEDE mit 156 (1990) bis 213 (2009) 
an. Ein Kerngebiet der Verbreitung des Großen Mausohrs in Mitteleuropa ist die Groß-
landschaft Südwestdeutsches Stufenland, wozu auch der Schwarzwald zählt (vgl. Abbil-
dung 51). Hier wurden die meisten (n=340) Kolonien von MESCHEDE (2012) untersucht.  
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Abbildung 51: Anzahl der Kolonien des Großen Mausohrs in Deutschland aus MESCHEDE 2012 (Ma-

ximalwert =340 nicht dargestellt) 

Nach der Kartierungsmatrix von LANUV NRW (2010) repräsentieren Wochenstubengrö-
ßen von 100- 250 Weibchen auf Bundesebene einen „guten“ Zustand der Population (B).  

Habitatqualität: „mittel - schlecht“ (C) 

Das Große Mausohr nutzt für Wochenstubenquartiere Gebäude mit großen Dachstühlen, 
für Einzel oder Paarungsquartiere Baumhöhlen oder Nistkästen, seltener Fels- oder Ge-
bäudespalten. Im Winter werden meist unterirdische Bauwerke oder Höhlen genutzt. Als 
Jagdhabtat nutzt die Art vor allem straucharme alte Laubwälder aber auch weitere Laub- 
und Mischwälder sowie strukturiertes Offenland.  

Das Untersuchungsgebiet wurde hinsichtlich seiner Habitatqualität für das Große Maus-
ohr bewertet. Dabei wurde das Quartierpotential separat zum Potential als Nahrungsraum 
betrachtet. Die Flächen und der Anteil dieser bezogen auf das gesamte Untersuchungs-
gebiet sind in Tabelle 38 dargestellt. 
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Tabelle 38: Lebensraumpotentiale des Großen Mausohrs 

Potential 

Quartier Jagdhabitat 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Hoch 

Gebäude mit Quartierpo-

tential (v.a. Kirchen) 

<500 m ü. NN  

Stollen und Höhlen (Win-

terquartier) 

16,1  

(0,8) 

Straucharme, alte 

Laubwälder 

95,7 

(4,7) 

Mittel 

Sonstige Siedlungen, alter 

Laub- & Mischwald 

<500 m ü. NN 

85,8  

(4,2) 

Älterer Laub- und 

Mischwald, Gärten, 

Streuobst, Parkanlagen, 

Flussauen 

224,4  

(11,0) 

Gering 

junger Laubwald, Nadel-

wald, Einzelbäume; Fels-

wände, Höhlen & Stollen, 

Merkmale hohes und mitt-

leres Quartierpotential 

>500 m ü. NN 

1.508 

(73,8) 

Offenland, alter offener 

Nadelwald, junge Laub-

baumbestände, Wege 

1.179,1 

(57,7) 

Sehr ge-

ring/kein 

Offenland (Wiesen, Ge-

wässer, Gebüsch etc.) 

432,8 

(21,2) 

Junger Nadelwald, 

Siedlungen, Gebüsch 
544,3 (26,6) 

*UG= Untersuchungsgebiet  

Bei einer Höhenpräferenz von unter 500 m ü. NN (MÜLLER 1993) ist das Quartierpotential 
auf knapp 5% des Untersuchungsgebiets hoch oder mittel. Dies sind vor allem Gebäude 
und alt- und totholzreiche Laubwälder. Das Quartierangebot im Murgtal ist gut. Die Kir-
chen entlang der Murg eignen sich hervorragend als Wochenstubenquartier. Die vielen 
Altbau-Häuser bieten Spalten für Einzelquartiere. 

Das Potential als Jaghabitat ist nur auf rd. 16 % hoch oder mittel. Buchenwälder (bevor-
zugter Jagdhabitat der Art) befinden sich nur kleinflächig im Untersuchungsgebiet im Hei-
ligenwald Distrikt I - Schäfersgrub, Gemeindewald Distrikt IV - Bannwald sowie dem 
Staatswald Distrikt I - Ochsenköpfe. Insgesamt ist die Habitatqualität im Untersuchungs-
gebiet „mittel - schlecht“ (C). 

Beeinträchtigungen: „keine bis gering“ (A)  

Das Waldgebiet der lokalen Population ist nicht zerschnitten (z.B. durch stark befahrene 
Straßen), so dass das Große Mausohr barrierefrei zwischen Quartieren, Jagdhabitaten 
und Winterquartieren wechseln kann. Durch die Forstwirtschaft kann generell eine mittlere 
Beeinträchtigung (B) angenommen werden. Die katholische Kirche Weisenbach akzeptiert 
die Kolonie und die Bausubstanz ist solide. Insgesamt ist die Beeinträchtigung gering (A). 
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3.2.1.7.4. Prognose und Bewertung der Schädigung und/oder Störung nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG  

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenwirkungen 

Das Große Mausohr ist durch die unmittelbaren Lebensraumverluste über Flächeninan-
spruchnahme hinausgehend gegenüber Licht- und Schallimmissionen und Kollisionen im 
Straßenverkehr sowie der Zerschneidung von Habitaten empfindlich.  

Durch die Beanspruchung von Waldfläche können sich in Baumhöhlen befindliche Einzel- 
und Paarungsquartiere verloren gehen. Außerdem jagen Große Mausohren im Wald. 
Aufgrund der großen Jagdhabitate der Art von etwa 1.000 ha (DIETZ & KIEFER 2014) füh-
ren nur großflächige Habitatverluste zu einer Empfindlichkeit, andernfalls kann ohne Be-
einträchtigung ausgewichen werden. Gegenüber Störung sind Große Mausohren vor al-
lem im 50 m Radius von Wochenstuben- und Paarungsquartieren empfindlich (RUNGE et 
al. 2010). 

Die Empfindlichkeit gegenüber Schallimmissionen ist durch die Jagdstrategie des Großen 
Mausohrs bedingt. Das Große Mausohr ortet die Nahrung nicht nur mittels Ultraschal-
lechos, wie die meisten im Luftraum jagenden Fledermausarten, sondern zum Teil passiv, 
anhand von durch Beutetiere verursachte Geräusche. Die leisen Geräusche der Beutetie-
re können vom Schall maskiert werden, so dass sie nicht geortet werden können. Somit 
sind sie bei der Jagd empfindlich gegenüber Dauerschall (SCHAUB et al. 2008). Welche 
Schallpegel zur Maskierung der von den Beutetieren verursachten Geräusche führen, ist 
nicht bekannt. Hilfsweise wird davon ausgegangen, dass eine Maskierung bei Schal-
limmissionen von 47 dB (A)nachts in 1,5 m Höhe eintreten kann. Dies entspricht dem nied-
rigsten für Vögel relevanten Schallpegel (GARNIEL et al. 2007).  

Das Große Mausohr meidet zudem Bereiche mit verstärkter Lichtimmission. 
(SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR 2012).  

Wie alle in Baden-Württemberg vorkommenden Fledermäuse der Gattung Myotis, fliegt 
auch das Große Mausohr zumindest bedingt strukturgebunden, was sie empfindlich ge-
genüber der Zerschneidung von Habitaten macht. Die Orientierung an Leitlinien kann au-
ßerdem zu einem erhöhten Kollisionsrisiko führen, wenn die Tiere sich an Schallschutz-
wänden, Alleen oder Ähnlichem orientieren. Nach einer Veröffentlichung des 
LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR SCHLESWIG-HOLSTEIN (2011) steigt das Kolli-
sionsrisiko jedoch erst ab einer Geschwindigkeit von >50 km/h. 

Denkbare Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Folgende Vorhabenbestandteile sind grundsätzlich geeignet, Verbotstatbestände des § 
44 BNatSchG bei dem Großen Mausohr auszulösen: 

• Sonstige Flächeninanspruchnahme (Baustelleneinrichtungsflächen, Arbeits-
bereiche, Portale) 

- Verlust von Teilen des Jagdhabitats 

- Verlust von Baumhöhlen  

• Verlust von Lebensräumen mit Quartierfunktion entlang der Zufahrten 

• Transportvorgänge Zufahrten Lachsberg 
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- Bauzeitliche Störung durch nächtliche Schall- und Lichtimmissionen 

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile werden keine Verbotstatbestände des § 44 
BNatschG bei dem Großen Mausohr ausgelöst: 

• Untertageanlagen 

• Transportvorgänge B462 und L83 

Die Anlagen die Untertage entstehen (z. B. Kavernenkraftwerk, Stollen) haben keinen 
Einfluss auf den Bestand des Großen Mausohrs, da dadurch weder Flächen in Anspruch 
genommen werden, noch sind Störungen durch Schall, Licht oder Vibrationen in einem 
Maße zu erwarten, als dass Verbotstatbestände ausgelöst würden. Die Transportvorgän-
ge auf der B462 und L83 führen nicht zu einer signifikanten Erhöhung der Störung, da 
dies im Istzustand schon stark befahrene Straßen sind, die das Große Mausohr meidet. 

Sonstige Flächeninanspruchnahme (BE-Flächen, Arbeitsbereiche, Portale) 

Auf den übrigen Baustelleneinrichtungsflächen (Bahnhof Raumünzach, am Parkplatz 
B462; BE-Fläche F und G) und im Bereich der Portale (Auslassbauwerk, Zufahrtsstollen, 
Schutterstollen, Zugangsstollen Schwarzenbachwerk, Zugangsstollen Murgwerk) werden 
kleinräumig Flächen beansprucht (vgl. Tabelle 39).  

Tabelle 39: Beanspruchte Flächen der sonstigen Vorhabenbestandteile 

Vorhabenbestandteil Beanspruchte Fläche [ha] 

Baustelleneinrichtungsflächen Bahnhof Raumünzach 0,24 

Baustelleneinrichtungsflächen am Parkplatz B462 0,49 

Baustelleneinrichtungsfläche G 0,19 

Baustelleneinrichtungsfläche F 0,26 

Portal Auslassbauwerk 0,23 

Portal Zufahrtsstollen, Schutterstollen 0,54 

Portal Zugangsstollen Schwarzenbachwerk 0,24 

Portal Zugangsstollen Murgwerk 0,14 

Das Große Mausohr nutzt Jagdhabitate von durchschnittlich bis zu 1.000 ha (DIETZ & 

KIEFER 2014), so dass diese Flächen höchstens einen geringen Teil eines Nahrungs-
raums betreffen. Da die Flächen nicht zusammenhängend sind, ist ein Ausweichen ohne 
Beeinträchtigung möglich. Auch Quartiere der Art sind auf den Flächen nicht zu erwarten. 
Sollten sich einzelne Quartiere auf den Flächen befinden, entspricht das Wegfallen dieser 
den natürlichen Schwankungen und löst somit keinen Verbotstatbestand aus. 

Verlust von Lebensräumen mit Quartierfunktion entlang der Zufahrten 

Entlang der Zufahrten (Portale) sind Eingriffe in Fledermauslebensräume zu erwarten. Die 
genaue Abgrenzung erfolgt erst im Zuge der Ausführungsplanung. Vorsorglich wird der 
Eingriff für das Große Mausohr wie folgt bilanziert:  

• Hohes Quartierpotential: rd. <0,1 ha 

• Mittleres Quartierpotential: rd. 0,4 ha 
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• Geringes Quartierpotential: rd. 6,3 ha 

Es ist wegen des hauptsächlichen Verlustes von Lebensräumen mit geringem Quartierpo-
tential für das Große Mausohr nicht von einem Verbotstatbestand i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 3 
i.V.m. Abs. 5 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 BNatSchG auszugehen. Es kann angenommen 
werden, dass die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt und 
ein Ausweichen ohne Beeinträchtigung erfolgen kann. 

Transportvorgänge Zufahrten Lachsberg 

Obwohl ein Teil der Transportvorgänge am Lachsberg im 24 Stunden Betrieb und somit 
z.T. nachts (Aktivitätsphase der Fledermäuse) stattfinden, ist die Anzahl an Fahrzeugen 
im Durchschnitt <2 Fahrzeuge/Tag. Hierdurch kann keine Beeinträchtigung der Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten abgeleitet werden, zumal ausreichend ruhige Bereiche im Umfeld 
verbleiben. 

Eine Tötung durch Kollisionen bei Transportvorgängen ist nicht zu erwarten, da das Kolli-
sionsrisiko erst ab einer Geschwindigkeit von >50 km/h signifikant erhöht wird 
(LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR SCHLESWIG-HOLSTEIN 2011). 

3.2.1.7.5. Herleitung des Kompensationsbedarfs 

Es werden keine für das Große Mausohr relevanten Flächen beansprucht und somit keine 
Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 3 bzw. Nr. 2 Abs. 1 BNatSchG eintreten, da die öko-
logische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt. Daher sind keine Aus-
gleichsmaßnahmen für das Große Mausohr erforderlich. Es profitiert jedoch von den 
Maßnahmen, die für andere Fledermausarten (z. B. Braunes Langohr) getroffen werden. 

3.2.1.7.6. Vermeidungsmaßnahme 

Folgende Maßnahmen werden durchgeführt, um das Eintreten von Verbotstatbeständen 
zu vermeiden (vgl. Kap. 4.1.1):  

• V1 Fäll- und Rodungszeitenbeschränkung  

3.2.1.7.7. Fazit 

Durch das Vorhaben werden unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen keine 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG beim Großen Mausohr ausgelöst.  

3.2.1.8 Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

Wie alle Fledermäuse, ist auch der Große Abendsegler eine Art des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie. Der Erhaltungszustand der Art ist in Baden-Württemberg und bundesweit als 
ungünstig-unzureichend eingestuft (BFN 2019, LUBW 2019). Auf der Roten Liste gilt er 
landesweit als gefährdete wandernde Art (BRAUN & DIETERLEN 2003), bundesweit wird der 
Große Abendsegler auf der Vorwarnliste geführt (MEINIG et al. 2020). 
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3.2.1.8.1. Charakterisierung der betroffenen Art 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

In der nachfolgenden Übersicht werden Angaben zu den Lebensraumansprüchen und der 
Verhaltensweise des Großen Abendseglers zusammengefasst. 

Tabelle 40: Kurzcharakterisierung des Großen Abendseglers 

Lebensraum: Typische Waldart der Ebene; besiedelt Biotopkomplexe aus Wald, 

Offenland und Gewässern. 

In Baden-Württemberg keine Wochenstuben 

Einzelquartiere und Balzquartiere in Baumhöhlen, Baumspalten, Nist-

kästen, auch Gebäudequartiere; selten >600 m ü. NN 

Überwinterung vorrangig in Baumhöhlen, auch in Nistkästen (hier 

jedoch mehrmals Tod durch Erfrieren nachgewiesen), Felsspalten, 

Felshöhlen, außerhalb des Waldes auch Gebäudequartiere 

Die Jagd erfolgt im freien Luftraum. Jagdhabitate sind v. a. offene 

Wälder oder Waldrandbereiche in abwechslungsreichen Wald- und 

Wiesenlandschaften; Flussauen mit größeren Gewässern und Auwald 

sind ebenfalls ein typisches Jagdhabitat. Die Fortpflanzungsbestände 

in Baden-Württemberg weisen eine Habitatbindung an nährstoffreiche 

große Gewässer auf (HÄUSSLER & NAGEL 2003). 

Aktionsradius: Zwischen den Quartieren und den Jagdhabitaten liegen zumeist bis zu 

10 km, ausnahmsweise bis 26 km (abhängig von der Qualität des 

Nahrungsraumes; DIETZ & KIEFER 2014) 

Phänologie Wochenstubenzeit: Mai - Juli 

Jungenaufzucht: Juni - Juli/August  

Paarung: August/September und im Winterquartier 

Winterquartier: November - Februar/März 

Dispersionsverhalten: Die Weibchen sind hochgradig ortstreu, d. h. sie kehren alljährlich zu 

ihren Geburtsorten zurück; die Wochenstubenkolonien setzen sich 

dementsprechend überwiegend aus nächstverwandten Weibchen 

verschiedener Generationen zusammen (Zuzug einzelner Weibchen 

mit geringem Verwandtschaftsgrad). Die Männchen hingegen sind 

weniger gebietstreu: lediglich ein geringer Prozentsatz wurde in den 

wochenstubennahen Bereichen wiedergefunden. Die Quartiere wer-

den im Laufe des Sommers häufig im Abstand bis zu 12 km gewech-

selt. 

Zwischen Winterquartier und Sommerquartier liegen oft >100 km bis 

1.000 km; maximale nachgewiesene Distanz rund 1.600 km 
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Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Als Fortpflanzungsstätten sind nach RUNGE et al. (2010) die Bereiche der Wochenstuben-
quartiere und der Paarungsquartiere aufzufassen. Die Wochenstubenquartiere befinden 
sich zumeist in Baumhöhlen, aber auch Nistkästen werden ersatzweise angenommen 
(MESCHEDE & RUDOLPH 2004). Wochenstubenverbände leben hauptsächlich in Nordost- 
und dem nördlichen Mitteleuropa; in Südwestdeutschland erfolgt die Fortpflanzung nur 
sehr selten (DIETZ & KIEFER 2014). Wochenstuben liegen meist bis 400 m ü. NN, selten 
über 600 m ü. NN (BRAUN & DIETERLEN 2003). Der Große Abendsegler wechselt, wie an-
dere waldbewohnende Fledermäuse, die Quartiere (BRAUN & DIETERLEN 2003). Vor allem 
die Baumquartiere einer Wochenstubenkolonie, die auf bis zu 200 ha verteilt liegen kön-
nen, werden häufig gewechselt. Dabei werden Strecken von bis zu 12 km zurückgelegt. 
(DIETZ & KIEFER 2014). Abendseglerweibchen sind sehr ortstreu in Bezug auf ihre Her-
kunftsgesellschaft. Demzufolge setzen sich Wochenstuben überwiegend aus mehreren 
Generationen mütterlicherseits verwandter Weibchen zusammen (BRAUN & DIETERLEN 
2003). 

Die Paarung erfolgt zumeist auf den Zugstrecken zwischen Sommer- und Winterhabitat 
sowie in den Überwinterungsgebieten (MESCHEDE et al. 2002). Nach BRAUN & DIETERLEN 
(2003) sind auch die Sommergebiete der Männchen wichtige Paarungsräume der Art; ein 
Teil der Männchenpopulation übersommert regelmäßig in Südwestdeutschland. Als Paa-
rungsquartiere werden vorrangig Baumquartiere genutzt, daneben aber auch Nistkästen 
(MESCHEDE & RUDOLPH 2004). 

Ruhestätten sind Einzelquartiere während des Sommers und die Winterquartiere. Einzel-
quartiere sind überwiegend in Baumhöhlen, Baumspalten und Nistkästen, seltener an 
Gebäuden zu finden. Die Winterquartiere ähneln stark den Sommerquartieren und befin-
den sich ebenfalls zumeist in Baumhöhlen mit starken Außenwänden (frostfrei). Seltener 
werden im Winter auch Nistkästen, Felsspalten und Gebäude, nur in Ausnahmefällen 
Höhlen (MESCHEDE & RUDOLPH 2004), aufgesucht. Südwestdeutschland zählt zum Über-
winterungsgebiet der Art. 

3.2.1.8.2. Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Im Untersuchungsgebiet wurde der Große Abendsegler akustisch nachgewiesen. Es wur-
den nur wenige, aber eindeutig bestimmbare Rufaufnahmen der ansonsten akustisch 
leicht zu erfassenden Art aufgezeichnet. Der Große Abendsegler wurde am Seekopf und 
entlang der Zufahrt zur ursprünglich geplanten Auffüllung Heiligenwald mit insgesamt nur 
11 Aufnahmen (vgl. Karte E.III.2.7) nachgewiesen. Die Rufe wurden während der Som-
mermonate aufgezeichnet. Neben den eindeutig bestimmbaren Rufen, liefern weitere Ru-
fe Hinweise auf die Art. Die Rufgruppe „Nyctaloid“ beinhaltet weitere Arten der Nyctaloi-
den Fledermäuse (Arten der Gattung Eptesicus, Nyctaloid & Verspertilio), die einen Hin-
weis auf den Großen Abendsegler geben. Etwa 3,5 % aller Rufe stammen von der Grup-
pe „Nyctaloid“ und wurden im gesamten Untersuchungsgebiet, vor allem aber am Weg-
scheid und am Seekopf nachgewiesen. 

Im Steinbruch Raumünzach (MU-Bruch) konnte der Große Abendsegler Anfang August 
2020 mit einigen wenigen Rufen nachgewiesen werden. In der Nacht am 23.08.2020 
konnten hingegen über 50 Rufe des Abendseglers aufgezeichnet werden.  
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Trotz des erheblichen Aufwands an Netzfängen (145 Netzfangnächte) konnten keine Indi-
viduen der Art gefangen werden. Aus dem Umfeld sind nur zwei Jagdgebiete der Art in 
Simmersfeld (Lage zum Untersuchungsgebiet: ~10 km östlich) und in Lichtental (Lage 
zum Untersuchungsgebiet: ~7 km nördlich) bekannt (KFN Stand 2018). Die geringen 
Überflüge der Art resultieren aus der Habitatpräferenz des Großen Abendseglers - Höh-
lenreiche Laubwälder in einer halboffenen Landschaft fehlen im Naturraum Schwarzwald 
weitestgehend.  

3.2.1.8.3. Abgrenzung der lokalen Individuengemeinschaft und der lokalen Popula-
tion sowie Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Eine lokale Individuengemeinschaft ist nach RUNGE et al. (2010) bei Fledermäusen je-
weils getrennt nach Wochenstuben-, Paarungs- und Überwinterungsphase zu unterschei-
den. Jede dieser Quartiergemeinschaften stellt eine eigene lokale Individuengemeinschaft 
dar. 

Im Untersuchungsgebiet konnten keine Quartiere der Art nachgewiesen werden. Auch 
aus den uns bekannten Daten Dritter, sind keine Quartiere aus dem Untersuchungsgebiet 
oder im 15 km Umkreis bekannt. Da die Funde von Reproduktionsnachweisen in Baden-
Württemberg meist Einzelfunde von trächtigen Weibchen oder Jungtieren waren und die 
Art tiefere Lagen bevorzugt (Wochenstuben meist bis 400 m ü. NN, Sommerquartiere 
meist <600 m ü. NN; BRAUN & DIETERLEN 2003) sind keine Wochenstuben der Art im Un-
tersuchungsgebiet zu erwarten. Da Große Abendsegler meist in Baumhöhlen von Bäu-
men mit starkem Baumholz überwintern, welche im Untersuchungsgebiet weitestgehend 
fehlen, sind auch überwinternde Tiere nicht zu erwarten. Daher können keine Individuen-
gemeinschaften im Untersuchungsgebiet abgegrenzt werden. Aufgrund des großen Akti-
onsraum der Art (meist 2-20 km zwischen Jaghabitaten und Quartieren), die auch fähig ist 
große Wanderung von bis zu 1.000 km durchzuführen (DIETZ & KIEFER 2014) und des 
Fehlens der Weibchen, wird die lokale Population weit über das Untersuchungsgebiet 
hinausgehen. Aus pragmatischen Gründen, wird die lokale Population mit dem Naturraum 
Schwarzwald abgegrenzt. 

Erhaltungszustand der lokalen Population 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Po-
pulation, der Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe 
Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt sich für den Großen Abendsegler 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „mittel-schlecht“ (C) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: „mittel-schlecht“ (C) 

Nach den Bewertungskriterien von RUNGE et al. (2010) ist die Anzahl an Weibchen und 
Jungtieren in den Wochenstuben sowie die Anzahl der Individuen und das Geschlechter-
verhältnis der Paarungsquartiere entscheidend für die Bewertung der lokalen Population. 
Im Winter kann die Anzahl überwinternder Tiere für die Bewertung der lokalen Population 
herangezogen werden. 
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Da weder im Untersuchungsgebiet noch im 15 km Umkreis Quartiere der Art bekannt 
sind, die für die Bewertung des Zustands der lokalen Population herangezogen werden 
können, ist keine Bewertung möglich. Aufgrund der wenigen Rufe, dem Fehlen von Quar-
tiernachweisen und der lückigen Verbreitung im Nordschwarzwald (vgl. Verbreitungskar-
ten LUBW bzw. BFN) wird vorsorglich ein mittel bis schlechter (C) Zustand der Population 
angenommen. 

Habitatqualität: „mittel bis schlecht“ (C) 

Der bevorzugte Lebensraum der Art sind offene, alt- und totholzreiche Laub- und 
Mischwälder sowie strukturiertes Offenland (Parks, Schlagflur) und Gewässer in niederen 
Lagen. Weiter nutzt die Art jedoch lichte, altholzreiche Nadelwälder oder höhere Lagen 
(Überflüge bis >1.000 m ü. NN nachgewiesen; BRAUN & DIETERLEN 2003). 

Das Untersuchungsgebiet wurde hinsichtlich seiner Habitatqualität für den Großen 
Abendsegler bewertet. Dabei wurde das Quartierpotential separat zum Potential als Nah-
rungsraum betrachtet. Die Flächen und der Anteil dieser bezogen auf das gesamte Unter-
suchungsgebiet sind in Tabelle 41 dargestellt. 

Tabelle 41: Lebensraumpotentiale des Großen Abendseglers 

Potential 

Quartier Jagdhabitat 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Hoch 

Offene altholzreiche Laub- 

und Mischwaldbestände, 

Parks, Gärten, Einzel-

bäume, Baumgruppen und 

Streuobstbestände sowie 

Waldränder <400 m ü. NN  

45,8  

(2,2) 

Lichtungen, Kahl-

schlagfläche, Gewäs-

ser, Waldrand, stark 

strukturiertes Offen-

land, 

195,6 (9,6) 

Mittel 

Merkmale hoch zwischen 

400-600 m ü. NN; sowie 

lichte altholzreiche Nadel-

wälder 

196,8  

(9,6) 

lichte, krautreiche 

Laubbaumbestände, 

Auwälder, leicht struk-

turiertes Offenland 

306,4  

(15,0) 

Gering 

Junger Laub- und Misch-

wald, Nadelwald, Gebäu-

de, Felswände 

1.380,5 

(67,6) 

Dickung, dichte Wäl-

der,  

1.541,2 

(75,4) 

Sehr ge-

ring/kein 

Offenland (Wiesen, Ge-

wässer, Gebüsch etc.) 

420,1  

(20,6) 
Nicht vergeben 0 

*UG= Untersuchungsgebiet  
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Große Abendsegler jagen zwar nicht in dichten Beständen, jedoch jagen sie über den 
Baumwipfeln, so dass jeder Lebensraum zumindest eine geringe, aber nie eine sehr ge-
ringe Bedeutung als Jagdhabitat aufweist. 

Durch die artspezifische Präferenz für Quartierstandorte in tieferen Lagen (<400 m ü. NN) 
ist die Habitatqualität im Untersuchungsgebiet für den Großen Abendsegler insgesamt 
mittel bis schlecht (C). 

Beeinträchtigungen: „mittel“ (B)  

Durch die Forstwirtschaft kann generell eine mittlere Beeinträchtigung (B) angenommen 
werden. 

3.2.1.8.4. Prognose und Bewertung der Schädigung und/oder Störung nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG  

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenwirkungen 

Der Große Abendsegler ist gegen die unmittelbaren Lebensraumverluste durch Flächen-
inanspruchnahme empfindlich.  

Flächeninanspruchnahme von Wald führt zu einem Verlust von Baumquartieren und 
Jagdhabitaten der Art. Da Große Abendsegler bevorzugt in Baumhöhlen überwintern, sind 
sie auch außerhalb der durch die Rodungszeiten geschützten Zeit durch Baumfällungen 
im Winter gefährdet.  

Nach dem SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR 
(2012) ist der Große Abendsegler gegenüber Kollisionen im Straßenverkehr weitestge-
hend unempfindlich. Gegenüber Licht- und Schallimmissionen ist der Große Abendsegler 
nach Expertenmeinung unempfindlich (SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR 

WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR 2012). 

Denkbare Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Durch die Vorhabenbestandteile werden keine Verbotstatbestände des § 44 BNatschG 
bei dem Großen Abendsegler ausgelöst.  

Die geringe Anzahl an Rufen von der allgemein als akustisch gut zu erfassen geltenden 
Art legen nahe, dass diese das Untersuchungsgebiet nur sehr extensiv nutzen. Der Große 
Abendsegler benötigt Laub- und Laubmischwälder mit einem reichen Angebot an großen 
Baumhöhlen, wie sie in Fichten dominierten Wäldern des Schwarzwalds wenig zu finden 
sind. Hinzu kommt eine klare Bevorzugung von tieferen Lagen (i. d. R. <400 m ü. NN; 
selten über 600 m ü. NN). Da durch das Vorhaben beanspruchte Waldbestände überwie-
gend ein geringes Quartierpotential besitzen und die Art einen großen Aktionsradius von 
z. T. bis zu 26 km besitzt, ist ein Ausweichen in andere Jagdhabitate oder andere Quartie-
re ohne Beeinträchtigung zu erwarten. Sollten sich Einzeltiere in Baumhöhlen befinden, 
werden diese durch Vermeidungsmaßnahmen geschützt (vgl. Kap. 4.1.1). 
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3.2.1.8.5. Herleitung des Kompensationsbedarfs 

Da das Vorhaben keine Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 3 bzw. Nr. 2 BNatschG bei 
dem Großen Abendsegler auslöst, sind auch keine Kompensationsmaßnahmen notwen-
dig. Durch die für das Braune Langohr geschaffenen Kompensationsmaßnahmen werden 
jedoch auch die Großen Abendsegler profitieren.  

3.2.1.8.6. Vermeidungsmaßnahme 

Folgende Maßnahmen werden durchgeführt, um das Eintreten von Verbotstatbeständen 
zu vermeiden (vgl. Kap4.1.1):  

• V1 Fäll- und Rodungszeitenbeschränkung  

3.2.1.8.7. Fazit 

Durch das Vorhaben werden unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen keine 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG beim Großer Abendsegler ausgelöst. 

3.2.1.9 Kleinabendsegler (Nyctalus leisleri) 

Wie alle Fledermäuse, ist auch der Kleinabendsegler eine Art des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie. Der Erhaltungszustand der Art ist in Baden-Württemberg und bundesweit als 
ungünstig-unzureichend eingestuft (BFN 2019, LUBW 2019). Auf der Roten Liste gilt er 
landesweit als stark gefährdete Art (BRAUN & DIETERLEN 2003), bundesweit ist die Daten-
lage nicht ausreichend für eine Bewertung (MEINIG et al. 2020). 

3.2.1.9.1. Charakterisierung der betroffenen Art 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

In der nachfolgenden Übersicht werden Angaben zu den Lebensraumansprüchen und der 
Verhaltensweise des Kleinabendseglers zusammengefasst. 

Tabelle 42: Kurzcharakterisierung des Kleinabendseglers 

Lebensraum: Die typische Waldart besiedelt jede Art von Wäldern in der Ebene (bis 500 

m ü. NN; BRAUN & DIETERLEN 2003), wenn ein entsprechendes Höhlenan-

gebot (auch Nistkästen) vorhanden ist. Bevorzugt werden altholzreiche 

Laubwälder. 

Wochenstuben-, Balz-, Paarungs- und Überwinterungsquartiere in Baum-

höhlen (Buntspecht-, Mittelspecht- und Fäulnishöhlen; Öffnung oft in gro-

ßer Höhe), Baumspalten und Kästen, seltener an Gebäuden. Eine Kolonie 

nutzt bis 50 Baumquartiere auf 300 ha im Jahr (DIETZ & KIEFER 2014). 

Balz- und Paarungsquartiere an exponierten Berg- und Hügelkuppen an 

der Herbstzugroute 

Jagdhabitate an Waldlichtungen und -schneisen, in alten lichten Wäldern; 

besonders günstig scheinen Mittelwälder zu sein. Ferner in gehölzreichen 

Offenland (z.B. Streuobstwiesen) und in Siedlungen an Straßenlaternen.  
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Aktionsradius: Zwischen Quartieren und Jagdhabitaten liegen 7,5 bis 17 km (abhängig 

von der Qualität des Nahrungsraumes); Jagdhabitate bis über 18 km² 

(DIETZ & KIEFER 2014). Hauptaktionsraum von Wochenstubenkolonien 

meist 2 km um Quartier. Quartierwechsel zum Teil täglich; wenige Hun-

dert Meter bis 1,7 km 

Zwischen Sommer- und Winterquartieren können mehr als 1.000 km lie-

gen, maximale nachgewiesene Distanz rund 1.500 km (DIETZ & KIEFER 

2014). 

Phänologie: Wochenstubenzeit: Mai - Juli/August 

Jungenaufzucht: Juni - August 

Paarung: Ende Juli - September  

Winterquartier: November - Februar/März 

Dispersionsver-

halten: 

Häufiger Quartierwechsel. Wegen der Paarung während des Herbstzuges 

ist eine großräumige Durchmischung der Population gegeben. Die Männ-

chen verbleiben teilweise dauerhaft in den Durchzugsgebieten. 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Als Fortpflanzungsstätten sind nach RUNGE et al. (2010) die Bereiche der Wochenstuben-
quartiere und der Paarungsquartiere aufzufassen. Die Wochenstubenquartiere befinden 
sich zumeist in Baumhöhlen oder Nistkästen im bewaldeten Tiefland (bis 500 m ü. NN; 
BRAUN & DIETERLEN 2003). Nur gelegentlich werden Kleinabendsegler auch in Gebäuden 
angetroffen (BRAUN & DIETERLEN 2003). Der Kleinabendsegler wechselt, wie andere 
waldbewohnende Fledermäuse, zum Teil täglich (kleinräumig oder bis 1,7 km Entfernung) 
die Quartiere (BRAUN & DIETERLEN 2003). Eine Kleinabendsegler-Kolonie kann im Laufe 
eines Sommers bis zu 50 Quartiere in einem 300 ha großen Gebiet nutzen. (DIETZ & 

KIEFER 2014). Der Kleinabendsegler ist daher auf engräumige Konzentrationen von Höh-
len angewiesen. Wochenstuben in Bäumen bestehen meist aus 20- 50 Weibchen; in Ge-
bäuden bis 500 Weibchen. 

Ruhestätten sind Einzelquartiere während des Sommers und die Winterquartiere. Der 
Kleinabendsegler ist eine ziehende Art, die bisher in Südwestdeutschland nur vereinzelt in 
Winterquartieren nachgewiesen wurde. Diese sind neben Baumhöhlen auch Höhlen, 
Felsspalten und Spalten an Gebäuden. Einzelquartiere sind überwiegend in Baumhöhlen, 
Baumspalten und Nistkästen, seltener an Gebäuden zu finden. (BRAUN & DIETERLEN 
2003). 

3.2.1.9.2. Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Im Untersuchungsgebiet wurde der Kleinabendsegler akustisch und anhand von Netzfän-
gen nachgewiesen.  

Akustisch wurde die Art zwischen dem Seekopf und der Schwarzenbachtalsperre häufiger 
nachgewiesen. Aber auch am Seekopf, am Steinbruch Schneidersköpfle, an der Zufahrt 
zum Steinbruch Schneidersköpfle, an der Schwarzenbachtalsperre, der Schwallung sowie 
zwischen dem Badener Sattel und der Streitmannsköpfe (vgl. Karte E.III.2.8). Kleinabend-
segler gelten allgemein als akustisch gut zu erfassende Art. Neben den eindeutig be-
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stimmbaren Rufen, liefern weitere Rufe Hinweise auf die Art. Die Rufgruppe „Nyctaloid“ 
und „Nycmi“ beinhalten weitere Arten der Nyctaloiden Fledermäuse (Nyctaloid: Arten der 
Gattung Eptesicus, Nyctaloid & Verspertiillio; „Nycmi“: die Arten Kleinabendsegler, Breit-
flügelfledermaus, Zweifarbfledermaus), die einen Hinweis auf den Kleinabendsegler ge-
ben. Rufe der Gruppe „Nycmi“ wurden vor allem im Norden des Gebiets aufgezeichnet- in 
Forbach und am Badener Sattel (insgesamt 3,1 % aller Rufe wurden der Rufgruppe 
„Nycmi“ zugeordnet). Rufe der Gruppe „Nyctaloid“ (insgesamt 3,5 % aller Rufe) wurden im 
gesamten Untersuchungsgebiet, vor allem aber am Wegscheid und am Seekopf nachge-
wiesen. Die Rufe wurden vor allem im Juni und Juli aufgezeichnet. 

Im Steinbruch Raumünzach (MU-Bruch) könnten 2020 Kleinabendsegler unter den rd. 
2.000 nyctaloiden Rufen enthalten sein. Charakteristische Rufsequenzen wurden jedoch 
nicht ausgewertet. 

Bei Netzfängen wurden vier Kleinabendsegler am 22.07.2014 in einem Netz am Weg-
scheid gefangen. Kleinabendsegler reagieren besonders stark auf die Stress-Rufe gefan-
gener Fledermäuse, so dass die Tiere nacheinander ins Netz geflogen sind. Es handelte 
sich dabei um drei Männchen mit mehr oder weniger stark gefüllten Hoden und Nebenho-
den und einem laktierenden Weibchen.  

Aus dem Umfeld sind insgesamt fünf Nachweise bekannt (KFN Stand 2018): zwei Nach-
weise aus Gernsbach (~11 km nördlich des Untersuchungsgebiets; Totfund 2010 und 
Felsquartier im Winter 2012) zwei aus Loffenau (~11 km nördlich des Untersuchungsge-
biets; Totfund zweier Tiere im Winter 2001; Fluggebiet eines weiteren Tiers aus 2012) 
sowie ein Fluggebiet in Simmerfeld (~10 km östlich des Untersuchungsgebiets).  

3.2.1.9.3. Abgrenzung der lokalen Individuengemeinschaft und der lokalen Popula-
tion sowie Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Eine lokale Individuengemeinschaft ist nach RUNGE et al. (2010) bei Fledermäusen je-
weils getrennt nach Wochenstuben-, Paarungs- und Überwinterungsphase zu unterschei-
den. Jede dieser Quartiergemeinschaften stellt eine eigene lokale Individuengemeinschaft 
dar. 

Im Untersuchungsgebiet konnten keine Quartiere der Art nachgewiesen werden. Auch 
aus den uns bekannten Daten Dritter, ist lediglich ein Winter(einzel)quartier in einer Fels-
spalte bei Gernsbach (~11 km nördlich) bekannt (KFN 2018). Da die vier gefangenen 
Kleinabendsegler alle zusammen gefangen wurden und beide Geschlechter vertreten 
waren, ist davon auszugehen, dass diese Tiere zwei Individuengemeinschaften angehö-
ren. Das Weibchen wird mit weiteren Weibchen eine Individuengemeinschaft bilden, die 
Männchen eine zweite. Da der Kleinabendsegler tiefere Lagen bevorzugt (Sommerquar-
tiere meist <500 m ü. NN; BRAUN & DIETERLEN 2003) sind keine Wochenstuben der Art im 
Untersuchungsgebiet zu erwarten. Da Kleinabendsegler außerdem meist in Baumhöhlen 
von Bäumen mit starkem Baumholz überwintern, welche im Untersuchungsgebiet wei-
testgehend fehlen, sind auch überwinternde Tiere nicht zu erwarten. Aufgrund der weni-
gen Daten können keine weiteren Individuengemeinschaften abgegrenzt werden. Der 
große Aktionsraum der Art (meist 7,5 bis 17 km zwischen Jaghabitaten und Quartieren), 
die auch fähig ist große Wanderung von bis zu 1.500 km durchzuführen (DIETZ & KIEFER 
2014), legt nahe, dass die lokale Population weit über das Untersuchungsgebiet hinaus-
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geht. Aus pragmatischen Gründen, wird die lokale Population mit dem Naturraum 
Schwarzwald abgegrenzt. 

Erhaltungszustand der lokalen Population 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Po-
pulation, der Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe 
Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt sich für den Kleinabendsegler 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „mittel-schlecht“ (C) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: „mittel-schlecht“ (C) 

Nach den Bewertungskriterien von RUNGE et al. (2010) ist die Anzahl an Weibchen und 
Jungtieren in den Wochenstuben sowie die Anzahl der Individuen und das Geschlechter-
verhältnis der Paarungsquartiere entscheidend für die Bewertung der lokalen Population. 
Im Winter kann die Anzahl überwinternder Tiere für die Bewertung der lokalen Population 
herangezogen werden. 

Da weder im Untersuchungsgebiet noch im Umkreis von 15 km Wochenstuben oder Win-
terquartiergesellschafen (nur Einzeltiere im Winter) der Art bekannt sind, die für die Be-
wertung des Zustands der lokalen Population herangezogen werden können, ist keine 
Bewertung möglich. Die vier gefangenen Kleinabendsegler bei insgesamt 145 Fangnäch-
ten entsprechen weniger als 0,03 Kleinabendsegler/Nacht. Aufgrund der wenigen Nach-
weise und der lückigen Verbreitung im Schwarzwald (vgl. Verbreitungskarten LUBW bzw. 
BFN; Vorkommensschwerpunkt in Baden-Württemberg in der Rheineben) wird vorsorglich 
ein mittel bis schlechter (C) Zustand der Population angenommen. 

Habitatqualität: „mittel bis schlecht“ (C) 

Der bevorzugte Lebensraum der Art sind offene, alt- und totholzreiche Laub- und 
Mischwälder mit Lichtungen, Schlagfluren und Gewässer in niederen Lagen. Dieser Habi-
tattyp ist nur auf etwa 95 ha (4,7 % des Untersuchungsgebiets) vorhanden. Weiter nutzt 
die Art jedoch lichte, altholzreiche Nadelwälder und jüngere Laub- und Mischwaldbestän-
de, welche im Untersuchungsgebiet in der Ebene auf etwa 156 ha vorhanden sind. 

Das Untersuchungsgebiet wurde hinsichtlich seiner Habitatqualität für den Kleinabend-
segler bewertet. Dabei wurde das Quartierpotential separat zum Potential als Nahrungs-
raum betrachtet. Die Flächen und der Anteil dieser bezogen auf das gesamte Untersu-
chungsgebiet sind in Tabelle 43 dargestellt. 
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Tabelle 43: Lebensraumpotentiale des Kleinabendseglers 

Potential 

Quartier Jagdhabitat 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Hoch 

Offene altholzreiche Laub- 

und Mischwaldbestände, 

Parks, Gärten, Einzel-

bäume, Baumgruppen und 

Streuobstbestände sowie 

Waldränder <500 m ü. NN  

95,3  

(4,7) 

Lichtungen, Kahl-

schlagflächen, Ge-

wässer, Waldrand,  

174,8 (8,6) 

Mittel 

lichte altholzreiche Nadel-

wälder, jüngere Laub- und 

Mischwaldbestände <500 

m ü. NN 

155,6  

(7,6) 

stark strukturiertes 

Offenland, lichte, 

krautreiche Laub-

baumbestände, Au-

wälder 

258,7  

(12,7) 

Gering 

Junger Laub- und Misch-

wald, Nadelwald, Gebäu-

de; Felswände; Merkmale 

hohes bzw. mittleres Quar-

tierpotential >500 m ü. NN 

1.362,5  

(66,7) 

unstrukturiertes Of-

fenland, Siedlungen  

1.560,2 

(76,3) 

Sehr ge-

ring/kein 

Offenland (Wiesen, Ge-

wässer, Gebüsch etc.) 

429,8 

(21,0) 
Nicht vergeben 0 

*UG= Untersuchungsgebiet  

Kleinabendsegler jagen zwar nicht in dichten Beständen, jedoch jagen sie über den 
Baumwipfeln, so dass jeder Lebensraum zumindest eine geringe, aber nie eine sehr ge-
ringe Bedeutung als Jagdhabitat für den Kleinabendsegler aufweist. 

Durch die Artspezifische Präferenz tieferer Lagen, ist die Habitatqualität im Untersu-
chungsgebiet für den Kleinabendsegler insgesamt „mittel bis schlecht“ (C). 

Beeinträchtigungen: „mittel“ (B)  

Durch die Forstwirtschaft kann generell eine mittlere Beeinträchtigung (B) angenommen 
werden. 

3.2.1.9.4. Prognose und Bewertung der Schädigung und/oder Störung nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG  

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenwirkungen 

Der Kleinabendsegler ist durch die unmittelbaren Lebensraumverluste über Flächeninan-
spruchnahme hinausgehend gegenüber Kollisionen im Straßenverkehr empfindlich.  



PSW Forbach - Neue Unterstufe Planfeststellungsverfahren saP 
Kap. 3.2.1.9 Kleinabendsegler (Nyctalus leisleri) 

224 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung Teil E.I 

Flächeninanspruchnahme von Wald führt zu einem Verlust von Baumquartieren und 
Jagdhabitaten der Art. Da Kleinabendsegler bevorzugt in Baumhöhlen überwintern, sind 
sie auch außerhalb der durch die Rodungszeiten geschützten Zeit durch Baumfällungen 
im Winter gefährdet.  

Nach dem SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR 
(2012) ist der Kleinabendsegler gegenüber Kollisionen im Straßenverkehr weitestgehend 
unempfindlich. Auch gegenüber Licht- und Schallimmissionen ist der Kleinabendsegler 
nach Expertenmeinung unempfindlich (SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR 

WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR 2012). Gegenüber Habitatzerschneidungen ist der 
Kleinabendsegler, wie alle Nyctaloiden-Arten (Gattungen Nyctalus, Eptesicus, Vespertilio) 
weniger empfindlich als andere Fledermausarten und überquert auch größere Freiflächen. 

Denkbare Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Durch die Vorhabenbestandteile werden keine Verbotstatbestände des § 44 BNatschG 
bei dem Kleinabendsegler ausgelöst.  

Durch die geringe Anzahl an Nachweisen (eigene Daten wie auch Funde aus der Umge-
bung) ist zu erwarten, dass die Kleinabendsegler das Untersuchungsgebiet nur sehr ex-
tensiv nutzen. Die Art benötigt baumhöhlenreiche Wälder (eine Wochenstube nutzt bis zu 
50 Höhlen auf 300 ha in einer Saison, DIETZ & KIEFER 2014) mit großen Höhlen, wie sie in 
von Fichten dominierten Wäldern des Schwarzwalds wenig zu finden sind. Hinzu kommt 
eine klare Bevorzugung von tieferen Lagen (i. d. R. <500 m ü. NN; Vorkommensschwer-
punkt in Baden-Württemberg in der Rheinebene). Durch das Vorhaben beanspruchte 
Waldbestände haben überwiegend ein geringes Quartierpotential und da die Art einen 
großen Aktionsradius von z. T. bis 17 km besitzt, ist ein Ausweichen in andere Jagdhabi-
tate oder andere Quartiere ohne Beeinträchtigung zu erwarten. Sollten sich Einzeltiere in 
Baumhöhlen befinden, werden diese durch Vermeidungsmaßnahmen geschützt (vgl. Kap. 
4.1.1).  

3.2.1.9.5. Herleitung des Kompensationsbedarfs 

Da das Vorhaben keine Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 3 bzw. Nr. 2 BNatschG bei 
dem Kleinabendsegler auslöst, sind auch keine Kompensationsmaßnahmen notwendig. 
Durch die für das Braune Langohr geschaffenen Kompensationsmaßnahmen werden je-
doch auch die Kleinabendsegler profitieren.  

3.2.1.9.6. Vermeidungsmaßnahme 

Folgende Maßnahmen werden durchgeführt, um das Eintreten von Verbotstatbeständen 
zu vermeiden (vgl. Kap4.1.1):  

• V1 Fäll- und Rodungszeitenbeschränkung  

3.2.1.9.7. Fazit 

Durch das Vorhaben werden unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen keine 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG beim Kleinabendsegler ausgelöst.  
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3.2.1.10 Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Wie alle Fledermäuse, ist auch die Breitflügelfledermaus, eine Art des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie. Der Erhaltungszustand der Art ist in Baden-Württemberg und bundesweit 
als ungünstig-unzureichend eingestuft (BFN 2019, LUBW 2019). Landesweit gilt die Breit-
flügelfledermaus als stark gefährdet (BRAUN & DIETERLEN 2003), bundesweit gilt sie als 
gefährdet (MEINIG et al. 2020).  

3.2.1.10.1. Charakterisierung der betroffenen Art 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

In der nachfolgenden Übersicht werden Angaben zu den Lebensraumansprüchen und der 
Verhaltensweise der Breitflügelfledermaus zusammengefasst. 

Tabelle 44: Kurzcharakterisierung der Breitflügelfledermaus 

Lebensraum: Bevorzugter Lebensraum: Strukturreiche Siedlungs- und Waldränder 

sowie Kahlschläge und Schlagfluren.  

Lebensräume mit untergeordneter Bedeutung: Wald, sonstige Gebäude, 

Offenland, Gewässer, Großstädte 

Wochenstuben befinden sich fast ausschließlich in Gebäuden; Einzel-

quartiere können sich außer in Gebäuden auch in Felswänden, Baum-

höhlen oder Nistkästen befinden. 

Winterquartiere meist in Fels- und Gebäudespalten; seltener in Höhlen 

Bevorzugte Jagdhabitate sind strukturiertes Offenland (Parks, Viehwei-

den), Siedlungs- und Waldränder sowie Waldwege aber auch alle ande-

ren Bereiche werden teilweise genutzt. Die Nahrung wird oftmals ent-

lang von Vegetationskanten und im freien Luftraum erbeutet. Gelegent-

lich wird auch Nahrung direkt vom Boden (z. B. auf frisch gemähten 

Wiesen) oder von Baumkronen abgesammelt (DIETZ & KIEFER 2014).  

Höhenpräferenz bis 700 m ü. NN; auch eine Wochenstube auf 

922 m. ü. NN (SPITZENBERGER 1995) 

Aktionsradius: Jagdhabitate haben eine Größe von bis zu 7.700 ha (ROBINSON & 

STEBBINGS 1997) wobei die Jagdhabitate bis zu 7 km vom Quartier ent-

fernt liegen. 

Meist <100 km zwischen Winter- und Sommerlebensraum; selten bis 

300 km (BRAUN & DIETERLEN 2003). 

Phänologie: Wochenstubenzeit: April/Mai - Ende Juli 

Jungenaufzucht: Juni - Juli (6 Wochen) 

Paarung: Ende August - Oktober in Zwischenquartieren (v.a. Spalten-

quartiere an Gebäuden)  

Winterquartier: September/Oktober - April/Mai 

Dispersionsverhal-

ten: 

Ortstreu. Wochenstuben werden wiederkehrend genutzt. Geringe Stre-

cken zwischen Sommer- und Winterquartier (i. d. R. <100 km) 
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Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Als Fortpflanzungsstätten sind nach RUNGE et al. (2010) neben den Wochenstubenquar-
tieren auch die Balz- und Paarungsquartiere aufzufassen. Wochenstuben der Breitflügel-
fledermaus befinden sich in Mitteleuropa fast ausnahmslos in Gebäuden und besitzen 
meist Koloniestärken von 20-60 Weibchen, selten bis zu 300 (DIETZ & KIEFER 2014). 

Die Paarung findet im Herbst (ab Ende August bis Oktober) in Zwischenquartieren statt. 
Dazu werden neben Gebäuden auch Felsspalten und gelegentlich Baumhöhlen und Nist-
kästen angenommen. 

Zu Ruhestätten zählen außer den Einzelquartieren und Männchenquartieren (bis zu 20 
Männchen, DIETZ & KIEFER 2014) während des Sommers auch die Winterquartiere. Einzel 
und Männchenquartiere befinden sich ebenfalls in bzw. an Gebäuden, in Felsspalten und 
gelegentlich in Baumhöhlen/oder -spalten. Quartiere der Art befinden sich meist auf 500-
700 m ü. NN, aber auch eine Wochenstube auf 922 m. ü. NN konnte SPITZENBERGER 
(1995) nachweisen. Als Winterquartiere werden Fels- und Gebäudespalten sowie unterir-
dische Quartiere (Stollen, Höhlen, Keller) genutzt.  

3.2.1.10.2. Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Die Breitflügelfledermaus konnte durch die Kombination aus Akustikerfassungen (Wald-
boxerfassung, Transektbegehungen, „esae“), Netzfängen und Telemetrieergebnissen im 
Großteil des Untersuchungsgebiets nachgewiesen werden. Die Lage der Nachweise ist in 
Karte E.III.2.9 dargestellt. 

Rufe der Breitflügelfledermaus wurden nahezu flächendeckend im gesamten Untersu-
chungsgebiet aufgezeichnet. Besonders häufig gelangen Aufnahmen nördlich des Stein-
bruchs Schneidersköpfle, am Wegscheid und am Badener Sattel, aber auch auf den We-
gen in Seegrund und der Schwallung sowie am Seebachhof. Auf dem Seekopf wurde die 
Breitflügelfledermaus trotz intensiver Untersuchungen nur vereinzelt aufgezeichnet. Ne-
ben den eindeutig bestimmbaren Rufen, liefern weitere Rufe Hinweise auf die Art. Die 
Rufgruppen „Nyctaloid“ und „Nycmi“ beinhalten weitere Arten der Nyctaloiden Fledermäu-
se („Nyctaloid“: Arten der Gattung Eptesicus, Nyctaloid & Verspertiillio; „Nycmi“: die Arten 
Kleinabendsegler, Breitflügelfledermaus, Zweifarbfledermaus), die einen Hinweis auf die 
Breitflügelfledermaus geben. Rufe der Gruppe „Nycmi“ wurden vor allem im Norden des 
Gebiets aufgezeichnet - in Forbach und am Badener Sattel (insgesamt 3,1 % aller Rufe 
wurden der Rufgruppe Nycmi zugeordnet). Rufe der Gruppe „Nyctaloid“ (insgesamt 3,5 % 
aller Rufe) wurden im gesamten Untersuchungsgebiet, vor allem aber am Wegscheid und 
am Seekopf nachgewiesen. Die Rufe wurde vor allem im Juni und Juli aufgezeichnet. 

Im Steinbruch Raumünzach (MU-Bruch) konnten 2020 rund 360 Rufe der Breitflügelfle-
dermaus zugeordnet werden. Die meisten Rufe wurden im August aufgezeichnet. Der 
Steinbruch gilt mit seinen zahlreichen Vegetationskanten als gut geeignetes Jagdhabitat 
der Breitflügelfledermaus.  

Bei Netzfängen wurden insgesamt 18 Männchen und keine Weibchen der Breitflügelfle-
dermaus gefangen. Häufig wurde die Art in Wegscheid, am Steinbruch Schneidersköpfle, 
an der Schwallung sowie auf den Waldwegen südöstlich des Herrenwieser Sees nachge-
wiesen (vgl. Karte E.III.2.9). Drei Männchen wurden besendert und konnten mittels Tele-



PSW Forbach - Neue Unterstufe Planfeststellungsverfahren saP 
Kap. 3.2.1.10 Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Teil E.III Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 227 

metrie zu je einem Quartier zurückverfolgt werden. Eins befindet sich in einer Felsspalte 
im Steinbruch Schneidersköpfle (vgl. Abbildung 52; Bereich der ursprünglich geplanten 
Auffüllung Heiligenwald), ein weiteres Quartier in einem Spalt am Schuppen in Forbach 
und ein drittes an einem Gebäude in Herrenwies (vgl. Karte E.III.2.9).  

Mögliche weitere Quartiere in Forbach, Raumünzach, Kirschbaumwasen, Bühlertal oder 
Herrenwies (bevorzugt unter 600 m ü. NN) stehen im räumlichen Zusammenhang mit 
Nahrungsräumen des Untersuchungsgebiets. Dabei sind Waldwege, Lichtungen, Kahl-
schläge und sonstige halboffene Strukturen im Wald besonders geeignet. Weniger geeig-
net sind die geschlossenen dichten Waldflächen und Flächen über 900 m ü. NN, wie der 
Seekopf. Aus der Umgebung sind neben Zwischenquartieren auch Winterquartiere der Art 
bekannt. Nachweise von Wochenstuben fehlen.  

 

Abbildung 52:  Felswand im Steinbruch Schneidersköpfle, in der sich ein Spaltenquartier der Breit-

flügelfledermaus befindet 
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Abbildung 53: Breitflügelfledermaus bei der Freilassung nach Netzfängen 

3.2.1.10.3. Abgrenzung der lokalen Individuengemeinschaft und der lokalen Popula-
tion sowie Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Eine lokale Individuengemeinschaft ist nach RUNGE et al. (2010) bei Fledermäusen je-
weils getrennt nach Wochenstuben-, Paarungs- und Überwinterungsphase zu unterschei-
den. Jede dieser Quartiergemeinschaften stellt eine eigene lokale Individuengemeinschaft 
dar.  

Im bzw. knapp außerhalb des Untersuchungsgebiets konnten lediglich drei Einzelquartie-
re der Breitflügelfledermaus, aber keine Wochenstuben festgestellt werden. Ein Winter-
quartier befindet sich bei Raumünzach (2 Nachweise 2011). 

Aus der Umgebung sind keine Wochenstuben, jedoch aber ein Winterquartier in Forbach 
(<1 km vom Untersuchungsgebiet; 5 Nachweise 1999)) bekannt. Weiter deuten Kotfunde 
auf Zwischenquartiere der Breitflügelfledermaus in Forbach (<1 km), Obertsrot (~6 km), 
Weisenbach (~7 km), Gernsbach (~6 km), Reichental (~7 km), Baden-Baden (~10 km) 
und Loffenau (~11 km) hin.  

Da die Individuengruppen der Winterquartiere jeweils eigene Individuengemeinschaften 
darstellen, sind zwei Individuengemeinschaften (Forbach & Raumünzach) abzugrenzen. 

Aufgrund des großen Aktionsradius der Art (7 km zwischen Quartieren und Jagdhabitaten 
[DIETZ & KIEFER 2014]) ist zu erwarten, dass die im Untersuchungsgebiet erfassten Breit-
flügelfledermäuse und die Individuengemeinschaften der Winterquartiere einer lokalen 
Population angehören. Die lokale Population muss über das Untersuchungsgebiet hinaus 
fortbestehen, da im Untersuchungsgebiet keine Weibchen nachgewiesen wurden. Auf-
grund der Wanderfähigkeit der Art (i. d. R. bis 100 km zwischen Sommer- und Winterquar-
tier [DIETZ & KIEFER 2014]) wird die lokale Population aus pragmatischen Gründen mit 
dem Naturraum Nordschwarzwald gleichgesetzt. 
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Erhaltungszustand der lokalen Population 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Po-
pulation, der Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe 
Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt sich für die Breitflügelfledermaus 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: „mittel-schlecht“ (C) 

Nach den Bewertungskriterien von RUNGE et al. (2010) ist die Anzahl an Weibchen und 
Jungtieren in den Wochenstuben entscheidend für die Bewertung der lokalen Population. 
Im Winter kann die Anzahl überwinternder Tiere für die Bewertung der lokalen Population 
herangezogen werden. 

Da die erfassten und uns bekannten Daten Dritter keine vollständige Bestandserfassung 
aller Quartiere darstellen, ist eine exakte Bewertung der lokalen Population nicht möglich. 
Daher kann nur eine Annäherung getroffen werden, um den Zustand der Population zu 
bewerten: 

Im Untersuchungsgebiet wurden insgesamt 18 männliche Breitflügelfledermäuse gefan-
gen. In Bezug auf den durchgeführten Erfassungsaufwand von insgesamt 145 Netzfän-
gen ergibt sich eine Fangquote von ca. einer Breitflügelfledermaus pro 8 Netzfängen. Die 
Tiere wurden stets auf breiten Wegen gefangen, so dass zu erwarten ist, dass die Breit-
flügelfledermaus den Wald auf den breiten Waldwegen durchquert und z. T. auch jagt.  

In den Winterquartieren Forbach und Raumünzach wurden 2 - 5 Breitflügelfledermäuse 
gezählt. Obwohl ein Winterquartier im Untersuchungsgebiet und ein weiteres in geringer 
Entfernung zum Untersuchungsgebiet liegt, ist die Anzahl nachgewiesener Breitflügelfle-
dermäuse in den Winterquartieren insgesamt gering.  

Insgesamt wird der Zustand der lokalen Population mit „mittel-schlecht“ (C) bewertet.  

Habitatqualität: „gut“ (B) 

Die Breitflügelfledermaus bevorzugt siedlungsnahe, parkähnliche Lebensräume im Tief-
land, mit Einzelbäumen oder Baumreihen und Waldrändern. Die überwiegend geschlos-
sene Waldfläche des Untersuchungsgebiets bietet der Art nur wenige Nahrungsräume; 
Quartierpotential bieten die Gebäude in Forbach.  

Das Untersuchungsgebiet wurde hinsichtlich seiner Habitatqualität für die Breitflügelfle-
dermaus bewertet. Dabei wurde das Quartierpotential separat zum Potential als Nah-
rungsraum betrachtet. Die Flächen und der Anteil dieser bezogen auf das gesamte Unter-
suchungsgebiet sind in Tabelle 45 dargestellt. 
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Tabelle 45: Lebensraumpotentiale der Breitflügelfledermaus 

Potential 

Quartier Jagdhabitat 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) im 

UG* 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Hoch 

Dörfliche Siedlungen; 

Felswände , Stollen & 

Höhlen <700m ü. NN 

29,6  

(1,4) 

Strukturiertes Offen-

land, Waldrand, 

Baumgruppen 

Waldwege, Siedlun-

gen 

<900m ü. NN 

205,6 (10,1) 

Mittel 

Sonstige Siedlungen, alte 

Baumbestände (Laub-, 

Nadel-, Mischwald, Parks, 

Gärten, Einzelbäume, 

Baumgruppen, Streuobst) 

bis 700 m ü. NN 

310,8  

(15,2) 

Offenland, Gewässer 

& Merkmale hoch 

>900m 

196,3 (9,6) 

Gering 

Junger Wald, hohes und 

mittleres Quartierpotential 

>700 m ü. NN 

1.270,1  

(62,2) 
Wald 

1.641,3 

(80,3) 

Sehr ge-

ring/kein 

Offenland (Wiesen, Ge-

wässer, Gebüsch etc.) 

432,8  

(21,2) 
Nicht vergeben 0 

*UG= Untersuchungsgebiet  

Das Quartierpotential ist auf rd. 17 % des Untersuchungsgebiets hoch oder mittel. Dies 
sind vor allem die Siedlungen im Murgtal.  

Da die Breitflügelfledermaus ein breites Spektrum an Nahrungshabitaten nutzt und auch 
über dichtem Wald jagt, ist die Kategorie „sehr gering/kein Potential als Jagdhabitat“ nicht 
vergeben. Das Potential als Jaghabitat ist auf rund 20 % hoch oder mittel. Dies sind vor 
allem Offenland, Siedlungen und Gewässerflächen. Da der überwiegende Teil des Unter-
suchungsgebiets nur eine geringe Eignung als Lebensraum der Breitflügelfledermaus 
besitzt, aber dennoch geeignete Bereiche vorhanden sind (dies zeigten auch die teleme-
trierten Tiere im Untersuchungsgebiet), wird die Habitatqualität insgesamt als „gut“ (B) 
bewertet.  

Beeinträchtigungen: „mittel“ (B)  

Durch die Forstwirtschaft kann generell eine mittlere Beeinträchtigung (B) angenommen 
werden. Die Gebäudesubstanz ist weitestgehend intakt. 
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3.2.1.10.4. Prognose und Bewertung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG  

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenwirkungen 

Die Breitflügelfledermaus ist durch die unmittelbaren Lebensraumverluste über Flächen-
inanspruchnahme hinausgehend gegenüber Sanierungsarbeiten an Gebäuden empfind-
lich.  

Flächeninanspruchnahme von Wald führt zu einem Verlust von Jagdhabitaten und ggf. 
Einzelquartieren der Art.  

Da sich die Quartiere von Breitflügelfledermäusen vor allem in Gebäuden befinden, sind 
sie empfindlich gegenüber dem Verlust von Gebäudestrukturen und der Sanierung von 
Gebäuden, die das Quartierpotential verringern (Verschluss von Gebäudespalten, Ver-
wendung von giftigen Holzlasuren).  

Nach dem SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR 
(2012) ist die Breitflügelfledermaus gegenüber Kollisionen im Straßenverkehr weitestge-
hend unempfindlich. Auch gegenüber Licht- und Schallimmissionen ist die Art nach Exper-
tenmeinung unempfindlich (SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT 

UND VERKEHR 2012). Gegenüber Habitatzerschneidungen ist die Breitflügelfledermaus, 
wie alle Nyctaloiden-Arten (Gattungen Nyctalus, Eptesicus, Vespertilio) weniger empfind-
lich als andere Fledermausarten und überquert auch größere Freiflächen. 

Denkbare Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Durch das Vorhaben werden keine Verbotstatbestände des §44 BNatSchG ausgelöst. 

Die Anlagen, die Untertage entstehen (z. B. Kavernenkraftwerk, Stollen), haben keinen 
Einfluss auf den Bestand der Breitflügelfledermaus, da dadurch keine Flächen in An-
spruch genommen werden. Die Transportvorgänge führen nicht zu einer signifikanten 
Erhöhung der Störung oder des Kollisionsrisikos, da die Breitflügelfledermaus weitestge-
hend unempfindlich gegenüber Schall- und Lichtimmissionen sowie Kollisionen im Stra-
ßenverkehr ist. Durch die kleinflächige Beanspruchung von Fläche durch die weiteren 
Baustelleneinrichtungsflächen und Arbeitsbereiche und der Portale, gehen keine essenti-
ellen Habitate der Breitflügelfledermaus verloren. 

3.2.1.10.5. Herleitung des Kompensationsbedarfs 

Da das Vorhaben keine Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 3 bzw. Nr. 2 BNatschG bei 
der Breitflügelfledermaus auslöst, sind auch keine Kompensationsmaßnahmen notwen-
dig. Durch Kompensationsmaßnahmen die für andere Fledermausarten (z. B. Braunes 
Langohr) geschaffen werden, profitiert jedoch auch die Breitflügelfledermaus.  

3.2.1.10.6. Vermeidungsmaßnahme 

Folgende Maßnahmen werden durchgeführt, um das Eintreten von Verbotstatbeständen 
zu vermeiden (vgl. Kap 4.1):  

• V1 Fäll- und Rodungszeitenbeschränkung  
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3.2.1.10.7. Fazit 

Durch das Vorhaben werden unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen keine 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei der Breitflügelfledermaus ausgelöst.  

3.2.1.11 Nordfledermaus (Eptesicus nilssonii)  

Wie alle Fledermäuse, ist auch die Nordfledermaus eine Art des Anhangs IV der FFH- 
Richtlinie. Der Erhaltungszustand der Art ist in Baden-Württemberg und bundesweit als 
ungünstig-unzureichend eingestuft (BFN 2019, LUBW 2019). Auf der Roten Liste gilt sie 
landesweit als stark gefährdet (BRAUN & DIETERLEN 2003), bundesweit gilt sie als gefähr-
det (MEINIG et al. 2020). 

3.2.1.11.1. Charakterisierung der betroffenen Art 

In der nachfolgenden Übersicht werden Angaben zu den Lebensraumansprüchen und der 
Verhaltensweise der Nordfledermaus zusammengefasst. 

Tabelle 46: Kurzcharakterisierung der Nordfledermaus 

Lebensraum: Sommerquartiere hauptsächlich an Gebäuden, in Zwischendächern 

und Wandverkleidungen. Einzeltiere in Brücken und Baumhöhlen. 

Winterquartiere in unterirdischen Hohlräumen. 

Die Nahrung wird entlang von Vegetationskanten, aber auch im freien 

Luftraum bis 50 m Höhe gejagt. Gelegentlich werden Nordfledermäu-

se auch in Höhen von 100 m jagend beobachtet. Günstige Jagdgebie-

te stellen Gewässer, Waldränder, und landwirtschaftliche Flächen 

sowie um und entlang von Straßenlaternen im Siedlungsbereich dar. 

Aktionsradius: Während der Wochenstubenzeit befinden sich die Jagdgebiete in rund 

800 m Entfernung zu den Quartieren; können sich aber auch bis in 10 

km Entfernung befinden 

Größe der Jagdhabitate sehr unterschiedlich; von etwa 20 ha bis zu 

66 km² (durchschnittlich etwa 520 ha [DIETZ & KIEFER 2014]) 

Phänologie Wochenstubenzeit: Mai/Juni - Juli/August 

Jungenaufzucht: Juni - Juli  

Paarung: Herbst & Winter in Paarungs- und Winterquartieren 

Winterquartier: November - März/April 

Dispersionsverhalten: Eher ortstreu. Weibchen kehren zu ihrer Geburtswochenstube zurück. 

Funde auf Ölplattformen in der Nordsee deuten jedoch auf ein zumin-

dest gelegentliches Migrationsverhalten hin (DIETZ & KIEFER 2014) 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Als Fortpflanzungsstätten sind nach RUNGE et al. (2010) neben den Wochen-
stubenquartieren auch die Balz- und Paarungsquartiere aufzufassen. Wochenstuben der 
Nordfledermaus befinden sich fast ausschließlich in und an Gebäuden. Eine besondere 
Bevorzugung scheint die Art gegenüber Schieferverkleidungen an Häusern zu haben. 
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Aber auch andere Spaltenverstecke werden genutzt. Die Wochenstuben bestehen meist 
aus 20-75 Weibchen (max. 150). Eine Höhenpräferenz ist nicht erkennbar, in Baden-
Württemberg werden Quartiere bis 1050 m. ü. NN angegeben (BRAUN & DIETERLEN 2003). 

Zu Ruhestätten zählen außer den Einzelquartieren (hauptsächlich in Gebäudespalten, 
hinter Verkleidungen; seltener in Baumhöhlen und Holzstößen [BRAUN & DIETERLEN 
2003]; Zwischenquartiere auch in Höhlen) während des Sommers auch die Winterquartie-
re. Als Winterquartiere werden unterirdische Hohlräume (Keller, Stollen, Höhlen) genutzt 
in denen die Tiere meist frei an der Decke hängen; aber auch im Bodenschotter wurden 
Tiere nachgewiesen (SPITZENBERGER 1986). 

3.2.1.11.2. Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Die Nordfledermaus wurde durch akustische Erfassungen nachgewiesen. Viele der Rufe 
wurden dabei zwischen dem Seekopf und dem Schwarzenbach sowie nördlich des Stein-
bruchs Schneidersköpfle aufgezeichnet. Neben den eindeutig bestimmbaren Rufen 
(~1,6 % aller Rufe), liefern weitere Rufe Hinweise auf die Art. Die Rufgruppe „Nyctaloid“ 
beinhaltet weitere Arten der Nyctaloiden Fledermäuse (Arten der Gattung Eptesicus, 

Nyctaloid & Verspertilio), die einen Hinweis auf die Nordfledermaus geben. Rufe der 
Gruppe „Nyctaloid“ (etwa 5,2 % aller Rufe) wurden im gesamten Untersuchungsgebiet, 
vor allem aber am Wegscheid und am Seekopf nachgewiesen (vgl. Karte E.III.2.10). Im 
Steinbruch Raumünzach konnte die Nordfledermaus Ende August 2020 mit 35 Rufen 
nachgewiesen werden. Trotz des erheblichen Aufwands an Netzfängen (145 Netzfang-
nächte) konnten keine Individuen der Art gefangen werden. Im Umkreis von 15 km sind 
jedoch insgesamt zwei Wochenstuben in Langenbrand (~2 km; 20 Individuen bei Kontrol-
le im Juli 2011) und in Schönmünzach (~5 km; 35 Individuen bei Kontrolle im Juli 2011) 
bekannt (KFN 2018). Neben einigen Funden aus Zwischenquartieren (z. T. nur durch Kot 
nachgewiesen) in Raumünzach, Schönegrund, Klosterreichenbach und Hundsbach ist 
auch ein Einzeltier im Winterquartier aus Klosterreichenbach (~13 km südlich) bekannt 
(KFN 2018). 

3.2.1.11.3. Abgrenzung der lokalen Individuengemeinschaft und der lokalen Popula-
tion sowie Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Eine lokale Individuengemeinschaft ist nach RUNGE et al. (2010) bei Fledermäusen je-
weils getrennt nach Wochenstuben-, Paarungs- und Überwinterungsphase zu unterschei-
den. Jede dieser Quartiergemeinschaften stellt eine eigene lokale Individuengemeinschaft 
dar.  

Im Untersuchungsgebiet wurden weder Wochenstuben- noch Paarungs- oder Winterquar-
tiere der Nordfledermaus nachgewiesen. Im 15 km Umkreis sind jedoch insgesamt zwei 
Wochenstuben in Langenbrand (~2 km; 20 Individuen bei Kontrolle im Juli 2011) und in 
Schönmünzach (~5 km; 35 Individuen bei Kontrolle im Juli 2011) bekannt (KFN 2018). Ein 
Einzeltier im Winterquartier ist aus Klosterreichenbach bekannt (KFN 2018).  

Die beiden Wochenstuben und der Winterfund stellen jeweils eigene Individuengemein-
schaften dar. Aufgrund der Größe des Aktionsraums der Art (bis 66 km² [DIETZ & KIEFER 
2014]) werden die Individuengemeinschaften und die Individuen aus dem Untersu-
chungsgebiet einer lokalen Population zugeordnet. Aufgrund der Wanderfähigkeit der Art 
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(bis zu 450 km) wird die lokale Population aus pragmatischen Gründen mit dem Natur-
raum Nordschwarzwald abgegrenzt. 

Erhaltungszustand der lokalen Population 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Po-
pulation, der Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe 
Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt sich für die Nordfledermaus 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: „gut“ (B).  

Nach den Bewertungskriterien von RUNGE et al. (2010) ist die Anzahl an Weibchen und 
Jungtieren in den Wochenstuben sowie die Anzahl der Individuen und das Geschlechter-
verhältnis der Paarungsquartiere entscheidend für die Bewertung der lokalen Population. 
Im Winter kann die Anzahl überwinternder Tiere für die Bewertung der lokalen Population 
herangezogen werden. 

Nach der Kartierungsmatrix der LANUV NRW (2012) gelten Wochenstuben mit weniger 
als 30 Weibchen als „mittel-schlecht“ (C) und zwischen 30 und 40 Weibchen als „gut“ (B). 
Somit hat die Individuengemeinschaft in Langenbrand mit 20 Weibchen einen „mittel-
schlechten“ Zustand, die Wochenstube in Schönmünzach hat mit 35 Weibchen einen „gu-
ten“ Erhaltungszustand. DIETZ & BRAUN (1997) berichten von einer größeren Anzahl von 
Sommernachweisen (fünf Quartiere, darunter mehrere Wochenstuben) im Murgtal und 
dem Raum Freudenstadt. Im Winterquartier (Klosterreichenbach) wurde nur eine Nordfle-
dermaus nachgewiesen (KFN 2018). 

Aufgrund der Nachweise von Wochenstuben und Winterquartieren sowie der vergleichs-
weise dichten Verbreitung der Art im Nordschwarzwald (vgl. Verbreitungskarten LUBW 
bzw. BFN) wird ein „guter“ (B) Zustand der Population angenommen. 

Habitatqualität: „gut“ (B) 

Der bevorzugte Lebensraum der Art sind durch Gewässer und Siedlungsbereiche aufge-
lockerte Wälder in hohen Lagen.  

Das Untersuchungsgebiet wurde hinsichtlich seiner Habitatqualität für die Nordfledermaus 
bewertet. Dabei wurde das Quartierpotential separat zum Potential als Nahrungsraum 
betrachtet. Die Flächen und der Anteil dieser bezogen auf das gesamte Untersuchungs-
gebiet sind in Tabelle 47 dargestellt. 
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Tabelle 47: Lebensraumpotentiale der Nordfledermaus 

Potenti-

al 

Quartier Jagdhabitat 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Hoch 
Dörfliche Siedlung, Fels-

wände, Stollen & Höhlen 

35,4  

(1,7) 

Strukturiertes Offen-

land, Wiesen, Schlag-

flure, Waldwege, lü-

ckiger Wald, Fließge-

wässer 

455,0 (22,3) 

Mittel 

Sonstige Siedlungen, alte 

Bäume (Laub-, Nadel-, 

Mischwald; Parks, Gärten, 

Streuobstwiesen und Ein-

zelbäume, Baumgruppen,) 

235,1  

(11,5) 

Feldgehölze, Baum-

gruppen Siedlungen, 

älterer Wald (nicht 

dicht), Wald, Stillge-

wässer 

582,2 (28,5) 

Gering Jüngerer Wald 
1.342,5 

(65,7) 

Dickung, dichte Wäl-

der,  

1.005,9 

(49,2) 

Sehr 

ge-

ring/kei

n 

Offenland (Wiesen, Gewäs-

ser, Gebüsch etc.) 

430,1  

(21,0) 
Nicht vergeben 0 (0) 

*UG= Untersuchungsgebiet  

Nordfledermäuse jagen zwar nicht in dichten Beständen, jedoch jagen sie über den 
Baumwipfel, so dass die Kategorie „sehr gering/kein Potential als Jagdhabitat“ nicht ver-
geben ist. 

Zwar ist das Quartierpotential für die Nordfledermaus überwiegend gering, doch besitzen 
die Gebäude im Murgtal und in Herrenwies, aufgrund des charakteristischen Baustils der 
Schwarzwaldhäuser, welche häufig Holz oder Schieferverkleidungen aufweisen, ein gutes 
Quartierpotential. Da das Untersuchungsgebiet sich als Jagdhabitat für die Nordfleder-
maus gut eignet (~50% der Fläche mittleres oder hohes Potential als Jagdhabitat), wird 
die Habitatqualität des Untersuchungsgebiets insgesamt mit „gut“ (B) bewertet. 

Beeinträchtigungen: „mittel“ (B)  

Durch die weitestgehend intakte Gebäudesubstanz kann generell eine „mittlere“ Beein-
trächtigung (B) angenommen werden. 
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3.2.1.11.4. Prognose und Bewertung der Schädigung und/oder Störung nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG  

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenwirkungen 

Die Nordfledermaus ist grundsätzlich durch die unmittelbaren Lebensraumverluste über 
Flächeninanspruchnahme hinausgehend gegenüber Sanierungsarbeiten an Gebäuden 
empfindlich.  

Flächeninanspruchnahme von Wald führt zu einem Verlust von Jagdhabitaten der Nord-
fledermaus. Da sich die Quartiere der Nordfledermaus überwiegend in Gebäuden befin-
den, sind sie empfindlich gegenüber dem Verlust von Gebäudestrukturen und der Sanie-
rung von Gebäuden, die das Quartierpotential verringern (Verschluss von Gebäudespal-
ten, Verwendung von giftigen Holzlasuren). 

Nach dem SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR 
(2012) ist die Nordfledermaus gegenüber Kollisionen im Straßenverkehr sowie Licht- und 
Schallimmissionen weitestgehend unempfindlich.  

Denkbare Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Durch die Vorhabenbestandteile werden keine Verbotstatbestände des § 44 BNatschG 
bei der Nordfledermaus ausgelöst. 

Im Untersuchungsgebiet sind keine Quartiere der Art bekannt und eine Beeinträchtigung 
von Jagdhabitaten der Art ist aufgrund des großen Aktionsraums (bis zu 66 km² [DIETZ & 

KIEFER 2014]) nicht zu erwarten, da ein Ausweichen in andere Bereiche ohne Beeinträch-
tigung möglich ist. Sollten sich Einzeltiere in Baumhöhlen befinden, werden diese durch 
Vermeidungsmaßnahmen geschützt (vgl. Kap. 4.1.1).  

3.2.1.11.5. Herleitung des Kompensationsbedarfs 

Da das Vorhaben keine Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 3 bzw. Nr. 2 BNatschG bei 
der Nordfledermaus auslöst, sind auch keine Kompensationsmaßnahmen notwendig. 
Durch die für andere Fledermausarten (z. B. Braunes Langohr) geschaffenen Kompensa-
tionsmaßnahmen wird auch die Nordfledermaus profitieren.  

3.2.1.11.6. Vermeidungsmaßnahme 

Folgende Maßnahmen werden durchgeführt, um das Eintreten von Verbotstatbeständen 
zu vermeiden (vgl. Kap. 4.1.1):  

• V1 Fäll- und Rodungszeitenbeschränkung  

3.2.1.11.7. Fazit 

Durch das Vorhaben werden unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen keine 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei der Nordfledermaus ausgelöst. 

3.2.1.12 Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) 

Wie alle Fledermäuse, ist auch Die Zweifarbfledermaus eine Art des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie. Der Erhaltungszustand der Art ist in Baden-Württemberg und in Deutschland 
unbekannt (BFN 2019, LUBW 2019). Auf der Roten Liste gilt sie landesweit als gefährdete 
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wandernde Art (BRAUN & DIETERLEN 2003), bundesweit ist die Datenlage nicht ausrei-
chend für eine Bewertung (MEINIG et al. 2020). 

3.2.1.12.1. Charakterisierung der betroffenen Art 

In der nachfolgenden Übersicht werden Angaben zu den Lebensraumansprüchen und der 
Verhaltensweise der Zweifarbfledermaus zusammengefasst. 

Tabelle 48: Kurzcharakterisierung der Zweifarbfledermaus 

Lebensraum: Bevorzugt trockenes Offenland mit Gewässern und Siedlungen 

Ursprünglich vermutlich eine Felsfledermaus, mittlerweile bezieht sie 

vor allem in Gebäudespalten Quartier.  

Wochenstuben und Sommerquartiere hauptsächlich in Spalten an 

Wohnhäusern. Auch an Felsspalten und hohen Gebäuden. 

Winterquartiere befinden sich vor allem an Hochhäusern, als Ersatz 

für hohe Felswände, welche auch gelegentlich noch als Winterquartier 

aufgesucht werden. Seltener werden auch Burgruinen und niedrige 

Gebäude genutzt. 

Jagdgebiete meist Gewässer, Offenland, Siedlungen und über  

Wäldern.  

Aktionsradius: Jagdgebiete durchschnittlich 5,7 km (Männchen; max. bis 20,5 km) 

bzw. 2,4 km (Weibchen; max. bis 6,2 km) von den Quartieren entfernt 

(DIETZ & KIEFER 2014). 

Durchschnittliche Größe des Jagdhabitats ~84 km² (Männchen) bzw. 

16 km² (Weibchen)  

Phänologie Wochenstubenzeit: Mai - August 

Jungenaufzucht: Juni - Juli/August  

Paarung: Oktober - Dezember  

Winterquartier: November/Dezember - März/April 

Dispersionsverhalten: Teilweise Standortstreu (Dänemark, Böhmerwald), in Osteuropa 

Wanderungen bis 1.787 km (DIETZ & KIEFER 2014). 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Als Fortpflanzungsstätten sind nach RUNGE et al. (2010) neben den Wochenstuben-
quartieren auch die Balz- und Paarungsquartiere aufzufassen. Wochenstuben der Zwei-
farbfledermaus wurden bislang im Norden Deutschlands nachgewiesen. In Baden-
Württemberg ist die Art insgesamt selten, Wochenstuben sind keine bekannt. In anderen 
Ländern nutzt die Zweifarbfledermaus Wochenstuben in Spalten in bzw. an Wohnhäusern 
(Spalten hinter Fensterläden, Mauerspalten oder enge Nischen in Dachböden), Scheunen 
oder Felsspalten (Felswände, Steinbrüche), wo Koloniestärken von meist 20-60 Weib-
chen, bis zu 200 Weibchen erreicht werden. Die Zweifarbfledermaus ist die einzige euro-
päische Fledermaus mit vier Milchzitzen, dennoch sind Zwillingsgeburten die Regel. In 
Baden-Württemberg sind vor allem Balzquartiere der Art bekannt. Diese befinden sich 
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meist an Hochhäusern größerer Städte wie Mannheim und Heidelberg. Nachweise aus 
Bäumen fehlen bislang. 

Quartiere der Zweifarbfledermaus kommen bis in 1000 m ü. NN vor. Funde aus anderen 
Regionen, lassen auch eine Verbreitung in noch höheren Lagen vermuten. In den Alpen 
wurden Einzeltiere bereits auf >1900 m ü. NN (AELLEN 1983), im Himalaya sogar auf 
>3000 m ü. NN (RYDELL & BAAGOE 1994) nachgewiesen. 

Zu Ruhestätten zählen außer den Einzelquartieren (hauptsächlich in Gebäude- & Fels-
spalten) und Männchenquartieren (z. T. >300 Männchen; Gebäude und Felsspalten) wäh-
rend des Sommers auch die Winterquartiere. Als Winterquartiere werden meist Spalten 
an Hochhäusern oder anderen hohen Gebäuden wie Kirchtürmen genutzt. Aber auch 
Felsspalten, welche vermutlich die ursprüngliche Form von Quartieren darstellt, werden 
häufig genutzt. 

3.2.1.12.2. Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Die Zweifarbfledermaus wurde anhand des Netzfangs eines männlichen Tiers am 
23.07.2014 an der Schwallung im Untersuchungsgebiet nachgewiesen (Abbildung 54; vgl. 
Karte E.III.2.11). 

 

Abbildung 54: Gefangene und besenderte Zweifarbfledermaus vor dem Abflug (gefangen 23.07.2014) 

Bei akustischen Erfassungen ist der Nachweis der Art nicht eindeutig möglich, da sie im 
Überschneidungsbereich zu den anderen Nyctaloiden Arten (Gattungen Nyctalus und 
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Eptesicus) rufen und somit nicht eindeutig bestimmbar sind, wenn diese im Gebiet vor-
kommen (KOORDINATIONSSTELLEN FÜR FLEDERMAUSSCHUTZ IN BAYERN 2009). Das Quar-
tier des besenderten Tiers konnte nicht ausfindig gemacht werden. Vermutlich nutzt die 
Zweifarbfledermaus die Schwarzenbachtalsperre und die zahlreichen Flusstäler zum Ja-
gen, Felsspalten und Gebäude bieten der Art Quartierstrukturen. Ein 2011 nachgewiese-
nes Quartier der Art befindet sich in einem Gebäude in Schönmünzach (~5 km südlich; 
KFN 2018). 

Weiter sind Fluggebiete aus Simmersfeld (~4 km südlich; 2007 & 2008) sowie ein Totfund 
im Sommer 2001 aus Bermersbach (~2 km nördlich) und einem Einzelfund im September 
2013 in Lichtenau (~7 km nördlich) bekannt (KFN 2018). 

3.2.1.12.3. Abgrenzung der lokalen Individuengemeinschaft und der lokalen Popula-
tion sowie Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Eine lokale Individuengemeinschaft ist nach RUNGE et al. (2010) bei Fledermäusen je-
weils getrennt nach Wochenstuben-, Paarungs- und Überwinterungsphase zu unterschei-
den. Jede dieser Quartiergemeinschaften stellt eine eigene lokale Individuengemeinschaft 
dar.  

Im Untersuchungsgebiet konnten keine Quartiere der Art nachgewiesen werden. Auch 
aus den uns bekannten Daten Dritter, sind keine Quartiere aus dem Untersuchungsge-
biet, lediglich ein Zwischenquartier in Schönmünzach aus dem 15 km Umkreis bekannt 
(KFN 2018). Da die Funde von Reproduktionsnachweisen in Baden-Württemberg lediglich 
Einzelfunde von trächtigen Weibchen oder Jungtieren, aber nie Wochenstuben waren, 
sind auch im Untersuchungsgebiet keine Wochenstuben zu erwarten. Da auch keine Win-
terquartiere der Art bekannt sind, können keine Individuengemeinschaften abgegrenzt 
werden. Aufgrund der Größe des Aktionsraums der Art (bis 84 km² [DIETZ & KIEFER 2014]) 
wird das Männchen aus dem Untersuchungsgebiet einer lokalen Population zugeordnet, 
die weit über das Untersuchungsgebiet hinaus fortbesteht. Aufgrund der Wanderfähigkeit 
der Art (bis zu 1.787 km) wird die lokale Population aus pragmatischen Gründen mit dem 
Naturraum Schwarzwald abgegrenzt. 

Erhaltungszustand der lokalen Population 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Po-
pulation, der Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe 
Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt sich für die Zweifarbfledermaus 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „mittel -schlecht“ (C) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: „mittel -schlecht“ (C) 

Nach den Bewertungskriterien von RUNGE et al. (2010) ist die Anzahl an Weibchen und 
Jungtieren in den Wochenstuben sowie die Anzahl der Individuen und das Geschlechter-
verhältnis der Paarungsquartiere entscheidend für die Bewertung der lokalen Population. 
Im Winter kann die Anzahl überwinternder Tiere für die Bewertung der lokalen Population 
herangezogen werden. 
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Da weder im Untersuchungsgebiet noch im 15 km Umkreis Individuengemeinschaften 
(nur Einzelnachweise) der Art bekannt sind, die für die Bewertung des Zustands der loka-
len Population herangezogen werden können, ist keine genaue Bewertung möglich.  

Aufgrund der wenigen Rufe, dem Fehlen von Quartiernachweisen wird vorsorglich ein 
„mittel bis schlechter“ Zustand (C) der Population angenommen.  

Habitatqualität: „mittel -schlecht“ (C) 

Der bevorzugte Lebensraum der Art sind durch Gewässer und Siedlungsbereiche gepräg-
te trockene Offenland-Biotope.  

Das Untersuchungsgebiet wurde hinsichtlich seiner Habitatqualität für die Zweifarbfleder-
maus bewertet. Dabei wurde das Quartierpotential separat zum Potential als Nahrungs-
raum betrachtet. Die Flächen und der Anteil dieser bezogen auf das gesamte Untersu-
chungsgebiet sind in Tabelle 49 dargestellt. 

Tabelle 49: Lebensraumpotentiale der Zweifarbfledermaus 

Potential 

Quartier Jagdhabitat 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Hoch 
Dörfliche Siedlung, Wohn-

häuser, Felswände  

35,4  

(1,7) 

Offenland (Agrarflä-

che, Felder, Gebüsch) 

Gewässer, Ufer, Sied-

lungen 

224,0 (11,0) 

Mittel 
Sonstige Bauwerke, Stol-

len & Höhlen 

11,4  

(0,6) 

strukturiertes Offen-

land (Streuobstwiesen, 

Gärten, Parks) Wald-

wege, Sonstige Ge-

bäude, 

32,1  

(1,6) 

Gering Wald & sonstige Bäume 
1.563,6 

(76,5) 

Waldrand, Hecken, 

Baumreihen, Sukzes-

sionswald, Schlagflu-

ren 

333,8 (16,3) 

Sehr ge-

ring/kein 

Offenland (Wiesen, Ge-

wässer, Gebüsch etc.) 

432,8  

(21,2) 

Wälder 1.453,2 

(71,1) 

*UG= Untersuchungsgebiet  

Das Untersuchungsgebiet ist überwiegend bewaldet. Da die Zweifarbfledermaus keine 
Baumhöhlen als Quartierstrukturen nutzt und auch nicht im Wald jagt, ist das Habitatpo-
tential für die Zweifarbfledermaus im Untersuchungsgebiet überwiegend gering. Im Nord-
osten (Forbach) und im Südwesten (Herrenwies) des Untersuchungsgebiets befinden sich 
Gebäude, die der Zweifarbfledermaus als Quartierstrukturen dienen können. Weiter sind 



PSW Forbach - Neue Unterstufe Planfeststellungsverfahren saP 
Kap. 3.2.1.12 Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) 

Teil E.III Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 241 

am Osthang des Lachsbergs sowie in den Steinbrüchen im Südosten des Untersu-
chungsgebiets einige Felsstrukturen, die sich als Quartierstrukturen eignen.  

Als Jagdhabitate dienen der Zweifarbfledermaus im Untersuchungsgebiet vor allem die 
Schwarzenbachtalsperre, die Wiesen in Herrenwies, sowie die Murg, der Herrenwieser 
See und kleinere Offenlandflächen und Sukzessionswälder. 

Da das Untersuchungsgebiet überwiegend ein geringes Potential hat, wird die Habitat-
qualität des Untersuchungsgebiets insgesamt mit mittel bis schlecht (C) bewertet. 

Beeinträchtigungen: „mittel“ (B)  

Durch die weitestgehend intakte Gebäudesubstanz kann generell eine mittlere Beein-
trächtigung (B) angenommen werden. 

3.2.1.12.4. Prognose und Bewertung der Schädigung und/oder Störung nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG  

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenwirkungen 

Die Zweifarbfledermaus ist durch die unmittelbaren Lebensraumverluste über Flächenin-
anspruchnahme hinausgehend gegenüber Sanierungsarbeiten an Gebäuden empfindlich.  

Aufgrund der geringen Bedeutung von Wald für die Zweifarbfledermaus, sind durch die 
Beanspruchung von Wald keine Beeinträchtigungen zu erwarten. Da sich die Quartiere 
von Zweifarbfledermäusen überwiegend in Gebäuden befinden, sind sie empfindlich ge-
genüber dem Verlust von Gebäudestrukturen und der Sanierung von Gebäuden, die das 
Quartierpotential verringern (Verschluss von Gebäudespalten, Verwendung von giftigen 
Holzlasuren). 

Nach dem SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR 
(2012) ist die Zweifarbfledermaus gegenüber Kollisionen im Straßenverkehr sowie Licht- 
und Schallimmissionen weitestgehend unempfindlich.  

Denkbare Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Durch die Vorhabenbestandteile werden keine Verbotstatbestände des § 44 BNatschG 
bei der Zweifarbfledermaus ausgelöst. 

Da das Untersuchungsgebiet überwiegend bewaldet und somit für die Zweifarbfledermaus 
weitestgehend unbedeutend ist, sind keine Beeinträchtigungen der Art durch das Vorha-
ben zu erwarten.  

3.2.1.12.5. Herleitung des Kompensationsbedarfs 

Da das Vorhaben keine Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 3 bzw. Nr. 2 BNatschG bei 
der Zweifarbfledermaus auslöst, sind auch keine Kompensationsmaßnahmen notwendig. 
Durch die für andere Fledermausarten (z. B. Braunes Langohr) geschaffenen Kompensa-
tionsmaßnahmen wird auch die Zweifarbfledermaus profitieren.  

3.2.1.12.6. Fazit 

Durch das Vorhaben werden keine Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei der 
Zweifarbfledermaus ausgelöst.  
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3.2.1.13 Braunes Langohr (Plecotus auritus) 

Wie alle Fledermäuse, ist auch das Braune Langohr eine Art des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie. Der Erhaltungszustand der Art ist in Baden-Württemberg und bundesweit als 
günstig eingestuft (BFN 2019, LUBW 2019). Auf der Roten Liste gilt sie landes- und bun-
desweit als gefährdet (BRAUN & DIETERLEN 2003, MEINIG et al. 2020). 

3.2.1.13.1. Charakterisierung der betroffenen Art 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

In der nachfolgenden Übersicht werden Angaben zu den Lebensraumansprüchen und der 
Verhaltensweise des Braunen Langohrs zusammengefasst. 

Tabelle 50: Kurzcharakterisierung des Braunen Langohrs 

Lebensraum: In Baden-Württemberg eine typische Waldart 

Wochenstuben- und Einzelquartiere in Baumhöhlen und Nistkästen. In 

höheren Lagen überwiegend in Gebäuden (größtenteils Dachstühle; 

BRAUN & DIETERLEN 2003).  

Winterquartiere meist unterirdisch, auch in Baumhöhlen  

Jagd in Wäldern, Parks, Streuobstwiesen; Offenland wird gemieden 

Durch wendigen Flug wird auch in dichter Vegetation und Nadelwald 

(Abbildung 55) gejagt. Jagt vegetationsnah und sammelt dabei Beute 

von der Vegetation ab (gleaning). 

Höhenlagen bevorzugt zwischen 400 und 700 m ü. NN (FRINAT 

2012); im Schwarzwald Vorkommen in allen Höhenlagen (BRAUN & 

DIETERLEN 2003) 

Aktionsradius: Während der Wochenstubenzeit meist <500 m (z.B. FUHRMANN 1991), 

außerhalb der Wochenstubenzeit bis 1.500 m (selten bis 3,3 km; u.a. 

DIETZ & KIEFER 2014) 

Größe der Kernjagdhabitate: 0,3-10,5 ha, überwiegend <4 ha 

(FUHRMANN 1991) 

Aktionsraum: 40 ha (MESCHEDE & RUDOLPH 2004) bis rund 100 ha 

(DIETZ & KIEFER 2014) 

Populationsdichte: 3 - 6,2 adulte Tiere/10 ha (HEISE & SCHMIDT 1988; 

SACHTELEBEN 1988) 

Fliegt strukturgebunden 

Phänologie Wochenstubenzeit: April/Mai - September  

Jungenaufzucht: Mitte Juni - Ende Juli/Anfang August 

Paarung: Oktober - April 

Winterquartier: Oktober/November - März/April 
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Dispersionsverhalten: Distanz zwischen Sommer- & Winterquartier meist geringer als 30 km 

(max. 66 km; MASING 1987) 

Quartiere in Bäumen und Nistkästen werden bis in 2 km Entfernung 

häufig gewechselt (meist alle 1 - 4 Tage) 

Wochenstubenquartiere in Gebäuden werden i. d. R. nicht gewech-

selt; hier besteht eine hohe Ortstreue 

 

 

Abbildung 55: Lichter strukturreicher Nadelwald - Lebensraum nahe dem Quartier eines Braunen 

Langohrs am Seegrund 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Als Fortpflanzungsstätten sind nach RUNGE et al. (2010) neben den Wochenstubenquar-
tieren auch die Balz- und Paarungsquartiere aufzufassen.  

Wochenstubenquartiere befinden sich vor allem in Baumhöhlen und Nistkästen. Nach 
FRINAT (2012) existiert für das Braune Langohr in den Höhenstufen zwischen 400 und 
700 m ü. NN eine hohe Vorkommenswahrscheinlichkeit von Wochenstuben in Baumhöh-
len. Über 700 m ü. NN nimmt die Eignung von Baumhöhlen als Wochenstuben ab. In grö-
ßeren Höhenlagen werden dann vermehrt Gebäude als Wochenstuben genutzt (BRAUN & 
HÄUSSLER 2003). BRAUN & HÄUSSLER (2003) schreiben außerdem „Im Schwarzwald be-

wohnt die Art auch die höchsten Lagen“. 

Bei natürlichen Höhlen (z.B. Baumhöhlen) und Nistkästen nutzen Braune Langohren ei-
nen Verbund aus mehreren Quartieren innerhalb eines kleinen Radius von wenigen 100 
Metern und wechseln meist alle 1-4 Tage das Quartier (KRANNICH & DIETZ 2013, DIETZ & 
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KIEFER 2014). Nach MESCHEDE et al. (2002) ist die Quartierdichte offensichtlich mit 1 bis 2 
Quartieren pro Hektar ausreichend. Die Quartiere können bis zu 700 m auseinanderliegen 
(im Durchschnitt 276 m, n=18, KRANNICH & DIETZ 2012, MESCHEDE et al. 2002). Wochen-
stubenquartiere in Gebäuden werden hingegen selten gewechselt (DIETZ & KIEFER 2014). 

Die Paarung erfolgt hauptsächlich in speziellen Paarungsquartieren zwischen den Som-
merlebensräumen und den Winterquartieren, ferner in den Winterquartieren selbst und 
auch in Einzelquartieren nahe den Wochenstubenquartieren.  

Ruhestätten sind Einzelquartiere während des Sommers und die Winterquartiere. Paa-
rungs- und Einzelquartiere befinden sich meist in Baumhöhlen oder Nistkästen, seltener in 
Gebäuden oder anderen Bauwerken. Winterquartiere sind fast ausschließlich unterirdisch 
(Keller, Höhlen, Stollen). Baumhöhlen werden im Winter ebenfalls gelegentlich aufge-
sucht. 

Da Braune Langohren kleine Aktionsräume insbesondere um die Wochenstuben nutzen, 
lassen sich essenzielle Jagdhabitate in der Regel anhand der Waldstruktur abgrenzen. 
Essenziell sind die Jagdhabitate dann, wenn eine besondere Eignung besteht, die in der 
näheren Umgebung nicht gegeben ist, z. B. alter Laubwald umgeben von jüngeren Na-
delwaldbeständen (< 60 Jahre). 

3.2.1.13.2. Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Das Braune Langohr wurde in Forbach durch Netzfänge im Untersuchungsgebiet nach-
gewiesen (vgl. Karte E.III.2.12). Weiter geben Rufaufnahmen des Artenpaars Brau-
nes/Graues Langohr Hinweise auf die Art. 

Akustisch ist die leise rufende Art schwer zu erfassen und nicht sicher von ihrer Schwes-
terart, dem Grauen Langohr, zu unterscheiden. Dennoch gelangen etwa 70 Rufaufnah-
men des Artenpaars. Die meisten Rufe wurden auf dem Seekopf aufgezeichnet. Hier be-
finden sich vor allem Sukzessionsflächen welche ein mittleres Potential als Jagdhabitat 
aufweisen. Weitere Rufe wurden an der Schwallung, Herrenbronn, am Steinbruch 
Schneidersköpfle, im Heiligenwald und um Forbach aufgezeichnet. Da die Langohren 
leise rufen, ist eine höhere Abundanz anzunehmen, als die Akustik es vermuten lässt.  
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Abbildung 56: Braunes Langohr (Weibchen, nicht laktierend, gefangen auf dem Seekopf am 

16.07.2014; G. Hanebeck) 

Bei den Netzfängen wurde das Braune Langohr insgesamt 23 Mal gefangen. Besonders 
häufig wurde die Art am Seekopf gefangen, weitere Tiere wurden am Badener Sattel, am 
Herrenwieser See, am Wegscheid, an der Schwallung, in Herrenbronn sowie am Stein-
bruch Schneidersköpfle gefangen (Tabelle 51). Die jeweiligen Fangorte (meist im Be-
stand) stellen vermutlich Jagdhabitate der Individuen dar.  

Tabelle 51: Während der Netzfänge 2014 und 2015 gefangene Braune Langohren. 

Fangdatum Fangbereich ♀/♂ Alter, Reproduktionsstatus* Quartier 

16.06.2014 Herrenwieser See ♀ adult, Z0, besendert Wochenstube Her-

renbronn, 2-3 aus-

fliegende Tiere 

gezählt 

18.06.2014 Schwallung ♂ subadult, H0NH0, besendert Senderfund Her-

renbronn 

21.06.2014 Südlich Seebach-

hof/Herrenbronn 

♀ adult, trächtig   

21.06.2014 Seegrund ♀ adult, Z0 besendert kein Quartierfund 

21.06.2014 Seegrund ♂ adult, H0NH0   
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Fangdatum Fangbereich ♀/♂ Alter, Reproduktionsstatus* Quartier 

26.06.2014 Steinbruch Schneiders-

köpfle 

♂ adult, H1NH0   

02.07.2014 Wegscheid ♂ adult, H0NH0   

02.07.2014 Wegscheid ♂ subadult, H0NH0   

03.07.2014 Seekopf ♂ adult, H1NH0   

03.07.2014 Seekopf ♂ adult, H1NH0   

15.07.2014 Südlich Seebachhof/ 

Herrenbronn 

♀ adult, Z2, laktierend, 

besendert 

Wochenstube Her-

renbronn, keine 

Ausflugszählung 

möglich 

15.07.2014 Südlich Seebachhof/ 

Herrenbronn 

♀ subadult, Z0   

16.07.2014 Seekopf ♀ adult, Z0   

16.07.2014 Seekopf ♂ adult, H1NH1   

17.07.2014 Badener Sattel ♀ adult, Z2, laktierend, 

besendert 

Wochenstube See-

grund, 5 ausflie-

gende Tiere gezählt 

18.07.2014 Badener Sattel ♂ adult, H1NH1   

23.07.2014 Schwallung ♀ adult, Z2   

23.07.2014 Schwallung ♀ adult, Z2   

21.07.2015 Seekopf ♂ adult, H1NH0   

21.07.2015 Seekopf ♂ adult, H1NH0   

21.07.2015 Seekopf ♀ adult, Z2, laktierend, besen-

dert 

Wochenstube See-

grund, keine Aus-

flugszählung mög-

lich 

21.07.2015 Seekopf ♂ subadult, H1NH0   

21.07.2015 Seekopf ♂ adult, H1NH0   

*Reproduktionsstatus: bei Weibchen Füllung der Zitzen von 0-2; bei Männchen: Füllung Hoden (H) und Ne-
benhoden (NH) von 0-2 

 

Sechs der gefangenen Tiere wurden besendert. Durch die anschließende Telemetrie 
konnten vier Quartiere der Art im Untersuchungsgebiet nachgewiesen werden. Je zwei 
Wochenstubenquartiere befinden sich im bewaldeten Untersuchungsgebiet in Herren-
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bronn (705 m ü.NN) und Seegrund (850 m ü.NN). Durch den Senderfund eines am Vor-
abend besenderten Männchens wird ein weiteres Quartier in Herrenbronn angenommen.  

Bei abendlichen Ausflugskontrollen konnten aus einem Wochenstubenquartier im See-
grund (Abbildung 57) mindestens 5 ausfliegende Braune Langohren beobachtet werden. 
Aus einem Quartier in Herrenbronn sind mindestens 2 bis 3 Braune Langohren ausgeflo-
gen. Die Ausflugskontrollen waren durch dichte Vegetation vor dem Quartier erschwert, 
so dass vermutlich nicht alle Tiere gezählt werden konnten. Bei zwei Quartieren (jeweils 
Herrenbronn und Seegrund) konnte das Quartier nicht eingesehen werden. Eine abendli-
che Ausflugskontrolle erbrachte hier keine Nachweise.  

 

Abbildung 57: Wochenstubenquartier des Braunen Langohrs in einer abgestorbenen Fichte im See-

grund (19.07.2014) 

In Herrenbronn befindet sich eine kleine Hütte (ca. 10 m²), in der zahlreiche Tagfalterflü-
gel auf dem Boden lagen und die von Langohren vermutlich als Zwischenquartier genutzt 
wurde. Die Hütte befindet sich ca. 200 m von dem nachgewiesenen Wochenstubenquar-
tier entfernt. 

Durch die Telemetrie konnte bei drei von 4 telemetrierten Tieren eine Nutzung der Berei-
che Seebachhof und zwischen Schwallung und Seebachhof festgestellt werden (vgl. Kar-
te E.III.2.12). Hier befinden sich geeignete Jagdhabitate in Form von lichten, altholzrei-
chen Fichtenbeständen. 
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Abbildung 58: Braunes Langohr mit einem Sender (22.06.2014, Seegrund) 

Aus der Umgebung des Untersuchungsgebiets sind weitere Nachweise der Art bekannt 
(siehe Kap. 3.2.1.13.3). 

Im Steinbruch Raumünzach konnten keine Rufe des Braunen Langohrs nachgewiesen 
werden. Aufgrund der dortigen Habitatausstattung wird jedoch davon ausgegangen, dass 
in den umliegenden Wäldern die Art vorkommt. 

3.2.1.13.3. Abgrenzung der lokalen Individuengemeinschaft und der lokalen Popula-
tion sowie Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Eine lokale Individuengemeinschaft ist nach RUNGE et al. (2010) bei Fledermäusen je-
weils getrennt nach Wochenstuben-, Paarungs- und Überwinterungsphase zu unterschei-
den. Im Sommer bildet jede Wochenstube eine eigene Individuengemeinschaft. Da Brau-
ne Langohren jedoch einen Quartierverbund nutzen, in dem eine Wochenstubenkolonie 
teilweise mehrere Quartiere gleichzeitig aufsucht, werden alle Quartiere innerhalb des 
Aktionsraumes, in dem die Art Quartiere wechselt (bis 2.000 m Radius um das Quartier) 
als eine Individuengemeinschaft gewertet (vgl. Bechsteinfledermaus in RUNGE et al. 
2010). Da die Entfernungen zwischen den erfassten Quartieren <2 km ist, werden alle 
nachgewiesenen Wochenstubenquartiere im Untersuchungsgebiet einer Individuen-
gemeinschaft (bestehend aus mindestens vier Wochenstubenquartieren) zugeordnet. Die 
tatsächliche Anzahl an Wochenstuben im Untersuchungsgebiet wird vermutlich höher 
liegen.  

Der nächste Hinweis auf eine Wochenstube der Art befindet sich in Neusatz (~7 km west-
lich des Untersuchungsgebiets; KFN 2018). Hier wurde über drei Jahre Kot der Gattung 
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Plecotus gefunden. Zudem liegen Einzelfunde aus einem Winterquartier in Raumünzach 
vor (KFN 2018; Unterscheidung vom Grauen Mausohr z.T. unsicher). 

Weiter sind Einzelfunde der Art (bzw. z. T. unsicher ob Braunes oder Graues Langohr, da 
eine nähere Bestimmung in den Winterquartieren zu erheblichen Stress der Tiere führen 
würde) aus Winterquartieren außerhalb des Untersuchungsgebiet bekannt. Nachweise 
von 1-2 Tieren über mehrere Jahre sind aus Forbach-Gausbach (<1 km), Forbach 
(<1 km), Langenbrand (~2 km), Klosterreichenbach (~13 km), Schönegründ (~8 km) und 
Baden-Baden (~10 km) bekannt (KFN 2018). Jede dieser Winterquartiergemeinschaften 
stellt eine eigene Individuengemeinschaft dar. Da sich alle genannten Gebiete innerhalb 
des wanderungsfähigen Bereichs des Braunen Langohrs (meist <30 km) befinden, werde 
alle bekannten und nachgewiesenen Individuengemeinschaften einer Lokalen Population 
angehören.  

Da keine trennenden Strukturen (z. B. Autobahnen, Ackerflächen) das Gebiet begrenzen, 
wird die Lokale Population aus pragmatischen Gründen mit dem Naturraum 
Nordschwarzwald gleichgesetzt.  

Erhaltungszustand der lokalen Population 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Po-
pulation, der Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe 
Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt sich für das Braune Langohr 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: „mittel-schlecht“ (C) 

Da die erfassten und uns bekannten Daten Dritter keine vollständige Bestandserfassung 
aller Quartiere darstellen, ist eine exakte Bewertung der lokalen Population nicht möglich. 

Nach den Bewertungskriterien von RUNGE et al. (2010) ist die Anzahl an Weibchen und 
Jungtieren in den Wochenstuben, sowie die Anzahl der Individuen und das Geschlechter-
verhältnis der Paarungsquartiere entscheidend für die Bewertung. Im Winter kann die 
Anzahl überwinternder Tiere für die Bewertung der Lokalen Population herangezogen 
werden. 

Da diese Größen nicht vorliegen (Ausflugsbeobachtungen in der dichten Vegetation 
schwierig; Baumhöhlen nicht einsehbar; Aufteilung des Wochenstubenverbunds auf meh-
rere Quartiere) ist eine Bewertung der lokalen Population nicht möglich. 

Daher kann nur eine Annäherung getroffen werden, um den Zustand der Population zu 
bewerten: 

Insgesamt wurden 23 Braune Langohren gefangen (10 Weibchen, 13 Männchen). In Be-
zug auf den durchgeführten Erfassungsaufwand von insgesamt 145 Netzfängen ergibt 
sich eine Fangquote von ca. 1 Braunen Langohr pro 6 Netzfängen. Dieser Wert ist ver-
gleichsweise gering und deutet auf eine geringe Aktivität im Untersuchungsgebiet hin. 
Das Braune Langohr gilt allgemein als leicht zu fangende Fledermausart.  

In den 4 nachgewiesenen Wochenstubenquartieren konnten insgesamt 7-8 Braune Lang-
ohren gezählt werden, in zwei weiteren Quartieren (vermutlich Wochenstuben da Sender-
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tiere laktierende Weibchen waren; Fangdatum 15.07.2014 und 21.07.2015) befanden sich 
mindestens die Sendertiere. Nach LANUV NRW (2010) gilt der Zustand der Population 
von weniger als 10 Weibchen in einem Wochenstubenverband als „mittel bis schlecht“ 
(C).  

In den sieben bekannten Winterquartieren in (Forbach-Gausbach, Forbach, Raumünzach, 
Langenbrand, Klosterreichenbach, Schönegründ und Baden-Baden; KFN 2018) wurden 
z. T. über mehrere Jahre 1-2 Individuen des Braunen Langohrs nachgewiesen. Bei eini-
gen Nachweisen ist nicht sicher, ob die Langohren im Winterquartier Braune oder Graue 
Langohren waren, da diese im Winterquartier z. T. nicht eindeutig unterschieden werden 
können, ohne die Tiere zu vermessen, welches zu hohem Stress der Tiere führt und aus 
Artenschutzgründen nicht praktiziert wird. 

Insgesamt wird der Zustand der lokalen Population mit „mittel-schlecht“ (C) bewertet. 

Habitatqualität: „gut“ (B) 

Der bevorzugte Lebensraum der Art sind alte Laub- und Mischwälder. Sie kommen auf 
ca. 10 % des Untersuchungsgebiets vor (ca. 209 ha). Weiter nutzt die Art jedoch auch 
Streuobstwiesen und Nadelwälder. 

Das Untersuchungsgebiet wurde hinsichtlich seiner Habitatqualität für das Braune Lang-
ohr bewertet. Dabei wurde das Quartierpotential separat zum Potential als Nahrungsraum 
betrachtet. Die Flächen und der Anteil dieser bezogen auf das gesamte Untersuchungs-
gebiet sind in Tabelle 52 dargestellt. 

Tabelle 52: Lebensraumpotentiale des Braunen Langohrs 

Potential 

Quartier Jagdhabitat 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Hoch 

Alt- und Totholzreiche 

Laub- und Mischwälder, 

Höhlen, Stollen 

208,7  

(10,2) 

Alt- und Totholzreiche 

Laub- und Mischwäl-

der, Streuobstwiesen, 

Gärten 

220,6 (10,8) 

Mittel 

Dörfliche Gebäude, Alt- 

und Totholzreiche Nadel-

wälder, Feldgehölze, 

Streuobstwiesen, Einzel-

bäume, Baumgruppen, 

Laub- & Mischwälder mit 

geringem Baumholz 

485,8  

(23,8) 

Laub- & Mischwald mit 

geringem Baumholz, 

Nadelwald, strukturier-

tes Offenland 

819,9 (40,1) 

Gering 
Sonstige Gebäude, junger 

Wald und Baumbestände 

915,9  

(44,8) 

Wald im Stangenholz, 

Waldwege, Schnei-

sen, Kleingewässer 

795,7 (38,9) 
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Potential 

Quartier Jagdhabitat 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Sehr ge-

ring/kein 

Offenland (Wiesen, Ge-

wässer, Gebüsch etc.) 

432,8  

(21,2) 

Große Gewässer, 

Offenland, Siedlungs-

fläche 

207,0 (10,1) 

*UG= Untersuchungsgebiet  

Da das Braune Langohr eine Vielzahl von Bäumen und auch Gebäude als Quartierstruk-
turen nutzt, ist das Quartierpotential im Untersuchungsgebiet auf rd. 34 % (694,5 ha) hoch 
oder mittel. Dies sind vor allem alte Waldbestände und Siedlungen im Murgtal. 

Auch als Jagdhabitat eignet sich das Untersuchungsgebiet für das Braune Langohr. Die 
Laub- und Mischwälder sowie Gärten im Siedlungsbereich stellen gute Jagdgebiete für 
die Art dar. Bei der Telemetrie konnten Jagdaktivitäten in lichten Fichtenwäldern nahe 
dem Seebachhof dokumentiert werden. Da auch die übrigen Wälder vermutlich zur Jagd 
genutzt werden, ist die Habitatqualität insgesamt „gut“ (B). 

Beeinträchtigungen: „mittel“ (B)  

Das Waldgebiet der lokalen Population ist nicht zerschnitten (z.B. durch stark befahrene 
Straßen), so dass das Braune Langohr barrierefrei zwischen Quartieren, Jagdhabitaten 
und Winterquartieren wechseln kann. Durch die Forstwirtschaft kann generell eine „mittle-
re“ Beeinträchtigung (B) angenommen werden. 

3.2.1.13.4. Prognose und Bewertung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG  

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenwirkungen 

Das Braune Langohr ist durch die unmittelbaren Lebensraumverluste über Flächeninan-
spruchnahme hinausgehend gegenüber Schall- und Lichtimmissionen sowie Kollisionen 
im Straßenverkehr und der Zerschneidung von Habitaten empfindlich. 

Flächeninanspruchnahme von Wald führt zu einem Verlust von Baumquartieren und 
Jagdhabitaten der Art. Vor allem die geringe Größe des Aktionsradius bewirkt eine gerin-
ge Möglichkeit zum Ausweichen in andere Gebiete ohne Beeinträchtigung, so dass be-
reits kleinflächige Lebensraumverluste einen Verbotstatbestand auslösen können. 

Nach dem SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR 
(2012) ist das Braune Langohr empfindlich gegenüber Schall, Licht und Kollisionen im 
Straßenverkehr. 

Die Empfindlichkeit gegenüber Schallimmissionen ist durch die Jagdstrategie des Brau-
nen Langohrs bedingt. Das Braune Langohr ortet die Nahrung nicht nur mittels Ultraschal-
lechos, wie die meisten, im Luftraum jagenden Fledermausarten, sondern zum Teil pas-
siv, anhand von Beutetieren verursachter Geräusche. Die leisen Geräusche der Beutetie-
re können vom Schall maskiert werden, so dass sie vom Braunen Langohr nicht geortet 
werden können. Somit sind sie bei der Jagd empfindlich gegen Dauerschall (SCHAUB et 
al. 2008). Welche Schallpegel zur Maskierung der von den Beutetieren verursachten Ge-
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räusche führen ist nicht bekannt. Hilfsweise wird davon ausgegangen, dass eine Maskie-
rung bei Schallimmissionen von 47 dB (A)nachts in 1,5 m Höhe eintreten kann. Dies ent-
spricht dem niedrigsten für Vögel relevanten Schallpegel (GARNIEL et al. 2007). Anders 
als bei dämmerungsaktiven Eulen, die bereits im März ab 18:00 Uhr aktiv werden, liegt 
die Jagdaktivität des Braunen Langohrs insbesondere zur sensiblen Wochenstubenzeit 
zwischen Mai und August während der Nachtstunden (Sonnenuntergang 1 Mai: 20:42 
Uhr; 31. August: 20:10 Uhr), so dass bei der Eingriffsermittlung die Lärmprognose für die 
Nacht verwendet wird.  

Das Braune Langohr meidet zudem Bereiche mit verstärkter Lichtimmission. Durch starke 
Lichtquellen können Beutetiere aus den Jagdhabitaten der Langohren zu den Stellen mit 
erhöhter Lichtintensität gelockt werden, wodurch die Jagdhabitate an Qualität verlieren 
(RYDELL 1992; SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR 
2012).  

Die Orientierung an Leitlinien während des Flugs, macht das Braune Langohr empfindlich 
gegenüber der Zerschneidung von Habitaten und führt außerdem zu einem erhöhten Kol-
lisionsrisiko, wenn die Tiere sich an linearen Strukturen am Straßenrand (Schallschutz-
wänden, Alleen etc.) orientieren. Nach einer Veröffentlichung des LANDESBETRIEB 

STRAßENBAU UND VERKEHR SCHLESWIG-HOLSTEIN (2011) steigt das Kollisionsrisiko jedoch 
erst ab einer Geschwindigkeit von >50 km/h. 

Denkbare Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Folgende Vorhabenbestandteile sind grundsätzlich geeignet, Verbotstatbestände des § 
44 BNatSchG bei dem Braunen Langohr auszulösen: 

• Sonstige Flächeninanspruchnahme (Baustelleneinrichtungsflächen, Arbeits-
bereiche, Portale) 

- Verlust von Teilen des Jagdhabitats 

• Verlust von Lebensräumen mit Quartierfunktion entlang der Zufahrten 

• Transportvorgänge Zufahrten Lachsberg 

- Bauzeitliche Störung durch nächtliche Licht- und Schallimmissionen 

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile werden keine Verbotstatbestände des § 44 
BNatschG bei dem Braunen Langohr ausgelöst: 

• Untertageanlagen 

• Transportvorgänge B462 und L83 

Die Anlagen die Untertage entstehen (z. B. Kavernenkraftwerk, Stollen) haben keinen 
Einfluss auf den Bestand der Braunen Langohren, da dadurch weder Flächen in Anspruch 
genommen werden, noch sind Störungen durch Schall, Licht oder Vibrationen in einem 
Maße zu erwarten, als dass Verbotstatbestände ausgelöst würden. Die Transportvorgän-
ge auf der B462 und L83 führen nicht zu einer signifikanten Erhöhung der Störung, da 
diese bereits im Istzustand stark befahrene Straßen sind, die das Braune Langohr meidet. 
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Sonstige Flächeninanspruchnahme (Baustelleneinrichtungsflächen, Arbeitsbereiche, Por-
tale) 

Auf den übrigen Baustelleneinrichtungsflächen (Bahnhof Raumünzach, am Parkplatz 
B462; BE-Fläche F und G) und im Bereich der Portale (Auslassbauwerk, Zufahrtsstollen, 
Schutterstollen, Zugangsstollen Schwarzenbachwerk, Zugangsstollen Murgwerk) werden 
kleinräumig Flächen beansprucht (insges. rd. 2,33 ha; vgl. Tabelle 53).  

Tabelle 53: Beanspruchte Flächen der sonstigen Vorhabenbestandteile 

Vorhabenbestandteil Beanspruchte Fläche [ha] 

Baustelleneinrichtungsfläche Bahnhof Raumünzach 0,24 

Baustelleneinrichtungsfläche am Parkplatz B462 0,49 

Baustelleneinrichtungsfläche G 0,19 

Baustelleneinrichtungsfläche F 0,26 

Portal Auslassbauwerk 0,23 

Portal Zufahrtsstollen, Schutterstollen 0,54 

Portal Zugangsstollen Schwarzenbachwerk 0,24 

Portal Zugangsstollen Murgwerk 0,14 

In der näheren Umgebung der Baustelleneinrichtungsflächen und der Portale wurden kei-
ne Quartiere der Art nachgewiesen und keine erhöhte Aktivität festgestellt. Die Lebens-
raumpotentiale auf den genannten Flächen sind überwiegend gering. Daher ist nicht da-
von auszugehen, dass sich ein Quartier auf der Fläche befindet. Anderenfalls ist ein klein-
räumiges Ausweichen in umliegende Bereiche ohne Beeinträchtigung zu erwarten. Sich 
dennoch möglicherweise in Baumhöhlen befindliche Tiere werden durch Vermeidungs-
maßnahmen geschützt (vgl. Kap. 4.1.1). 

Da der Verlust der Strukturen durch ein Ausweichen ohne Beeinträchtigung möglich ist, 
wird durch die Portale sowie durch die Baustelleneinrichtungsflächen Bahnhof 
Raumünzach und am Parkplatz der B462 sowie die Baustelleneinrichtungsflächen G und 
F kein Verbotstatbestand des § 44 BNatSchG erfüllt. 

Vorsorglich wird der Eingriff für das Braune Langohr an den übrigen Baustelleneinrich-
tungsflächen und im Bereich der Portale wie folgt bilanziert:  

• Hohes Quartierpotential: rd. 0,1 ha 
• Mittleres Quartierpotential: rd. 0,1 ha 

• Geringes Quartierpotential: rd. 0,4 ha 

Verlust von Lebensräumen mit Quartierfunktion entlang der Zufahrten 

Entlang der Zufahrten zu den Portalen sind Eingriffe in Fledermauslebensräume zu erwar-
ten. Die genaue Abgrenzung erfolgt erst im Zuge der Ausführungsplanung. Vorsorglich 
wird der Eingriff für das Braune Langohr wie folgt bilanziert:  

• Hohes Quartierpotential: rd. 1,8 ha 
• Mittleres Quartierpotential: rd. 0,4 ha 

• Geringes Quartierpotential: rd. 4,6 ha 
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Es ist nicht ausgeschlossen, dass in den zu fällenden Gehölzen entlang der Zufahrten 
potentielle Quartiere des Braunen Langohrs entfernt werden müssen. Vorsorglich und 
wegen des hohen Anteils an Lebensräumen mit hohem Quartierpotential wird ein Verbots-
tatbestand i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 BNatSchG ange-
nommen. 

Transportvorgänge Zufahrten Lachsberg 

Obwohl ein Teil der Transportvorgänge am Lachsberg 24 Stunden und somit z.T. nachts 
(Aktivitätsphase des Braunes Langohr) stattfindet, ist die Anzahl an Fahrzeugen im 
Durchschnitt <2 Fahrzeuge/Tag. Da die Störung nur kurzweilig ist und die Braunen Lang-
ohren vor allem gegenüber Dauerschall empfindlich sind, entspricht dies keiner erhebli-
chen Störung, so dass kein Verbotstatbestand zu erwarten ist. 

Eine Tötung durch Kollisionen bei Transportvorgängen ist nicht zu erwarten, da das Kolli-
sionsrisiko erst ab einer Geschwindigkeit von >50 km/h signifikant erhöht wird 
(LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR SCHLESWIG-HOLSTEIN 2011). 

3.2.1.13.5. Herleitung des Kompensationsbedarfs 

Der Kompensationsbedarf des Quartierverlusts wird nach HURST et al. (2016) anhand der 
Flächeneignung ermittelt (Tabelle 54).  

Tabelle 54: Kompensation des Quartierverlusts des Braunen Langohrs 

Quartier-
Potential Fläche 

Faktor für Be-
rechnung der 
Ausgleichsflä-
che (auf der Maß-
nahmen zur Habitat-
entwicklung/-
verbesserung stattfin-
den müssen) 

Anzahl Fleder-
mauskästen für 
den zusätzlichen 
vorgezogenen 
Ausgleich (immer 
nur in Kombination mit 
der Ausweisung von 
Ausgleichsflächen) 

Kompensationsbe-
darf 

Nachgewiesene 
Quartierzentren 

0 1:5 25/ha  

Hoch 1,8 ha 1:4 20/ha 7,2 ha Waldfläche + 
36 Fledermauskästen 

Mittel 0,4 ha 1:3 15/ha 1,2 ha Waldfläche + 6 
Fledermauskästen 

Gering 4,6 ha 1:2 10/ha 9,2 ha Waldfläche + 
46 Fledermauskästen 

Gesamt 6,8 ha   15,9 ha Wald; + 88 
Fledermauskästen 

Insgesamt sind 6,8 ha Lebensräume mit Quartierpotential durch das Vorhaben betroffen. 
Kurzfristig und zum Ausgleich von bau- und anlagebedingten Verlusten sind nach der 
Bilanzierung (Tabelle 54) 88 Fledermauskästen auszubringen. Der Kompensationsbedarf 
für flächige Maßnahmen im Wald beläuft sich auf 15,9 ha wegen dem anlage- und baube-
dingten Verlust von Quartier- und Jagdhabitatpotential.  
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3.2.1.13.6. Vermeidungsmaßnahme 

Folgende Maßnahmen werden durchgeführt, um das Eintreten von Verbotstatbeständen 
zu vermeiden (vgl. Kap 4.1):  

• V1 Fäll- und Rodungszeitenbeschränkung  

3.2.1.13.7. CEF-Maßnahmen 

Es werden Maßnahmen für das Braune Langohr durchgeführt. Die Maßnahmen entspre-
chen wegen des räumlichen Zusammenhangs und dem zeitlichen Vorlauf gegenüber dem 
Eingriff den Anforderungen an CEF-Maßnahmen. Sie werden seitens des Vorhabenträ-
gers nicht als CEF-Maßnahmen eingestuft, weil der Nachweis ihrer Wirksamkeit nur 
schwer erbracht werden könnte. Daher wird vorsorglich eine Ausnahme nach § 45 (7) 
BNatSchG für das Braune Langohr beantragt.  

3.2.1.13.8. FCS-Maßnahmen 

Die folgenden Maßnahmen werden zur Sicherung des Erhaltungszustands des Braunen 
Langohrs durchgeführt (FCS-Maßnahmen): 

• Ausbringen von 88 Nistkästen zum Ausgleich möglicher Baumquartiere (Maß-
nahme KQ1) 

• Nutzungsaufgabe von Waldbeständen auf rd.  56,7 ha: 

- KN1 Nutzungsaufgabe in Nadelholzmischbeständen (rd. 32,4 ha) 

- KN2 Nutzungsaufgabe in Laubmischwäldern (rd. 24,3 ha) 

Das Braune Langohr nutzt häufig Kastenquartiere und gilt dabei als Erstbesiedler. Die Art 
ist wenig auf einen speziellen Kastentyp festgelegt (vgl. HÜBNER 2002), so dass durch das 
Aufhängen von Fledermauskästen im Zusammenwirken mit der Nutzungsaufgabe von 
Waldbeständen und der dauerhaften Erhöhung der Baumhöhlendichte eine Verschlechte-
rung des Erhaltungszustands ausgeschlossen werden kann. Braune Langohren nehmen 
Fledermauskästen i. d. R. gut an (vgl. ZAHN & HAMMER 2017), so dass die Wirksamkeit 
der Maßnahmen gegeben ist. 

3.2.1.13.9. Fazit 

Vorhabenbedingt werden rd. 6,8 ha Lebensräume des Braunen Langohrs mit Quartierpo-
tential in Anspruch genommen. Wegen der Verbreitung im Untersuchungsgebiet ist nicht 
ausgeschlossen, dass tatsächlich genutzte Höhlenbäume vorhabenbedingt entfallen wer-
den. Tötungen können durch Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen werden. Eine 
erhebliche Störung wird beim Braunen Langohr nicht angenommen. Wegen der schwer 
nachweisbaren Wirksamkeit der geplanten Maßnahmen, wird eine Ausnahme nach § 45 
(7) BNatschG beantragt. Der günstige Erhaltungszustand der Art wird durch die Ausfüh-
rung von FCS-Maßnahmen erhalten bleiben. 

3.2.1.14 Graues Langohr (Plecotus austriacus) 

Wie alle Fledermäuse, ist auch das Graue Langohr eine Art des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie. Der Erhaltungszustand der Art ist in Baden-Württemberg als „ungünstig“ einge-
stuft (LUBW 2019). Bundesweit ist der Erhaltungszustand des Grauen Langohrs für die 
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kontinentale Region ungünstig-unzureichend (BFN 2019). Auf der Roten Liste gilt sie lan-
des- und bundesweit als vor dem Aussterben bedroht (BRAUN & DIETERLEN 2003, MEINIG 
et al. 2020). 

3.2.1.14.1. Charakterisierung der betroffenen Art 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

In der nachfolgenden Übersicht werden Angaben zu den Lebensraumansprüchen und der 
Verhaltensweise des Grauen Langohrs zusammengefasst. 

Tabelle 55: Kurzcharakterisierung des Grauen Langohrs 

Lebensraum: Bevorzugte Lebensräume sind siedlungsnahes stark strukturiertes Offen-

land und lichte Laubwälder in wärmebegünstigten (niedrigen) Lagen, große 

Wälder meidet die Art (DIETZ & KIEFER 2014). 

Wochenstubenquartiere vor allem in und an Gebäuden (geräumige Dach-

böden, Mauerhohlräume).  

Einzelquartiere zumeist in und an Gebäuden (Schlitze zwischen Balken 

oder in Dacheindeckung sowie an Gebäudewänden), seltene Einzelnach-

weise in Spechthöhlen und Nistkästen, Männchenquartiere u.a. in Höhlen 

und Stollen 

Überwinterung v.a. in Kellern, Höhlen, Stollen, Mauerspalten und Bruch-

steinwänden, z.T. auch außen an Gebäuden  

Jagdhabitate: Grünland, Streuobstbestände, Gärten, Gehölzränder und 

Wälder; oft auch an Straßenlaternen im Siedlungsbereich, nach BRAUN & 

DIETERLEN (2003) werden geschlossene Waldgebiete gemieden, bevorzugt 

werden offene, parkartige Landschaften. Das Jagdverhalten ist variabel 

(sowohl engräumige Jagdflüge zwischen Vegetationsstrukturen bzw. Ab-

sammeln der Beute von Blättern als auch Jagd im freien Luftraum) 

Aktionsradius: Die Jagdgebiete liegen zumeist in einem Radius von 5,5 km um das Quar-

tier; die quartiernahen Bereiche werden z.T. mehrmals pro Nacht angeflo-

gen (KIEFER & BOYE 2004) 

In Jagdhabitaten von bis zu 870 ha (Dietz & Kiefer 2014) werden mehrere 

Teiljagdhabitate von 5-75 ha (KIEFER 1996) genutzt 

Phänologie Wochenstubenzeit: Mai - August/September 

Jungenaufzucht: Mitte/Ende Juni - August 

Paarung: Herbst 

Winterquartier: September/Oktober - März/April 

Dispersionsver-

halten: 

Es besteht eine ausgeprägte Quartiertreue. 

Nach KIEFER (1996) erfolgen kleinräumige (bis 200 m Entfernung) wie auch 

großräumige (mindestens 4.000 m) Wechsel in andere Sommerquartiere  

Zwischen Sommer- und Winterquartieren liegen normalerweise < 20 km, 

die maximal nachgewiesene Distanz beträgt rund 62 km 
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Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Als Fortpflanzungsstätten sind nach RUNGE et al. (2010) neben den Wochenstuben-
quartieren auch die Balz- und Paarungsquartiere aufzufassen.  

Als Wochenstuben nutzen die Grauen Langohren vor allem enge Nischen im Firstberei-
che von Dachstühlen, wo sie in kleinen Gruppen von 10-30 Tieren hängen. Die Wochen-
stubenquartiere liegen in der Regel unter 550 m ü. NN (DIETZ & KIEFER 2014). Im Gegen-
satz zu ihrer Schwesterart, dem Braunen Langohr, ist das Graue Langohr eher standort-
treu und wechselt das (Wochenstuben-)Quartier nur selten. KIEFER (1996) konnte einzel-
ne Quartierwechsel in 200 bis 4000 m entfernte Quartiere beobachten, Umzüge der ge-
samten Wochenstube hat er hingegen nicht beobachtet. 

Paarungsquartiere nutzt die Art nicht, die Paarungen finden bei dem Grauen Langohr im 
Herbst in den Sommerquartieren statt.  

Zu Ruhestätten werden außer den Einzelquartieren während des Sommers auch die Win-
terquartiere gezählt. Einzelquartiere der Art befinden sich in Dachstühlen und anderen 
Gebäudespalten, hinter Fassadenspalten, in Rollladenkästen und in Hohlblocksteinen 
(BRAUN UND DIETERLEN 2003). Im Winter nutzt das Graue Langohr meist unterirdische 
Strukturen (Kellern, Höhlen, Stollen) aber auch Gebäude- oder Mauerspalten (z. B. 
KIEFER 1996).  

Außerdem werden weitere essentielle Teilhabitate (Jagdhabitate, Leitstrukturen) zu den 
Fortpflanzungsstätten gezählt. Essenziell sind Jagdhabitate dann, wenn eine besondere 
Eignung besteht, die in der näheren Umgebung nicht gegeben ist, z. B. Streuobstwiesen 
umgeben von dichten Nadelwaldbeständen. In Jagdhabitaten der Grauen Langohren von 
bis zu 870 ha (Dietz & Kiefer 2014) werden mehrere Teiljagdhabitate von 5-75 ha (KIEFER 
1996) genutzt, die für die Art essentiell sein können. Leitstrukturen sind dann essentiell, 
wenn sie die Quartiere mit essentiellen Jagdhabitaten oder weiteren Quartieren verbin-
den. 

3.2.1.14.2. Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Das Graue Langohr wurde im Untersuchungsgebiet durch Netzfänge nachgewiesen. Wei-
ter liegen akustische Hinweise auf das Graue Langohr vor. 

Akustisch ist die leise rufende Art schwer zu erfassen und nicht sicher von ihrer Schwes-
terart, dem Braunen Langohr, zu unterscheiden. Dennoch gelangen etwa 70 Rufaufnah-
men des Artenpaars. Neben dem Seekopf, wo die meisten Rufe aufgezeichnet wurden, 
wurden Rufe an der Schwallung, Herrenbronn, am Steinbruch Schneidersköpfle, im Heili-
genwald und um Forbach aufgezeichnet. Da die Langohren leise rufen, ist eine höhere 
Abundanz anzunehmen, als es die Akustik vermuten lässt. 

Bei Netzfängen wurden insgesamt 20 Graue Langohren gefangen. Besonders häufig 
wurden sie am Seekopf gefangen (vgl. Karte E.III.2.13 und Tabelle 56). 
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Tabelle 56: Während der Netzfänge 2013, 2014 und 2015 gefangene Graue Langohren 

Fangdatum Fangbereich ♀/♂ 

Alter, Reprodukti-

onsstatus* Quartier 

22.07.2013 Seekopf ♀. w, laktierend, be-

sendert 

Kein Quartierfund 

22.07.2013 Seekopf ♀ w  

22.07.2013 Seekopf ♀ w  

03.07.2014 Seekopf ♀ ad, Z2, besendert Wochenstube in Kirche Gernsbach - 2 

ausfliegende Tiere am 10.07. und 

11.07.2014 gezählt 

03.07.2014 Seekopf ♀ ad, Z2  

03.07.2014 Seekopf ♂ ad, n.e.  

03.07.2014 Seekopf ♂ ad, n.e.  

03.07.2014 Seekopf ♂ ad, n.e.  

17.07.2014 Seekopf ♀ ad, Z0 besendert Wochenstube in Kirche Gernsbach -

mindestens 4 ausfliegende Tiere am 

18.07.2014 gezählt 

18.07.2014 Seekopf ♂ ad, H0NH0  

22.07.2014 Wegscheid ♀ ad, Z0  

23.07.2014 Schwallung ♀ ad, Z2 besendert Gebäude Weisenbach (Leimengrübstr. 

5)/keine Ausflugszählung 

02.09.2014 Forbach/ 

Lindenhalde 

♂ ad, n.e, besendert Gebäude Weisenbach Leimengrübstr 

5/keine Ausflugszählung 

02.09.2014 Forbach/ 

Lindenhalde 

♀ ad, Z1 besendert Wochenstube in Kirche Forbach-

Gausbach - 2 ausfliegende Tiere am 

03.09.2014 gezählt 

21.07.2015 Seekopf ♀ adult, Z2  

21.07.2015 Seekopf ♀ adult, Z1, besendert Wochenstube in Kirche Oberts-

rot/keine Ausflugszählung 

21.07.2015 Seekopf ♀ adult, Z1  

21.07.2015 Seekopf ♂ adult, H1NH0  

21.07.2015 Seekopf ♀ adult, Z2  

21.07.2015 Seekopf ♀ subadult, Z0, be-

sendert  

Kein Quartierfund 
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Es wurden acht Graue Langohren besendert. Durch die anschließende Telemetrie konn-
ten mindestens drei Wochenstuben der Art nachgewiesen werden. Diese befinden sich in 
einer Kirche in Gernsbach (~ 11 km vom Fangort Seekopf), in einer Kirche in Obertsrot (9 
km vom Fangort Seekopf) und in einer dritten Kirche in Forbach-Gausbach (1 km vom 
Fangort in Forbach). Die Distanzen (direkter Weg, keine Flugroute der Langohren) zwi-
schen Fangort und Quartier sind in Abbildung 59 dargestellt. In der Literatur sind nur 
Flugdistanzen von maximal 5,5 km angegeben (z.B. DIETZ & KIEFER 2014, MESCHEDE 

&RUDOLPH 2004, KIEFER 1996). Vermutlich fliegen die Tiere entlang der Flusstäler auf den 
Seekopf um dort bei besonders warmen, windstillen Nächten zu jagen.  

 

Abbildung 59: Übersicht der Fangorte und der zugehörigen Quartiere der besenderten Grauen 

Langohren im Murgtal, außerhalb des Untersuchungsgebiets. Die Pfeile dienen der 

Zuordnung und stellen keine Flugrouten dar 

Bei einer Begehung der Kirche am 05.07.2014 konnte im Dachboden des Haupthauses 
und im Kirchturm zahlreicher Kot gefunden werden. Hinter der Dachverkleidung konnten 
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Krabbelgeräusche vernommen werden die auf ein Vorkommen mehrerer Fledermäuse 
hindeutet. Das telemetrierte Weibchen (Fangdatum 03.07.2014) wurde in der Spitze des 
Kirchturms lokalisiert. 

Zwei weitere Tiere (ein Weibchen im Juli; ein Männchen im September) konnten zu einem 
Quartier im Giebel eines Wohnhauses in Weisenbach zurückverfolgt werden. Obwohl eins 
der Tiere ein Männchen war, handelt es sich bei dem Quartier vermutlich ebenfalls um ein 
Wochenstubenquartier, da das andere Graue Langohr ein laktierendes Weibchen zur 
Wochenstubenzeit war. Da die Paarung des Grauen Langohrs in den Sommerquartieren 
(HORÁČEK 1975; KIEFER 1996) erfolgt, nutzte das Männchen im Herbst (Nachweis des 
Männchens im Quartier) die Wochenstube eventuell als Paarungsquartier. In den Wo-
chenstubenquartieren der Grauen Langohren sind gelegentlich auch adulte Männchen (2-
12 %, KIEFER 1996) zu finden.  

 

Abbildung 60: Graues Langohr (gefangen auf dem Seekopf; 21.07.2015) 
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Abbildung 61: Liebfrauenkirche Gernsbach - Wochenstubenquartier drei besenderter Grauer Lang-

ohren (Fangdatum 03.07.2014, 17.07.2014; mindestens 4 ausfliegende Tiere) 

3.2.1.14.3. Abgrenzung der lokalen Individuengemeinschaft und der lokalen Popula-
tion sowie Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Eine lokale Individuengemeinschaft ist nach RUNGE et al. (2010) bei Fledermäusen je-
weils getrennt nach Wochenstuben-, Paarungs- und Überwinterungsphase zu unterschei-
den. Jede dieser Quartiergemeinschaften stellt eine eigene lokale Individuengemeinschaft 
dar. 

Im Untersuchungsgebiet selbst wurden keine Wochenstuben- oder Winterquartiere nach-
gewiesen. In der Umgebung konnten jedoch vier Wochenstuben nachgewiesen werden, 
die das Untersuchungsgebiet zumindest teilweise als Jagdhabitat nutzen. In Forbach und 
in Raumünzach befinden sich Winterquartiere mit jährlichen Nachweisen von Einzeltieren 
der Art (Daten KfN 2018). 
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Somit können vier Individuengemeinschaften des Grauen Langohrs im Sommer sowie 
zwei Individuengemeinschaften des Grauen Langohrs im Winter abgegrenzt werden. Da 
sich die Aktionsräume der Individuengemeinschaften überschneiden (Schlussfolgerungen 
aus Fangort, Telemetrieergebnissen und Quartierstandort), gehören die nachgewiesenen 
Individuengemeinschaften und uns bekannten Daten von Winterquartieren einer lokalen 
Population an. Da keine trennenden Strukturen (z. B. Autobahnen, Ackerflächen) das Ge-
biet begrenzen, wird die lokale Population aus pragmatischen Gründen mit dem Natur-
raum Nordschwarzwald gleichgesetzt. 

Erhaltungszustand der lokalen Population 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Po-
pulation, der Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe 
Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt sich für das Graue Langohr 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „mittel bis schlecht“ (C) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: „mittel-schlecht“ (C) 

Nach den Bewertungskriterien von RUNGE et al. (2010) ist die Anzahl an Weibchen und 
Jungtieren in den Wochenstuben sowie die Anzahl der Individuen und das Geschlechter-
verhältnis der Paarungsquartiere entscheidend für die Bewertung der lokalen Population. 
Im Winter kann die Anzahl überwinternder Tiere für die Bewertung der lokalen Population 
herangezogen werden. 

Da die erfassten und uns bekannten Daten Dritter keine vollständige Bestandserfassung 
aller Quartiere darstellen, ist eine exakte Bewertung der lokalen Population nicht möglich. 
Daher kann nur eine Annäherung getroffen werden, um den Zustand der Population zu 
bewerten: 

Insgesamt wurden 20 Graue Langohren gefangen (14 Weibchen, 6 Männchen). In Bezug 
auf den durchgeführten Erfassungsaufwand von insgesamt 145 Netzfängen ergibt sich 
eine Fangquote von ca. 1 Grauen Langohr pro 7 Netzfängen. Dieser Wert ist vergleichs-
weise gering und deutet auf eine geringe Aktivität im Untersuchungsgebiet hin. Das Graue 
Langohr gilt allgemein als leicht zu fangende Fledermausart.  

In den 4 nachgewiesenen (Wochenstuben-)Quartieren konnten insgesamt 6 Graue Lang-
ohren gezählt werden. Nach LANUV NRW (2010) gilt der Zustand der Population von 
weniger als 15 Weibchen in einem Wochenstubenverband als „mittel bis schlecht“ (C).  

In den beiden Winterquartieren wurden über mehrere Jahre nur wenige einzelne Graue 
Langohren erfasst (KFN 2018). Der Zustand der lokalen Population im Winter ist „mittel bis 
schlecht“ (C). 

Habitatqualität: „mittel-schlecht“ (C) 

Der bevorzugte Lebensraum der Art sind dörfliche Siedlungen mit reich strukturierten Gär-
ten, Parks und Streuobstwiesen in Tallage.  

Das Untersuchungsgebiet wurde hinsichtlich seiner Habitatqualität für das Graue Langohr 
bewertet. Dabei wurde das Quartierpotential separat zum Potential als Nahrungsraum 
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betrachtet. Die Flächen und der Anteil dieser bezogen auf das gesamte Untersuchungs-
gebiet sind in Tabelle 57 dargestellt. 

Tabelle 57: Lebensraumpotentiale des Grauen Langohrs 

Potential 

Quartier Jagdhabitat 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Hoch 

Dörfliche Siedlungen und 

alte Gebäude  

Stollen und Höhlen (Win-

terquartier) <500m ü. NN 

16,8  

(0,8) 

Stark strukturiertes 

Offenland, Gärten, 

Streuobstwiesen 

201,2 (9,8) 

Mittel 

sonstige Gebäude, Fels-

wände (Einzelquartiere) 

<500 m ü. NN 

6,8  

(0,3) 

Alte Laub- und 

Mischwälder, Siedlun-

gen 

241,7  

(11,8) 

Gering 

Gehölzbestände (Wald, 

Parks, Gärten, Einzelbäu-

me und Streuobst) und 

Merkmale hohes und mitt-

leres Quartierpotential 

>500 m ü. NN 

1.586,9  

(77,7) 

Junge Laubwälder/ 

Nadelwald Waldwege, 

wenig strukturiertes 

Offenland 

1.023,0  

(50,1) 

Sehr ge-

ring/kein 

Offenland (Wiesen, Ge-

wässer, Gebüsch etc.) 

432,8  

(21,2) 
junger Nadelwald 

577,2  

(28,2) 

*UG= Untersuchungsgebiet  

Das Quartierpotential ist auf etwa 1,2 % (~24 ha) der Fläche des Untersuchungsgebiets 
„hoch“ oder „mittel“. Die geeigneten Quartiere befinden sich alle im Siedlungsbereich ent-
lang des Murgtals unter 500 m ü. NN. Geeignete Jagdhabitate befinden sich auf knapp 
22 % (rd. 443 ha) des Untersuchungsgebiets. Diese sind vor allem strukturiertes Offen-
land in Form von Sukzessionsflächen und Gärten. 

Aufgrund des geringen Anteils dieser Flächen im Untersuchungsgebiet, wird die Habitat-
qualität mit „mittel-schlecht“ (C) bewertet. 

Beeinträchtigungen: mittel (B)  

Das Waldgebiet der lokalen Population ist nicht zerschnitten (z. B. durch stark befahrene 
Straßen), so dass das Graue Langohr barrierefrei zwischen Quartieren, Jagdhabitaten 
und Winterquartieren wechseln kann. Durch die Forstwirtschaft kann generell eine mittlere 
Beeinträchtigung (B) angenommen werden. Die Gebäudesubstanz der Quartiere ist wei-
testgehend intakt (B), und die Kirchen akzeptieren die Kolonien (Kirche Gernsbach: 
NABU-Plakette „Lebensraum Kirchturm“). 
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3.2.1.14.4. Prognose und Bewertung der Schädigung und/oder Störung nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG  

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenwirkungen 

Das Graue Langohr ist durch die unmittelbaren Lebensraumverluste über Flächeninan-
spruchnahme hinausgehend gegenüber Sanierungsarbeiten an Gebäuden, Schall- und 
Lichtimmissionen der Zerschneidung von Habitaten sowie Kollisionen im Straßenverkehr 
empfindlich. 

Flächeninanspruchnahme führt zu einem Verlust von Nahrungshabitaten. Besonders rele-
vant sind stark strukturiertes Offenland wie Gärten und Streuobstbestände oder Sukzes-
sionswälder. Weniger bedeutsam für das Graue Langohr sind geschlossene Waldflächen 
(HELVERSON et al. 1987). 

Da sich die Quartiere von Grauen Langohren fast ausschließlich in Gebäuden befinden, 
sind Graue Langohren empfindlich gegenüber dem Verlust von Gebäudestrukturen und 
der Sanierung von Gebäuden, die das Quartierpotential verringern (Verschluss von Ge-
bäudespalten, Verwendung von giftigen Holzlasuren).  

Nach dem SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR 
(2012) ist das Graue Langohr empfindlich gegenüber Schall, Licht und Kollisionen im 
Straßenverkehr. 

Die Empfindlichkeit gegenüber Schallimmissionen ist durch die Jagdstrategie des Grauen 
Langohrs bedingt. Das Graue Langohr ortet die Nahrung nicht nur mittels Ultraschal-
lechos, wie die meisten, im Luftraum jagenden Fledermausarten, sondern zum Teil pas-
siv, anhand von durch Beutetiere verursachten Geräuschen. Die leisen Geräusche der 
Beutetiere können vom Schall maskiert werden, so dass sie nicht geortet werden können. 
Somit sind sie bei der Jagd empfindlich gegen Dauerschall (SCHAUB et al. 2008). Welche 
Schallpegel zur Maskierung der von den Beutetieren verursachten Geräusche führen ist 
nicht bekannt. Hilfsweise wird davon ausgegangen, dass eine Maskierung bei Schal-
limmissionen von 47 dB (A)nachts in 1,5 m Höhe eintreten kann. Dies entspricht dem nied-
rigsten für Vögel relevanten Schallpegel (GARNIEL et al. 2007). Siehe hierzu die Ausfüh-
rungen zum Braunen Langohr in Kap. 3.2.1.13.4. 

Das Graue Langohr meidet zudem Bereiche mit verstärkter Lichtimmission. Durch starke 
Lichtquellen können jedoch Beutetiere aus den Jagdhabitaten der Langohren zu den Stel-
len mit erhöhter Lichtintensität gelockt werden, wodurch die Jagdhabitate an Qualität ver-
lieren können (RYDELL 1992; SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT 

UND VERKEHR 2012).  

Die Orientierung an Leitlinien während des Flugs, macht das Graue Langohr empfindlich 
gegenüber der Zerschneidung von Habitaten und führt außerdem zu einem erhöhten Kol-
lisionsrisiko, wenn die Tiere sich an Schallschutzwänden, Alleen oder Ähnlichem orientie-
ren. Nach einer Veröffentlichung des LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR 

SCHLESWIG-HOLSTEIN (2011) steigt das Kollisionsrisiko ab einer Geschwindigkeit von 
>50 km/h. 
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Denkbare Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Folgende Vorhabenbestandteile sind grundsätzlich geeignet, Verbotstatbestände des § 
44 BNatSchG bei dem Grauen Langohr auszulösen: 

• Transportvorgänge Zufahrten Lachsberg 

- Bauzeitliche Störung durch nächtliche Licht- und Schallimmissionen 

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile werden keine Verbotstatbestände des § 44 
BNatschG bei dem Grauen Langohr ausgelöst: 

• Untertageanlagen 

• Bauwerke und Baustelleneinrichtungsflächen Portale (Zufahrtsstollen, Schut-
terstollen, Zugangsstollen Schwarzenbachwerk, Zugangsstollen Murgwerk) 

• Baustelleneinrichtungsflächen Bahnhof Raumünzach und Baustelleneinrichtungs-
flächen am Parkplatz B462, Baustelleneinrichtungsfläche Fläche G und F 

• Ausbau der Zufahrten 

• Transportvorgänge B462 und L83 

Die Anlagen die Untertage entstehen (z. B. Kavernenkraftwerk, Stollen) haben keinen 
Einfluss auf den Bestand des Grauen Langohrs, da dadurch weder Flächen in Anspruch 
genommen werden, noch sind Störungen durch Schall, Licht oder Vibrationen in einem 
Maße zu erwarten, als dass Verbotstatbestände ausgelöst würden. Die beanspruchten 
Flächen der Portale und der Baustelleneinrichtungsflächen Bahnhof Raumünzach und am 
Parkplatz B462 sowie die Baustelleneinrichtungsflächen G und F sind klein und als Le-
bensraum für das Graue Langohr nicht geeignet. Auch der Ausbau der Zufahrten für nicht 
zu Beeinträchtigungen des Grauen Langohrs, da die Quartiere hauptsächlich in Gebäu-
den anzutreffen sind. 

Die Transportvorgänge auf der B462 und L83 führen nicht zu einer signifikanten Erhö-
hung der Störung, da bereits dies im Istzustand stark befahrene Straßen sind, die das 
Graue Langohr meidet. 

Transportvorgänge Zufahrten Lachsberg 

Obwohl ein Teil der Transportvorgänge am Lachsberg im 24 Stunden-Betrieb und somit 
z. T. nachts (Aktivitätsphase des Grauen Langohrs) stattfinden, ist die Anzahl an Fahr-
zeugen im Durchschnitt <2 Fahrzeuge/Tag. Hierdurch kann keine Beeinträchtigung der 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten abgeleitet werden, zumal ausreichend ruhige Bereiche 
im Umfeld verbleiben. 

Eine Tötung durch Kollisionen bei Transportvorgängen ist nicht zu erwarten, da das Kolli-
sionsrisiko erst ab einer Geschwindigkeit von >50 km/h signifikant erhöht wird 
(LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR SCHLESWIG-HOLSTEIN 2011). 

3.2.1.14.5. Herleitung des Kompensationsbedarfs 

Für das Graue Langohr ist keine Kompensation notwendig, da keine Verbotstatbestände 
nach § 44 (1) Nr. 3 bzw. Nr. 2 BNatSchG eintreten.  
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3.2.1.14.6. Fazit 

Durch das Vorhaben werden keine Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG beim 
Grauen Langohr ausgelöst.  

3.2.1.15 Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Wie alle Fledermäuse, ist auch die Zwergfledermaus eine Art des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie. Der Erhaltungszustand der Art ist in Baden-Württemberg und bundesweit als 
günstig eingestuft (BFN 2019, LUBW 2019). Auf der Roten Liste gilt sie landesweit als 
gefährdet (BRAUN & DIETERLEN 2003), bundesweit wird keine Gefährdung angenommen 
(MEINIG et al. 2020). 

3.2.1.15.1. Charakterisierung der betroffenen Art 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

In der nachfolgenden Übersicht werden Angaben zu den Lebensraumansprüchen und der 
Verhaltensweise der Zwergfledermaus zusammengefasst. 

Tabelle 58: Kurzcharakterisierung der Zwergfledermaus 

Lebensraum: Sehr anpassungsfähige „Dorffledermaus“  

Sommerquartiere hauptsächlich an Gebäuden (Spalten), selten in 

Baumhöhlen oder Kästen (in Baden-Württemberg bislang nur für Ein-

zeltiere belegt, andernorts auch für Wochenstuben) 

Die Quartiere werden durchschnittlich alle 12 Tage gewechselt. Win-

terquartiere in unterirdischen Hohlräumen, vermutlich auch selten in 

Baumhöhlen. 

Jagdhabitate hauptsächlich im strukturreichen Offenland mit hoher 

Dichte an Gehölzbiotopen, auch in Siedlungen (an Straßenlaternen), 

über Gewässern und an Waldrändern. In Wäldern entlang von Leitli-

nien (Wege, Schneisen etc.). 

Aktionsradius: Jagdgebiete im Radius von durchschnittlich 1,5 km um Quartiere, 

individuelle Aktionsraumgröße abhängig von Nahrungsangebot (bis > 

92 ha [DIETZ & KIEFER 2014]) 

Phänologie Wochenstubenzeit: April/Mai - August 

Jungenaufzucht: Mitte Juni - August 

Paarung: August - April; in Paarungs- und im Winterquartier 

Winterquartier: November - März 

Dispersionsverhalten: Ortstreu 

Die Wochenstubenkolonien verteilen sich außerhalb der Zeit der 

Laktation über mehrere Quartiere.  

Entfernung zwischen den Winterquartieren und den Sommer-

lebensräumen meist <100 km (max. 410 km) 
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Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Als Fortpflanzungsstätten sind nach RUNGE et al. (2010) neben den Wochen-
stubenquartieren auch die Balz- und Paarungsquartiere aufzufassen. Die Wochenstuben 
der Zwergfledermaus befinden sich meist in Spalten in und an Gebäuden (hinter Verklei-
dungen, hinter Fensterläden, in Hohlräumen), weitaus seltener auch in Nistkästen und 
Baumhöhlen, wobei diese Strukturen meist von kleineren Wochenstuben genutzt werden. 
Die Wochenstuben der Zwergfledermaus können aus bis zu 250 Weibchen (meist 50-100) 
bestehen. Die Wochenstubenquartiere werden etwa alle 12 Tage gewechselt (DIETZ & 

KIEFER 2014), wobei teilweise Einzeltiere (bis zu 15 km) und teilweise der gesamte Wo-
chenstubenverbund (bis zu 1,3 km) das Quartier wechselt. Die Nahrungsräume liegen 
meist < 1,5 km entfernt von den Wochenstuben. Jagdhabitate können bis zu 92 ha groß 
sein.  

Paarungsquartiere bestehen aus Harems von einzelnen Männchen mit bis zu 10 Weib-
chen (SCHOBER & GRIMMBERGER 1998) und befinden sich i. d. R in den Sommerquartieren 
der Männchen. 

Zu Ruhestätten zählen außer den Einzelquartieren (Gebäudespalten, Baumhöhlen, Nist-
kästen, Felsspalten) während des Sommers auch die Winterquartiere. Im Winter nutzt die 
Zwergfledermaus überwiegend Gebäude- und Felsspalten, aber auch unterirdische Struk-
turen (z.B. Höhlen, Stollen, Keller, Bunker). Auch die Nutzung von Baumhöhlen ist nicht 
ausgeschlossen (BRAUN & DIETERLEN 2003). Von der Zwergfledermaus sind auch Mas-
senüberwinterungen mit bis zu 5.000 Zwergfledermäusen bekannt (im Marburger Land-
grafenschloss; SENDOR & SIMON 2000). 

3.2.1.15.2. Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Die Zwergfledermaus wurde im gesamten Untersuchungsgebiet durch akustische Unter-
suchungen und Netzfänge nachgewiesen (vgl. Karte E.III.2.14). 

Bei den akustischen Erfassungen dominiert die Art mit bis zu 90 % der Rufe (2013). Vor 
allem auf Wegen wurde die Art häufig nachgewiesen. Diese nutzt sie sowohl bei Transfer-
flügen, wie auch bei der Jagd.  

Im Steinbruch Raumünzach (MU-Bruch) konnten 2020 insgesamt rd. 38.000 Rufe der 
Zwergfledermaus aufgezeichnet werden. Die meisten Rufe traten an der Waldbox 1 (Be-
triebsgebäude Steinbruch) schlagartig im Zeitraum zwischen Ende Juli und Mitte Septem-
ber auf (Abbildung 63). Es ist anzunehmen, dass in diesem Zeitraum ein Quartier der 
Zwergfledermaus im Bereich der Steinbruchsgebäude belegt wurde.  

Bei Netzfängen wurde die Zwergfledermaus im gesamten Untersuchungsgebiet insge-
samt 36 Mal gefangen (34 im Jahr 2014 und 2 im Jahr 2015). Davon waren 11 Weibchen 
(8 adult, 2 subadult, ein juveniles) und 25 Männchen (3 subadult, 22 adult). Besonders 
häufig wurde sie siedlungsnah, bei Forbach gefangen (vgl. Karte E.III.2.14). Dort bieten 
charakteristische Schwarzwaldhäuser (Holzverkleidung, Fensterläsen) ausreichend Quar-
tiermöglichkeiten für die Art. Bekannte Wochenstuben befinden sich in Schönmünzach 
(~5 km südlich), Bühl (~10 km westlich) und Baden-Baden (~10 km nördlich; KFN 2018). 
In Kappelwindeck (8 km westlich) und Bühlertal (7 km westlich) gaben Kotspuren Hinweis 
auf weitere Wochenstuben. 
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Abbildung 62: Zwergfledermaus im Netz (gefangen 14.07.2014) 

 

Abbildung 63: Aufgezeichnete Rufe der Zwergfledermaus 2020 im Steinbruch Raumünzach 
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3.2.1.15.3. Abgrenzung der lokalen Individuengemeinschaft und der lokalen Popula-
tion sowie Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Eine lokale Individuengemeinschaft ist nach RUNGE et al. (2010) bei Fledermäusen je-
weils getrennt nach Wochenstuben-, Paarungs- und Überwinterungsphase zu unterschei-
den. Jede dieser Quartiergemeinschaften stellt eine eigene lokale Individuengemeinschaft 
dar. 

Im Untersuchungsgebiet selbst konnten keine Quartiere nachgewiesen werden. Die Art 
nutzt im Sommer einen Verbund aus mehreren Wochenstubenquartieren. Da die Wo-
chenstubenquartiere im Radius bis mindestens 1,3 km gewechselt werden (DIETZ & 

KIEFER 2014), werden alle in diesem Aktionsraum befindlichen Wochenstubenquartiere 
einer Wochenstube und somit einer Individuengemeinschaft zugeordnet. Da sich Wo-
chenstuben- Paarungs- und Winterquartiere der Art fast ausschließlich in Gebäuden be-
finden und die Siedlungen entlang der Murg eher klein sind, werden die Wochenstuben 
(sofern vorhanden) und somit lokale Individuengemeinschaften durch die Grenzen der 
Siedlung begrenzt. Demnach befinden sich im Untersuchungsgebiet drei separate Indivi-
duengemeinschaften in Forbach, Herrenwies und Raumünzach. Aufgrund des großen 
Aktionsradius der Art von z. T. 92 ha, werden alle Individuengemeinschaften einer lokalen 
Population angehören, die außerhalb des Untersuchungsgebiets weiter fortbesteht. Auf-
grund der Wanderfähigkeit der Art (bis zu 100 km [DIETZ & KIEFER 2014]) wird die lokale 
Population aus pragmatischen Gründen mit dem Naturraum Nordschwarzwald abge-
grenzt. 

Erhaltungszustand der lokalen Population 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird aufgrund des Zustands der 
Population, der Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (sie-
he Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt sich für die Zwergfledermaus 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: „hervorragend“ (A)  

Nach den Bewertungskriterien von RUNGE et al. (2010) ist die Anzahl an Weibchen und 
Jungtieren in den Wochenstuben sowie die Anzahl der Individuen und das Geschlechter-
verhältnis der Paarungsquartiere entscheidend für die Bewertung der lokalen Population. 
Im Winter kann die Anzahl überwinternder Tiere für die Bewertung der lokalen Population 
herangezogen werden. 

Im Vorhabenbereich selbst wurden weder Quartiere der Art erfasst noch sind welche 
durch Erfassungen Dritter bekannt. Eine Wochenstube wird im Betriebsgebäude des MU-
Bruchs vermutet. Weitere Wochenstuben, und damit lokale Individuengemeinschaften im 
15 km Umkreis des Untersuchungsgebiets (Daten KFN 2018) die somit derselben lokalen 
Population angehören sind in folgender Tabelle gelistet: 
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Tabelle 59: Wochenstuben der Zwergfledermaus in einem 15 km Radius um das Untersuchungs-

gebiet 

Ort Entfernung vom Un-

tersuchungsgebiet 

Anzahl 

Individuen 

Quartiertyp Erfassungszeitraum 

Schönmünzach 4 km südlich 45 Gebäude 2008 

Baiersbronn 12 km südlich 130 Gebäude 2012 

Bühl  10 km westlich 20-500 Gebäude 2010-2013 

Baden-Baden  10 km nördlich 150-300 Felsspalte 2007-2013 

 

Nach der Bewertung der LANUV NRW (2010) haben Individuengemeinschaften mit >100 
Weibchen einen „hervorragenden“ Zustand, 50-100 einen „guten“ Zustand und <50 einen 
„mittel-schlechten“ Zustand. Demzufolge befinden sich die Wochenstuben (=Individuen-
gemeinschaften) in Baiersbronn, Bühl und Baden-Baden in einem „hervorragenden“, in 
Schönmünzach in einem „guten“ Zustand.  

Da die Zwergfledermaus die häufigste Fledermausart in Deutschland ist und sich die be-
kannten Wochenstuben überwiegend in einem hervorragenden Zustand befinden, ist der 
Zustand der lokalen Population „hervorragend“ (A). 

Habitatqualität: „gut“ (B)  

Die Zwergfledermaus gilt als Kulturfolger und besiedelt vor allem gewässer- und sied-
lungsnahe, halboffene Waldstrukturen.  

Das Untersuchungsgebiet wurde hinsichtlich seiner Habitatqualität für die Zwergfleder-
maus bewertet. Dabei wurde das Quartierpotential separat zum Potential als Nahrungs-
raum betrachtet. Die Flächen und der Anteil dieser bezogen auf das gesamte Untersu-
chungsgebiet sind in Tabelle 60 dargestellt. 

Tabelle 60: Lebensraumpotentiale der Zwergfledermaus 

Potential 

Quartier Jagdhabitat 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Hoch 

spaltenreiche Gebäude, 

Felswände, Stollen und 

Höhlen  

23,6  

(1,2) 

Gewässer- und sied-

lungsnahe, halboffene 

Waldstrukturen; struktu-

riertes Offenland 

(Streuobstwiesen, Gär-

ten, Parks), 

322,9 (15,8) 

Mittel 
Sonstige Siedlungen, alter 

Wald & sonstige Bäume  

646,1 

(31,6) 

Hecken, Feldgehölze 

Stillgewässer, Sied-

lungsbereich 

78,9  

(3,9) 
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Potential 

Quartier Jagdhabitat 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Gering 
Jüngere Wälder & sonstige 

Bäume 

940,8 

(46,0) 

Dichter Wald, unstruktu-

riertes Offenland 

1.641,4 

(80,3) 

Sehr ge-

ring/kein 

Offenland (Wiesen, Ge-

wässer, Gebüsch etc.) 

432,8 

(21,2) 
Nicht vorhanden 0 (0) 

*UG= Untersuchungsgebiet  

Aufgrund der Anpassungsfähigkeit der Zwergfledermaus, nutzt sie eine Vielzahl an Habi-
taten für die Jagd, so dass alle Lebensräume zumindest eine geringe, nie aber eine sehr 
geringe Bedeutung für die Art als Jagdhabitat besitzen. Die Gewässer, Gärten, Wiesen 
und offenen Strukturen im Wald, wie Waldwege, Schneisen, Windwurfflächen bieten der 
Art gute Jagdhabitate. Auch um Laternen in den Siedlungen jagt die Art. Dichter Wald 
wird von der Zwergfledermaus eher gemieden. Dort jagt sie über den Baumwipfeln.  

Quartiermöglichkeiten findet die überwiegend gebäudebewohnende Zwergfledermaus in 
den Siedlungsbereichen in Forbach, Herrenwies und Raumünzach. Einzeltiere nutzten 
auch Baumhöhlen, welche im gesamten bewaldeten Untersuchungsgebiet vorhanden 
sein können. Felsspalten die von der Art vor allem im Winter häufig als Quartier genutzt 
werden, befinden sich in den Steinbrüchen im Süden des Untersuchungsgebiets und am 
Osthang des Lachsbergs. 

Insgesamt ist die Habitatqualität „gut“ (B) 

Beeinträchtigungen: „mittel“ (B)  

Durch die Forstwirtschaft kann generell eine „mittlere“ Beeinträchtigung (B) angenommen 
werden. Die Gebäudesubstanz ist weitestgehend intakt. Im Schwarzwald sind Gebäude 
mit Fensterläden und Holzvertäfelungen charakteristisch und werden bei Renovierungs-
arbeiten im Schwarzwald i. d. R. erhalten. Erhebliche Störungen sind nicht zu erwarten. 

3.2.1.15.4. Prognose und Bewertung der Schädigung und/oder Störung nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG  

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenwirkungen 

Die Zwergfledermaus ist durch die unmittelbaren Lebensraumverluste über Flächen-
inanspruchnahme hinausgehend gegenüber Sanierungsarbeiten an Gebäuden und Kolli-
sionen empfindlich.  

Flächeninanspruchnahme von Wald führt zu einem Verlust von Einzelquartieren in Bäu-
men und Jagdhabitaten der Art.  

Nach dem SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR 
(2012) ist die Zwergfledermaus gegenüber Licht- und Schallimmissionen weitestgehend 
unempfindlich. Ein erhöhtes Kollisionsrisiko ist erst ab einer Geschwindigkeit von 
>50 km/h zu erwarten. 
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Denkbare Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Durch die Vorhabenbestandteile werden keine Verbotstatbestände des § 44 BNatschG 
bei der Zwergfledermaus ausgelöst. 

Im Vorhabenbereich sind keine Quartiere der Art bekannt und eine Beeinträchtigung von 
Jagdhabitaten der Art ist aufgrund des großen Aktionsraums (bis zu 92 ha [DIETZ & 

KIEFER 2014]) nicht zu erwarten, da ein Ausweichen in andere Bereiche ohne Beeinträch-
tigung möglich ist. Sollten sich Einzeltiere in Baumhöhlen befinden, werden diese durch 
Vermeidungsmaßnahmen geschützt (vgl. Kap. 4.1.1). 

Das vermutliche Quartier im Steinbruch Raumünzach (MU-Bruch) wird durch die Trans-
portvorgänge zur Baustelleneinrichtungsfläche G nicht erheblich gestört. Die Tiere dieses 
Quartieres sind an den laufenden Abbaubetrieb im Steinbruch gewöhnt, so dass ange-
nommen werden kann, dass die Transportvorgänge keine weiteren Störungen verursa-
chen werden.  

Auch der Verkehr stellt keine Erhöhung des Kollisionsrisikos dar, da Geschwindigkeiten 
>50km/h höchstens bei Transportvorgängen auf der B462 und L83 erreicht werden. Da 
diese Straßen bereits im Istzustand stark befahrenen sind, führen die Transportfahrten 
nicht zu einer signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos. 

3.2.1.15.5. Herleitung des Kompensationsbedarfs 

Da das Vorhaben keine Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 3 bzw. Nr. 2 BNatschG bei 
der Zwergfledermaus auslöst, sind auch keine Kompensationsmaßnahmen notwendig. 
Durch die für andere Fledermausarten (z. B. Braunes Langohr) geschaffenen Kompensa-
tionsmaßnahmen wird auch die Zwergfledermaus profitieren.  

3.2.1.15.6. Vermeidungsmaßnahme 

Folgende Maßnahmen werden durchgeführt, um das Eintreten von Verbotstatbeständen 
zu vermeiden (vgl. Kap 4.1):  

• V1 Fäll- und Rodungszeitenbeschränkung  

3.2.1.15.7. Fazit 

Durch das Vorhaben werden unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen keine 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei der Zwergfledermaus ausgelöst.  

3.2.1.16 Rauhhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

Wie alle Fledermäuse, ist auch die Rauhhautfledermaus eine Art des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie. Der Erhaltungszustand der Art ist in Baden-Württemberg als günstig und 
bundesweit als ungünstig - unzureichend eingestuft (BFN 2019, LUBW 2019). Auf der 
Roten Liste gilt sie landesweit als gefährdete wandernde Art (BRAUN & DIETERLEN 2003), 
bundesweit wird keine Gefährdung angenommen (MEINIG et al. 2020). 
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3.2.1.16.1. Charakterisierung der betroffenen Art 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

In der nachfolgenden Übersicht werden Angaben zu den Lebensraumansprüchen und der 
Verhaltensweise der Rauhhautfledermaus zusammengefasst.  

Tabelle 61: Kurzcharakterisierung der Rauhhautfledermaus 

Lebensraum: Typische Waldart der niederen bis mittleren Lagen. Sommerquartiere 

in Baumhöhlen & -spalten sowie Stammrissen (selbst von vergleichs-

weisen schwachen Bäumen; Durchmesser ab ca. 20 cm), hinter loser 

Rinde, oft auch in Vogel- oder Fledermauskästen. Seltener werden 

auch Spalten an Hochsitzen, Gebäuden (Rollladenkästen, unter 

Dachziegeln) oder Holzstapel von der Art genutzt. Quartiere können 

weit abseits von Gewässern liegen, in deren Nähe sich die hauptsäch-

lichen Jagdhabitate befinden 

Winterquartiere befinden sich v.a. in Baumhöhlen und an Gebäuden 

sowie in Felsspalten, Holzstapeln oder in bodennahen Strukturen wie 

etwa bodendeckendem Efeu; die Art ist vergleichsweise kältetolerant. 

Jagdhabitate hauptsächlich in Biotopkomplexen aus Gewässern und 

Wald (Zuckmücken sind eine wesentliche Nahrungsgrundlage).  

Aktionsradius: Entfernung zwischen Quartieren und Jagdhabitaten bis rund 6,5 km 

Jagdgebiete bis über 20 ha; dabei 4-11 Teilhabitate von wenigen Hek-

tar (Dietz & Kiefer 2014). Entfernung zwischen den Winterquartieren 

und den Sommerlebensräumen oft > 1.000 km 

Phänologie Wochenstubenzeit: April/Mai - Juli 

Jungenaufzucht: Juni - Juli  

Paarung: Juli - November in Paarungsquartieren (z. T. auf dem Zug) 

Winterquartier: November - März/April 

Dispersionsverhalten: Die Weibchen sind überwiegend geburtsorttreu. Junge Weibchen su-

chen meist ihre Geburtswochenstube wieder auf; trotz gelegentlichem 

Wechsel des Quartiers im Laufe des Sommers, überwiegend Revier-

treu (Schmidt 1978).  

Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Als Fortpflanzungsstätten sind nach RUNGE et al. (2010) neben den Wochen-
stubenquartieren auch die Balz- und Paarungsquartiere aufzufassen. Nachweise von Wo-
chenstuben der Rauhhautfledermaus fehlen in Baden-Württemberg. Wochenstuben 
(meist 20-50; bis zu 200 Weibchen) befinden sich im nördlichen und nordöstlichen Mittel-
europa einschließlich Nordostdeutschland (eine Wochenstubenkolonie wurde mittlerweile 
aber auch nahe dem Chiemsee in Bayern festgestellt). Als Quartiere werden überwiegend 
Spalten, seltener Höhlungen in Bäumen oder Gebäuden (Holzverkleidung, Zwischendä-
cher) im Tiefland (bis 500 m. ü. NN) genutzt (DIETZ &KIEFER 2014). 
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Balz- und Paarungsquartiere werden von einzelnen Männchen genutzten und befinden 
sich vor allem exponiert in Baumhöhlen, Stammrissen oder Nistkästen. Da die Paarung 
häufig während des Zuges stattfindet, kommt es in Baden-Württemberg regelmäßig zu 
Paarungen der Rauhhautfledermaus. 

Zu Ruhestätten zählen außer den Einzelquartieren (Höhlen oder Spalten in Bäumen, hin-
ter Rinde, in bzw. an Gebäuden, Nistkästen, Holzstapel oder Felsspalten) während des 
Sommers auch die Winterquartiere. Im Winter nutzt die Rauhhautfledermaus Baumhöh-
len, Gebäude- und Felsspalten, Holzstapel aber auch unterirdische Strukturen (z.B. Höh-
len, Stollen, Keller, Bunker). 

3.2.1.16.2. Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Die Rauhhautfledermaus wurde im Untersuchungsgebiet durch akustische Untersuchun-
gen und Netzfänge nachgewiesen. 

Akustisch ist die Art von ihrer Schwesterart, der Weißrandfledermaus nur anhand von 
Soziallauten zu unterscheiden. Da die Weißrandfledermaus jedoch nur im äußersten Sü-
den Baden-Württembergs verbreitet ist und als wärmeliebende Art nur niedere Lagen be-
siedelt, werden alle Rufe des Artenpaars Rauhhautfledermaus/Weißrandfledermaus der 
Rauhhautfledermaus zugeordnet.  

Rufe der Art wurden insgesamt selten (<1% der Rufe) in Forbach, am Seekopf, am Weg-
scheid, am Badener Sattel, in Seegrund sowie an der Schwallung aufgezeichnet. Bei 
Netzfängen wurde am 04.09 2014 ein Weibchen in Forbach gefangen und besendert (vgl. 
Karte E.III.2.15). Trotz intensiver Suche wurde das Tier nicht gefunden. Weibliche Rau-
hautfledermäuse nutzen Baden-Württemberg meist nur zum Durchzug und zur Paarung, 
seltener zum Überwintern. Daher ist davon auszugehen, dass sich das Tier auf dem 
Durchzug in das Winterquartier befand bzw. am Fangort (Forbach) kurzzeitig gejagt hat, 
bevor es weitergezogen ist. 

Im Steinbruch Raumünzach konnten 2020 rd. 200 Rufe mittlerer Frequenz von Pipistrel-
loiden aufgezeichnet werden. Neben der Rauhautfledermaus kommt auch hier die ähnlich 
rufende Weißrandfledermaus in Frage.  

Das Untersuchungsgebiet nutzt die Rauhhautfledermaus vermutlich zur jagt, auch Einzel- 
und Paarungsquartiere sind im Wald möglich. Zur Jagd eignen sich z. B. die Gewässer 
(Schwarzenbachtalsperre, Herrenwieser See, entlang von Fluss- und Bachläufen) oder 
große Wege und Streuobstwiesen, wo die Rufe der Art aufgezeichnet wurden. 

Nachweise der Rauhhautfledermaus aus der Umgebung sind in Form von Einzeltieren 
aus Bühl (~9 km, Winterfund im Holzstapel, 30.11.2012), aus Gernbach (10 km; Winter-
fund im Holzstapel; 10.12.2012), sowie aus Baden-Baden (10 km, 08.03.2011, Einzeltier) 
bekannt (KFN 2018). Jagdgebiete sind aus Simmersfeld (~9 km, 2008) und ein weiterer 
Hinweis aus Neuweier (7 km, Kotfund) bekannt.  
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Abbildung 64: weibliche Rauhhautfledermaus vor dem Freilassen (gefangen 04.09.2014) 

3.2.1.16.3. Abgrenzung der lokalen Individuengemeinschaft und der lokalen Popula-
tion sowie Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Eine lokale Individuengemeinschaft ist nach Runge et al. (2010) bei Fledermäusen jeweils 
getrennt nach Wochenstuben-, Paarungs- und Überwinterungsphase zu unterscheiden. 
Jede dieser Quartiergemeinschaften stellt eine eigene lokale Individuengemeinschaft dar. 

Im Untersuchungsgebiet selbst konnten keine Quartiere nachgewiesen werden, die zur 
Abgrenzung einer lokalen Individuengemeinschaft herangezogen werden können. Da in 
Baden-Württemberg keine Wochenstubenquartiere der Art bekannt sind, sind keine Wo-
chenstuben im Untersuchungsgebiet zu erwarten. Winterfunde von Einzeltieren gelangen 
in Holzstapeln in Bühl und Gernsbach. Diese bilden Teile eigener Individuengemeinschaf-
ten.  

Aufgrund des großen Aktionsradius der Art von >20 ha, werden alle Individuen-
gemeinschaften einer lokalen Population angehören, welche außerhalb des Untersu-
chungsgebiets weiter fortbesteht. Aufgrund der Wanderfähigkeit der Art (teilweise 
>1.000 km [Dietz & Kiefer 2014]) wird die lokale Population aus pragmatischen Gründen 
mit dem Naturraum Schwarzwald abgegrenzt. 

Erhaltungszustand der lokalen Population 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Po-
pulation, der Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe 
Kap. 2.5.3.2) bewertet. 
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Insgesamt ergibt sich für die Rauhhautfledermaus 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: „mittel-schlecht“ (C)  

Nach den Bewertungskriterien von RUNGE et al. (2010) ist die Anzahl an Weibchen und 
Jungtieren in den Wochenstuben sowie die Anzahl der Individuen und das Geschlechter-
verhältnis der Paarungsquartiere entscheidend für die Bewertung der lokalen Population. 
Im Winter kann die Anzahl überwinternder Tiere für die Bewertung der lokalen Population 
herangezogen werden. 

Im Untersuchungsgebiet selbst wurden weder Quartiere der Art erfasst noch sind welche 
durch Erfassungen Dritter bekannt. Wochenstuben befinden sich nicht in Baden-
Württemberg. Winterquartiere sind nur von Einzelnachweisen aus Bühl (~10 km westlich) 
und Gernsbach (~9 km) bekannt.  

Da die Rauhhautfledermaus im Untersuchungsgebiet insgesamt selten erfasst wurde und 
wenige Nachweise bekannt sind, wird der Zustand der lokalen Population als „mittel-
schlecht“ (C) bewertet. 

Habitatqualität: „gut“ (B)  

Die Rauhhautfledermaus, gilt als Waldfledermaus der seenreichen Waldgebiete des Tief-
lands (bis 500 m. ü. NN).  

Das Untersuchungsgebiet wurde hinsichtlich seiner Habitatqualität für die Rauhhautfle-
dermaus bewertet. Dabei wurde das Quartierpotential separat zum Potential als Nah-
rungsraum betrachtet. Die Flächen und der Anteil dieser bezogen auf das gesamte Unter-
suchungsgebiet sind in Tabelle 62 dargestellt. 

Tabelle 62: Lebensraumpotentiale der Rauhhautfledermaus 

Potential 

Quartier Jagdhabitat 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Hoch 

Altholzreicher Laub- und 

Mischwald 

 <500 m ü. NN 

60,6  

(3,0) 

Gewässernahe, halbof-

fene Waldstrukturen 228,2 (11,2) 

Mittel 

Jüngerer Laub- und 

Mischwald, altholzreiche 

Nadelwälder und sonsti-

ge Bäume, Siedlungen, 

Felsspalten, Höhlen, 

Stollen 

<500 m ü. NN 

162,5  

(8,0) 

Strukturiertes Offenland, 

Einzelbäume 

/Baumgruppen, 

Schwarzenbachtal-

sperre, alter Nadelwald, 

Laub- und Mischwald, 

Waldrand, Siedlungen 

656,5  

(32,1) 
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Potential 

Quartier Jagdhabitat 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Beschreibung 

Fläche [ha] 

(Anteil [%]) 

im UG* 

Gering 

Jüngere Wälder & sonsti-

ge Bäume, sonstige Ge-

bäude; Merkmale Quar-

tierpotential mittel & hoch 

>500 m ü. NN 

1.387,4 

(67,9) 

Dichter Wald 

952,5 (46,6) 

Sehr ge-

ring/kein 

Offenland (Wiesen,  

Gewässer, Gebüsch etc.) 

432,8  

(21,2) 

Unstrukturiertes Offen-

land, versiegelte Flä-

chen 

181,1  

(8,9) 

*UG= Untersuchungsgebiet  

Aufgrund der Höhenpräferenz der Rauhhautfledermaus, ist das Quartierpotential im Un-
tersuchungsgebiet nur auf ~10,9 % (223,1 ha) hoch oder mittel. Dies sind vor allem alte 
Waldbestände und Siedlungen im Murgtal. 

Als Jagdhabitat ist das Untersuchungsgebiet gut geeignet für die Rauhhautfledermaus. 
Die Gewässer stellen gute Jagdhabitate für die Art dar, aber auch halboffene Strukturen 
im Wald, wie Schlagfluren und Waldwege, können von der Rauhhautfledermaus genutzt 
werden. Insgesamt ist die Habitatqualität „gut“ (B)  

Beeinträchtigungen: „mittel“ (B)  

Durch die Forstwirtschaft kann generell eine „mittlere“ Beeinträchtigung (B) angenommen 
werden. Die Gebäudesubstanz ist weitestgehend intakt. Im Schwarzwald sind Gebäude 
mit Fensterläden und Holzvertäfelungen charakteristisch und werden bei Renovierungs-
arbeiten im Schwarzwald i. d. R. erhalten. Das Waldgebiet der lokalen Population ist nicht 
zerschnitten (z.B. durch stark befahrene Straßen), so dass die Rauhhautfledermaus barri-
erefrei zwischen Quartieren, Jagdhabitaten und Winterquartieren wechseln kann. Erhebli-
che Störungen sich nicht zu erwarten. 

3.2.1.16.4. Prognose und Bewertung der Schädigung und/oder Störung nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG  

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenwirkungen 

Die Rauhhautfledermaus ist durch die unmittelbaren Lebensraumverluste über Flächen-
inanspruchnahme hinausgehend gegenüber Sanierungsarbeiten an Gebäuden und Kolli-
sionen empfindlich.  

Flächeninanspruchnahme von Wald führt zu einem Verlust von Quartieren in Bäumen und 
Jagdhabitaten der Art.  

Nach dem SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR 
(2012) ist die Rauhhautfledermaus gegenüber Licht- und Schallimmissionen weitestge-
hend unempfindlich. Ein erhöhtes Kollisionsrisiko ist erst ab einer Geschwindigkeit von 
>50 km/h zu erwarten. 
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Denkbare Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Durch die Vorhabenbestandteile werden keine Verbotstatbestände des § 44 BNatschG 
bei der Rauhhautfledermaus ausgelöst. 

Im Untersuchungsgebiet sind keine Quartiere der Art bekannt und eine Beeinträchtigung 
von Jagdhabitaten der Art ist aufgrund des großen Aktionsraums (bis über 20 km² [DIETZ 

& KIEFER 2014]) nicht zu erwarten, da ein Ausweichen in andere Bereiche ohne Beein-
trächtigung möglich ist. Sollten sich Einzeltiere in Baumhöhlen befinden, werden diese 
durch Vermeidungsmaßnahmen geschützt (vgl. Kap. 4.1.1). 

Auch der Verkehr stellt keine Erhöhung des Kollisionsrisikos dar, da Geschwindigkeiten 
>50km/h höchstens bei Transportvorgängen auf der B462 und L83 erreicht werden. Da 
diese Straßen bereits im Istzustand stark befahrenen sind, führen die Transportfahrten 
nicht zu einer signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos. 

3.2.1.16.5. Herleitung des Kompensationsbedarfs 

Da das Vorhaben keine Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 3 bzw. Nr. 2 BNatschG bei 
der Rauhhautfledermaus auslöst, sind auch keine Kompensationsmaßnahmen notwendig. 
Durch die für andere Fledermausarten (z. B. Braunes Langohr) geschaffenen Kompensa-
tionsmaßnahmen wird auch die Rauhhautfledermaus profitieren.  

3.2.1.16.6. Vermeidungsmaßnahme 

Folgende Maßnahmen werden durchgeführt, um das Eintreten von Verbotstatbeständen 
zu vermeiden (vgl. Kap. 4.1.1):  

• V1 Fäll- und Rodungszeitenbeschränkung  

3.2.1.16.7. Fazit 

Durch das Vorhaben werden unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen keine 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei der Rauhautfledermaus ausgelöst.  
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3.2.2 Haselmaus (Muscardinus avellanarius) 

Die Haselmaus ist eine Art des Anhang IV der FFH-Richtlinie. Sie wird landesweit mit dem 
Gefährdungsgrad „G“ (Gefährdung unbekannten Ausmaßes“) eingestuft (BRAUN & 

DIETERLEN 2003). Bundesweit wird sie auf der Vorwarnliste geführt (MEINIG et al. 2020). 
Der Erhaltungszustand der Art ist in Baden-Württemberg unbekannt (LUBW 2019), bun-
desweit gilt er für die kontinentale Region als ungünstig - unzureichend (BfN 2019).

3.2.2.1 Charakterisierung der betroffenen Art 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

In der nachfolgenden Übersicht werden Angaben zu den Lebensraumansprüchen und der 
Verhaltensweise der Haselmaus zusammengefasst. 

Tabelle 63: Kurzcharakterisierung der Haselmaus 

Lebensraum: Wälder aller Art einschließlich Nadelbaum-Bestände, bevorzugt aber 

strauchreiche lichte Laubwälder sowie gehölz-/gestrüppgeprägte  

Sukzessionsstadien z.B. auf Windwurfflächen; ferner dichte Gehölz-

bestände im Offenland 

Die kritische Mindestgröße für stabile Vorkommen liegt bei 20 ha. 

Siedlungsdichte Die Angaben reichen von 0,1-10 Exemplare/ha (JUSKAITIS 2008). Ein-

zelne Angaben sind: 

• 0,12 Exemplare/ha in Nordmähren (STORCH 1978) 

• 7 Exemplare/ha in Schweden (BERG & BERG 1999) 

• 8 Exemplare/ha in besonders günstigen Habitaten (BRIGHT & 

MORRIS 1996) 

Mittlere Aktionsräume von Männchen bis rund 0,7 ha, für Weibchen 

bis rund 0,25 ha. Selten > 1 ha. 

Aktionsradius: Wenige 100 m, meist < 100 m, ausgeprägte Ortstreue 

Dispersionsverhalten: Den Familienverband verlassende Jungtiere wandern durchschnittlich 

360 m weit ab. Einzelne Exemplare wandern bis über 3 km weit (ver-

mutlich Ausnahmefälle). Wegen der hauptsächlichen Fortbewegung 

auf Bäumen und Sträuchern bilden Offenland sowie Straßen und We-

ge ohne zusammenhängende Überschirmung durch Baumkronen 

trennende Strukturen. 

Großflächiges gehölzarmes Offenland sowie Gewässer und Verkehrs-

strecken ohne Überschirmung durch Baumkronen stellen Barrieren 

dar  

(Grünland wird überquert, dies kommt aber nur selten vor). 
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Aktivitätsperiode Die Hauptaktivitätsphase der Haselmaus erstreckt sich von April bis  

Oktober. Von Oktober bis April hält sie Winterschlaf in Bodennestern;  

entscheidender Faktor hierfür ist die Temperatur: das Einschlafen 

bzw. Erwachen erfolgt zwischen 0 und 9°C, im Mittel bei 3 bis 5°C. 

Die Geschlechtsreife der Haselmaus tritt zumeist nach Beendigung 

des ersten Winterschlafs ein. Paarungen erfolgen über den gesamten  

Sommer. Die Tragzeit beträgt zwischen 22 und 24 Tagen, der Famili-

enverbund löst sich nach weiteren 40 Tagen auf. Im Schnitt besteht 

ein Wurf aus drei bis fünf Jungtieren, ein Weibchen wirft während der 

Aktivitätszeit in der Regel zwei, manchmal auch drei Mal.  

Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Als Fortpflanzungsstätten sind nach RUNGE et al. (2010) die während der Fortpflanzungs-
zeit von Weibchen genutzten Nester mit zugehörigem Revier von etwa 30 m Radius an-
zusehen. Ruhestätten sind alle genutzten Haselmausnester einschließlich der für ihre 
Funktionsfähigkeit essentiellen Umgebung mit einem Radius von rund 20 m.  

In der Praxis ist es nicht möglich, die Fortpflanzungsstätten auch nur annähernd vollstän-
dig aufzufinden. Damit ist es faktisch auch nicht möglich, durch Nestersuche ihre Anzahl 
festzustellen.  

Die versteckt angelegten Winternester sind in der Praxis nicht nachweisbar; eine hierzu 
erforderliche intensive Nachsuche würde bei außerordentlich geringen Erfolgsaussichten 
ein hohes Risiko der unbeabsichtigten Zerstörung von Nestern und der Tötung überwin-
ternder Haselmäuse bergen. Nach RUNGE et al. (2010) sind daher bezüglich der Winter-
nester die für Haselmäuse besiedelbare Bereiche in ihrer Gesamtheit als Ruhestätte zu 
werten. Die Anzahl der die Winternester nutzenden Individuen wird aus der Siedlungs-
dichte hergeleitet. 

3.2.2.2 Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Die Haselmaus wurde im Untersuchungsgebiet insgesamt acht Mal nachgewiesen (siehe 
Abbildung 65). Neben Nachweisen in den ausgebrachten Haselmaus-Nistkästen und Ha-
selmaustubes, wurde eine Haselmaus in einem Nistkasten für den Rauhfußkauz am Für-
fel nachgewiesen.  

Die Nachweise in den Haselmausnistkästen erfolgten nahe der Schwarzenbachhütte 
(Nachweis Haselmausnest) und am Seekopf (altes Haselmausnest; Zweitnutzung unter 
Moospolster). Weitere Nachweise der Art erfolgten durch die Kontrolle der Haselmaustu-
bes 2013 (ein Nachweis) und 2014 (vier Nachweise). Am Seekopf wurde ein Nest (2013) 
und eine Haselmaus im Tagestorpor (2014) nachgewiesen (vgl. Abbildung 66).  

Im Bereich des MU-Bruchs wurde die Haselmaus 2020 in ausgebrachten Nesttubes 
nachgewiesen. Hier konnten in 4 Nesttubes Nester sowie in 2 Nesttubes Haselmäuse 
festgestellt werden.  
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Abbildung 65: Haselmausnachweise und Lage der Untersuchungsmethoden im Untersuchungsge-

biet 

Weitere Nachweise durch den Fund typischer Haselmausnester in den Haselmaustubes 
erfolgten südlich des Seekopfs und entlang des Schwarzenbachs (~60 m nördlich des 
Schwarzenbachs, westlich der Schwallung und ~70 m südlich des Schwarzenbachs, süd-
lich der vormals geplanten Aufschüttung Seebachhof; vgl. Abbildung 65). 

Es ist davon auszugehen, dass die Haselmaus in den Waldgebieten des Untersuchungs-
gebiets stetig vorkommt. Da keine flächendeckende Erfassung stattfand, sondern v. a. im 
geplanten Eingriffsbereich, sind weitere Vorkommen der Art im Untersuchungsgebiet zu 
erwarten.  

Die Haselmaus besiedelt die Lebensräume des Untersuchungsgebiets in unterschiedli-
chen Intensitäten. Die Ermittlung tatsächlicher Siedlungsdichten der Haselmaus ist jedoch 
kaum möglich. 
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Abbildung 66: Haselmaus im Tagestorpor in einem Haselmaustube (April 2014 am Seekopf) 

Zur Bewertung der Lebensräume und zur Herleitung quantitativer Angaben der Betroffen-
heit der Haselmaus wird auf der Grundlage in der Fachliteratur verfügbarer Angaben von 
den folgenden Siedlungsdichten ausgegangen (s. Abbildung 65): 

• Für besonders günstige Haselmaus-Lebensräume wird in der vorliegenden saP 
eine Siedlungsdichte von 10 Exemplaren/ha angenommen. Diese Annahme 
gründet auf den von MEINIG et al. (2004: 453) und JUSKATIS (2008) genannten, 
höchsten Siedlungsdichten und liegt über den von BRIGHT & MORRIS (1996) für 
idealtypische Haselmaus-Habitate angegebenen Siedlungsdichten von 5 bis 8 
Exemplaren. Es handelt sich insofern um eine worst-case-Annahme; dass eine 
höhere Zahl von Haselmäusen in den Idealhabitaten vorkommen könnte, ist nach 
dem Stand der Wissenschaft auszuschließen. Ein Vorkommen von 10 Exempla-
ren/ha wird für die folgenden Lebensräume zugrunde gelegt: 

- Bereiche mit hohen Anteilen an Windwurfflächen und Sukzessionswäldern 

- strukturreiche Randbereiche von Wäldern, waldnahe Feldhecken, Feldge-
hölze und Gebüsche 

• Für günstige Haselmaus-Lebensräume wird von einer Siedlungsdichte von bis zu 
5 Exemplaren/ha ausgegangen. Eine Siedlungsdichte von bis zu 5 Exempla-
ren/ha wird für die folgenden Lebensräume zugrunde gelegt: 

- Strukturreiche Wälder mit überwiegendem Laubbaumanteil 

- Strukturreiche Wälder mit überwiegendem Nadelbaumanteil 

• Für strukturarme Laub-, Nadel- und Mischwälder (v.a. Waldbestände im Stan-
genholzstadium) als sonstige potentielle, aber nicht ideale Haselmaus-
Lebensräume wird von einer Siedlungsdichte von einem Exemplar/ha ausgegan-
gen. Die Annahmen gründen auf der oft geringen Siedlungsdichte der Haselmaus 
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(in Nordmähren z.B. 0,12 Tiere/ha, nach STORCH 1978) und dem Überschreiten 
einer Siedlungsdichte von 5 Exemplaren/ha typischerweise nur in Idealhabitaten.  

3.2.2.3 Abgrenzung der lokalen Individuengemeinschaft und der lokalen Populati-
on sowie Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Eine Individuengemeinschaft ist nach RUNGE et al. (2010) bei Haselmäusen dann abzu-
grenzen, wenn zwischen den besiedelten Bereichen mindesten 500 m unbesiedeltes Ge-
biet liegt. Weiter können einzelne Individuengemeinschaften durch Barrieren (breite 
Waldwege ohne Überhang, Gewässer, Freiflächen oder Lücken [mindesten 6 m] in Ge-
hölzstreifen) abgegrenzt werden. 

Im Untersuchungsgebiet sind aufgrund der zerschneidenden Wirkung der L83 und der 
B462 zwei lokale Individuengemeinschaften abzugrenzen. Sie werden durch die B462 
und die Murg im Osten begrenzt. Möglicherweise setzt sich die lokale Individuengemein-
schaften nach Norden und Osten bzw. nach Süden weiter fort. 

Die Individuengemeinschaften des Untersuchungsgebiets können zwei lokalen Population 
zugeordnet werden, die vermutlich nach Norden und Westen bzw. nach Süden weiter 
fortbestehen. Die L83 sowie die B462 und die Murg im Osten des Untersuchungsgebiets, 
stellen Barrieren dar, die die beiden lokalen Populationen trennen. 

Erhaltungszustand der lokalen Population nördlich der L83 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population nördlich der L83 wird anhand des 
Zustands der Population, der Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c 
Schema (siehe Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt sich für die Haselmaus 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population nördlich der L83: „mittel-
schlecht“ (C) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: „mittel-schlecht“ (C)  

Die Beurteilung der Individuengemeinschaft erfolgt anhand der Anzahl der Tiere pro Hek-
tar und der Populationsstruktur (MEINIG 2006). Da jedoch keine flächendeckende Erfas-
sung erfolgen konnte, wird nach PAN & ILÖK (2010) die Anzahl an Nachweisen pro 50 
ausgebrachter Nistkästen bzw. Haselmaustubes herangezogen. Bei 130 ausgebrachten 
Haselmaustubes und 84 Haselmaus-Nistkästen entsprechen 8 Nachweise <2 Nachweise 
pro 50 Nisthilfen. Dies entspricht einem „mittel-schlechten“ Zustand (C) der lokalen Popu-
lation. Fluktuationen der Populationsgröße sind bei der Haselmaus wenig ausgeprägt 
(Juskatis & Büchner 2010: 115).  

Habitatqualität: „mittel-schlecht“ (C) 

Trotz der Größe des weitestgehend unzerschnittenen Waldgebiets wird die Habitatqualität 
aufgrund der eher geringen Deckung der Strauchschicht, dem eher geringen Angebot an 
Baumhöhlen sowie des eher geringen Anteils an Futterpflanzen (Nektar, Pollen und fett-
reichen Samenproduzierenden Gehölze) mit „mittel-schlecht“ (C) bewertet. Nur stellen-
weise sind größere Flächen mit günstigen Ausprägungen vorhanden (z.B. Seekopf inklu-
sive südexponierte Hangbereiche, Fürfel) vorhanden.  
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Beeinträchtigungen: „mittel“ (B)  

Durch die Forstwirtschaft kann generell eine mittlere Beeinträchtigung (B) angenommen 
werden. 

Erhaltungszustand der lokalen Population südlich der L83 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population südlich der L83 wird anhand des 
Zustands der Population, der Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c 
Schema (siehe Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt sich für die Haselmaus 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population südlich der L83: „gut“ (B) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: „gut“ (B)  

Die Beurteilung der Individuengemeinschaft erfolgt anhand der Anzahl der Tiere pro Hek-
tar und der Populationsstruktur (MEINIG 2006). Da jedoch keine flächendeckende Erfas-
sung erfolgen konnte, wird nach PAN & ILÖK (2010) die Anzahl an Nachweisen pro 50 
ausgebrachter Nistkästen bzw. Haselmaustubes herangezogen. Bei 30 ausgebrachten 
Haselmaustubes entsprechen 6 Nachweise 10 Nachweise pro 50 Nisthilfen. Dies ent-
spricht einem „guten“ Zustand (B) der lokalen Population. Fluktuationen der Populations-
größe sind bei der Haselmaus wenig ausgeprägt (Juskatis & Büchner 2010: 115).  

Habitatqualität: „mittel-schlecht“ (C) 

Trotz der Größe des weitestgehend unzerschnittenen Waldgebiets wird die Habitatqualität 
aufgrund der eher geringen Deckung der Strauchschicht, dem eher geringen Angebot an 
Baumhöhlen sowie des eher geringen Anteils an Futterpflanzen (Nektar, Pollen und fett-
reichen samenproduzierenden Gehölzen) mit „mittel-schlecht“ (C) bewertet. Nur stellen-
weise sind größere Flächen mit günstigen Ausprägungen vorhanden.  

Beeinträchtigungen: „mittel“ (B)  

Durch die Forstwirtschaft kann generell eine mittlere Beeinträchtigung (B) angenommen 
werden. 

3.2.2.4 Prognose und Bewertung der Schädigung und/oder Störung nach § 44 Abs. 
1 BNatSchG  

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenwirkungen 

Die Haselmaus ist insbesondere durch die unmittelbaren Lebensraumverluste durch Flä-
cheninanspruchnahme empfindlich. 

Die Haselmaus ist auf ein großes Waldgebiet mit Baumhöhlen und ausgedehnter 
Strauchschicht mit Nahrungspflanzen (Nektar, Pollen und fettreichen Samenproduzieren-
den Gehölze) angewiesen. Durch ein Wegfallen der Baumhöhlen werden Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten der Art zerstört. Durch die Zerstörung der Strauchschicht, verliert die 
Haselmaus essentielle Nahrungsräume.  

Gegenüber der Zerschneidung von Lebensräumen kann die Haselmaus empfindlich sein, 
bereits breite Wege von 6 m werden von der Art nur selten überquert, wenn keine Äste 
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über den Weg reichen um die Waldstücke zu verbinden. Dadurch kann es bei Erweiterun-
gen von Wegenetzen zu einer Verinselung kommen. Hingegen konnte in einer Studie 
gezeigt werden, dass Haselmäuse regelmäßig eine Bahnlinie von über 6,5 m Breite 
überwinden (THE DORMOUSE MONITOR Summer 2015: S. 15). Nach JUSKATIS & BÜCHNER 
(2010: S. 132) werden auch Offenlandbereiche zwischen Gehölzen von 250 bis 500 m 
überwunden. 

Die Haselmaus galt lang Zeit als sehr störungsempfindlich (Schall, Licht). In den letzten 
Jahren sind jedoch aus verschiedenen Regionen Nachweise entlang von viel befahrenen 
Straßen und Autobahnen nachgewiesen worden (z. B. SCHULZ et al. 2012; eigene Erfas-
sung 2017 an der A6).  

Denkbare Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Folgende Vorhabenbestandteile sind grundsätzlich geeignet, Verbotstatbestände des § 
44 BNatSchG bei der Haselmaus auszulösen: 

• Ausbau der Zufahrten 

• Verlust potentieller Lebensräume 

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile werden keine Verbotstatbestände des § 44 
BNatschG bei der Haselmaus ausgelöst: 

• Sonstige Flächeninanspruchnahme (Baustelleneinrichtungsflächen, Arbeits-
bereiche, Portale) 

• Untertageanlagen 

• Transportvorgänge B462 und L83 

• Baustelleneinrichtungsfläche G 

Im Bereich der Portale wurden keine Haselmäuse nachgewiesen und das Habitat eignet 
sich aufgrund der fehlenden Strauchschicht nicht als Lebensraum, so dass kein Verlust 
von Haselmaushabitaten zu erwartet ist. 

Die Anlagen die Untertage entstehen (z. B. Kavernenkraftwerk, Stollen) haben keinen 
Einfluss auf den Bestand der Haselmaus, da dadurch weder Flächen in Anspruch ge-
nommen werden, noch sind Störungen durch Schall, Licht oder Vibrationen in einem Ma-
ße zu erwarten, als dass Verbotstatbestände ausgelöst würden.  

Die Transportvorgänge auf der B462 und L83 führen nicht zu einer weiteren Zerschnei-
dung von Habitaten, da dies bereits im Ist-Zustand stark befahrene Straßen sind, die eine 
Barriere darstellt. 

Die Baustelleneinrichtungsfläche G erfolgt ausschließlich im Bereich eines geschotterten 
Holzlagerplatzes. Die angrenzenden besiedelten Lebensräume der Haselmaus werden 
nicht in Anspruch genommen. Bauzeitliche Störungen werden nicht angenommen, zumal 
Haselmäuse auch regelmäßig entlang von Autobahnen nachgewiesen wurden.  

Ausbau der Zufahrten 

Durch die Erweiterung der Zufahrt, werden Wege verbreitert und das Luftprofil frei ge-
schnitten. Hierdurch werden wegbegleitende Strauchbestände entfernt, die der Hasel-
maus potentiell als Nahrungsraum dienen können. Da es sich stets um linienhafte Struktu-
ren entlang von bestehenden Wegen handelt, und im direkten Anschluss gleiche Lebens-
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räume in ausreichendem Umfang verbleiben, wird nicht von einem Verbotstatbestand 
i.S.v. § 44 Abs. 1 ausgegangen. Sie können in angrenzende Bereiche ohne Beeinträchti-
gung ausweichen. Eine zusätzliche Barrierewirkung ist nicht zu erwarten, da die Straße 
nicht stark befahren wird und nach JUSKATIS & BÜCHNER (2010) auch Offenlandbereiche 
zwischen Gehölzen von 250 bis 500 m von Haselmäusen überwunden werden können. 

3.2.2.5 Herleitung des Kompensationsbedarfs 

Entlang der Zufahrten werden z.T. geeignete Lebensräume der Haselmaus vorhabenbe-
dingt entfernt. Da es sich stets um linienhafte Strukturen entlang von bestehenden Wegen 
handelt, und im direkten Anschluss gleichartige Lebensräume in ausreichendem Umfang 
verbleiben, wird nicht von einem Verbotstatbestand i.S.v. § 44 Abs. 1 ausgegangen. 
Kompensationsmaßnahmen sind entlang der Wege nicht erforderlich. 

3.2.2.6 Vermeidungsmaßnahme 

Folgende Maßnahmen werden durchgeführt, um das Eintreten von Verbotstatbeständen 
zu vermeiden (vgl. Kap 4.1):  

• V 1 Fäll- und Rodungszeitenbeschränkung 

3.2.2.7 CEF-Maßnahmen 

Es sind für die Haselmaus keine CEF-Maßnahmen erforderlich. 

3.2.2.8 Fazit 

Durch das Vorhaben werden unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen keine 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei der Haselmaus ausgelöst.  

3.2.3 Wildkatze (Felis silvestris) 

Die Wildkatze wird bundesweit als gefährdet eingestuft MEINIG et al. 2020). In Baden-
Württemberg gilt die Art als ausgestorben bzw. verschollen (BRAUN & DIETERLEN 2003), 
obwohl mittlerweile (ab 2006) einige gesicherte Nachweise in Baden-Württemberg er-
bracht wurden. Deutschland ist im hohen Maße für diese Art verantwortlich. 

Trotz intensiver Suche (Lockstock) konnten keine Nachweise der Wildkatze in dem Unter-
suchungsgebiet erbracht werden. Außerhalb des Gebiets befinden sich die nächsten be-
kannten Nachweise der Art im Raum Baden-Baden und Oberkirch. Am 21. März 2019 
gelangte ein Bildnachweis der Art im Nationalpark im Bereich Wilder See (rd. 10 km süd-
westlich vom Untersuchungsgebiet; Quelle: www.nationalpark-schwarzwald.de vom 
19.07.2019). Der Schwarzwald wird als potentieller Lebensraum der Wildkatze gewertet 
und laut des Wildkatzenwegeplans (BUND 2015) verläuft eine Nebenachse eines Wan-
derkorridors durch das Gebiet (siehe Abbildung 67). Das Ausbreitungspotential von Wild-
katzen ist hoch. Auf der Suche nach Geschlechtspartnern oder bei Nahrungsmangel kön-
nen die Tiere über 100 km weit wandern und dadurch neue Bereiche besiedeln. Durch die 
zunehmende Besiedlung der Art in Baden-Württemberg ist eine Besiedlung des Untersu-
chungsgebiets durch die Wildkatze in den nächsten Jahren nicht auszuschließen. 
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Abbildung 67: Lage des Wildtierkorridors nahe dem Untersuchungsgebiet (Ausschnitt des General-

wildwegeplan (GWWP) 

Die Wildkatze kommt vor allem in Wäldern mit ausreichenden Tagesverstecken in Form 
von Totholz, Holzpolter Brombeersträuchern und Feldgehölzen vor. Auch Windwurfflä-
chen, wie sie auf dem Seekopf vorkommen, werden von der Art aufgesucht. Hier bieten 
umgestürzte Bäume Versteckmöglichkeiten und Schutz zur Jungenaufzucht. 

Schneelagen sind für Wildkatzen ein limitierender Faktor. Bei einer länger anhaltenden 
geschlossenen Schneedecke können Wildkatzen nicht jagen. Sie sinken mit ihren ver-
hältnismäßig kleinen Pfoten in den Schnee ein. Mäuse als ihre Hauptbeute bewegen sich 
unter der Schneedecke. Daher ziehen sich die Katzen bei Schneelagen in tiefergelegene 
Täler unter 800 m ü. NN zurück.  

Das Untersuchungsgebiet eignet sich aufgrund des großflächigen Waldareals gut als Le-
bensraum für die Wildkatze, obwohl bedingt durch die Höhenlage eine dauerhafte Besied-
lung des Seekopfs nicht anzunehmen ist. Vorbeiziehende Wildkatzen können ohne Beein-
trächtigung das Waldgebiet durchwandern, so dass nicht von einer Beeinträchtigung der 



PSW Forbach - Neue Unterstufe Planfeststellungsverfahren saP 
Kap. 3.2.4 Wolf (Canis lupus) 

288 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung Teil E.I 

Art ausgegangen werden kann. Auch eine mögliche Neubesiedlung der tieferen Lagen 
des Untersuchungsgebiets wird nicht vom Vorhaben beeinträchtigt. 

3.2.4 Wolf (Canis lupus) 

Der Wolf ist eine Art des Anhang IV der FFH-RL. Der Erhaltungszustand der Art wird 
Bundesweit als „ungünstig-schlecht“ eingestuft. Erst wenn es Wölfe auch in bisher nicht 
vom Wolf besiedelten Gebieten gibt und die Anzahl so groß ist, dass der Wolf auch lang-
fristig in Deutschland ohne Inzuchterscheinungen überleben kann, kann sein Erhaltungs-
zustand mit "günstig" bewertet werden (BMU 2015). Landesweit wird kein Erhaltungszu-
stand des Wolfes angegeben (LUBW 2019). Auf der Roten Liste wird der Wolf bundesweit 
als „vom Aussterben bedroht“ geführt. In Baden-Württemberg gilt die Art als ausgestorben 
bzw. verschollen, obwohl mittlerweile (ab 2015) 47 bestätigte Nachweise in Form von Fo-
tos, Film oder mit Hilfe genetischer Methoden erbracht wurden. Durch genetische Unter-
suchungen von Losungen oder Rissabstrichen ist es zum Teil möglich verschiedene Wöl-
fe zu unterscheiden. In Baden-Württemberg wurden demnach bisher mindestens sechs 
verschiedene Tiere nachgewiesen (UM BW, 2018). 

Wölfe sind in Rudeln organisiert, die sich meist aus einem Paar und den Jungtieren der 
vorangegangenen zwei Jahre zusammensetzen. Die Rudel nutzen Territorien von mehre-
ren hundert Quadratkilometern (ANSORGE et al. 2011). Wölfe sind sehr anpassungsfähig 
und bewohnen die unterschiedlichsten Gegenden und Habitate. Aufgrund der frühzeitigen 
Vertreibung aus Offenlandhabitaten ist er bei uns eher als Waldtier bekannt. Der Wolf 
braucht große zusammenhängende (Wald)gebiete mit ausreichend Ruhe für die Jungen-
aufzucht und einem ausreichenden Nahrungsangebot. Die Nahrungsverfügbarkeit ist aus-
schlaggebend für die Größe eines Territoriums; sind nur wenige Beutetiere vorhanden, 
werden größere Räume genutzt (SÜRTH et al. 2011). In Deutschland gibt es laut einer 
Studie des Bundesamtes für Naturschutz in jedem Bundesland geeignete Regionen für 
Wölfe, außer in den drei Stadtstaaten Hamburg, Berlin und Bremen. Für Baden-
Württemberg bildet der Schwarzwald das größte zusammenhängende Cluster aus geeig-
neten Habitaten für den Wolf. Diese werden definiert als Gebiete mit der prozentual 
größtmöglichen Bedeckung mit Wald, Wiesen und Sümpfen und der kleinstmöglichen 
Straßendichte (BMU 2015). Somit ist der Schwarzwald in Baden-Württemberg der best-
geeignetste Lebensraum für den Wolf. Das Untersuchungsgebiet eignet sich aufgrund des 
großflächigen Waldareals und einer geringen Zerschneidung durch verkehrsreiche Stra-
ßen gut als Lebensraum für den Wolf. 

Im Schwarzwald wurden seit 2017 mindestens drei Nachweise von Wölfen anhand gene-
tischer Methoden erbracht. Dazu gehört das Individuum „GW630“, ein Totfund vom 
Schluchsee im Hochschwarzwald und „GW852“, der 2017 zum ersten Mal in Bad Wildbad 
(im LK Calw) gesichtet wurde und seitdem im Nordschwarzwald unterwegs ist. Er ist seit-
dem mehrfach in Fotofallen nachgewiesen worden und steht im Verdacht mehrere Nutz-
tiere gerissen zu haben. Die am 06. Januar 2021 gerissene Ziege wurde nachweislich von 
„GW852“ gerissen (genetische Untersuchungen Senckenberg-Institut).  
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Abbildung 68: Diese Aufnahme einer Fotofalle zeigt den Murgtäler Wolf „GW852m“ im Sommer 2018 

(Quelle: FVA) 

Im Untersuchungsgebiet sind aktuell noch keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten des 
Wolfs bekannt. Demnach werden durch das Vorhaben Pumpspeicherwerk Forbach - 
Neue Unterstufe aktuell keine Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG 
ausgelöst. Auch eine zukünftige Besiedlung des Wolfes steht dem Vorhaben nicht entge-
gen.  

3.2.5 Zauneidechse (Lacerta agilis) 

Die Zauneidechse ist eine Art des Anhangs IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-
RL). In Baden-Württemberg ist sie die Eidechsenart mit den größten Arealverlusten der 
letzten Jahre. Aus allen Landesteilen sind Rückgänge und z.T. deutliche Bestandseinbu-
ßen bekannt. Daher wird sie auf der landesweiten Vorwarnliste (V) geführt (LAUFER 1999). 
Auch bundesweit wird sie auf der Vorwarnliste (V) geführt (BLANKE et al. 2020). Der lan-
des- wie bundesweite Erhaltungszustand ist „ungünstig - unzureichend“ (BFN 2019, 
LUBW 2019). 
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3.2.5.1 Charakterisierung der betroffenen Art 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

In der nachfolgenden Übersicht werden Angaben zu den ökologischen Eckdaten der Zau-
neidechse zusammengefasst. 

Tabelle 64: Kurzcharakterisierung der Zauneidechse 

Lebensraum: Halboffene, wärmebegünstigte Lebensräume mit lockerem, wasser-

durchlässigem Boden und einem Mosaik aus besonnten Stellen, Ver-

steck- und Eiablageplätzen, Nahrungshabitaten und Winterquartieren 

Verbuschungsgrade bis 25 % positiv (SCHNEEWEISS et al. 2014) 

Schwerpunktvorkommen bis 300 m ü. NN, von 400 -900 m ü. NN 

nehmen Nachweise kontinuierlich ab 

Lebensraumanspruch nach RUNGE et al. (2010) 220 m² pro Individuum 

Aktionsradius: < 100 m (BLANKE et al. 2015) 

Dispersionsverhalten: Ausgeprägte Standorttreue 

Eine maximale Wanderdistanz von 1.200 m ist nachgewiesen 

(STRIJBOSCH et al. 1983).  

Nach GRODDECK (2006) ist bei Entfernungen von 1.000 m zwischen  

Vorkommen von einer guten Vernetzung auszugehen, falls keine un-

überwindbaren Barrieren vorhanden sind. 

Dagegen nennt das BfN neuere Werte und spricht bei Entfernungen  

zwischen 100 und 200 m von einer guten Vernetzung (BFN 2016). 

Mehrzahl der Tiere wandert < 10 - 20 m (MÄRTENS 1999); 70 % aller  

Zauneidechsen lebenslang nicht weiter als 30 m vom Schlupfort ent-

fernt (YABLOKOW et al. 1980) 

Größte Mobilität kurz vor und nach Erreichen der Geschlechtsreife; 

längste belegte Wanderung Männchen 333 m, Weibchen 165 m, 

Wanderstrecken Jungtiere im Durchschnitt 10,9 m (Maxima Männ-

chen: 46,5 m, Weibchen: 36,6 m) (NÖLLERT 1989) 

Schon Barrieren geringer Ausdehnung reichen für starke Beeinträchti-

gung (BAHL et al. 1997).  

Zur Aufrechterhaltung des Austausches zwischen Populationen genü-

gen schmale Vernetzungsstrukturen mit suboptimalen Habitateigen-

schaften (LAUFER et al. 2007)  

Bereiche, die von Zauneidechsen zwar durchquert werden können 

aber keinen dauerhaften Aufenthalt ermöglichen sind trennende Struk-

turen. Bundes-, Land- oder Kreisstraßen, große Landwirtschaftsflä-

chen und Fließgewässer stellen Barrieren dar. 
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Phänologie Hauptaktivitätsphase: April bis September; adulte Tiere auch schon 

Ende Februar sowie Jungtiere bis in den November hinein beobachtet. 

Paarungszeit: ab Ende April bis Anfang bis Mitte Juni.  

Eiablage: Rund zwei Wochen nach der Paarung (hauptsächlich im Mai 

und Juni).  

Gelegegröße: (Abhängig von Alter, Größe und Ernährungszustand 

des Weibchens) zwischen 5 und 14 Eiern. 

Die Entwicklungszeit bis zum Schlupf beträgt rund sechs bis acht  

Wochen. 

Geschlechtsreife: im dritten, spätestens im vierten Jahr.  

Als Höchstalter im Freiland wurden bis zu sieben Jahre ermittelt. 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Paarungsplätze und die Eiablagestellen liegen ebenso wie die Tages-, Nacht- und 
Häutungsverstecke sowie die Sonnenplätze an beliebigen Stellen im Lebensraum. Auch 
die Winterquartiere liegen üblicherweise im Sommerlebensraum und dienen neben der 
Überwinterung auch im Sommer als Unterschlupf. Daher muss der gesamte besiedelte 
Habitatkomplex sowohl als Fortpflanzungs- als auch als Ruhestätte angesehen werden 
(RUNGE et al. 2010). 

3.2.5.2 Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Im Rahmen von Transektbegehungen wurde die Zauneidechse im Murgtal (300 -
 400 m ü. NN; Transekt 10 und 11) sowie im Steinbruch Schneidersköpfle (ca. 
600 m ü. NN; Transekt 8 und 9) nachgewiesen (vgl. Abbildung 69). Die Transekte zur 
Erfassung der Zauneidechse wurden so gelegt, dass besonders günstige Habitate in 
räumlichem Bezug zu den Eingriffsflächen abgedeckt wurden. Weitere Vorkommen der 
Art im Untersuchungsgebiet sind aufgrund geeignet erscheinender Bereiche möglich 
(s.u.).  

Im Murgtal wurden sowohl adulte als auch juvenile Zauneidechsen auf dem Betriebsge-
lände des Rudolf-Fettweis-Werkes sowie am östlichen Murgufer nachgewiesen (Transekt 
10, vgl. Abbildung 69). Weitere vereinzelte Vorkommen im Murgtal liegen aus dem Be-
reich der B462 zwischen Raumünzach und Forbach vor (Transekt 11). Hier konnten adul-
te und subadulte Zauneidechsen an offenen Stellen wie Lichtungen, Wiesen, Bahnbö-
schungen, einem der Parkplätze und besonnten Rändern von Wegen beobachtet werden. 
Die Vorkommen setzen sich vermutlich entlang der Bahnlinie weiter nach Süden fort.  

Im oberen Teil des Steinbruchs Schneidersköpfle wurden ein Weibchen und eine juvenile 
Zauneidechse nachgewiesen, im unteren Bereich mehrere Männchen, Weibchen sowie 
juvenile Tiere.  
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Abbildung 69: Lage der Transekte und Nachweise der Zauneidechsen im Untersuchungsgebiet 

Bei den faunistischen Erfassungen 2020 konnten im Bereich des Steinbruchs 
Raumünzach (MU-Bruchs) ebenfalls Zauneidechsen nachgewiesen werden. Sechs 
Nachweise gelangten im nördlichen Bereich des Betriebsgeländes sowie jeweils zwei 
Nachweise im Steinbruch nördlich der L83 und im Bereich der BE-Fläche F an der L462. 

Daneben sind weitere Vorkommen im Untersuchungsgebiet möglich. Geeignete Lebens-
räume, die von der Zauneidechse besiedelt werden können, reichen z.B. bis in das Sied-
lungsgebiet der Gemeinde Forbach oder liegen an dessen süd(öst)lichem Rand. Hier sind 
sonnenexponierte Waldränder, Streuobstwiesen, strukturreiche Gärten und Böschungen 
entlang der Bahnlinie zu nennen. Auch im Steinbruch Raumünzach (MU-Bruch) scheinen 
geeignete Strukturen vorhanden zu sein. Daneben kommen auch die weiteren Parkplätze 
entlang der B462 als Lebensraum der Zauneidechse in Frage. Obwohl die Böschungsbe-
reiche an der Staumauer der Schwarzenbachtalsperre ebenfalls als Habitat für die Zau-
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neidechse geeignet scheinen, konnte sie weder dort, noch am Nordufer der Schwarzen-
bachtalsperre beobachtet werden. 

Die höher gelegenen Bereiche des Untersuchungsgebietes sind aufgrund ihrer klimati-
schen Verhältnisse (insg. zu feucht und zu kühl) für die Zauneidechse als Lebensraum 
weitgehend ungeeignet. In diesen Bereichen wird die Zauneidechse von der 
Waldeidechse abgelöst. 

 

Abbildung 70: Subadulte Zauneidechse (Lacerta agilis) im Murgtal 

3.2.5.3 Abgrenzung der lokalen Individuengemeinschaft und der lokalen Populati-
on sowie Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Durch die Erfassungen können fünf lokale Individuengemeinschaften im Untersuchungs-
gebiet abgegrenzt werden, die vier lokalen Populationen der Zauneidechse zugewiesen 
werden können: 

• Lokale Population auf dem Betriebsgelände des Rudolf-Fettweis-Werkes 

• Lokale Population am östlichen Ufer der Murg 

• Lokale Population am westlichen Ufer der Murg 

• Lokale Population im Steinbruch Schneidersköpfle / Steinbruch Raumünzach 

Eine lokale Population besiedelt das Betriebsgelände des Rudolf-Fettweis-Werkes auf der 
westlichen Seite der Murg. Eine weitere Population der Art wurde am östlichen Ufer der 
Murg, auf Höhe des Rudolf-Fettweis-Werkes, nachgewiesen. Eine dritte Population be-
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siedelt das westliche Ufer der Murg, etwa im Bereich zwischen dem Hesselbach im Süden 
und dem Schrambach im Norden. Nachweise gelangen hier sowohl an der Bahntrasse, 
als auch in den Randstreifen der B462 und auf einer Wiese auf einem der Parkplatz rd. 
2,2 km nördlich des Bahnhofes Raumünzach. Die vierte Population der Zauneidechse, die 
wahrscheinlich mit den Vorkommen im Steinbruch Raumünzach (MU-Bruch) zusammen-
hängt, wurde im Steinbruch Schneidersköpfle nachgewiesen (siehe Abbildung 71).  

 

Abbildung 71: Verbreitungsgebiete der lokalen Populationen der Zauneidechse im Untersuchungs-

gebiet 

Eine Betrachtung der beiden Vorkommen der Zauneidechse am Westufer der Murg auf 
dem Betriebsgelände des Rudolf-Fettweis-Werkes, bzw. im Bereich zwischen Hesselbach 
und Schrambach (s.o.) als eine lokale Population kann nicht erfolgen. Die Distanz der 
Populationen zueinander beträgt etwa 1.200 m. Der Bereich zwischen den Verbreitungs-
räumen der beiden Populationen ist für eine Durchwanderung aufgrund seiner Exposition 
sowie seines flächigen Bewuchses mit hohen, schattenwerfenden Bäumen nicht geeignet. 
Auch der Verlauf der Bahnlinie durch einen etwa 300 m langen Tunnel in diesem Ab-
schnitt der Strecke, stellt eine nicht zu überwindende Barriere für die Tiere dar.  

Ein Vorkommen der Zauneidechse konnte im Steinbruch Raumünzach nachgewiesen 
werden. Eine Vernetzung der lokalen Population des Murgtal West mit dieser ist jedoch 
nicht anzunehmen. Die Distanz zwischen dem Steinbruch und der von den Tieren besie-
delten Bahntrasse beträgt rd. 450 m. Die Bahnstrecke macht etwa im Bereich der Kreu-
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zung der L83/B462 eine 90°-Kurve und folgt weiter der Murg in Richtung Osten. Dadurch 
erreichen die Tiere entlang der Gleise nicht den Steinbruch Raumünzach. Hierfür müssten 
sie die B462 im Kreuzungsbereich mit der L83 überqueren und dann der Landstraße für 
weitere rd. 200 m folgen. 

Erhaltungszustand der lokalen Populationen 

Die Erhaltungszustände der vier lokalen Populationen auf dem Betriebsgelände des Ru-
dolf-Fettweis-Werkes, im Murgtal am Ostufer, im Murgtal am Westufer und im Steinbruch 
Schneidersköpfle/Steinbruch Raumünzach werden getrennt bewertet. Die Bewertungen 
der Erhaltungszustände erfolgt nach BFN & BLAK (2016).  

Lokale Population Betriebsgelände Rudolf-Fettweis-Werk  

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Po-
pulation, der Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema bewer-
tet. Insgesamt ergibt sich für die lokale Population am Rudolf-Fettweis-Werk: 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „mittel - schlecht“ (C) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: insgesamt „mittel - schlecht“ (C) 

Im Rahmen der Erfassungen wurden auf dem Betriebsgelände des Rudolf-Fettweis-
Werkes adulte männliche und weibliche Exemplare der Zauneidechse festgestellt. Zwar 
wurden daneben auch zwei juvenile Exemplare erfasst, die Anzahl aller ermittelten Zau-
neidechsen war jedoch kleiner als 10 Individuen. Nach BFN & BLAK (2016) entspricht die 
Anzahl ermittelter Individuen einer geringen Siedlungsdichte, so dass dieser Parameter 
mit „mittel-schlecht“ (C) bewertet wird. 

Habitatqualität: insgesamt „mittel - schlecht“ (C)  

Insgesamt ist die Strukturierung des Lebensraumes der Zauneidechse auf dem Betriebs-
gelände des Rudolf-Fettweis-Werkes großflächiger. Zwischen der B462 und dem Be-
triebsgelände des Rudolf-Fettweis-Werkes befindet sich eine Böschung. Die Breite der 
Böschung beträgt zwischen ca. 10 und 25 m. Eine Teilfläche der Böschung wird als eine 
min. 150 m2 große Mähwiese offengehalten. Dieser Bereich bietet der Zauneidechse ei-
nen wärmebegünstigten Bereich, welcher auch zur Eiablage genutzt werden kann. Neben 
diesem großen zusammenhängenden Bereich, ist den Tieren die Nutzung weiterer klein-
flächiger Säume und Randbereiche möglich. Insgesamt ist der Anteil wärmebegünstigter 
Bereiche mit Werten zwischen 30 und 70 % ausreichend. Zur B462 hin ist die Böschung 
auf einer Breite von ca.10 - 25 m mit Gehölzen bestanden. In den Übergangsbereichen 
zwischen Wiesen- und Gehölzflächen finden die Tiere Deckung. Weitere Teilflächen des 
Betriebsgeländes sind dagegen versiegelt oder bebaut und bieten der Zauneidechse kei-
nen Lebensraum. Da es sich bei dem Betriebsgelände um ein Sekundärhabitat handelt, 
fehlt eine Ausstattung mit für Zauneidechsenlebensräume typischen Requisiten wie Lese-
stein- und Totholzhaufen, Bodenaufschlüssen, sandigen Bereichen, u.ä.. Der Lebens-
raum der lokalen Population befindet sich insgesamt in einem „guten“ Zustand (B). 
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Die Vernetzung zu weiteren Vorkommen der Zauneidechse ist mittel - schlecht. Nach BFN 

& BLAK (2016) liegt eine gute Vernetzung zweier Vorkommen bei einer Entfernung zwi-
schen 100 und 200 m vor. Die nächsten bekannten Vorkommen der Art liegen 
ca. 1.200 m südlich am Westufer der Murg, bzw. am gegenüberliegenden Murgufer. 
Grundsätzlich ist ein Durchwandern der Zwischengebiete aufgrund der Beschattung durch 
die umliegenden Bäume bzw. aufgrund der Murg kaum möglich. Diese Elemente stellen 
trennende Strukturen dar.  

Aufgrund des „guten“ Zustandes des Lebensraumes der Zauneidechse auf dem Betriebs-
gelände des Rudolf-Fettweis-Werkes und einer mittleren - schlechten Vernetzung ist die 
Habitatqualität insgesamt als „mittel - schlecht“ (C) einzustufen. 

Beeinträchtigungen: insgesamt „stark“ (C)  

Der Lebensraum der lokalen Population unterliegt mittleren Beeinträchtigungen. Durch 
das regelmäßige Mähen von Teilen der Böschung auf dem Betriebsgelände steht den 
Tieren dauerhaft ein nicht von der Sukzession durch Pflanzen betroffener, wärmebegüns-
tigter Bereich zur Verfügung. Auf dem Betriebsgelände besteht durch Werksverkehr je-
derzeit ein Tötungsrisiko für die Zauneidechse. Eine weitere Beeinträchtigung stellt die 
ausgeprägte Isolation der Population dar. 

Lokale Population am östlichen Ufer der Murg 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Po-
pulation, der Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema bewer-
tet. Insgesamt ergibt sich für die lokale Population am östlichen Ufer der Murg: 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „mittel - schlecht“ (C) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der lokalen Population: insgesamt „mittel - schlecht“ (C) 

Im Rahmen der Erfassungen wurden am östlichen Ufer der Murg insgesamt sieben adulte 
und subadulte Zauneidechsen nachgewiesen. Ein Nachweis juveniler Zauneidechsen 
erfolgte nicht. Nach BFN & BLAK (2016) entspricht dies einer geringen Anzahl an nach-
gewiesenen Individuen, so dass dieser Parameter mit „mittel-schlecht“ (C) bewertet wird.  

Habitatqualität: insgesamt „mittel - schlecht“ (C) 

Der Lebensraum der Zauneidechse am Ostufer der Murg weist neben großflächigen 
strukturierten Bereichen auch kleinflächige Strukturen auf. Im nördlichen Teil des Betrach-
tungsraumes befindet sich eine ca. 2.000 m2 große Wiese, welche regelmäßig gemäht 
wird. Hierdurch steht den Tieren ein wärmebegünstigter Bereich zur Verfügung. Beson-
ders an den Wiesenrändern, an den Übergängen zu ungemähten Bereichen, stehen Ver-
stecke zur Verfügung. Daneben haben die Tiere auch Zugang zum Ufer der Murg, wel-
ches mit groben Steinen befestigt ist und wasserstandsabhängig weitere wärmebegüns-
tigte Bereiche, Verstecke und grabfähiges Substrat für die Eiablage bietet. Durch garten-
artige Parzellen mit Bäumen und Sträuchern ergibt sich im südlichen Bereich des betrach-
teten Bereiches ein kleinräumiges Mosaik verschiedener Lebensraumbereiche. Insgesamt 
ist der Anteil wärmebegünstigter Bereiche mit Werten zwischen 30 und 70 % ausreichend. 
Der Lebensraum der lokalen Population befindet sich in einem „guten“ Zustand (B). 



PSW Forbach - Neue Unterstufe Planfeststellungsverfahren saP 
Kap. 3.2.5 Zauneidechse (Lacerta agilis) 

Teil E.III Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 297 

Die Vernetzung zu weiteren Vorkommen der Zauneidechse ist mittel - schlecht. Die 
nächsten bekannten Vorkommen der Art liegen am westlichen Ufer der Murg. Ein Über-
queren des Flusses ist den Tieren nicht möglich. Somit besteht weder eine Vernetzung 
zur lokalen Population auf dem Betriebsgelände des Rudolf-Fettweis-Werkes, noch zur 
lokalen Population Murgtal West (siehe Abbildung 72). Die Vernetzung wird daher insge-
samt als mittel - schlecht (C) bewertet.  

 

Abbildung 72: Erfasste Zauneidechsen auf dem Betriebsgelände des Rudolf-Fettweis-Werkes und 

östlich der Murg 

Ein weiteres Vorkommen der Zauneidechse ist potentiell entlang des Bahndammes 
ca. 70 m östlich des Verbreitungsgebietes der lokalen Population am Ostufer der Murg 
möglich. Die Bereiche zwischen Bahndamm und den Uferwiesen der Murg sind mit Ein-
familienhäusern mit Gärten bebaut, oder es handelt sich um brachliegende Flächen. Da-
mit können diese Bereiche als Wanderkorridor und Trittsteinbiotop dienen. Als Strukturen 
mit Barrierewirkung sind die beiden asphaltierten Ortsstraßen zwischen den beiden ge-
nannten Gebieten zu bewerten, die zu Verkehrsopfern unter den Tieren führen können. 
Eine Ausbreitung in Richtung des Bahndammes ist trotzdem potentiell möglich.  

Aufgrund eines „guten“ Zustandes der Lebensräume der Population am östlichen Ufer der 
Murg und einer „mittleren - schlechten“ Vernetzung mit weiteren Vorkommen der Art ist 
die Habitatqualität insgesamt als „mittel - schlecht“ (C) einzustufen. 
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Beeinträchtigungen: insgesamt „mittel“ (B)  

Durch das regelmäßige Mähen der Uferbereiche sowie der oben beschriebenen Wiesen-
fläche, stehen der lokalen Population dauerhaft offene, wärmebegünstigte Bereiche zur 
Verfügung. Ein Tötungsrisiko für die Zauneidechse im Rahmen der Mäharbeiten ist jedoch 
jederzeit denkbar. Auch die östlich angrenzende asphaltierte Ortsstraße birgt ein Tötungs-
risiko und wirkt als Ausbreitungsbarriere. Die Störung durch Hauskatzen aus den angren-
zenden Wohnhäusern ist ebenfalls denkbar. 

Lokale Population am westlichen Ufer der Murg (zwischen Hesselbach und Schrambach)  

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Po-
pulation, der Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema bewer-
tet. Insgesamt ergibt sich für die lokale Population am westlichen Ufer der Murg:  

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der lokalen Population: insgesamt „mittel-schlecht“ (C) 

Im Rahmen der Erfassungen wurden am westlichen Ufer der Murg insgesamt vier adulte 
männliche und weibliche Exemplare der Zauneidechse festgestellt. Zwar wurde daneben 
auch ein juveniles Exemplar erfasst, die Anzahl aller ermittelten Zauneidechsen war je-
doch kleiner als 10 Individuen. Geringe Bestandsdichten und eine geklumpte Verteilung in 
potentiell geeigneten Lebensräumen wird aber als typisch für die Art angegeben 
(SCHNEEWEISS et al. 2014). Da die Tiere auch entlang eines Bahndammes erfasst wur-
den, diese i.d.R. gut geeignete Zauneidechsenlebensräume bieten, und bei Geländeer-
fassungen kaum die tatsächliche Größe einer Population ermittelt werden kann (z.B. 
MÄRTENS 1999; FEARNLEY 2009), wird die tatsächliche Populationsgröße in diesem Be-
reich vermutlich höher liegen. 

Da jedoch nur die tatsächlich nachgewiesenen Individuen bewertet werden, und deren 
Anzahl mit < 10 Individuen/h gering war, wird dieser Parameter nach BFN & BLAK (2016) 
mit „mittel-schlecht“ (C) bewertet.  

Habitatqualität: insgesamt „mittel - schlecht“ (C) 

Der Lebensraum der Population am Westufer der Murg befindet sich in einem „guten“ 
Zustand (B). Insgesamt ist die Strukturierung kleinflächig mosaikartig. So finden die Tiere 
wärmebegünstigte, offene Bereiche, die auch zur Eiablage geeignet scheinen. Ihr Anteil 
an der Gesamtfläche ist mit 30 - 70 % ausreichend. Eine große Anzahl natürlicher Verste-
cke und für die Überwinterung geeignete Bereiche sind ebenfalls vorhanden.  

Die Vernetzung mit weiteren bekannten Vorkommen der Zauneidechse ist mittel -
 schlecht (C). Der nächste Zauneidechsennachweis gelang ca. 600 m flussabwärts am 
Ufer der Murg. Nach den Kriterien von BFN & BLAK (2016) ist ab einer Entfernung von 
200 m zum nächsten Vorkommen nur eine mittlere - schlechte Vernetzung gegeben. Zwar 
befindet sich mit der Bahnstrecke eine ideale Ausbreitungsachse für migrierende Indivi-
duen im betrachteten Gebiet, jedoch wird diese unmittelbar am nördlichen Rand des Ver-
breitungsgebietes der lokalen Population in einen Tunnel geführt. Hierdurch, sowie durch 
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die Exposition und den lückenlosen Bewuchs entlang des Murgufers, wird das Erreichen 
des Vorkommens nördlich der lokalen Population weiter erschwert.  

Aufgrund eines „guten“ Zustandes der Lebensräume der Population am westlichen Ufer 
der Murg und einer mittleren - schlechten Vernetzung mit weiteren Vorkommen der Art ist 
die Habitatqualität insgesamt als „mittel - schlecht“ (C) einzustufen. 

Beeinträchtigungen: insgesamt „mittel“ (B) 

Der Bahndamm wird dauerhaft von Aufwuchs freigehalten werden. Daher kann dieser als 
Kernlebensraum der Zauneidechse in diesem Bereich des Untersuchungsgebietes die-
nen. Die natürliche Sukzession in den angrenzenden Bereichen ist bereits weit fortge-
schritten. Daher ist das Verbreitungsgebiet der lokalen Population auf den schmalen Be-
reich des Bahndammes limitiert. 

 

Abbildung 73: Erfasste Zauneidechsen am westlichen Ufer der Murg (zwischen Hesselbach und 

Schrambach) 

Lokale Population im Steinbruch Schneidersköpfle / Steinbruch Raumünzach 

Die lokale Population wird aus mindestens zwei lokalen Individuengemeinschaften gebil-
det, die sich jeweils im Steinbruch Schneidersköpfle und im Bereich des MU-Bruchs be-
finden. Über besonnte Forstwege, lichtere Waldstrukturen und den Gemeindebruch sind 
die beiden lokalen Individuengemeinschaften miteinander verbunden. Der Gesamterhal-
tungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Population, der Habi-
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tatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema bewertet. Insgesamt 
ergibt sich für die lokale Population im Steinbruch Schneidersköpfle: 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „mittel - schlecht“ (C) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der lokalen Population: insgesamt „gut“ (B) 

Im Rahmen der Erfassungen wurden im Steinbruch Schneidersköpfle insgesamt acht 
adulte und subadulte Zauneidechsen nachgewiesen. Ein Nachweis juveniler Zauneidech-
sen erfolgte nicht. Die Tiere wurden sowohl im oberen, als auch im unteren Bereich des 
Steinbruches beobachtet (siehe Abbildung 74). Die Entfernung zwischen den beiden Teil-
bereichen des Steinbruches beträgt rd. 85 m. Zwischen oberem und unterem Bereich 
befindet sich ein Streifen Sukzessionswald, welcher zwar durchwandert werden kann, in 
dem aber kein dauerhafter Aufenthalt möglich ist.  

Im Bereich des Steinbruchs Raumünzach (MU-Bruch) wurden insgesamt 10 Zauneidech-
sen nachgewiesen. Darunter befanden sich adulte Männchen und Weibchen sowie juve-
nile und subadulte Tiere.  

Nach BFN & BLAK (2016) entspricht die Anzahl ermittelter Individuen einer mittleren Sied-
lungsdichte, so dass dieser Parameter mit „gut“ (B) bewertet wird. 

Habitatqualität: insgesamt „gut“ (B) 

Der Lebensraum der Population im Steinbruch Schneidersköpfle als auch im Steinbruch 
Raumünzach (MU-Bruch) befindet sich in einem „hervorragenden“ Zustand (A). Insge-
samt ist die Strukturierung kleinflächig mosaikartig. So finden die Tiere wärmebegünstigte, 
offene Bereiche vor, die auch zur Eiablage geeignet sind. Ihr Anteil an der Gesamtfläche 
ist mit 30 - 70 % ausreichend. Eine große Anzahl natürlicher Verstecke und für die Über-
winterung geeignete Bereiche sind ebenfalls vorhanden. 

Die Vernetzung mit weiteren bekannten Vorkommen der Zauneidechse ist mittel -
 schlecht. Der nächste Zauneidechsennachweis gelang ca. 850 m östlich auf der Ostseite 
der Murg. Nach den Kriterien von BFN & BLAK (2016) ist ab einer Entfernung von 200 m 
zum nächsten Vorkommen nur eine mittlere - schlechte Vernetzung gegeben. Daneben ist 
den Tieren eine Überquerung der Murg nicht möglich.  

Aufgrund eines „hervorragenden“ Zustandes der Lebensräume der Population im Stein-
bruch Schneidersköpfle und einer mittleren - schlechten Vernetzung mit weiteren Vor-
kommen der Art ist die Habitatqualität insgesamt als „gut“ (B) einzustufen. 

Beeinträchtigungen: insgesamt „mittel“ (B) 

Der Lebensraum der lokalen Population im Steinbruch Schneidersköpfle unterliegt seit der 
Nutzungsaufgabe der natürlichen Sukzession. Hierdurch verschlechtern sich die Lebens-
bedingungen durch zunehmende Verbuschung kontinuierlich. Das Aufwachsen eines 
Sukzessionswaldes führte bereits zur Ausbildung eines trennenden Elementes zwischen 
dem oberen und dem unteren Teil des Steinbruches und die L83 als Barriere, sorgt für 
eine Isolation der lokalen Population in Richtung Nordwesten, bzw. Westen und Süden. 
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Die dichte Bewaldung sowie die Murg isolieren das Vorkommen in nördliche, bzw. östliche 
Richtung. 

Im Steinbruch Raumünzach (MU-Bruch) entstehen immer wieder neue Lebensräume, da 
der Steinbruch noch aktiv betrieben wird.  

 

Abbildung 74: lokale Population der Zauneidechse im Steinbruch Schneidersköpfle/ Steinbruch 

Raumünzach 

3.2.5.4 Prognose und Bewertung der Schädigung und/oder Störung nach § 44 Abs. 
1 BNatSchG  

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenwirkungen 

Die Zauneidechse ist neben unmittelbaren Lebensraumverlusten durch Flächen-
inanspruchnahme auch gegenüber einem erhöhten Kollisionsrisiko empfindlich. Weiter 
sind Zauneidechsen empfindlich gegenüber dem „Ökologischen Falleneffekt“. Dieser ent-
steht, wenn während der Bauphase Geröll- oder Erdhaufen temporär abgelagert werden, 
die zunächst für die Zauneidechsen attraktive Strukturen darstellen und diese rasch durch 
die Zauneidechsen besiedelt werden. Wenn die Geröll- und Erdhaufen dann im weiteren 
Verlauf der Bauarbeiten entfernt werden, können darin befindliche Zauneidechsen getötet 
werden. 
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Denkbare Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile können Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG ausgelöst werden: 

• Errichtung Auslaufbauwerk der Unterstufe und des Portalgebäudes des Zufahrts-
stollens der Unterstufe  

- Anlagebedingter Verlust von Lebensräumen 

- Bauzeitliche Erhöhung des Tötungsrisikos 

• Baustelleneinrichtungsflächen an der B462 (BE-Fläche F, Parkplatz an der B462) 
und am Bahnhof Raumünzach 

- Baubedingter Verlust von Lebensräumen der Art 

- Baubedingtes, erhöhtes Tötungsrisiko bei der Zauneidechse 

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile werden keine Verbotstatbestände des § 44 
BNatschG bei der Zauneidechse ausgelöst: 

• Sonstige Portale inklusive bauzeitlicher Zufahrten 

• Untertageanlagen 

• Zufahrten zu den Stollenportalen  

• Transportvorgänge auf der L83 und B462 

• BE-Fläche G 

Die Flächen der sonstigen Portale inklusive Zufahrten werden nicht von der Zauneidechse 
besiedelt, so dass keine Lebensräume der Art betroffen sind. Auch die Untertageanlagen 
haben keine Auswirkung auf den Lebensraum der Zauneidechse.  

Die L83 und B462 sind bereits im ist-Zustand stark befahrene Straßen, die zusätzlichen 
Transportvorgänge führen daher nicht zu einer signifikanten Erhöhung des Tötungsrisi-
kos. 

Durch die BE-Fläche G können keine Verbotstatbestände ausgelöst werden, da der Be-
reich nicht von der Zauneidechse besiedelt ist. 

Errichtung Auslaufbauwerk der Unterstufe und des Portalgebäudes des Zufahrts-
stollens der Unterstufe  

Die Vorhabenbestandteile am Rudolf-Fettweis-Werk führen zu folgenden Tatbeständen:  

• Anlagebedingter Verlust von Lebensräumen (§ 44 (1) Abs. 3 BNatSchG) 

• Bauzeitlich erhöhtes Tötung- und Verletzungsrisiko (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 
Satz 1 und Satz 2 Nr. 1 BNatSchG) 

Durch die Anlage des Auslaufbauwerkes der Unterstufe gehen anlagebedingt rd. 110 m2 
potentieller Lebensraum der Zauneidechse verloren (Uferböschung und Mähwiese). Art-
nachweise konnten hier allerdings nicht gemacht werden.  

Durch die Anlage des Portalgebäudes des Zufahrtsstollens der Unterstufe gehen anlage-
bedingt rd. 150 m2 Lebensraum der Zauneidechse verloren (Mähwiese, Übergangsbe-
reich zu Gehölzen). Rd. 50 m südlich wurden zwei Zauneidechsen nachgewiesen. Das 
Vorhaben führt zur Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne von § 44 
Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 BNatSchG.  
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Weiter ist das Tötungs- und Verletzungsrisiko der Individuen der lokalen Population auf 
dem Betriebsgelände des Rudolf-Fettweis-Werkes bauzeitlich erhöht.  

Im Bereich des Betriebsgeländes, auf dem auf rd. 750 m² eine Baustellen-
einrichtungsfläche errichtet wird, befindet sich bereits heute ein voll versiegelter Parkplatz. 
Zwischen diesem und der als Lebensraum für die Zauneidechse in Frage kommenden 
Uferböschung der Murg befindet sich eine Mauer, so dass aus diesem Bereich keine Tie-
re auf die Fläche gelangen können. Nördlich des Parkplatzes wurden bei den Begehun-
gen keine Zauneidechsen erfasst. Ein Vorkommen an dieser Stelle ist jedoch nicht auszu-
schließen. Die einzurichtende Baustelleneinrichtungsfläche wird diesen Bereich jedoch 
nicht in Anspruch nehmen. 

Baustelleneinrichtungsflächen an der B462 (BE Fläche F, Parkplatz an der B462) 
und am Bahnhof Raumünzach 

Die Baustelleneinrichtungsflächen an der B462 (BE Fläche F, Parkplatz an der B462) und 
am Bahnhof Raumünzach führen zu folgenden Tatbeständen:  

• Baubedingte Zerstörung von Lebensräumen (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 Satz 
1 und Satz 2 Nr. 3 BNatSchG) 

• Bauzeitlich erhöhtes Tötungs- und Verletzungsrisiko (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 
5 Satz 1 und Satz 2 Nr. 1 BNatSchG) 

Durch die Errichtung der Baustelleneinrichtungsflächen an der B462 gehen rd. 0,5 ha 
grundsätzlich geeignete Lebensräume der Zauneidechse verloren (Wiese am Waldrand 
mit einzelnen Bäumen). Im Bereich der Baustelleneinrichtungsfläche wurden keine Zau-
neidechsen nachgewiesen. Wegen der Insellage der Grünfläche ohne direkten Anschluss 
an Gehölzbestände und des Fehlens von Nachweisen der Zauneidechse wird die Fläche 
der Baustelleneinrichtungsflächen nicht zu den Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art 
gezählt. Dadurch führt das Vorhaben nicht zu Verbotstatbeständen des § 44 (1) Abs. 3 
BNatSchG.  

Im Bereich der BE-Fläche F, die als Parkplatz für die Mitarbeiter des PSW Forbach ge-
nutzt wird, konnten zwei Zauneidechsen im Jahr 2020 nachgewiesen werden. Sollten am 
Rand befindliche Stein- und Holzhaufen bzw. dichtere Ruderalvegetation beseitigt wer-
den, so führt das zu einer Beschädigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte der Zau-
neidechse.  

Durch die Errichtung der Baustelleneinrichtungsfläche am Bahnhof Raumünzach sind 
Verbotstatbestände aktuell wenig wahrscheinlich. Ein auf der Vorhabenfläche 2018 be-
findliche Holzhaufen (rd. 10 m²) war als Lebensraum der Art geeignet. Er wurde jedoch 
bereits beseitigt und steht der Zauneidechse nicht mehr als Lebensraum zur Verfügung. 
Die kurzrasigen Wiesenbereiche entlang der Parkplätze sowie die nördlich angrenzenden 
vegetationsarmen Schotterflächen bieten der Art keine geeigneten Lebensräume. Die 
angrenzende Bahnlinie wird als Verbreitungskorridor für die Zauneidechse angesehen, 
dieser wird aber nicht in Anspruch genommen. 

Weiter ist das Tötungs- und Verletzungsrisiko der Individuen der lokalen Population am 
westlichen Ufer der Murg bauzeitlich erhöht.  
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3.2.5.5 Vermeidungsmaßnahmen 

Um eine Schädigung von Zauneidechsen in den beschriebenen Wirkungsbereichen des 
Vorhabens zu vermeiden und somit Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG abzuwen-
den, werden folgende Vermeidungsmaßnahmen durchgeführt: 

• V2 Vergrämung von Zauneidechsen 

• V3 Einzäunen von Vorhabenflächen mit Reptilien-/Amphibiensperren 

• V4 Umsiedlung von Tieren 

V2 Vergrämung von Zauneidechsen 

Zur Vermeidung der Tötung von Eidechsen im Bereich der Vorhabenflächen mit Vorkom-
men der Zauneidechse wird vor Beginn der Inanspruchnahme eine Vergrämung der Tiere 
aus ihren Lebensräumen innerhalb des Eingriffsbereiches durchgeführt. Dazu werden die 
Flächen durch Mähen der Vegetationsbestände und Entfernen von Versteckmöglichkeiten 
wie Streuauflage oder Steinhaufen möglichst unattraktiv für Eidechsen gestaltet (LAUFER 
2014, PESCHEL et al. 2013). Die Krautvegetation wird alle 4 Wochen auf wenige Zentime-
ter abgemäht. Das Mahdgut wird vollständig abgeräumt. Es entsteht eine niedrig bewach-
sene, einförmige Fläche, die zwar besonnt ist, aber keine weiteren für Zauneidechsen 
relevanten Strukturen aufweist. Die Entfernung der Versteckmöglichkeiten erfolgt in der 
Aktivitätsperiode der Zauneidechse zwischen April und Ende September, um eine aktive 
Flucht der Zauneidechsen zu ermöglichen. Im Vorhabenbereich verbleibende Tiere wer-
den vor einer Tötung abgefangen und auf angrenzende Lebensräume verbracht.  

V3 - Einzäunen von Vorhabenflächen 

Durch das Einzäunen der Baustelleneinrichtungsflächen an der B462 wird das Einwan-
dern von Zauneidechsen verhindert. Weiterhin erlaubt die Ausführung des Zaunes ein 
selbstständiges Abwandern der Tiere. Um Zauneidechsen auf dem Betriebsgelände des 
Rudolf-Fettweis-Werkes von der Baustelle des Zugangsstollens der Unterstufe fern zu 
halten, wird dieser Bereich gegen das Habitat der lokalen Population mit einem Reptilien-
schutzzaun abgegrenzt (Abbildung 75). Um auf den Flächen befindliche Tiere zu vergrä-
men, wird der Biotop durch das Zurückschneiden von Gehölzen entwertet. Hierdurch wer-
den die Tiere zum Verlassen der Flächen bewegt. Vor Baubeginn werden die eingezäun-
ten Bereiche nach verbliebenen Tieren abgesucht. Diese werden ggf. gefangen und in 
Bereiche verbracht, die außerhalb der Wirkräume des Vorhabens liegen. Weiterhin sind 
die Zäune an den Zufahrtsbereichen der abzuzäunenden Vorhabenflächen so zu gestal-
ten, dass ein etwa 10 m breiter Bereich beidseitig der Baustraße eingefasst wird. An ihren 
Enden weisen die Zaunzugaben einen Winkel von etwa 90° auf, um eventuell an den 
Zäunen entlangwandernde Tiere weg vom Verkehrsraum zum Bestand hin abzulenken. 
Um eventuell im Bereich der Flächen überwinternde Tiere durch den Bau des Zaunes 
nicht zu stören, bzw. zu verletzen oder zu töten, wird dieser während der Aktivitätsphase 
der Eidechsen errichtet (Ende März - Anfang August). Auf diese Weise wird auch die An-
zahl nachträglich abzusammelnder Individuen gering gehalten, da keine im Verborgenen 
überwinternden Tiere vom Zaun eingeschlossen werden. Die Errichtung des Zaunes 
muss vor Beginn der Bauarbeiten abgeschlossen sein. Der Abbau des Zaunes erfolgt erst 
nach Abschluss der Bauarbeiten. 
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Abbildung 75: Lage Reptilienschutzzaun und mögliche Lage Ausgleichsmaßnahmen Betriebsgelän-

de Rudolf-Fettweis-Werk 

V 4 Umsiedlung von Tieren 

Die ggf. auf der Baustelleneinrichtungsfläche an der B462 zu fangenden Zauneidechsen 
werden von der Fläche in angrenzende Lebensräume außerhalb des Vorhabens ge-
bracht. Diese liegen außerhalb der Wirkräume des Vorhabens. Ein erneutes Einwandern 
in die Flächen wird durch den vorher errichteten Schutzzaun verhindert (siehe V3). 

Die ggf. auf der Baustelleneinrichtungsfläche des Auslaufbauwerkes der Unterstufe zu 
fangenden Zauneidechsen werden von der Fläche in die westlichen Bereiche des Verbrei-
tungsgebietes der lokalen Population Betriebsgelände Rudolf-Fettweis-Werk verbracht. 
Diese liegen außerhalb der Wirkräume des Vorhabens. Ein erneutes Einwandern in die 
Flächen wird durch den vorher errichteten Schutzzaun verhindert (siehe V1).  

Die ggf. auf der Baustelleneinrichtungsfläche an der B462 zu fangenden Zauneidechsen 
werden von der Fläche auf den Bahndamm östlich der B462 verbracht. Diese liegen au-
ßerhalb der Wirkräume des Vorhabens.  
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3.2.5.6 CEF-Maßnahmen 

Als CEF-Maßnahme werden folgende Maßnahmen für die Zauneidechse umgesetzt: 

• KO2 Anlage von Stein- und Totholzhaufen sowie Sandlinsen 

- Auf dem Betriebsgelände des Rudolf-Fettweis-Werk 

Im Bereich des Auslaufbauwerks und des Portalgebäudes des Zufahrtsstollens ist ein 
bau- und anlagebedingter Verlust von 260 m² potentieller Lebensraum der Zauneidechse 
zu erwarten. Als Ersatz werden im Bereich des Rudolph-Fettweis-Werkes Totholz- und 
Steinhaufen sowie Sandlinsen angelegt.  

3.2.5.7 Fazit 

Durch das Vorhaben werden unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und CEF-
Maßnahmen keine Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei der Zauneidechse 
ausgelöst.  

3.2.6 Gelbbauchunke (Bombina variegata) 

Die Gelbbauchunke ist eine Art des Anhangs IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-
RL). Weiterhin wird sie auch im Anhang II der FFH-Richtlinie geführt. Bundes- und lan-
desweit gilt sie als stark gefährdet (RL 2) (LAUFER et al. 2020, LAUFER 1999). Aufgrund 
von Bestandsrückgängen im gesamten Areal ist in zentralen Bereichen ihrer Verbreitung, 
wie etwa in Baden-Württemberg, eine besonders hohe Verantwortlichkeit für die Gelb-
bauchunke gegeben (LAUFER 1999). Der Erhaltungszustand ist bundesweit ungünstig - 
schlecht (BFN 2019). 

3.2.6.1 Charakterisierung der betroffenen Art 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

In der nachfolgenden Übersicht werden Angaben zu den ökologischen Eckdaten der 
Gelbbauchunke zusammengefasst. 

Tabelle 65: Kurzcharakterisierung der Gelbbauchunke 

Lebensraum: Wasserlebensräume: Laichgewässer oft kleine, sonnenexponierte, vegetati-

onsarme Gewässer in Gehölznähe; häufig temporäre Gewässer; Mindest-

wasserführung für erfolgreiche Reproduktion beträgt rd. 45 Tage (DIETRICH 

2002); meidet fließende Gewässer, in Flussauen temporäre Flachwasserbe-

reiche die sich durch ansteigendes Wasser bilden; hier: Primärhabitate in 

Wasserlöchern des felsigen Murgufers (JAHN et al. 1996), bevorzugte Was-

sertemperatur > 25°C, präferierte Wassertiefe 6 - 40 cm (NIEKISCH 1995); 

Aufenthaltsgewässer oft vegetationsreicher und auch beschattet. 

Landlebensräume: deckungsreiche, nicht oder nur extensiv genutzte Berei-

che (z.B. Feuchtwiesen, Laub- und Mischwälder, Ruderalflächen mit mäßiger 

bis üppiger Vegetationsdecke); in BW Wald häufigster Umgebungsfaktor für 

die Art (LISSAK 2000); 20 % der Fundorte in BW in Abbaugebieten, umge-

bender, lückig bewachsener Rohboden ideal für die Art (LAUFER et al. 2007) 
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Aktionsradius: Wanderdistanzen adulter Individuen zumeist unter 700 m, Jungtiere bis 

900 m; nach RUNGE et al. (2010) ist bei Entfernungen größer 500 m  

zwischen geeigneten Gewässern/Gewässerkomplexen von getrennten  

lokalen Individuengemeinschaften auszugehen 

Genutzter Landlebensraum im Radius von 250 m um die Gewässer  

(PAN & ILÖK 2010) 

Laichgewäs-

sertreue: 

Adulte Gelbbauchunken zeigen eine Laichgewässertreue; juvenile und sub-

adulte Gelbbauchunken hingegen nehmen neue Gewässer schnell an. 

Phänologie Hauptaktivitätsphase: April bis September; in diesem Zeitraum halten sich die 

adulten Individuen sowohl an Land als auch im Wasser auf.  

Paarung: Mai bis Mitte Juli. 

Larvalentwicklung: in Abhängigkeit von der Wassertemperatur; zumeist zwi-

schen einem und zwei Monaten; In der Folge Larven hauptsächlich von Mai 

bis August in den Fortpflanzungsgewässern.  

Erste Jungtiere: meist ab Ende Juni. 

Geschlechtsreife: In Abhängigkeit vom Metamorphosezeitpunkt und den 

Wachstumsbedingungen; Zum Teil nehmen vorjährige Tiere an Fortpflanzung 

teil (bei einer Metamorphose früh im Jahr); späte Metamorphlinge reproduzie-

ren frühestens nach der zweiten Überwinterung (GOLLMANN & GOLLMANN 

2002). 

Dispersions-

verhalten: 

Individuelle Wanderleistung bis rund 3 km nachgewiesen; innerhalb einer 

Saison Nachweis von 2,5 km; Jungtiere wanderfreudiger als Adulte  

(bis 1.200 m von Gewässer entfernt gefunden; NÖLLERT 1992) 

Bereiche, die von Gelbbauchunken zwar durchquert werden können, aber 

keinen dauerhaften Aufenthalt ermöglichen, sind trennende Strukturen (z.B. 

Fettwiesen, Äcker). Vielbefahrene Straßen stellen Barrieren dar. 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Bei der Gelbbauchunke finden sowohl die Paarung als auch die Eiablage und Larvalent-
wicklung im Laichgewässer statt. Die Reviere der rufenden Männchen berühren immer die 
Uferlinie (vgl. LAUFER et al. 2007). Daher ist das Laichgewässer inklusive der unmittelba-
ren Uferzone als Fortpflanzungsstätte abzugrenzen. 

Die Wanderkorridore erfüllen keine Funktion als Fortpflanzungsstätten, da die Paarbildung 
bei der Gelbbauchunke nicht wie z.B. bei der Erdkröte bereits auf der Wanderung, son-
dern erst im Laichgewässer stattfindet.  

Ruhestätten der Gelbbauchunke können sowohl Gewässer (Aufenthaltsgewässer) als 
auch Landlebensräume sein. Als Ruhestätten gelten sowohl ausschließlich als Aufent-
haltsgewässer genutzte Gewässer/Gewässerkomplexe, als auch die Tagesverstecke und 
Winterquartiere. Die Überwinterung findet an Land statt, da sich die Art nicht in den Boden 
eingraben kann. Geeignete Winterquartiere sind Erdspalten und Hohlräume sowie Schot-
terbereiche mit einem ausgeprägten Lückensystem und Frostfreiheit. Die Überwinterung 
in bewaldeten Bereichen ist aufgrund höherer Minimaltemperaturen, einer ausgeglichenen 
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Bodenfeuchte und dem größeren Angebot an Hohlraumsystemen im Boden günstiger als 
in offenen Landschaften (vgl. RUNGE et al. 2010). 

3.2.6.2 Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Im Untersuchungsgebiet wurden Gelbbauchunken insbesondere im Murgtal zwischen 
Raumünzach und Forbach nachgewiesen. Sie nutzen dort besonders wertvolle Primärha-
bitate in Form von Auskolkungen und Pfützen, die sich zwischen den Granitsteinen, -
blöcken oder -felsen entlang des Murgufers und in ihrer Überschwemmungsaue befinden, 
als Laich- und Aufenthaltsgewässer. Die Murg selbst wird als Fließgewässer gemieden. 
Die temporären Kleinstgewässer an der Murg entstehen durch das Schwanken des Was-
serspiegels des Flusses. Weiterhin werden Pfützen auf Waldwegen (Fahrspuren) oder 
kleine Tümpel, die von Quellbächen gespeist sind, von den Gelbbauchunken aufgesucht. 
An einer Quellbachpfütze unterhalb der Bahnböschung konnten ca. 40 Gelbbauchunken 
(adult und juvenil) sowie Laichballen (bis zu 6) und Kaulquappen nachgewiesen werden. 
Auf einer Wiese gegenüber den Betriebsgebäuden des Rudolf-Fettweis-Werkes wird eine 
in das Erdreich eingesenkte und mit Wasser gefüllte Wanne als Laichgewässer genutzt. 
In der Wanne konnten gleichzeitig bis zu 20 adulte, subadulte und juvenile Tiere sowie 
Laichballen und Kaulquappen nachgewiesen werden. Das Vorkommen im Murgtal zwi-
schen Raumünzach und Forbach ist individuenreich und wird auf mehrere Hundert Tiere 
geschätzt. Nach der Definition von FISCHER & PODLOUCKY (1997) ist von einem sehr gro-
ßen Bestand auszugehen (> 100 Alttiere).  

Ein weiteres Vorkommen der Gelbbauchunke befindet sich im Steinbruch Schneidersköpf-
le (Abbildung 76, Abbildung 77). Hier werden Pfützen in Fahrspuren, Tümpel und Senken 
innerhalb des Steinbruchs zur Fortpflanzung aufgesucht. Der Steinbruch wurde 2013 im 
unteren Bereich mit schwerem Gerät (Bagger) umgestaltet, wobei bestehende Gewässer 
teilweise zerstört wurden und neue Gewässer entstanden sind. Die neuen Gewässer wur-
den sofort von der Gelbbauchunke angenommen und als Laichgewässer genutzt. Die 
Population im Steinbruch Schneidersköpfle wird auf ca. 50 Tiere geschätzt. Nach der De-
finition von FISCHER & PODLOUCKY (1997) handelt es sich um eine große Population (21 -
 100 Alttiere). 

Südlich der Schwarzenbachtalsperre und der L83 wurden in einem Graben neben mehr 
als 20 Laichpaketen auch mehr als 10 adulte und mehr als 6 juvenile Unken nachgewie-
sen. Weitere Vorkommen der Art im Untersuchungsgebiet wurden nicht festgestellt. Die 
beiden letztgenannten Vorkommen liegen mit rd. 600, bzw. rd. 700 m ü. NN über der be-
vorzugten Höhenlage der Art. Die Hauptvorkommen der Art in Baden-Württemberg liegen 
bis 500 m ü. NN (LAUFER et al. 2007).  
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Abbildung 76: Gelbbauchunke im Steinbruch Schneidersköpfle 

 

Abbildung 77: Gelbbauchunkenlebensraum im Steinbruch Schneidersköpfle 

An der Raumünzach, die in die Murg mündet, konnten 2020 über 100 Larven und adulte 
Tiere in Kolken aus Granitfelsen festgestellt werden. Die Raumünzach ist im unteren Ver-
lauf stark von Bäumen beschattet, schnellfließend und bietet nur wenige Pfützen an ihrem 
Rand. Für die Gelbbauchunke ist sie deshalb als Lebensraum geeignet, aber nicht opti-
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mal. Im angrenzenden MU-Bruch konnte die Art in Pfützen und Absetzbecken nachge-
wiesen werden.  

3.2.6.3 Abgrenzung der lokalen Individuengemeinschaften und der lokalen Popula-
tionen sowie Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Populatio-
nen 

Nach RUNGE et al. (2010) ist bei Entfernungen von über 500 m zwischen geeigneten Ge-
wässern/Gewässerkomplexen bzw. bei Barrieren zwischen den Gewässerkomplexen von 
getrennten lokalen Individuengemeinschaften auszugehen. Da das Vorkommen im Stein-
bruch Schneidersköpfle mehr als 750 m von der nächsten lokalen Individuengemeinschaft 
der Art im Murgtal und mehr als 2.000 m vom Hauptvorkommen der Gelbbauchunke im 
Murgtal entfernt ist und die z.T. stark befahrene B462 als Barriere wirkt, handelt es sich 
bei den Vorkommen um zwei getrennte Populationen. Während die lokale Population im 
Steinbruch Schneidersköpfle gleichzeitig eine lokale Individuengemeinschaft darstellt, 
besteht die lokale Population im Murgtal aus insgesamt fünf lokalen Individuengemein-
schaften. Der Nachweis der Art südlich der Schwarzenbachtalsperre liegt rd. 2,7, bzw. 
3,4 km von den lokalen Populationen im Steinbruch Schneidersköpfle, bzw. der lokalen 
Population im Murgtal entfernt.  

Folgende lokale Populationen und lokale Individuengemeinschaften der Gelbbauchunke 
können im Untersuchungsgebiet unterschieden werden:  

• Lokale Population/Individuengemeinschaft Steinbruch Schneidersköpfle 

• Lokale Population Murgtal 

- Lokale Individuengemeinschaft bei Raumünzach 

- Lokale Individuengemeinschaft nördlich Bahnhof Raumünzach 

- Lokale Individuengemeinschaft im Bereich Einmündung Hesselbach 

- Lokale Individuengemeinschaft zwischen Schrambach und Sasbach 

- Lokale Indiviudengemeinschaft im Bereich Rudolf-Fettweis-Werk (RFW) bei-
derseits der Murg 

• Lokale Population/Individuengemeinschaft südlich Schwarzenbachtalsperre und 
L83 
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Abbildung 78: Laubbaumgeprägte Waldgebiete im Untersuchungsgebiet und räumliche Verteilung 

der lokalen Individuengemeinschaften und lokalen Populationen der Gelbbauchunke 

Erhaltungszustand der lokalen Populationen 

Die Erhaltungszustände werden für die lokalen Populationen Steinbruch Schneidersköpf-
le, Murgtal und die lokale Population südlich der Schwarzenbachtalsperre getrennt bewer-
tet. Die Bewertung des Erhaltungszustandes wird nach BFN & BLAK (2016) vorgenom-
men.  

Lokale Population Murgtal 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Po-
pulation, der Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe 
Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt sich für die lokale Population im Murgtal: 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „hervorragend“ (A) 
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Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der lokalen Population: insgesamt „hervorragend“ (A) 

Bei den Erfassungen im Murgtal konnten mehr als 100 adulte Gelbbauchunken erfasst 
werden. Nach den Kriterien von FISCHER & PODLOUCKY (1997) handelt es sich demnach 
um eine sehr große Population der Gelbbauchunke (> 100 adulte Individuen). Darüber 
hinaus wurden eine große Menge Laich und Larven festgestellt. 

Daher ist der Zustand der lokalen Population insgesamt als „hervorragend“ (A) einzustu-
fen. 

Habitatqualität: insgesamt „hervorragend“ (A) 

Sowohl der Wasser-, als auch der Landlebensraum befinden sich in einem hervorragen-
den Zustand (A).  

So besteht der Wasserlebensraum aus einem Komplex von Primärhabitaten in Form von 
flachen, oft besonnten, temporären Klein(st)gewässern entlang des Murgufers. In Abhän-
gigkeit von Pegelschwankungen der Murg, werden diese temporären Gewässer wieder 
aufgefüllt. Daneben werden von der Population im Murgtal auch Fahrspuren auf Waldwe-
gen sowie Quellpfützen als Wasserlebensraum genutzt. 

Die in nur geringer Entfernung zu den Wasserlebensräumen befindlichen Landlebens-
räume bieten zahlreiche Versteckmöglichkeiten in Form von Felsspalten, Gehölzen und 
Röhrichten. Der Anteil von Rohböden im Umfeld der Gewässer liegt zwischen 
10 und 60 %. Der Anteil feuchten Bodens liegt bei mehr als 50 %. 

Die Vernetzung der Lebensräume der einzelnen lokalen Individuengemeinschaften ent-
lang der Murg ist „hervorragend“ (A). So betragen die Abstände zueinander weniger als 
1.000 m. 

Aufgrund der „hervorragenden“ Zustände der Wasser- und Landlebensräume sowie der 
„hervorragenden“ Vernetzung der lokalen Individuengemeinschaften, ist die Habitatquali-
tät insgesamt als „hervorragend“ (A) einzustufen. 

Beeinträchtigungen: insgesamt „mittel“ (B) 

Sowohl die Wasser- als auch die Landlebensräume unterliegen „keinen bis geringen“ (A) 
Beeinträchtigungen. 

Die lokale Population der Gelbbauchunke profitiert von den regelmäßigen Überflutungen 
der Auenbereiche an der Murg als ihren Wasserlebensräumen. Hierdurch bleibt eine Suk-
zession durch Pflanzen weitgehend aus und die Laichgewässer bleiben erhalten. 

Die Landlebensräume der lokalen Population befinden sich in Primärhabitaten. Diese ste-
hen im Einklang mit der Population.  

Der Grad der Isolation der Population ist insgesamt „mittel“ (B). Entlang der Murg ist eine 
Ausbreitung der Gelbbauchunke möglich. Das Flusstal selbst ist dagegen von z.T. mit 
dichter Vegetation bestandenen Hängen eingefasst. Richtung Westen stellt zudem die 
B462 eine Ausbreitungsbarriere für die Art dar. In die Murg mündende kleinere Flüsse wie 
die Raumünzach, bieten der Art aufgrund hoher Fließgeschwindigkeiten und nur unzu-
reichend ausgeprägter Auenbereiche keine geeigneten Ausbreitungsmöglichkeiten. Eine 
Barrierewirkung kommt zusätzlich den häufig entlang der Gewässerufer verlaufenden 
Straßen zu.  
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Aufgrund von „keinen bis geringen“ Beeinträchtigungen der Wasser- und Landlebensräu-
me und einem mittleren Maß der Isolation, sind die Beeinträchtigungen für die lokale Po-
pulation insgesamt als „mittel“ (B) einzustufen. 

Lokale Population Steinbruch Schneidersköpfle 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Po-
pulation, der Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema bewer-
tet. Insgesamt ergibt sich für die lokale Population im Steinbruch Schneidersköpfle: 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der lokalen Population: insgesamt „gut“ (B) 

Die Bestandsgröße im Steinbruch Schneidersköpfle wird auf ca. 50 Individuen geschätzt. 
Nach den Kriterien von FISCHER & PODLOUCKY (1997) handelt es sich demnach um eine 
große Population der Gelbbauchunke (21 - 100 adulte Individuen). Die Nutzung der vor-
handenen Gewässer als Laichgewässer konnte im Rahmen der Erfassungen ebenfalls 
nachgewiesen werden. 

Daher ist der Zustand der lokalen Population insgesamt als „gut“ (B) einzustufen. 

Habitatqualität: insgesamt „hervorragend“ (A) 

Sowohl der Wasser-, als auch der Landlebensraum befinden sich in einem „hervorragen-
den“ Zustand (A).  

So weist der untere Bereich des Steinbruchs mehrere Klein(st)gewässer auf, die abhängig 
von der Menge an Niederschlägen ein einziges, max. rd. 700 m2 großes, flaches, besonn-
tes Gewässer mit wenig Vegetation bilden. Während einige der Gewässer temporär sind, 
ist das gleichzeitige Austrocknen aller Im Steinbruch befindlicher Gewässer äußerst sel-
ten. 

Landlebensräume mit geeigneten Verstecken in Form von Felsspalten und Gehölzen 
grenzen unmittelbar an die Gewässer im Steinbruch an. Der Flächenanteil von Rohböden 
im Umfeld der Gewässer liegt zwischen 10 und 60 %, während der Anteil feuchter Böden 
mehr als 50 % beträgt. 

Die Vernetzung der lokalen Population mit weiteren Individuengemeinschaften der Art ist 
„hervorragend“ (A). So liegt das nächste Vorkommen der Gelbbauchunke < 1.000 m vom 
Steinbruch Schneidersköpfle entfernt am Ufer der Murg (lokale Individuengemeinschaft 
bei Raumünzach). 

Aufgrund der „hervorragenden“ Zustände der Wasser- und Landlebensräume sowie der 
„hervorragenden“ Vernetzung der lokalen Individuengemeinschaften, ist die Habitatquali-
tät insgesamt als „hervorragend“ (A) einzustufen. 

Beeinträchtigungen: insgesamt „mittel“ (B) 

Durch die Nutzungsaufgabe im Steinbruch Schneidersköpfle sind die Wasserlebensräume 
der Gelbbauchunke von der Sukzession durch Pflanzen bedroht. Eine zunehmende Be-
schattung der Gewässer sowie ein erhöhter Verbrauch des Niederschlagswassers durch 
die sich ansiedelnden Pflanzen sind die Folgen. Hieraus ergibt sich eine mittlere Beein-
trächtigung (B) der Wasserlebensräume.  



PSW Forbach - Neue Unterstufe Planfeststellungsverfahren saP 
Kap. 3.2.6 Gelbbauchunke (Bombina variegata) 

314 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung Teil E.I 

Die Landlebensräume unterliegen dagegen keinen bis geringen Beeinträchtigungen (A). 
Im Jahr 2013 wurde der untere Bereich des Steinbruches mit schwerem Gerät (Bagger) 
umgestaltet. Seither wurde dieser nicht befahren. Daher steht das Nutzungsregime im 
Sekundärhabitat im Einklang mit der Population.  

Der Grad der Isolation der Population wird als mittel (B) eingeschätzt. In südliche Rich-
tung wirkt die Landstraße 83 als Ausbreitungsbarriere. In östliche Richtung stellt die B462 
eine Barriere dar. An diesen ist mit Verkehrsopfern unter migrierenden Individuen zu 
rechnen. Beeinträchtigende Siedlungen oder landwirtschaftlich genutzte Flächen fehlen 
dagegen. 

Aufgrund mittlerer Beeinträchtigungen der Wasserlebensräume, keinen bis geringen Be-
einträchtigungen der Landlebensräume sowie einem mittleren Grad der Isolation der Po-
pulation, sind die Beeinträchtigungen insgesamt als „mittel“ (B) einzustufen. 

Lokale Population südlich Schwarzenbachtalsperre und L83 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Po-
pulation, der Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema bewer-
tet. Insgesamt ergibt sich für die lokale Population südlich der Schwarzenbachtalsperre 
und der L83: 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der lokalen Population: insgesamt „gut“ (B) 

Die Anzahl der ermittelten adulten Tiere südlich der Schwarzenbachtalsperre beträgt 
mehr als 10. Nach den Kriterien von FISCHER & PODLOUCKY (1997) handelt es sich dem-
nach um eine kleine Population. Der Nachweis von mehr als 20 Laichpaketen sowie mehr 
als 2 juvenilen Unken belegen die Reproduktion an diesem Standort. 

Daher ist der Zustand der lokalen Population insgesamt als „gut“ (B) einzustufen. 

Habitatqualität: insgesamt „gut“ (B) 

Sowohl die Wasserlebensräume als auch die Landlebensräume der Art befinden sich in 
einem „guten“ Zustand (B). 

Aufgrund des giftigen Hautsekretes der adulten Tiere, unterliegen vor allem der Laich und 
die Quappen der Gefahr von anderen Tieren gefressen zu werden. Typische Fressfeinde 
sind nach BARANDUN & REYER (1997) z.B. Rückenschwimmer, Wasserkäfer und Libellen-
larven. Der Nachweis der Tiere und des Laiches gelang in einem Graben. Diese sind kei-
ne typischen temporären Gewässer, wie sie von der Pionierart Gelbbauchunke als Fort-
pflanzungsstätte genutzt werden. Gräben weisen in der Regel starke Schwankungen des 
Wasserspiegels auf oder fallen im Jahresverlauf zeitweise trocken. Ein Besatz mit Präda-
toren der Entwicklungsstadien der Gelbbauchunke ist daher unwahrscheinlich. Die Lage 
des Grabens in einem geschlossenen Baumbestand führt zu einer Beschattung des Fort-
pflanzungsgewässers. Im Verlauf der natürlichen Sukzession wird die Beschattung weiter 
zunehmen. Von einem Austrocknen des Grabens wären auch zu dieser Zeit im Graben 
befindliche Entwicklungsstadien der Gelbbauchunke betroffen. 
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Die Landlebensräume der lokalen Population sind von Altersklassenwald geprägt. Unmit-
telbar westlich an den Wasserlebensraum schließt sich auch ein durchlichteter, rd. 4 ha 
großer Jungwuchs an, welcher vorwiegend aus Nadelhölzern besteht. Durch die Durch-
lichtung verfügt dieser Bestand aber auch über eine ausgeprägte Schicht krautiger Vege-
tation. Solche Vegetationsstrukturen gehören zu den bevorzugten Landlebensräumen der 
Gelbbauchunke (vgl. CABELA & GRILLITSCH 2001). Weiterhin finden die Tiere nördlich des 
Fortpflanzungsgewässers ein rd. 3,8 ha großes, zusammenhängendes Laubwaldgebiet 
vor. 

Die Vernetzung der lokalen Population zu weiteren Vorkommen der Art ist mittel - schlecht 
(C). So können die Tiere der lokalen Population zwar entlang von Schwarzenbach und 
Ufer der Schwarzenbachtalsperre z.B. die lokale Population im Steinbruch Schneiders-
köpfle erreichen. Mit einer zu überbrückenden Entfernung von rd. 5,3 km, ist nach BFN & 

BLAK (2016) aber nur eine mittlere - schlechte Vernetzung gegeben (> 2.000 m). Um den 
Steinbruch zu erreichen, müssten die Gelbbauchunken weiterhin die L83 überqueren. 
Diese stellt eine Barriere dar. Die Landlebensräume der Gelbbauchunke liegen bevorzugt 
in Laub-, bzw. Mischwäldern (vgl. CABELA & GRILLITSCH 2001). Reine Nadelbestände 
werden gemieden. Abbildung 78 zeigt die Verteilung von laubbaumdominierten Waldbe-
reichen im Untersuchungsgebiet. Aus der Abbildung wird deutlich, dass sich die Landle-
bensräume der lokalen Population südlich Schwarzenbachtalsperre und L83 nördlich und 
östlich des Fortpflanzungsgewässers befinden. In westlicher Richtung dominieren dage-
gen Nadelbaumbestände. Dieser Umstand begünstigt eine Ausbreitung der lokalen Popu-
lationen südlich Schwarzenbachtalsperre und L83 in Richtung des Steinbruches Schnei-
dersköpfle und damit zur lokalen Population im Steinbruch Schneidersköpfle.   

Beeinträchtigungen: insgesamt „mittel“ (B) 

Die bereits oben genannte natürliche Sukzession wird für eine fortschreitende Beschat-
tung des für die Fortpflanzung genutzten Grabens führen. Daneben liegen derzeit keine 
konkreten Beeinträchtigungen vor. Eine Durchforstung des Bestandes und eine damit 
einhergehende Freistellung und Besonnung des Grabens im Rahmen der forstlichen Ent-
wicklung, ist jedoch nicht auszuschließen. Tötungen von Unken oder die Zerstörung von 
Laich durch Instandhaltungsarbeiten an dem Graben sind ebenfalls jederzeit denkbar. 
Auch Tötungen von Individuen durch das Befahren der Landlebensräume mit forstwirt-
schaftlichem Gerät kann nicht ausgeschlossen werden.  

3.2.6.4 Prognose und Bewertung der Schädigung und/oder Störung nach § 44 Abs. 
1 BNatSchG  

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenwirkungen 

Über die unmittelbaren Lebensraumverluste durch Flächeninanspruchnahme hinaus-
gehend zeigt die Gelbbauchunke Empfindlichkeiten gegenüber dem „Ökologischen Falle-
neffekt“. 

Der Effekt der „ökologischen Falle“ tritt besonders häufig auf Baustellen ein. Baustellen 
sind aufgrund ihres hohen Anteils offenen Bodens, der geringen Vegetationsbedeckung 
sowie der Pfützen und Materialanhäufungen attraktiv erscheinende Lebensräume für die 
Gelbbauchunke (Pionierart). Sie können Individuen aus der Umgebung anlocken, 
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wodurch dort bestehende Lebensräume weniger genutzt werden. Auf den Baustellen ha-
ben die Tiere aber wegen des Baubetriebs eingeschränkte Entwicklungsmöglichkeiten. 
Adulttiere und Larven unterliegen u.a. durch das Befahren der Baustelle und der Verlage-
rung der Baustelleneinrichtung (Auffüllung temporärer Gewässer/Pfützen) einem erhöhten 
Tötungsrisiko. Die nachteiligen Effekte auf die Vorkommen überwiegen meist. Baustellen 
können somit Populationssenken darstellen.  

Durch Schallimmissionen können Rufe der Gelbbauchunke potentiell maskiert und 
dadurch das Fortpflanzungsgeschehen gestört werden. Da Gelbbauchunken auch entlang 
von rauschenden Flüssen (z.B. entlang der Murg) sowie in aktiven Steinbrüchen (ähnliche 
Schallimmissionen wie auf der geplanten Auffüllung) vorkommen und dort die Paarung 
stattfindet, ist die Beeinträchtigung als nicht erheblich zu sehen. Nach NIEKISCH (1990) 
funktionieren Partnerfindung und Paarung bei der Gelbbauchunke auch ohne akustische 
Signale. 

Denkbare Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Durch das Vorhaben werden bei der Gelbbauchunke keine Verbotstatbestandes des § 44 
Abs. 1 BNatSchG ausgelöst.  

Durch die folgenden Vorhabenbestandteile werden keine Verbotstatbestände des § 44 
BNatschG bei der Gelbbauchunke ausgelöst: 

• Transportvorgänge auf der L83 und der B462  

• Portale inklusive bauzeitlicher Zufahrten 

• Untertageanlagen 

• Baustelleneinrichtungsflächen entlang der B462 

• Baustelleneinrichtungsfläche Auslaufbauwerk Unterstufe 

• Baustelleneinrichtungsflächen G und F 

Durch die genannten Vorhabenbestandteile können keine Verbotstatbestände ausgelöst 
werden, da die Wirkräume dieser Vorhabenbestandteile nicht von der Gelbbauchunke 
besiedelt sind. Von Beeinträchtigungen durch bauzeitliche Schallimmissionen wird nicht 
ausgegangen, da Gelbbauchunken auch entlang von rauschenden Flüssen (z.B. entlang 
der Murg) sowie in aktiven Steinbrüchen vorkommen.   

3.2.6.5 Vermeidungsmaßnahme 

Es sind keine Vermeidungsmaßnahmen für die Gelbbauchunke erforderlich.  

3.2.6.6 CEF-Maßnahme 

CEF-Maßnahmen sind für die Gelbbauchunke nicht erforderlich. 

3.2.6.7 Fazit 

Durch das Vorhaben werden unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen keine 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei der Gelbbauchunke ausgelöst.  
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3.2.7 Libellen  

Die Libellenfauna wurde im Jahr 2013 im Gebiet v.a. am Herrenwieser See und an Tüm-
peln im Steinbruch „Schneidersköpfle“ sowie am Schwarzenbach, am Seebach, an der 
Schwarzenbachtalsperre und an der Murg erfasst. Es fanden jeweils mehrere Untersu-
chungstermine pro Gewässer bzw. Gewässerkomplex statt. Darüber hinaus wurden auch 
der Sandsee und einige kleinere Quellbäche und Tümpel im Bereich der Libellenprobe-
stellen stichprobenartig untersucht.  

Besonderes Augenmerk wurde auf die Libellenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
gelegt. Die Erfassungen der Imagines waren in der Regel durch Sichtbeobachtungen an 
ihren Fortpflanzungsgewässern, überwiegend bei günstigen Flugbedingungen (sonnige, 
warme und windarme Witterung) vom späten Vormittag bis zum späten Nachmittag mög-
lich. Bei schwierig zu bestimmenden Arten wurde mindestens ein Exemplar gefangen und 
in der Hand determiniert. Eine sichere Ansprache der gefundenen Larven war mittels Lu-
pe bereits im Gelände möglich. 

Regelmäßig wurden auch terrestrische Habitate (Jagd-, Ruhe- und Reifehabitate) im Um-
feld der Gewässer abgesucht. Am Herrenwieser See, der Haupt-Untersuchungsstelle für 
die Libellen, wurde stichprobenartig bzw. punktuell auch nach Larven gekeschert und 
nach Exuvien gesucht. Dabei gelten Exuvienfunde oder das Vorkommen frisch geschlüpf-
ter Tiere als Nachweis der Bodenständigkeit und Eiablagen sowie Beobachtungen von 
Verpaarungen verweisen auf eine sehr wahrscheinliche Bodenständigkeit.  

Auch an potentiellen Habitaten der Flussjungfern (Gomphidae) an der Murg und am 
Schwarzenbach wurde auf Exuvien geachtet. Gefundene Exuvien wurden gesammelt und 
im Gelände mit einer Lupe, oder im Labor unter einem Binokular bestimmt. Im Untersu-
chungsgebiet wurden im Rahmen der Kartierungen im Jahr 2013 an den untersuchten 
Probestellen 31 Arten erfasst.  

Es konnten keine bodenständigen Vorkommen von Libellenarten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie nachgewiesen werden. Lediglich bei der Grünen Flussjungfer (Ophio-

gomphus cecilia) und der Großen Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis), beides Arten der 
Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie, sind Vorkommen potentiell möglich.   

3.2.7.1 Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia) 

Die Grüne Flussjungfer ist eine gemeinschaftsrechtlich geschützte Art. Sie ist Art des An-
hangs II und des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. 

Der Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen biogeographischen Region ist 
günstig (BFN 2019). Der landesweite Erhaltungszustand ist in der Gesamtbewertung 
ebenfalls günstig. Alle relevanten Einzelkriterien - Verbreitung, Population, Habitat und 
Zukunftsaussichten - sind als günstig bewertet (LUBW 2019). Der Zustand der lokalen 
Population im Untersuchungsgebiet kann nicht beurteilt werden, da es sich um ein poten-
tielles Vorkommen der Art handelt. 

Die Grüne Flussjungfer ist auf der Roten Liste bundesweit als ungefährdet und landesweit 
als gefährdet eingestuft (HUNGER & SCHIEL 2006, OTT et al. 2015). 



PSW Forbach - Neue Unterstufe Planfeststellungsverfahren saP 
Kap. 3.2.7 Libellen 

318 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung Teil E.I 

3.2.7.1.1. Charakterisierung der betroffenen Art 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Larven der Grünen Flussjungfer besiedeln fast ausschließlich sauerstoffreiche Fließ-
gewässer mit einer Breite von 2 bis 300 m, stärkerer Strömung und Fließgeschwindigkei-
ten von über 0,4 m/s. Sie bevorzugen (grob-)sandige Sohlabschnitte mit einem Wechsel 
aus besonnten und beschatteten Abschnitten. Man findet sie sowohl in naturnahen, als 
auch in begradigten Gewässern mit der Güteklasse II oder II-III (Schiel & Hunger 2006). 
Die Larven graben sich in den Gewässergrund ein und lauern dort auf ihre Beute. Die 
Imagines verbringen den Großteil ihres Lebens abseits des Gewässers an Waldrändern, 
Lichtungen, Wiesenbrachen und ungemähten Wiesen (LUBW 2015). Sie nutzen insekten-
reiche Lebensräume zur Jagd und legen dafür häufig mehrere Kilometer zurück (Stern-
berg et al. 2000a, BfN 2011a). Die Mobilität der Einzelindividuen ist sehr hoch. Sie wan-
dern nach dem Aushärten 5 bis 10 km (selten bis 25 km) vom Gewässer entfernt zu Wald-
rändern und -lichtungen ab (Runge et al. 2010). Nach der Reifezeit kehren sie zur Paar-
bildung an das Gewässer zurück. Die Kopulation erfolgt in nahegelegenen Gebüschen 
oder Wäldern (Runge et al. 2010). Während die Männchen an sonnigen Tagen am Ge-
wässer auf Weibchen warten und Sitzwarten am Ufer bilden oder über die Gewässermitte 
patrouillieren, kehren die Weibchen ausschließlich zur Paarbildung und Eiablage an das 
Gewässer zurück. Die Eiablage erfolgt in Form von Eiballen, die beim Flug auf der Was-
seroberfläche abgestreift werden (LUBW 2015). Die Gesamtentwicklungsdauer nach Ei-
ablage bis zum Schlupf hängt von der Wassertemperatur und dem Nahrungsangebot ab 
und beträgt 2 bis 4 Jahre (BfN 2011a). Die Schlüpfperiode beginnt Anfang Juni und kann 
sich über acht Wochen erstrecken. Darauf folgt die Flugzeit der Grünen Flussjungfer, die 
von Juni bis Ende September reicht (Sternberg et al. 2000a, NLWKN 2011a). 

Verbreitung in Deutschland/Baden-Württemberg 

Die Grüne Flussjungfer hat in Deutschland nach SUHLING et al. (2003) vier Verbreitungs-
schwerpunkte. Im Norden des Landes besiedelt sie vor allem die Lüneburger Heide und 
das Aller-Weser-Einzugsgebiet, in Ostdeutschland kommt sie vorrangig in den Einzugs-
gebieten von Spree, Oder und Neiße und im südlichen und östlichen Brandenburg vor. In 
Süddeutschland liegen die Verbreitungsschwerpunkte zum einen in Bayern im mittelfrän-
kischen Becken und zum anderen an der nördlichen Oberrheinebene, dem Pfälzerwald 
und den Nordvogesen bis ins Saarland. 

In Baden-Württemberg besiedelt die Grüne Flussjungfer vor allem die mittlere und nördli-
che Rheinebene, wobei die großen Vorkommen alle in Höhenlagen unter 150 m ü. NN zu 
finden sind (SCHIEL & HUNGER 2006). In geringer Dichte kommt die Art auch in der südli-
chen Oberrheinebene, an Neckarzuflüssen und im Alpenvorland vor (SCHIEL & HUNGER 
2006).  

3.2.7.1.2. Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Im Untersuchungsgebiet wurde im Zuge der Erfassungen im Jahr 2013 ein Einzelindivi-
duum der Grünen Flussjungfer auf einer Wiese östlich von Herrenwies beobachtet (Lin-
genfelder 2013). Der Schwarzenbach und die Murg erscheinen zwar potentiell als Ent-
wicklungsgewässer geeignet, jedoch ist die Wassertemperatur im Bereich des Untersu-
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chungsgebietes zu gering und die Murg bietet dort zudem zu wenige geeignete Bereiche 
wie Sandbänke (Lingenfelder 2013). Erst im weiteren Verlauf der Murg talabwärts, außer-
halb des Untersuchungsgebietes, sind Vorkommen der Grünen Flussjungfer bekannt 
(Schiel & Hunger 2006). Bereits im Jahr 2003 konnte ein Einzeltier am Campingplatz Her-
renwies durch A. Martens nachgewiesen werden (Lingenfelder 2013) und auch in Stern-
berg et al. (2000a) werden frühere Meldungen aus den höheren Lagen des Schwarzwal-
des genannt. Im Untersuchungsgebiet konnten trotz der intensiven Suche weder Exuvien 
noch frisch geschlüpfte Individuen der Art als Beleg für eine Bodenständigkeit nachgewie-
sen werden. Zudem liegen die aktuell bekannten bodenständigen Vorkommen der Grü-
nen Flussjungfer in Baden-Württemberg alle in den wärmebegünstigten Tieflagen (Schiel 
& Hunger 2006). Bei den beobachteten Individuen handelt es sich demnach vermutlich 
um vagabundierende Einzeltiere, die aus den tieferen Lagen zugeflogen sind (Schiel & 
Hunger 2006).  

Das Dispersionsverhalten der Grünen Flussjungfer mit Überwindung von 5 bis 10 km und 
in seltenen Fällen bis zu 25 km weiten Distanzen führt dazu, dass Einzelindividuen ab-
seits ihres bodenständigen Vorkommens im Untersuchungsgebiet auftreten können. Es 
wird nach aktuellem Kenntnisstand jedoch nicht von einer Etablierung der Art im Untersu-
chungsgebiet ausgegangen.  

3.2.7.2 Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) 

Das Vorkommen der Großen Moosjungfer, einer gemeinschaftsrechtlich geschützten Art, 
ist im Untersuchungsgebiet potentiell möglich. Sie ist eine Art des Anhangs II und des 
Anhangs IV der FFH-Richtlinie. Der Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinenta-
len biogeographischen Region ist ungünstig bis unzureichend (BFN 2019). Der landeswei-
te Erhaltungszustand ist in der Gesamtbewertung günstig, alle relevanten Einzelkriterien 
(Verbreitung, Population, Habitat und Zukunftsaussichten) werden als günstig eingestuft 
(LUBW 2019). Der Zustand der lokalen Population im Untersuchungsgebiet kann nicht 
beurteilt werden, da es sich um ein potentielles Vorkommen der Art handelt. 

Bundesweit ist die Große Moosjungfer als gefährdet und landesweit als vom Aussterben 
bedroht eingestuft (HUNGER & SCHIEL 2006, OTT et al. 2015). 

3.2.7.2.1. Charakterisierung der betroffenen Art 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Larven der Großen Moosjungfer leben zwischen dichter Unterwasservegetation oder 
auf dem Bodenschlamm in Gewässern mit möglichst geringem bis keinem Fischbesatz 
(MAUERSBERGER 2003, NLWKN 2011b). Sie besiedelt überwiegend wärmebegünstigte, 
kleine, nährstoffarme Gewässer, wie natürliche Moorgewässer, Torfweiher, ausgelassene 
Torfstiche sowie mesotrophe Kleinseen mit moorigen Ufern und meist moorigem Unter-
grund (STERNBERG et al. 2000b, BLANKENHAGEN 2008). Bevorzugt werden Gewässer in 
mittlerem Sukzessionsstadium, deren Wasseroberfläche jeweils locker von Wasserpflan-
zen durchsetzt ist (BLANKENAHGEN 2008, LUBW 2014b).  

Bei den Fortpflanzungsstätten handelt es sich um aktuell besiedelte Gewässer, welche 
eine ganzjährige Wasserführung aufweisen müssen, einschließlich ihrer Randstrukturen 
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(BLANKENHAGEN 2008, STERNBERG et al. 2000b). Die Paarbildung findet im Flug statt und 
das Paarungsrad wird in Bäumen oder Sträuchern gebildet (MAUERSBERGER 2003). 

Die Eier werden in Ufernähe zwischen Wasserpflanzen abgestreift und sinken auf den 
Gewässergrund ab (NLWKN 2011b, LUBW 2014b). Nach einer meist zweijährigen, 
manchmal auch dreijährigen Entwicklung, schlüpfen die Larven gegen Mitte bis Ende Mai 
und verlassen das Wasser (MAUERSBERGER 2003). In der darauffolgenden etwa zweiwö-
chigen Reifephase suchen die Imagines insektenreiche Lebensräume in der Umgebung, 
wie Waldräder, Brachen oder Röhrichtbestände auf (STERNBERG et al. 2000b). Ein Teil 
der Imagines zeigt eine sehr hohe Wanderaktivität von bis zu 20 km, in Einzelfällen sogar 
bis zu 100 km, was der Erschließung neuer Fortpflanzungsgewässer dient (STERNBERG et 
al. 2000b, BFN 2011b). Der andere Teil der Individuen verbleibt an ihrem Fortpflanzungs-
gewässer (LUBW 2014b). 

Die Hauptflugzeit der Art erstreckt sich von Ende Mai bis Anfang Juni. Es ist jedoch nicht 
ungewöhnlich bis in den Juli hinein noch Imagines am Fortpflanzungsgewässer anzutref-
fen (STERNBERG et al. 2000, MAUERSBERGER et al. 2015). 

Verbreitung in Deutschland/Baden-Württemberg 

Die Große Moosjungfer ist in Deutschland sehr selten. Sie ist aus allen Bundesländern 
gemeldet, meist handelt es sich jedoch um geringe Fundortdichten oder Einzelvorkom-
men (BFN 2011b, NLWKN 2011b). Die Verbreitungsschwerpunkte der Art liegen in Meck-
lenburg-Vorpommern und Brandenburg, wobei die Häufigkeit nach Süden und Westen hin 
abnimmt (LUBW 2014b, MAUERSBERGER et al. 2015).  

3.2.7.2.2. Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Die Große Moosjungfer konnte im Untersuchungsgebiet nicht nachgewiesen werden. Bei 
einigen Vertretern der Moosjungfer, u.a. der Großen Moosjungfer wird in Südwest-
deutschland in den letzten Jahren jedoch vielerorts ein Einflug beobachtet. Dieser ist al-
lerdings meist nur mit einem temporären Vorkommen der Art verbunden (LINGENFELDER 
2013). Ein Vorkommen der Art im Untersuchungsgebiet erscheint grundsätzlich möglich, 
ist aber aus klimatischen Gründen eher unwahrscheinlich (mündl. Mittl. SCHIEL). Bei der 
Großen Moosjungfer handelt es sich um eine wärmeliebende Art, die daher nicht so weit 
ins Bergland vordringt (STERNBERG et al. 2000b). Auch durch Dritte wurde kein boden-
ständiges Vorkommen der Art im Untersuchungsgebiet nachgewiesen, so dass nach ak-
tuellem Kenntnisstand nicht von einem Vorkommen der Großen Moosjungfer ausgegan-
gen wird. 

3.2.8 Schmetterlinge 

Die Erfassung der Schmetterlinge fand in den Jahren 2013 und 2014 statt, wobei der Fo-
kus der Erfassungen auf den potentiell vorkommenden FFH-Arten Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling (Maculinea nausithous), Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpi-

na) und Spanische Flagge (Euplagia quadripunctaria) lag.  

Um das gesamte Artenspektrum an Tagfaltern im Gebiet qualitativ zu erfassen, wurden 
überwiegend bei günstigen Flugbedingungen der Falter (sonnige, warme und windarme 
Witterung) sieben Durchgänge pro Probestelle, meist im Abstand von mindestens einer 
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Woche und zu unterschiedlichen Tageszeiten, durchgeführt. An einigen Probestellen er-
folgten auch zusätzliche Kurzkontrollen. Es wurde an 21 gezielt ausgewählten Haupt-
Probestellen eine vollständige Erfassung der tagaktiven Falter durchgeführt. Diese Flä-
chen wurden aufgrund ihrer potentiell hohen Eignung für diese Artengruppe, ihrer unter-
schiedlichen Lage im Untersuchungsgebiet sowie ihrer Repräsentativität für bestimmte 
Biotoptypen ausgewählt. Eine Bestimmung der Tagfalterarten war weitestgehend durch 
Sichtbeobachtungen möglich, so dass nur in wenigen Fällen Individuen mit einem Netz 
gefangen wurden.  

Zudem wurde im gesamten Gebiet auf geeignete Lebensräume für die oben genannten 
FFH-Arten geachtet, bzw. die Beobachtungen von Individuen dokumentiert. Nachweise 
der Spanischen Flagge sowie des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings sind über 
Sichtbeobachtungen der Falter möglich. Dagegen gilt für den Nachtkerzenschwärmer die 
Suche nach Raupen und deren Fraßspuren an den Nahrungspflanzen in Form von Wei-
denröschenarten (Epilobium spec.) und Nachtkerzenarten (Oenothera spec.). 

Im Rahmen der ganztägigen Kartierungen im Jahr 2013 wurden insgesamt 41 Tagfalterar-
ten und 11 tagaktive Nachtfalterarten erfasst.  

Zur Erfassung der nachtaktiven Großschmetterlinge fanden in den Jahren 2013 und 2014 
betreute Lichtfänge sowie Lebendfallenfänge an repräsentativen Probestellen statt. Die 
Erfassungen im Jahr 2013 fanden an insgesamt 10 Terminen und sieben Probestellen 
von Mai bis September statt. Im Jahr 2014 erfolgten 6 weitere Termine von Mai bis Sep-
tember an 8 Probestellen. Zum Einsatz kam beim persönlich betreuten Lichtfang ein 
Leuchtturm mit jeweils zwei 160-Watt-Mischlichtlampen. Geleuchtet wurde vom Einbruch 
der Abenddämmerung bis zum Nachlassen des Anflugs mit dem üblichen Temperatur-
rückgang nach Mitternacht bzw. in den frühen Morgenstunden. Nach Beendigung des 
betreuten Lichtfangs wurden die Lichtfallen eingeholt. Anschließend wurden der Inhalt des 
Fangbeutels und auch die in der unmittelbaren Umgebung der Falle sich aufhaltenden 
Falterindividuen registriert. Individuen leicht bestimmbarer Arten wurden im Gelände ein-
schließlich Anzahl der jeweils angeflogenen Individuen notiert. Von nicht zweifelsfrei be-
stimmbaren Arten wurden dagegen einzelne Belege entnommen und im Labor bestimmt. 
Es konnten insgesamt 246 Nachtfalterarten nachgewiesen werden, von denen sechs Ar-
ten ebenfalls bei den Tagfalterkartierungen erfasst wurden. 

Im Untersuchungsgebiet konnten in den beiden Jahren 2013 und 2014 insgesamt 287 
Schmetterlingsarten festgestellt werden. Die Arten der FFH-Richtlinie Dunkler Wiesen-
knopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) und Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus 
proserpina) wurden in keinem der beiden Jahre nachgewiesen. Das Untersuchungsgebiet 
beinhaltet durchaus nennenswerte Grünlandflächen mit Beständen des Großen Wiesen-
knopfes, die dem Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling geeignete Lebensräume bieten 
würden. Es konnten jedoch keine Nachweise aus dem Untersuchungsgebiet und der Um-
gebung erbracht werden. Auch bei der Landesbank der Schmetterlinge Baden-
Württemberg am Staatlichen Museum für Naturkunde liegen keine Funddaten aus dem 
Untersuchungsgebiet vor. Der Nachtkerzenschwärmer konnte im Untersuchungsgebiet 
ebenfalls nicht nachgewiesen werden. Die Nahrungspflanzen der Art findet man nur ver-
einzelt im Untersuchungsgebiet, so dass ein Vorkommen eher unwahrscheinlich ist. Aller-
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dings ist diese Art sehr mobil und kann geeignete Lebensräume in kurzer Zeit schnell be-
siedeln. 

Die Spanische Flagge (Euplagia quadripunctaria), eine Art des Anhangs II der FFH-
Richtlinie, wurde in beiden Jahren im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Bei der geziel-
ten Suche wurde im Murg-Tal eine große Zahl an Individuen praktisch an allen besonnten 
Beständen der bevorzugten Pflanze Wasserdost (Eupatorium cannabinum) entdeckt. 
Auch weiter talabwärts, in Forbach, wurden Einzeltiere auch westlich des Murg-Tals am 
Steinbruch Schneidersköpfle und im Umfeld, sowie am NO-Rand der Schwarzenbachtal-
sperre entdeckt. Diese Nachweise legen nahe, dass eine beständige Population dieser 
Art im Untersuchungsgebiet vorkommt.  

3.2.8.1 Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpina) 

Das Vorkommen einer gemeinschaftsrechtlich geschützten Art aus der Artengruppe der 
Schmetterlinge ist im Untersuchungsgebiet denkbar. Bei dem Nachtkerzenschwärmer 
handelt es sich um eine Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. Der Falter ist sehr mobil 
mit stark fluktuierenden Beständen. Lokale Nachweise der Art können oft nur zeitlich be-
grenzt erfolgen, da geeignete Habitate schnell besiedelt werden, jedoch nur selten über 
mehrere Jahre besetzt bleiben (EBERT & RENNWALD 1994). Zudem sind die Gefährdungs-
ursachen der Art nicht ausreichend bekannt, daher ist der Erhaltungszustand auf Ebene 
der kontinentalen biogeographischen Region unbekannt (BFN 2019). Der landesweite 
Erhaltungszustand der Art ist ebenfalls unbekannt, lediglich die Kriterien Verbreitungsge-
biet und Zukunftsaussichten werden als günstig eingeschätzt (LUBW 2019). Der Zustand 
der lokalen Population im Untersuchungsgebiet kann nicht beurteilt werden, da es sich um 
ein potentielles Vorkommen der Art handelt. Der Nachtkerzenschwärmer wird bundesweit 
als ungefährdet eingestuft und landesweit steht er auf der Vorwarnliste (EBERT et al. 
2008, RENNWALD et al. 2011). 

3.2.8.1.1. Charakterisierung der betroffenen Art 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Raupen des Nachtkerzenschwärmers leben an Standorten verschiedener Weiden-
röschen- und Nachtkerzen-Arten, wie Hochstaudenfluren feuchter Standorte, niederwüch-
sigen Röhrichten, Unkrautgesellschaften an Flussufern, sowie Feuchtkies- und Feucht-
schuttfluren (LUBW 2014c). Zu den Nahrungspflanzen der Raupe gehören verschiedene 
Nachtkerzengewächse (Onagraceae), wobei Weidenröschen-Arten, wie Zottiges Weiden-
röschen (Epilobium hirsutum), Kleinblütiges Weidenröschen (E. parviflorum), Vierkantiges 
Weidenröschen (E. tetragonum) und Sumpf-Weidenröschen (E. palustre) den Arten der 
Nachtkerzen-Gruppe (Oenothera biennis) vorgezogen werden (RENNWALD 2005, LUBW 
2014c). 
Die Eiablage erfolgt an der Blattunterseite der Nahrungspflanze. Nach dem Schlupf fres-
sen die Raupen überwiegend in der Abenddämmerung und nachts an Blättern und Blüten. 
Die Raupen wachsen schnell und können bereits nach 2-3 Wochen ausgewachsen sein 
(DREWS 2003, RENNWALD 2005). Nachdem die Puppe in einer selbst angefertigten unter-
irdischen Höhle überwintert, erscheinen im Frühsommer die Falter, deren Flugzeit sich 
von Mitte Mai bis Mitte Juni erstreckt. Der Nachtkerzenschwärmer ist ausgesprochen mo-
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bil und besiedelt in relativ kurzer Zeit neue Habitate, kann aber auch an bekannten Vor-
kommen schnell wieder verschwinden (LUBW 2014c). 

Verbreitung in Deutschland/Baden-Württemberg 

In Deutschland ist der Nachtkerzenschwärmer aus allen Bundesländern gemeldet, kommt 
aber meist nur lokal vor und wird nach Norden zunehmend seltener beobachtet (BFN 
2012a). In Baden-Württemberg ist der Nachtkerzenschwärmer sehr uneinheitlich verbrei-
tet (EBERT & RENNWALD 1994). Die Fundpunkte lassen kein Verbreitungsmuster mit 
Schwerpunkt- und unbesiedelten Räumen erkennen.  

Typisch für die Art sind die jährlich extremen Schwankungen im Auftreten der Falter und 
ihrer Raupen. 

3.2.8.1.2. Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Zur Feststellung eventueller Vorkommen wurden im Untersuchungsgebiet Flächen mit 
Vorhandensein der Raupennahrungspflanzen, auf Fraßspuren und Raupen hin unter-
sucht.  

Aktuell liegt trotz intensiver und gezielter Suche nach dem Nachtkerzenschwärmer kein 
Nachweis aus dem Untersuchungsgebiet vor. Auch von Dritten ist kein Nachweis der Art 
bekannt. Auf dieser Grundlage ist nach aktuellem Kenntnisstand nicht von einem Vor-
kommen auszugehen.  

Ansiedlungen des Nachtkerzenschwärmers sind jedoch jederzeit möglich. Durch eine 
Ökologische Baubegleitung (ÖBB) werden nachträgliche Funde berücksichtigt und erheb-
liche Beeinträchtigungen ausgeschlossen (vgl. Maßnahme V11 im LBP; Antragsteil E.IV). 

3.2.8.2 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) 

Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling ist eine gemeinschaftsrechtlich geschützte Art. 
Sie ist Art des Anhangs II und des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. 

Der Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen biogeographischen Region ist 
ungünstig bis unzureichend (BfN 2019). Der landesweite Erhaltungszustand ist in der Ge-
samtbewertung günstig. Bis auf das Einzelkriterium Habitat (unbekannt) sind alle anderen 
Kriterien (Verbreitung, Population und Zukunftsaussichten) günstig bewertet (LUBW 
2019). Der Zustand der lokalen Population im Untersuchungsgebiet kann nicht beurteilt 
werden, da es sich um ein potentielles Vorkommen der Art handelt. 

Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling wird bundesweit auf der Vorwarnliste geführt 
und landesweit als gefährdet eingestuft (Ebert et al. 2008, Reinhardt & Bolz 2011). 

3.2.8.2.1. Charakterisierung der betroffenen Art 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling besiedelt feuchte Mähwiesen, Feuchtwiesen-
brachen, Grabenränder sowie Hochstaudenflure mit Vorkommen des Großen Wiesen-
knopfs (Sanguisorba officinalis) und Kolonien der Wirtsameise (Myrmica rubra). Entschei-
dend ist, neben reichen Beständen der Raupennahrungspflanze und zahlreichen Nestern 
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der Wirtsameise, ein Mahdrhythmus, der die Entwicklung der Raupen in den Blütenköpfen 
ermöglicht (BfN 2012b, LUBW 2014d). 

Die Paarung und Eiablage beginnt aufgrund der kurzen Lebensspanne der Falter (7-10 
Tage) meist bereits wenige Stunden nach dem Schlupf. Die Weibchen legen die Eier auf 
den Blütenköpfen des Großen Wiesenknopfs ab (LUBW 2014d). Nach etwa acht Tagen 
schlüpfen die Raupen, die sich anschließend von den Blüten des Großen Wiesenknopfs 
ernähren. Nach der dritten Häutung lassen sich die Raupen von ihrer Futterpflanze auf 
den Boden fallen und warten bis sie von den Wirtsameisen in deren Nest getragen wer-
den (NLWKN 2011c). Dort überwintern die Raupen und ernähren sich bis zu ihrer Meta-
morphose zum Schmetterling im nächsten Sommer von der Ameisenbrut (BfN 2012b). 
Gegen Ende Juni bis Anfang August schlüpfen die Falter. Die anschließende Flugzeit ist 
stark witterungsabhängig und reicht meist von Juli bis August (NLWKN 2011c, BfN 
2012b). Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling gilt als sehr standorttreu und der tägli-
che Aktionsradius reicht in der Regel nicht über 100 m hinaus. Die Art bildet jedoch Meta-
populationen, das heißt Verbünde von in zumindest gelegentlichem Austausch stehenden 
Einzelbeständen; zwischen denen ein Individuenaustausch über 300-400 m hinweg be-
stehen kann. 

Verbreitung in Deutschland/Baden-Württemberg 

Der Verbreitungsschwerpunkt des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings liegt im Süden 
und in der Mitte Deutschlands, insbesondere in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und 
Rheinland-Pfalz (BfN 2012b, LUBW 2014d). 

In Baden-Württemberg sind hauptsächlich die mittlere und nördliche Oberrheinebene, der 
Kraichgau, Oberschwaben und das Bodenseegebiet besiedelt (LUBW 2014d). Bei dem 
Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling handelt es sich ebenso wie beim Hellen Wiesen-
knopf-Ameisenbläuling um eine Art die, vor allem in der Ebene und im angrenzenden Hü-
gelland, meist bis in Höhen um 500 m, verbreitet ist (Ebert & Rennwald 1991).  

3.2.8.2.2. Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Im Untersuchungsgebiet erfolgte trotz intensiver und gezielter Suche kein Nachweis des 
Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings. Zudem liegen für das Gebiet keine Funddaten 
der Art in der Landesdatenbank Schmetterlinge Baden-Württemberg am Staatlichen Mu-
seum für Naturkunde Karlsruhe vor. 

Es befinden sich dort zwar durchaus geeignete Habitate mit großen Beständen der bevor-
zugten Nektarquelle, der Eiablage- sowie Raupenfutterpflanze Großer Wiesenknopf 
(Sanguisorba officinalis), ein Vorkommen kann aber nach aktuellem Kenntnisstand nahe-
zu ausgeschlossen werden (Lingenfelder 2013). Bei weiterhin zunehmender Erwärmung 
ist jedoch eine Einwanderung aus dem Murg-Tal unterhalb Forbach möglich (Lingenfelder 
2013). 

3.2.9 Holzbewohnende Käfer 

Im Untersuchungsgebiet wurde im Bereich der Rodungsflächen nach holzbewohnenden 
Käfern des Anhangs IV der FFH-Richtlinie gesucht. Bei der Untersuchung wurde stehen-
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des und liegendes Totholz, Baumstümpfe etc. nach Schlupflöchern, Larven und adulten 
Käfern abgesucht. Im Untersuchungsgebiet konnten keine Vorkommen von holzbewoh-
nenden Käferarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie nachgewiesen werden. Ein Vor-
kommen des Scharlachkäfers (Cucujus cinnaberinus) ist potentiell möglich. 

3.2.9.1 Scharlachkäfer (Cucujus cinnaberinus) 

Im Untersuchungsgebiet konnten keine europarechtlich geschützten Arten aus der Arten-
gruppe der Holzkäfer nachgewiesen werden. Ein Vorkommen des Scharlachkäfers ist 
angesichts seiner noch ungeklärten Verbreitung in Baden-Württemberg potentiell möglich 
(Wurst 2010). Der Scharlachkäfer ist eine Art des Anhangs II und des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie. Der Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen biogeographi-
schen Region ist günstig (BfN 2019). Der Zustand der lokalen Population im Untersu-
chungsgebiet kann nicht beurteilt werden, da es sich um ein potentielles Vorkommen der 
Art handelt. 

Bundesweit ist die Art als vom Aussterben bedroht eingestuft (Stand 1998) und landes-
weit wurde die Art aufgrund dem unklaren Kenntnisstand über Bestand und Gefährdung 
im Jahre 2002 auf Landesebene nicht in die Rote Liste aufgenommen (Geiser 1998, Ben-
se 2002).  

Verantwortlich für die deutlich gehäuften Funde des Scharlachkäfers in den letzten Jah-
ren, welche auch den günstigen Erhaltungszustand der Art erklären, sind vor allem die 
gezielte Suche nach Larven sowie die stark gestiegene Erhebungstätigkeit (Eckelt et al. 
2014).  

3.2.9.1.1. Charakterisierung der betroffenen Art 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Larven leben unter der morschen Rinde von liegendem oder stehendem Totholz, vor 
allem von Laub-, seltener von Nadelholzarten in Tal- und Hanglagen von Bach- und 
Flussläufen (BUSSLER 2002, STRAKA 2010). Die Larvalentwicklung dauert mindestens 
zwei Jahre und findet in Auen bevorzugt in Pappeln und Silberweiden, in Bergmischwäl-
dern bevorzugt in Rotbuche und Bergahorn zwischen den zersetzten und feuchten 
schwarzen Bastfasern der Borke statt (BUSSLER 2002, STRAKA 2006).  

Die imaginale Aktivitätsphase des Scharlachkäfers in der Schwärmflüge, Paarung und 
Eiablage stattfinden ist sehr kurz (BFN 2012c, SCHAFFRATH 2012). Adulte Käfer können 
aufgrund dieser kurzen Aktivitätszeit und ihrer versteckten Lebensweise meist nur zwi-
schen April und Mai an Totholz und Baumstämmen nachgewiesen werden (BFN 2012c). 
Nach dem Schlupf überwintern die Imagines bevorzugt unter trockener Rinde von stehen-
dem Totholz (STRAKA 2006). 

Verbreitung in Deutschland/Baden-Württemberg 

In Deutschland wurde der Scharlachkäfer bis vor etwa 15 Jahren ausschließlich in Süd-
ostbayern nachgewiesen. Erst im Jahr 2003 konnte ein Individuum in Baden-Württemberg 
in der Rastatter Aue am Oberrhein nachgewiesen werden. Seitdem wurden auch weitere 
Vorkommen in Bayern in der Nähe von Augsburg und Ingolstadt und in der Nähe von Ba-
den-Baden in Baden-Württemberg bekannt (BfN 2012d, Wurst 2010, Schaffrath 2012). In 
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der Rastatter Aue am Oberrhein hat sich der Scharlachkäfer inzwischen etabliert 
(REIBNITZ 2008). 

3.2.9.1.2. Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

Der Scharlachkäfer besitzt grundsätzlich das Potential das Untersuchungsgebiet zu be-
siedeln. Nachweise der Art gelangen jedoch, trotz der gezielten Suche nach Larvalstadien 
an stehendem oder liegendem Totholz, nicht (vgl. Erfassungsmethoden BINNER & 

BUSSLER 2006). Es existiert eine alte Fundmeldung des Forstentomologen H. 
NÖRDLINGER (1818-1887) aus dem Schwarzwald (HORION 1960), die jedoch damals auf-
grund des Fundortes, der ein isoliertes Vorkommen weit außerhalb der westlichen Areal-
grenze darstellten würde, von BUSSLER (2002) als fraglich eingestuft wurde. Die Verbrei-
tung im Naturraum erscheint eher in der rheinseitigen Vorbergszone sowie im unteren 
Murgtal selbst möglich (WURST 2010). Auch von Dritten wurde nicht bekannt, dass die Art 
im Untersuchungsgebiet nachgewiesen wurde, so dass nach aktuellem Kenntnisstand 
nicht von einem Vorkommen des Scharlachkäfers ausgegangen wird. 
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4 Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Tatbestände 

4.1 Vermeidungsmaßnahmen im Sinne von § 15 Abs. 1 BNatSchG 

Mit den folgenden Maßnahmen sollen Beeinträchtigungen von Tieren der streng ge-
schützten Arten durch das Vorhaben so weit wie möglich vermieden werden: 

• V1 Fäll- und Rodungszeitenbeschränkung 

• V2 Vergrämung von Zauneidechsen 

• V3 Einzäunen von Vorhabenflächen mit Reptilien-/Amphibiensperren 

• V4 Umsiedlung von Tieren 

• V5 Überprüfung auf Bruten des Fichtenkreuzschnabels vor der Fällung 

• V11 Ökologische Baubegleitung 

4.1.1 V1 Fäll- und Rodungszeitenbeschränkung 

Ziel der Maßnahme ist, die Tötung, Verletzung und Beschädigung europäisch geschützter 
Vögel, Fledermäuse und Haselmäusen sowie deren Entwicklungsstadien zu vermeiden.  

Werden Bäume, Sträucher, Hecken und Gestrüppe während der Vogelbrutzeit stark zu-
rückgeschnitten, gefällt oder gerodet, so können dabei Jungvögel verletzt oder getötet 
und Eier beschädigt oder zerstört werden. Werden Bäume mit Höhlen gefällt, können da-
rin befindliche Fledermäuse getötet werden.  

Um die Tötung und Verletzung europäischer Vogelarten i. S. v. § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. 
Abs. 5 Satz 1 und Satz 2 Nr. 1 BNatSchG zu vermeiden, werden die gesetzlichen Ro-
dungszeiten nach § 39 (5) BNatSchG eingehalten. Demnach dürfen keine Fällarbeiten in 
den Monaten März bis Ende September durchgeführt werden. Auch die Beseitigung von 
Gestrüppen erfolgt nur außerhalb dieses Zeitraums. Damit wird sichergestellt, dass weder 
Eier zerstört oder beschädigt werden, noch Jungvögel verletzt oder getötet werden.  

Um zu verhindern, dass Fledermäuse in den Baumhöhlen überwintern, welche bei Fällun-
gen der Bäume verletzt oder getötet werden könnten, werden alle zu Fällenden Bäume im 
Herbst von einer fachkundigen Person auf Baumhöhlen kontrolliert. Werden bei den Kon-
trollen Baumhöhlen gefunden, werden sie auf einen Besatz durch Fledermäuse oder 
sonstigen Tieren mittels Endoskopkamera untersucht und bei Negativbefund verschlos-
sen. Sollten Höhlen nicht ausreichend einsehbar sein, so dass ein Besatz nicht ausge-
schlossen werden kann, werden die Höhlen mit dem Reusenprinzip verschlossen (nach 
HAMMER & ZAHN 2011). So können sich in den Baumhöhlen befindliche Tiere entweichen 
aber nicht mehr in die Höhle gelangen (vgl. Abbildung 79). Dadurch kann die Tötung von 
Tieren bei den Baumfällungen vermieden werden. 
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Abbildung 79: Verschluss von Baumhöhlen mit einer Folie nach dem Reusenprinzip nach HAMMER & 

ZAHN 2011 

Mit der Wahl des Zeitraums zwischen November und Ende Februar für die Durchführung 
der Baumfällungen (keine Wurzelstockentfernung durch Rodung) finden diese auch in der 
Winterschlaf-Phase der Haselmaus statt, in der sie sich nicht mehr in Nestern in den 
Bäumen und Sträuchern sondern in Bodennestern aufhält. Für die Haselmaus sind jedoch 
zusätzliche Maßnahmen notwendig: 

• schonendes Fällen der Gehölzbestände (Fällarbeiten manuell, ohne den Einsatz 
von Harvestern, Rückemaschinen oder sonstigen schweren Maschinen) bzw. 
Abschneiden der Strauchvegetation sowie vorsichtiges Abräumen der gefällten 
Bäume resp. des Schnittguts im Winterhalbjahr (ca. Ende Oktober bis - wegen 
der Vögel - Ende Februar). Bei einem früheren Termin ist nicht sichergestellt, 
dass sich die Haselmäuse bereits in ihren Winterverstecken im Boden befinden. 
Bei Baumfällungen bereits Anfang Oktober könnten Tiere, die sich in Nestern in 
z.B. Fichten oder in Baumhöhlen befinden, getötet werden. Die Haselmaus be-
gibt sich erst ab Oktober in ihre Winternester. 

• kein Befahren der Flächen mit schweren Maschinen, Entfernen des Stamm- und 
Astmaterials mit der Seilwinde, Sammeln auf Rückegassen Abstand mind. 20 m, 
Rückegassen möglichst im Bereich von Flächen, die für die Haselmaus weniger 
geeignete Strukturen (zur Anlage von Bodennestern) aufweisen. 

• Rodung/Bodenabtrag ab Mitte Mai, Tiere sind nach dem Erwachen abgewandert 
und zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf den unattraktiv gemachten Flächen. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt den jeweiligen Durchführungszeitraum der artenschutz-
rechtlichen Vermeidungsmaßnahme im Jahresverlauf für die jeweilige Tiergruppe bzw. 
Art.  
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Tabelle 66: Durchführungszeitraum der artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen im 

Jahresverlauf 

Monat Vögel Fledermäuse Haselmaus 

Jan   
  

   

Fällen der Bäume (keine Wurzelstockentfernung), 
Entfernen von sonstiger Vegetation Feb 
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April  

   Mai 
 Ab Mitte Mai: Rodung (Entfernen der Wurzelstöcke),  

Bodenvorbereitung Juni 

   

Juli   

Aug 

  

Sept 

  

Okt 

  

   
Hinweis* 

Nov 

  

   

Fällen der Bäume, (keine Wurzelstockentfernung), 
Entfernen von sonstiger Vegetation Dez 

  

*): Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen von Fledermäusen wird idealerweise eine Fällung in 

den Monaten November bis Februar, während der Winterruhe der Fledermäuse durchgeführt. 

Da dieser Durchführungszeitraum aufgrund der Höhenlage und der zu erwartenden Witte-

rungsbedingungen problematisch sein kann, ist eine Fällung auch bereits im Oktober denk-

bar. Bei einer Fällung im Oktober muss vor Beginn der Arbeiten kontrolliert werden, ob die 

Höhlenbäume als Quartiere genutzt werden. Bei einer Nutzung als Quartier wird die Fällung 

später durchgeführt. 

4.1.2 V2 Vergrämung von Zauneidechsen 

Zur Vermeidung der Tötung von Eidechsen im Bereich der Abgrabungsfläche wird vor 
Beginn der Inanspruchnahme eine Vergrämung der Tiere aus ihren Lebensräumen inner-
halb des Eingriffsbereiches durchgeführt. Dazu werden die Flächen durch Mähen der Ve-
getationsbestände und Entfernen von Versteckmöglichkeiten wie Streuauflage oder 
Steinhaufen möglichst unattraktiv für Eidechsen gestaltet (LAUFER 2014, Peschel et al. 
2013). Die Krautvegetation wird alle 4 Wochen auf wenige Zentimeter abgemäht. Das 
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Mahdgut wird vollständig abgeräumt. Es entsteht eine niedrig bewachsene, einförmige 
Fläche, die zwar besonnt ist, aber keine weiteren für Zauneidechsen relevanten Struktu-
ren aufweist. Die Entfernung der Versteckmöglichkeiten erfolgt in der Aktivitätsperiode der 
Zauneidechse zwischen April und Ende September, um eine aktive Flucht der Zau-
neidechsen zu ermöglichen. Im Vorhabenbereich verbleibende Tiere werden vor einer 
Tötung abgefangen und auf angrenzende Lebensräume verbracht.  

Direkt vor Inanspruchnahme der Flächen werden bei geeignetem Witterungsverhältnissen 
die in Anspruch zu nehmenden Bereiche abgegangen und auf ein Vorhandsein von Ei-
dechsen erneut überprüft. Sollten sich keine Eidechsen mehr auf den Flächen befinden, 
können diese abgegraben werden.  

4.1.3 V3 Einzäunen von Vorhabenflächen mit Reptilien-/Amphibiensperren 

Um zu verhindern, dass Reptilien und Amphibien in den Vorhabenbereich einwandern, 
werden in den folgenden Bereichen Reptilien-/Amphibiensperren ausgebracht: 

• Zufahrten im Bereich Steinbruch Schneidersköpfle 

• Auslaufbauwerk der Unterstufe und des Portalgebäudes des Zufahrtsstollens der 
Unterstufe 

• Baustelleneinrichtungsflächen an der B462 und am Bahnhof Raumünzach 

Weiterhin sind die Reptilien-/Amphibiensperren an den Zufahrtsbereichen der abzuzäu-
nenden Vorhabenflächen so zu gestalten, dass ein etwa 10 m langer Bereich beidseitig 
der Baustraße eingefasst wird. An ihren Enden weisen die Zaunzugaben einen Winkel 
von etwa 90° auf, um eventuell an den Zäunen entlangwandernde Tiere weg vom Ver-
kehrsraum zum Bestand hin abzulenken. 

4.1.4 V4 Umsiedlung von Tieren 

Durch die Umsiedlungen wird die Tötung auf ein unvermeidbares Maß reduziert. Bei Ar-
ten, von denen aufgrund ihres Verhaltens und der jeweils konkret besiedelten Lebens-
räume ein großer Teil der Individuen gefangen und umgesiedelt werden kann, ist eine 
Senkung des Tötungsrisikos auf einen nicht signifikanten Umfang erreichbar; dann stellt 
die Tötung keinen artenschutzrechtlichen Tatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG mehr 
dar. 

Folgende Tiere werden umgesiedelt: 

• Zauneidechse 

Die Umsiedlung erfolgt zur Aktivitätszeit im Jahr vor der Flächeninanspruchnahme. Die 
Tiere werden in die davor vorbereiteten Ersatzlebensräume verbracht. 

Sollte der Scharlachkäfer an zu fällenden bzw. gefällten Bäumen festgestellt werden (Prü-
fung durch Ökologische Baubegleitung), so werden die besiedelten Stamm-/Astabschnitte 
in Flächen außerhalb der Vorhabenflächen gebracht, wo eine Weiterentwicklung der Käfer 
möglich ist. 
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4.1.5 V5 Überprüfung auf Bruten des Fichtenkreuzschnabels vor der Fällung 

Der Fichtenkreuzschnabel brütet während des ganzen Jahres mit einem Schwerpunkt im 
in den Winter- und Frühjahrsmonaten. Von einem Jahr zum anderen können erhebliche 
Bestandsfluktuationen beim Fichtenkreuzschnabel auftreten. Daher sind kurz vor der Fäl-
lung der Bäume im Winterhalbjahr die Flächen bei geeigneter Witterung auf denkbare 
Bruten des Fichtenkreuzschnabels zu kontrollieren. Sollten Bruten des Fichtenkreuz-
schnabels im Bereich der Baufelder auftreten, so ist der Nestbereich plus eines Puffers 
von 10 m von der Fällung auszusparen. Dadurch wird verhindert, dass in den Nestern 
befindliche Eier und Jungvögel nicht zerstört werden. Die Fällung der verbleibenden 
Bäume ist nach Beendigung der Brut durchführbar. 

4.1.6 V11 Ökologische Baubegleitung 

Die Ökologische Baubegleitung hat u.a. die folgenden Aufgaben: 

• Überwachung der naturschutzbezogenen Bestimmungen des Planfeststellungs-
beschlusses 

• Überwachung der Einhaltung natur- und umweltschutzbezogener Gesetze und 
Verordnungen (z.B. hinsichtlich des Zustands von Baufahrzeugen und -maschi-
nen, der Lagerung von Stoffen etc.) 

• Kontrolle der fachgerechten Ausführung der Kompensationsmaßnahmen 

• Organisation und Überwachung der Umsiedlungen von Tieren (Maßnahme V4) 

• Überprüfung der Baufelder auf eventuellen weiteren Umsiedlungsbedarf vor der 
Inanspruchnahme der Flächen 

• Dokumentation des Zustands von Flächen vor der bauzeitlichen Inanspruchnah-
me als Grundlage der gleichartigen Wiederherstellung im Zuge der Rekultivie-
rung. 

Neben der Überwachung der Einhaltung der umwelt- und naturschutzbezogenen Bestim-
mungen des Planfeststellungsbeschlusses und der einschlägigen gesetzlichen Bestim-
mungen obliegt der Ökologischen Baubegleitung insbesondere die Prüfung ggf. beson-
ders bedeutsamer Naturhaushaltsfunktionen von Flächen, ehe diese konkret in Anspruch 
genommen werden. So ist es möglich, dass sich bis zur Bauausführung wertgebende 
Arten angesiedelt haben, die bisher nicht vorkommen, etwa, wenn durch Windbruch 
Stammspalten entstehen und von Fledermäusen als Quartier genutzt werden können. 

4.2 Ausgleichsmaßnahmen 

Im Folgenden werden Maßnahmen beschrieben, mit denen denkbare Verbotstatbestände 
des § 44 (1) BNatSchG vermieden werden können. Die Maßnahmen werden frühzeitig vor 
Baubeginn umgesetzt, so dass sie als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF) fungie-
ren können. Für manche Arten werden diese Maßnahmen seitens des Vorhabenträgers 
jedoch nicht als CEF-Maßnahmen eingestuft, weil der Nachweis ihrer Wirksamkeit für 
einige Arten nur schwer erbracht werden könnte. Für diese Arten wird der günstige Erhal-
tungszustand durch die Ausführung von FCS-Maßnahmen erhalten. 
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Folgende Maßnahmen werden zur Sicherung der ökologischen Funktionen der Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten (CEF) bzw. zur Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustands 
(FCS) von betroffenen Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und europäischer Vogel-
arten durchgeführt: 

• Bereitstellung künstlicher Quartiere und Nisthilfen 

- KQ1 Verbesserung des Quartierangebots für Fledermäuse im Wald durch 
künstliche Quartiere 

- KQ3 Verbesserung des Brutplatzangebots für höhlenbrütende Vögel durch 
künstliche Nisthilfen im Wald 

- KQ4 Verbesserung des Brutplatzangebots für freibrütende Vögel durch An-
lage von Brutnischen in Steilwänden 

- KQ6 Optimierung einer Brutnische für den Uhu 

• Maßnahmen im Wald 

- KN1 und KN2 Nutzungsverzicht in Waldbeständen 

- KW1 Waldumbau Ziel: Schlucht- und Blockwald frischer bis feuchter 
Standorte  

• Maßnahmen im Offenland 

- KO2 Anlage von Stein- und Totholzhaufen sowie Sandlinsen 

4.2.1 Bereitstellung künstlicher Quartiere und Nisthilfen 

4.2.1.1 KQ1 Verbesserung des Quartierangebots für Fledermäuse im Wald durch 
künstliche Quartiere 

Bei der Fällung werden Höhlenbäume zerstört, die potentielle Quartierstrukturen (Specht-
höhlen, Astabbrüche, Baumspalten und abstehende Rinde) für Fledermäuse darstellen. 
Als Ersatz werden insgesamt 88 künstliche Quartiere für Fledermäuse ausgebracht. Die 
Ausbringung der künstlichen Quartiere dient der Überbrückung (25 - 30 Jahre) von entfal-
lenden Quartieren, bis das vorhabenbedingt eintretende Defizit an Baumhöhlen durch das 
Entstehen neuer, natürlicher Höhlen in vergleichbarer Anzahl ausgeglichen ist. Es werden 
unterschiedliche Kästen ausgebracht (u.a. Flachkasten, unterschiedliche gestaltete Fle-
dermaushöhlen).  

Die Positionierung der Kästen und der Baumhöhlen erfolgt in mindestens 3 m Höhe. Da-
bei sollte der Standort des künstlichen Quartieres einen freien Anflug gewähren. Um un-
terschiedliche Standortbedingungen bereitzustellen, werden die Fledermauskästen und 
die Fledermaushöhlen in verschiedene Himmelsrichtungen (außer Nordausrichtung) an-
gebracht. Dabei werden sowohl Standorte im Waldesinneren als auch an Lichtungen und 
Waldrändern bereitgestellt. Ein kleiner Teil der Kästen sollte der Sonne ausgesetzt sein, 
um den Fledermäusen relativ warme Quartiere, besonders im zeitigen Frühjahr und im 
Herbst, anzubieten. Die Fledermauskästen sollten jeweils in Gruppen von 5 - 10 Kästen 
an benachbarten Bäumen angebracht werden.  

Die jährliche Reinigung, Wartung und erforderlichenfalls Erneuerung der Fledermauskäs-
ten ist Aufgabe des Vorhabenträgers. Die Aufgabe wird verzichtbar, wenn die mit den 
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künstlichen Quartieren zu erbringende Kompensationsfunktion durch natürliche Quartiere 
erfüllt wird. Dies kann rund 25 Jahre nach Maßnahmenbeginn erwartet werden.  

Die Ausbringung von künstlichen Nisthilfen kann nur in Kombination mit der Nutzungsauf-
gabe von Waldbeständen kombiniert werden. 

4.2.1.2 KQ3 Verbesserung des Brutplatzangebots für höhlenbrütende Vögel durch 
künstliche Nisthilfen im Wald 

Bei der Fällung werden Bäume mit potentiellen Bruthöhlen von Vögeln zerstört. Zusätzlich 
werden durch die baubedingte Flächeninanspruchnahme und baubedingte Störungen 
mögliche Reviere ungefährdeter Höhlenbrüter beschädigt bzw. zerstört. Als Ersatz wer-
den in doppelter Anzahl Nisthilfen für Kleinvögel aufgehängt (insgesamt 24 Stück). Fol-
gende Nisthilfen werden verwendet:  

• Nistkasten für Kleinvögel: Der Nistkastentyp besitzt folgende Ausmaße: ca. 30 
cm hoch und 15 cm breit. Der Durchmesser des Einflugloches richtet sich nach 
den Ansprüchen der jeweiligen Art: 

- Durchmesser von 2,6 cm für Tannenmeise, Haubenmeise, Weidenmeise 
und Blaumeise (18 Stück) 

- Durchmesser 3,2 cm für Kohlmeise (6 Stück) 

Die Nisthilfen für die Tannenmeise, Haubenmeise und die Weidenmeise werden mit Bo-
denstreu und Holzspäne gefüllt, um den natürlichen Trieb, eigene Nester in morschem 
Holz anzulegen, auszunutzen. 

Die Nisthilfen werden in jüngeren Waldbeständen (Stangenholz und geringes Baumholz) 
aufgehängt, in denen noch keine natürlichen Baumhöhlen entstanden sind. Die Ausbrin-
gung von Vogelnistkästen, als Ausgleichsmaßnahme für dauerhafte Flächeninanspruch-
nahme, dient der Überbrückung (25 - 30 Jahre) von entfallenden Baumhöhlen und Brut-
möglichkeiten, bis das vorhabenbedingt eintretende Defizit an Baumhöhlen durch das 
Entstehen neuer, natürlicher Höhlen in vergleichbarer Anzahl ausgeglichen ist. Die Aus-
bringung der Nistkästen als Ausgleichsmaßnahme für die bauzeitlichen Störungen und 
Flächeninanspruchnahmen dient der Überbrückung von entfallenden Baumhöhlen und 
Brutmöglichkeiten, bis die Bauarbeiten abgeschlossen sind. 

Zur Verbesserung des Höhlen- und Nischenangebotes für den Grauschnäpper werden 
pro betroffenes Brutpaar 3 Halbhöhlen-Nistkästen ausgebracht. Insgesamt ergibt sich so 
ein Bedarf von 15 Nistkästen. Die Nistkästen werden in der Nähe der bisherigen Revier-
zentren in lichten Laub-, bzw. Mischwaldbeständen angebracht, da diese vom Grau-
schnäpper als Lebensraum bevorzugt werden. 

Für die Hohltaube werden pro betroffenes Brutpaar 3 künstliche Nisthöhlen im Untersu-
chungsgebiet ausgebracht (insgesamt 9 Nisthöhlen). Die Standorte zum Ausbringen der 
Nisthilfen sollten weniger als 3 km vom Offenland entfernt sein. Befinden sich potentielle 
Neststandorte weiter als 3 bis 5 km vom Offenland entfernt, werden diese von der Hohl-
taube nicht besiedelt (RICHARZ & HORMAN 2008). Nach PÜHRINGER (1990) werden Nist-
kästen von der Hohltaube gern angenommen, jedoch fast ausschließlich in schon besie-
delten Bereichen. 
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Für den Rauhfußkauz werden insgesamt 10 Nisthilfen südlich der Streitmannsköpfe, öst-
lich des Seekopfes und auf dem Fürfel ausgebracht. Die zur Ausbringung gewählten Be-
reiche sollten folgende Kriterien aufweisen: 

− Oberhalb 800 m ü. NN, oder über 700 m ü. NN und in Kuppenlage 

− Möglichst Hochflächen, flache Rücken, Kuppen und ebene Gipfelbereiche 

− Abseits von Vorkommen des Waldkauzes  

Für die Waldohreule werden 5 Kunstnester ausgebracht. Die Ausbringung erfolgt in 
stabilen, Deckung bietenden Bäumen in mehr als 5 m Höhe, im oberen Drittel der Bäume, 
idealerweise in Kiefern oder Fichten. Der Horst ist so anzubringen, dass er von oben und 
außen durch Zweige geschützt ist.  

Für den Waldkauz werden für das betroffene Brutpaar drei Nistkästen angebracht. Hierfür 
eignen sich das Murgtal und das Nordufer der Schwarzenbachtalsperre 

Zur Sicherung der Brutmöglichkeiten des Uhus wird eine Brutnische an einer Felswand 
westlich von Raumünzach geschaffen. Die Brutnische sollte eine Tiefe von 1 m und eine 
Breite von 2 bis 3 m aufweisen. Dabei sollte der Untergrund nicht zu Vernässung neigen. 
Ein freier An- und Abflug der Tiere sollte gewährleistet sein. Unter Umständen sind Sträu-
cher und kleine Bäume zurückzuschneiden. 

Ein Monitoring ist für die ungefährdeten Höhlenbrüter nicht erforderlich, da die Besiedlung 
von Nistkästen durch Meisen hinreichend belegt ist (z. B. HÖLZINGER & MAHLER 2001, 
RICHARZ & HORMANN 2008). Eine Reinigung der Nisthilfen erfolgt jährlich im Herbst. Die 
Nisthilfen für Waldkauz, Rauhfußkauz, Waldohreule, Grauschnäpper und Hohltaube sind 
jährlich auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen. 

4.2.1.3 KQ4 Verbesserung des Brutplatzangebots für freibrütende Vögel durch 
Anlage von Brutnischen in Steilwänden 

Zur Sicherung der Brutmöglichkeiten des Wanderfalken und des Uhus wird eine Brutni-
sche bzw. ein Nistkasten südlich des Kuckucksfelsen geschaffen. Es wird angestrebt, 
dass eine Felsnische herzurichten ist. Nur für den Fall, dass die örtlichen Begebenheiten 
dies nicht zulassen, wird ein entsprechend dimensionierter Nistkasten ausgebracht. Die 
Brutnischen sollten eine Tiefe von 1 m und einer Breite von 2 bis 3 m aufweisen. Dabei 
sollte der Untergrund nicht zu Vernässung neigen. Ein freier An- und Abflug der Tiere soll-
te gewährleistet sein. Unter Umständen sind Sträucher und kleine Bäume zurückzu-
schneiden. Die Maßnahme wird derart ausgeführt, dass die neu geschaffene Nistmöglich-
keit ihre Funktion über die Dauer der Bauarbeiten hinweg erfüllen kann. Die Brutnische ist 
jährlich auf ihre Funktionsfähigkeit hin zu überprüfen.  

4.2.1.4 KQ6 Optimierung einer Brutnische für den Uhu 

Im oberen Bereich der Staumauer der Schwarzenbachtalsperre befinden sich 24 Über-
laufdurchlässe. Der mittlere Durchlass ist durch ein Bauwerk auf der Wasserseite ver-
deckt. In diesen Durchlass wird eine Plattform so eingebaut, dass eine überdachte Brutni-
sche für den Uhu entsteht. Die Plattform wird so hergerichtet, dass sie den Ansprüchen 
des Uhus in optimaler Weise entsprechen.  
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Die Brutnische wird jährlich auf ihre Funktion hin überprüft. Pflegemaßnahmen sind nicht 
erforderlich. 

4.2.2 Maßnahmen im Wald 

4.2.2.1 Waldumbau 

Durch den Umbau von naturfernen zu naturnahen Waldbeständen auf insgesamt rund 
1,5 ha werden sich die Lebensbedingungen von Tieren langfristig verbessern. Es handelt 
sich dabei um folgende Maßnahmen: 

• KW1 Waldumbau Ziel: Schlucht- und Blockwald frischer bis feuchter Standorte) 

Da die Entwicklung von Wäldern lange Zeiträume bedürfen, sind diese Maßnahmen nicht 
als CEF- bzw. FCS-Maßnahmen anzurechnen.  

Der Waldumbau wirkt sich kurzfristig insbesondere in den ersten Jahren auch positiv auf 
einige Vogelarten aus. Durch die Schaffung von Waldrändern und Lücken im Bestand 
können z.B. Waldohreule und Waldkauz bei der Nahrungssuche profitieren. Durch die 
aufkommenden jungen Gehölze entstehen günstige Brutbedingungen für ungefährdete 
Gebüsch und Baumbrüter. Fledermäuse finden entlang der Waldkanten günstige Jagdbe-
dingungen vor.  

4.2.2.2 Nutzungsverzicht in Waldbeständen 

Als Kompensation der beanspruchten Waldflächen, werden insgesamt rd. 56,7 ha Wald-
bestände unbefristet aus der forstlichen Nutzung entlassen und dem natürlichen Alte-
rungs- und Sukzessionsprozess überlassen. Die Nutzungsaufgabe in Wäldern führt dazu, 
dass die Bäume ins natürliche Alters- und Zerfallsstadium übergehen können. Nach eini-
gen Jahren ist mit einer Zunahme des natürlichen Höhlenangebots zu rechnen. Die Höh-
len entstehen als Fäulnishöhlen etwa nach dem Abbrechen abgestorbener Äste und 
durch verstärkte Ansiedlungen von Spechten, die insbesondere wegen des zunehmenden 
Totholzangebots als Nahrungsressource zu erwarten sind. Von der Maßnahme profitieren 
u.a. sowohl Fledermäuse als auch Brutvögel. 

Der Nutzungsverzicht von Waldbeständen erfolgt durch folgende Maßnahmen: 

• KN1 Nutzungsaufgabe in Nadelholzmischbeständen (rd. 32,4 ha) inklusive einer 
Pufferzone von 500 m mit Borkenkäfermanagement 

• KN2 Nutzungsaufgabe in Laubmischwäldern (rd. 24,3 ha) 
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4.2.3 Maßnahmen im Offenland 

4.2.3.1 KO2 Anlage von Stein- und Totholzhaufen sowie Sandlinsen 

Durch die Anlage von Stein- und Totholzhaufen sowie Sandlinsen werden Lebensräume 
insbesondere der Zauneidechse und der Gelbbauchunke optimiert. Die Habitatelemente 
verteilen sich wie folgt: 

• Gelände des Rudolf-Fettweis-Werkes: 

- 4 Totholzhaufen 

- 1 Steinhaufen 

- 1 Sandlinse 

Die Steinhaufen werden mit einer Höhe von 1 m und einer Grundfläche von jeweils ca. 
10 m² angelegt. Die Grundfläche wird bis ca. 0,5 tief ausgehoben. Der zentrale Teil der 
Grube wird mit Steinen mit ca. 20-40 cm Durchmesser aufgefüllt. Um den Kern werden 
Steine mit Durchmessern zwischen 10 und 20 cm geschüttet. Mit ihnen wird die endgülti-
ge Höhe von ca. 1 m erreicht. Zum Rand der ausgehobenen Grube verbleibt eine schma-
le Lücke (bis ca. 20 cm breit). Auf den Steinhaufen werden mehrere plattige Steine mit 
Durchmessern von ca. 30-40 cm in südwestlicher bis südöstlicher Exposition gelegt. Sie 
dienen als Sonnenplätze; unter ihnen bestehen trockene Hohlräume als Rückzugsmög-
lichkeiten bei ungünstiger Witterung. 

Die Totholzhaufen werden mit einer Höhe von 1 bis 1,5 m und einer Grundfläche von je-
weils ca. 10 m² angelegt. Hierfür wird die Grundfläche rund 0,5 m ausgehoben und an den 
nördlichen Rand geschoben. Die Grube wird mit Stämmen, Wurzelstubben und Reisig 
aufgefüllt. Sie dienen neben der Thermoregulation auch dem Schutz vor Fraßfeinden.  

Um die Stein- und Totholzhaufen werden Sandlinsen angelegt. Die Sandschüttung erfolgt 
bis zu einer Höhe von ca. 20-30 cm über dem ursprünglichen Niveau. Mit dem Sandkranz 
werden Möglichkeiten zur Eiablage für Reptilien geschaffen. 
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5 Angaben zur artenschutzrechtlich veranlassten Erfolgskontrolle (Monito-
ring) 

Für die Arten, für die CEF- bzw. FCS-Maßnahmen durchgeführt werden, wird eine Er-
folgskontrolle (Monitoring) durchgeführt. Die Methodik des Monitorings inklusive Risiko-
management wird in einem Monitoring-Konzept vor Baubeginn der Höheren Naturschutz-
behörde vorgelegt. Generell gilt: 

• Die Methoden des Monitorings entsprechen den fachlichen Standards, die für 
Vögel von SÜDBECK et al. (2005) und für die Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie von DOERPINGHAUS et al. (2005) benannt sind. 

• Sobald die zur Erfolgsdokumentation erforderlichen Nachweise erbracht sind, 
können die Erfassungen im jeweiligen Jahr abgebrochen werden; die von 
SÜDBECK et al. (2005) und DOERPINGHAUS et al. (2005) benannte Anzahl von 
Durchgängen ist dann nicht mehr nötig. So sind für tagaktive Vogelarten nicht 
fünf Durchgänge notwendig, wenn bereits bei früheren Durchgängen die für die 
Erfolgsdokumentation erforderlichen Brutnachweise erbracht werden.  

• Das Monitoring muss bei FCS-Maßnahmen nicht zwangsläufig im Bereich aller 
Maßnahmenflächen vorgenommen werden. Es ist ausreichend, wenn durch die 
Untersuchungen nachgewiesen wird, dass sich der Erhaltungszustand der Arten 
nicht verschlechtert, d.h. dass sie in mindestens gleicher Anzahl wie vor den 
durch das Vorhaben ausgelösten Schädigungen vorkommen. 

• Für Arten, die bei künftigen Neufassungen der jeweiligen Roten Listen des Lan-
des Baden-Württemberg als ungefährdet eingestuft werden, erlischt die Pflicht 
zum Monitoring, weil aus dieser Einstufung hervorgeht, dass der Erhaltungszu-
stand der Population günstig ist. 

• Ergibt das Monitoring, dass die CEF- bzw. FCS-Maßnahmen ihre Ziele wider Er-
warten nicht erfüllen, sind weitergehende Maßnahmen erforderlich (Risikoma-
nagement). 

Weil bei FCS-Maßnahmen der Erhaltungszustand nicht für die lokalen Populationen, son-
dern für die Populationen ohne lokalen Bezug zu sichern ist, können die Maßnahmen des 
Risikomanagements grundsätzlich in jedem fachlich geeigneten Gebiet Baden-
Württembergs durchgeführt werden. Für das Risikomanagement sind z.B. Maßnahmen in 
Naturschutzgebieten mit Vorkommen der jeweiligen Arten geeignet. 
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6 Zusammenfassende Darstellung denkbarer artenschutzrechtlicher Verbots-
tatbestände und der Vermeidungs-/CEF-Maßnahmen 

Auf den nächsten Seiten werden denkbare artenschutzrechtliche Verbotstatbestände im 
Sinne von § 44 BNatschG zusammenfassend dargestellt sowie Angaben zu Vermei-
dungs- und CEF-Maßnahmen gemacht. Ebenfalls werden erforderliche Ausnahmen nach 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG aufgelistet sowie die FCS-Maßnahmen dargestellt, mit denen ver-
hindert wird, dass sich der Erhaltungszustand der Populationen der Art verschlechtert. 
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    Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG          

Art Vorkommen im UG 

Tötungen  

(Nr. 1) 

Erhebliche Störung  

(Nr. 2) 

Beschädigung und Zerstörung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten  

(Nr. 3) 

Vermeidungsmaß-

nahme CEF-Maßnahme 

Ausnahme 

erforderlich FCS-Maßnahme 

Europäische 

Vögel                 

Auerhuhn 2-3 Hähne und 4 bis 8 Hennen 

im Bereich des Seekopfes 

- - keine bau- und anlagebedingten Beeinträch-

tigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten; 

Beeinträchtigung durch Schall und Bewe-

gungsunruhe erfolgen jedoch in folgenden 

Bereichen: 

• rd. 0,1 ha Auerhuhn relevante Fläche der 

Priorität 3 (Flächeninanspruchnahme) und 

22,3 ha Auerhuhn relevante Fläche der Prio-

rität 3 (Lärm; Portal Schwarzenbachwerk mit 

bauzeitliche Zufahrt) 

- - nein - 

Grauspecht 1 Revier - Baubedingte  

Störungen bei  

einem Revier 

• baubedingte Beeinträchtigung von  

Fortpflanzungs- und Ruhestätten bei einem 

Revieren 

- • Nutzungsaufgabe von 

Waldbeständen (KN1, KN2) 

• Waldumbau (KW1) 

vorsorglich*  

Grauschnäpper 12 Reviere • baubedingte Tötun-

gen bei Baumfällun-

gen zur Brutzeit 

Baubedingte  

Störungen bei 5  

Revieren 

• baubedingte Beeinträchtigung von  

Fortpflanzungs- und Ruhestätten bei insge-

samt 5 Revieren 

• Fäll- und Rodungs-

zeitenbeschränkung 

• Ausbringung von 15 Nist-

kästen (KQ3) 

vorsorglich* - 

Hohltaube 7 Reviere - Baubedingte  

Störungen bei 3  

Revieren 

• baubedingte Beeinträchtigung von  

Fortpflanzungs- und Ruhestätten bei insge-

samt 3 Revieren 

- • Ausbringung von 9  

Nistkästen (KQ3) 

• Nutzungsverzicht in Wald-

beständen (KN1, KN2) 

vorsorglich*  

Rauhfußkauz 5 Reviere - Baubedingte  

Störungen bei 1  

Revier 

• baubedingte Beeinträchtigung von  

Fortpflanzungs- und Ruhestätten bei einem 

Reviere 

- • Ausbringung von 10 Nist-

kästen (KQ3) 

vorsorglich* - 

Schwarzspecht 4 Reviere (+1 knapp nördlich 

des UGs) 

- Baubedingte  

Störungen bei 2  

Revieren 

• baubedingte Beeinträchtigung von  

Fortpflanzungs- und Ruhestätten bei insge-

samt 2 Revieren 

- • Totholzanreicherung durch 

die Nutzungsaufgabe von 

Waldbeständen (KN1, KN2) 

und Waldumbau (KW1) 

vorsorglich* - 

Sperlingskauz 7 Reviere (+1 knapp nördlich 

des UGs) 

- - • baubedingte Beeinträchtigung von Nah-

rungshabitaten bei insgesamt 1 Revier; kann 

ohne Beeinträchtigung ausweichen 

- - nein - 

Uhu 1 Revier - Baubedingte  

Störungen bei 1  

Revier 

• baubedingte Beeinträchtigung von  

Fortpflanzungs- und Ruhestätten bei einem 

Revier 

- - ja • Anlage einer  

Brutnische (KQ4) 

• Optimierung einer 

Brutnische (KQ6) 
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    Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG          

Art Vorkommen im UG 

Tötungen  

(Nr. 1) 

Erhebliche Störung  

(Nr. 2) 

Beschädigung und Zerstörung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten  

(Nr. 3) 

Vermeidungsmaß-

nahme CEF-Maßnahme 

Ausnahme 

erforderlich FCS-Maßnahme 

Waldkauz 6 Reviere (+2 knapp außerhalb 

des UGs) 

• baubedingte  

Tötungen bei Baum-

fällungen zur Brutzeit 

Baubedingte  

Störungen bei 1  

Revier 

• baubedingte Beeinträchtigung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten bei 1 Revier; 

• baubedingte Beeinträchtigung von Nah-

rungshabitaten bei insgesamt 2 Revieren; 

können ohne Beeinträchtigung ausweichen 

• Fäll- und Rodungs-

zeitenbeschränkung 

• Ausbringung von 6  

Nistkästen (KQ3) 

• Nutzungsaufgabe von 

Waldbeständen (KN1, KN2) 

vorsorglich* - 

Waldlaubsän-

ger 

14 Reviere (+1 knapp östlich 

des UGs) 

• baubedingte  

Tötungen bei Beräu-

mung der Vorhaben-

fläche zur Brutzeit 

Baubedingte  

Störungen bei 5  

Revieren 

• baubedingte Beeinträchtigung von  

Fortpflanzungs- und Ruhestätten bei  

insgesamt 6 Revieren; können ohne Beein-

trächtigung ausweichen 

• Fäll- und Rodungs-

zeitenbeschränkung 

- vorsorglich* -  

Waldohreule 5 Reviere - Baubedingte  

Störungen bei 1  

Revier 

• baubedingte Beeinträchtigung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten bei 1 Revier; 

• baubedingte Beeinträchtigung von Nah-

rungshabitaten bei insgesamt 3 Revieren; 

können ohne Beeinträchtigung ausweichen 

- • Ausbringung von 5  

Nistkörben (KQ3) 

vorsorglich* - 

Wanderfalke 1-2 Reviere - Baubedingte  

Störungen bei 1 

Revier 

• baubedingte Beeinträchtigung einer Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten 

- • Anlage von Brutnischen 

durch Freilegung von Felsen 

(KQ4) 

vorsorglich* - 

Weidenmeise 4 Reviere • baubedingte  

Tötungen bei Baum-

fällungen zur Brutzeit 

Baubedingte  

Störungen bei 1  

Revier 

• baubedingte Beeinträchtigung einer Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten 

- • Ausbringung von 3  

Nistkästen (KQ3) 

vorsorglich* - 

ungefährdete 

Strauch- und 

Baumbrüter 

mehrere Arten • baubedingte  

Tötungen bei Baum-

fällungen zur Brutzeit 

- • bau- und anlagebedingter Verlust von rd. 

9,7 ha Lebensraum  (errechnete Betroffen-

heit bei 51 Revieren); 

 

• Fäll- und Rodungs-

zeitenbeschränkung 

• Prüfung auf Bruten 

des Fichtenkreuz-

schnabels 

• Nutzungsaufgabe in  

Wäldern (KN1, KN2) 

weiterhin positiv wirkt sich 

folgende Maßnahme aus: 

• Waldumbau (KW1) 

nein - 

ungefährdete 

Höhlenbrüter 

mehrere Arten • baubedingte  

Tötungen bei Baum-

fällungen zur Brutzeit 

- • bau- und anlagebedingter Verlust von 9,7 

ha Gehölzbeständen (errechnete Betroffen-

heit bei 8 Revieren); 

 

• Fäll- und Rodungs-

zeitenbeschränkung 

• Ausbringung von 24  

Nisthilfen (KQ3) 

• Nutzungsaufgabe in Wäl-

dern (KN1, KN2) 

nein - 

Vogelarten der 

Fließgewässer 

(Gebirgsstelze 

und Was-

seramsel) 

entlang der Fließgewässer - - - - - nein - 
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    Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG          

Art Vorkommen im UG 

Tötungen  

(Nr. 1) 

Erhebliche Störung  

(Nr. 2) 

Beschädigung und Zerstörung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten  

(Nr. 3) 

Vermeidungsmaß-

nahme CEF-Maßnahme 

Ausnahme 

erforderlich FCS-Maßnahme 

Fledermäuse                 

Fransenfleder-

maus 

3 gefangene Tiere; 

geringe akustische Aktivität; 

Wochenstuben sind im UG nicht 

zu erwarten 

• baubedingte  

Tötungen einzelner 

Tiere nicht ausge-

schlossen 

-  • Fäll- und Rodungs-

zeitenbeschränkung 

• Verschluss von 

Baumhöhlen nach 

dem Reusenprinzip 

 nein - 

Kleine Bartfle-

dermaus 

2 gefangene Tiere; 

Artenpaar "Bartfledermäuse" 

akustisch häufig im UG; 

Wochenstuben in Gebäuden im 

UG denkbar 

• baubedingte  

Tötungen einzelner 

Tiere nicht ausge-

schlossen 

- - • Fäll- und Rodungs-

zeitenbeschränkung  

• Verschluss von 

Baumhöhlen nach 

dem Reusenprinzip 

- nein - 

Brandtfleder-

maus 

3 gefangene Tiere; 

Artenpaar "Bartfledermäuse" 

akustisch häufig im UG; 

Wochenstuben in Gebäuden im 

UG denkbar 

• baubedingte  

Tötungen einzelner 

Tiere nicht ausge-

schlossen 

- - • Fäll- und Rodungs-

zeitenbeschränkung  

• Verschluss von 

Baumhöhlen nach 

dem Reusenprinzip 

- nein - 

Wasserfleder-

maus 

5 gefangene Tiere; 

geringe akustische Aktivität; 

1 nachgewiesenes Einzelquar-

tier in einer Brücke (Schwal-

lung); 

Wochenstuben sind nicht zu 

erwarten; 

• baubedingte  

Tötungen einzelner 

Tiere nicht ausge-

schlossen 

- • Verlust von Lebensräumen mit  

Quartierpotential  

 

• Fäll- und Rodungs-

zeitenbeschränkung  

• Verschluss von 

Baumhöhlen nach 

dem Reusenprinzip 

 ja • Ausbringen von 88 

Nistkästen (KQ1) 

• Nutzungsaufgabe 

Wald (KN1, KN2) 

Nymphenfle-

dermaus 

1 gefangenes Tier; 

akustisch liegen drei Rufe vor, 

die der Art zugeordnet werden 

kann; 

keine Wochenstuben im UG zu 

erwarten 

• baubedingte  

Tötungen einzelner 

Tiere nicht ausge-

schlossen 

- - • Fäll- und Rodungs-

zeitenbeschränkung 

• Verschluss von 

Baumhöhlen nach 

dem Reusenprinzip 

- nein - 

Großes Maus-

ohr 

7 gefangene Tiere; 

geringe akustische Aktivität; 

Wochenstuben sind im UG nicht 

zu erwarten; 

Wochenstube in Weisenbach 

außerhalb UG nachgewiesen; 

Einzelquartier außerhalb UG 

nachgewiesen 

• baubedingte  

Tötungen einzelner 

Tiere nicht ausge-

schlossen 

- - • Fäll- und Rodungs-

zeitenbeschränkung  

• Verschluss von 

Baumhöhlen nach 

dem Reusenprinzip 

- nein - 
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    Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG          

Art Vorkommen im UG 

Tötungen  

(Nr. 1) 

Erhebliche Störung  

(Nr. 2) 

Beschädigung und Zerstörung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten  

(Nr. 3) 

Vermeidungsmaß-

nahme CEF-Maßnahme 

Ausnahme 

erforderlich FCS-Maßnahme 

Großer Abend-

segler 

geringe akustische Aktivität im 

UG; 

Wochenstuben im UG ausge-

schlossen 

• baubedingte  

Tötungen einzelner 

Tiere nicht ausge-

schlossen 

- - • Fäll- und Rodungs-

zeitenbeschränkung  

• Verschluss von 

Baumhöhlen nach 

dem Reusenprinzip 

- nein - 

Kleinabendseg-

ler 

5 gefangene Tiere; 

mittlere akustische Aktivität; 

Wochenstuben sind im UG nicht 

zu erwarten 

• baubedingte  

Tötungen einzelner 

Tiere nicht ausge-

schlossen 

- - • Fäll- und Rodungs-

zeitenbeschränkung  

• Verschluss von 

Baumhöhlen nach 

dem Reusenprinzip 

- nein - 

Breitflügelfle-

dermaus 

18 gefangene Tiere; 

mittlere akustische Aktivität im 

ganzen UG; 

Wochenstuben sind nicht zu 

erwarten; 

nachgewiesene Quartiere im 

Steinbruch Schneidersköpfle, 

Herrenwies und in Forbach 

• baubedingte  

Tötungen einzelner 

Tiere nicht ausge-

schlossen 

- • baubedingte Beeinträchtigung eines  

Sommerquartieres im Steinbruch Schnei-

dersköpfle (Ausweichen ohne Beeinträchti-

gung möglich) 

• Fäll- und Rodungs-

zeitenbeschränkung  

• Verschluss von 

Baumhöhlen nach 

dem Reusenprinzip 

- nein - 

Nordfledermaus geringe akustische Aktivität 

nachgewiesen; 

Wochenstuben außerhalb des 

Untersuchungsgebiets 

• baubedingte  

Tötungen einzelner 

Tiere nicht ausge-

schlossen 

- - • Fäll- und Rodungs-

zeitenbeschränkung  

• Verschluss von 

Baumhöhlen nach 

dem Reusenprinzip 

- nein - 

Zweifarbfle-

dermaus 

1 gefangenes Tier - - - - - nein - 

Braunes Lang-

ohr 

23 gefangene Tiere; 

akustisch Langohren nachge-

wiesen (nicht unterscheidbar 

zum Grauen Langohr); 

Nachweis von 4  

Wochenstubenquartieren 

• baubedingte  

Tötungen einzelner 

Tiere nicht ausge-

schlossen 

- • Verlust von Lebensräumen mit  

Quartierpotential durch Flächeninanspruch-

nahme auf rd. 6,8 ha  

 

• Fäll- und Rodungs-

zeitenbeschränkung  

• Verschluss von 

Baumhöhlen nach 

dem Reusenprinzip 

- ja • Ausbringen von 88 

Nistkästen (KQ1) 

 

• Nutzungsaufgabe 

Wald (KN1, KN2) 

Graues Lang-

ohr 

20 gefangene Tiere; 

akustisch Langohren nachge-

wiesen (nicht unterscheidbar 

zum Braunen Langohr); 

Nachweis von 5 Wochenstu-

benquartieren außerhalb des 

UGs 

- - - - - nein - 
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    Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG          

Art Vorkommen im UG 

Tötungen  

(Nr. 1) 

Erhebliche Störung  

(Nr. 2) 

Beschädigung und Zerstörung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten  

(Nr. 3) 

Vermeidungsmaß-

nahme CEF-Maßnahme 

Ausnahme 

erforderlich FCS-Maßnahme 

Zwergfleder-

maus 

36 gefangene Tiere; 

regelmäßig akustische Aktivität 

im gesamten UG nachgewie-

sen; 

Wochenstuben sind im UG nicht 

zu erwarten 

• baubedingte  

Tötungen einzelner 

Tiere nicht ausge-

schlossen 

- - • Fäll- und Rodungs-

zeitenbeschränkung  

• Verschluss von 

Baumhöhlen nach 

dem Reusenprinzip 

- nein - 

Rauhhautfle-

dermaus 

1 gefangenes Tier; 

geringe akustische Aktivität im 

UG festgestellt 

• baubedingte  

Tötungen einzelner 

Tiere nicht ausge-

schlossen 

- - • Fäll- und Rodungs-

zeitenbeschränkung  

• Verschluss von 

Baumhöhlen nach 

dem Reusenprinzip 

- nein - 

sonstige Säugetiere des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Haselmaus Artnachweis durch Nesttubes  -  

 

  nein - 

Reptilien des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Zauneidechse Nachweise im Murgtal und im 

Steinbruch Schneidersköpfle 

mit geringer Siedlungsdichte 

• baubedingte  

Tötungen durch "öko-

logische Falleneffek-

te" 

• baubedingte Tötun-

gen auf bauzeitlicher 

Zufahrt zum Zu-

gangsstollen Murg-

werk 

  • Baubedingte Zerstörung von potentiellen 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch Flä-

cheninanspruchnahme in der Baustellenein-

richtungsfläche Auslaufbauwerk Unterstufe 

auf rd. 250 m² 

• Baubedingte Zerstörung von potentiellen 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch Flä-

cheninanspruchnahme in der Baustellenein-

richtungsfläche B462 auf rd. 10 m² 

• Einzäunen von  

Vorhabenflächen und 

entlang der bauzeitli-

chen Zufahrten 

• Abfangen von auf 

Vorhabenflächen be-

findlichen Individuen 

• Anlage von Stein- und  

Totholzhaufen sowie Sand-

linsen (KO2) 

nein - 

Amphibien des Anhangs IV der FFH-Richtlinie  

Gelbbauchunke Fortpflanzungsnachweise im 

Murgtal (> 100 Tiere) und im 

Steinbruch Schneidersköpfle 

(ca. 50 Tiere) 

• baubedingte  

Tötungen auf bauzeit-

licher Zufahrt zum 

Zugangsstollen 

Murgwerk 

-  • Einzäunen von Vor-

habenflächen und 

entlang der bauzeitli-

chen Zufahrten 

 

 nein - 

*  Es wird unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung (EuGH vom 04.03.2021 – C-473/19) davon ausgegangen, dass der Verbotstatbestand der erheblichen Störung i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 2  

BNatSchG eintritt, so dass vorsorglich eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt wird. 
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Anhang 

Formblätter zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten des An-
hangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten nach §§ 44 und 45 
BNatSchG (saP) 

Nachfolgend finden sich die Formblätter für die Europäischen Vogelarten und Arten des 
Anhangs IV der FFH-Richtlinie, bei denen ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstat-
bestände aufgrund der vorhabenspezifischen Wirkungen potentiell möglich ist: 

Folgende Arten sind bei den Formblättern berücksichtigt: 

Formblatt 1: Auerhuhn 

Formblatt 2: Grauspecht 

Formblatt 3: Grauschnäpper 

Formblatt 4: Hohltaube 

Formblatt 5: Rauhfußkauz 

Formblatt 6: Schwarzspecht 

Formblatt 7: Sperlingskauz 

Formblatt 8: Uhu 

Formblatt 9: Waldkauz 

Formblatt 10: Waldlaubsänger 

Formblatt 11: Waldohreule 

Formblatt 12: Wanderfalke 

Formblatt 13: Weidenmeise 

Formblatt 14: Gilde der ungefährdeten Strauch- und Baumbrüter 

Formblatt 15: Gilde der ungefährdeten Höhlenbrüter 

Formblatt 16: Vogelarten der Fließgewässer 

Formblatt 17: Fransenfledermaus 

Formblatt 18: Kleine Bartfledermaus 

Formblatt 19: Brandtfledermaus 

Formblatt 20: Nymphenfledermaus 

Formblatt 21: Wasserfledermaus 

Formblatt 22: Großes Mausohr 

Formblatt 23: Großer Abendsegler 

Formblatt 24: Kleinabendsegler 

Formblatt 25: Breitflügelfledermaus 

Formblatt 26: Nordfledermaus 

Formblatt 27: Zweifarbfledermaus 

Formblatt 28: Braunes Langohr 

Formblatt 29: Graues Langohr 
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Formblatt 30: Zwergfledermaus 

Formblatt 31: Rauhhautfledermaus 

Formblatt 32: Haselmaus 

Formblatt 33: Zauneidechse 

Formblatt 34: Gelbbauchunke 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Auerhuhn 
Stand: Mai 2012 
  

� Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 

 

Hinweise:  

− Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  

− Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäi-
schen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen 
der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitpla-
nung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

− Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Euro-
päischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils geson-
derte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutz-
rechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. 

− Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Die geplante Erneuerung und der Ausbau des Wasserkraftwerkstandorts RFW in Forbach umfassen im We-
sentlichen die folgenden Anlagebestandteile und die zugehörigen Baumaßnahmen: 

• Neuanlage von Schwarzenbachwerk und Murgwerk in einer gemeinsamen Kraftwerkskaverne (Unter-
stufe), Umbau des Schwarzenbachwerks zu einem Pumpspeicherkraftwerk zwischen Schwarzenbach-
talsperre und Murg 

• Erweiterung des Ausgleichsbeckens Forbach durch einen unterirdischen Kavernenwasserspeicher 
westlich des Rudolf-Fettweis-Werks 

Hiermit sind umfangreiche Transportvorgänge verbunden, insbesondere Massenbewegungen im Zusammen-
hang mit der Anlage der unterirdischen Bauwerksanlagen (Kraftwerkskaverne, Kavernenwasserspeicher). 
Die gesamten Ausbruchsmassen werden in den von der VSG Schwarzwald-Granit Werke GmbH & Co. KG 
(kurz: VSG) betriebenen Steinbruch Murgschifferschaft (MU-Bruch) verbracht, dort gelagert, aufbereitet und 
künftig als Baustoff vertrieben werden. Das gesamte Ausbruchmaterial geht in das Eigentum der VSG über 
(Einlagerung, Aufbereitung und Weitervermarktung der Ausbruchmassen ist Gegenstand eines eigenständigen 
Verfahrens der VSG zur Immissionsschutzrechtlichen Änderungs-Genehmigung).  
 
Für die Dauer der Bauzeit müssen insbesondere forstlich genutzte Wege im Wald ausgebaut bzw. verbreitert 
werden. 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

− Artenschutzrechtliche Prüfung (Anlage E.III) 
− LBP (Anlage E.IV) 
− Technische Beschreibung der Anlagen (Anlagenteil A.V) 
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2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name     

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

 
Auerhuhn 

 
Tetrao urogallus 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1 

 Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 
Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2
  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-
gefasst werden. 

 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3
 

 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Textliche Kurzbeschreibung mit Quellenangaben

4
. 

Lebensraum: Stille, zusammenhängende, naturnahe Nadel- und Mischwälder auf trockenen bis feuchten 
  Böden (GLUTZ VON BLOTZHEIM 2001); benötigt Bodenaufschlüsse für z.B. Staubbäder 
  und Aufnahme von Magensteinchen; geschlossene Krautschicht für Deckung und  
  Nahrungssuche im Sommer; dichte Wintereinstände; nutzt als Schlaf- und Balzbäume alte 
  Laub- und Nadelbäume mit kräftigen Ästen (BAUER et al. 2005); Meidung reiner  
  Laubwälder und geschlossener Bereiche (GLUTZ VON BLOTZHEIM 2001).    

Neststandort: Bodenbrüter. Nestmulde gut versteckt am Boden, z.B. in Zwergsträuchern, am Fuß eines 
  Baumes oder in hohem Gras. Als Nestflüchter wird das Nest direkt nach dem Schlüpfen 
  verlassen. 

Reviergröße: Beeinflusst durch territoriale Auseinandersetzungen sowie Übersichtlichkeit des Geländes 
  (je unübersichtlicher, desto kleiner); Reviergröße zwischen 10 und 24 ha; Revierzentrum 
  selten größer als 3 ha (KLAUS et al. 1989). Zu einem Revier werden alle Bereiche gezählt, 
  an denen der Hahn während einer Saison Revierverhalten zeigt. Zusammengenommen 
  werden hierbei Baum- (alle Schlafbäume und weitere Baumsingwarten) und Bodenrevier 
  (alle Orte der Reviermarkierung am Boden).  

Besiedlungsdichte: Die Besiedlungsdichte liegt meist unter 4 Individuen pro km2, die individuelle  
  Streifgebietsgröße variiert von 50 bis 500 ha (SUCHANT & BRAUNISCH 2008). 

Standorttreue/ Dispersionsverhalten: Männchen ausgesprochen geburtsorttreu (GLUTZ VON  
  BLOTZHEIM 2001); Weibchen und juvenile Tiere im 1. Winter nur in geringen Teilen mobil 
  (max. 10 km, nur von Einzelfällen Wanderungen zwischen 42–120 km bekannt) (BAUER 
  et al. 2005). 

Zugstrategie: Standvogel 

Phänologie: Balzbeginn je nach Witterung Ende März, kurze Hochsaison von 7-10 Tagen Ende April / 
  Anfang Mai; Herbstbalz Oktober - Mitte November; Legebeginn frühestens Mitte April,  
  meist erst Mai (BAUER et al. 2005). 

Reproduktion: Promiskuität; Arenabalz; 1 Jahresbrut; Nachgelege; meist 7-8 Eier (BAUER et al. 2005). 
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Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen 

Das Auerhuhn ist über unmittelbare Lebensraumverluste durch Flächen-inanspruchnahme hinaus¬gehend 
gegen baubedingte Schallimmissionen empfindlich. Das Auerhuhn gilt als eine Art mit hoher 
Lärmempfindlichkeit. Nach GARNIEL et al. (2010) liegt der kritische Schallpegel bei 52 dB(A)tags. 
Gegenüber Bewegungsunruhe von einzelnen Personen ist die artspezifische Fluchtdistanz von 500 m eine 
entscheidende Größe (GARNIEL et al. 2010). 

 3
  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 4 
Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Kurzbeschreibung mit Quellenangaben, insbesondere zur: 

− Bedeutung des Vorkommens (lokal, regional, landesweit, bundesweit, europaweit), 

− Lage zum Vorhaben, 

− Art des Habitats (z.B. Brut- oder Nahrungshabitat). 

Das Auerhuhn konnte zwischen 2010 und 2017 im Rahmen kontinuierlicher Untersuchungen im Bereich 
des Seekopfes bzw. zwischen Seekopf und Badener Höhe regelmäßig nachgewiesen werden. Die 
Nachweise erfolgten sowohl direkt (beobachtete Individuen) als auch indirekt (Kotspuren, Federn, 
Trittsiegel usw.). Sie wurden mehrheitlich auf und am Rand der Sturmwurffläche, im Übergang zu älteren 
Beständen und entlang bestehender Wege in diesem Bereich erbracht. Nordwestlich des Seekopfes 
befindet sich ein langjährig genutzter Balzplatz, auf dem in mehreren der Erfassungsjahre Balzaktivität von 
2 bis 3 Hähnen festgestellt werden konnte. Nach Auskunft eines örtlichen Jagdpächters befindet sich ein 
weiterer Balzplatz im Bereich der Badener Höhe. Durch die mehrfach, simultane Sichtung von Hennen in 
unterschiedlichen Teilbereichen des Untersuchungsgebiets wird von einem Bestand von 4 – 8 Hennen im 
Bereich des Seekopfes ausgegangen. Eine einzelne Auerhenne konnte 2012 rund 650 m östlich des 
Seekopfes beobachtet werden.  

Weitere Nachweise von Auerhühnern wurden 2012 auf den Streitmannsköpfen dokumentiert. Am Südhang 
befindet sich nach Auskunft eines örtlichen Jagdpächters ein Balzplatz, auf dem 2012 zwei balzende 
Hähne gesichtet wurden. 

Die Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Auerhuhns innerhalb des Untersuchungsgebiets 
sind in Abbildung 10 der saP dargestellt. Sie gründen auf den Erfassungen von 2010 bis 2017. Es wurden 
sowohl Flächen der Prioritätsstufe 1 (hohes Lebensraumpotential & besiedelt), als auch Flächen der 
Prioritätsstufe 2 und 3 miteinbezogen, die sich in Teilflächen aufgrund der Habitatausstattung als 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten eignen. Dies sind vornehmlich die Bereiche auf der Windwurffläche, aber 
auch angrenzende ältere Waldbestände, da sich diese Randstrukturen besonders als Bruthabitat und 
Rückzugsraum eignen.  

Das Vorkommen auf dem Seekopf gehört nach SUCHANT & BRAUNISCH (2008) zu den 
Kernlebensräumen des Auerhuhns. Der gesamte Bereich ist aufgrund seiner Funktion als wichtiger 
Reproduktionsstandort ein Quellgebiet für die Auerhuhnpopulation im Schwarzwald. 

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 
Kurzbeschreibung der vom Vorhaben betroffenen lokalen Population einschließlich ihrer Abgrenzung; Be-
gründung des Erhaltungszustandes (Zustand der Population, Habitatqualität, Beeinträchtigungen). 
 

Die im Bereich des Seekopfes nachgewiesenen Auerhühner bilden eine lokale Individuengemeinschaft, 
die sich nach Westen in Richtung der Badener Höhe und nach Norden bis zu den Streitmannsköpfen 
außerhalb des Untersuchungsgebietes weiter fortsetzt (Abbildung 11 der saP). Eine weitere lokale 
Individuengemeinschaft befindet sich im Bereich des Nägeliskopf / Hoher Ochsenkopf. Diese beiden 
lokalen Individuengemeinschaften sind durch die Landstraße L 83 voneinander getrennt. Zusammen mit 
den weiteren lokalen Individuengemeinschaften des Nordschwarzwaldes bilden sie eine lokale 
Population. 
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Erhaltungszustand der lokalen Population 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des mittel-schlechten Zustandes der 
Population, der insgesamt mittel-schlechten Habitatqualität und der starken Beeinträchtigungen nach dem 
a-b-c Schema (siehe Kap. 2.5.3.2 der saP) bewertet. Insgesamt ergibt sich für das Auerhuhn: 

� Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „mittel-schlecht“ (C) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: insgesamt „mittel-schlecht“ (C) 

In der Roten Liste Baden-Württemberg (BAUER et al. 2016) wird eine landesweite Population von max. 350 
Hähnen angegeben. Die Zahl der nachgewiesenen, balzenden Hähne im gesamten Schwarzwald schwankte 
in den Jahren zwischen 1999 und 2007 um ca. 300 (SUCHANT & BRAUNISCH 2008). Nach COPPES et al. (2016) 
war die Zahl der balzenden Hähne in den letzten zehn Jahren weiter rückläufig und erreichte 2016 ein Mini-
mum von 206 Hähnen. Diese Populationsgröße unterschreitet den von GRIMM & STORCH (2000, zitiert nach 
SUCHANT & BRAUNISCH 2008) angegebenen Schwellenwert von 500 Individuen, welcher als überlebensfähige 
Mindestpopulation für das Auerhuhn angenommen wird. Daher ist der Zustand der lokalen Population insge-
samt als „mittel-schlecht“ (C) einzustufen.  

Habitatqualität: insgesamt „mittel-schlecht“ (C)  

Im Schwarzwald sind die Vorkommen des Auerhuhns durch Flächen intensiver anthropogener Nutzung 
sowie topografisch / klimatisch geprägter Strukturen voneinander getrennt. Zudem hat sich die Qualität 
der Lebensräume durch die forstliche Bewirtschaftung der Wälder als Altersklassenwälder verschlechtert 
(HÖLZINGER & BOSCHERT 2001, zitiert nach SUCHANT & BRAUNISCH 2008).  

Beeinträchtigungen: insgesamt „stark“ (C) 

Auf Populationsebene sind Beeinträchtigungen der Art erkennbar. Gefährdungsursachen sind laut 
SUCHANT & BRAUNISCH (2008): 

• Lebensraumveränderungen 

• Lebensraumfragmentierung 

• Anthropogene Störungen 

• Prädatoren 

• Klima und Witterung 

Hauptursache für die Bestandsrückgänge des Auerhuhns im Schwarzwald sind die Veränderungen der 
Lebensräume. Durch Änderungen der forstlichen Nutzung und den damit einhergehenden erhöhten 
Dichteschluss und dunkleren Strukturen haben sich die Lebensräume des Auerhuhns verändert und sind 
nicht oder nur eingeschränkt für das Auerhuhn nutzbar. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die 
Fragmentierung der Lebensräume durch Flächen intensiver anthropogener Nutzung sowie durch 
topografische und klimatische Faktoren (SUCHANT & BRAUNISCH 2008). Auch der zunehmende 
Forstwegebau und die daraus resultierende Erschließung der Wälder, auch für eine touristische Nutzung, 
tragen zur Fragmentierung der Lebensräume bei. Darüber hinaus wird der Erhaltungszustand der lokalen 
Population des Auerhuhns im Schwarzwald durch den dort herrschenden Prädationsdruck beeinträchtigt. 
Die Mehrheit der zu den Auerhuhnprädatoren zählenden Arten (wie bspw. Fuchs, Dachs und 
Wildschwein) weisen einen steigenden Bestandstrend auf (LINDEROTH 2005 und PEGEL 2005, zitiert nach 
SUCHANT & BRAUNISCH 2008). Daher ist anzunehmen, dass der Prädationsdruck auf das Auerhuhn in der 
Summe deutlich angestiegen ist.  Die Beeinträchtigung wird dementsprechend mit „stark“ beurteilt. 
 

3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate

5
. 

Vgl. Karte E.III.1 der saP 

5 
 Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte er-
folgen. 
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4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben 
 ausgehenden Wirkungen sowie der konkret betroffenen Fortpflanzungs- oder   
 Ruhestätten. 
 
Diese Auswirkung tritt durch das Vorhaben nicht ein. Es sind keine Reviere des Auer-
huhns von einer direkten Flächeninanspruchnahme betroffen. 

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschä-

digt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen un-
bestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
 Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf Nahrungshabitate und oder andere 
 essentielle Teilhabitate sowie Einschätzung der Rückwirkungen auf die Fortpflanzungs-  
 oder Ruhestätten. 
 

Im Bereich des Portals Schwarzenbachwerk kommt es kleinflächig zu einer baubedingten 
Flächeninanspruchnahme im Bereich Auerhuhn relevanter Flächen der Priorität 3 des 
Aktionsplans Auerhuhn (insgesamt rd. 0,1 ha). 
Auf Streckenabschnitten von insgesamt 3,3 km Länge kann es kleinflächig zu Inan-
spruchnahme von Flächen der Priorität 3 des Aktionsplans Auerhuhn durch den Ausbau 
des Weges (Verbreiterung Weg, Kurvenanpassung) kommen. 
Weiter sind baubedingte Störungen von Auerhuhn relevanten Flächen der Priorität3 des 
Aktionsplans Auerhuhn entlang der bauzeitlichen Zufahrt (Zufahrt Lachsberg) zu erwar-
ten. Insgesamt sind 22,3 ha Auerhuhn relevante Fläche der Priorität 3 betroffen 
Durch Die beanspruchte Flächengröße ist gering und durch den Verlust der Lebensräu-
me werden keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten verloren gehen, sodass kein Verbots-
tatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG eintritt. 
 

c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 
 Beschreibung der Auswirkungen. 
 

Nein, aktuell befinden sich keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Auerhuhns auf der 
Vorhabensfläche.  

 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
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e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 
 
Das Vorhaben ist nach § 15 BNatSchG zulässig, weil vermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft unterbleiben und die nicht vermeidbaren Eingriffe vollständig kompensiert 
werden. 

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  
 Prüfung, ob im räumlichen Zusammenhang geeignete (und nicht bereits anderweitig  
 besetzte) Ausweichmöglichkeiten für die betroffenen Individuen bestehen. 

 
Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG treten keine Verbotstatbestände durch das Vorhaben ein, 
sodass die Funktion im räumlichen Zusammenhang bestehen bleibt. Jedoch müssen Au-
erhuhn Lebensräume der Priorität 1-3 nach den Empfehlungen der FVA ausgeglichen 
werden. 
 

g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 

Kompensationsmaßnahmen sind aus Gründen der Artenschutz-Verträglichkeit nicht 
notwendig. Die bauzeitlichen Störungen sind nur temporär. Nach Fertigstellung des 
Vorhabens wird der Ausgangszustand wieder erreicht.  
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 
 

      
 

 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von  
Beeinträchtigungen. 
 

 Diese Wirkung tritt durch das Vorhaben nicht ein. Bereiche des Vorhabens, die eine Ro-
dung von Gehölzen beinhalten und somit zum tot oder der Verletzung führen könnten, 
sind nicht von dem Auerhuhn besiedelt. 

 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 
 Darstellung des signifikant erhöhten Verletzungs- bzw. Tötungsrisikos.  
  

Das Auerhuhn ist nicht von einer Flächeninanspruchnahme betroffen. Eine Kollision mit 
Baustellenfahrzeugen ist als sehr unwahrscheinlich anzunehmen. 
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c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenregelung, 
Maßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten); ggf. Angabe der verbleibenden 
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
      
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 
 

4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen (z.B. Lärm- oder Lichtimmissionen, Barriere- bzw.  
Trennwirkungen und/oder genetische Verinselung) auf die lokale Population sowie  
Darstellung und ggf. Quantifizierung von Beeinträchtigungen. 

 
Das Auerhuhn kommt in der Nähe der Vorhabenflächen nicht vor. Eine erhebliche Stö-
rung ist demnach ausgeschlossen. 

 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
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6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)  
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Grauspecht 
Stand: Mai 2012 

  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  
 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäi-

schen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen 
der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitpla-
nung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Euro-
päischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils geson-
derte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutz-
rechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. 

 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Die geplante Erneuerung und der Ausbau des Wasserkraftwerkstandorts RFW in Forbach umfassen im We-
sentlichen die folgenden Anlagebestandteile und die zugehörigen Baumaßnahmen: 

 Neuanlage von Schwarzenbachwerk und Murgwerk in einer gemeinsamen Kraftwerkskaverne (Unter-
stufe), Umbau des Schwarzenbachwerks zu einem Pumpspeicherkraftwerk zwischen Schwarzenbach-
talsperre und Murg 

 Erweiterung des Ausgleichsbeckens Forbach durch einen unterirdischen Kavernenwasserspeicher 
westlich des Rudolf-Fettweis-Werks 

Hiermit sind umfangreiche Transportvorgänge verbunden, insbesondere Massenbewegungen im Zusammen-
hang mit der Anlage der unterirdischen Bauwerksanlagen (Kraftwerkskaverne, Kavernenwasserspeicher).  
 
Die gesamten Ausbruchmassen werden in den von der VSG Schwarzwald-Granit Werke GmbH & Co. KG 
(kurz: VSG) betriebenen Steinbruch Murgschifferschaft (MU-Bruch) verbracht, dort gelagert, aufbereitet und 
künftig als Baustoff vertrieben werden. Das gesamte Ausbruchmaterial geht in das Eigentum der VSG über 
(Einlagerung, Aufbereitung und Weitervermarktung der Ausbruchmassen ist Gegenstand eines eigenständigen 
Verfahrens der VSG zur Immissionsschutzrechtlichen Änderungs-Genehmigung). 
Für die Dauer der Bauzeit müssen insbesondere forstlich genutzte Wege im Wald ausgebaut bzw. verbreitert 
werden. 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Artenschutzrechtliche Prüfung (Anlage E.III) 
 LBP (Anlage E.IV) 
 Technische Beschreibung der Anlagen (Anlagenteil A.V) 
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2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name  

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

 
Grauspecht 

 
Picus canus 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-

gefasst werden. 

 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Textliche Kurzbeschreibung mit Quellenangaben4. 

Lebensraum: Mittelalte und alte, strukturreiche Laub- und Mischwälder in Höhenstufen bis 1.000 m ü.  
  NN; offene Stellen wie Kahlschläge und Lichtungen sowie Überhälter haben dabei eine  
  wichtige Bedeutung. Auch in reich gegliederten Landschaften mit Altbäumen und einem 
  hohen Anteil von offenen Flächen sowie in an den Wald angrenzenden Streuobstgebieten 
  beheimatet (SÜDBECK et al. 2005). 

Neststandort: Höhlenbrüter in selbst gezimmerten Baumhöhlen an Schwachstellen von Laubbäumen  
  (v.a. Buche, Eiche, Pappel, Weide, Obstbäume); Neubau der Höhle fast alljährlich (BAUER 
  et al. 2005). Völlig intakte Bäume wurden nicht für die Höhlenanlage genutzt (JANUSCKE  
  2009) 

Reviergröße: Reviergröße abhängig von der Länge der verfügbaren Grenzlinien und der Anzahl der  
  Baumaltersklassen (BLUME 1996, IMHOF 1884). Die Art verteidigt ein Revier von 100-200 h, 
  z. T. aber auch nur 50-70 ha (BAUER et al. 2005, FLADE 1994). Nahrungsflüge werden in 
  Entfernungen von 1,6 km getätigt (BLUME 1996). Geringsten Abstände zwischen zwei  
  Nestern meist mehr als 1 km; geringster Abstand 700 m (BAUER et al. 2005). 

Revierdichte: Großflächig nur selten mehr als 0,2 Brutpaare / 100 ha, in geeigneten Habitaten 1,3 – 1,4 
  Brutpaare / 100 ha; selten bis 10 Reviere / 100 ha (BAUER et al. 2005). 

Standorttreue/ Dispersionsverhalten: Fremdansiedlungen bzw. Zu- und Abwanderungen aufgrund  
  fehlender Ringfunddaten nicht nachgewiesen. Strichbewegungen bis zu 21 km sind  
  bekannt (HÖLZINGER & MAHLER 2001) 

Zugstrategie: Stand- und Strichvogel 

Phänologie: Revierbesetzung bei milder Witterung ab Mitte Januar, ansonsten ab Ende Februar bis  
  Mitte April. Legebeginn ab Ende April bis Anfang Juni, meist aber Anfang/ Mitte Mai. 

Reproduktion: Monogame Saisonehe, 1 Jahresbrut, Nachgelege sind nicht bekannt, meist 7-9 Eier 
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Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen 

Der Grauspecht ist über die unmittelbaren Lebensraumverluste durch Flächeninanspruchnahme hinaus-
gehend gegen baubedingte Schallimmissionen empfindlich. Er gilt als eine Art mit mittlerer Lärmempfindlich-
keit. Als Wirkdistanz wird nach Garniel et al. (2010) die maximale Effektdistanz von 400 m bzw. der kritische 
Schallpegel von 58 dB(A)tags zur Bewertung hinzugezogen. Empfindlich gegenüber Lärmimmissionen rea-
giert der Grauspecht insbesondere bei der Partnerfindung und bei der Revierabgrenzung (Garniel et al. 
2007). Gegenüber Bewegungsunruhe von einzelnen Personen ist die artspezifische Fluchtdistanz von 30 bis 
60 m eine entscheidende Größe. 

 
 

3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 
4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Kurzbeschreibung mit Quellenangaben, insbesondere zur: 

 Bedeutung des Vorkommens (lokal, regional, landesweit, bundesweit, europaweit), 
 Lage zum Vorhaben, 
 Art des Habitats (z.B. Brut- oder Nahrungshabitat). 

Bei den Brutvogelerfassungen im Jahr 2012 konnte der Grauspecht im Untersuchungsgebiet nicht nachge-
wiesen werden. Auch bei der Punkt-Stopp-Kartierung im Jahr 2014 konnte der Grauspecht im Untersu-
chungsgebiet nicht beobachtet werden. Bei Ortsbegehungen im Jahr 2015, 2017 und 2018 hingegen konnte 
der Grauspecht im Bereich des Schneidersköpfle und Lachsberg nachgewiesen werden. Auch bei den Erfas-
sungen 2020 im Bereich des MU-Bruches wurde der Grauspecht südlich des Lachsbergs mit einem Revier 
nachgewiesen.  

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 
Kurzbeschreibung der vom Vorhaben betroffenen lokalen Population einschließlich ihrer Abgrenzung;  
Begründung des Erhaltungszustandes (Zustand der Population, Habitatqualität, Beeinträchtigungen). 
 
Die Vorkommen des Grauspechts im Untersuchungsgebiet bilden eine lokale Individuengemeinschaft, wel-
che sich aufgrund der ähnlichen Habitatausstattung auch außerhalb des Untersuchungsgebietes weiter fort-
setzt. Nachweise der Art liegen aus einem Bereich nördlich der Badener Höhe sowie aus dem Bühlertal vor. 
Im Nationalpark „Nordschwarzwald“ kommen 5-10 Brutpaare vor (mündl. Mitt. M. FÖRSCHLER 2018).  
Die lokale Individuengemeinschaft ist Teil einer lokalen Population. Aufgrund fehlender trennender Strukturen 
sowie des arttypischen Dispersionsverhaltens (Strichbewegungen bis zu 21 km bekannt) wird die lokale Po-
pulation in Bezug auf den Naturraum Nordschwarzwald abgegrenzt.  
Die Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population wird auf Basis der lokalen Individuenge-
meinschaft im Untersuchungsgebiet vorgenommen. Das Untersuchungsgebiet stellt einen repräsentativen 
Ausschnitt des Naturraumes Nordschwarzwald dar, so dass die Bewertungen innerhalb des Untersuchungs-
gebietes auch auf den Nordschwarzwald übertragen werden können. 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des „guten“ Zustandes der Population, 
der insgesamt mittel-schlechten Habitatqualität und der geringen Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Sche-
ma (siehe Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) bewertet. Insgesamt ergibt sich für 
den Grauspecht: 

 Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

 

 



FORMBLATT ZUR SPEZIELLEN ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG VON ARTEN DES ANHANGS IV DER FFH-RL UND VON  
EUROPÄISCHEN VOGELARTEN NACH §§ 44 UND 45 BNATSCHG   Seite 4 

 

Zustand der Population: insgesamt „gut“ (B) 
Die Siedlungsdichte des Grauspechts im Nordschwarzwald liegt zwischen 0,03 und 0,16 Brutpaaren / km² 
(Gedeon et al. 2014). Diese Dichtewerte befinden sich innerhalb der Grenzen in typischen Lebensräumen in 
Mitteleuropa. Großflächige Dichtewerte über 0,2 Reviere / km² sind selten.  
In den letzten Jahren hat der Grauspecht Nordschwarzwald zugenommen (mündl. Mitt. M. FÖRSCHLER). 
Die Zunahme resultiert mit den Sturmwurfereignissen der vergangenen Jahre, die zum einen die Öffnung der 
Wälder verursachte und die Anreicherung von Totholz.  
Da die Art in den Mittelgebirgen grundsätzlich seltener anzutreffen ist als im Tiefland (Gedeon et al. 2014), ist 
der Zustand der lokalen Population insgesamt als „gut“ (B) einzustufen. 

Habitatqualität: insgesamt „mittel-schlecht“ (C)  

Im Untersuchungsgebiet sind Laub- und Mischwälder mit geeigneten Brutbäumen vorhanden. Sie machen im 
Vergleich jedoch nur einen geringen Anteil im Untersuchungsgebiet bzw. im gesamten Nordschwarzwald 
aus. Es dominiert vielfach die Fichte, die dem Grauspecht keinen geeigneten Lebensraum bietet. Die im Un-
tersuchungsgebiet in den vergangenen Jahren entstandenen Sturmwurfflächen mit ihrem Totholzangebot 
und dem damit einhergehenden Nahrungsangebot an holzbewohnenden Ameisen und Käfern bieten dem 
Grauspecht stellenweise geeignete Nahrungsflächen. Die Habitatqualität ist wegen der weiten Verbreitung 
der Fichte insgesamt mit „mittel-schlecht“ (C) zu bewerten. 

Beeinträchtigungen: insgesamt „gering“ (A) 

Aktuell sind keine Beeinträchtigungen der Art erkennbar. Grundsätzlich sind Beeinträchtigungen durch die 
Entnahme von höhlenreichen Althölzern im Rahmen der forstlichen Nutzung jederzeit möglich. 
 

3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

Vgl. Karte E.III.1 der saP 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte er-
folgen. 

  

 

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 
4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben 
 ausgehenden Wirkungen sowie der konkret betroffenen Fortpflanzungs- oder   
 Ruhestätten. 
 
Diese Auswirkung tritt durch das Vorhaben nicht ein. Es sind keine Grauspechtreviere 
von einer direkten Flächeninanspruchnahme betroffen. 

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschä-

digt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen un-
bestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
 Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf Nahrungshabitate und oder andere 
 essentielle Teilhabitate sowie Einschätzung der Rückwirkungen auf die Fortpflanzungs-  
 oder Ruhestätten. 
 

Durch das Vorhaben werden keine essenziellen Teilhabitate beeinträchtigt.  
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c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 
 Beschreibung der Auswirkungen. 
 
       Entlang der Zufahrten im Bereich des Lachsberges befinden sich Lebensräume des 

Grauspechts, die durch Baustellenverkehr beeinträchtigt werden. Durch bauzeitliche Stö-
rungen entlang der Zufahrten am Lachsberg erfolgt eine Störung des dort vorkommen-
den Grauspecht-Reviers. Dies gilt in den Bereichen für die Schallimmissionen von über 
58 dB(A)tags errechnet wurden (vgl. GARNIEL et al. 2010) und in den Teilflächen inner-
halb der maximalen Effektdistanz von 400 m. Daher ist anzunehmen, dass durch die 
bauzeitlichen Lärmbelastungen entlang der Zufahrten Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
des Grauspechtes so beeinträchtigt werden, dass ein Verbotstatbestand im Sinne von  
§ 44 (1) Nr. 3 BNatschG (Schädigungsverbot) nicht ausgeschlossen werden kann. 

        
 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
Die bauzeitliche Störung des Reviers ist unvermeidbar. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 
 
Das Vorhaben ist nach § 15 BNatSchG zulässig, weil vermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft unterbleiben und die nicht vermeidbaren Eingriffe vollständig kompensiert 
werden. 

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  
 Prüfung, ob im räumlichen Zusammenhang geeignete (und nicht bereits anderweitig  
 besetzte) Ausweichmöglichkeiten für die betroffenen Individuen bestehen. 

 
 

g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 

 

Von den folgenden Maßnahmen auf über 23,3 ha wird der Grauspecht profitieren: 

 Nutzungsverzicht in einem Laubmischwald östl. des Lachsberges (Maßnahme 
KN2) auf rd. 16,6 ha.  

 Nutzungsverzicht in Laubmischwäldern an der Murg südlich des Kuckucksfelsen 
(Maßnahme KN2) auf rd. 3,8 ha 

 Nutzungsverzicht in Laubmischwäldern an der Murg südlich von Forbach (Maß- 

 nahme KN2) auf rd. 1,4 ha 

 Waldumbau naturferner Waldbestände Ziel: Schlucht- oder Blockwald frischer bis 
feuchter Standorte (Maßnahme KW1) auf rd. 1,5 ha: Durch den Waldumbau ent-
steht kurzfristig eine Öffnung des Waldes, der dem Grauspecht zusätzliche Grenz-
linien bietet.  
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       Der Nutzungsverzicht in Wäldern (KN1) auf insges. rd. 32,4 ha wirkt sich günstig auf den 

Grauspecht aus. Dadurch wird in erster Linie die Nahrungsgrundlage für den Grauspecht 
geschaffen, indem Insekten wie Ameisen und Käferlarven Totholz und krankes Holz als 
Brutsubstrat nutzen. Dadurch wird die Habitatqualität für die Art erhöht und folglich sind 
kleinere Reviere nötig, um erfolgreich Nachwuchs aufzuziehen. Außerdem entstehen 
längerfristig günstige Brutbäume mit großen Stammdurchmessern.  

       Nach Abschluss der Baumaßnahmen kann das Brutpaar ohne Beeinträchtigungen in ihre 
ursprünglichen Reviere zurückkehren. 

 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: LBP Kap. 6.1 
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 

 
 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?   ja   nein 
 

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von  
Beeinträchtigungen. 
 

 Diese Wirkung tritt durch das Vorhaben nicht ein. Bereiche des Vorhabens, die eine Ro-
dung von Gehölzen beinhalten und somit zum Tod oder der Verletzung von Tieren oder 
Entwicklungsformen führen könnten, sind nicht vom Grauspecht besiedelt. 

 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  

Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja  nein 
 
 Darstellung des signifikant erhöhten Verletzungs- bzw. Tötungsrisikos.  
  

Das Grauspechtrevier ist nicht von einer Flächeninanspruchnahme betroffen. Eine Kolli-
sion mit Baustellenfahrzeugen ist als sehr unwahrscheinlich anzunehmen. 
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenregelung, 
Maßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten); ggf. Angabe der verbleibenden 
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
Um die Tötung und Verletzung von Vögeln i. S. v. § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 
und Satz 2 Nr. 1 BNatSchG zu vermeiden, dürfen in den Monaten März bis Ende Sep-
tember keine Fällarbeiten durchgeführt werden (Maßnahme V1).  
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
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4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen (z.B. Lärm- oder Lichtimmissionen, Barriere- bzw.  
Trennwirkungen und/oder genetische Verinselung) auf die lokale Population sowie  
Darstellung und ggf. Quantifizierung von Beeinträchtigungen. 

 
Durch bauzeitliche Störungen entlang der Zufahrten am Lachsberg ist ein Grauspecht-
Revier betroffen, so dass eine Beeinträchtigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 
angenommen werden kann (Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG). Dies 
führt unter Zugrundelegung des EuGH-Urteils vom 04.03.2021 möglicherweise auch zur 
Verwirklichung eines Verbotstatbestands i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. 

 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
Die bauzeitliche Störung des Reviers ist unvermeidbar.  
Eine denkbare Vermeidung der Störung wäre eine Bauzeitenregelegung. Die Zufahrten 
sind für die Herstellung der Zugangsstollen und der Druckschächte von Schwarzenbach-
werk und Murgwerk erforderlich. Beide sind für die bauzeitliche Bewetterung (Be- und 
Entlüftung) der Untertagebauwerke zwingend erforderlich. Wegen grundsätzlicher termin-
licher Risiken bei den Untertage-Vortriebsarbeiten könnte eine denkbare Bauzeitenrege-
lung den Bauablauf erheblich verlängern. Dies würde neben ganz erheblichen Mehrkos-
ten auch eine Verlängerung der bauzeitlichen Wirkungen insgesamt bedeuten. 
      

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 

 

5. Ausnahmeverfahren 

Wird im Falle der Erfüllung eines oder mehrerer Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG (vgl.  Ziffern  
  4.1, 4.2, 4.3 und/oder 4.4) die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt?  

 nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 ja - weiter mit Punkt 5.1 ff. 
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5.1 Ausnahmegründe (§ 45 Abs. 7 Satz 1 BNatSchG) 

 zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirtschaftlicher 
Schäden (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG), 

  zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG), 

 für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende Maß-
nahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 BNatSchG), 

 im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidigung 
und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt      
(§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 BNatSchG) oder 

 aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher  
sozialer oder wirtschaftlicher Art (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG). 

 
Zu den betreffenden Ausnahmegründen vgl. die ausführliche Begründung in den detaillierten  
Planunterlagen:  LBP Kap. 10.3.4. 

  
 

5.2 Zumutbare Alternativen (§ 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG) 
 
Existieren anderweitig zumutbare Alternativen (z.B. Standort- oder Ausführungsalternativen), die in 
Bezug auf die Art schonender sind? 

 ja - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 nein - weiter mit Pkt. 5.3. 

Bei ja: Textliche Kurzbeschreibung dieser Lösungen.  

Bei nein: Textliche Kurzbeschreibung, welche Alternativen mit welchen Ergebnissen geprüft wurden. 
 
Der Verlauf der Zuwegung zu den Stollenportalen entlang des Steinbruchs Schneidersköpfle ist alter-
nativlos.  Eine bauzeitliche Zuwegung durch Forbach hatte weitreichende Restriktionen zum Schutz 
der Gesundheit des Menschen und würde eine wesentlich längere Bauzeit verursachen, so dass die 
Störung (auch für andere Arten) über einen längeren Zeitraum bestünde. 
 
Die untersuchten Alternativlösungen sind in den detaillierten Planunterlagen LBP Kap. 10.3.4 darge-
stellt. 
 

  
 

5.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustands der Populationen der Art (§ 45 Abs. 7 
Satz 2 BNatSchG; bei FFH-Anhang IV Arten i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 

 
a) Erhaltungszustand vor der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung? 

Art Lokal betroffene Population 

(Kurze Beschreibung des Erhaltungszustands 
der lokalen Population (Interpretation und Ein-
ordnung der Angaben unter Pkt. 3.3.); Verweis 
auf die detaillierten Planunterlagen: saP 
Kap.3.1.2.3 ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungsge-
biet  

(Beschreibung des Erhaltungszustands der Populatio-
nen auf der übergeordneten Ebene (auf Landes- oder 
übergeordneter Populationsebene; Verweis auf die de-
taillierten Planunterlagen: saP Kap.  3.1.2) 

Grauspecht Günstig Ungünstig 
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 b) Erhaltungszustand nach der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung? 

 

Art Lokal betroffene Population 

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis 
auf die detaillierten Planunterlagen:      ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungs-     
gebiet 

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis auf 
die detaillierten Planunterlagen:      ) 

Grauspecht Durch bauzeitliche Lärmimmissionen 
und Bewegungsunruhe wird ein Revier 
des Grauspechts gestört. Unter Berück-
sichtigung der oben genannten Maß-
nahmen wird sich der Zustand der loka-
len Population nicht erheblich ver-
schlechtern. 

Für die Landesebene ist nicht zu erwarten, dass 
sich der Erhaltungszustand verschlechtert. Der 
Eingriff betrifft 2,3 – 1,1 % % des landesweiten Be-
standes und nach Abschluss der Baumaßnahmen 
können die Brutpaare ohne Beeinträchtigung in ihre 
ursprünglichen Reviere zurückkehren.  

 

  
 

c) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von Europäischen Vogelarten 
 

Liegt eine Verschlechterung des aktuellen (günstigen oder ungünstigen) Erhaltungszustands  
der Populationen einer europäischen Vogelart vor? 

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

  ja 

Kurze Begründung: Der landesweite Erhaltungszustand ist aufgrund der landesweit negativen Be-
standsentwicklung ungünstig (HÖLZINGER et al. 2007). Der Zustand der lokalen Population ist als güns-
tig einzustufen (vgl. saP, Antragsteil E.III, Kapitel 3.1.2). Der Brutbestand des Grauspechtes im 
Nordschwarzwald wird nach Gedeon et al. (2014) mit 42 - 91 Revierpaaren angegeben. Das eine vom 
Vorhaben betroffene Brutpaar entspricht demnach 2,3 - 1,1 % des Gesamtbrutbestandes der lokalen 
Population des Nordschwarzwaldes. Unter Berücksichtigung der oben genannten Maßnahmen wird sich 
der Zustand der lokalen Population nicht erheblich verschlechtern. 
 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: saP Kap. 3.1.3.4 

 
Wenn ja: Kann der aktuelle Erhaltungszustand der Populationen durch FCS-Maßnahmen  
gewahrt werden? 

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

  ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

Darstellung der Maßnahmen zur Sicherung des aktuellen Erhaltungszustands (FCS-Maßnahmen)  
auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder übergeordneter  
Populationsebene) mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen, 
 der Wirkungsweise im Populationskontext,  
 Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), 
 der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, 
 der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
 der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 

 

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: __________  
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d) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von Arten des Anhangs IV der 
FFH-RL (Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 

 aa)  Liegt eine Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustands der Populationen einer Art 
 des Anhangs IV der FFH-RL vor?  

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

   ja  

 
 Kurze Begründung:       

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

  

 Wenn ja: Kann der günstige Erhaltungszustand der Populationen durch FCS-Maßnahmen er-
halten werden? 

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

Darstellung der Maßnahmen zur Herstellung des günstigen Erhaltungszustands (FCS-
Maßnahmen) auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder  
übergeordneter Populationsebene) mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen, 
 der Wirkungsweise im Populationskontext,  
 Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), 
 der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, 
 der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
 der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

bb) Wird bei einem ungünstigen Erhaltungszustand der Populationen einer Art des Anhangs IV 
der FFH-RL der Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert oder wird die Wiederherstel-
lung eines günstigen Erhaltungszustands der Populationen nicht behindert?  

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 Kurze Begründung:       

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 

 

6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)             
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Grauschnäpper 
Stand: Mai 2012 

  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  
 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäi-

schen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen 
der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitpla-
nung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Euro-
päischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils geson-
derte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutz-
rechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. 

 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Die geplante Erneuerung und der Ausbau des Wasserkraftwerkstandorts RFW in Forbach umfassen im We-
sentlichen die folgenden Anlagebestandteile und die zugehörigen Baumaßnahmen: 

 Neuanlage von Schwarzenbachwerk und Murgwerk in einer gemeinsamen Kraftwerkskaverne (Unter-
stufe), Umbau des Schwarzenbachwerks zu einem Pumpspeicherkraftwerk zwischen Schwarzenbach-
talsperre und Murg 

 Erweiterung des Ausgleichsbeckens Forbach durch einen unterirdischen Kavernenwasserspeicher 
westlich des Rudolf-Fettweis-Werks 

Hiermit sind umfangreiche Transportvorgänge verbunden, insbesondere Massenbewegungen im Zusammen-
hang mit der Anlage der unterirdischen Bauwerksanlagen (Kraftwerkskaverne, Kavernenwasserspeicher).  
 
Die gesamten Ausbruchmassen werden in den von der VSG Schwarzwald-Granit Werke GmbH & Co. KG 
(kurz: VSG) betriebenen Steinbruch Murgschifferschaft (MU-Bruch) verbracht, dort gelagert, aufbereitet und 
künftig als Baustoff vertrieben werden. Das gesamte Ausbruchmaterial geht in das Eigentum der VSG über 
(Einlagerung, Aufbereitung und Weitervermarktung der Ausbruchmassen ist Gegenstand eines eigenständigen 
Verfahrens der VSG zur Immissionsschutzrechtlichen Änderungs-Genehmigung). 
Für die Dauer der Bauzeit müssen insbesondere forstlich genutzte Wege im Wald ausgebaut bzw. verbreitert 
werden. 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Artenschutzrechtliche Prüfung (Anlage E.III) 
 LBP (Anlage E.IV) 
 Technische Beschreibung der Anlagen (Anlagenteil A.V) 
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2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name  

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

Grauschnäpper 
 

Muscicapa striata 
 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammenge-

fasst werden. 

 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Textliche Kurzbeschreibung mit Quellenangaben4. 

Insbesondere: 

 Angaben zur Art und zum Flächenanspruch bezüglich der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (z. B. Anga-
ben zur Reviergröße, Nistplatztreue), essentiellen Teilhabitate und Nahrungshabitate und deren räumliche 
Abgrenzung. 

 Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber bau-, anlage- und betriebsbedingten Störwirkungen des Vorha-
bens. 

 Dauer der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten und Charakter 
der in diesen Phasen beanspruchten Gebiete / Flächen. 

 
Lebensraum des Grauschnäppers sind reich gegliederte, altholzreiche lichte Laub-, Misch- und Nadelwälder. 
Bevorzugt werden lichte Kronenbereiche, Lichtungen und Schneisen besiedelt. Halbhöhlen- und Nischenbrüter. 
Reviergröße < 0,5 – 1,0 ha (entspricht Fortpflanzungsstätte), Revierdichte zwischen 0,8 – 4,7 Reviere/10 ha.  
Ausgeprägte Brutortstreue. Langstreckenzieher 
Reviergründung im Mai, Legebeginn ab Ende Mai, monogame sukzessive Bigynie, 1-2 Jahresbrut(en), meist 4-5 
Eier. 
Artspezifische Empfindlichkeit 
Der Grauschnäpper ist über unmittelbare Lebensraumverluste durch Flächeninanspruchnahme hinaus gegen ei-
ne Kombination verschiedener Störeinflüsse, wie z.B. Bewegungsunruhe, empfindlich. Wirkdistanz ist hierbei 
100 m. Geringe Störanfälligkeit gegenüber Schallimmissionen, artspezifische Fluchtdistanz bei Bewegungsunru-
he höchstens 20 m 
 

 
3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 
4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 
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3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Kurzbeschreibung mit Quellenangaben, insbesondere zur: 

 Bedeutung des Vorkommens (lokal, regional, landesweit, bundesweit, europaweit), 
 Lage zum Vorhaben, 
 Art des Habitats (z.B. Brut- oder Nahrungshabitat). 

 
Im Untersuchungsgebiet konnten zehn Reviere des Grauschnäppers nachgewiesen werden. Drei der Reviere 
wurden nördlich des Steinbruches Schneidersköpfle erfasst. Vier weitere Reviere wurden entlang der Murg von 
unmittelbar südlich der Ortschaft Forbach bis zur Einmündung des Sasbaches in die Murg sowie mit einem Re-
vier am Nordhang des Haulerberges nachgewiesen. Weiterhin wurde ein Revier der Art am Steinbruch 
Raumünzach festgestellt. Zwei weitere Grauschnäpperreviere konnten am Schwarzenbach westlich der Schwar-
zenbachtalsperre auf Höhe der vormals geplanten Aufschüttung Seebachhof, bzw. rd. 600 m östlich der Herren-
wieser Schwallung erfasst werden. In diesen Bereichen befinden sich reich gegliederte Baumbestände die den 
Grauschnäppern ein geeignetes Habitat bieten.  
Bei den Erfassungen im Bereich des MU-Bruchs konnten 2020 drei Reviere des Grauschnäppers nachgewiesen 
werden. 
 
Im Fall eines nur potenziellen Vorkommens ist darzulegen, 

 welche Gegebenheiten (insb. Biotopstrukturen) für die Möglichkeit des Vorkommens der Art sprechen und 
 aus welchen Gründen der Nachweis des Vorkommens nicht geführt werden konnte (Worst-case-Analysen 

sind allerdings nur zulässig, wenn wissenschaftliche Erkenntnislücken vorhanden sind, die nicht behebbar 
sind) bzw. nicht geführt werden muss (z.B. wenn die Art durch die Vorhabenwirkungen nicht in verbotsre-
levanter Weise betroffen werden kann oder wenn eine Ermittlung des Artvorkommens unverhältnismäßig 
wäre, was jedoch von der zuständigen Naturschutzbehörde festzustellen wäre). 
 

      

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 
Kurzbeschreibung der vom Vorhaben betroffenen lokalen Population einschließlich ihrer Abgrenzung;        
Begründung des Erhaltungszustandes (Zustand der Population, Habitatqualität, Beeinträchtigungen). 
 
Die Vorkommen des Grauschnäppers im Untersuchungsgebiet bilden eine lokale Individuengemeinschaft, wel-
che sich aufgrund der ähnlichen Habitatausstattung vermutlich auch außerhalb des Untersuchungsgebietes wei-
ter fortsetzt. Aus pragmatischen Gründen wird die lokale Individuengemeinschaft jedoch mit den erfassten Indi-
viduen innerhalb des Untersuchungsgebiets gleichgesetzt.   
Die lokale Individuengemeinschaft ist Teil einer lokalen Population. Neuansiedlungen werden zumeist in Entfer-
nungen von wenigen Kilometern um den Geburtsort getätigt (BAUER et al. 2005). Da aber bei der Neuansiedlung 
von Jungvögeln auch maximal zurückgelegte Distanzen von bis zu 63 km belegt sind (GLUTZ VON BLOTZHEIM 
2001) wird die lokale Population auf Ebene des Naturraumes Nordschwarzwald abgegrenzt.  
 
Erhaltungszustand der lokalen Population 
Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des guten Zustandes der Population, der ins-
gesamt mittel-schlechten Habitatqualität und der geringen Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe 
Kap. 2.5.3.2  der saP) bewertet. Insgesamt ergibt sich für den Grauschnäpper ein guter Erhaltungszustand. 

Zustand der Population: insgesamt „gut“ (B) 

Rechnerisch liegt die Anzahl der Brutpaare des Grauschnäppers im Nordschwarzwald zwischen 313 und 808 
(Gedeon et al. 2014). Hieraus ergibt sich eine Siedlungsdichte von 0,2 bis 0,5 Revieren / km2. Diese Dichtewer-
te befinden sich innerhalb der Grenzen in typischen Lebensräumen in Mitteleuropa (Bauer et al. 2005). Da die 
Art in den Mittelgebirgen grundsätzlich seltener anzutreffen ist als im Tiefland (Gedeon et al. 2014), ist der Zu-
stand der lokalen Population insgesamt als „gut“ (B) einzustufen. 

Habitatqualität: insgesamt „mittel-schlecht“ (C)  

Da der Grauschnäpper bevorzugt in reich gegliederten, altholzreichen, lichten Laub-, Misch- und Nadelwäldern 
vorkommt, bietet der Nordschwarzwald nur mäßig geeignete Lebensräume für die Art. Die großflächig in Alters-
klassen wachsenden und häufig mit geringem Abstand zueinander stehenden Bäume weisen einen hohen 
Dichtschluss auf. Diese Bereiche werden vom Grauschnäpper gemieden. In weiten Teilen dominieren Nadel-
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bäume. Für Höhlenbrüter wie den Grauschnäpper wichtige und potentiell natürlich im Untersuchungsgebiet vor-
kommende Baumarten wie z.B. Eiche oder Rotbuche sind dagegen unterrepräsentiert (REIDL et al. 2013). Altes, 
höhlenreiches Holz ist durch kurze Umtriebszeiten nur in geringem Umfang vorhanden, was das Angebot an 
Brutmöglichkeiten reduziert.   

Beeinträchtigungen: insgesamt „gering“ (A) 

Aktuell sind keine Beeinträchtigungen der Art erkennbar. Grundsätzlich sind Beeinträchtigungen durch die Ent-
nahme von höhlenreichen Althölzern im Rahmen der forstlichen Nutzung jederzeit möglich. 
 

3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

Vgl. Karte E.III.1 der saP 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte erfol-
gen. 

  

 

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           (bau-, 
anlage- und betriebsbedingt) 

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  aus-
gehenden Wirkungen sowie der konkret betroffenen Fortpflanzungs- oder   
 Ruhestätten. 
 
Diese Auswirkung tritt durch das Vorhaben nicht ein. Es sind keine Grauschnäpperreviere 
von einer direkten Flächeninanspruchnahme betroffen. 

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschädigt 

oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten vollständig entfällt?   
ja   
nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen unbe-
stimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
 Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf Nahrungshabitate und oder andere 
 essentielle Teilhabitate sowie Einschätzung der Rückwirkungen auf die Fortpflanzungs-  
 oder Ruhestätten. 
 

Durch das Vorhaben werden keine essenziellen Teilhabitate beeinträchtigt.  
 
c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 
 Beschreibung der Auswirkungen. 
 

Temporäre bauzeitliche Störung von fünf Revieren entlang der bauzeitlichen Zuwegung 
Lachsberg sowie zur BE-Fläche G sind zu erwarten. 
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d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
Die bauzeitliche Störung der fünf Reviere ist unvermeidbar. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 
 
Das Vorhaben ist nach § 15 BNatSchG zulässig, weil vermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft unterbleiben und die nicht vermeidbaren Eingriffe vollständig kompensiert wer-
den. 

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  
 Prüfung, ob im räumlichen Zusammenhang geeignete (und nicht bereits anderweitig  
 besetzte) Ausweichmöglichkeiten für die betroffenen Individuen bestehen. 

 
Ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen wird die ökologische Funktion im räumlichen 
Zusammenhang nicht gewahrt, da ein Ausweichen in ungestörte Bereiche nur dann möglich 
ist, wenn sie die nötige Habitatausstattung in Form von Bruthöhlen aufweisen. 
 

g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 
 Beschreibung der Maßnahmen, die zum Funktionserhalt der Fortpflanzungs- oder Ru-

hestätten im räumlichen Zusammenhang vorgesehen sind, mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen,  
  der ökologischen Wirkungsweise,  
  dem räumlichen Zusammenhang,  
  Beginn und Dauer der Maßnahmen (Umsetzungszeitrahmen),  
  der Prognose, wann die ökologische Funktion erreicht sein wird,  
  der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen,  
  der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement 
  der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Ver-

fügbarkeit). 
 

Ein Ausweichen in ungestörte Bereiche ist nur dann möglich, wenn diese die nötige Habitat-
ausstattung in Form geeigneter Nistmöglichkeiten aufweisen. Zur Verbesserung des Höh-
len- und Nischenangebotes werden pro betroffenes Brutpaar 3 Halbhöhlen-Nistkästen aus-
gebracht. Insgesamt ergibt sich so ein Bedarf von 15 Nistkästen. Durch die Ausbringung der 
künstlichen Nisthilfen kann der Grauschnäpper ohne Beeinträchtigung ausweichen. 
Die Nistkästen werden in der Nähe der bisherigen Revierzentren in lichten Laub-, bzw. 
Mischwaldbeständen angebracht, da diese vom Grauschnäpper als Lebensraum bevorzugt 
werden (Maßnahme KQ3). Bei der Ausbringung muss allerdings darauf geachtet werden, 
dass die Aufhängeplätze außerhalb des Wirkungsbereiches des Vorhabens liegen. Nach 
Abschluss der Baumaßnahmen können die Brutpaare ohne Beeinträchtigung in ihre ur-
sprünglichen Habitate zurückkehren. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: LBP Kap. 6.3.2 und saP Kap. 4.2.1 
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 
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Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von  
Beeinträchtigungen. 
 

 Diese Wirkung tritt durch das Vorhaben nicht ein. Bereiche des Vorhabens, die eine Rodung 
von Gehölzen beinhalten und somit zum Tod oder der Verletzung von Grauschnäppern füh-
ren könnten, sind von diesen nicht besiedelt. 

 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 
 Darstellung des signifikant erhöhten Verletzungs- bzw. Tötungsrisikos.  
  
 Bei einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko sind Angaben zu: 

 den artspezifischen Verhaltensweisen, 
 der häufigen Frequentierung des Einflussbereichs des Vorhabens bzw. der  

Planung und/oder 
 der Wirksamkeit vorgesehener Schutzmaßnahmen erforderlich. 

 
 

 
 Wenn nein: Begründung, warum keine signifikante Schädigung prognostiziert wird. 
 

Keines der Grauschnäpperreviere ist von Flächeninanspruchnahme betroffen. Eine Kollision 
mit Baustellenfahrzeugen ist als sehr unwahrscheinlich anzunehmen. 
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenregelung, Maß-
nahmen für kollisionsgefährdete Tierarten); ggf. Angabe der verbleibenden Beein-
trächtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
 

      
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
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4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen (z.B. Lärm- oder Lichtimmissionen, Barriere- bzw.  
Trennwirkungen und/oder genetische Verinselung) auf die lokale Population sowie  
Darstellung und ggf. Quantifizierung von Beeinträchtigungen. 

Durch bauzeitliche Störungen entlang der Zufahrten am Lachsberg sowie an der Baustel-

leneinrichtungsfläche G sind insgesamt 5 Grauschnäpperreviere betroffen, so dass eine 

Beeinträchtigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten angenommen werden kann (Ver-

botstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG), da die Revierzentren innerhalb der art-

spezifischen Effektdistanz (100 m) liegen. Neben der Beschädigung der Fortpflanzungs- 

und Ruhestätte kann dies unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung (EuGH-

Urteil vom 04.03.2021) zu einer erheblichen Störung i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

führen, da der Fortpflanzungserfolg einzelner Brutpaare vermindert sein kann. 

  
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

Eine denkbare Vermeidung der Störung wäre eine Bauzeitenregelegung. Die Zufahrten 

sind für die Herstellung der Zugangsstollen und der Druckschächte von Schwarzenbach-

werk und Murgwerk erforderlich. Beide sind für die bauzeitliche Bewetterung (Be- und Ent-

lüftung) der Untertagebauwerke zwingend erforderlich. Wegen grundsätzlicher terminlicher 

Risiken bei den Untertage-Vortriebsarbeiten könnte eine denkbare Bauzeitenregelung den 

Bauablauf erheblich verlängern. Dies würde neben ganz erheblichen Mehrkosten auch ei-

ne Verlängerung der bauzeitlichen Wirkungen insgesamt bedeuten.  

 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

  
 

5. Ausnahmeverfahren 

Wird im Falle der Erfüllung eines oder mehrerer Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG (vgl.  Zif-
fern 4.1, 4.2, 4.3 und/oder 4.4) die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt?  

 nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 ja - weiter mit Punkt 5.1 ff. 
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5.1 Ausnahmegründe (§ 45 Abs. 7 Satz 1 BNatSchG) 

 zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirtschaftlicher 
Schäden (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG), 

  zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG), 

 für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende Maß-
nahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 BNatSchG), 

 im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidigung und 
des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt (§ 45 Abs. 
7 Satz 1 Nr. 4 BNatSchG) oder 

 aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozia-
ler oder wirtschaftlicher Art (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG). 

 
 
Zu den betreffenden Ausnahmegründen vgl. die ausführliche Begründung in den detaillierten  
Planunterlagen:  LBP Kap. 10.3.5. 

 
  
 

5.2 Zumutbare Alternativen (§ 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG) 
 
Existieren anderweitig zumutbare Alternativen (z.B. Standort- oder Ausführungsalternativen), die in Be-
zug auf die Art schonender sind? 

 ja - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 nein - weiter mit Pkt. 5.3. 

Bei ja: Textliche Kurzbeschreibung dieser Lösungen.  

Bei nein: Textliche Kurzbeschreibung, welche Alternativen mit welchen Ergebnissen geprüft wurden. 
 

Die Routen der Transportvorgänge sind alternativlos. Für den Transport über die L 83 muss die Straße 

nicht ausgebaut werden, sodass keine Biotope verloren gehen. Die Nutzung anderer Straßen würde zu 

längeren Strecken und somit zu einer größeren Wirkungs-fläche führen. Ein direkter Weg durch den 

Wald hätte größere ökologische Auswirkungen.  

Für die Zufahrten am Lachsberg werden bereits bestehende Forstwege genutzt, die gegebenenfalls ge-

ringfügig ausgebaut werden. Eine alternative Route über den Lachsberg besteht aus technischen Grün-

den (zu steiler Hang; Erfordernis des Kurvenaus-baus) nicht. Ein Transport einzig über ausgebaute, öf-

fentlichen Straßen wie der L 83 und der B 462 ist nicht möglich, da der Transport zwischen den Stollen-

portalen und den genannten Straßen aufgrund der Steigung des Hangs und den kleinen Kurvenradien 

nicht möglich ist.  

Die untersuchten Alternativlösungen sind in den detaillierten Planunterlagen   LBP Kap. 10.3.5 darge-
stellt. 
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 5.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustands der Populationen der Art  

 (§ 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG; bei FFH-Anhang IV Arten i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 
 
a) Erhaltungszustand vor der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung? 

Art Lokal betroffene Population 

(Kurze Beschreibung des Erhaltungszustands 
der lokalen Population (Interpretation und Ein-
ordnung der Angaben unter Pkt. 3.3.); Verweis 
auf die detaillierten Planunterlagen: saP 
Kap.3.1.3.3 ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungsge-
biet  

(Beschreibung des Erhaltungszustands der Populatio-
nen auf der übergeordneten Ebene (auf Landes- oder 
übergeordneter Populationsebene; Verweis auf die de-
taillierten Planunterlagen: saP Kap.  3.1.3) 

Grauschnäpper Günstig Ungünstig 
 

  
b) Erhaltungszustand nach der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung? 

Art Lokal betroffene Population 

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis 
auf die detaillierten Planunterlagen:      ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungs-     
gebiet 

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis auf 
die detaillierten Planunterlagen:      ) 

Grauschnäpper Durch bauzeitliche Störungen erfolgt eine 
Störung der dort vorkommenden Grau-
schnäpper-Reviere. Unter Berücksichti-
gung der oben genannten Maßnahmen 
wird sich der Zustand der lokalen Popula-
tion nicht erheblich verschlechtern. 

Für die Landesebene ist nicht zu erwarten, dass 
sich der Erhaltungszustand verschlechtert, denn 
der Eingriff betrifft 1,6 – 0,7 % des landesweiten 
Bestandes. Nach Abschluss der Baumaßnahmen 
können die Brutpaare ohne Beeinträchtigung in ih-
re ursprünglichen Reviere zurückkehren. 

 

  
 

c) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von Europäischen Vogelarten 
 

Liegt eine Verschlechterung des aktuellen (günstigen oder ungünstigen) Erhaltungszustands  
der Populationen einer europäischen Vogelart vor? 

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

  ja 

Kurze Begründung:       
 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: saP Kap. 3.1.3.4 

 
Wenn ja: Kann der aktuelle Erhaltungszustand der Populationen durch FCS-Maßnahmen  
gewahrt werden? 

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

  ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

Darstellung der Maßnahmen zur Sicherung des aktuellen Erhaltungszustands (FCS-Maßnahmen)  
auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder übergeordneter  
Populationsebene) mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen, 
 der Wirkungsweise im Populationskontext,  
 Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), 
 der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, 
 der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
 der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 

 

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:  
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d) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von Arten des Anhangs IV der 
FFH-RL (Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 

 
 aa)  Liegt eine Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustands der Populationen einer Art 

 des Anhangs IV der FFH-RL vor?  

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

   ja  

 
 Kurze Begründung:       

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

 Wenn ja: Kann der günstige Erhaltungszustand der Populationen durch FCS-Maßnahmen erhalten 
werden? 

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

Darstellung der Maßnahmen zur Herstellung des günstigen Erhaltungszustands (FCS-Maßnahmen) 
auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder  
übergeordneter Populationsebene) mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen, 
 der Wirkungsweise im Populationskontext,  
 Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), 
 der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, 
 der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
 der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 
 
      

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

bb) Wird bei einem ungünstigen Erhaltungszustand der Populationen einer Art des Anhangs IV der 
FFH-RL der Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert oder wird die Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustands der Populationen nicht behindert?  

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 Kurze Begründung:       

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 

 

6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und CEF- 
Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)             
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) erfüllt - 
Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Hohltaube 
Stand: Mai 2012 

  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  
 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäi-

schen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen 
der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitpla-
nung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Euro-
päischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils geson-
derte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutz-
rechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. 

 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Die geplante Erneuerung und der Ausbau des Wasserkraftwerkstandorts RFW in Forbach umfassen im We-
sentlichen die folgenden Anlagebestandteile und die zugehörigen Baumaßnahmen: 

 Neuanlage von Schwarzenbachwerk und Murgwerk in einer gemeinsamen Kraftwerkskaverne (Unter-
stufe), Umbau des Schwarzenbachwerks zu einem Pumpspeicherkraftwerk zwischen Schwarzenbach-
talsperre und Murg 

 Erweiterung des Ausgleichsbeckens Forbach durch einen unterirdischen Kavernenwasserspeicher 
westlich des Rudolf-Fettweis-Werks 

Hiermit sind umfangreiche Transportvorgänge verbunden, insbesondere Massenbewegungen im Zusammen-
hang mit der Anlage der unterirdischen Bauwerksanlagen (Kraftwerkskaverne, Kavernenwasserspeicher).  
 
Die gesamten Ausbruchmassen werden in den von der VSG Schwarzwald-Granit Werke GmbH & Co. KG 
(kurz: VSG) betriebenen Steinbruch Murgschifferschaft (MU-Bruch) verbracht, dort gelagert, aufbereitet und 
künftig als Baustoff vertrieben werden. Das gesamte Ausbruchmaterial geht in das Eigentum der VSG über 
(Einlagerung, Aufbereitung und Weitervermarktung der Ausbruchmassen ist Gegenstand eines eigenständigen 
Verfahrens der VSG zur Immissionsschutzrechtlichen Änderungs-Genehmigung). 
Für die Dauer der Bauzeit müssen insbesondere forstlich genutzte Wege im Wald ausgebaut bzw. verbreitert 
werden. 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Artenschutzrechtliche Prüfung (Anlage E.III) 
 LBP (Anlage E.IV) 
 Technische Beschreibung der Anlagen (Anlagenteil A.V) 
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2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name  

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

Hohltaube 
 

Columba oenas 
 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-

gefasst werden. 
 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Textliche Kurzbeschreibung mit Quellenangaben4. 

Insbesondere: 

 Angaben zur Art und zum Flächenanspruch bezüglich der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (z. B. An-
gaben zur Reviergröße, Nistplatztreue), essentiellen Teilhabitate und Nahrungshabitate und deren 
räumliche Abgrenzung. 

 Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber bau-, anlage- und betriebsbedingten Störwirkungen des Vor-
habens. 

 Dauer der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten und Charak-
ter der in diesen Phasen beanspruchten Gebiete / Flächen. 

Angaben zur Art: Lebensraum der Hohltaube sind Buchenalthölzer mit einem Angebot an Schwarzspecht-
höhlen, aber auch anderweitig entstandene, geräumige Baumhöhlen in Laubmischwäldern, reinen Kiefernbe-
ständen, Feldgehölzen und Parks. Höhlenbrüter (zumeist alte Schwarzspecht-, aber auch andere Baumhöh-
len und Nistkästen). Sehr kleiner Flächenbedarf, da auch Koloniebrüter. Der Aktionsradius beträgt zwischen 
1 bis 3 km. Nestabstände von weniger als 50 m sind nicht selten, ebenso kleine Kolonien, in denen mehrere 
Paare dicht (kaum < 4m) nebeneinander siedeln. Ein deutlich markiertes Territorium fehlt. Großflächige Sied-
lungsdichten von 0,02 bis 0,4 Brutpaaren pro km2, nur selten Dichten von mehr als 0,5 Brutpaaren pro km2.  
In Standvogelpopulationen siedeln sich Jungvögel meist in der weiteren Umgebung an, Geburtsortstreue ist 
aber selten. Brutort- und Nistplatz- bzw. Höhlentreue sind häufig, unter günstigen Bedingungen die Regel. 
Kurzstreckenzieher 
Beginn der Balzrufe nach Ankunft im Brutgebiet ab Mitte Februar mit einem Maximum Ende Februar bis Mitte 
März, Balz dauert bis Mitte August an. Legebeginn (Mitte) Ende März bis August, dabei sind i.d.R. 3 Brutpha-
sen zeitlich trennbar. Erstbrut Anfang April bis Anfang Mai. Monogame Saisonehe, 3, gelegentlich 4(5) Jah-
resbruten mitunter verschachtelt. 2 Eier. 
Artspezifische Empfindlichkeit: Die Hohltaube ist über die unmittelbaren Lebensraumverluste durch Flächen-
inanspruchnahme hinaus gegen baubedingte Schallimmissionen empfindlich. Sie gilt als eine Art mit mittlerer 
Lärmempfindlichkeit. Als Wirkdistanz wird die maximale Effektdistanz von 500 m bzw. der kritische Schallpe-
gel von 58 dB(A) zur Bewertung herangezogen. Empfindlich gegenüber Lärmimmissionen reagiert die Hohl-
taube insbesondere bei der Partnerfindung. Gegenüber Bewegungsunruhe von einzelnen Personen ist die 
artspezifische Fluchtdistanz von 30 bis 100 m eine entscheidende Größe. 
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3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 
4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Kurzbeschreibung mit Quellenangaben, insbesondere zur: 

 Bedeutung des Vorkommens (lokal, regional, landesweit, bundesweit, europaweit), 
 Lage zum Vorhaben, 
 Art des Habitats (z.B. Brut- oder Nahrungshabitat). 

 
Sieben Reviere der Hohltaube wurden im Untersuchungsgebiet erfasst. Dabei reicht ihre Verbreitung von der 
Südseite des Seekopfes (3 Reviere), über den nördlichen Bereich des Fürfels (1 Revier) bis hin zum Osthang 
des Lachsberges (2 Reviere). Darüber hinaus wurde ein weiteres Revier am Schneiderskopf festgestellt.  
Das Vorkommen der Hohltaube ist eng an das Vorhandensein von geeigneten Bruthöhlen gebunden. Ein 
Großteil der Hohltaubenbruten wird in Höhlen durchgeführt, welche vom Schwarzspecht angelegt wurden. 
Dieser zimmert Höhlen bevorzugt in Rotbuchen welche einen Brusthöhendurchmesser von durchschnittlich 
56,5 cm aufweisen (BLUME 1996). Die Nachweise der Hohltaube im Untersuchungsgebiet gelangen folglich 
auch in Bereichen mit einem hohen Anteil älterer Laub- und Nadelbäume. 
 
Im Fall eines nur potenziellen Vorkommens ist darzulegen, 

 welche Gegebenheiten (insb. Biotopstrukturen) für die Möglichkeit des Vorkommens der Art sprechen 
und 

 aus welchen Gründen der Nachweis des Vorkommens nicht geführt werden konnte (Worst-case-
Analysen sind allerdings nur zulässig, wenn wissenschaftliche Erkenntnislücken vorhanden sind, die 
nicht behebbar sind) bzw. nicht geführt werden muss (z.B. wenn die Art durch die Vorhabenwirkungen 
nicht in verbotsrelevanter Weise betroffen werden kann oder wenn eine Ermittlung des Artvorkommens 
unverhältnismäßig wäre, was jedoch von der zuständigen Naturschutzbehörde festzustellen wäre). 
 

      

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 
Kurzbeschreibung der vom Vorhaben betroffenen lokalen Population einschließlich ihrer Abgrenzung;       
Begründung des Erhaltungszustandes (Zustand der Population, Habitatqualität, Beeinträchtigungen). 
 
Die Tiere der sieben im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Hohltaubenreviere bilden eine lokale Indivi-
duengemeinschaft. Aufgrund von Aktionsradien zwischen 1 und 3 km und einer ähnlichen Lebensraumaus-
stattung wird sich diese vermutlich auch außerhalb des Untersuchungsgebietes weiter fortsetzen. Aus prag-
matischen Gründen wird die lokale Individuengemeinschaft mit den Grenzen des Untersuchungsgebietes 
gleichgesetzt. 
Die lokale Individuengemeinschaft ist Teil einer lokalen Population. Die Ansiedlung der Jungvögel geschieht 
meist in der weiteren Umgebung des Geburtsortes, Geburtsorttreue ist aber selten. Zur Abgrenzung der loka-
len Population dient daher der Naturraum Nordschwarzwald.  
 
Erhaltungszustand der lokalen Population 
Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des „guten“ Zustandes der Population, 
der insgesamt „mittel-schlechten“ Habitatqualität und der geringen Beeinträchtigungen nach dem a-b-c 
Schema (siehe Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt sich für die Hohltaube ein „guter“ Erhaltungszustand. 

Zustand der Population: insgesamt „gut“ (B) 

Im Untersuchungsgebiet kann mit 7 Brutpaaren eine Siedlungsdichte von 0,36 Brutpaare / 100 ha errechnet 
werden. Dies entspricht einer durchschnittlichen Siedlungsdichte. Großflächige Dichten liegen zwischen 0,02 
bis 0,4 Brutpaaren pro km², nur selten Dichten von mehr als 0,5 Brutpaaren pro km² (BAUER et al. 2005). Mit 
Ausnahme der Hochlagen ist eine ähnliche Siedlungsdichten auch in anderen Bereichen der lokalen Popula-
tion im Nordschwarzwald erwartet werden. 

Habitatqualität: insgesamt „mittel-schlecht“ (C)  
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Durch kurze Umtriebszeiten, die Entnahme von Althölzern sowie die Förderung von Altersklassenwäldern, 
stehen der Hohltaube weniger Bruthöhlen zur Verfügung. Da die Art selten weiter als 3 km in den Wald vor-
dringt, sind Bestände mit hohem Dichteschluss wie sie im Nordschwarzwald vorherrschen, wenig geeignete 
Lebensräume für diese Art. Durch die touristische Nutzung der Region sowie durch den Waldwegebau, 
nimmt die Zahl störungsarmer Bereiche ab. Auch durch diese Entwicklungen findet die Hohltaube weniger 
zur Brut geeignete Bereiche. Laut Literatur fehlt die Hohltaube in ME weitgehend in Höhen über 1.000 m NN 
(Bauer et al. 2005). Der Nordschwarzwald weist mehre Berge von mehr als 1.000 m Höhe auf. Somit kann 
auch die Topographie in Verbindung mit oben genannten Gründen ein bestandslimitierender Faktor für die 
Art im Nordschwarzwald sein. 

Beeinträchtigungen: insgesamt „keine-gering“ (A) 

Aktuell sind keine Beeinträchtigungen der Art erkennbar. Grundsätzlich sind Beeinträchtigungen durch die 
Entnahme von Althölzern und Höhlenbäumen im Rahmen der forstlichen Nutzung jederzeit möglich. 
 

3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

Vgl. Karte E.III.1 der saP 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte er-
folgen. 

  

 

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben 
 ausgehenden Wirkungen sowie der konkret betroffenen Fortpflanzungs- oder   
 Ruhestätten. 
 
Diese Auswirkung tritt durch das Vorhaben nicht ein. Es sind keine Hohltaubenreviere 
von einer direkten Flächeninanspruchnahme betroffen. 

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschä-

digt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen un-
bestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
 Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf Nahrungshabitate und oder andere 
 essentielle Teilhabitate sowie Einschätzung der Rückwirkungen auf die Fortpflanzungs-  
 oder Ruhestätten. 
 

Durch das Vorhaben werden keine essenziellen Teilhabitate beeinträchtigt. 
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c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 
 
 Beschreibung der Auswirkungen. 
 

Temporäre bauzeitliche Störung von drei Revieren entlang der bauzeitlichen Zuwegung 
Lachsberg sind zu erwarten. 

 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
Die bauzeitliche Störung der drei Reviere ist unvermeidbar. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 
 
Das Vorhaben ist nach § 15 BNatSchG zulässig, weil vermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft unterbleiben und die nicht vermeidbaren Eingriffe vollständig kompensiert 
werden. 

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  
 Prüfung, ob im räumlichen Zusammenhang geeignete (und nicht bereits anderweitig  
 besetzte) Ausweichmöglichkeiten für die betroffenen Individuen bestehen. 

 
Ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen wird die ökologische Funktion im räumlichen 
Zusammenhang nicht gewahrt, da ein Ausweichen in ungestörte Bereiche nur dann mög-
lich ist, wenn sie die nötige Habitatausstattung in Form von Bruthöhlen aufweisen. 
 

g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 
 Zur Kompensation der bauzeitlichen Störungen der Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten der Hohltaube werden pro betroffenes Brutpaar 3 künstliche Nisthöhlen im Un-
tersuchungsgebiet ausgebracht (insgesamt 9 Nisthöhlen) (Maßnahme KQ3). Zu-
sätzlich werden im Aktionsraum der Art rd. 16 ha Laubmischwälder am Osthang 
des Lachsbergs aus der forstlichen Nutzung entlassen (Maßnahme KN2), so dass 
sich langfristig der Bestand der Hohltaube halten kann. Die Maßnahme wird inner-
halb des Aktionsraumes der lokalen Individuengemeinschaft ausgeführt. Die Maß-
nahmen werden zum frühestmöglichen Zeitpunkt nach Baubeschluss für das Vor-
haben realisiert. Die ökologische Funktion wird in der ersten Brutsaison nach 
Schaffung der Brutmöglichkeiten erfüllt sein. Die geschaffenen Brutmöglichkeiten 
müssen über die Dauer der Bauarbeiten funktionsfähig bleiben. Die Brutkästen sind 
jährlich auf ihre Funktionsfähigkeit hin zu überprüfen. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: LBP Kap. 6.1 und 6.3 und saP Kap. 4.2.1 
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h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 
 
 

 
 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
 

  
 4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von  
Beeinträchtigungen. 
 
 

 Diese Wirkung tritt durch das Vorhaben nicht ein. Bereiche des Vorhabens, die eine Ro-
dung von Gehölzen beinhalten und somit zum Tod oder der Verletzung führen könnten, 
sind nicht von der Hohltaube besiedelt. 

 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 
 Darstellung des signifikant erhöhten Verletzungs- bzw. Tötungsrisikos.  
  

      
 Bei einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko sind Angaben zu: 

 den artspezifischen Verhaltensweisen, 
 der häufigen Frequentierung des Einflussbereichs des Vorhabens bzw. der  

Planung und/oder 
 der Wirksamkeit vorgesehener Schutzmaßnahmen erforderlich. 

 
      

 Wenn nein: Begründung, warum keine signifikante Schädigung prognostiziert wird. 
 
 

Keines der Hohltaubenreviere ist von Flächeninanspruchnahme betroffen. Eine Kollision 
mit Baustellenfahrzeugen ist als sehr unwahrscheinlich anzunehmen. 
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenregelung, 
Maßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten); ggf. Angabe der verbleibenden 
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
      
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
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4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen (z.B. Lärm- oder Lichtimmissionen, Barriere- bzw.  
Trennwirkungen und/oder genetische Verinselung) auf die lokale Population sowie  
Darstellung und ggf. Quantifizierung von Beeinträchtigungen. 

 
Durch bauzeitliche Störungen entlang der Zufahrten des Lachsberg werden insgesamt 
drei Reviere der Hohltaube gestört, sodass eine Beeinträchtigung der Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten angenommen werden kann (Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG). Dies führt unter Zugrundelegung des EuGH-Urteils vom 04.03.2021 mög-
licherweise auch zur Verwirklichung eines Verbotstatbestands i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG. 

 
 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
Eine denkbare Vermeidung der Störung wäre eine Bauzeitenregelegung. Die Zufahrten 
sind für die Herstellung der Zugangsstollen und der Druckschächte von Schwarzen-
bachwerk und Murgwerk erforderlich. Beide sind für die bauzeitliche Bewetterung (Be- 
und Entlüftung) der Untertagebauwerke zwingend erforderlich. Wegen grundsätzlicher 
terminlicher Risiken bei den Untertage-Vortriebsarbeiten könnte eine denkbare Bau-
zeitenregelung den Bauablauf erheblich verlängern. Dies würde neben ganz erhebli-
chen Mehrkosten auch eine Verlängerung der bauzeitlichen Wirkungen insgesamt be-
deuten 

 
      

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

  

 
 

5. Ausnahmeverfahren 

Wird im Falle der Erfüllung eines oder mehrerer Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG (vgl.  
Ziffern 4.1, 4.2, 4.3 und/oder 4.4) die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt?  

 nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 ja - weiter mit Punkt 5.1 ff. 
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5.1 Ausnahmegründe (§ 45 Abs. 7 Satz 1 BNatSchG) 

 zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirtschaftlicher 
Schäden (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG), 

  zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG), 

 für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende Maß-
nahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 BNatSchG), 

 im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidigung 
und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt       
(§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 BNatSchG) oder 

 aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher  
sozialer oder wirtschaftlicher Art (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG). 

 
 
Zu den betreffenden Ausnahmegründen vgl. die ausführliche Begründung in den detaillierten  
Planunterlagen:  LBP Kap. 10.3.6. 

 
  
 

5.2 Zumutbare Alternativen (§ 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG) 
 
Existieren anderweitig zumutbare Alternativen (z.B. Standort- oder Ausführungsalternativen), die in 
Bezug auf die Art schonender sind? 

 ja - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 nein - weiter mit Pkt. 5.3. 

Bei ja: Textliche Kurzbeschreibung dieser Lösungen.  

Bei nein: Textliche Kurzbeschreibung, welche Alternativen mit welchen Ergebnissen geprüft wurden. 
 
Die Routen der Transportvorgänge sind alternativlos. Für den Transport über die L 83 muss die Stra-
ße nicht ausgebaut werden, sodass keine Biotope verloren gehen. Die Nutzung anderer Straßen 
würde zu längeren Strecken und somit zu einer größeren Wirkungs-fläche führen. Ein direkter Weg 
durch den Wald hätte größere ökologische Auswirkungen.  
Für die Zufahrten am Lachsberg werden bereits bestehende Forstwege genutzt, die gegebenenfalls 
geringfügig ausgebaut werden. Eine alternative Route über den Lachsberg besteht aus technischen 
Gründen (zu steiler Hang; Erfordernis des Kurvenaus-baus) nicht. Ein Transport einzig über ausge-
baute, öffentlichen Straßen wie der L 83 und der B 462 ist nicht möglich, da der Transport zwischen 
den Stollenportalen und den genannten Straßen aufgrund der Steigung des Hangs und den kleinen 
Kurvenradien nicht möglich ist.  
 
Die untersuchten Alternativlösungen sind in den detaillierten Planunterlagen   LBP Kap. 10.3.6 dar-
gestellt. 
 

  
 

5.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustands der Populationen der Art (§ 45 Abs. 7 
Satz 2 BNatSchG; bei FFH-Anhang IV Arten i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 
 
a) Erhaltungszustand vor der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung? 

Art Lokal betroffene Population 

(Kurze Beschreibung des Erhaltungszustands 
der lokalen Population (Interpretation und Ein-
ordnung der Angaben unter Pkt. 3.3.); Verweis 
auf die detaillierten Planunterlagen: saP 
Kap.3.1.4.3 ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungsge-
biet  

(Beschreibung des Erhaltungszustands der Populatio-
nen auf der übergeordneten Ebene (auf Landes- oder 
übergeordneter Populationsebene; Verweis auf die de-
taillierten Planunterlagen: saP Kap.  3.1.4) 

Hohltaube Günstig Ungünstig 
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 b) Erhaltungszustand nach der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung? 

 

Art Lokal betroffene Population 

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis 
auf die detaillierten Planunterlagen:      ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungs-     
gebiet 

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis auf 
die detaillierten Planunterlagen:      ) 

Hohltaube Durch bauzeitliche Lärmimmissionen und 
Bewegungsunruhe werden insgesamt drei 
Reviere der Hohltaube gestört. Unter Be-
rücksichtigung der oben genannten Maß-
nahmen wird sich der Zustand der lokalen 
Population nicht erheblich verschlechtern. 

Der Eingriff betrifft 4,7 – 2 % % des landesweiten 
Bestandes. Zur Sicherung des Erhaltungszustan-
des werden genannte Maßnahmen durchgeführt. 
Nach Abschluss der Baumaßnahmen können die 
Brutpaare ohne Beeinträchtigung in ihre ursprüngli-
chen Reviere zurückkehren. Für die Landesebene 
ist nicht zu erwarten, dass sich der Erhaltungszu-
stand verschlechtert, 

 

  

c) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von Europäischen Vogelarten 
 

Liegt eine Verschlechterung des aktuellen (günstigen oder ungünstigen) Erhaltungszustands  
der Populationen einer europäischen Vogelart vor? 

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

  ja 

Kurze Begründung:       
Der landesweite Erhaltungszustand der Hohltaube ist aufgrund einer langfristig erkennbaren 
Brutbestandsabnahme als ungünstig einzuschätzen (Rote Liste der Brutvogelarten Baden-
Württembergs, BAUER et al. 2016).  
Der Zustand der lokalen Population ist als günstig einzustufen (vgl. saP, Antragsteil E.III, Kapitel 
3.1.4). Der Brutbestand der Hohltaube im Nordschwarzwald wird nach GEDEON et al. (2014) mit 
64-150 Revierpaaren angegeben. Die fünf vom Vorhaben betroffenen Brutpaare im untersuch-
ten Gebiet entsprechen demnach 2 – 4,7 % des Gesamtbrutbestandes der lokalen Population 
des Nordschwarzwaldes. Unter Berücksichtigung der oben genannten Maßnahmen wird sich der 
Zustand der lokalen Population nicht erheblich verschlechtern. 
 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: saP Kap. 3.1.4.4 

 
  

Wenn ja: Kann der aktuelle Erhaltungszustand der Populationen durch FCS-Maßnahmen  
gewahrt werden? 

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

  ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

Darstellung der Maßnahmen zur Sicherung des aktuellen Erhaltungszustands (FCS-Maßnahmen)  
auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder übergeordneter  
Populationsebene) mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen, 
 der Wirkungsweise im Populationskontext,  
 Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), 
 der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, 
 der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
 der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: 
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d) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von Arten des Anhangs IV 
der FFH-RL (Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 
 

 aa)  Liegt eine Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustands der Populationen einer Art 
 des Anhangs IV der FFH-RL vor?  

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

   ja  

 
 Kurze Begründung:       

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

 Wenn ja: Kann der günstige Erhaltungszustand der Populationen durch FCS-Maßnahmen er-
halten werden? 

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

Darstellung der Maßnahmen zur Herstellung des günstigen Erhaltungszustands (FCS-
Maßnahmen) auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder  
übergeordneter Populationsebene) mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen, 
 der Wirkungsweise im Populationskontext,  
 Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), 
 der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, 
 der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
 der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbar-

keit). 
      

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

bb) Wird bei einem ungünstigen Erhaltungszustand der Populationen einer Art des Anhangs IV 
der FFH-RL der Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert oder wird die Wiederherstel-
lung eines günstigen Erhaltungszustands der Populationen nicht behindert?  

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 Kurze Begründung:       

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 

6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)             
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Rauhfußkauz 
Stand: Mai 2012 

  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  
 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäi-

schen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen 
der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitpla-
nung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Euro-
päischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils geson-
derte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutz-
rechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. 

 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Die geplante Erneuerung und der Ausbau des Wasserkraftwerkstandorts RFW in Forbach umfassen im We-
sentlichen die folgenden Anlagebestandteile und die zugehörigen Baumaßnahmen: 

 Neuanlage von Schwarzenbachwerk und Murgwerk in einer gemeinsamen Kraftwerkskaverne (Unter-
stufe), Umbau des Schwarzenbachwerks zu einem Pumpspeicherkraftwerk zwischen Schwarzenbach-
talsperre und Murg 

 Erweiterung des Ausgleichsbeckens Forbach durch einen unterirdischen Kavernenwasserspeicher 
westlich des Rudolf-Fettweis-Werks 

Hiermit sind umfangreiche Transportvorgänge verbunden, insbesondere Massenbewegungen im Zusammen-
hang mit der Anlage der unterirdischen Bauwerksanlagen (Kraftwerkskaverne, Kavernenwasserspeicher).  
 
Die gesamten Ausbruchmassen werden in den von der VSG Schwarzwald-Granit Werke GmbH & Co. KG 
(kurz: VSG) betriebenen Steinbruch Murgschifferschaft (MU-Bruch) verbracht, dort gelagert, aufbereitet und 
künftig als Baustoff vertrieben werden. Das gesamte Ausbruchmaterial geht in das Eigentum der VSG über 
(Einlagerung, Aufbereitung und Weitervermarktung der Ausbruchmassen ist Gegenstand eines eigenständigen 
Verfahrens der VSG zur Immissionsschutzrechtlichen Änderungs-Genehmigung). 
Für die Dauer der Bauzeit müssen insbesondere forstlich genutzte Wege im Wald ausgebaut bzw. verbreitert 
werden. 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Artenschutzrechtliche Prüfung (Anlage E.III) 
 LBP (Anlage E.IV) 
 Technische Beschreibung der Anlagen (Anlagenteil A.V) 
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2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name  

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

 
Rauhfußkauz 

 
Aegolius funereus 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-

gefasst werden. 
 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Textliche Kurzbeschreibung mit Quellenangaben4. 

Lebensraum: Alte, reich strukturierte Nadel- und Nadelmischwälder zuweilen auch Buchenwälder;  
  wichtige Habitatelemente sind Baumhöhlen, deckungsreiche Tagesruheplätze und  
  Lichtungen zur Nahrungssuche. Relief ist für die Besiedlung entscheidend, der   
  Rauhfußkauz besiedelt bevorzugt Hochflächen, flache Rücken, Kuppen und ebene  
  Gipfelbereiche (KNOCH 1966); im Nordschwarzwald erstreckt sich die Höhenverbreitung 
  von etwa 700 m ü. NN bis 1050 m ü. NN, wobei sich die Hauptverbreitung zwischen 800 
  und 950 m ü. NN befindet (HÖLZINGER & MAHLER 2001); Meidet den Waldkauz, da  
  dieser als Fraßfeind des Rauhfußkauzes gilt. 

Neststandort: Höhlenbrüter (zumeist alte Schwarzspechthöhlen) 

Reviergröße: 30 – 100 ha (LWF 2014, FLADE 1994) 

Revierdichte: In Baden-Württemberg Revierdichten von 0,5 – 1 Brutpaar / 10 km² in schlechten und 4,6 
  Brutpaare / 10 km² in günstigen Jahren; kleinflächig auch bis zu 16 Brutpaare / 10 km²  
  (BAUER et al. 2005). Siedlungsdichte abhängig von Höhlen- und Nahrungsangebot (speziell 
  Mäusegradation). 

Standorttreue/ Dispersionsverhalten: Männchen überwiegend reviertreu; Weibchen wechseln regelmäßig 
  das Brutgebiet bis zu 600 km Entfernung (MEBS & SCHERZINGER 2008), meist in einer 
  Entfernung bis zu 20 km (SÜDBECK et al. 2005, GLUTZ VON BLOTZHEIM 2001).  
  Jungvögel siedeln sich meist im Umkreis von 10 bis 20 km vom Geburtsort an;   
  Entfernungen über 450 km mehrfach belegt (MEBS & SCHERZINGER 2008) 

Zugstrategie: Stand- und Strichvogel 

Phänologie: Herbstlicher Reviergesang Anfang September bis Mitte November. Frühjahrsbalz und  
  Revierbesetzung meist ab Ende Februar. Legebeginn je nach Witterung ab Anfang März, 
  Nachgelege bis Ende Mai. 

Reproduktion: Monogame Saisonehe; Bigynie und Biandrie nachgewiesen; i.d.R. 1 Jahresbrut, bei  
  günstigem Nahrungsangebot Zweitbrut als Schachtelbrut, meist 3-6 Eier; Brutversuche und 
  Bruterfolg stark abhängig vom Nahrungsangebot (HUNKE 2010). 
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Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen 

Der Rauhfußkauz ist über die unmittelbaren Lebensraumverluste durch Flächeninanspruchnahme 
hinaus¬gehend gegen baubedingte Schallimmissionen empfindlich. Er gilt als eine Art mit hoher 
Lärmempfindlichkeit. Nach GARNIEL et al. (2010) liegt der kritische Schallpegel bei 47 dB(A)nachts. 
Empfindlich gegenüber Lärmimmissionen reagiert der Rauhfußkauz insbesondere bei der Partnerfindung, 
bei der Revierabgrenzung und bei der Nahrungssuche (GARNIEL et al. 2007). Gegenüber 
Bewegungsunruhe von einzelnen Personen ist die artspezifische Fluchtdistanz von 20 m eine 
entscheidende Größe. 

 
3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 
4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Kurzbeschreibung mit Quellenangaben, insbesondere zur: 

 Bedeutung des Vorkommens (lokal, regional, landesweit, bundesweit, europaweit), 
 Lage zum Vorhaben, 
 Art des Habitats (z.B. Brut- oder Nahrungshabitat). 

Der Rauhfußkauz konnte im Untersuchungsgebiet mit fünf Revieren nachgewiesen werden. Zwei der 
Reviere lagen im Hangbereich nordöstlich der Ortschaft Herrenwies. Die geringen Abstände der 
Revierzentren dort sind vermutlich durch das Vorhandensein künstlicher Nisthilfen bedingt. Die übrigen 
Reviere befanden sich, mit jeweils einem Revier, am Südhang des Seekopfes, am Südhang der 
Streitmannsköpfe und südlich des Lachsberges (Abbildung 17 der saP). Die erfassten Reviere bestätigen 
die bevorzugten Habitateigenschaften des Rauhfußkauzes. Alle erfassten Reviere lagen 800 m ü. NN oder 
aber in ausgeprägter Kuppenlage (Lachsberg). Der Waldkauz konnte hingegen insbesondere unterhalb 800 
m ü. NN nachgewiesen werden (Täler von Schwarzenbach, Seebach, Schwarzenbach und Murg) (Siehe 
Kapitel 3.1.9 der saP). Die Verteilung der Rauhfußkauzreviere im Untersuchungsgebiet kann als 
Ausweichstrategie gegenüber dem Waldkauz als seinem Fraßfeind angesehen werden. 

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 
Kurzbeschreibung der vom Vorhaben betroffenen lokalen Population einschließlich ihrer Abgrenzung;        
Begründung des Erhaltungszustandes (Zustand der Population, Habitatqualität, Beeinträchtigungen). 
 

Die Vorkommen des Rauhfußkauzes im Untersuchungsgebiet bilden eine lokale Individuengemeinschaft, 
die sich auch außerhalb des untersuchten Gebietes weiter fortsetzt. Dies bestätigt sich durch weitere 
Revierfunde nördlich und südlich des Untersuchungsgebiets. Die dazugehörigen Individuen stehen 
zumindest in Form rufender Tiere in regelmäßigem Kontakt. Aus pragmatischen Gründen wird die lokale 
Individuengemeinschaft mit den erfassten Individuen innerhalb der Untersuchungsgebiets gleichgesetzt. 
Die lokale Individuengemeinschaft ist Teil einer lokalen Population. Aufgrund fehlender trennender 
Strukturen und da die Weibchen regelmäßig das Brutrevier wechseln (MEBS & SCHERZINGER 2008) wird die 
lokale Population in Bezug auf den Naturraum Nordschwarzwald abgegrenzt.   

Die Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population wird auf Basis der lokalen 
Individuengemeinschaft im Untersuchungsgebiet vorgenommen. Das Untersuchungs-gebiet stellt einen 
repräsentativen Ausschnitt des Naturraumes Nordschwarzwald dar, so dass die Bewertungen innerhalb 
des Untersuchungsgebietes auch auf den Nordschwarzwald übertragen werden können.  

Erhaltungszustand der lokalen Population/Individuengemeinschaft 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des guten Zustandes der Population, 
der insgesamt guten Habitatqualität und der geringen Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe 
Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt sich für den Rauhfußkauz:  

 Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 
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Zustand der lokalen Population: insgesamt „gut“ (B) 

Die Siedlungsdichte des Rauhfußkauzes im Untersuchungsgebiet beträgt rechnerisch 2,8 Reviere pro 10 
km2 und liegt somit im Bereich von Dichtewerten durchschnittlicher Mäusejahre (BAUER et al. 2005). Nach 
GEDEON et al. (2014) erreicht der Rauhfußkauz im Nordschwarzwald Siedlungsdichten zwischen 0,9 und 2 
Revieren pro 10 km2. In besonders geeigneten Habitaten werden auch Siedlungsdichten von bis zu 3,9 
Revieren pro 10 km2 erreicht. Der Zustand der lokalen Population ist daher insgesamt als „gut“ (B) zu 
bewerten. 

Habitatqualität: insgesamt „gut“ (B)  

Ältere Baumbestände mit deckungsreichen Tageseinständen sowie Freiflächen sind stellenweise in den 
Wäldern des Untersuchungsgebiets vertreten und bieten dem Rauhfußkauz insbesondere in Kuppenlage 
geeignete Lebensräume. Darüber hinaus sind aber auch eintönige und dichte Nadelbestände sowie 
naturferne Laub- und Mischbestände vertreten, die der Art nur suboptimale Lebensräume bieten. Die im 
Untersuchungsgebiet vorkommenden Schwarzspechte bieten ein entsprechendes Maß an vorhandenen 
Höhlenbäumen, wobei diese zeitgleich vermutlich auch den limitierenden Faktor im Untersuchungsgebiet 
darstellen. 

Beeinträchtigungen: insgesamt „gering“ (A) 

Grundsätzlich sind Beeinträchtigungen durch die Entnahme von Althölzern und Höhlenbäumen im Rahmen 
der forstlichen Nutzung jederzeit möglich. 
 

3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

Vgl. Karte E.III.1 der saP 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte erfol-
gen. 

  

 

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG  
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben 
 ausgehenden Wirkungen sowie der konkret betroffenen Fortpflanzungs- oder   
 Ruhestätten. 
 
Diese Auswirkung tritt durch das Vorhaben nicht ein. Es sind keine Rauhfußkauzreviere 
von einer direkten Flächeninanspruchnahme betroffen. 

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschädigt  

oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder  
Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen unbe-
stimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
 Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf Nahrungshabitate und oder andere 
 essentielle Teilhabitate sowie Einschätzung der Rückwirkungen auf die Fortpflanzungs-  
 oder Ruhestätten. 
 

Durch das Vorhaben werden keine essenziellen Teilhabitate beeinträchtigt.  
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c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 
 Beschreibung der Auswirkungen. 
 

Temporäre bauzeitliche Störung eines Reviers des Rauhfußkauzes entlang der 
bauzeitlichen Zufahrt Lachsberg ist zu erwarten.  

 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
Die bauzeitliche Störung der Reviere ist unvermeidbar. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 
 
Das Vorhaben ist nach § 15 BNatSchG zulässig, weil vermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft unterbleiben und die nicht vermeidbaren Eingriffe vollständig kompensiert 
werden. 

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  
 Prüfung, ob im räumlichen Zusammenhang geeignete (und nicht bereits anderweitig  
 besetzte) Ausweichmöglichkeiten für die betroffenen Individuen bestehen. 

 
 

g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 

Die ökologische Funktion wird durch folgende Maßnahme gewährleistet (vgl. saP Kap. 3.1.5.5): 

 Ausbringen von 10 Nisthilfen (10 Nisthilfen pro beeinträchtigtes Revier, Maßnahme KQ3) 
Die ausgebrachten Nisthilfen müssen folgende Kriterien erfüllen: 

 Oberhalb 800 m ü. NN, oder über 700 m ü. NN und in Kuppenlage 

 Möglichst Hochflächen, flache Rücken, Kuppen und ebene Gipfelbereiche 

 Abseits von Vorkommen des Waldkauzes  

      Profitieren wird der Rauhfußkauz weiterhin durch die folgenden Maßnahmen: 

 KN1 Nutzungsaufgabe in Nadelholzmischbeständen  
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:   LBP Kap. 6.1 & 6.3   
 
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 
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Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von  
Beeinträchtigungen. 
 

 Diese Wirkung tritt durch das Vorhaben nicht ein. Bereiche des Vorhabens, die eine Ro-
dung von Gehölzen beinhalten und somit zum Tod oder der Verletzung führen könnten, 
sind nicht von dem Rauhfußkauz besiedelt. 

 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 
 Darstellung des signifikant erhöhten Verletzungs- bzw. Tötungsrisikos.  
  

Keines der Rauhfußkauzreviere ist von Flächeninanspruchnahme betroffen. Eine Kollision 
mit Baustellenfahrzeugen ist als sehr unwahrscheinlich anzunehmen. 
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenregelung, Maß-
nahmen für kollisionsgefährdete Tierarten); ggf. Angabe der verbleibenden Beein-
trächtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 
 

4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen (z.B. Lärm- oder Lichtimmissionen, Barriere- bzw.  
Trennwirkungen und/oder genetische Verinselung) auf die lokale Population sowie  
Darstellung und ggf. Quantifizierung von Beeinträchtigungen. 

 
Durch bauzeitliche Störungen entlang der Zufahrten am Lachsberg ist ein Rauhfußkauz-
revier betroffen (Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG). Neben der Beschä-
digung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte kann dies unter Berücksichtigung der aktuel-
len Rechtsprechung (EuGH-Urteil vom 04.03.2021) zu einer erheblichen Störung i.S.v. § 
44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG führen, da der Fortpflanzungserfolg eines Brutpaares vermin-
dert sein kann. 
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b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung.  
Eine denkbare Vermeidung der Störung wäre eine Bauzeitenregelegung. Die Zufahrten 
sind für die Herstellung der Zugangsstollen und der Druckschächte von Schwarzen-
bachwerk und Murgwerk erforderlich. Beide sind für die bauzeitliche Bewetterung (Be- 
und Entlüftung) der Untertagebauwerke zwingend erforderlich. Wegen grundsätzlicher 
terminlicher Risiken bei den Untertage-Vortriebsarbeiten könnte eine denkbare Bau-
zeitenregelung den Bauablauf erheblich verlängern. Dies würde neben ganz erheblichen 
Mehrkosten auch eine Verlängerung der bauzeitlichen Wirkungen insgesamt bedeuten.  
      

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 

5. Ausnahmeverfahren 

Wird im Falle der Erfüllung eines oder mehrerer Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG (vgl.  Zif-
fern 4.1, 4.2, 4.3 und/oder 4.4) die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt?  

 nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 ja - weiter mit Punkt 5.1 ff. 

 

 
5.1 Ausnahmegründe (§ 45 Abs. 7 Satz 1 BNatSchG) 

 zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirtschaftlicher 
Schäden (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG), 

  zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG), 

 für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende Maß-
nahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 BNatSchG), 

 im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidigung 
und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt       
(§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 BNatSchG) oder 

 aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozi-
aler oder wirtschaftlicher Art (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG). 

 
 
Zu den betreffenden Ausnahmegründen vgl. die ausführliche Begründung in den detaillierten  
Planunterlagen:  LBP Kap. 10.3.7. 

 
  
 

 

 

 

 



FORMBLATT ZUR SPEZIELLEN ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG VON ARTEN DES ANHANGS IV DER FFH-RL UND VON  
EUROPÄISCHEN VOGELARTEN NACH §§ 44 UND 45 BNATSCHG   Seite 8 

 

5.2 Zumutbare Alternativen (§ 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG) 
 
Existieren anderweitig zumutbare Alternativen (z.B. Standort- oder Ausführungsalternativen), die in 
Bezug auf die Art schonender sind? 

 ja - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 nein - weiter mit Pkt. 5.3. 

Bei ja: Textliche Kurzbeschreibung dieser Lösungen.  

Bei nein: Textliche Kurzbeschreibung, welche Alternativen mit welchen Ergebnissen geprüft wurden. 
 
Die Routen der Transportvorgänge sind alternativlos. Für den Transport über die L 83 muss die Straße 
nicht ausgebaut werden, sodass keine Biotope verloren gehen. Die Nutzung anderer Straßen würde zu 
längeren Strecken und somit zu einer größeren Wirkungs-fläche führen. Ein direkter Weg durch den 
Wald hätte größere ökologische Auswirkungen.  
Für die Zufahrten am Lachsberg werden bereits bestehende Forstwege genutzt, die gegebenenfalls 
geringfügig ausgebaut werden. Eine alternative Route über den Lachsberg besteht aus technischen 
Gründen (zu steiler Hang; Erfordernis des Kurvenaus-baus) nicht. Ein Transport einzig über ausgebau-
te, öffentlichen Straßen wie der L 83 und der B 462 ist nicht möglich, da der Transport zwischen den 
Stollenportalen und den genannten Straßen aufgrund der Steigung des Hangs und den kleinen Kur-
venradien nicht möglich ist. Die untersuchten Alternativlösungen sind in den detaillierten Planunterla-
gen   LBP Kap. 10.3.7 dargestellt. 
 

  
 

5.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustands der Populationen der Art (§ 45 Abs. 7 Satz 
2 BNatSchG; bei FFH-Anhang IV Arten i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 

 
a) Erhaltungszustand vor der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung? 

Art Lokal betroffene Population 

(Kurze Beschreibung des Erhaltungszustands 
der lokalen Population (Interpretation und Ein-
ordnung der Angaben unter Pkt. 3.3.); Verweis 
auf die detaillierten Planunterlagen: saP 
Kap.3.1.5.3 ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungsge-
biet  

(Beschreibung des Erhaltungszustands der Populatio-
nen auf der übergeordneten Ebene (auf Landes- oder 
übergeordneter Populationsebene; Verweis auf die de-
taillierten Planunterlagen: saP Kap.  3.1.5) 

Raufußkauz Günstig Günstig 
 

 
 
b) Erhaltungszustand nach der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung? 

 

Art Lokal betroffene Population 

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis 
auf die detaillierten Planunterlagen:      ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungs-     
gebiet 

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis auf 
die detaillierten Planunterlagen:      ) 

Raufußkauz Durch bauzeitliche Lärmimmissionen und 
Bewegungsunruhe wird ein Revier des 
Raufußkauzes gestört, sodass eine Be-
einträchtigung der Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten angenommen werden kann. 
Unter Berücksichtigung der oben genann-
ten Maßnahmen wird sich der Zustand der 
lokalen Population nicht erheblich ver-
schlechtern. 

Für die Landesebene ist nicht zu erwarten, dass 
sich der Erhaltungszustand verschlechtert, denn 
der Eingriff betrifft 0,6 – 0,3 % des landesweiten 
Bestandes. Nach Abschluss der Baumaßnahmen 
können die Brutpaare ohne Beeinträchtigung in ih-
re ursprünglichen Reviere zurückkehren. 
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c) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von Europäischen Vogelarten 
 

Liegt eine Verschlechterung des aktuellen (günstigen oder ungünstigen) Erhaltungszustands  
der Populationen einer europäischen Vogelart vor? 

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

  ja 

Kurze Begründung:       
Der landesweite Erhaltungszustand des Rauhfußkauzes ist als günstig einzuschätzen (Rote Liste 
der Brutvogelarten Baden-Württembergs, Bauer et al. 2016). Der Zustand der lokalen Population 
ist ebenfalls als günstig einzustufen (vgl. saP, Antragsteil E.III, Kapitel 3.1.5). Der Brutbestand des 
Rauhfußkauzes im Nordschwarzwald wird nach Gedeon et al. (2014) mit 153-357 Revierpaaren 
angegeben. Das durch das Vorhaben betroffene Brutpaar entspricht demnach 0,3-0,6 % des Ge-
samtbrutbestandes der lokalen Population des Nordschwarzwaldes. Unter Berücksichtigung der 
oben genannten Maßnahmen wird sich der Zustand der lokalen Population nicht erheblich ver-
schlechtern. 

 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: saP Kap. 3.1.5.4 

 
Wenn ja: Kann der aktuelle Erhaltungszustand der Populationen durch FCS-Maßnahmen  
gewahrt werden? 

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

  ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

Darstellung der Maßnahmen zur Sicherung des aktuellen Erhaltungszustands (FCS-Maßnahmen)  
auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder übergeordneter  
Populationsebene) mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen, 
 der Wirkungsweise im Populationskontext,  
 Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), 
 der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, 
 der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
 der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:  
  

d) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von Arten des Anhangs IV der 
FFH-RL (Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 

 
 aa)  Liegt eine Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustands der Populationen einer Art 

 des Anhangs IV der FFH-RL vor?  

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

   ja  

 
 Kurze Begründung:       

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 



FORMBLATT ZUR SPEZIELLEN ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG VON ARTEN DES ANHANGS IV DER FFH-RL UND VON  
EUROPÄISCHEN VOGELARTEN NACH §§ 44 UND 45 BNATSCHG   Seite 10 

 
  Wenn ja: Kann der günstige Erhaltungszustand der Populationen durch FCS-Maßnahmen erhal-

ten werden? 

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

Darstellung der Maßnahmen zur Herstellung des günstigen Erhaltungszustands (FCS-
Maßnahmen) auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder  
übergeordneter Populationsebene) mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen, 
 der Wirkungsweise im Populationskontext,  
 Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), 
 der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, 
 der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
 der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 
 
 

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

bb) Wird bei einem ungünstigen Erhaltungszustand der Populationen einer Art des Anhangs IV 
der FFH-RL der Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert oder wird die Wiederherstel-
lung eines günstigen Erhaltungszustands der Populationen nicht behindert?  

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 Kurze Begründung:       

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 

6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und CEF- 
Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)             
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Schwarzspecht 
Stand: Mai 2012 

  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  
 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäi-

schen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen 
der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitpla-
nung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Euro-
päischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils geson-
derte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutz-
rechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. 

 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Die geplante Erneuerung und der Ausbau des Wasserkraftwerkstandorts RFW in Forbach umfassen im We-
sentlichen die folgenden Anlagebestandteile und die zugehörigen Baumaßnahmen: 

 Neuanlage von Schwarzenbachwerk und Murgwerk in einer gemeinsamen Kraftwerkskaverne (Unter-
stufe), Umbau des Schwarzenbachwerks zu einem Pumpspeicherkraftwerk zwischen Schwarzenbach-
talsperre und Murg 

 Erweiterung des Ausgleichsbeckens Forbach durch einen unterirdischen Kavernenwasserspeicher 
westlich des Rudolf-Fettweis-Werks 

Hiermit sind umfangreiche Transportvorgänge verbunden, insbesondere Massenbewegungen im Zusammen-
hang mit der Anlage der unterirdischen Bauwerksanlagen (Kraftwerkskaverne, Kavernenwasserspeicher).  
Die gesamten Ausbruchmassen werden in den von der VSG Schwarzwald-Granit Werke GmbH & Co. KG 
(kurz: VSG) betriebenen Steinbruch Murgschifferschaft (MU-Bruch) verbracht, dort gelagert, aufbereitet und 
künftig als Baustoff vertrieben werden. Das gesamte Ausbruchmaterial geht in das Eigentum der VSG über 
(Einlagerung, Aufbereitung und Weitervermarktung der Ausbruchmassen ist Gegenstand eines eigenständigen 
Verfahrens der VSG zur Immissionsschutzrechtlichen Änderungs-Genehmigung). 
Für die Dauer der Bauzeit müssen insbesondere forstlich genutzte Wege im Wald ausgebaut bzw. verbreitert 
werden. 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Artenschutzrechtliche Prüfung (Anlage E.III) 
 LBP (Anlage E.IV) 
 Technische Beschreibung der Anlagen (Anlagenteil A.V) 
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2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name  

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

 
Schwarzspecht  

 
Dryocopus martius  

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammenge-

fasst werden. 

 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 
 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Textliche Kurzbeschreibung mit Quellenangaben4. 

Insbesondere: 

 Angaben zur Art und zum Flächenanspruch bezüglich der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (z. B. Angaben 
zur Reviergröße, Nistplatztreue), essentiellen Teilhabitate und Nahrungshabitate und deren räumliche Ab-
grenzung. 

 Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber bau-, anlage- und betriebsbedingten Störwirkungen des Vorha-
bens. 

 Dauer der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten und Charakter 
der in diesen Phasen beanspruchten Gebiete / Flächen. 

 
Angaben zur Art: Ausgedehnte Waldgebiete (Misch- und Nadelwälder), ein hoher Totholzanteil und vermodernde 
Baumstümpfe sind zur Nahrungssuche wichtig (Nahrungsgrundlage sind Ameisen). Höhlenbrüter, als Brutbaum 
wählt die Art meist über 100 Jahre alte Buchen mit einem Durchmesser von mindestens 40 cm aus. Höhle in 6 
bis 20 Metern  
Brutreviere 500-1.000 ha groß mit mehreren Brutplätzen, Revierdichte weniger als 0,25 Brutpaare/km². Altvögel 
ganzjährig standorttreu 
Legebeginn März/April, monogame Saisonehe, 1 Jahresbrut, 1-2 Nachgelege möglich, meist 3-5 Eier 
Artspezifische Empfindlichkeit: Dichtere Strauchschicht infolge der Flutungen kann sich nachteilig auswirken 
Fluchtdistanz ab einer Annäherung von 60 m 
Mittlere Lärmempfindlichkeit insbesondere während der Partnerfindung, Revierverteidigung und sonstiger Kon-
taktkommunikation 

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen 

Der Schwarzspecht ist über die unmittelbaren Lebensraumverluste durch Flächeninanspruchnahme hinaus-
gehend gegen baubedingte Schallimmissionen empfindlich. Der Schwarzspecht gilt als eine Art mit mittlerer 
Lärmempfindlichkeit. Als Wirkdistanz wird nach GARNIEL et al. (2010) die maximale Effektdistanz von 300 m, 
bzw. der kritische Schallpegel von 58 dB(A) zur Bewertung herangezogen. Besonders empfindlich reagiert der 
Schwarzspecht bei der Partnerfindung, bei der Revierverteidigung sowie bei sonstiger Kontaktkommunikation. 
Die normalerweise weit hörbaren Rufe können durch Lärm maskiert werden, so dass die Rufe von Artgenossen 
innerhalb und außerhalb ihrer Reviere nicht mehr wahrgenommen werden können. 
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3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 
4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Kurzbeschreibung mit Quellenangaben, insbesondere zur: 

 Bedeutung des Vorkommens (lokal, regional, landesweit, bundesweit, europaweit), 
 Lage zum Vorhaben, 
 Art des Habitats (z.B. Brut- oder Nahrungshabitat). 

Während der Untersuchungen 2012 konnte der Schwarzspecht mit vier Revieren im Untersuchungsgebiet 
nachgewiesen werden. Jeweils ein Revier befand sich nordwestlich bzw. südöstlich des Herrenwieser Sees. 
Hierbei handelt es sich um Nadelwaldbestände in denen auch Kiefern stehen, welche dem Schwarzspecht als 
Höhlenbäume dienen. Die in der Nähe gelegene Windwurffläche im Bereich des Seekopfes mit entsprechend 
lichten Bereichen und einem hohen Totholzanteil stellt ein geeignetes Nahrungshabitat für den Schwarzspecht 
dar. Zwei weitere Reviere liegen in den Laubwaldbereichen (hauptsächlich Buchenwälder) nördlich und 
südlich des Lachsberges. Bei den Erfassungen 2020 im Bereich des MU-Bruchs wurde ein Revierzentrum rd. 
120 m westlich der BE-Fläche G dokumentiert. Die meisten Brutzeit-Beobachtungen fanden in diesem Bereich 
statt. Es erfolgten gelegentlich auch Flüge in Richtung Steinbruch Schneidersköpfle. Ob es sich um das 
gleiche Revier wie am Lachsberg handelt, blieb unklar. Vorsorglich werden in diesem Bereich zwei Reviere 
angenommen. 

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 
Kurzbeschreibung der vom Vorhaben betroffenen lokalen Population einschließlich ihrer Abgrenzung;        
Begründung des Erhaltungszustandes (Zustand der Population, Habitatqualität, Beeinträchtigungen). 
 

Die Vorkommen des Schwarzspechtes im Untersuchungsgebiet bilden eine lokale Individuengemeinschaft, die 
sich auch außerhalb des Untersuchungsgebietes weiter fortsetzt. Dies bestätigt sich durch einen weiteren 
Reviernachweis nördlich des Untersuchungsgebiets im Hangbereich der Streitmannsköpfe. Aus pragmatischen 
Gründen wird die lokale Individuengemeinschaft mit den erfassten Individuen innerhalb des 
Untersuchungsgebietes gleichgesetzt. Die lokale Individuengemeinschaft ist Teil einer lokalen Population. 
Aufgrund fehlender trennender Strukturen sowie des arttypischen Dispersionsverhaltens (45 – 100 km, 
Jungvögel) wird die lokale Population in Bezug auf den Naturraum Nordschwarzwald abgegrenzt.  

Die Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population wird auf Basis der lokalen 
Individuengemeinschaft im Untersuchungsgebiet vorgenommen. Das Untersuchungsgebiet stellt einen 
repräsentativen Ausschnitt des Naturraumes Nordschwarzwald dar, so dass die Bewertungen innerhalb des 
Untersuchungsgebietes auch auf den Nordschwarzwald übertragen werden können. 

Erhaltungszustand der lokalen Population/Individuengemeinschaft 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des guten Zustandes der Population, der 
insgesamt guten Habitatqualität und der geringen Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe Kap. 
2.5.3.2 der saP) bewertet. Insgesamt ergibt sich für den Schwarzspecht: 

 Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: insgesamt „gut“ (B) 

Die Siedlungsdichte des Schwarzspechtes im Untersuchungsgebiet beträgt rund 0,2 Reviere pro 1 km2 und 
entspricht somit der von Gedeon et al. (2014) angegebenen Siedlungsdichte für den Nordschwarzwald. Laut den 
Bewertungskriterien der LUBW (2014) entsprechen die 0,2 Reviere pro km2 einem guten Erhaltungszustand (B). 
Im angrenzenden Nationalpark „Nordschwarzwald“ ist der Schwarzspecht mit 40-60 Revieren vertreten (mündl. 
Mitt M. Förschler). Bezogen auf den rd. 100 km² großen Nationalpark sind das sogar Siedlungsdichten von 0,4 
bis 0,6 Revieren / km². Wegen der großen Randeffekte ist die Siedlungsdichte jedoch geringer. 
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Habitatqualität: insgesamt „gut“ (B)  

Im Untersuchungsgebiet sind Laub- und Mischwälder mit geeigneten Brutbäumen vorhanden. Die im 
Untersuchungsgebiet vorhandenen Sturmwurfflächen mit ihrem Totholzangebot und dem damit einhergehenden 
Nahrungsangebot an holzbewohnenden Ameisen und Käfern bieten dem Schwarzspecht geeignete 
Nahrungsflächen. Stellenweise dominieren naturferne Waldbestände die dem Schwarzspecht keinen geeigneten 
Lebensraum bieten. Die Habitatqualität ist daher insgesamt mit „gut“ (B) zu bewerten. 

Beeinträchtigungen: insgesamt „gering“ (A) 

Gegenwärtig sind keine aktuellen Beeinträchtigungen zu erkennen. Generell ist jedoch durch Forstarbeiten ein 
Verlust von Höhlenbäumen jederzeit möglich. 
 

3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

Vgl. Karte E.III.1 der saP 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte erfol-
gen. 

  

 

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           (bau-, 
anlage- und betriebsbedingt) 

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  aus-
gehenden Wirkungen sowie der konkret betroffenen Fortpflanzungs- oder   
 Ruhestätten. 
 
Diese Auswirkung tritt durch das Vorhaben nicht ein. Es sind keine Schwarzspechtreviere 
von einer direkten Flächeninanspruchnahme betroffen. 

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschädigt  

oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder  
Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

  
(vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen unbe-
stimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
 Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf Nahrungshabitate und oder andere 
 essentielle Teilhabitate sowie Einschätzung der Rückwirkungen auf die Fortpflanzungs-  
 oder Ruhestätten. 
 

Durch das Vorhaben werden keine essenziellen Teilhabitate beeinträchtigt.  
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c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 
 Beschreibung der Auswirkungen. 
 

Temporäre bauzeitliche Störung von drei Revieren entlang der bauzeitlichen Zuwegung 
Lachsberg, der bauzeitlichen Zufahrt Zugangsstollen Schwarzenbachwerk sowie im Bereich 
des MU-Bruch sind zu erwarten. 

 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
Die bauzeitliche Störung der drei Reviere ist unvermeidbar. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 
 
Das Vorhaben ist nach § 15 BNatSchG zulässig, weil vermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft unterbleiben und die nicht vermeidbaren Eingriffe vollständig kompensiert wer-
den. 

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  
 Prüfung, ob im räumlichen Zusammenhang geeignete (und nicht bereits anderweitig  
 besetzte) Ausweichmöglichkeiten für die betroffenen Individuen bestehen. 

 
Ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen wird die ökologische Funktion im räumlichen 
Zusammenhang nicht gewahrt, da ein Ausweichen in ungestörte Bereiche nur dann möglich 
ist, wenn sie die nötige Habitatausstattung in Form von Bruthöhlen aufweisen. 
 

g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 
 Von den folgenden Maßnahmen wird der Schwarzspecht profitieren: 

 Nutzungsverzicht am Herrenwieser See (KN1) auf rd. 32,4 ha 

 Nutzungsverzicht am Osthang des Lachsberges (KN2) auf rd. 16,6 ha 

 Nutzungsverzicht in Waldbeständen entlang der Murg (KN2) auf insges. rd. 7,8 

 
Der Nutzungsverzicht in Wäldern (KN1 und KN2) wirkt sich günstig auf den Schwarzspecht 
aus. Dadurch wird in erster Linie die Nahrungsgrundlage für den Schwarzspecht geschaf-
fen, indem Insekten wie Ameisen und Käferlarven Totholz und krankes Holz als Brutsubstrat 
nutzen. Dadurch wird die Habitatqualität für die Art erhöht und folglich sind kleinere Reviere 
nötig, um erfolgreich Nachwuchs aufzuziehen. Außerdem entstehen längerfristig günstige 
Brutbäume mit großen Stammdurchmessern.  
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: LBP Kap. 6.1  
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h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 
 

 
 

 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von  
Beeinträchtigungen. 
 

 Diese Wirkung tritt durch das Vorhaben nicht ein. Bereiche des Vorhabens, die eine Rodung 
von Gehölzen beinhalten und somit zum Tod oder der Verletzung führen könnten, sind nicht 
von dem Schwarzspecht besiedelt. 

 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 
 Darstellung des signifikant erhöhten Verletzungs- bzw. Tötungsrisikos.  
  

Keines der Schwarzspechtreviere ist von Flächeninanspruchnahme betroffen. Eine Kollision 
mit Baustellenfahrzeugen ist als sehr unwahrscheinlich anzunehmen. 
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenregelung, Maß-
nahmen für kollisionsgefährdete Tierarten); ggf. Angabe der verbleibenden Beein-
trächtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 
 

4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen (z.B. Lärm- oder Lichtimmissionen, Barriere- bzw.  
Trennwirkungen und/oder genetische Verinselung) auf die lokale Population sowie  
Darstellung und ggf. Quantifizierung von Beeinträchtigungen. 
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Durch bauzeitliche Störungen entlang der Zufahrten am Lachsberg sind insgesamt 2 
Schwarzspechtreviere betroffen, so dass eine Beeinträchtigung der Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten angenommen werden kann (Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG). Dies führt unter Zugrundelegung des EuGH-Urteils vom 04.03.2021 möglich-
erweise auch zur Verwirklichung eines Verbotstatbestands i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG. 

 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
Eine denkbare Vermeidung der Störung wäre eine Bauzeitenregelegung (beim Schwarz-
specht keine LKW-Fahrten zwischen März und Juli). Die Zufahrten sind für die Herstellung 
der Zugangsstollen und der Druckschächte von Schwarzenbachwerk und Murgwerk erfor-
derlich. Beide sind für die bauzeitliche Bewetterung (Be- und Entlüftung) der Untertage-
bauwerke zwingend erforderlich. Wegen grundsätzlicher terminlicher Risiken bei den Un-
tertage-Vortriebsarbeiten könnte eine denkbare Bauzeitenregelung den Bauablauf erheb-
lich verlängern. Dies würde neben ganz erheblichen Mehrkosten auch eine Verlängerung 
der bauzeitlichen Wirkungen insgesamt bedeuten. 
      

 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

  

 

5. Ausnahmeverfahren 

Wird im Falle der Erfüllung eines oder mehrerer Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG (vgl.  Zif-
fern 4.1, 4.2, 4.3 und/oder 4.4) die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt?  

 nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 ja - weiter mit Punkt 5.1 ff. 

 
5.1 Ausnahmegründe (§ 45 Abs. 7 Satz 1 BNatSchG) 

 zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirtschaftlicher 
Schäden (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG), 

  zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG), 

 für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende Maß-
nahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 BNatSchG), 

 im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidigung und 
des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt  
(§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 BNatSchG) oder 

 aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozia-
ler oder wirtschaftlicher Art (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG). 

 
 
Zu den betreffenden Ausnahmegründen vgl. die ausführliche Begründung in den detaillierten  
Planunterlagen:  LBP Kap. 10.3.8. 
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5.2 Zumutbare Alternativen (§ 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG) 
 
Existieren anderweitig zumutbare Alternativen (z.B. Standort- oder Ausführungsalternativen), die in Be-
zug auf die Art schonender sind? 

 ja - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 nein - weiter mit Pkt. 5.3. 

Bei ja: Textliche Kurzbeschreibung dieser Lösungen.  

Bei nein: Textliche Kurzbeschreibung, welche Alternativen mit welchen Ergebnissen geprüft wurden. 
 
Die Routen der Transportvorgänge sind alternativlos. Für den Transport über die L 83 muss die Straße 
nicht ausgebaut werden, sodass keine Biotope verloren gehen. Die Nutzung anderer Straßen würde zu 
längeren Strecken und somit zu einer größeren Wirkungs-fläche führen. Ein direkter Weg durch den 
Wald hätte größere ökologische Auswirkungen.  
Für die Zufahrten am Lachsberg werden bereits bestehende Forstwege genutzt, die gegebenenfalls ge-
ringfügig ausgebaut werden. Eine alternative Route über den Lachsberg besteht aus technischen Grün-
den (zu steiler Hang; Erfordernis des Kurvenaus-baus) nicht. Ein Transport einzig über ausgebaute, öf-
fentlichen Straßen wie der L 83 und der B 462 ist nicht möglich, da der Transport zwischen den Stollen-
portalen und den genannten Straßen aufgrund der Steigung des Hangs und den kleinen Kurvenradien 
nicht möglich ist.  
 
Die untersuchten Alternativlösungen sind in den detaillierten Planunterlagen  LBP Kap. 10.3.8 darge-
stellt. 
 

  
 

5.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustands der Populationen der Art (§ 45 Abs. 7 Satz 2 
BNatSchG; bei FFH-Anhang IV Arten i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 

 
a) Erhaltungszustand vor der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung? 

Art Lokal betroffene Population 

(Kurze Beschreibung des Erhaltungszustands 
der lokalen Population (Interpretation und Ein-
ordnung der Angaben unter Pkt. 3.3.); Verweis 
auf die detaillierten Planunterlagen: saP 
Kap.3.1.6.3 ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungs-
gebiet  

(Beschreibung des Erhaltungszustands der Populati-
onen auf der übergeordneten Ebene (auf Landes- 
oder übergeordneter Populationsebene; Verweis auf 
die detaillierten Planunterlagen: saP Kap.  3.1.6) 

Schwarzspecht Günstig Günstig 
 

 
 
b) Erhaltungszustand nach der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung? 

 

Art Lokal betroffene Population 

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis 
auf die detaillierten Planunterlagen:      ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungs-
gebiet 

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis 
auf die detaillierten Planunterlagen:      ) 

Schwarzspecht Durch bauzeitliche Lärmimmissionen und 
Bewegungsunruhe werden insgesamt drei 
Reviere des Schwarzspechts gestört. Un-
ter Berücksichtigung der oben genannten 
Maßnahmen wird sich der Zustand der lo-
kalen Population nicht erheblich ver-
schlechtern.  

Für die Landesebene ist nicht zu erwarten, dass 
sich der Erhaltungszustand verschlechtert, denn 
der Eingriff betrifft rd. 0,9 – 0,4 % des landes-
weiten Bestandes. Nach Abschluss der Bau-
maßnahmen können die Brutpaare ohne Beein-
trächtigung in ihre ursprünglichen Reviere zu-
rückkehren. 
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c) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von Europäischen Vogelarten 
 

Liegt eine Verschlechterung des aktuellen (günstigen oder ungünstigen) Erhaltungszustands  
der Populationen einer europäischen Vogelart vor? 

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

  ja 

Kurze Begründung:       

Der landesweite Erhaltungszustand ist aufgrund der stabilen Bestandssituation (Rote Liste der Brut-
vogelarten Baden-Württembergs, (Bauer et al. 2016) als günstig einzustufen. Der Zustand der loka-
len Population ist als günstig einzustufen (vgl. saP, Antragsteil E.III, Kapitel 3.1.6).  

Laut Gedeon et al. (2014) liegt der Schwarzspechtbestand im Naturraum Nordschwarzwald zwi-
schen 229 und 550 Brutpaaren. Die zwei durch das Vorhaben betroffenen Brutpaare entsprechen 
also rund 0,9 % bzw. 0,4 % der lokalen Population. Unter Berücksichtigung der oben genannten 
Maßnahmen wird sich der Zustand der lokalen Population nicht erheblich verschlechtern.  
 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: saP Kap. 3.1.6.4 

 
Wenn ja: Kann der aktuelle Erhaltungszustand der Populationen durch FCS-Maßnahmen  
gewahrt werden? 

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

  ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

Darstellung der Maßnahmen zur Sicherung des aktuellen Erhaltungszustands (FCS-Maßnahmen)  
auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder übergeordneter  
Populationsebene) mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen, 
 der Wirkungsweise im Populationskontext,  
 Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), 
 der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, 
 der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
 der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:  
  

d) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von Arten des Anhangs IV der 
FFH-RL (Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 

 
 aa)  Liegt eine Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustands der Populationen einer Art  

        des Anhangs IV der FFH-RL vor?  

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

   ja  

 
 Kurze Begründung:       

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
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  Wenn ja: Kann der günstige Erhaltungszustand der Populationen durch FCS-Maßnahmen erhal-

ten werden? 

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

Darstellung der Maßnahmen zur Herstellung des günstigen Erhaltungszustands (FCS-Maßnahmen) 
auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder  
übergeordneter Populationsebene) mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen, 
 der Wirkungsweise im Populationskontext,  
 Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), 
 der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, 
 der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
 der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 
 
      

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

bb) Wird bei einem ungünstigen Erhaltungszustand der Populationen einer Art des Anhangs IV der 
FFH-RL der Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert oder wird die Wiederherstellung ei-
nes günstigen Erhaltungszustands der Populationen nicht behindert?  

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 Kurze Begründung:       

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 

6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und CEF- 
Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)             
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Sperlingskauz 
Stand: Mai 2012 

  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  
 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäi-

schen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen 
der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitpla-
nung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Euro-
päischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils geson-
derte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutz-
rechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. 

 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Die geplante Erneuerung und der Ausbau des Wasserkraftwerkstandorts RFW in Forbach umfassen im We-
sentlichen die folgenden Anlagebestandteile und die zugehörigen Baumaßnahmen: 

 Neuanlage von Schwarzenbachwerk und Murgwerk in einer gemeinsamen Kraftwerkskaverne (Unter-
stufe), Umbau des Schwarzenbachwerks zu einem Pumpspeicherkraftwerk zwischen Schwarzenbach-
talsperre und Murg 

 Erweiterung des Ausgleichsbeckens Forbach durch einen unterirdischen Kavernenwasserspeicher 
westlich des Rudolf-Fettweis-Werks 

Hiermit sind umfangreiche Transportvorgänge verbunden, insbesondere Massenbewegungen im Zusammen-
hang mit der Anlage der unterirdischen Bauwerksanlagen (Kraftwerkskaverne, Kavernenwasserspeicher).  
 
Die gesamten Ausbruchmassen werden in den von der VSG Schwarzwald-Granit Werke GmbH & Co. KG 
(kurz: VSG) betriebenen Steinbruch Murgschifferschaft (MU-Bruch) verbracht, dort gelagert, aufbereitet und 
künftig als Baustoff vertrieben werden. Das gesamte Ausbruchmaterial geht in das Eigentum der VSG über 
(Einlagerung, Aufbereitung und Weitervermarktung der Ausbruchmassen ist Gegenstand eines eigenständigen 
Verfahrens der VSG zur Immissionsschutzrechtlichen Änderungs-Genehmigung). 
Für die Dauer der Bauzeit müssen insbesondere forstlich genutzte Wege im Wald ausgebaut bzw. verbreitert 
werden. 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Artenschutzrechtliche Prüfung (Anlage E.III) 
 LBP (Anlage E.IV) 
 Technische Beschreibung der Anlagen (Anlagenteil A.V) 
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2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 

Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name  

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

 
Sperlingskauz 

 
Glaucidium 
passerinum 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-

gefasst werden. 
 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 
3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Textliche Kurzbeschreibung mit Quellenangaben4. 

Lebensraum: Reich strukturierte Wälder mit hohem Anteil an Nadelbäumen, deckungsreichen  
  Tagesruhplätzen sowie reichlich Alt- und Totholz mit zahlreichen Bruthöhlen. Der  
  Sperlingskauz benötigt sowohl für die Brut als auch für sein Beutedepot Buntspechthöhlen. 
  Lichtungen und Moore innerhalb der Waldbestände stellen wichtige Jagdflächen  
  (insbesondere Kleinvögel) dar. Im Nordschwarzwald erstreckt sich die Hauptverbreitung 
  zwischen 800 und 1100 m ü. NN (HÖLZINGER & MAHLER 2001); Meidet die Nähe des 
  Waldkauzes (KÖNIG et al. 1995). 

Neststandort: Höhlenbrüter (zumeist alte Buntspecht- und Dreizehenspechthöhlen); Manchmal brütet ein 
  Paar über mehrere Jahre in derselben Höhle (MEBS & SCHERZINGER 2008).   
  Mindestabstand zwischen Bruthöhlen 450 m (LANUV NRW 2014) 

Reviergröße: 45 – 600 ha (FLADE 1994); 50 ha (zur Brutzeit) bis 600 ha (LWF 2009). Zur Brutzeit  
  Revier relativ klein 45 bis 54 ha, sonst bis zu 400 ha (MEBS & SCHERZINGER 2008). 

Revierdichte: Wegen sehr großer Reviergrößen Revierdichte stets unter 1 Brutpaar / km² (BAUER et al. 
  2005). Im Schwarzwald großflächig ca. 1 Brutpaar / 10 km² 

Standorttreue/ Dispersionsverhalten: Gehört zu den weiträumig agierenden Arten (MEBS &   
  SCHERZINGER 2008) Mittlere Dispersionsentfernungen vom Geburtsort relativ hoch (16,8 
  km beim Weibchen, 11,6 km beim Männchen) (WIESNER 1992). Reviergründung erfolgt 
  durch junge Männchen im Spätherbst oder Winter des 1. Jahres. Diese werden während 
  der Herbstbalz aus dem elterlichen Territorium verdrängt (VON BLOTZHEIM 2001).  
  Angesiedelte adulte Männchen sind relativ ortstreu, Weibchen streifen mehr umher (MEBS 
  & SCHERZINGER 2008). 

Zugstrategie: Standvogel 

Phänologie: Herbstlicher Reviergesang Anfang September bis Mitte November. Frühjahrsbalz und  
  Revierbesetzung meist ab Ende Februar bis Anfang / Mitte April. Legebeginn in   
  nahrungsreichen Jahren ab Ende März, sonst Anfang April bis Anfang Mai. Nachgelege 
  bis Juni 

Reproduktion: Monogame Saisonehe; 1 Jahresbrut mit Nachgelegen, meist 5-7 Eier 
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Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen 

Der Sperlingskauz ist über die unmittelbaren Lebensraumverluste durch Flächeninanspruchnahme 
hinaus¬gehend gegen baubedingte Schallimmissionen empfindlich. Er gilt als eine Art mit mittlerer 
Lärmempfindlichkeit. Nach GARNIEL et al. (2010) werden eine maximale Effektdistanz von 500 m bzw. ein 
kritischer Schallpegel von 58 dB(A)tags für den Sperlingskauz angegeben. Empfindlich gegenüber 
Lärmimmissionen reagiert der Sperlingskauz insbesondere bei der Partnerfindung, bei der 
Revierabgrenzung und bei der Nahrungssuche (GARNIEL et al. 2010). Die Effektdistanz gegenüber 
optischen Reizen wird mit 500 m angegeben (GARNIEL et al. 2010). Gegenüber Bewegungsunruhe von 
einzelnen Personen ist der Sperlingskauz wenig empfindlich. Er besitzt eine artspezifische Fluchtdistanz 
von nur 3 bis 5 m. 

 
3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 
4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 
3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Kurzbeschreibung mit Quellenangaben, insbesondere zur: 

 Bedeutung des Vorkommens (lokal, regional, landesweit, bundesweit, europaweit), 
 Lage zum Vorhaben, 
 Art des Habitats (z.B. Brut- oder Nahrungshabitat). 

Der Sperlingskauz konnte im Untersuchungsgebiet mit sieben Revieren nachgewiesen werden. Drei der 
Reviere lagen nördlich der Ortschaft Herrenwies. Die verhältnismäßig geringen Abstände der 
Revierzentren dort sind vermutlich durch das Vorhandensein künstlicher Nisthilfen bedingt. Ein Revier 
wurde südöstlich des Seekopfes nachgewiesen. Zwei weitere Reviere befanden sich nördlich des 
Seekopfes. Ein Revier des Sperlingkauzes konnte auf dem Fürfel nachgewiesen werden.  Die erfassten 
Reviere bestätigen die bevorzugten Höhenlagen des Sperlingskauzes im Nordschwarzwald. Alle erfassten 
Reviere lagen 800 m ü. NN. Der Waldkauz konnte hingegen insbesondere unterhalb 800 m ü. NN 
nachgewiesen werden (Täler von Schwarzenbach, Seebach, Schwarzenbach und Murg) (Siehe Kapitel 
3.1.9 der saP: Waldkauz). Die Verteilung des Sperlingskauzes im Untersuchungsgebiet kann als 
Ausweichstrategie gegenüber dem Waldkauz als seinem Fraßfeind angesehen werden.  

Ein weiteres Revier konnte knapp außerhalb des Untersuchungsgebiets festgestellt werden. Dieses lag 
südwestlich der Streitmannsköpfe. 

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 
Kurzbeschreibung der vom Vorhaben betroffenen lokalen Population einschließlich ihrer Abgrenzung;       
Begründung des Erhaltungszustandes (Zustand der Population, Habitatqualität, Beeinträchtigungen). 
 

Die Vorkommen des Sperlingskauzes im Untersuchungsgebiet bilden eine lokale Individuengemeinschaft, 
die sich vermutlich auch außerhalb des untersuchten Gebietes weiter fortsetzt. Dies bestätigt sich durch 
einen weiteren Revierfund nördlich des Untersuchungsgebiets. Die dazugehörigen Individuen stehen 
zumindest in Form rufender Tiere in regelmäßigem Kontakt. Aus pragmatischen Gründen wird die lokale 
Individuengemeinschaft mit den erfassten Individuen innerhalb der Untersuchungsgebiets gleichgesetzt. 
Die lokale Individuengemeinschaft ist Teil einer lokalen Population. Aufgrund fehlender trennender 
Strukturen, den hohen Dispersionsentfernungen der Jungvögel (WIESNER 1992) sowie den weit 
umherstreifenden Weibchen (MEBS & SCHERZINGER 2008) wird die lokale Population in Bezug auf den 
Naturraum Nordschwarzwald abgegrenzt. 

Die Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population wird auf Basis der lokalen 
Individuengemeinschaft im Untersuchungsgebiet vorgenommen. Das Untersuchungsgebiet stellt einen 
repräsentativen Ausschnitt des Naturraumes Nordschwarzwald dar, so dass die Bewertungen innerhalb 
des Untersuchungsgebietes auch auf den Nordschwarzwald übertragen werden können.  

Erhaltungszustand der lokalen Population/Individuengemeinschaft 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des „guten“ Zustandes der Population, 
der insgesamt „guten“ Habitatqualität und der „geringen“ Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema 
(siehe Kap. 2.5.3.2 der saP) bewertet. Insgesamt ergibt sich für den Sperlingskauz: 

 Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 
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Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: insgesamt „gut“ (B) 

Die sieben Nachweise des Sperlingskauzes innerhalb des Untersuchungsgebietes deuten nach LUBW 
(2014) auf einen „hervorragenden“ Populationszustand hin. Nach den Bewertungskriterien des LANUV 
NRW (2010) besitzt die lokale Population innerhalb des Untersuchungsgebiets mit sieben Brutpaaren 
einen „guten“ Zustand. Im vorliegenden Fall wird der Zustand der lokalen Population daher mit „gut“ (B) 
bewertet.  

Habitatqualität: insgesamt „gut“ (B)  

Ältere Baumbestände mit deckungsreichen Tageseinständen sowie Freiflächen sind stellenweise in den 
Wäldern des Untersuchungsgebiets vertreten und bieten dem Sperlingskauz geeignete Lebensräume. 
Darüber hinaus sind aber auch eintönige und dichte Nadelbestände sowie naturferne Laub- und 
Mischbestände vertreten, die der Art nur suboptimale Lebensräume bieten. Die im Untersuchungsgebiet 
vorkommenden Buntspechte bieten ein entsprechendes Maß an vorhandenen Höhlenbäumen. Die 
Habitatqualität wird daher insgesamt mit „gut“ (B) bewertet.   

Beeinträchtigungen: insgesamt „gering“ (A) 

Grundsätzlich sind Beeinträchtigungen durch die Entnahme von Althölzern und Höhlenbäumen im 
Rahmen der forstlichen Nutzung jederzeit möglich. 
 

3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

Vgl. Karte E.III.1 der saP 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte er-
folgen. 

  

 

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben 
 ausgehenden Wirkungen sowie der konkret betroffenen Fortpflanzungs- oder   
 Ruhestätten. 
 
Diese Auswirkung tritt durch das Vorhaben nicht ein. Es sind keine Sperlingskauzreviere 
von einer direkten Flächeninanspruchnahme betroffen. 

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschä-

digt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen un-
bestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
 Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf Nahrungshabitate und oder andere 
 essentielle Teilhabitate sowie Einschätzung der Rückwirkungen auf die Fortpflanzungs-  
 oder Ruhestätten. 
 

Durch das Vorhaben werden keine essenziellen Teilhabitate beeinträchtigt.  
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c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 
 Beschreibung der Auswirkungen. 
 

Temporäre bauzeitliche Störung des Reviers auf dem Fürfel durch die Zuwegung 
Lachsberg ist zu erwarten. Lediglich Teilbereiche des Reviers, welche höchstens zur 
Nahrungssuche genutzt werden, sind von diesen Störungen betroffen. Ein Ausweichen 
Zur Nahrungssuche nach Nordwesten ist problemlos möglich. Nach Abschluss der 
Bauarbeiten sind diese Teilbereiche wieder ohne Beeinträchtigungen nutzbar. 

 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
Die bauzeitliche Störung des Reviers ist unvermeidbar. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 
 
Das Vorhaben ist nach § 15 BNatSchG zulässig, weil vermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft unterbleiben und die nicht vermeidbaren Eingriffe vollständig kompensiert 
werden. 

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  
 Prüfung, ob im räumlichen Zusammenhang geeignete (und nicht bereits anderweitig  
 besetzte) Ausweichmöglichkeiten für die betroffenen Individuen bestehen. 

 
Lediglich Teilbereiche des Reviers, welche höchstens zur Nahrungssuche genutzt wer-
den, sind von diesen Störungen betroffen. Ein Ausweichen Zur Nahrungssuche nach 
Nordwesten ist ohne Beeinträchtigung möglich. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind 
diese Teilbereiche wieder ohne Beeinträchtigungen nutzbar. 
 

g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 

Es sind keine Vermeidungsmaßnahmen notwendig, da keine Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten des Sperlingskauzes von den baubedingten Störungen betroffen sind. Lediglich 
Teilbereiche des Reviers, welche höchstens zur Nahrungssuche genutzt werden, sind 
von diesen Störungen betroffen. Ein Ausweichen zur Nahrungssuche nach Nordwesten 
ist problemlos möglich. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind diese Teilbereiche wieder 
ohne Beeinträchtigungen nutzbar.  
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: vgl. saP Kap. 3.1.7 
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 
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Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von  
Beeinträchtigungen. 
 

 Diese Wirkung tritt durch das Vorhaben nicht ein. Bereiche des Vorhabens, die eine Ro-
dung von Gehölzen beinhalten und somit zum Tod oder der Verletzung führen könnten, 
sind nicht von dem Sperlingskauz besiedelt. 

 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 
 Darstellung des signifikant erhöhten Verletzungs- bzw. Tötungsrisikos.  
  

Keines der Sperlingskauzreviere ist von Flächeninanspruchnahme betroffen. Eine Kollisi-
on mit Baustellenfahrzeugen ist als sehr unwahrscheinlich anzunehmen. 
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenregelung, 
Maßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten); ggf. Angabe der verbleibenden 
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
      
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 
 

4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen (z.B. Lärm- oder Lichtimmissionen, Barriere- bzw.  
Trennwirkungen und/oder genetische Verinselung) auf die lokale Population sowie  
Darstellung und ggf. Quantifizierung von Beeinträchtigungen. 

 
Die Störung wird keine erheblichen Auswirkungen haben, da der Sperlingskauz ohne 
Beeinträchtigung ausweichen kann. 
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b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
      

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 

6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)             
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Uhu 
Stand: Mai 2012 

  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  
 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäi-

schen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen 
der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitpla-
nung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Euro-
päischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils geson-
derte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutz-
rechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. 

 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Die geplante Erneuerung und der Ausbau des Wasserkraftwerkstandorts RFW in Forbach umfassen im We-
sentlichen die folgenden Anlagebestandteile und die zugehörigen Baumaßnahmen: 

 Neuanlage von Schwarzenbachwerk und Murgwerk in einer gemeinsamen Kraftwerkskaverne (Unter-
stufe), Umbau des Schwarzenbachwerks zu einem Pumpspeicherkraftwerk zwischen Schwarzenbach-
talsperre und Murg 

 Erweiterung des Ausgleichsbeckens Forbach durch einen unterirdischen Kavernenwasserspeicher 
westlich des Rudolf-Fettweis-Werks 

Hiermit sind umfangreiche Transportvorgänge verbunden, insbesondere Massenbewegungen im Zusammen-
hang mit der Anlage der unterirdischen Bauwerksanlagen (Kraftwerkskaverne, Kavernenwasserspeicher).  
 
Die gesamten Ausbruchmassen werden in den von der VSG Schwarzwald-Granit Werke GmbH & Co. KG 
(kurz: VSG) betriebenen Steinbruch Murgschifferschaft (MU-Bruch) verbracht, dort gelagert, aufbereitet und 
künftig als Baustoff vertrieben werden. Das gesamte Ausbruchmaterial geht in das Eigentum der VSG über 
(Einlagerung, Aufbereitung und Weitervermarktung der Ausbruchmassen ist Gegenstand eines eigenständigen 
Verfahrens der VSG zur Immissionsschutzrechtlichen Änderungs-Genehmigung). 
Für die Dauer der Bauzeit müssen insbesondere forstlich genutzte Wege im Wald ausgebaut bzw. verbreitert 
werden. 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Artenschutzrechtliche Prüfung (Anlage E.III) 
 LBP (Anlage E.IV) 
 Technische Beschreibung der Anlagen (Anlagenteil A.V) 
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2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name  

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

 
Uhu 

 
Bubo bubo 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-

gefasst werden. 

 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Textliche Kurzbeschreibung mit Quellenangaben4. 

Lebensraum: Bevorzugt in Mitteleuropa möglichst reich gegliederte Kulturlandschaften (BAUER et al.  
  2005). Die Neststandorte befinden sich an Felsen oder in Steinbrüchen, selten in alten  
  Greifvogelnestern. Meidet das Innere größerer zusammenhängender Wälder, enge  
  bewaldete Täler und Hochlagen der Mittelgebirge werden gemieden (SÜDBECK et al.  
  2005). Die Jagd erfolgt zumeist in offenen oder nur locker bewaldeten Flächen. 

Neststandort: Halbhöhlen- oder Freibrüter; kein Nestbau, brütet in Felsen, mit Geröll bedeckten  
  Steilwänden, Steinbrüchen, Kies- u. Sandgruben, alten Greif- od. Großvogelnestern auf  
  Bäumen, selten am Boden (SÜDBECK et al. 2005) 

Reviergröße: 12 – 20 km² (FLADE 1994); Streifgebiet mindestens 5 km² bis maximal 38 km² (MEBS & 
  SCHERZINGER 2008) 

Revierdichte: In Optimalhabitaten kann die Siedlungsdichte mit bis zu 7 Brutpaaren pro 100 km² hoch  
  sein. Dabei können minimale Nestabstände von 1,8 – 2,8 km auftreten. Zur   
  Fortpflanzungszeit ist allerdings nur der engere Bereich um das Nest von rund 50 ha als 
  Revier anzusehen, das gegenüber Reviernachbarn verteidigt wird (MEBS &   
  SCHERZINGER 2008). Die Nahrungsgebiete benachbarter Uhus können sich   
  überschneiden. 

Standorttreue/ Dispersionsverhalten: Elterntiere sind ortstreu. Junge Uhus wandern im Schnitt 52 km ab 
  (MEBS & SCHWERZINGER 2008). 

Zugstrategie: Standvogel  

Phänologie: Herbstbalz kommt vor; Frühjahrsbalz ab Januar, verstärkt Februar - März (April),  
  Rufaktivität in Folgemonaten; Legebeginn selten ab Ende Januar, sonst ab Ende Februar 
bis Mitte März / Anfang April, bei Nachgelege wohl bis Anfang Mai (SÜDBECK et al. 2005). 

Reproduktion: Monogame Dauerehe; 1 Jahresbrut; Nachgelege selten, 2-3 Eier 
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Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen 

Der Uhu ist über unmittelbare Lebensraumverluste durch Flächeninanspruchnahme hinaus gegen 
Dauerschall empfindlich. Der Uhu gilt als Art mit mittlerer Lärmempfindlichkeit. Als Wirkgröße wird nach 
GARNIEL et al. (2010) der kritische Schallpegel von 58 dB(A)nachts betrachtet. Ist der Lärm wie z.B. in 
aktiven Steinbrüchen auf die hellen Tagesstunden begrenzt, kann sich die Art trotzdem erfolgreich 
vermehren (GARNIEL et al. 2010). Als maximale Effektdistanz der Art gelten 500 m (GARNIEL et al. 
2010). Die artspezifische Fluchtdistanz gegenüber Bewegungsunruhe von einzelnen Personen beträgt 30 
bis 100 m (GASSNER et al. 2010, FLADE 1994). 

 
3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 
4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Kurzbeschreibung mit Quellenangaben, insbesondere zur: 

 Bedeutung des Vorkommens (lokal, regional, landesweit, bundesweit, europaweit), 
 Lage zum Vorhaben, 
 Art des Habitats (z.B. Brut- oder Nahrungshabitat). 

Im Untersuchungsgebiet konnte durch die Erfassungen 2012 ein Revier des Uhus nachgewiesen werden. 
Das Revierzentrum liegt an der Staumauer der Schwarzenbachtalsperre. 2018 konnte der Uhu im 
Steinbruch Schneidersköpfle rufend verhört werden. Der Steinbruch ist grundsätzlich als Brutplatz für den 
Uhu geeignet. 

Daneben wurde die Art auch jeweils einmalig rufend am Steinbruch bei Raumünzach sowie südlich der 
Ortschaft Forbach nachgewiesen. Dafür, dass der Uhu nicht im Steinbruch bei Raumünzach gebrütet hat, 
spricht die dortige erfolgreiche Brut eines Wanderfalken. Die gleichzeitige Nutzung des Steinbruchs zur 
Brut durch Uhu und Wanderfalke ist sehr unwahrscheinlich. 

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 
Kurzbeschreibung der vom Vorhaben betroffenen lokalen Population einschließlich ihrer Abgrenzung;       
Begründung des Erhaltungszustandes (Zustand der Population, Habitatqualität, Beeinträchtigungen). 
 

Das Vorkommen des Uhus im Untersuchungsgebiet bildet eine lokale Individuengemeinschaft. Diese 
setzt sich vermutlich auch außerhalb des Untersuchungsgebietes weiter fort, da auch diese Bereiche eine 
ähnliche Lebensraumausstattung aufweisen. Hierfür sprechen auch die Kartierergebnisse der 
Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz (AGW). Hierbei wurden drei Brutpaare der Art 1,3 km nördlich 
des Untersuchungsgebiets bei Gausbach, rd. 3,2 km westlich des Untersuchungsgebietes am 
Brockenfelsen, bzw. rd. 3,7 km nördlich am Füllenfelsen festgestellt. 

Die lokale Individuengemeinschaft gehört einer lokalen Population an. Aufgrund von Aktionsradien 
einzelner Individuen von bis zu 20 km2 und einem Dispersionsverhalten der Art mit im Schnitt 52 km weit 
vom Geburtsort abwandernden Jungtieren wird die lokale Population auf Ebene des gesamten 
Naturraumes Nordschwarzwald abgegrenzt. 

Erhaltungszustand der lokalen Population/Individuengemeinschaft 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des guten Zustandes der Population, 
der insgesamt guten Habitatqualität und der geringen Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe 
Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt sich für den Uhu: 

 

 Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 

 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 
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Zustand der Population: insgesamt „gut“ (B) 

Im Naturraum Nordschwarzwald gibt es insgesamt neun Reviere des Uhus (LUBW 2017). Im Zeitraum 
von 1965 bis 2015 sind insgesamt 16 Brutplätze des Uhus an Naturfelsen oder in Steinbrüchen 
dokumentiert worden (AGW 2015: 113). Da zumindest ein Teil dieser Population Reviere mit Brutplätzen 
natürlichen Ursprungs besetzt, ist sie nach den Bewertungskriterien des LUBW (2014) mindestens mit 
„gut“ (B) zu bewerten. Nach den Bewertungskriterien des LANUV NRW (2010) befindet sich die lokale 
Population mit neun Brutpaaren in einem „guten“ (B) Zustand. Im vorliegenden Fall wird der Zustand der 
lokalen Population daher mit „gut“ (B) bewertet. 

Habitatqualität: insgesamt „gut“ (B)  

Geeignete Bruthabitate in Form von natürlichen Felsen oder Steinbrüchen sind im Nordschwarzwald 
vorhanden. Diese liegen oft in der Nähe von Taleinschnitten mit Gewässern und gehören damit zum 
bevorzugten Habitat des Uhus (BAUER et al. 2005). Der Nordschwarzwald besitzt aber auch einen hohen 
Anteil geschlossener Waldflächen die vom Uhu eher gemieden werden (BAUER et al. 2005). Laut den 
Bewertungskriterien des LUBW (2014) und des LANUV (2010) ist die Habitatqualität durch das 
Vorhandensein von natürlichen und anthropogenen Felsbildungen als „gut“ (B) zu bewerten.  

Beeinträchtigungen: insgesamt „gering“ (A) 

Auf Populationsebene sind aktuell keine Beeinträchtigungen der Art zu erkennen. 
 

3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

Vgl. Karte E.III.1 der saP 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte er-
folgen. 

  

 

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben 
 ausgehenden Wirkungen sowie der konkret betroffenen Fortpflanzungs- oder   
 Ruhestätten. 
 
Diese Auswirkung tritt durch das Vorhaben nicht ein. Es sind keine Uhureviere von einer 
direkten Flächeninanspruchnahme betroffen. 

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschä-

digt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen un-
bestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
 Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf Nahrungshabitate und oder andere 
 essentielle Teilhabitate sowie Einschätzung der Rückwirkungen auf die Fortpflanzungs-  
 oder Ruhestätten. 
 

Durch das Vorhaben werden keine essenziellen Teilhabitate beeinträchtigt.  
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c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 
 Beschreibung der Auswirkungen. 
 

Durch folgende temporäre bauzeitliche Störungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
sind Beeinträchtigungen des Uhus zu erwarten: 

  
Bauzeitliche Zufahrt Stollenportale (Zuwegung Lachsberg)Beeinträchtigung einer potenti-
ellen Fortpflanzungs- und Ruhestätte des Uhus durch bauzeitliche Fahrten entlang des 
Steinbruchs Schneidersköpfle 
 

 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
Die bauzeitliche Störung des potentiellen Reviers ist unvermeidbar. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 
 
Das Vorhaben ist nach § 15 BNatSchG zulässig, weil vermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft unterbleiben und die nicht vermeidbaren Eingriffe vollständig kompensiert 
werden. 
 

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  
 Prüfung, ob im räumlichen Zusammenhang geeignete (und nicht bereits anderweitig  
 besetzte) Ausweichmöglichkeiten für die betroffenen Individuen bestehen. 
 
 

 
g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 

 
Es wird davon ausgegangen, dass Fortpflanzungs- und Ruhestätten vorhabensbedingt 
i. S. v. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG beschädigt werden. Gleichzeitig führt dies auch zu 
einer erheblichen Störung i. S. v. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. Ein Ausweichen in un-
gestörte Bereiche ist nur dann möglich, wenn sie die nötige Habitatausstattung in Form 
geeigneter Nistmöglichkeiten aufweisen.  
Zur Sicherung der Brutmöglichkeiten des Uhus außerhalb des Wirkraumes werden fol-
gende Maßnahmen durchgeführt: 
 Schaffung einer Brutnische in einem ehemaligen Steinbruch südlich von Forbach 

(Maßnahme KQ4). Der Steinbruch ist derzeit unbesiedelt und befindet sich inner-
halb des Aktionsraumes der lokalen Population. 

 Optimierung einer Brutnische in der Staumauer der Schwarzenbachtalsperre (Maß-
nahme KQ6), so dass nach den Bauarbeiten der Uhu einen optimalen Brutplatz 
vorfindet. 
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Da nicht mit ausreichender Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass die 
durchzuführenden Maßnahmen die Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten über-
nehmen, wird für diese Art vorsorglich eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatschG bean-
tragt. Die Maßnahmen werden daher als FCS-Maßnahmen innerhalb des Aktionsrau-
mes der lokalen Population ausgeführt.  

 
 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: LBP Kap. 6.3 
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 
 

Die Wirksamkeit der Maßnahme ist nur schwer zu erbringen. Demnach kann kein voll-
ständiger Funktionserhalt des Uhu-Reviers gewährleistet werden 
 

 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von  
Beeinträchtigungen. 
 

 Diese Wirkung tritt durch das Vorhaben nicht ein. Bereiche des Vorhabens, die eine Ro-
dung von Gehölzen beinhalten und somit zum Tod oder der Verletzung führen könnten, 
sind nicht von dem Uhu besiedelt. 

 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 
 Darstellung des signifikant erhöhten Verletzungs- bzw. Tötungsrisikos.  
  

Das Uhurevier ist nicht von einer Flächeninanspruchnahme betroffen. Eine Kollision mit 
Baustellenfahrzeugen ist als sehr unwahrscheinlich anzunehmen. 
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenregelung, 
Maßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten); ggf. Angabe der verbleibenden 
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
      
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
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4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen (z.B. Lärm- oder Lichtimmissionen, Barriere- bzw.  
Trennwirkungen und/oder genetische Verinselung) auf die lokale Population sowie  
Darstellung und ggf. Quantifizierung von Beeinträchtigungen. 

 
Es wird vorsorglich angenommen, dass Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Uhus 
durch baubedingte Schallimmissionen so beeinträchtigt werden, dass ein Verbotstatbe-
stand im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 BNatSchG 
(Schädigungsverbot) eintritt. Dies führt unter Zugrundelegung des EuGH-Urteils vom 
04.03.2021 möglicherweise auch zur Verwirklichung eines Verbotstatbestands i.S.v. § 
44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. 

 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
Eine denkbare Vermeidung der Störung wäre eine Bauzeitenregelegung (beim Uhu kei-
ne LKW-Fahrten zwischen Januar und Juli). Die Zufahrten sind für die Herstellung der 
Zugangsstollen und der Druckschächte von Schwarzenbachwerk und Murgwerk erfor-
derlich. Beide sind für die bauzeitliche Bewetterung (Be- und Entlüftung) der Untertage-
bauwerke zwingend erforderlich. Wegen grundsätzlicher terminlicher Risiken bei den 
Untertage-Vortriebsarbeiten könnte eine denkbare Bauzeitenregelung den Bauablauf 
erheblich verlängern. Dies würde neben ganz erheblichen Mehrkosten auch eine Ver-
längerung der bauzeitlichen Wirkungen insgesamt bedeuten.  

 
      

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 

 

5. Ausnahmeverfahren 

Wird im Falle der Erfüllung eines oder mehrerer Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG (vgl.  
Ziffern 4.1, 4.2, 4.3 und/oder 4.4) die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt?  

 nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 ja - weiter mit Punkt 5.1 ff. 
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5.1 Ausnahmegründe (§ 45 Abs. 7 Satz 1 BNatSchG) 

 zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirtschaftlicher 
Schäden (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG), 

  zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG), 

 für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende Maß-
nahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 BNatSchG), 

 im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidigung 
und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt       
(§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 BNatSchG) oder 

 aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher  
sozialer oder wirtschaftlicher Art (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG). 

 
 
Zu den betreffenden Ausnahmegründen vgl. die ausführliche Begründung in den detaillierten  
Planunterlagen:  LBP Kap. 10.3.1. 

 
  
 

5.2 Zumutbare Alternativen (§ 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG) 
 
Existieren anderweitig zumutbare Alternativen (z.B. Standort- oder Ausführungsalternativen), die in 
Bezug auf die Art schonender sind? 

 ja - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 nein - weiter mit Pkt. 5.3. 

Bei ja: Textliche Kurzbeschreibung dieser Lösungen.  

Bei nein: Textliche Kurzbeschreibung, welche Alternativen mit welchen Ergebnissen geprüft wurden. 
 
Der Verlauf der Zuwegung zu den Stollenportalen entlang des Steinbruchs Schneidersköpfle ist alter-
nativlos.  Eine bauzeitliche Zuwegung durch Forbach hatte weitreichende Restriktionen zum Schutz 
der Gesundheit des Menschen und würde eine wesentlich längere Bauzeit verursachen, so dass die 
Störung (auch für andere Arten) über einen längeren Zeitraum bestünde. 
 
Die untersuchten Alternativlösungen sind in den detaillierten Planunterlagen   LBP Kap. 10.3.1 darge-
stellt. 
 

  
 

5.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustands der Populationen der Art (§ 45 Abs. 7 
Satz 2 BNatSchG; bei FFH-Anhang IV Arten i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 

 
a) Erhaltungszustand vor der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung? 

Art Lokal betroffene Population 

(Kurze Beschreibung des Erhaltungszustands 
der lokalen Population (Interpretation und Ein-
ordnung der Angaben unter Pkt. 3.3.); Verweis 
auf die detaillierten Planunterlagen: saP 
Kap.3.1.8.3 ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungsge-
biet  

(Beschreibung des Erhaltungszustands der Populatio-
nen auf der übergeordneten Ebene (auf Landes- oder 
übergeordneter Populationsebene; Verweis auf die de-
taillierten Planunterlagen: saP KAp.  3.1.8) 

Uhu Günstig Günstig 

 



FORMBLATT ZUR SPEZIELLEN ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG VON ARTEN DES ANHANGS IV DER FFH-RL UND VON  
EUROPÄISCHEN VOGELARTEN NACH §§ 44 UND 45 BNATSCHG   Seite 9 

 
 b) Erhaltungszustand nach der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung? 

 

Art Lokal betroffene Population 

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis auf 
die detaillierten Planunterlagen:      ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungs-     
gebiet 

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis auf 
die detaillierten Planunterlagen:      ) 

Uhu Es wird vorsorglich angenommen, dass 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Uhus 
durch baubedingte Schallimmissionen so 
beeinträchtigt werden, dass ein Verbotstat-
bestand im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 3 
i.V.m. Abs. 5 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 
BNatSchG (Schädigungsverbot) eintritt. 

Für die Landesebene ist nicht zu erwarten, dass 
sich der Erhaltungszustand verschlechtert, denn 
der Eingriff betrifft weniger als 0,5 % des landes-
weiten Bestandes. 

 

  
 

c) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von Europäischen Vogelarten 
 

Liegt eine Verschlechterung des aktuellen (günstigen oder ungünstigen) Erhaltungszustands  
der Populationen einer europäischen Vogelart vor? 

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

  ja 

Kurze Begründung:       
 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: saP Kap. 3.1.8.4 

 
Wenn ja: Kann der aktuelle Erhaltungszustand der Populationen durch FCS-Maßnahmen  
gewahrt werden? 

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

  ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

Darstellung der Maßnahmen zur Sicherung des aktuellen Erhaltungszustands (FCS-Maßnahmen)  
auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder übergeordneter  
Populationsebene) mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen, 
 der Wirkungsweise im Populationskontext,  
 Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), 
 der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, 
 der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
 der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 

Es werden folgende Maßnahmen Durchgeführt: 

 Verbesserung des Brutplatzangebots für freibrütende Vögel durch Anlage von Brutnischen in Steil-
wänden (Maßnahme KQ4) 

 Optimierung einer Brutnische für den Uhu (Maßnahme KQ6) 

Für die Landesebene ist nicht zu erwarten, dass sich der Erhaltungszustand verschlechtert, denn der 
Eingriff betrifft weniger als 0,5 % des landesweiten Bestandes. 

 

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: LBP Kap. 6.3  
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d) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von Arten des Anhangs IV der 
FFH-RL (Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 

 
 aa)  Liegt eine Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustands der Populationen einer Art 

 des Anhangs IV der FFH-RL vor?  

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

   ja  

 
 Kurze Begründung:       

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

 Wenn ja: Kann der günstige Erhaltungszustand der Populationen durch FCS-Maßnahmen er-
halten werden? 

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

Darstellung der Maßnahmen zur Herstellung des günstigen Erhaltungszustands (FCS-
Maßnahmen) auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder  
übergeordneter Populationsebene) mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen, 
 der Wirkungsweise im Populationskontext,  
 Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), 
 der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, 
 der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
 der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 
 
      

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

bb) Wird bei einem ungünstigen Erhaltungszustand der Populationen einer Art des Anhangs IV 
der FFH-RL der Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert oder wird die Wiederherstel-
lung eines günstigen Erhaltungszustands der Populationen nicht behindert?  

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 Kurze Begründung:       

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 

 

6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)             
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Waldkauz 
Stand: Mai 2012 

  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  
 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäi-

schen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen 
der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitpla-
nung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Euro-
päischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils geson-
derte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutz-
rechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. 

 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Die geplante Erneuerung und der Ausbau des Wasserkraftwerkstandorts RFW in Forbach umfassen im We-
sentlichen die folgenden Anlagebestandteile und die zugehörigen Baumaßnahmen: 

 Neuanlage von Schwarzenbachwerk und Murgwerk in einer gemeinsamen Kraftwerkskaverne (Unter-
stufe), Umbau des Schwarzenbachwerks zu einem Pumpspeicherkraftwerk zwischen Schwarzenbach-
talsperre und Murg 

 Erweiterung des Ausgleichsbeckens Forbach durch einen unterirdischen Kavernenwasserspeicher 
westlich des Rudolf-Fettweis-Werks 

Hiermit sind umfangreiche Transportvorgänge verbunden, insbesondere Massenbewegungen im Zusammen-
hang mit der Anlage der unterirdischen Bauwerksanlagen (Kraftwerkskaverne, Kavernenwasserspeicher).  
 
Die gesamten Ausbruchmassen werden in den von der VSG Schwarzwald-Granit Werke GmbH & Co. KG 
(kurz: VSG) betriebenen Steinbruch Murgschifferschaft (MU-Bruch) verbracht, dort gelagert, aufbereitet und 
künftig als Baustoff vertrieben werden. Das gesamte Ausbruchmaterial geht in das Eigentum der VSG über 
(Einlagerung, Aufbereitung und Weitervermarktung der Ausbruchmassen ist Gegenstand eines eigenständigen 
Verfahrens der VSG zur Immissionsschutzrechtlichen Änderungs-Genehmigung). 
Für die Dauer der Bauzeit müssen insbesondere forstlich genutzte Wege im Wald ausgebaut bzw. verbreitert 
werden. 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Artenschutzrechtliche Prüfung (Anlage E.III) 
 LBP (Anlage E.IV) 
 Technische Beschreibung der Anlagen (Anlagenteil A.V) 
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2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name  

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

 
Waldkauz 

 
Strix aluco 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-

gefasst werden. 

 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Textliche Kurzbeschreibung mit Quellenangaben4. 

Lebensraum: Struktureiche Landschaften mit Bäumen und Wäldern, oft in der Nähe von Gewässern.  
  Ebenso in Parkanlagen, Gärten mit altem Baumbestand und auf Friedhöfen zu finden,  
  nicht selten auch in Dörfern und Städten (SÜDBECK et al. 2005). 

Neststandort: Überwiegend Höhlenbrüter (bevorzugt in Baumhöhlen, z. T. auch in Winkeln von  
  Gebäuden (Dachböden, Kirchtürme, Scheunen, Ruinen) sowie in Nistkästen); auch  
  Bodenbruten bekannt (GLUTZ VON BLOTZHEIM 1994) 

Reviergröße: < 20 - 75 ha (FLADE 1994), in Optimalgebieten können 10 - 12 ha genügen (HÖLZINGER 
  & MAHLER 2001); kleinste Reviere im Wald 9 ha, 160 ha in strukturierter Agrarlandschaft; 
  Nahrungsflüge bis 2 – 3 km weit (MEBS & SCHERZINGER 2008) 

Revierdichte: Großflächig in Deutschland zwischen weniger als 0,2 bis ca. 2,5 Brutpaare / 10 km2,  
  regional bis zu 9,1 Brutpaare / 10 km2 (BAUER et al. 2005). 

Standorttreue/ Dispersionsverhalten: Ausgesprochener Standvogel, der langjährig an seiner Bruthöhle 
  festhält (HÖLZINGER & MAHLER 2001). Dismigrationen von Jungvögeln bekannt (selten 
  über Entfernungen von > 100 km), die meisten Jungvögel siedeln sich aber nahe des  
  Geburtsortes an (Glutz VON BLOTZHEIM 2001). Selbstständig gewordene Jungvögel  
  streichen in Deutschland im ersten Herbst im Mittel 14 km (max. 127 km) umher (MEBS & 
  SCHERZINGER 2008). 

Zugstrategie: Stand- und Strichvogel 

Phänologie: Ganzjährig im Gebiet, Herbstbalz mit Revierabgrenzung und Paarbildung ab September 
  bis Dezember, ansonsten ab Ende Dezember bzw. häufig ab Ende Januar / Anfang  
  Februar bis Ende März. Legebeginn ab Ende Januar / Anfang Februar, hauptsächlich im 
  März (auch später möglich) 

Reproduktion: Monogame Dauerehe, ausnahmsweise Bigynie (BAUER et al. 2005), 1 Jahresbrut, selten 
  Nachgelege, meist 3-5 Eier 
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Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen 

Der Waldkauz ist über die unmittelbaren Lebensraumverluste durch Flächeninanspruchnahme 
hinaus¬gehend gegen baubedingte Schallimmissionen empfindlich. Er gilt als eine Art mittlerer 
Lärmempfindlichkeit. Nach GARNIEL et al. (2010) liegt der kritische Schallpegel bei 58 dB(A)tags. Für die 
Art ist eine maximale Effektdistanz von 500 m zu berücksichtigen. Gegenüber Bewegungsunruhe von 
einzelnen Personen ist die artspezifische Fluchtdistanz von 10 – 20 m eine entscheidende Größe. 

 
3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 
4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Kurzbeschreibung mit Quellenangaben, insbesondere zur: 

 Bedeutung des Vorkommens (lokal, regional, landesweit, bundesweit, europaweit), 
 Lage zum Vorhaben, 
 Art des Habitats (z.B. Brut- oder Nahrungshabitat). 

Der Waldkauz konnte mit sechs Revieren im Untersuchungsgebiet nachgewiesen werden. Drei der 
Reviere lagen westlich der Schwarzenbachtalsperre. Eines dieser Reviere lag im Bereich des Seegrundes, 
ein weiteres rd. 300 m westlich der Herrenwieser Schwallung. Das dritte im westlichen Teil des 
Untersuchungsgebietes gelegene Revier wurde unmittelbar westlich der vormals geplanten Aufschüttung 
Seebachhof festgestellt. Weiterhin befand sich ein Revier rd. 200 m nördlich der Staumauer der 
Schwarzenbachtalsperre. Ein fünftes Revier der Art wurde unmittelbar nordöstlich der bauzeitlichen Zufahrt 
des Zugangsstollens des Schwarzenbachwerks nördlich der vormals geplanten Auffüllung Heiligenwald am 
Schneidersköpfle erfasst. Das sechste Waldkauzrevier lag zwischen der L 83 und dem Steinbruch 
Raumünzach. Bei den Erfassungen 2020 konnte im Bereich des MU-Bruchs ein Revierzentrum des 
Waldkauzes rd. 330 m südöstlich der BE-Fläche G dokumentiert werden. Aufgrund der Nähe zum 
Nachweis nördlich des Steinbruchs ist von einem Revier auszugehen. 

Im Untersuchungsgebiet kommt der Waldkauz in Höhen zwischen 400 und 800 m vor. Hier sind es z.B. die 
Täler von Murg und Schwarzenbach, in denen die Art Reviere besetzt. Höhere Lagen, wie etwa die oberen 
Bereiche der Hänge des Seekopfes oder sein Plateau mit Höhen von über 900 m werden dagegen 
gemieden. 

Zwei weitere Reviere konnten auch außerhalb des Untersuchungsgebiets festgestellt werden. Ein Revier 
lag nur rd. 80 m östlich der Grenze des Untersuchungsgebietes beim Katzenwinkel. Ein weiteres Revier 
lag nur rd. 80 m südlich der Grenze des Untersuchungsgebietes bei der Ortschaft Herrenwies. 

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 
Kurzbeschreibung der vom Vorhaben betroffenen lokalen Population einschließlich ihrer Abgrenzung;       
Begründung des Erhaltungszustandes (Zustand der Population, Habitatqualität, Beeinträchtigungen). 
 

Die Vorkommen des Waldkauzes im Untersuchungsgebiet bilden eine lokale Individuengemeinschaft, die 
sich auch außerhalb des untersuchten Gebietes weiter fortsetzt. Dies bestätigt sich z.B. durch die beiden 
knapp außerhalb des Untersuchungsgebietes liegenden Reviere. Auch die sehr ähnlichen 
Lebensraumstrukturen außerhalb des untersuchten Gebietes führen zu dieser Annahme. Die Individuen 
stehen zumindest in Form rufender Tiere in regelmäßigem Kontakt. Aus pragmatischen Gründen wird die 
lokale Individuengemeinschaft mit den erfassten Individuen innerhalb der Untersuchungsgebiets 
gleichgesetzt. Die lokale Individuengemeinschaft ist Teil einer lokalen Population. Aufgrund fehlender 
trennender Strukturen und Jungtieren, die in Entfernungen zwischen 14 und 127 km vom Geburtsort 
abwandern (MEBS & SCHERZINGER 2008) wird die lokale Population in Bezug auf den Naturraum 
Nordschwarzwald abgegrenzt.   

Die Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population wird auf Basis der lokalen 
Individuengemeinschaft im Untersuchungsgebiet vorgenommen. Das Untersuchungsgebiet stellt einen 
repräsentativen Ausschnitt des Naturraumes Nordschwarzwald dar, so dass die Bewertungen innerhalb 
des Untersuchungsgebietes auch auf den Nordschwarzwald übertragen werden können. 
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Erhaltungszustand der lokalen Population/Individuengemeinschaft 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des guten Zustandes der Population, 
der insgesamt guten Habitatqualität und der geringen Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe 
Kap. 2.4.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt sich für den Waldkauz: 

 Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: insgesamt „gut“ (B) 

Die Siedlungsdichte des Waldkauzes im Untersuchungsgebiet beträgt rechnerisch 3,1 Reviere pro 10 
km2. Die Literatur nennt vom Bewaldungsgrad abhängige Siedlungsdichten zwischen < 0,2 – ca. 
2,5 Paare / 10 km2. Regional werden Werte pro 10 km2 von bis zu 9,1 Brutpaaren erreicht (BAUER et al. 
2005). Der Zustand der lokalen Population ist daher insgesamt als „gut“ (B) zu bewerten. 

Habitatqualität: insgesamt „gut“ (B)  

Der Waldkauz kommt bevorzugt in reich strukturierten Landschaften mit wartenreichen, lichten Wäldern, 
Lichtungen, Waldrändern aber auch Gärten vor. Im Untersuchungsgebiet findet der Waldkauz einen 
Wechsel von waldbestandenen und offenen Bereichen vor, welche er zur (Ansitz-)Jagd nutzen kann. Mit 
Schwarzenbachtalsperre, Schwarzenbach, Murg und Herrenwieser See befinden sich außerdem mehrere 
Gewässer im untersuchten Gebiet. Daneben finden sich stellenweise auch ältere Bäume, in denen der 
Waldkauz geeignete Tageseinstände und Bruthöhlen vorfinden kann. Ebenfalls vorhandene Teilbestände 
mit einem hohen Dichteschluss mindern dagegen die Habitatqualität, da diese für die Jagd ungeeignet 
sind. Weiterhin weisen diese häufig aus Fichten bestehenden Altersklassenbestände aufgrund ihres 
geringen Alters keine für den Waldkauz geeigneten Höhlen auf. In reinen Fichten-(Tannen-)wäldern ist die 
Art in der Regel nur in Waldrandlage anzutreffen (GLUTZ VON BLOTZHEIM 1994). Insgesamt ist die 
Habitatqualität als „gut“ (B) einzustufen. 

Beeinträchtigungen: insgesamt „keine“ (A) 

Derzeit sind keine Beeinträchtigungen der Art zu erkennen. Grundsätzlich sind Beeinträchtigungen durch 
die Entnahme von Höhlenbäumen im Rahmen der forstlichen Nutzung jederzeit möglich. 
 

3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

Vgl. Karte E.III.1 der saP 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte er-
folgen. 

  

 

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           (bau-
, anlage- und betriebsbedingt) 

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben 
 ausgehenden Wirkungen sowie der konkret betroffenen Fortpflanzungs- oder   
 Ruhestätten. 
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b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschädigt 

oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten vollständig entfällt? 
 

 ja 
 

 nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen unbe-

stimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 
 Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf Nahrungshabitate und oder andere 
 essentielle Teilhabitate sowie Einschätzung der Rückwirkungen auf die Fortpflanzungs-  
 oder Ruhestätten. 
 

Durch das Vorhaben werden keine essenziellen Teilhabitate beeinträchtigt. Ein Teilbereich 
eines Nahrungsraums wird durch die bauzeitliche Zufahrt zum Zugangsstollen gestört. Der 
Waldkauz kann ohne Beeinträchtigung ausweichen.  
Auch das 2020 südlich des Steinbruchs Raumünzach gelegene Revier wird nicht durch 
das Vorhaben so gestört, dass der Verbotstatbestand der Beschädigung der 
Fortpflanzung- und Ruhestätte i.S. V. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatschG eintritt. Das 
Revierzentrum befindet sich rd. 330 m von der BE-Fläche G entfernt. Ihm verbleiben 
ausreichend ruhige Waldbestände. 
 

 
c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 
 Beschreibung der Auswirkungen. 
 

Durch die bauzeitlichen Störungen entlang der Zufahrten Lachsberg wird das am 
Schneiderköpfle gelegene Waldkauzrevier verloren gehen, da große Teile des Reviers und 
der Fortpflanzungs- und Ruhestätte (Abgrenzung s.o.) innerhalb der errechneten 58 dB(A) 
Schallgrenze liegen (vgl. Garniel et al. 2010). Ein Ausweichen nach Norden ist aufgrund 
der dortigen Höhenlage (Lachsberg) für den Waldkauz nicht ohne weiteres möglich. Daher 
ist anzunehmen, dass ohne geeignete Ausgleichsmaßnahmen ein Verbotstatbestand im 
Sinne von § 44 (1) Nr. 3 BNatschG eintritt.  
 

 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
Die bauzeitliche Störung der Reviere ist unvermeidbar. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 
 
Das Vorhaben ist nach § 15 BNatSchG zulässig, weil vermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft unterbleiben und die nicht vermeidbaren Eingriffe vollständig kompensiert wer-
den. 
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f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  
 Prüfung, ob im räumlichen Zusammenhang geeignete (und nicht bereits anderweitig  
 besetzte) Ausweichmöglichkeiten für die betroffenen Individuen bestehen. 

 
 

g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 

Die ökologische Funktion wird durch folgende Maßnahme gewährleistet: 
 Ausbringen von 3 Nisthilfen (3 Nisthilfen pro beeinträchtigtes Revier; Maß-

nahme KQ3) 
Die ausgebrachten Nisthilfen müssen folgende Kriterien erfüllen: 
 Tiefe Lage (Murgtal südöstlich des Steinbruchs Raumünzach und das Nord-

ufer der Schwarzenbachtalsperre)  
 ausreichender Abstand zu bekannten Vorkommen kleiner Eulenarten  
 außerdem außerhalb der 58 db(A)-Isophone der Baustellenflächen und 

Bauzufahrten  
Weiter werden folgende Maßnahmen durchgeführt: 
 Nutzungsaufgabe in Wäldern (KN1 und KN2) 

 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:   LBP Kap. 6.1 & 6.3  
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 
 

      
 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von  
Beeinträchtigungen. 
 

 Diese Wirkung tritt durch das Vorhaben nicht ein. Bereiche des Vorhabens, die eine Ro-
dung von Gehölzen beinhalten und somit zum Tod oder der Verletzung führen könnten, 
sind nicht von dem Waldkauz besiedelt. 

 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 
 Darstellung des signifikant erhöhten Verletzungs- bzw. Tötungsrisikos.  
  

   Bei zwei Revieren werden Teilflächen der Nahrungshabitate baubedingt blockiert sein. 
Hier ist ein Ausweichen ohne Beeinträchtigung möglich, sodass kein Verbotsbestand ein-
treten wird. Eine Kollision mit Baustellenfahrzeugen ist als sehr unwahrscheinlich anzu-
nehmen. 
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c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenregelung, Maß-
nahmen für kollisionsgefährdete Tierarten); ggf. Angabe der verbleibenden Beein-
trächtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

      
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 
 

4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen (z.B. Lärm- oder Lichtimmissionen, Barriere- bzw.  
Trennwirkungen und/oder genetische Verinselung) auf die lokale Population sowie  
Darstellung und ggf. Quantifizierung von Beeinträchtigungen. 

 
Durch bauzeitliche Störungen entlang der Zufahrten am Lachsberg ist ein Waldkauzrevier 
betroffen, so dass eine Beeinträchtigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten ange-
nommen werden kann (Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). Dies kann 
unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung (EuGH-Urteil vom 04.03.2021) zu 
einer erheblichen Störung i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG führen, da der Fortpflan-
zungserfolg eines Brutpaares vermindert sein kann. 
 

b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
Eine denkbare Vermeidung der Störung wäre eine Bauzeitenregelegung. Die Zufahrten 
sind für die Herstellung der Zugangsstollen und der Druckschächte von 
Schwarzenbachwerk und Murgwerk erforderlich. Beide sind für die bauzeitliche 
Bewetterung (Be- und Entlüftung) der Untertagebauwerke zwingend erforderlich. Wegen 
grundsätzlicher terminlicher Risiken bei den Untertage-Vortriebsarbeiten könnte eine 
denkbare Bauzeitenregelung den Bauablauf erheblich verlängern. Dies würde neben 
ganz erheblichen Mehrkosten auch eine Verlängerung der bauzeitlichen Wirkungen 
insgesamt bedeuten.     

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
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5. Ausnahmeverfahren 

Wird im Falle der Erfüllung eines oder mehrerer Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG (vgl.  Zif-
fern 4.1, 4.2, 4.3 und/oder 4.4) die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt?  

 nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 ja - weiter mit Punkt 5.1 ff. 

 

 
5.1 Ausnahmegründe (§ 45 Abs. 7 Satz 1 BNatSchG) 

 zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirtschaftlicher 
Schäden (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG), 

  zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG), 

 für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende Maß-
nahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 BNatSchG), 

 im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidigung und 
des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt        
(§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 BNatSchG) oder 

 aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozia-
ler oder wirtschaftlicher Art (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG). 

 
 
Zu den betreffenden Ausnahmegründen vgl. die ausführliche Begründung in den detaillierten  
Planunterlagen:  LBP Kap. 10.3.9. 

 
  
 

5.2 Zumutbare Alternativen (§ 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG) 
 
Existieren anderweitig zumutbare Alternativen (z.B. Standort- oder Ausführungsalternativen), die in Be-
zug auf die Art schonender sind? 

 ja - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 nein - weiter mit Pkt. 5.3. 

Bei ja: Textliche Kurzbeschreibung dieser Lösungen.  

Bei nein: Textliche Kurzbeschreibung, welche Alternativen mit welchen Ergebnissen geprüft wurden. 
 
Die Routen der Transportvorgänge sind alternativlos. Für den Transport über die L 83 muss die Straße 
nicht ausgebaut werden, sodass keine Biotope verloren gehen. Die Nutzung anderer Straßen würde zu 
längeren Strecken und somit zu einer größeren Wirkungs-fläche führen. Ein direkter Weg durch den 
Wald hätte größere ökologische Auswirkungen.  
Für die Zufahrten am Lachsberg werden bereits bestehende Forstwege genutzt, die gegebenenfalls ge-
ringfügig ausgebaut werden. Eine alternative Route über den Lachsberg besteht aus technischen Grün-
den (zu steiler Hang; Erfordernis des Kurvenausbaus) nicht. Ein Transport einzig über ausgebaute, öf-
fentlichen Straßen wie der L 83 und der B 462 ist nicht möglich, da der Transport zwischen den Stollen-
portalen und den genannten Straßen aufgrund der Steigung des Hangs und den kleinen Kurvenradien 
nicht möglich ist. 
Die untersuchten Alternativlösungen sind in den detaillierten Planunterlagen   LBP Kap. 10.3.9 darge-
stellt. 
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5.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustands der Populationen der Art (§ 45 Abs. 7 Satz 2 
BNatSchG; bei FFH-Anhang IV Arten i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 

 
a) Erhaltungszustand vor der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung? 

Art Lokal betroffene Population 

(Kurze Beschreibung des Erhaltungszustands 
der lokalen Population (Interpretation und Ein-
ordnung der Angaben unter Pkt. 3.3.); Verweis 
auf die detaillierten Planunterlagen: saP 
Kap.3.1.9.3 ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungsge-
biet  

(Beschreibung des Erhaltungszustands der Populatio-
nen auf der übergeordneten Ebene (auf Landes- oder 
übergeordneter Populationsebene; Verweis auf die de-
taillierten Planunterlagen: saP Kap.  3.1.9) 

Waldkauz Günstig Günstig 
 

 
 
b) Erhaltungszustand nach der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung? 

 

Art Lokal betroffene Population 

(Textliche Prognose und Wirkung; Ver-
weis auf die detaillierten Planunterla-
gen:      ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungs-     gebiet 

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis auf die 
detaillierten Planunterlagen:      ) 

Waldkauz Durch bauzeitliche Lärmimmissionen 
und Bewegungsunruhe wird ein Re-
vier des Waldkauzes gestört. Unter 
Berücksichtigung der oben genann-
ten Maßnahmen wird sich der Zu-
stand der lokalen Population nicht 
erheblich verschlechtern. 

Der Eingriff betrifft 0,2 – 0,07 % des landesweiten Be-
standes. Nach Abschluss der Baumaßnahmen können 
die Brutpaare ohne Beeinträchtigung in ihre ursprüngli-
chen Reviere zurückkehren. Der Zustand der lokalen 
Population wird sich daher nicht erheblich verschlech-
tern. 

 

  

c) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von Europäischen Vogelarten 
 

Liegt eine Verschlechterung des aktuellen (günstigen oder ungünstigen) Erhaltungszustands  
der Populationen einer europäischen Vogelart vor? 

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

 ja 

Kurze Begründung:       
Der landesweite Erhaltungszustand des Waldkauzes ist als günstig einzuschätzen (Rote Liste der 
Brutvogelarten Baden-Württembergs, Bauer et al. 2016). Der Zustand der lokalen Population ist eben-
falls als günstig einzustufen (vgl. saP, Antragsteil E.III, Kapitel 3.1.9). Der Brutbestand des Waldkau-
zes im Nordschwarzwald wird nach Gedeon et al. (2014) mit 470-1.320 Revierpaaren angegeben. 
Das durch das Vorhaben betroffene Brutpaar entspricht demnach 0,07-0,2 % des Gesamtbrutbestan-
des der lokalen Population des Nordschwarzwaldes. Unter Berücksichtigung der oben genannten 
Maßnahmen wird sich der Zustand der lokalen Population nicht erheblich verschlechtern. 

 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: saP Kap. 3.1.9.4 

 



FORMBLATT ZUR SPEZIELLEN ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG VON ARTEN DES ANHANGS IV DER FFH-RL UND VON  
EUROPÄISCHEN VOGELARTEN NACH §§ 44 UND 45 BNATSCHG   Seite 10 

 
 Wenn ja: Kann der aktuelle Erhaltungszustand der Populationen durch FCS-Maßnahmen  

gewahrt werden? 

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

  ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

Darstellung der Maßnahmen zur Sicherung des aktuellen Erhaltungszustands (FCS-Maßnahmen)  
auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder übergeordneter  
Populationsebene) mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen, 
 der Wirkungsweise im Populationskontext,  
 Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), 
 der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, 
 der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
 der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 

 

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:  
  
 

d) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von Arten des Anhangs IV der 
FFH-RL (Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 

 
 aa)  Liegt eine Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustands der Populationen einer Art des  

        Anhangs IV der FFH-RL vor?  

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

   ja  

 
 Kurze Begründung:       

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

 Wenn ja: Kann der günstige Erhaltungszustand der Populationen durch FCS-Maßnahmen erhalten 
werden? 

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

Darstellung der Maßnahmen zur Herstellung des günstigen Erhaltungszustands (FCS-Maßnahmen) 
auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder  
übergeordneter Populationsebene) mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen, 
 der Wirkungsweise im Populationskontext,  
 Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), 
 der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, 
 der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
 der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 
 
      

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

bb) Wird bei einem ungünstigen Erhaltungszustand der Populationen einer Art des Anhangs IV der 
FFH-RL der Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert oder wird die Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustands der Populationen nicht behindert?  

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 Kurze Begründung:       

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
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6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und CEF- 
Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)             
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) erfüllt - 
Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Waldlaubsänger 
Stand: Mai 2012 

  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  
 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäi-

schen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen 
der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitpla-
nung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Euro-
päischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils geson-
derte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutz-
rechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. 

 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Die geplante Erneuerung und der Ausbau des Wasserkraftwerkstandorts RFW in Forbach umfassen im We-
sentlichen die folgenden Anlagebestandteile und die zugehörigen Baumaßnahmen: 

 Neuanlage von Schwarzenbachwerk und Murgwerk in einer gemeinsamen Kraftwerkskaverne (Unter-
stufe), Umbau des Schwarzenbachwerks zu einem Pumpspeicherkraftwerk zwischen Schwarzenbach-
talsperre und Murg 

 Erweiterung des Ausgleichsbeckens Forbach durch einen unterirdischen Kavernenwasserspeicher 
westlich des Rudolf-Fettweis-Werks 

Hiermit sind umfangreiche Transportvorgänge verbunden, insbesondere Massenbewegungen im Zusammen-
hang mit der Anlage der unterirdischen Bauwerksanlagen (Kraftwerkskaverne, Kavernenwasserspeicher).  
 
Die gesamten Ausbruchmassen werden in den von der VSG Schwarzwald-Granit Werke GmbH & Co. KG 
(kurz: VSG) betriebenen Steinbruch Murgschifferschaft (MU-Bruch) verbracht, dort gelagert, aufbereitet und 
künftig als Baustoff vertrieben werden. Das gesamte Ausbruchmaterial geht in das Eigentum der VSG über 
(Einlagerung, Aufbereitung und Weitervermarktung der Ausbruchmassen ist Gegenstand eines eigenständigen 
Verfahrens der VSG zur Immissionsschutzrechtlichen Änderungs-Genehmigung). 
Für die Dauer der Bauzeit müssen insbesondere forstlich genutzte Wege im Wald ausgebaut bzw. verbreitert 
werden. 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Artenschutzrechtliche Prüfung (Anlage E.III) 
 LBP (Anlage E.IV) 
 Technische Beschreibung der Anlagen (Anlagenteil A.V) 
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2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name  

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

 
Waldlaubsänger 

 
Phylloscopus sibilatrix 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammengefasst 

werden. 

 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Textliche Kurzbeschreibung mit Quellenangaben4. 

Lebensraum: Ältere Hoch– oder Niederwälder mit geschlossenem Kronendach und geringer Krautvegetation  
  sowie weitgehend freiem Stammraum mit wenigen tief sitzenden Ästen als Singwarten werden  
  bevorzugt (SÜDBECK et al. 2005). Jungwüchse und dichte Stangenhölzer, Althölzer vom Typ  
  Hallenwald sowie stark gelichtete Altbestände unbewohnbar (GLUTZ VON BLOTZHEIM 1991).  
  Daher vor allem in Naturwäldern oder naturnahen Wirtschaftswäldern mit Eichen und Buchen,  
  aber auch in Nadelbeständen mit einzelnen eingesprengten Laub¬bäumen anzutreffen. 

Neststandort: Bodenbrüter (Nest auf dem Boden oder in Vertiefungen unter altem Gras, Wurzeln oder Laub) 

Reviergröße: Reviergröße der Männchen zwischen 1 – 3 ha (FLADE 1994), 30 –60 % der Männchen besitzen 
  2 (-3) Reviere; Brutreviere nach Wahl des Nistplatzes 0,1 – 0,2 ha (BAUER et al. 2005) 

Revierdichte: Revierdichten in Mitteleuropa zwischen 1,9 und 9,1 Revieren / 10 ha, großflächig 0,01 – 5,3  
  Reviere / km2 (BAUER et al. 2005). 

Standorttreue/ Dispersionsverhalten: Brutortstreue sehr gering; Geburtsortstreue gar nicht ausgeprägt  
  (HÖLZINGER 1999) 

Zugstrategie: Langstreckenzieher 

Phänologie: Ankunft im Brutgebiet ab (Mitte) Ende April, meist im Mai; Hauptgesangsperiode Anfang Mai bis 
  Ende Juni; Legebeginn ab Ende April, meist aber Anfang Mai, in höheren Lagen ab Mitte Mai 

Reproduktion: Monogame Brut– oder Saisonehe, als Folge von Polyterritorialität häufig Bigynie (bis 30 % der  
  Männchen einer Population); 1 (in Ausnahmefällen 2) Jahresbrut(en); regelmäßig Nachgelege;  
  meist 5-8 Eier. Ein großer Teil der verpaarten Männchen beginnt nach einsetzender Bebrütung  
  im ersten Nest am Rand eines größeren Reviers oder in einem räumlich isolierten, bis 1,5 km  
  entfernten Zweitrevier erneut zu werben (Glutz VON BLOTZHEIM 2001). 

 

 



FORMBLATT ZUR SPEZIELLEN ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG VON ARTEN DES ANHANGS IV DER FFH-RL UND VON  
EUROPÄISCHEN VOGELARTEN NACH §§ 44 UND 45 BNATSCHG   Seite 3 

 
Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen 

Der Waldlaubsänger ist über die unmittelbaren Lebensraumverluste durch Flächeninanspruchnahme hinaus 
gegen eine Kombination verschiedener Störeinflüsse empfindlich. Als Wirkdistanz wird nach GARNIEL et al. 
(2010) die maximale Effektdistanz von 200 m gewertet. Dagegen gilt der Waldlaubsänger als eine Art mit 
geringer Lärmempfindlichkeit. 

 
3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 
4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Kurzbeschreibung mit Quellenangaben, insbesondere zur: 

 Bedeutung des Vorkommens (lokal, regional, landesweit, bundesweit, europaweit), 
 Lage zum Vorhaben, 
 Art des Habitats (z.B. Brut- oder Nahrungshabitat). 

Insgesamt konnten im Jahr 2012 neun Reviere des Waldlaubsängers im Untersuchungsgebiet nachgewiesen 
werden. Ein Revier lag nördlich der Ortschaft Herrenwies. Zwei weitere Reviere befanden sich im Bereich der 
Zuwegung zur vormals geplanten Aufschüttung Seebachhof, nördlich des Schwarzenbaches. Ein Revier des 
Waldlaubsängers wurde unmittelbar neben einem auf den Seekopf führenden Forstweg, ca. 950 m westlich der 
Schwarzenbachtalsperre erfasst. Fünf Reviere des Waldlaubsängers lagen östlich der Schwarzenbachtalsperre. 
Eines wurde rd. 100 m westlich der B 462, im Bereich des Krafthaus Forbach mit Murgwerk & 
Schwarzenbachwerk festgestellt. Drei weitere Reviere der Art befanden sich am Osthang des Lachsberges. Das 
neunte Revier lag am Westhang des Schneidersköpfle. Im Jahr 2020 wurden in der Umgebung des Steinbruchs 
Raumünzach 4 Reviere des Waldlaubsängers nachgewiesen. Ein Revier befindet sich rd. 100 m südlich der BE-
Fläche G. 

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 
Kurzbeschreibung der vom Vorhaben betroffenen lokalen Population einschließlich ihrer Abgrenzung;  
Begründung des Erhaltungszustandes (Zustand der Population, Habitatqualität, Beeinträchtigungen). 
 

Die Vorkommen des Waldlaubsängers im Untersuchungsgebiet bilden eine lokale Individuengemeinschaft, 
welche sich aufgrund der ähnlichen Habitatausstattung vermutlich auch außerhalb des Untersuchungsgebietes 
fortsetzt. Dies bestätigt sich auch durch einen Revierfund knapp außerhalb des untersuchten Gebietes südlich 
des Katzensteins. Aus pragmatischen Gründen wird die lokale Individuengemeinschaft jedoch mit den 
erfassten Individuen innerhalb des Untersuchungsgebiets gleichgesetzt. 

Die lokale Individuengemeinschaft ist Teil einer lokalen Population. Der Waldlaubsänger besitzt nur eine sehr 
geringe Brutortstreue, die Geburtsortstreue ist gar nicht ausgeprägt (HÖLZINGER 1999). Weiterhin zeigen 
Männchen der Art eine ausgeprägte Polyterritorialität. Die lokale Population wird daher auf Ebene des 
Naturraumes Nordschwarzwald abgegrenzt.  

Erhaltungszustand der lokalen Population 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des mittel-schlechten Zustandes der 
Population, der insgesamt mittel-schlechten Habitatqualität und der geringen Beeinträchtigungen nach dem a-
b-c Schema (siehe Kap. 2.5.3.2 der saP) bewertet. Insgesamt ergibt sich für den Waldlaubsänger: 

 Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „mittel-schlecht“ (C) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der lokalen Population: insgesamt „mittel-schlecht“ (C) 

Der Waldlaubsänger wird als stark gefährdete Art auf der Roten Liste von Baden-Württemberg geführt. Sein 
landesweiter Erhaltungszustand ist aufgrund langfristiger, bzw. starker Brutbestandsrückgänge um bis zu 50 % 
ungünstig (BAUER et al. 2016). Die Literatur nennt großflächige Siedlungsdichten im Bereich zwischen 0,01 und 
5,3 Brutrevieren / km2 (BAUER et al. 2005). Im Nordschwarzwald werden laut GEDEON et al. (2014) 
Revierdichten von 0,3 bis 0,8 Brutpaaren pro km2 erreicht. Dies liegt im unteren Bereich der in der Literatur 
genannten großflächigen Siedlungsdichten.  Der Zustand der lokalen Population ist daher insgesamt als „mittel-
schlecht“ (C) einzustufen. 
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Habitatqualität: insgesamt „mittel-schlecht“ (C)   

Insgesamt sind Lebensräume des Waldlaubsängers im Verbreitungsgebiet der lokalen Population des 
Nordschwarzwaldes stetig vorhanden. Allerdings gibt es großflächig auch Altersklassenbeständen mit einem 
hohen Anteil Nadelhölzern wie der Fichte. Hierdurch weist der Wald einen hohen Dichteschluss auf. Zwar ist 
der Waldlaubsänger auch in Nadelwäldern mit einzeln eingestreuten Laubbäumen zu finden (BAUER et al. 
2005), aber die Art bevorzugt lichte Wälder mit geschlossenem Kronendach, weitgehend astfreien 
Stammbereichen und nur einer gering ausgeprägten Krautschicht. Daher ist die Habitatqualität insgesamt als 
„mittel-schlecht“ (C) einzustufen. 

Beeinträchtigungen: insgesamt „keine-gering“ (A) 

Gegenwärtig sind keine aktuellen Beeinträchtigungen zu erkennen. Generell ist jedoch durch Forstarbeiten ein 
Habitatverlust jederzeit möglich. 
 

3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

Vgl. Karte E.III.1 der saP 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte erfolgen. 

  

 

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           (bau-, 
anlage- und betriebsbedingt) 

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  ausge-
henden Wirkungen sowie der konkret betroffenen Fortpflanzungs- oder   
 Ruhestätten. 
 
Diese Auswirkung tritt durch das Vorhaben nicht ein. Es sind keine Uhureviere von einer direk-
ten Flächeninanspruchnahme betroffen. 

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschädigt  

oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder  
Ruhestätten vollständig entfällt?   ja  nein 

  
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen unbe-

stimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 
 Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf Nahrungshabitate und oder andere 
 essentielle Teilhabitate sowie Einschätzung der Rückwirkungen auf die Fortpflanzungs-  
 oder Ruhestätten. 
 

Durch das Vorhaben werden keine essenziellen Teilhabitate beeinträchtigt.  
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c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 
 Beschreibung der Auswirkungen. 
 

Eine temporäre bauzeitliche Störung von fünf Revieren bei Transportvorgängen ist zu 
erwarten: 

 4 Reviere entlang der bauzeitlichen Zufahrt Lachsberg sowie am Steinbruch  
  Schneidersköpfle 

 1 Revier südlich der BE-Fläche G 
 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
Die bauzeitliche Störung der Reviere ist unvermeidbar. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 
 
Das Vorhaben ist nach § 15 BNatSchG zulässig, weil vermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft unterbleiben und die nicht vermeidbaren Eingriffe vollständig kompensiert werden. 

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
 

Die Lebensraumkapazität des Waldlaubsängers ist in der Umgebung nicht erschöpft, so dass 
Maßnahmen nicht erforderlich sind. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Art ohne 
Beeinträchtigung ausweichen kann. 

  
 Prüfung, ob im räumlichen Zusammenhang geeignete (und nicht bereits anderweitig  
 besetzte) Ausweichmöglichkeiten für die betroffenen Individuen bestehen. 
 

 
g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?   ja   nein 

 
 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:  
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 
 
 

 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
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4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von  
Beeinträchtigungen. 
 

 Diese Wirkung tritt durch das Vorhaben nicht ein. Bereiche des Vorhabens, die eine Rodung 
von Gehölzen beinhalten und somit zum Tod oder der Verletzung führen könnten, sind nicht 
von dem Waldlaubsänger besiedelt. 

 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 
 Darstellung des signifikant erhöhten Verletzungs- bzw. Tötungsrisikos.  
  

Die Waldlaubsängerreviere sind nicht von einer Flächeninanspruchnahme betroffen. Eine Kol-
lision mit Baustellenfahrzeugen ist als sehr unwahrscheinlich anzunehmen. 
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenregelung, Maßnah-
men für kollisionsgefährdete Tierarten); ggf. Angabe der verbleibenden Beeinträchti-
gungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
      
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 
 

4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?   ja   nein 
  

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen (z.B. Lärm- oder Lichtimmissionen, Barriere- bzw.  
Trennwirkungen und/oder genetische Verinselung) auf die lokale Population sowie  
Darstellung und ggf. Quantifizierung von Beeinträchtigungen.  
 
Durch bauzeitliche Störungen entlang der Zufahrten am Lachsberg sowie an der Baustellen-
einrichtungsfläche G sind insgesamt 5 Waldlaubsängerreviere betroffen, so dass eine Beein-
trächtigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten angenommen werden kann (Verbotstatbe-
stand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). Gleichzeitig kann dies unter Berücksichtigung der 
aktuellen Rechtsprechung (EuGH Urteil vom 04.03.2021) zu einer erheblichen Störung i.S.v. 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG führen, da der Fortpflanzungserfolg einzelner Brutpaare ver-
mindert sein kann. 
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b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung.  
Eine denkbare Vermeidung der Störung wäre eine Bauzeitenregelegung. Die Zufahrten sind 
für die Herstellung der Zugangsstollen und der Druckschächte von Schwarzenbachwerk und 
Murgwerk erforderlich. Beide sind für die bauzeitliche Bewetterung (Be- und Entlüftung) der 
Untertagebauwerke zwingend erforderlich. Wegen grundsätzlicher terminlicher Risiken bei 
den Untertage-Vortriebsarbeiten könnte eine denkbare Bauzeitenregelung den Bauablauf 
erheblich verlängern. Dies würde neben ganz erheblichen Mehrkosten auch eine Verlänge-
rung der bauzeitlichen Wirkungen insgesamt bedeuten.  

 
      

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 

 

5. Ausnahmeverfahren 

Wird im Falle der Erfüllung eines oder mehrerer Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG (vgl.  Ziffern 
4.1, 4.2, 4.3 und/oder 4.4) die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt?  

 nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 ja - weiter mit Punkt 5.1 ff. 

 

 
5.1 Ausnahmegründe (§ 45 Abs. 7 Satz 1 BNatSchG) 

 zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirtschaftlicher Schä-
den (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG), 

  zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG), 

 für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende Maßnah-
men der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 BNatSchG), 

 im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidigung und 
des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt  
(§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 BNatSchG) oder 

 aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer 
oder wirtschaftlicher Art (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG). 

 
 
Zu den betreffenden Ausnahmegründen vgl. die ausführliche Begründung in den detaillierten  
Planunterlagen:  LBP Kap. 10.3.10 

 



FORMBLATT ZUR SPEZIELLEN ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG VON ARTEN DES ANHANGS IV DER FFH-RL UND VON  
EUROPÄISCHEN VOGELARTEN NACH §§ 44 UND 45 BNATSCHG   Seite 8 

 
 
  
 

5.2 Zumutbare Alternativen (§ 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG) 
 
Existieren anderweitig zumutbare Alternativen (z.B. Standort- oder Ausführungsalternativen), die in Bezug 
auf die Art schonender sind? 

 ja - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 nein - weiter mit Pkt. 5.3. 

Bei ja: Textliche Kurzbeschreibung dieser Lösungen.  

Bei nein: Textliche Kurzbeschreibung, welche Alternativen mit welchen Ergebnissen geprüft wurden. 
 
Die Routen der Transportvorgänge sind alternativlos. Für den Transport über die L 83 muss die Straße 
nicht ausgebaut werden, sodass keine Biotope verloren gehen. Die Nutzung anderer Straßen würde zu 
längeren Strecken und somit zu einer größeren Wirkungs-fläche führen. Ein direkter Weg durch den Wald 
hätte größere ökologische Auswirkungen.  
Für die Zufahrten am Lachsberg werden bereits bestehende Forstwege genutzt, die gegebenenfalls gering-
fügig ausgebaut werden. Eine alternative Route über den Lachsberg besteht aus technischen Gründen (zu 
steiler Hang; Erfordernis des Kurvenausbaus) nicht. Ein Transport einzig über ausgebaute, öffentlichen 
Straßen wie der L 83 und der B 462 ist nicht möglich, da der Transport zwischen den Stollenportalen und 
den genannten Straßen aufgrund der Steigung des Hangs und den kleinen Kurvenradien nicht möglich ist.  
Die untersuchten Alternativlösungen sind in den detaillierten Planunterlagen   LBP Kap. 10.3.10 dargestellt. 
 

  
 

5.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustands der Populationen der Art (§ 45 Abs. 7 Satz 2 
BNatSchG; bei FFH-Anhang IV Arten i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 

 
a) Erhaltungszustand vor der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung? 

Art Lokal betroffene Population 

(Kurze Beschreibung des Erhaltungszustands 
der lokalen Population (Interpretation und Ein-
ordnung der Angaben unter Pkt. 3.3.); Verweis 
auf die detaillierten Planunterlagen: saP 
Kap.3.1.10.3 ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungsge-
biet  

(Beschreibung des Erhaltungszustands der Populatio-
nen auf der übergeordneten Ebene (auf Landes- oder 
übergeordneter Populationsebene; Verweis auf die de-
taillierten Planunterlagen: saP KAp.  3.1.10) 

Waldlaubsänger Mittel-schlecht ungünstig  
 

 
 
b) Erhaltungszustand nach der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung? 

 

Art Lokal betroffene Population 

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis auf 
die detaillierten Planunterlagen: saP Kap. 
3.1.10.4) 

Populationen im natürlichen Verbreitungs-     
gebiet 

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis auf 
die detaillierten Planunterlagen: saP Kap. 
3.1.10) 

Waldlaubsänger Durch bauzeitliche Lärmimmissionen und 
Bewegungsunruhe werden 5 Reviere des 
Waldlaubsängers gestört. Unter Berück-
sichtigung der oben genannten Maßnah-
men wird sich der Zustand der lokalen Po-
pulation nicht erheblich verschlechtern. 

Für die Landesebene ist nicht zu erwarten, dass 
sich der Erhaltungszustand verschlechtert, denn 
der Eingriff betrifft 0,13 % bis 0,05 % des landes-
weiten Bestandes (3.900 bis 9.500). 
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c) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von Europäischen Vogelarten 
 

Liegt eine Verschlechterung des aktuellen (günstigen oder ungünstigen) Erhaltungszustands  
der Populationen einer europäischen Vogelart vor? 

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

  ja 

Kurze Begründung:       
Der landesweite Erhaltungszustand ist ungünstig (Bauer et al. 2016). Der Zustand der lokalen Popula-
tion ist ebenfalls als mittel-schlecht einzustufen (vgl. saP Antragsteil E.III, Kapitel 3.1.10.3).  

Laut Gedeon et al. (2014) liegt der Bestand des Waldlaubsängers im Naturraum Nordschwarzwald 
zwischen 550 und 1.447 Brutpaaren. Die insgesamt 5 durch das Vorhaben betroffenen Brutpaare ent-
sprechen also rund 0,9 % bzw. 0,3 % der lokalen Population. Der Verlust der Brutpaare führt somit 
nicht zu einer erheblichen Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population. Der Ver-
lust geht nicht über die natürlichen Schwankungen hinaus, denen Waldlaubsängerpopulationen 
grundsätzlich unterliegen. Die Bestände des Waldlaubsängers weisen in Mitteleuropa jährliche 
Schwankungen von bis zu 10-20 % auf. Diese Populationsschwankungen sind durch den Einfluss der 
Kleinsäugerdynamik zu erklären, die wiederum von Fruktifikationsjahren von Laub- und Nadelbäumen 
geprägt sind (Flade et al. 2018).  

Der Zustand der lokalen Population wird sich nicht erheblich verschlechtern, zumal die gestörten Be-
reiche nach Beendigung der Baumaßnahmen dem Waldlaubsänger wieder uneingeschränkt zur Ver-
fügung stehen. 

 

 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: saP Kap. 3.1.10.4. 

 
Wenn ja: Kann der aktuelle Erhaltungszustand der Populationen durch FCS-Maßnahmen  
gewahrt werden? 

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

  ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

Darstellung der Maßnahmen zur Sicherung des aktuellen Erhaltungszustands (FCS-Maßnahmen)  
auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder übergeordneter  
Populationsebene) mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen, 
 der Wirkungsweise im Populationskontext,  
 Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), 
 der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, 
 der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
 der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 

 

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:  
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d) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von Arten des Anhangs IV der 
FFH-RL (Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 

 
 aa)  Liegt eine Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustands der Populationen einer Art des An-

hangs IV der FFH-RL vor?  

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

   ja  

 
 Kurze Begründung:       

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

 Wenn ja: Kann der günstige Erhaltungszustand der Populationen durch FCS-Maßnahmen erhalten 
werden? 

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

Darstellung der Maßnahmen zur Herstellung des günstigen Erhaltungszustands (FCS-Maßnahmen) 
auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder  
übergeordneter Populationsebene) mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen, 
 der Wirkungsweise im Populationskontext,  
 Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), 
 der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, 
 der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
 der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 
 
      

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

bb) Wird bei einem ungünstigen Erhaltungszustand der Populationen einer Art des Anhangs IV der 
FFH-RL der Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert oder wird die Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustands der Populationen nicht behindert?  

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 Kurze Begründung:       

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 

 

6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und CEF- 
Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)             
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           er-
füllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Waldohreule 
Stand: Mai 2012 

  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  
 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäi-

schen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen 
der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitpla-
nung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Euro-
päischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils geson-
derte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutz-
rechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. 

 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Die geplante Erneuerung und der Ausbau des Wasserkraftwerkstandorts RFW in Forbach umfassen im We-
sentlichen die folgenden Anlagebestandteile und die zugehörigen Baumaßnahmen: 

 Neuanlage von Schwarzenbachwerk und Murgwerk in einer gemeinsamen Kraftwerkskaverne (Unter-
stufe), Umbau des Schwarzenbachwerks zu einem Pumpspeicherkraftwerk zwischen Schwarzenbach-
talsperre und Murg 

 Erweiterung des Ausgleichsbeckens Forbach durch einen unterirdischen Kavernenwasserspeicher 
westlich des Rudolf-Fettweis-Werks 

Hiermit sind umfangreiche Transportvorgänge verbunden, insbesondere Massenbewegungen im Zusammen-
hang mit der Anlage der unterirdischen Bauwerksanlagen (Kraftwerkskaverne, Kavernenwasserspeicher).  
 
Die gesamten Ausbruchmassen werden in den von der VSG Schwarzwald-Granit Werke GmbH & Co. KG 
(kurz: VSG) betriebenen Steinbruch Murgschifferschaft (MU-Bruch) verbracht, dort gelagert, aufbereitet und 
künftig als Baustoff vertrieben werden. Das gesamte Ausbruchmaterial geht in das Eigentum der VSG über 
(Einlagerung, Aufbereitung und Weitervermarktung der Ausbruchmassen ist Gegenstand eines eigenständigen 
Verfahrens der VSG zur Immissionsschutzrechtlichen Änderungs-Genehmigung). 
Für die Dauer der Bauzeit müssen insbesondere forstlich genutzte Wege im Wald ausgebaut bzw. verbreitert 
werden. 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Artenschutzrechtliche Prüfung (Anlage E.III) 
 LBP (Anlage E.IV) 
 Technische Beschreibung der Anlagen (Anlagenteil A.V) 
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2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name  

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

 
Waldohreule 

 
Asio otus 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-

gefasst werden. 

 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Textliche Kurzbeschreibung mit Quellenangaben4. 

Lebensraum: Bevorzugt für die Tagesruhe und zur Brut Waldränder mit Nadelbäumen die Deckung  
  bieten und in denen sie alte Krähen-und Elsternester findet (MEBS & SCHERZINGER  
  2008). Kaum im Inneren geschlossener Waldgebiete zu finden; jagt vorwiegend in offenem 
  Gelände (Felder, Wiesen) mit niedrigem Bewuchs. Weiterhin werden lichte Wälder,  
  Wegschneisen und Blößen als Jagdgebiete genutzt (Mebs & Scherzinger 2008); Anteil  
  zwischen 20 – 35 % geschlossener Waldfläche gilt als optimal  

Neststandort: überwiegend Baumbrüter (kein Nestbau, Brut in alten Krähen-, Elstern-, Greifvogel-,  
  Graureiher- od. Ringeltaubennestern sowie Nistkörben, selten in Baumhöhlen). 

Reviergröße: 20 – 100 ha (LANUV 2014), Aktionsradius 2 - 3 km (FLADE 1994) 

Revierdichte: Kaum Territorialverhalten; bei hoher Dichte rufen die Männchen in nur 30 – 50 m Distanz 
  (MEBS & SCHERZINGER 2008). Revierdichte unterliegt in Abhängigkeit von   
  Nahrungsverfügbarkeit jährlichen Schwankungen, die Art ist besonders stark von  
  Schwankungen der Kleinsäugerpopulationen betroffen (BAUER et al. 2005); minimaler  
  Abstand aktiver Nester 100 – 150 m; in badischer Rheinebene 3,3 Paare / km2 (GLUTZ 
  VON BLOTZHEIM 1994) 

Standorttreue/ Dispersionsverhalten: Elterntiere sind überwiegend ortstreu, wechseln aber häufig den 
  Horst (GLUTZ VON BLOTZHEIM 2001). Junge Waldohreulen können mehrere hundert  
  Kilometer weit abwandern. 

Zugstrategie: Adulte überwiegend Standvögel; Jungvögel ziehen 

Phänologie: Auflösen der Wintergesellschaft im Süden ab Mitte Febr., sonst Ende Febr. / Mitte März – 
  Anfang / Mitte April; Revierbesetzung ab Mitte Januar - Mitte März; Legebeginn in guten 
  Mäusejahren ab Ende Febr., sonst ab Mitte März - Mitte April (SÜDBECK et al. 2005) 

Reproduktion: Monogame Saisonehe; 1 Jahresbrut; bis zu zwei Nachgelege; 4-5(8) Eier 
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Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen 

Die Waldohreule ist über die unmittelbaren Lebensraumverluste durch Flächeninanspruchnahme 
hinaus¬gehend gegen baubedingte Schallimmissionen empfindlich. Sie gilt als eine Art mittlerer 
Lärmempfindlichkeit. Nach GARNIEL et al. (2010) liegt der kritische Schallpegel bei 58 dB(A). Empfindlich 
gegenüber Lärmimmissionen reagiert die Waldohreule insbesondere bei der Partnerfindung, bei der 
Revierabgrenzung und bei der Nahrungssuche (GARNIEL et al. 2007). Darüber hinaus besitzt die 
Waldohreule eine maximale Effektdistanz von 500 m (GARNIEL et al. 2010).  Gegenüber 
Bewegungsunruhe von einzelnen Personen ist die artspezifische Fluchtdistanz zwischen weniger als 5 m 
und mehr als 10 m eine entscheidende Größe. 

 
3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 
4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Kurzbeschreibung mit Quellenangaben, insbesondere zur: 

 Bedeutung des Vorkommens (lokal, regional, landesweit, bundesweit, europaweit), 
 Lage zum Vorhaben, 
 Art des Habitats (z.B. Brut- oder Nahrungshabitat). 

Im Untersuchungsgebiet wurden fünf Reviere der Waldohreule erfasst. Ein Revier lag am Südhang des 
Seekopfes in einer Höhe zwischen 800 und 900 m ü. NN. Ein weiteres Revier lag zwischen Lachsberg und 
Fürfel. Zwei der Reviere liegen nordwestlich bzw. östlich des Fürfels. Das fünfte erfasste 
Waldohreulenrevier wurde rd. 450 m westlich des Rudolf-Fettweis-Werkes in einer Höhe zwischen 600 und 
700 m ü. NN festgestellt. Das Vorkommen in den mittleren Höhenlagen des Untersuchungsgebietes kann 
eine Vermeidungsstrategie gegenüber dem Waldkauz darstellen. Dieser tritt sehr aggressiv auch gegen 
andere Eulen auf und ist ein natürlicher Feind der Waldohreule. Im Untersuchungsgebiet besetzt der 
Waldkauz Reviere in den tieferen Lagen, häufig entlang der vorkommenden Gewässer (vgl. Kap. 3.1.9 der 
saP). 

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 
Kurzbeschreibung der vom Vorhaben betroffenen lokalen Population einschließlich ihrer Abgrenzung;  
Begründung des Erhaltungszustandes (Zustand der Population, Habitatqualität, Beeinträchtigungen). 
 

Die Vorkommen der Waldohreule im Untersuchungsgebiet bilden eine lokale Individuengemeinschaft. 
Diese setzt sich vermutlich auch außerhalb des Untersuchungsgebietes weiter fort, da auch diese 
Bereiche eine ähnliche Lebensraumausstattung aufweisen. Die Mitglieder dieser Gemeinschaft stehen 
zumindest in Form rufender Tiere in regelmäßigem Kontakt. Aus pragmatischen Gründen wird die lokale 
Individuengemeinschaft jedoch mit den erfassten Individuen innerhalb der Untersuchungsgebiets 
gleichgesetzt. 

Die lokale Individuengemeinschaft gehört einer lokalen Population an, die aufgrund des regelmäßigen 
Horstwechsels (GLUTZ VON BLOTZHEIM 2001) und dem Möglichen weiten abwandern der Jungtiere (bis zu 
mehrere 100 km), in Bezug auf den Naturraum Nordschwarzwald abgegrenzt wird.  

Erhaltungszustand der lokalen Population 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des guten Zustandes der Population, 
der insgesamt guten Habitatqualität und der geringen Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe 
Kap. 2.5.3.2 der saP) bewertet. Insgesamt ergibt sich für die Waldohreule: 

 Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: insgesamt „gut“ (B) 

Nach GEDEON et al. (2014) liegt der Bestand der Waldohreule im gesamten Nordschwarzwald zwischen 
52 und 103 Brutpaaren. Rechnerisch entspricht dies einer Siedlungsdichte zwischen 3 und 5,8 
Revieren / 100 km2. In Abhängigkeit vom Nahrungsangebot schwanken die Bestandszahlen der 
Waldohreule z.T. erheblich (BAUER et al. 2015). Die Literatur nennt Werte zwischen z.B. 3 und 
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14 BP / 100 km2 (BAUER et al. 2005). Damit liegen die Siedlungsdichten des Nordschwarzwaldes innerhalb 
der üblichen Siedlungsdichten. Nach GEDEON et al. (2014) erreicht die Waldohreule im Nordschwarzwald 
gebietsweise maximale Siedlungsdichten zwischen 6,3 und 15 Revieren pro 100 km2. Laut LANUV (2010) 
sind die fünf erfassten Reviere innerhalb des Untersuchungsgebietes mit „gut“ zu bewerten. Die 
rechnerische großflächige Siedlungsdichte von 25 Brutpaaren pro 100 km2 im Untersuchungsgebiet ist 
überdurchschnittlich hoch. Der Zustand der lokalen Population ist daher mindestens als „gut“ (B) zu 
bewerten. 

Habitatqualität: insgesamt „gut“ (B)  

Die Waldohreule benötigt Baumbestände mit deckungsreichen Tageseinständen in Wald(innen)randlage. 
Diese befinden sich vorzugsweise in Nadelbäumen wie der Fichte. Derartige Strukturen findet die 
Waldohreule im Nordschwarzwald ausreichend vor. Auch für die Jagd geeignete Freiflächen sind 
stellenweise in den Wäldern und in Randlage der Ortschaften und Städte vorhanden und bieten der 
Waldohreule geeignete Lebensräume. Darüber hinaus sind aber auch Altersklassenbestände mit einem 
hohen Dichteschluss vertreten, die der Art nur suboptimale Lebensräume bieten. Auch der insgesamt 
hohe Anteil geschlossener Waldflächen bei einem gleichzeitig niedrigen Anteil von Grünland mindert die 
Habitatqualität für die Waldohreule. 

Beeinträchtigungen: insgesamt „keine - gering“ (A) 

Derzeit sind keine Beeinträchtigungen der Art zu erkennen. Grundsätzlich sind Beeinträchtigungen durch 
die Entnahme von Horstbäumen im Rahmen der forstlichen Nutzung jederzeit möglich. 
 

3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

Vgl. Karte E.III.1 der saP 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte er-
folgen. 

  

 

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben 
 ausgehenden Wirkungen sowie der konkret betroffenen Fortpflanzungs- oder   
 Ruhestätten. 
 
Diese Auswirkung tritt durch das Vorhaben nicht ein. Es sind keine Waldohreulenreviere 
von einer direkten Flächeninanspruchnahme betroffen. 
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b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschädigt  

oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder  
Ruhestätten vollständig entfällt?   ja  nein 

  
(vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen unbe-
stimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
 Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf Nahrungshabitate und oder andere 
 essentielle Teilhabitate sowie Einschätzung der Rückwirkungen auf die Fortpflanzungs-  
 oder Ruhestätten. 
 

Durch das Vorhaben werden keine essenziellen Teilhabitate beeinträchtigt. Zwar liegen 
Teilnahrungshabitate von zwei Revieren innerhalb der störungsbedingt beeinträchtigten 
Flächen, jedoch werden nur geringe Teile beansprucht, sodass ein Ausweichen ohne Be-
einträchtigung möglich ist. 

 
c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja  nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 
 Beschreibung der Auswirkungen. 
 

Durch die temporäre bauzeitliche Störung entlang der bauzeitlichen Zufahrt des 
Zugangsstollens Schwarzenbachwerk wird der Verlust eines Reviers der Waldohreule 
erwartet. Nach Beendigung der Bauarbeiten steht dieses Revier der Waldohreule wieder 
uneingeschränkt zur Verfügung. 

 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
Die bauzeitliche Störung des Reviers ist unvermeidbar. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 
 
Das Vorhaben ist nach § 15 BNatSchG zulässig, weil vermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft unterbleiben und die nicht vermeidbaren Eingriffe vollständig kompensiert 
werden. 

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  
 Prüfung, ob im räumlichen Zusammenhang geeignete (und nicht bereits anderweitig  
 besetzte) Ausweichmöglichkeiten für die betroffenen Individuen bestehen. 

 
nein 
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g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 

Zur Gewährleistung der ökologischen Funktion werden folgende CEF-Maßnahmen 
durchgeführt: 

 Ausbringen von 5 Nistkörben (Maßnahme KQ3) 
 

Von den folgenden weiteren Maßnahmen wird auch die Waldohreule profitieren: 
 Nutzungsaufgabe in Wäldern (KN1 bis KN2) 
 Waldumbau (KW1) 

 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: LBP Kap. 6.1 und 6.3 
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 
 

      
 

 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von  
Beeinträchtigungen. 
 

 Diese Wirkung tritt durch das Vorhaben nicht ein. Bereiche des Vorhabens, die eine Ro-
dung von Gehölzen beinhalten und somit zum Tod oder der Verletzung führen könnten, 
sind nicht von der Waldohreule besiedelt. 

 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 
 Darstellung des signifikant erhöhten Verletzungs- bzw. Tötungsrisikos.  
  

Keines der Reviere der Waldohreule ist von Flächeninanspruchnahme betroffen. Eine Kol-
lision mit Baustellenfahrzeugen ist als sehr unwahrscheinlich anzunehmen. 
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenregelung, Maß-
nahmen für kollisionsgefährdete Tierarten); ggf. Angabe der verbleibenden Beein-
trächtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
      
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
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4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen (z.B. Lärm- oder Lichtimmissionen, Barriere- bzw.  
Trennwirkungen und/oder genetische Verinselung) auf die lokale Population sowie  
Darstellung und ggf. Quantifizierung von Beeinträchtigungen. 

 
Vorhabenbedingt ist ein Revier der Waldohreule durch bauzeitliche Störungen betroffen. 
Vorsorglich wird wegen der Annahme einer erheblichen Störung i.S.v. $ 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatschG eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatschG beantragt. Bei zwei weiteren Revie-
ren werden nur Randbereiche der Reviere bauzeitlich gestört. Ein Ausweichen in unge-
störte Bereiche ist hier ohne Beeinträchtigung möglich.  
Durch bauzeitliche Störungen entlang der Zufahrten am Lachsberg ist ein Waldohreulen-
revier betroffen, so dass eine Beeinträchtigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten an-
genommen werden kann (Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). Gleich-
zeitig kann dies unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung zu einer erhebli-
chen Störung i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG führen, da der Fortpflanzungserfolg des 
Brutpaares vermindert sein kann. 
 

b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung.  
Eine denkbare Vermeidung der Störung wäre eine Bauzeitenregelegung. Die Zufahrten 
sind für die Herstellung der Zugangsstollen und der Druckschächte von Schwarzen-
bachwerk und Murgwerk erforderlich. Beide sind für die bauzeitliche Bewetterung (Be- 
und Entlüftung) der Untertagebauwerke zwingend erforderlich. Wegen grundsätzlicher 
terminlicher Risiken bei den Untertage-Vortriebsarbeiten könnte eine denkbare Bau-
zeitenregelung den Bauablauf erheblich verlängern. Dies würde neben ganz erheblichen 
Mehrkosten auch eine Verlängerung der bauzeitlichen Wirkungen insgesamt bedeuten.   
      

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 

 5. Ausnahmeverfahren 

Wird im Falle der Erfüllung eines oder mehrerer Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG (vgl.  
Ziffern 4.1, 4.2, 4.3 und/oder 4.4) die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt?  

 nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 ja - weiter mit Punkt 5.1 ff. 
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 5.1 Ausnahmegründe (§ 45 Abs. 7 Satz 1 BNatSchG) 

 zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirtschaftlicher 
Schäden (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG), 

  zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG), 

 für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende Maß-
nahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 BNatSchG), 

 im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidigung 
und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt       
(§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 BNatSchG) oder 

 aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher  so-
zialer oder wirtschaftlicher Art (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG). 

 
 
Zu den betreffenden Ausnahmegründen vgl. die ausführliche Begründung in den detaillierten  
Planunterlagen:  LBP Kap. 10.3.11. 

 5.2 Zumutbare Alternativen (§ 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG) 
 
Existieren anderweitig zumutbare Alternativen (z.B. Standort- oder Ausführungsalternativen), die in 
Bezug auf die Art schonender sind? 

 ja - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 nein - weiter mit Pkt. 5.3. 

Bei ja: Textliche Kurzbeschreibung dieser Lösungen.  

Bei nein: Textliche Kurzbeschreibung, welche Alternativen mit welchen Ergebnissen geprüft wurden. 
 
Die Routen der Transportvorgänge sind alternativlos. Für den Transport über die L 83 muss die Stra-
ße nicht ausgebaut werden, sodass keine Biotope verloren gehen. Die Nutzung anderer Straßen wür-
de zu längeren Strecken und somit zu einer größeren Wirkungs-fläche führen. Ein direkter Weg durch 
den Wald hätte größere ökologische Auswirkungen.  
Für die Zufahrten am Lachsberg werden bereits bestehende Forstwege genutzt, die gegebenenfalls 
geringfügig ausgebaut werden. Eine alternative Route über den Lachsberg besteht aus technischen 
Gründen (zu steiler Hang; Erfordernis des Kurvenausbaus) nicht. Ein Transport einzig über ausgebau-
te, öffentlichen Straßen wie der L 83 und der B 462 ist nicht möglich, da der Transport zwischen den 
Stollenportalen und den genannten Straßen aufgrund der Steigung des Hangs und den kleinen Kur-
venradien nicht möglich ist.  
 
Die untersuchten Alternativlösungen sind in den detaillierten Planunterlagen   LBP Kap. 10.3.11 dar-
gestellt. 
 

  

 5.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustands der Populationen der Art (§ 45 Abs. 7 Satz 
2 BNatSchG; bei FFH-Anhang IV Arten i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 

 
a) Erhaltungszustand vor der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung? 

Art Lokal betroffene Population 

(Kurze Beschreibung des Erhaltungszustands 
der lokalen Population (Interpretation und Ein-
ordnung der Angaben unter Pkt. 3.3.); Verweis 
auf die detaillierten Planunterlagen: saP 
Kap.3.1.11.3 ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungsge-
biet  

(Beschreibung des Erhaltungszustands der Populatio-
nen auf der übergeordneten Ebene (auf Landes- oder 
übergeordneter Populationsebene; Verweis auf die de-
taillierten Planunterlagen: saP Kap.  3.1.11) 

Wal-
dohreule 

Günstig Günstig 
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b) Erhaltungszustand nach der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung? 

 

Art Lokal betroffene Population 

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis 
auf die detaillierten Planunterlagen: saP Kap. 
3.1.11.4) 

Populationen im natürlichen Verbreitungs-     
gebiet 

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis auf 
die detaillierten Planunterlagen:      ) 

Wal-
dohreule 

Vorhabenbedingt ist ein Revier der Wal-
dohreule durch bauzeitliche Störungen be-
troffen. Unter Berücksichtigung der oben 
genannten Maßnahmen wird sich der Zu-
stand der lokalen Population nicht erheb-
lich verschlechtern. 

Der Eingriff betrifft 1,9 – 1,0 % des landesweiten 
Bestandes. Nach Abschluss der Baumaßnahmen 
können die Brutpaare ohne Beeinträchtigung in ihre 
ursprünglichen Reviere zurückkehren. Der Zustand 
auf Landesebene wird sich daher nicht erheblich 
verschlechtern. 

 

  

 c) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von Europäischen Vogelarten 
 

Liegt eine Verschlechterung des aktuellen (günstigen oder ungünstigen) Erhaltungszustands  
der Populationen einer europäischen Vogelart vor? 

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

  ja 

Kurze Begründung:       
Der landesweite Erhaltungszustand der Waldohreule ist als günstig einzuschätzen (Rote Liste der 
Brutvogelarten Baden-Württembergs, BAUER et al. 2016). Der Zustand der lokalen Population ist 
ebenfalls als günstig einzustufen (vgl. saP, Antragsteil E.III, Kapitel 3.1.11). Der Brutbestand 
Waldohreule im Nordschwarzwald wird nach GEDEON et al. (2014) mit 52-103 Revierpaaren an-
gegeben. Das durch das Vorhaben betroffene Brutpaar entspricht demnach 1-1,9 % des Ge-
samtbrutbestandes der lokalen Population des Nordschwarzwaldes. Unter Berücksichtigung der 
oben genannten Maßnahmen wird sich der Zustand der lokalen Population nicht erheblich ver-
schlechtern. 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: saP Kap. 3.1.11.4 

 
Wenn ja: Kann der aktuelle Erhaltungszustand der Populationen durch FCS-Maßnahmen  
gewahrt werden? 

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

  ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

Darstellung der Maßnahmen zur Sicherung des aktuellen Erhaltungszustands (FCS-Maßnahmen)  
auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder übergeordneter  
Populationsebene) mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen, 
 der Wirkungsweise im Populationskontext,  
 Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), 
 der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, 
 der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
 der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 

 

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: 
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 d) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von Arten des Anhangs IV der 
FFH-RL (Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 

 
 aa)  Liegt eine Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustands der Populationen einer Art 

 des Anhangs IV der FFH-RL vor?  

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

   ja  

 
 Kurze Begründung:       

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

 Wenn ja: Kann der günstige Erhaltungszustand der Populationen durch FCS-Maßnahmen er-
halten werden? 

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

Darstellung der Maßnahmen zur Herstellung des günstigen Erhaltungszustands (FCS-
Maßnahmen) auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder  
übergeordneter Populationsebene) mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen, 
 der Wirkungsweise im Populationskontext,  
 Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), 
 der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, 
 der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
 der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 
      

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

bb) Wird bei einem ungünstigen Erhaltungszustand der Populationen einer Art des Anhangs IV 
der FFH-RL der Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert oder wird die Wiederherstel-
lung eines günstigen Erhaltungszustands der Populationen nicht behindert?  

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 Kurze Begründung:       

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 

6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)             
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Wanderfalke 
Stand: Mai 2012 

  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  
 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäi-

schen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen 
der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitpla-
nung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Euro-
päischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils geson-
derte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutz-
rechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. 

 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Die geplante Erneuerung und der Ausbau des Wasserkraftwerkstandorts RFW in Forbach umfassen im We-
sentlichen die folgenden Anlagebestandteile und die zugehörigen Baumaßnahmen: 

 Neuanlage von Schwarzenbachwerk und Murgwerk in einer gemeinsamen Kraftwerkskaverne (Unter-
stufe), Umbau des Schwarzenbachwerks zu einem Pumpspeicherkraftwerk zwischen Schwarzenbach-
talsperre und Murg 

 Erweiterung des Ausgleichsbeckens Forbach durch einen unterirdischen Kavernenwasserspeicher 
westlich des Rudolf-Fettweis-Werks 

Hiermit sind umfangreiche Transportvorgänge verbunden, insbesondere Massenbewegungen im Zusammen-
hang mit der Anlage der unterirdischen Bauwerksanlagen (Kraftwerkskaverne, Kavernenwasserspeicher).  
 
Die gesamten Ausbruchmassen werden in den von der VSG Schwarzwald-Granit Werke GmbH & Co. KG 
(kurz: VSG) betriebenen Steinbruch Murgschifferschaft (MU-Bruch) verbracht, dort gelagert, aufbereitet und 
künftig als Baustoff vertrieben werden. Das gesamte Ausbruchmaterial geht in das Eigentum der VSG über 
(Einlagerung, Aufbereitung und Weitervermarktung der Ausbruchmassen ist Gegenstand eines eigenständigen 
Verfahrens der VSG zur Immissionsschutzrechtlichen Änderungs-Genehmigung). 
Für die Dauer der Bauzeit müssen insbesondere forstlich genutzte Wege im Wald ausgebaut bzw. verbreitert 
werden. 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Artenschutzrechtliche Prüfung (Anlage E.III) 
 LBP (Anlage E.IV) 
 Technische Beschreibung der Anlagen (Anlagenteil A.V) 

 



FORMBLATT ZUR SPEZIELLEN ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG VON ARTEN DES ANHANGS IV DER FFH-RL UND VON  
EUROPÄISCHEN VOGELARTEN NACH §§ 44 UND 45 BNATSCHG   Seite 2 

 
 

2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name  

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

 
Wanderfalke 

 
Falco peregrinus 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammenge-

fasst werden. 
 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 
3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Textliche Kurzbeschreibung mit Quellenangaben4. 

Lebensraum: Geeignete Lebensräume findet der Wanderfalke in Deutschland von der Küste bis zu den 
  Alpen. Besonders günstige Habitate liegen in den Mittelgebirgen und den tieferen Lagen der 
  Alpen. Neben strukturreichen Kulturlandschaften besiedelt die Art Siedlungsräume sowie 
  wald– und gewässerreiche Gebiete (GEDEON et al. 2014). Gemieden werden dagegen 
  geschlossene Waldlandschaften (BAUER et al. 2005). 

Neststandort: Bevorzugung steil aufragender Felsformationen sowie Steinbrüche; im Siedlungsraum auch 
  isoliert stehende, hohe Bauwerke wie Kirch–, Kühl–, Wasser–  oder Fernmeldetürme zur 
  Brut genutzt; vor allem im Nordosten Deutschlands Nachnutzer von Greifvogel– und  
  Kolkrabennestern (GEDEON et al. 2014). 2016 gelang der erste Nachweis einer  
  erfolgreichen Baumbrut in Baden-Württemberg (AGW 2016) 

Reviergröße: Aktionsraum mehr als 100 km² (FLADE 1994); Jahreslebensraum eines Paares etwa 30 km²   
  (BAUER et al. 2005) 

Revierdichte: Nestabstände 1 – 2 km in optimalen Lebensräumen; verteidigt werden nur Bereiche mit  
  einem Radius von einigen hundert Metern um das Nest (BAUER et al. 2005); Revierdichte in 
  BW (1997) 0,72 BP / 100 km2 (MEBS & SCHMIDT 2006); in Mitteleuropa großflächige  
  Siedlungsdichten von 0,15 – 8,55 BP/ 100 km2; Revierdichten im Nordschwarzwald von 1,3 
  – 2,3 BP / 100 km2 (GEDEON et al. 2014) und 1,8 BP / 100 km2 (LUBW 2017) 

Standorttreue/ Dispersionsverhalten: Ausgeprägte Nistplatztreue (SÜDBECK et al. 2005); Jungvögel  
  verstreichen nach Selbstständigwerden, Jungvögel aus ME Richtung SW; Weibchen siedeln 
  sich weiter entfernt von Geburtsort an als Männchen (Mittelwerte: 121 km versus 44 km) 
  (MEBS & SCHMIDT 2006) 

Zugstrategie: Standvogel; in Mitteleuropa Jungvögel vorwiegend ziehend (GLUTZ VON BLOTZHEIM et al. 
  1989) 

Phänologie: Nistplatzbesetzung meist ganzjährig; Balz Mitte Januar – Ende April, bei etablierten Paaren 
  Herbstbalz von September –November; Legebeginn ab Ende Februar, hauptsächlich Mitte 
  März – Ende April, Spät– / Nachgelege bis Mitte Mai 

Reproduktion: Monogame Saison–, oft Dauerehe; 1 Jahresbrut; 3 – 4 (6) Eier (BAUER et al. 2005) 
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Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen 

Der Wanderfalke ist über die unmittelbaren Lebensraumverluste durch Flächeninanspruchnahme 
hinaus¬gehend gegen baubedingte Bewegungsunruhe empfindlich. Die artspezifische und planerisch zu 
berücksichtigende Fluchtdistanz wird mit 200 m angegeben (GARNIEL et al. 2010; GASSNER et al. 2010). 
Im Gegensatz dazu, gilt die Art als lärmunempfindlich (GARNIEL et al. 2010). 

 
3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 
4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 
3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Kurzbeschreibung mit Quellenangaben, insbesondere zur: 

 Bedeutung des Vorkommens (lokal, regional, landesweit, bundesweit, europaweit), 
 Lage zum Vorhaben, 
 Art des Habitats (z.B. Brut- oder Nahrungshabitat). 

Der Wanderfalke konnte bei den Erfassungen 2012 mit einem Revieren im Untersuchungsgebiet 
nachgewiesen werden. Das Revierzentrum befand sich im stillgelegten Steinbruch Schneidersköpfle, wo 
ebenfalls zwei fast flügge Jungvögel festgestellt wurden. Durch Kartierungen der Arbeitsgemeinschaft 
Wanderfalke (AGW 2012-2016) konnte ein weiteres Wanderfalkenrevier im Steinbruch Raumünzach erfasst 
werden. Diese beiden Reviere liegen mit ca. 750 m sehr nahe beieinander. Dies ist wahrscheinlich dadurch 
möglich, dass die beiden Brutpaare unterschiedliche Jagdreviere besetzen. Es scheint wahrscheinlich, dass 
das Brutpaar im Steinbruch Schneidersköpfle sein Jagdrevier im Westen im Bereich der 
Schwarzenbachtalsperre besitzt, wohingegen das andere Brutpaar vermehrt im Süden jagt. So ist eine 
verminderte Konkurrenz zwischen den beiden Brutpaaren und ein sehr nahes Brüten beieinander möglich. 

Im Jahr 2020 konnte im Steinbruch Raumünzach nördlich der L83 mehrfach ein Wanderfalke beobachtet 
werden. Ein Brutnachweis gelang hier jedoch nicht. 

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Kurzbeschreibung der vom Vorhaben betroffenen lokalen Population einschließlich ihrer Abgrenzung;  
Begründung des Erhaltungszustandes (Zustand der Population, Habitatqualität, Beeinträchtigungen). 
 
Das Brutpaar des Wanderfalken im Steinbruch Schneidersköpfle bildet zusammen mit dem Brutpaar im 
Steinbruch Raumünzach eine lokale Individuengemeinschaft. Auch außerhalb des untersuchten Gebietes 
liegen weitere Vorkommen des Wanderfalken (AGW 2017). Das nächstgelegene Wanderfalkenrevier liegt 
ca. 1,5 km nordöstlich des Untersuchungsgebietes, östlich von Forbach (AGW 2017). Zusammen mit 
diesen weiteren Individuengemeinschaften bildet sie eine lokale Population auf Ebene des Naturraumes 
Nordschwarzwald.  

Erhaltungszustand der lokalen Population  

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des „guten“ Zustandes der Population, 
der insgesamt „guten“ Habitatqualität und der „geringen“ Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema 
(siehe Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt sich für den Wanderfalken: 

 Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: insgesamt „gut“ (B) 

Nach der Roten Liste Baden-Württemberg (BAUER et al. 2016) wird die landesweite Population des 
Wanderfalken mit max. 280 Brutpaaren angegeben. Dies entspricht einer großflächigen landesweiten 
Siedlungsdichte von 0,8 Brutpaaren / 100 km2. Die Siedlungsdichte der Art im Nordschwarzwald liegt 
zwischen 1,3 und 2,3 Brutpaaren / 100 km2 (GEDEON et al. 2014) bzw. 1,8 Brutpaaren / 100 km2 und liegt 
damit über dem Landesschnitt. Die Literatur nennt großflächige mitteleuropäische Siedlungsdichten von 
0,15 – 8,55 Brutpaaren / 100 km2 (BAUER et al. 2005). Daneben sind für den Wanderfalken landesweit lang– 
und kurzfristige positive Bestandtrends zu verzeichnen (BAUER et al. 2016). Nach Rau (2015) zeigen die 
Bestände in Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren eine abfallende Tendenz, sind aber zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt als stabil einzustufen. Daher ist der Zustand der lokalen Population insgesamt als 
„gut“ (B) einzustufen.  
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Habitatqualität: insgesamt „gut“ (B)  

Der Nordschwarzwald liegt zu ungleichen Teilen in den Regierungsbezirken (RB) Karlsruhe und Freiburg. 
Während im RB Karlsruhe im Jahr 2005 insgesamt rd. 37 % der Wanderfalken an Felsen oder in 
Steinbrüchen brüteten, fanden im RB Freiburg rd. 93 % der Falkenpaare an diesen Strukturen geeignete 
Nistbedingungen vor (AGW 2005). Durch die Nutzungsaufgabe von Steinbrüchen sind diese Strukturen 
auch im Nordschwarzwald der Sukzession unterworfen und eine Verschlechterung der Brutplätze ist die 
Folge. So führt der Aufwuchs von Bäumen häufig zu einer Beschattung von Steilwänden oder verhindert 
einen freien Anflug an diese. In den Fels eindringende Wurzeln führen zu einer Zunahme von Erosion. 
Diese stellt eine potentielle Gefahr für ungeschützte Horste des Wanderfalken dar. Dennoch sind 
flächendeckend geeignete Brutplätze im Nordschwarzwald vorhanden. 

Beeinträchtigungen: insgesamt „gering“ (B) 

Von der intensiven touristischen Nutzung des Nordschwarzwaldes geht ein potentielles Risiko der Störung 
von Brutplätzen durch Wanderer, Kletterer oder ähnlichem aus. Außerdem wird in der Roten Liste Baden-
Württembergs als eine der Hauptgefährdungsursachen für den Wanderfalken die illegale Verfolgung 
genannt (BAUER et al. 2016). Dies kann grundsätzlich auch für den Nordschwarzwald nicht ausgeschlossen 
werden. Bei den Steinbrüchen im Untersuchungsgebiet sind derzeit keine Beeinträchtigungen zu erkennen. 

Obwohl die genannten Faktoren den Wanderfalken potentiell betreffen, werden die Beeinträchtigungen für 
die Art insgesamt als gering eingeschätzt. 
 

3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

Vgl. Karte E.III.1 der saP 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte erfol-
gen. 

  

 

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           (bau-, 
anlage- und betriebsbedingt) 

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben 
 ausgehenden Wirkungen sowie der konkret betroffenen Fortpflanzungs- oder   
 Ruhestätten. 
 
Diese Auswirkung tritt durch das Vorhaben nicht ein. Es sind keine Reviere des Wanderfal-
kens von einer direkten Flächeninanspruchnahme betroffen. 

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschädigt  

oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder  
Ruhestätten vollständig entfällt?   ja  nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen unbe-
stimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
 Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf Nahrungshabitate und oder andere 
 essentielle Teilhabitate sowie Einschätzung der Rückwirkungen auf die Fortpflanzungs-  
 oder Ruhestätten. 
 

Durch das Vorhaben werden keine essenziellen Teilhabitate beeinträchtigt.  
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c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 
 Beschreibung der Auswirkungen. 
 

Im Steinbruch Schneidersköpfle befindet sich ein Horst des Wanderfalken. Durch die 
Transportvorgänge zu und von den Stollenportalen sind bauzeitliche Störungen in Form 
von Bewegungsunruhe und anderer optischer Reize im Bereich des Steinbruchs 
Schneidersköpfle nicht ausgeschlossen . Auf diese reagiert der Wanderfalke empfindlich. 
Unter Berücksichtigung der artspezifischen Fluchtdistanz von 200 m (GARNIEL et al. 
2010), wird davon ausgegangen, dass der dortige Steinbruch daher nicht mehr vom 
Wanderfalken zur Brut genutzt wird und es baubedingt zu einer Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten i. S. v. § 44 BNatschG kommt.  Nach Abschluss der 
Bauarbeiten kann eine Wiederbesiedelung durch den Wanderfalken wieder angenommen 
werden. 

 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
Die bauzeitliche Störung des Reviers ist unvermeidbar. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 
 
Das Vorhaben ist nach § 15 BNatSchG zulässig, weil vermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft unterbleiben und die nicht vermeidbaren Eingriffe vollständig kompensiert wer-
den. 

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  
 Prüfung, ob im räumlichen Zusammenhang geeignete (und nicht bereits anderweitig  
 besetzte) Ausweichmöglichkeiten für die betroffenen Individuen bestehen. 
 
 
g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 

Als CEF-Maßnahme werden folgende Bereiche für den Wanderfalken aufgewertet: 
 Ehemaliger Steinbruch am Kuckucksfelsen südl. Forbach (KQ4) 
 Schwarzenbachtalsperre (KQ6) 

 
       Die Maßnahmen sind auch für den Uhu geeignet, so dass nicht sicher vorhergesagt wer-

den kann, welche Art sich in den Maßnahmenflächen ansiedeln wird.  
       Die Maßnahmen befinden sich außerhalb des Wirkungsbereichs des Vorhabens. Die 

Maßnahmen gewährleisten, dass die ökologischen Funktionen der vom Vorhaben be-
troffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 
werden (CEF-Maßnahmen). Die Maßnahme wird derart ausgeführt, dass die neu geschaf-
fene Nistmöglichkeit ihre Funktion über die Dauer der Bauarbeiten hinweg erfüllen kann.  
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:   LBP Kap. 6.3  
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h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 

      
 

 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von  
Beeinträchtigungen. 
 

 Diese Wirkung tritt durch das Vorhaben nicht ein. Bereiche des Vorhabens, die eine Ro-
dung von Gehölzen beinhalten und somit zum Tod oder der Verletzung führen könnten, 
sind nicht von dem Wanderfalken besiedelt. 

 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 
 Darstellung des signifikant erhöhten Verletzungs- bzw. Tötungsrisikos.  
  

Keines der Reviere des Wanderfalkens ist von Flächeninanspruchnahme betroffen. Eine 
Kollision mit Baustellenfahrzeugen ist als sehr unwahrscheinlich anzunehmen. 
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenregelung, Maß-
nahmen für kollisionsgefährdete Tierarten); ggf. Angabe der verbleibenden Beein-
trächtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
      
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
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4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen (z.B. Lärm- oder Lichtimmissionen, Barriere- bzw.  
Trennwirkungen und/oder genetische Verinselung) auf die lokale Population sowie  
Darstellung und ggf. Quantifizierung von Beeinträchtigungen. 
Im Steinbruch Schneidersköpfle befindet sich ein Horst des Wanderfalken. Durch die 
Transportvorgänge zu und von den Stollenportalen sind bauzeitliche Störungen in Form 
von Bewegungsunruhe und anderer optischer Reize im Bereich des Steinbruchs Schnei-
dersköpfle nicht ausgeschlossen. Unter Berücksichtigung der artspezifischen Fluchtdis-
tanz von 200 m (Garniel et al. 2010), wird davon ausgegangen, dass der dortige Stein-
bruch daher nicht mehr vom Wanderfalken zur Brut genutzt wird und es baubedingt zu 
einer Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten i. S. v. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. 
Abs. 5 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 BNatSchG kommt. Gleichzeitig können die bauzeitlichen 
Fahrten unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung (EuGH Urteil vom 
04.03.2021) zu einer erheblichen Störung i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG führen, da 
der Fortpflanzungserfolg des Brutpaares vermindert sein kann. 

 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung.  
Eine denkbare Vermeidung der Störung wäre eine Bauzeitenregelegung. Die Zufahrten 
sind für die Herstellung der Zugangsstollen und der Druckschächte von Schwarzenbach-
werk und Murgwerk erforderlich. Beide sind für die bauzeitliche Bewetterung (Be- und 
Entlüftung) der Untertagebauwerke zwingend erforderlich. Wegen grundsätzlicher termin-
licher Risiken bei den Untertage-Vortriebsarbeiten könnte eine denkbare Bauzeitenrege-
lung den Bauablauf erheblich verlängern. Dies würde neben ganz erheblichen Mehrkos-
ten auch eine Verlängerung der bauzeitlichen Wirkungen insgesamt bedeuten. 

 
      

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
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5. Ausnahmeverfahren 

Wird im Falle der Erfüllung eines oder mehrerer Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG (vgl.  Zif-
fern 4.1, 4.2, 4.3 und/oder 4.4) die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt?  

 nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 ja - weiter mit Punkt 5.1 ff. 

 

 
5.1 Ausnahmegründe (§ 45 Abs. 7 Satz 1 BNatSchG) 

 zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirtschaftlicher 
Schäden (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG), 

  zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG), 

 für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende Maß-
nahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 BNatSchG), 

 im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidigung 
und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt       
(§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 BNatSchG) oder 

 aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozia-
ler oder wirtschaftlicher Art (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG). 

 
 
Zu den betreffenden Ausnahmegründen vgl. die ausführliche Begründung in den detaillierten  
Planunterlagen:  LBP Kap. 10.3.12. 

 
  
 

5.2 Zumutbare Alternativen (§ 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG) 
 
Existieren anderweitig zumutbare Alternativen (z.B. Standort- oder Ausführungsalternativen), die in Be-
zug auf die Art schonender sind? 

 ja - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 nein - weiter mit Pkt. 5.3. 

Bei ja: Textliche Kurzbeschreibung dieser Lösungen.  

Bei nein: Textliche Kurzbeschreibung, welche Alternativen mit welchen Ergebnissen geprüft wurden. 
 
Die Routen der Transportvorgänge sind alternativlos. Für den Transport über die L 83 muss die Straße 
nicht ausgebaut werden, sodass keine Biotope verloren gehen. Die Nutzung anderer Straßen würde zu 
längeren Strecken und somit zu einer größeren Wirkungs-fläche führen. Ein direkter Weg durch den 
Wald hätte größere ökologische Auswirkungen.  
Für die Zufahrten am Lachsberg werden bereits bestehende Forstwege genutzt, die gegebenenfalls ge-
ringfügig ausgebaut werden. Eine alternative Route über den Lachsberg besteht aus technischen Grün-
den (zu steiler Hang; Erfordernis des Kurvenausbaus) nicht. Ein Transport einzig über ausgebaute, öf-
fentlichen Straßen wie der L 83 und der B 462 ist nicht möglich, da der Transport zwischen den Stollen-
portalen und den genannten Straßen aufgrund der Steigung des Hangs und den kleinen Kurvenradien 
nicht möglich ist.  
 
Die untersuchten Alternativlösungen sind in den detaillierten Planunterlagen   LBP Kap. 10.3.12 darge-
stellt. 
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5.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustands der Populationen der Art (§ 45 Abs. 7 Satz 2 

BNatSchG; bei FFH-Anhang IV Arten i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 
 
a) Erhaltungszustand vor der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung? 

Art Lokal betroffene Population 

(Kurze Beschreibung des Erhaltungszustands 
der lokalen Population (Interpretation und Ein-
ordnung der Angaben unter Pkt. 3.3.); Verweis 
auf die detaillierten Planunterlagen: saP 
Kap.3.1.12.3 ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungsgebiet 

(Beschreibung des Erhaltungszustands der Populationen 
auf der übergeordneten Ebene (auf Landes- oder über-
geordneter Populationsebene; Verweis auf die detaillier-
ten Planunterlagen: saP Kap.  3.1.12) 

Wanderfalke  Günstig Günstig 
 

 
 
b) Erhaltungszustand nach der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung? 

 

Art Lokal betroffene Population 

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis 
auf die detaillierten Planunterlagen: saP Kap. 
3.1.12.4) 

Populationen im natürlichen Verbreitungs-     
gebiet 

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis auf 
die detaillierten Planunterlagen:      ) 

Wanderfalke Es wird davon ausgegangen, dass es 
durch baubedingt zu einer Störung von ru-
he- und Fortpflanzungsstätten von einem 
Brutpaar kommt. Unter Berücksichtigung 
der oben genannten Maßnahmen wird sich 
der Zustand der lokalen Population nicht 
erheblich verschlechtern. 

Für die Landesebene ist nicht zu erwarten, dass 
sich der Erhaltungszustand verschlechtert, denn 
der Eingriff betrifft rd. 0,4 % des landesweiten Be-
standes (280 Brutpaare, BAUER et al. 2016)). 

 

 

c) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von Europäischen Vogelarten 
 

Liegt eine Verschlechterung des aktuellen (günstigen oder ungünstigen) Erhaltungszustands  
der Populationen einer europäischen Vogelart vor? 

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

  ja 

Kurze Begründung:       

Der landesweite Erhaltungszustand ist günstig (BAUER et al. 2016). Der Zustand der lokalen Popu-

lation ist ebenfalls als günstig einzustufen (vgl. saP, Antragsteil E.III, Kapitel 3.1.8.12).  

Für die Landesebene ist nicht zu erwarten, dass sich der Erhaltungszustand verschlechtert, denn 
der Eingriff betrifft rd. 0,4 % des landesweiten Bestandes (280 Brutpaare, BAUER et al. 2016)). Un-
ter Berücksichtigung der oben genannten Maßnahmen wird sich der Zustand der lokalen Populati-
on nicht erheblich verschlechtern. 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: saP Kap. 3.1.12.4 
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Wenn ja: Kann der aktuelle Erhaltungszustand der Populationen durch FCS-Maßnahmen  
gewahrt werden? 

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

  ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

Darstellung der Maßnahmen zur Sicherung des aktuellen Erhaltungszustands (FCS-Maßnahmen)  
auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder übergeordneter  
Populationsebene) mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen, 
 der Wirkungsweise im Populationskontext,  
 Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), 
 der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, 
 der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
 der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 

 

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: 
 

d) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von Arten des Anhangs IV der 
FFH-RL (Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 

 
 aa)  Liegt eine Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustands der Populationen einer Art 

 des Anhangs IV der FFH-RL vor?  

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

   ja  

 
 Kurze Begründung:       

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

 Wenn ja: Kann der günstige Erhaltungszustand der Populationen durch FCS-Maßnahmen erhal-
ten werden? 

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

Darstellung der Maßnahmen zur Herstellung des günstigen Erhaltungszustands (FCS-
Maßnahmen) auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder  
übergeordneter Populationsebene) mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen, 
 der Wirkungsweise im Populationskontext,  
 Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), 
 der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, 
 der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
 der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 
 
      

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
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 bb) Wird bei einem ungünstigen Erhaltungszustand der Populationen einer Art des Anhangs IV der 

FFH-RL der Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert oder wird die Wiederherstellung ei-
nes günstigen Erhaltungszustands der Populationen nicht behindert?  

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 Kurze Begründung:       

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 

6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und CEF- 
Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)             
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           er-
füllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Weidenmeise 
Stand: Mai 2012 

  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  
 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäi-

schen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen 
der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitpla-
nung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Euro-
päischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils geson-
derte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutz-
rechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. 

 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Die geplante Erneuerung und der Ausbau des Wasserkraftwerkstandorts RFW in Forbach umfassen im We-
sentlichen die folgenden Anlagebestandteile und die zugehörigen Baumaßnahmen: 

 Neuanlage von Schwarzenbachwerk und Murgwerk in einer gemeinsamen Kraftwerkskaverne (Unter-
stufe), Umbau des Schwarzenbachwerks zu einem Pumpspeicherkraftwerk zwischen Schwarzenbach-
talsperre und Murg 

 Erweiterung des Ausgleichsbeckens Forbach durch einen unterirdischen Kavernenwasserspeicher 
westlich des Rudolf-Fettweis-Werks 

Hiermit sind umfangreiche Transportvorgänge verbunden, insbesondere Massenbewegungen im Zusammen-
hang mit der Anlage der unterirdischen Bauwerksanlagen (Kraftwerkskaverne, Kavernenwasserspeicher).  
 
Die gesamten Ausbruchmassen werden in den von der VSG Schwarzwald-Granit Werke GmbH & Co. KG 
(kurz: VSG) betriebenen Steinbruch Murgschifferschaft (MU-Bruch) verbracht, dort gelagert, aufbereitet und 
künftig als Baustoff vertrieben werden. Das gesamte Ausbruchmaterial geht in das Eigentum der VSG über 
(Einlagerung, Aufbereitung und Weitervermarktung der Ausbruchmassen ist Gegenstand eines eigenständigen 
Verfahrens der VSG zur Immissionsschutzrechtlichen Änderungs-Genehmigung). 
Für die Dauer der Bauzeit müssen insbesondere forstlich genutzte Wege im Wald ausgebaut bzw. verbreitert 
werden. 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Artenschutzrechtliche Prüfung (Anlage E.III) 
 LBP (Anlage E.IV) 
 Technische Beschreibung der Anlagen (Anlagenteil A.V) 
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2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name  

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

 
Weidenmeise 

 
Poecile montana 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-

gefasst werden. 

 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Textliche Kurzbeschreibung mit Quellenangaben4. 

Lebensraum: Besiedelt morschholzreiche feuchte Bruch- und Auwälder, aber auch in Nadel- und  
  Mischwäldern der Mittelgebirge anzutreffen (SÜDBECK et al. 2005). 

Neststandort: Höhlenbrüter (selbstgehackte Höhlen in morschen, zersetzten Hölzern, teilweise in  
  Spechthöhlen, ausnahmsweise in Nistkästen) 

Reviergröße: < 1,5 - 10 ha (FLADE 1994), nach BAUER et al. (2005) in Süddeutschland zwischen 5,0-
  9,1 ha, bewaldete Revierteile im Durchschnitt 5,0 ha. 

Revierdichte: Revierdichten in Mitteleuropa zwischen 0,8 und 1,9 Reviere / 10 ha, großflächig zwischen 
  0,001 und 4,4 Brutpaare / km2 (BAUER et al. 2005) 

Standorttreue/ Dispersionsverhalten: Ausgeprägte Ortstreue. Nachbrutzeitliches Umherstreifen von  
  Familienverbänden und selbstständigen Jungvögeln, gelegentlich auch bis in 20-50 km  
  vom Brutplatz entfernte Gebiete (SÜDBECK et al. 2005, GLUTZ VON BLOTZHEIM 2001). 

Zugstrategie: Stand- und in geringem Maße Strichvogel 

Phänologie: Paarbildung unter Jungvögeln oft schon im Sommer, ansonsten spätestens im Herbst.  
  Gesang v. a. in der 1. Jahreshälfte (Maximum im März und April). Legebeginn in Tieflagen 
  Anfang April, meist Ende April bis Anfang Mai (in Bergwäldern oft bis Anfang Juni). 

Reproduktion: Monogame Dauerehe, i. d. R. 1 Jahresbrut, Nachgelege selten, 7-9 Eier 

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen 

Die Weidenmeise ist über die unmittelbaren Lebensraumverluste durch Flächeninanspruchnahme 
hinausgehend nicht gegen baubedingte Schallimmissionen empfindlich. Sie gilt als eine Art mit geringer 
Lärmempfindlichkeit. Optische Reize, ausgelöst z.B. durch Baumaschinen oder umherlaufende Arbeiter, 
wirken dagegen stärker auf die Art. Als Wirkdistanz wird nach GARNIEL et al. (2010) die maximale 
Effektdistanz von 100 m gewertet. 
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3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 
4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 
3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Kurzbeschreibung mit Quellenangaben, insbesondere zur: 

 Bedeutung des Vorkommens (lokal, regional, landesweit, bundesweit, europaweit), 
 Lage zum Vorhaben, 
 Art des Habitats (z.B. Brut- oder Nahrungshabitat). 

Im Jahr 2012 konnten vier Reviere der Weidenmeise im Untersuchungsgebiet nachgewiesen werden. Ein 
Revier konnte am nördlichen Ufer der Schwarzenbachtalsperre nachgewiesen werden. Ein weiteres Revier 
liegt im Bereich der Schwallung nördlich des Schwarzenbaches. Ein weiteres Revier wurde westlich des 
Herrenwieser Sees nachgewiesen. Ein Revier lag nördlich des Lachsberges im Bereich des Holderbaches. 

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 
Kurzbeschreibung der vom Vorhaben betroffenen lokalen Population einschließlich ihrer Abgrenzung;  
Begründung des Erhaltungszustandes (Zustand der Population, Habitatqualität, Beeinträchtigungen). 
 

Die Vorkommen der Weidenmeise im Untersuchungsgebiet bilden eine lokale Individuengemeinschaft. 
Diese setzt sich vermutlich, aufgrund der ähnlichen Habitatausstattung, auch außerhalb der 
Untersuchungsgebiets weiter fort. Zwei der Reviere befanden sich in der Nähe von Gewässern 
(Schwarzenbachtalsperre und Holderbach). Die dortigen Waldbestände mit teilweise morschem Holz 
sagen der Art als Lebensraum zu. Die übrigen beiden Reviere lagen in Nadelwäldern, die ebenfalls von 
der Weidenmeise besiedelt werden, wenn sie eine entsprechende Habitatausstattung in Form von 
morschem Holz aufweisen, um geeignete Bruthöhlen anzulegen. 

Die lokale Individuengemeinschaft ist Teil einer lokalen Population. Aufgrund des nachbrutzeitlichen 
Umherstreifens von Familienverbänden und selbstständigen Jungvögeln von bis zu 50 km (SÜDBECK et al. 
2005, GLUTZ VON BLOTZHEIM 2001) wird die lokale Population auf Ebene des Naturraums 
Nordschwarzwald abgegrenzt. 

Erhaltungszustand der lokalen Population 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des „guten“ Zustandes der Population, 
der insgesamt „guten“ Habitatqualität und der „geringen“ Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema 
(siehe Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt sich für die Weidenmeise: 

 Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: insgesamt „gut“ (B) 

Rechnerisch liegt die Anzahl der Brutpaare der Weidenmeise im Nordschwarzwald zwischen 31 und 58 
(GEDEON et al. 2014). Hieraus ergibt sich eine großflächige Siedlungsdichte von 0,02 bis 0,03 
Revieren / km2. Diese Dichtewerte befinden sich innerhalb der in der Literatur angegeben typischen 
Siedlungsdichten (BAUER et al. 2005). Die großflächige Siedlungsdichte innerhalb des 
Untersuchungsgebietes beträgt 0,2 Reviere / km2. Daher wird der Zustand der lokalen Population 
insgesamt als „gut“ (B) bewertet. 

Habitatqualität: insgesamt „gut“ (B) 

Die Weidenmeise besiedelt Gehölzbestände mit einem hohen Anteil morschen Holzes. Mit Gewässern 
wie beispielsweise der Schwarzbachtalsperre oder der Murg findet die Weidenmeise im 
Untersuchungsgebiet geeignete Lebensräume vor. Weiterhin besiedelt die Art auch Nadel- und 
Mischwälder, welche im Untersuchungsgebiet großflächig vorhanden sind. 

Beeinträchtigungen: insgesamt „gering“ (A) 

Grundsätzlich sind Beeinträchtigungen durch die Entnahme von Althölzern und Höhlenbäumen im 
Rahmen der forstlichen Nutzung jederzeit möglich. 
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3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

Vgl. Karte E.III.1 der saP 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte er-
folgen. 

  

 

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 
4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben 
 ausgehenden Wirkungen sowie der konkret betroffenen Fortpflanzungs- oder   
 Ruhestätten. 
 
Diese Auswirkung tritt durch das Vorhaben nicht ein. Es sind keine Reviere der Weiden-
meise von einer direkten Flächeninanspruchnahme betroffen. 

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschä-

digt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen un-
bestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
 Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf Nahrungshabitate und oder andere 
 essentielle Teilhabitate sowie Einschätzung der Rückwirkungen auf die Fortpflanzungs-  
 oder Ruhestätten. 
 

Durch das Vorhaben werden keine essenziellen Teilhabitate beeinträchtigt.  
 
c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 
 Beschreibung der Auswirkungen. 
 

Östlich der bauzeitlichen Zufahrt zum Zugangangsstollen Murgwerk im Bereich des 
Holderbaches konnte ein Weidenmeisenrevier nachgewiesen werden. Durch 
bauzeitlichen Transporte kommt es durch Bewegungsunruhe zu Störungen innerhalb des 
Reviers. Daher wird angenommen, dass das Revier während der Bauzeit nicht nutzbar 
ist. Da bei der Weidenmeise das gesamte Revier als Fortpflanzungs- und Ruhestätte 
zählt wird vorsorglich angenommen, dass Fortpflanzungs- und Ruhestätten der 
Weidenmeise durch baubedingte Störungen so beeinträchtigt werden, dass ein 
Verbotstatbestand im Sinne von § 44 (1) Nr. 3 BNatschG (Schädigungsverbot) eintritt. 

 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
Die bauzeitliche Störung des Reviers ist unvermeidbar. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
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e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 
 
Das Vorhaben ist nach § 15 BNatSchG zulässig, weil vermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft unterbleiben und die nicht vermeidbaren Eingriffe vollständig kompensiert 
werden. 

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  
 Prüfung, ob im räumlichen Zusammenhang geeignete (und nicht bereits anderweitig  
 besetzte) Ausweichmöglichkeiten für die betroffenen Individuen bestehen. 

 
nein 
 

g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 

Zur Kompensation der bauzeitlichen Beeinträchtigung der Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten der Weidenmeise werden folgende Maßnahmen durchgeführt: 

 Ausbringen von 3 Nisthilfe (Maßnahme KQ3) 

Die Weidenmeise profitiert außerdem durch folgende Maßnahmen: 

 Nutzungsaufgabe in Wäldern (KN1 und KN2) 

 Waldumbau (KW1) 

 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:   LBP Kap. 6.1 & 6.3   
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 
 

 
 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von  
Beeinträchtigungen. 
 

 Diese Wirkung tritt durch das Vorhaben nicht ein. Bereiche des Vorhabens, die eine Ro-
dung von Gehölzen beinhalten und somit zum Tod oder der Verletzung führen könnten, 
sind nicht von der Weidenmeise besiedelt. 
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b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 
 Darstellung des signifikant erhöhten Verletzungs- bzw. Tötungsrisikos.  
  

Keines der Reviere der Weidenmeise ist von Flächeninanspruchnahme betroffen. Eine 
Kollision mit Baustellenfahrzeugen ist als sehr unwahrscheinlich anzunehmen. 
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenregelung, 
Maßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten); ggf. Angabe der verbleibenden 
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 
 

4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen (z.B. Lärm- oder Lichtimmissionen, Barriere- bzw.  
Trennwirkungen und/oder genetische Verinselung) auf die lokale Population sowie  
Darstellung und ggf. Quantifizierung von Beeinträchtigungen. 

 
  
Es wird eine störungsbedingte Aufgabe einer Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch 
den Baustellenverkehr angenommen (entspricht einem Verbotstatbestand des § 44 
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). Gleichzeitig kann dies unter Berücksichtigung der aktuellen 
Rechtsprechung (EuGH Urteil vom 04.03.2021) zu einer erheblichen Störung i.S.v. § 44 
Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG führen, da der Fortpflanzungserfolg eines Brutpaares vermin-
dert sein kann. 

 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
Eine denkbare Vermeidung der Störung wäre eine Bauzeitenregelegung. Die Zufahrten 
sind für die Herstellung der Zugangsstollen und der Druckschächte von Schwarzenbach-
werk und Murgwerk erforderlich. Beide sind für die bauzeitliche Bewetterung (Be- und 
Entlüftung) der Untertagebauwerke zwingend erforderlich. Wegen grundsätzlicher termin-
licher Risiken bei den Untertage-Vortriebsarbeiten könnte eine denkbare Bauzeitenrege-
lung den Bauablauf erheblich verlängern. Dies würde neben ganz erheblichen Mehrkos-
ten auch eine Verlängerung der bauzeitlichen Wirkungen insgesamt bedeuten.      

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
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Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 

5. Ausnahmeverfahren 

Wird im Falle der Erfüllung eines oder mehrerer Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG (vgl.  Zif-
fern 4.1, 4.2, 4.3 und/oder 4.4) die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt?  

 nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 ja - weiter mit Punkt 5.1 ff. 

 

 
5.1 Ausnahmegründe (§ 45 Abs. 7 Satz 1 BNatSchG) 

 zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirtschaftlicher 
Schäden (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG), 

  zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG), 

 für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende Maß-
nahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 BNatSchG), 

 im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidigung 
und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt  
(§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 BNatSchG) oder 

 aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher so-
zialer oder wirtschaftlicher Art (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG). 

 
 
Zu den betreffenden Ausnahmegründen vgl. die ausführliche Begründung in den detaillierten  
Planunterlagen:  LBP Kap. 10.3.13. 

 
  
 

5.2 Zumutbare Alternativen (§ 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG) 
 
Existieren anderweitig zumutbare Alternativen (z.B. Standort- oder Ausführungsalternativen), die in 
Bezug auf die Art schonender sind? 

 ja - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 nein - weiter mit Pkt. 5.3. 

Bei ja: Textliche Kurzbeschreibung dieser Lösungen.  

Bei nein: Textliche Kurzbeschreibung, welche Alternativen mit welchen Ergebnissen geprüft wurden. 
 

Die Routen der Transportvorgänge sind alternativlos. Für den Transport über die L 83 muss die Stra-

ße nicht ausgebaut werden, sodass keine Biotope verloren gehen. Die Nutzung anderer Straßen wür-

de zu längeren Strecken und somit zu einer größeren Wirkungs-fläche führen. Ein direkter Weg durch 

den Wald hätte größere ökologische Auswirkungen.  

Für die Zufahrten am Lachsberg werden bereits bestehende Forstwege genutzt, die gegebenenfalls 

geringfügig ausgebaut werden. Eine alternative Route über den Lachsberg besteht aus technischen 

Gründen (zu steiler Hang; Erfordernis des Kurvenaus-baus) nicht. Ein Transport einzig über ausge-

baute, öffentlichen Straßen wie der L 83 und der B 462 ist nicht möglich, da der Transport zwischen 
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den Stollenportalen und den genannten Straßen aufgrund der Steigung des Hangs und den kleinen 

Kurvenradien nicht möglich ist.  

 

Die untersuchten Alternativlösungen sind in den detaillierten Planunterlagen   LBP Kap. 10.3.13 dar-
gestellt. 
 

  
 

5.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustands der Populationen der Art (§ 45 Abs. 7 Satz 
2 BNatSchG; bei FFH-Anhang IV Arten i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 

 
a) Erhaltungszustand vor der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung? 

Art Lokal betroffene Population 

(Kurze Beschreibung des Erhaltungszu-
stands der lokalen Population (Interpretati-
on und Einordnung der Angaben unter Pkt. 
3.3.); Verweis auf die detaillierten Planun-
terlagen: saP Kap.3.1.13.3 ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungs-
gebiet  

(Beschreibung des Erhaltungszustands der Popula-
tionen auf der übergeordneten Ebene (auf Landes- 
oder übergeordneter Populationsebene; Verweis 
auf die detaillierten Planunterlagen: saP Kap.  
3.1.13) 

Weidenmeise Günstig Ungünstig 
 

 
 
b) Erhaltungszustand nach der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung? 

 

Art Lokal betroffene Population 

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis 
auf die detaillierten Planunterlagen:      ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungs-     
gebiet 

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis auf die 
detaillierten Planunterlagen:      ) 

Weidenmeise Durch bauzeitliche Lärmimmissionen 
und Bewegungsunruhe wird ein Re-
vier gestört, so dass eine Beeinträch-
tigung der Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätte für die Bauzeit angenommen 
werden kann. Unter Berücksichtigung 
der oben genannten Maßnahmen wird 
sich der Zustand der lokalen Populati-
on nicht erheblich verschlechtern. 

Für die Landesebene ist nicht zu erwarten, 
dass sich der Erhaltungszustand verschlechtert, 
denn der Eingriff betrifft 3,2 – 1,7 % des lan-
desweiten Bestandes. Zur Sicherung des Erhal-
tungszustandes der Population werden genann-
te Maßnahmen durchgeführt. Nach Abschluss 
der Baumaßnahmen können die Brutpaare oh-
ne Beeinträchtigung in ihre ursprünglichen Re-
viere zurückkehren. 

 

  
Wenn ja: Kann der aktuelle Erhaltungszustand der Populationen durch FCS-Maßnahmen  
gewahrt werden? 

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

  ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

Darstellung der Maßnahmen zur Sicherung des aktuellen Erhaltungszustands (FCS-Maßnahmen)  
auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder übergeordneter  
Populationsebene) mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen, 
 der Wirkungsweise im Populationskontext,  
 Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), 
 der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, 
 der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
 der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 

 

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: 
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d) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von Arten des Anhangs IV der 
FFH-RL (Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 

 
 aa)  Liegt eine Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustands der Populationen einer Art 

 des Anhangs IV der FFH-RL vor?  

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

   ja  

 
 Kurze Begründung:       

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

 Wenn ja: Kann der günstige Erhaltungszustand der Populationen durch FCS-Maßnahmen er-
halten werden? 

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

Darstellung der Maßnahmen zur Herstellung des günstigen Erhaltungszustands (FCS-
Maßnahmen) auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder  
übergeordneter Populationsebene) mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen, 
 der Wirkungsweise im Populationskontext,  
 Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), 
 der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, 
 der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
 der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 
 
      

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

bb) Wird bei einem ungünstigen Erhaltungszustand der Populationen einer Art des Anhangs IV 
der FFH-RL der Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert oder wird die Wiederherstel-
lung eines günstigen Erhaltungszustands der Populationen nicht behindert?  

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 Kurze Begründung:       

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 

6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)             
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Gilde der ungefährdeten Strauch- und Baumbrüter 
Stand: Mai 2012 

  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  
 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäi-

schen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen 
der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitpla-
nung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Euro-
päischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils geson-
derte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutz-
rechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. 

 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Die geplante Erneuerung und der Ausbau des Wasserkraftwerkstandorts RFW in Forbach umfassen im We-
sentlichen die folgenden Anlagebestandteile und die zugehörigen Baumaßnahmen: 

 Neuanlage von Schwarzenbachwerk und Murgwerk in einer gemeinsamen Kraftwerkskaverne (Unter-
stufe), Umbau des Schwarzenbachwerks zu einem Pumpspeicherkraftwerk zwischen Schwarzenbach-
talsperre und Murg 

 Erweiterung des Ausgleichsbeckens Forbach durch einen unterirdischen Kavernenwasserspeicher 
westlich des Rudolf-Fettweis-Werks 

Hiermit sind umfangreiche Transportvorgänge verbunden, insbesondere Massenbewegungen im Zusammen-
hang mit der Anlage der unterirdischen Bauwerksanlagen (Kraftwerkskaverne, Kavernenwasserspeicher). 
Die gesamten Ausbruchmassen werden in den von der VSG Schwarzwald-Granit Werke GmbH & Co. KG 
(kurz: VSG) betriebenen Steinbruch Murgschifferschaft (MU-Bruch) verbracht, dort gelagert, aufbereitet und 
künftig als Baustoff vertrieben werden. Das gesamte Ausbruchmaterial geht in das Eigentum der VSG über 
(Einlagerung, Aufbereitung und Weitervermarktung der Ausbruchmassen ist Gegenstand eines eigenständigen 
Verfahrens der VSG zur Immissionsschutzrechtlichen Änderungs-Genehmigung). 
Für die Dauer der Bauzeit müssen insbesondere forstlich genutzte Wege im Wald ausgebaut bzw. verbreitert 
werden. 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Artenschutzrechtliche Prüfung (Anlage E.III) 
 LBP (Anlage E.IV) 
 Technische Beschreibung der Anlagen (Anlagenteil A.V) 
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2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Gilde ungefährdeter Strauch- und Baumbrüter: 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name  

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

Amsel 

Buchfink 

Fichtenkreuzschnabel 

Gimpel 

Misteldrossel 

Mönchsgrasmücke 

Ringeltaube 

Rotkehlchen 

Singdrossel 

Sommergoldhähn-
chen 

Wintergoldhähnchen 

Zaunkönig 

Zilpzalp 
 

Turdus merula 

Fringilla coelebs 

Loxia curvirostra 

Pyrrhula pyrrhula 

Turdus viscivorus 

Sylvia atricapilla 

Columba palumbus 

Erithacus rubecula 

Turdus philomelos 

Regulus ignicapilla 

Regulus regulus 

Troglodytes troglo-
dytes 

Phylloscopus collybita 

 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-

gefasst werden. 

 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Textliche Kurzbeschreibung mit Quellenangaben4. 

Insbesondere: 

 Angaben zur Art und zum Flächenanspruch bezüglich der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (z. B. An-
gaben zur Reviergröße, Nistplatztreue), essentiellen Teilhabitate und Nahrungshabitate und deren 
räumliche Abgrenzung. 

 Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber bau-, anlage- und betriebsbedingten Störwirkungen des Vor-
habens. 

 Dauer der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten und Charak-
ter der in diesen Phasen beanspruchten Gebiete / Flächen. 
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Lebensraum 

Gebüsch- und Baumbrüter bauen ihre Nester frei, ohne Bedarf an Strukturen wie Höhlen oder Nischen. Sie 
brüten meist in Hecken, Bäumen und Sträuchern, weshalb Gehölzbestände für sie von besonderer Bedeu-
tung sind. Wichtig sind Auflagemöglichkeiten für die Nester und ein gewisser Deckungsgrad durch Laub. In-
nerhalb des Wirkbereichs des Vorhabens wurden die Gebüsch- und Baumbrüter Amsel, Buchfink, Eichelhä-
her Gartengrasmücke, Grünfink, Heckenbraunelle, Mönchsgrasmücke, Nachtigall, Rabenkrähe, Singdrossel, 
Stieglitz, Zaunkönig und Zilpzalp nachgewiesen.  

Die genannten Arten sind in Deutschland und Baden-Württemberg weit verbreitet, besiedeln eine Vielzahl 
verschiedener Habitate und stellen geringe Ansprüche an ihren Lebensraum. Man findet die nachgewiesenen 
Gebüsch- und Baumbrüter in Wäldern, Waldrändern, Gehölzen und Hecken, aber auch in Parks und Sied-
lungen.  

Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Gebüsch- und Baumbrüter bestehen insbesondere aus dem Nest, 
dem nesttragenden Baum oder Strauch sowie dessen unmittelbarer Umgebung, welche aus Sträuchern und 
Bäumen bestehen kann und einen gewissen Schutz vor äußeren Einflüssen bietet (z. B. Witterung, Feinde).  
Die Nester werden üblicherweise alljährlich neu gebaut; eine erneute Nutzung in Folgejahren ist selten. Der 
gesetzliche Schutz der Fortpflanzungsstätte endet nach Beendigung des Brutgeschäftes wenn die Lebens-
stätte nicht wieder genutzt wird und somit ihre Funktion verliert. 

 
3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 
4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Kurzbeschreibung mit Quellenangaben, insbesondere zur: 

 Bedeutung des Vorkommens (lokal, regional, landesweit, bundesweit, europaweit), 
 Lage zum Vorhaben, 
 Art des Habitats (z.B. Brut- oder Nahrungshabitat). 

 

Die ungefährdeten Gebüsch- und Baumbrüter (Amsel, Buchfink, Fichtenkreuzschnabel, Gimpel, Misteldros-
sel, Mönchsgrasmücke, Ringeltaube, Rotkehlchen, Singdrossel, Sommergoldhähnchen, Wintergoldhähn-
chen, Zaunkönig, Zilpzalp) sind im Untersuchungsgebiet zuweilen sehr häufig und weit verbreitet. Ihr Vor-
kommen wurde anhand der Punkt-Stopp-Kartierung analysiert. Eine flächendeckende Revierkartierung wur-
de nicht durchgeführt. 
      

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 
Kurzbeschreibung der vom Vorhaben betroffenen lokalen Population einschließlich ihrer Abgrenzung;       
Begründung des Erhaltungszustandes (Zustand der Population, Habitatqualität, Beeinträchtigungen). 
 

Die Vorkommen der verschiedenen Arten im Untersuchungsgebiet bilden jeweils eine lokale Individuenge-
meinschaft, welche wiederum Teil einer übergeordneten lokalen Population ist. Aufgrund der weiten Verbrei-
tung im Untersuchungsgebiet und der relativ unspezifischen Habitatansprüche ist davon auszugehen, dass 
sich die lokalen Populationen außerhalb des Untersuchungsgebiets fortsetzen, da auch in der Umgebung 
geeignete Lebensräume für die Arten vorhanden sind. Aus pragmatischen Gründen werden die lokalen Po-
pulationen daher auf Ebene des Naturraums Nordschwarzwald abgegrenzt. 

Erhaltungszustand der lokalen Populationen 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des „guten“ Zustandes der 
Population, der insgesamt „guten“ Habitatqualität und der „geringen“ Beeinträchtigungen nach 
dem a-b-c Schema (siehe Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt sich für die ungefährdeten 
Gebüsch- und Baumbrüter: 

 Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: mindestens „gut“ (B) 

 



FORMBLATT ZUR SPEZIELLEN ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG VON ARTEN DES ANHANGS IV DER FFH-RL UND VON  
EUROPÄISCHEN VOGELARTEN NACH §§ 44 UND 45 BNATSCHG   Seite 4 

 
Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert 

Zustand der Population: insgesamt „gut“ (B) 

Aufgrund der weiten Verbreitung im Untersuchungsgebiet, der unspezifischen Habitatansprüche sowie des 
bundes- und landesweit günstigen Erhaltungszustandes wird der Zustand der lokalen Population 
mindestens mit „gut“ (B) bewertet. 

Habitatqualität: insgesamt „gut“ (B)  

Die Lebensräume der hier behandelten funktionalen Gruppe sind im Untersuchungsgebiet weit verbreitet. 
Hier reichen z.T. schon junge Waldbestände aus, um erfolgreich brüten zu können.  

Beeinträchtigungen: insgesamt „keine-gering“ (A) 

Derzeit sind keine Beeinträchtigungen erkennbar. 

 
Gesamterhaltungszustand der lokalen Populationen: „günstig“ 
 

3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

Vgl. Karte E.III.1 der saP 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte er-
folgen. 

  

 

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben 
 ausgehenden Wirkungen sowie der konkret betroffenen Fortpflanzungs- oder   
 Ruhestätten. 
 
Im Zuge der bauzeitlichen Flächeninanspruchnahme von Vogellebensräumen im Bereich 
der Zufahrten, Baustelleneinrichtungsflächen und Arbeitsbereiche kann es durch Gehölz-
beseitigungen zur Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der ungefährdeten 
Strauch- und Baumbrüter kommen. 

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschä-

digt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen un-
bestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
 Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf Nahrungshabitate und oder andere 
 essentielle Teilhabitate sowie Einschätzung der Rückwirkungen auf die Fortpflanzungs-  
 oder Ruhestätten. 
 

Nein, durch die Gehölzfällungen und (temporären) Flächeninanspruchnahmen werden 
keine essentiellen Teilhabitate so erheblich beeinträchtigt, dass dadurch die Funktionsfä-
higkeit angrenzender Fortpflanzungs- oder Ruhestätten vollständig entfallen würde. 
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c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 
 Beschreibung der Auswirkungen. 
 

Die betroffenen Arten aus der Gilde der Gebüsch- und Baumbrüter gelten als wenig stör-
anfällig; ihre artspezifischen Fluchtdistanzen liegen überwiegend zwischen 10-20 m oder 
sogar darunter (GASSNER et al. 2010). Außerdem können Individuen durch kleinräumiges 
Verlagern ihrer Reviere ohne Beeinträchtigung in angrenzende Bereiche ausweichen. Es 
ist daher auszuschließen, dass die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder Ruhestät-
ten durch vorhabensbedingte Störungen entfallen würde. 

 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
Die Beseitigung von temporär genutzten Fortpflanzungs- und Ruhestätten ungefährdeter 
Strauch- und Baumbrüter im Zuge der bauzeitlichen Flächeninanspruchnahme ist un-
vermeidbar. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 
 
Das Vorhaben ist nach § 15 BNatSchG zulässig, weil vermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft unterbleiben und die nicht vermeidbaren Eingriffe vollständig kompensiert 
werden. 

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  
 Prüfung, ob im räumlichen Zusammenhang geeignete (und nicht bereits anderweitig  
 besetzte) Ausweichmöglichkeiten für die betroffenen Individuen bestehen. 

 
Die Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang bleibt ohne die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen nicht erhalten. 
 

g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 
  

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen werden die folgenden Maßnahmen durchge-
führt, mit denen die ökologische Funktion betroffener Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
weiterhin erfüllt werden: 
 Nutzungsaufgabe in Wäldern (KN1 und KN2) auf rd. 57 ha 
 Waldumbau (KW1) auf rd. 1,5 ha 
 
Die Maßnahmen gewährleisten, dass die ökologische Funktion vom Vorhaben betroffener 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt werden. 
 

 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: LBP Kap. 6.1 
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h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 

      
 

 
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von  
Beeinträchtigungen. 
 

Durch die Gehölzfällungen im Zuge der bauzeitlichen Flächeninanspruchnahme kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass Eier oder Jungvögel in den Nestern getötet oder ver-
letzt werden. Adulte Tiere können aus dem Gefahrenbereich fliehen und sind nicht von ei-
ner Tötung oder Verletzung betroffen. 

 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 
 Darstellung des signifikant erhöhten Verletzungs- bzw. Tötungsrisikos.  
 
 Bei einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko sind Angaben zu: 

 den artspezifischen Verhaltensweisen, 
 der häufigen Frequentierung des Einflussbereichs des Vorhabens bzw. der  

Planung und/oder 
 der Wirksamkeit vorgesehener Schutzmaßnahmen erforderlich. 
      

 Wenn nein: Begründung, warum keine signifikante Schädigung prognostiziert wird. 
 

Durch die unter c) (s.u.) genannte Vemeidungsmaßnahme V1 des LBPs (Rodungszeitbe-
schränkung), kommt es zu keiner signifikanten Erhöhung des Verletzungs- oder Tötungs-
risikos von Tieren der Gilde der ungefährdeten Strauch- und Baumbrüter. Auch durch die 
Vermeidungsmaßnahme V5 (Kontrolle auf Bruten des Fichtenkreuzschnabels vor der Fäl-
lung) wird verhindert, dass diese Art einem erhöhten Tötungsrisiko unterliegt.  

Weiterhin ist das Risiko einer Kollision ungefährdeter Strauch- und Baumbrüter mit Bau-
stellenfahrzeugen als sehr gering einzuschätzen. 
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenregelung, 
Maßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten); ggf. Angabe der verbleibenden 
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
Die Gehölzfällungen erfolgen innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Zeiten zur Be-
seitigung von Vegetationsbeständen zwischen dem 01. Oktober und dem 28. Februar 
und liegen somit außerhalb der Brutzeiten der ungefährdeten Strauch- und Baumbrüter 
(V1). 
Durch die Kontrolle auf Bruten des Fichtenkreuzschnabels vor der Fällung wird vermie-
den, dass das Tötungsrisiko beim innerhalb des gesetzlichen Rodungszeitfensters brü-
tenden Fichtenkreuzschnabels signifikant erhöht wird (V5).      
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: LBP Kap. 3.1 & 3.5 
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Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 
 

4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen (z.B. Lärm- oder Lichtimmissionen, Barriere- bzw.  
Trennwirkungen und/oder genetische Verinselung) auf die lokale Population sowie  
Darstellung und ggf. Quantifizierung von Beeinträchtigungen. 

 

Durch bauzeitliche Lärmimmissionen und Bewegungsunruhe werden Reviere ungefährde-
ter Strauch- und Baumbrüter gestört. Im vorliegenden Fall wird jedoch nicht davon ausge-
gangen, dass diese Reviere aufgrund der Störungen während die Bauzeit aufgegeben 
werden, sondern dass sie ihr Revier kleinräumig verlagern können. Dies führt daher nicht 
zum Verbotstatbestand i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 2. 

 
 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
      

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 

6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)             
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Gilde der ungefährdeten Höhlenbrüter 
Stand: Mai 2012 

  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  
 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäi-

schen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen 
der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitpla-
nung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Euro-
päischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils geson-
derte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutz-
rechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. 

 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Die geplante Erneuerung und der Ausbau des Wasserkraftwerkstandorts RFW in Forbach umfassen im We-
sentlichen die folgenden Anlagebestandteile und die zugehörigen Baumaßnahmen: 

 Neuanlage von Schwarzenbachwerk und Murgwerk in einer gemeinsamen Kraftwerkskaverne (Unter-
stufe), Umbau des Schwarzenbachwerks zu einem Pumpspeicherkraftwerk zwischen Schwarzenbach-
talsperre und Murg 

 Erweiterung des Ausgleichsbeckens Forbach durch einen unterirdischen Kavernenwasserspeicher 
westlich des Rudolf-Fettweis-Werks 

Hiermit sind umfangreiche Transportvorgänge verbunden, insbesondere Massenbewegungen im Zusammen-
hang mit der Anlage der unterirdischen Bauwerksanlagen (Kraftwerkskaverne, Kavernenwasserspeicher).  
 
Die gesamten Ausbruchmassen werden in den von der VSG Schwarzwald-Granit Werke GmbH & Co. KG 
(kurz: VSG) betriebenen Steinbruch Murgschifferschaft (MU-Bruch) verbracht, dort gelagert, aufbereitet und 
künftig als Baustoff vertrieben werden. Das gesamte Ausbruchmaterial geht in das Eigentum der VSG über 
(Einlagerung, Aufbereitung und Weitervermarktung der Ausbruchmassen ist Gegenstand eines eigenständigen 
Verfahrens der VSG zur Immissionsschutzrechtlichen Änderungs-Genehmigung). 
Für die Dauer der Bauzeit müssen insbesondere forstlich genutzte Wege im Wald ausgebaut bzw. verbreitert 
werden. 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Artenschutzrechtliche Prüfung (Anlage E.III) 
 LBP (Anlage E.IV) 
 Technische Beschreibung der Anlagen (Anlagenteil A.V) 
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2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Gilde ungefährdeter Höhlenbrüter: 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name  

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

Blaumeise 

Buntspecht 

Haubenmeise 

Hausrotschwanz 

Kohlmeise 

Tannenmeise 

Cyanistes caeruleus 

Dendrocopos major 

Lophophanes cris-
tatus 

Phoenicurus ochruros 

Parus major 

Parus ater 
 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-

gefasst werden. 

 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 
3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Textliche Kurzbeschreibung mit Quellenangaben4. 

Insbesondere: 
 Angaben zur Art und zum Flächenanspruch bezüglich der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (z. B. An-

gaben zur Reviergröße, Nistplatztreue), essentiellen Teilhabitate und Nahrungshabitate und deren 
räumliche Abgrenzung. 

 Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber bau-, anlage- und betriebsbedingten Störwirkungen des Vor-
habens. 

 Dauer der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten und Charak-
ter der in diesen Phasen beanspruchten Gebiete / Flächen. 

 Buntspecht: Kommt in allen Lebensräumen mit Baumbestand vor (Insbesondere Laub- und 
Nadelwälder, Gehölze, Parks). Voraussetzung ist das Vorhandensein von wenigen fruchttragenden 
Bäumen. 

 Blaumeise: Kommt in allen Lebensräumen mit Baumbestand vor (Insbesondere Laub- und 
Nadelwälder, Gehölze, Parks). Voraussetzung ist das Vorhandensein von Baumhöhlen. 

 Haubenmeise: Kommt überwiegend im Nadel- und Nadelmischwald vor, zuweilen auch in Parks mit 
Nadelgehölzen. Kann sich in morschem Holz Nisthöhlen selber anlegen. 

 Hausrotschwanz: Breites Habitatspektrum, sofern Nistgelegenheiten und Flächen mit spärlicher 
Vegetation vorhanden sind; Halbhöhlen- und Nischenbrüter, Nest an Gebäuden und anderen 
Bauwerken, Felswänden und Steinbrüchen. 

 Kohlmeise: Kommt in allen Lebensräumen mit Baumbestand vor (Insbesondere Laub- und 
Nadelwälder, Gehölze, Parks). Voraussetzung ist das Vorhandensein von Baumhöhlen. 

 Tannenmeise: Besiedelt vorwiegend Nadelwälder ab einem Bestandsalter von 20-40 Jahren. 
Zuweilen auch im Mischwald und in Parks anzutreffen. Nester in verschiedenartigen Höhlen, auch in 
Mäuselöchern. 
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Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Höhlenbrüter bestehen aus der Baumhöhle, in der das Nest ange-
legt wird. Die Baumhöhlen können in darauf folgende Jahren wieder genutzt werden. Wegen der wiederkeh-
renden Nutzung als Brutstätte gelten die Baumhöhlen als Fortpflanzungs- und Ruhestätte im Sinne von § 44 
(1) Nr. 3. Mit Ausnahme des Buntspechtes, ferner auch der Haubenmeise, die sich Baumhöhlen selber her-
stellen können, sind die übrigen Arten auf vorhandene Höhlen angewiesen. 

 
3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 
4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Kurzbeschreibung mit Quellenangaben, insbesondere zur: 

 Bedeutung des Vorkommens (lokal, regional, landesweit, bundesweit, europaweit), 
 Lage zum Vorhaben, 
 Art des Habitats (z.B. Brut- oder Nahrungshabitat). 

 

Die ungefährdeten Höhlenbrüter Blaumeise, Buntspecht, Haubenmeise, Hausrotschwanz, Kohlmeise und 
Tannenmeise kommen im Untersuchungsgebiet zuweilen sehr häufig vor und sind weit verbreitet. Ihr Vor-
kommen im Untersuchungsgebiet wurde anhand der Punkt-Stopp-Kartierung analysiert. Eine flächendecken-
de Revierkartierung fand nicht statt. 

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 
Kurzbeschreibung der vom Vorhaben betroffenen lokalen Population einschließlich ihrer Abgrenzung;       
Begründung des Erhaltungszustandes (Zustand der Population, Habitatqualität, Beeinträchtigungen). 
 

Für folgende Arten wird wegen der weiten Verbreitung und der unspezifischen Habitateigenschaften das 
gesamte Untersuchungsgebiet als lokale Individuengemeinschaft angesehen: 

 Buntspecht 

 Hausrotschwanz 

 Kohlmeise 

 Blaumeise 

Die nachfolgenden Vogelarten sind mehr an Waldbestände gebunden. Die lokale Individuengemeinschaft 
wird demzufolge aus den Waldbeständen innerhalb des Untersuchungsgebiets aufgebaut. Dies gilt für 
folgende Vogelarten: 

 Tannenmeise 

 Haubenmeise 

Die lokale Individuengemeinschaft setzt sich auch außerhalb des Untersuchungsgebietes weiter fort. Die 
lokale Individuengemeinschaft ist Teil einer lokalen Population. Wegen der weiten Verbreitung im Unter-
suchungsgebiet und der relativ unspezifischen Habitatansprüche ist davon auszugehen, dass sich die lo-
kale Population außerhalb des Untersuchungsgebietes weiter fortsetzt. Aus pragmatischen Gründen wird 
die lokale Population daher auf Ebene des Naturraums Nordschwarzwald abgegrenzt. 

Erhaltungszustand der lokalen Population 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des „guten“ Zustandes der Population, 
der insgesamt „guten“ Habitatqualität und der „geringen“ Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema 
(siehe Kap. 2.5.3.2) bewertet. Insgesamt ergibt sich für die ungefährdeten Höhlenbrüter: 

 Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: mindestens „gut“ (B) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 
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Zustand der Population: insgesamt „gut“ (B) 

Aufgrund der weiten Verbreitung im Untersuchungsgebiet, der unspezifischen Habitatansprüche sowie 
des bundes- und landesweit günstigen Erhaltungszustandes wird der Zustand der lokalen Population 
mindestens mit „gut“ (B) bewertet. 

Habitatqualität: insgesamt „gut“ (B) 

Die Lebensräume der hier behandelten funktionalen Gruppe sind im Untersuchungsgebiet weit verbreitet. 
Hier reichen z.T. schon junge Wald-Bestände als Lebensraum aus, um erfolgreich brüten zu können (z.B. 
Tannenmeise).  

Beeinträchtigungen: insgesamt „keine-gering“ (A) 

Derzeit sind keine Beeinträchtigungen erkennbar. 

 

3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

Vgl. Karte E.III.1 der saP 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte er-
folgen. 

  

 

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben 
 ausgehenden Wirkungen sowie der konkret betroffenen Fortpflanzungs- oder   
 Ruhestätten. 
 
Im Zuge der bauzeitlichen Flächeninanspruchnahme von Vogellebensräumen im Bereich 
der Zufahrten, Baustelleneinrichtungsflächen und Arbeitsbereiche kann es durch Gehölz-
beseitigungen zur Zerstörung von näherungsweise 8 Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
der ungefährdeten Höhlenbrüter kommen. Der bauzeitliche und dauerhafte Verlust von 
Gehölzlebensräumen beträgt insgesamt rund 9,7 ha. 

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschä-

digt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen un-
bestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
 Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf Nahrungshabitate und oder andere 
 essentielle Teilhabitate sowie Einschätzung der Rückwirkungen auf die Fortpflanzungs-  
 oder Ruhestätten. 
 

Nein, durch die Gehölzfällungen und (temporären) Flächeninanspruchnahmen werden 
keine essentiellen Teilhabitate so erheblich beeinträchtigt, dass dadurch die Funktionsfä-
higkeit angrenzender Fortpflanzungs- oder Ruhestätten vollständig entfallen würde. 
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c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 
 Beschreibung der Auswirkungen. 

 

Betroffene Arten der Gilde der Höhlenbrüter gelten überwiegend als wenig störanfällig; 
ihre artspezifischen Fluchtdistanzen liegen zwischen 10 und 20 m oder sogar darunter 
(GASSNER et al. 2010). Es ist daher auszuschließen, dass die Funktionsfähigkeit von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch vorhabensbedingte Störungen entfallen würde. 

 
 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 

Die Beseitigung und Störung von temporär genutzten Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
ungefährdeter Höhlenbrüter im Zuge der bauzeitlichen Flächeninanspruchnahme ist un-
vermeidbar. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 
 

Das Vorhaben ist nach § 15 BNatSchG zulässig, weil vermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft unterbleiben und die nicht vermeidbaren Eingriffe vollständig kompensiert 
werden. 

 
 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  
 Prüfung, ob im räumlichen Zusammenhang geeignete (und nicht bereits anderweitig  
 besetzte) Ausweichmöglichkeiten für die betroffenen Individuen bestehen. 

 
Die Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang bleibt nicht erhalten, da die betroffene Gilde auf Bruthöhlen angewiesen ist. 
Man muss annehmen, dass umliegende potentielle Bruthöhlen bereits von anderen Höh-
lennutzern belegt sind und ein Ausweichen auf diese daher nicht möglich ist. 
 
 

g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen werden die folgenden Maßnahmen durchge-
führt, mit denen die ökologische Funktion betroffener Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
weiterhin erfüllt werden: 

Aufhängen von 24 Nisthilfen (KQ3) 

Nutzungsaufgabe in Wäldern (KN1 und KN2) 
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Dadurch wird sich auch langfristig das Lebensraumangebot für die ungefährdeten Höh-
lenbrüter verbessern. 

Die Maßnahmen gewährleisten, dass die ökologische Funktion vom Vorhaben betroffe-
ner Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 
werden.  

 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: LBP Kap. 6.1 & 6.3  
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 
 

      
 
 

 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von  
Beeinträchtigungen. 
 

Durch die Baumfällungen im Zuge der bauzeitlichen Flächeninanspruchnahme kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Eier oder Jungvögel in den Bruthöhlen getötet oder verletzt 
werden. Adulte Tiere können aus dem Gefahrenbereich fliehen und sind nicht von einer 
Tötung oder Verletzung betroffen. 

 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 

Darstellung des signifikant erhöhten Verletzungs- bzw. Tötungsrisikos. 
 Bei einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko sind Angaben zu: 

 den artspezifischen Verhaltensweisen, 
 der häufigen Frequentierung des Einflussbereichs des Vorhabens bzw. der  

Planung und/oder 
 der Wirksamkeit vorgesehener Schutzmaßnahmen erforderlich. 

 
 
 Wenn nein: Begründung, warum keine signifikante Schädigung prognostiziert wird. 

 
Durch die unter c) (s.u.) genannte Vermeidungsmaßnahme V1 des LBPs (Rodungszeit-
beschränkung), kommt es zu keiner signifikanten Erhöhung des Verletzungs- oder Tö-
tungsrisikos von Tieren der Gilde der ungefährdeten Höhlenbrüter. Weiterhin ist eine Kol-
lision mit Baustellenfahrzeugen als sehr unwahrscheinlich einzuschätzen. 
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c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenregelung, 
Maßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten); ggf. Angabe der verbleibenden 
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
Die Gehölzfällungen erfolgen innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Zeiten zur Be-
seitigung von Vegetationsbeständen zwischen dem 01. Oktober und dem 28. Februar 
und liegen somit außerhalb der Brutzeiten der ungefährdeten Höhlenbrüter (Maßnahme 
V1).      
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: LBP, Kap. 3.1 

 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 
 

4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen (z.B. Lärm- oder Lichtimmissionen, Barriere- bzw.  
Trennwirkungen und/oder genetische Verinselung) auf die lokale Population sowie  
Darstellung und ggf. Quantifizierung von Beeinträchtigungen. 

 

Durch bauzeitliche Lärmimmissionen und Bewegungsunruhe können einzelne Reviere 
von ungefährdeten Höhlenbrütern gestört werden. Im vorliegenden Fall wird jedoch nicht 
davon ausgegangen, dass diese Reviere aufgrund der Störungen während die Bauzeit 
aufgegeben werden, sondern sie ihre Revier kleinräumig verlagern können. Dies führt da-
her nicht zum Verbotstatbestand i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 2. 

 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
      

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
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6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)             
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Vogelarten der Fließgewässer 
Stand: Mai 2012 

 
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  
 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäi-

schen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen 
der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitpla-
nung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Euro-
päischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils geson-
derte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutz-
rechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. 

 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Die geplante Erneuerung und der Ausbau des Wasserkraftwerkstandorts RFW in Forbach umfassen im We-
sentlichen die folgenden Anlagebestandteile und die zugehörigen Baumaßnahmen: 

 Neuanlage von Schwarzenbachwerk und Murgwerk in einer gemeinsamen Kraftwerkskaverne (Unter-
stufe), Umbau des Schwarzenbachwerks zu einem Pumpspeicherkraftwerk zwischen Schwarzenbach-
talsperre und Murg 

 Erweiterung des Ausgleichsbeckens Forbach durch einen unterirdischen Kavernenwasserspeicher 
westlich des Rudolf-Fettweis-Werks 

Hiermit sind umfangreiche Transportvorgänge verbunden, insbesondere Massenbewegungen im Zusammen-
hang mit der Anlage der unterirdischen Bauwerksanlagen (Kraftwerkskaverne, Kavernenwasserspeicher).  
 
Die gesamten Ausbruchmassen werden in den von der VSG Schwarzwald-Granit Werke GmbH & Co. KG 
(kurz: VSG) betriebenen Steinbruch Murgschifferschaft (MU-Bruch) verbracht, dort gelagert, aufbereitet und 
künftig als Baustoff vertrieben werden. Das gesamte Ausbruchmaterial geht in das Eigentum der VSG über 
(Einlagerung, Aufbereitung und Weitervermarktung der Ausbruchmassen ist Gegenstand eines eigenständigen 
Verfahrens der VSG zur Immissionsschutzrechtlichen Änderungs-Genehmigung). 
Für die Dauer der Bauzeit müssen insbesondere forstlich genutzte Wege im Wald ausgebaut bzw. verbreitert 
werden. 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Artenschutzrechtliche Prüfung (Anlage E.III) 
 LBP (Anlage E.IV) 
 Technische Beschreibung der Anlagen (Anlagenteil A.V) 
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2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Vogelarten der Fließgewässer: 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name  

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

Wasseramsel 

Gebirgsstelze 

 

Cinclus cinclus 

Motacilla cinerea 

 

 
 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-

gefasst werden. 

 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Textliche Kurzbeschreibung mit Quellenangaben4. 

Insbesondere: 

 Angaben zur Art und zum Flächenanspruch bezüglich der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (z. B. An-
gaben zur Reviergröße, Nistplatztreue), essentiellen Teilhabitate und Nahrungshabitate und deren 
räumliche Abgrenzung. 

 Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber bau-, anlage- und betriebsbedingten Störwirkungen des Vor-
habens. 

 Dauer der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten und Charak-
ter der in diesen Phasen beanspruchten Gebiete / Flächen. 

 

Lebensraum 

Die Wasseramsel und die Gebirgsstelze sind an Bäche und Flüsse mit überströmten Steinen und Geröll-
ufern gebunden. Die Wasseramsel bevorzugt mehr schnell fließende Gewässerabschnitte. Die Gebirgs-
stelze ist auch an langsam fließenden Bächen und an Stillgewässern anzutreffen. Beide Arten sind auch 
innerhalb von Siedlungen zu finden, wenn die Gewässerstruktur dies zulässt. Die Nester werden zumeist 
in Uferböschungen gebaut, jedoch auch in Mauernischen und Nistkästen. 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Fortpflanzungs- und Ruhestätte der Wasseramsel und der Gebirgsstelze beinhaltet das Nest zumeist 
in den Uferböschungen der besiedelten Bach- und Flussabschnitte. Die Wasseramsel benötigt zur Brut-
zeit Gewässerabschnitte zwischen 110 bis mehr als 1.250 m Länge, die Gebirgsstelze zwischen 250 und 
mehr als 600 m (FLADE 1994). Da das Nest der Arten jahrweise wechseln kann wird das gesamte Revier 
als Fortpflanzungs- und Ruhestätte abgegrenzt. 

 
3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 
4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 
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3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Kurzbeschreibung mit Quellenangaben, insbesondere zur: 

 Bedeutung des Vorkommens (lokal, regional, landesweit, bundesweit, europaweit), 
 Lage zum Vorhaben, 
 Art des Habitats (z.B. Brut- oder Nahrungshabitat). 

 

Im Jahr 2012 konnten drei Reviere der Wasseramsel im Untersuchungsgebiet nachgewiesen werden. Ein 
weiteres Revier befand sich außerhalb des Untersuchungsgebiets. Die Gebirgsstelze war mit drei Revie-
ren im Untersuchungsgebiet vertreten.  

Im Jahr 2020 konnten im Bereich des MU-Bruchs an der Raumünzach 3 Reviere der Gebirgsstelze und 
ein Revier der Wasseramsel nachgewiesen werden. Im Mündungsbereich wurde an der Murg ein weiteres 
Revier der Wasseramsel festgestellt. 

      

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 
Kurzbeschreibung der vom Vorhaben betroffenen lokalen Population einschließlich ihrer Abgrenzung;       
Begründung des Erhaltungszustandes (Zustand der Population, Habitatqualität, Beeinträchtigungen). 
 

Die Vorkommen der Wasseramsel und der Gebirgsstelze im Untersuchungsgebiet bilden eine lokale Indi-
viduengemeinschaft. Über die Gewässer sind die Vorkommen miteinander vernetzt, so dass sich die loka-
le Individuengemeinschaft auch außerhalb des Untersuchungsgebietes weiter fortsetzt.  

Die lokale Individuengemeinschaft ist Teil einer lokalen Population. Die Jungvögel der Wasseramsel sie-
deln sich im Umkreis bis 10 km vom Brutort an, die Gebirgsstelze sogar bis 260 km (GLUTZ VON BLOTZ-

HEIM 2001). Daher wird die lokale Population auf Ebene des Naturraums Nordschwarzwald abgegrenzt. 

Erhaltungszustand der lokalen Population 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des „guten“ Zustandes der Population, 
der insgesamt „guten“ Habitatqualität und der geringen Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema be-
wertet. Insgesamt ergibt sich für die Vogelarten der Fließgewässer 

 Gesamterhaltungszustand der lokalen Populationen: „gut“ (B) 

 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

 

Zustand der Population: insgesamt „gut“ (B) 

Aufgrund der weiten Verbreitung entlang der Flüsse und Bäche im Untersuchungsgebiet sowie im gesam-
ten Nordschwarzwald, sowie des bundes- und landesweit günstigen Erhaltungszustandes wird der Zu-
stand der lokalen Population mindestens mit „gut“ (B) bewertet. 

 

Habitatqualität: insgesamt „gut“ (B)  

Die Lebensräume der beiden Arten sind im Untersuchungsgebiet weit verbreitet. Einige Bachabschnitte 
sind jedoch mit dichten naturfernen Nadelwald-Beständen bestockt, die die Habitatqualität mindert.  

 

Beeinträchtigungen: insgesamt „keine-gering“ (A) 

Derzeit sind keine Beeinträchtigungen erkennbar. 
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3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

Vgl. Karte E.III.1 der saP 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte er-
folgen. 

  

 

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben 
 ausgehenden Wirkungen sowie der konkret betroffenen Fortpflanzungs- oder   
 Ruhestätten. 
 
Im Zuge der bauzeitlichen Flächeninanspruchnahme kommt es durch Gehölzbeseitigun-
gen nicht zur Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Wasseramsel oder 
Gebirgsstelze. 

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschä-

digt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen un-
bestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
 Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf Nahrungshabitate und oder andere 
 essentielle Teilhabitate sowie Einschätzung der Rückwirkungen auf die Fortpflanzungs-  
 oder Ruhestätten. 
 

Durch die (temporären) Flächeninanspruchnahmen werden keine essentiellen Teilhabita-
te so erheblich beeinträchtigt, dass dadurch die Funktionsfähigkeit angrenzender Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten vollständig entfallen würde. 

 
c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 
 Beschreibung der Auswirkungen. 
 

Die Zuwegung zur BE-Fläche G führt in unmittelbarer Nähe nach Raumünzach. Hier konn-
ten drei Reviere der Gebirgsstelze nachgewiesen werden. Es ist davon auszugehen, dass 
die Reviere an derartige Störungen gewöhnt sind, da sie in unmittelbarere Nähe zur L83 
bzw. B462 siedeln. Für das westliche Revier ist zudem von einem Ausweichen ohne Be-
einträchtigung auszugehen. 
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d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
Vermeidungsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 
 
Das Vorhaben ist nach § 15 BNatSchG zulässig, weil vermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft unterbleiben und die nicht vermeidbaren Eingriffe vollständig kompensiert 
werden. 

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  
 Prüfung, ob im räumlichen Zusammenhang geeignete (und nicht bereits anderweitig  
 besetzte) Ausweichmöglichkeiten für die betroffenen Individuen bestehen. 

 
Die Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang bleibt ohne die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen erhalten. 
 

g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 
  

Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erforderlich 
 

 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:  
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 
 

      
 

 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von  
Beeinträchtigungen. 
 

Diese Wirkung tritt durch das Vorhaben nicht ein. Bereiche des Vorhabens, die eine Ro-
dung von Gehölzen beinhalten und somit zum Tod oder der Verletzung führen könnten, 
sind nicht von der Wasseramsel oder der Gebirgsstelze besiedelt. 
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b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 
 Darstellung des signifikant erhöhten Verletzungs- bzw. Tötungsrisikos.  
 
 Bei einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko sind Angaben zu: 

 den artspezifischen Verhaltensweisen, 
 der häufigen Frequentierung des Einflussbereichs des Vorhabens bzw. der  

Planung und/oder 
 der Wirksamkeit vorgesehener Schutzmaßnahmen erforderlich. 

 
 Wenn nein: Begründung, warum keine signifikante Schädigung prognostiziert wird. 
 

Die Reviere der Wasseramsel und Gebirgsstelze sind nicht von der Flächeninanspruch-
nahme betroffen. Eine Kollision mit Baustellenfahrzeugen ist als sehr unwahrscheinlich 
anzunehmen. 

 
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenregelung, 
Maßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten); ggf. Angabe der verbleibenden 
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
Vermeidungsmaßnahmen sind nicht erforderlich       
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:  
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 
 

4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen (z.B. Lärm- oder Lichtimmissionen, Barriere- bzw.  
Trennwirkungen und/oder genetische Verinselung) auf die lokale Population sowie  
Darstellung und ggf. Quantifizierung von Beeinträchtigungen. 

 

Durch bauzeitliche Lärmimmissionen und Bewegungsunruhe könnten grundsätzlich Re-
viere der Wasseramsel und der Gebirgsstelze gestört werden. Es ist davon auszugehen, 
dass die Reviere an derartige Störungen gewöhnt sind, da sie in unmittelbarere Nähe zur 
L83 bzw. B462 siedeln. Für das westliche Revier ist zudem von einem Ausweichen ohne 
Beeinträchtigung auszugehen. Dies führt daher nicht zum Verbotstatbestand i.S.v. § 44 
Abs. 1 Nr. 2. 
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b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
      

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 

6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)             
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Fransenfledermaus 
Stand: Mai 2012 

  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  
 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäi-

schen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen 
der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitpla-
nung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Euro-
päischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils geson-
derte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutz-
rechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. 

 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Die geplante Erneuerung und der Ausbau des Wasserkraftwerkstandorts RFW in Forbach umfassen im We-
sentlichen die folgenden Anlagebestandteile und die zugehörigen Baumaßnahmen: 

 Neuanlage von Schwarzenbachwerk und Murgwerk in einer gemeinsamen Kraftwerkskaverne (Unter-
stufe), Umbau des Schwarzenbachwerks zu einem Pumpspeicherkraftwerk zwischen Schwarzenbach-
talsperre und Murg 

 Erweiterung des Ausgleichsbeckens Forbach durch einen unterirdischen Kavernenwasserspeicher 
westlich des Rudolf-Fettweis-Werks 

Hiermit sind umfangreiche Transportvorgänge verbunden, insbesondere Massenbewegungen im Zusammen-
hang mit der Anlage der unterirdischen Bauwerksanlagen (Kraftwerkskaverne, Kavernenwasserspeicher).  
Die gesamten Ausbruchmassen werden in den von der VSG Schwarzwald-Granit Werke GmbH & Co. KG 
(kurz: VSG) betriebenen Steinbruch Murgschifferschaft (MU-Bruch) verbracht, dort gelagert, aufbereitet und 
künftig als Baustoff vertrieben werden. Das gesamte Ausbruchmaterial geht in das Eigentum der VSG über 
(Einlagerung, Aufbereitung und Weitervermarktung der Ausbruchmassen ist Gegenstand eines eigenständigen 
Verfahrens der VSG zur Immissionsschutzrechtlichen Änderungs-Genehmigung). 
Für die Dauer der Bauzeit müssen insbesondere forstlich genutzte Wege im Wald ausgebaut bzw. verbreitert 
werden. 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Artenschutzrechtliche Prüfung (Anlage E.III) 
 LBP (Anlage E.IV) 
 Technische Beschreibung der Anlagen (Anlagenteil A.V) 
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2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name  

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

      
Fransenfledermaus 

      
Myotis nattereri 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-

gefasst werden. 

 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Lebensraum: Sehr anpassungsfähige Art, die viele Lebensraumtypen nutzt. Sowohl in Wäldern als auch in 
  strukturreichem Offenland mit dörflichen Siedlungen vorkommend 
  Quartiere im Sommer (Wochenstuben-, Einzel- und Paarungs-quartiere) in Nistkästen,  
  Baumhöhlen und Gebäuden; selten in Rindenspalten. Vergleichsweise geringer Anspruch an 
  die Quartierdichte (mindestens 3 / 100 ha). Winterquartiere (noch mit Paarungen) in unter-
  irdischen Hohlräumen, auch in Baumhöhlen, dort kommt es jedoch zu Verlusten durch 
  Erfrieren. Jagdhabitate sind sowohl gehölzbestandene Offenlandbereiche (z. B. Streuobst-
  wiesen, Gärten) als auch Wälder und Gewässer. Sommerquartiere meist bis 500 m ü. NN
  (75 % aller nachgewiesenen Quartiere); selten über 900 m ü. NN (MESCHEDE & RUDOLPH 
  2004). 
Aktionsradius: Entfernung zwischen Quartieren und Jagdhabitaten bis 6 km; Jagdgebiete durchschnittlich 
  215 ha; bis zu 6 Teiljagdgebiete á 2-10 ha (DIETZ & KIEFER 2014) 
Phänologie Wochenstubenzeit: April/Mai – August 
  Jungenaufzucht: Mitte Juni – Juli/August  
  Paarung: September – April; in Paarungs- und im Winterquartier 
  Winterquartier: September/Oktober – März/April 
Dispersionsverhalten: Quartierwechsel i. d. R. 1-2 Mal/Woche über Distanzen von 700- 1000 m (LAUFENS 
  1973). Dennoch Ortstreu- Fransenfledermäuse kehren häufig zu den im Vorjahr genutzten 
  Quartieren zurück.  
Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen 
Die Fransenfledermaus ist durch die unmittelbaren Lebensraumverluste über Flächeninanspruchnahme hin-
ausgehend gegenüber Lichtimmissionen und Kollisionen im Straßenverkehr sowie der Zerschneidung von 
Habitaten und gegenüber Sanierungsarbeiten an Gebäuden empfindlich.  
Flächeninanspruchnahme von Wald führt zu einem Verlust von Baumquartieren und Jagdhabitaten der Art. 
Durch die häufigen Quartierwechsel der Fransenfledermaus (1 – 2 mal pro Woche) benötigt sie ein hohes 
Baumhöhlenangebot.  
Nach dem SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR (2012) ist 
die Fransenfledermaus empfindlich gegenüber Licht und Kollisionen im Straßenverkehr. 
Die Fransenfledermaus meidet Bereiche mit verstärkter Lichtimmission. Durch starke Lichtquellen können 
Beutetiere aus den Jagdhabitaten zu den Stellen mit erhöhter Lichtintensität gelockt werden, wodurch die 
Jagdhabitate an Qualität verlieren können (RYDELL 1992; SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR 
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WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR 2012).  
Wie alle in Baden-Württemberg vorkommenden Fledermäuse der Gattung Myotis, fliegt auch die Fransenfle-
dermaus meist strukturgebunden, was sie empfindlich gegenüber der Zerschneidung von Habitaten macht. 
Die Orientierung an Leitlinien kann außerdem zu einem erhöhten Kollisionsrisiko führen, wenn die Tiere sich 
an Schallschutzwänden, Alleen oder Ähnlichem orientieren. Nach einer Veröffentlichung des LANDESBETRIEB 

STRAßENBAU UND VERKEHR SCHLESWIG-HOLSTEIN (2011) steigt das Kollisionsrisiko jedoch erst ab einer Ge-
schwindigkeit von >50 km/h. 
Da sich die Quartiere von Fransenfledermäusen zum Teil in Gebäuden befinden, sind sie empfindlich gegen-
über dem Verlust von Gebäudestrukturen und der Sanierung von Gebäuden, die das Quartierpotential ver-
ringern (Verschluss von Gebäudespalten, Verwendung von giftigen Holzlasuren). 
 

 
3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 
4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Im Untersuchungsgebiet wurde die Fransenfledermaus sowohl akustisch als auch durch Netzfänge 
nachgewiesen. 
Akustisch wurde die Art am Badener Sattel, am Wegscheid, am Steinbruch Raumünzach und am 
Schwarzenbach nachgewiesen (vgl. Karte 1 der SaP). 
Bei akustischen Erfassungen im Bereich des Steinbruchs Raumünzach wurde die Fransenfledermaus im 
Herbst 2020 mit 42 Rufen im Fensterstollen Raumünzach nachgewiesen. Weitere 163 Rufe entstammten 
der Gruppe Myotis. Hier befindet sich ein Winterquartier der Fransenfledermaus. Der Manangementplan 
zum FFH-Gebiet „Talschwarzwald zwischen Bühlertal und Forbach“ dokumentiert ebenfalls ein 
Winterquartier der Fransenfledermaus im Fensterstollen (RP KARLSRUHE 2020). 
Auf dem Steinbruchsgelände konnten 2020 Einzelrufe der Fransenfledermaus nachgewiesen werden. 
Insgesamt wurden nur 57 Rufe er leise rufenden Art aufgezeichnet, welches auf eine geringe Verbreitung 
der Art im Untersuchungsgebiet deutet. 
Bei Netzfängen wurde 2013 eine weibliche (04.07.2013) und eine männliche (08.07.2013) 
Fransenfledermaus am Schwarzenbach gefangen, am 17.07.2014 wurde ein weiteres Männchen am 
Badener Sattel gefangen. Da keine laktierenden Weibchen gefangen wurden und sich Wochenstuben 
bevorzugt unterhalb 500 m ü. NN befinden (etwa ¾ aller nachgewiesenen Wochenstuben; MESCHEDE & 
RUDOLPH 2004), sind keine Wochenstubenverbände im Untersuchungsgebiet zu erwarten. Der KFN 
(Stand 2018) vorliegenden Nachweise der Fransenfledermaus sind in Forbach und Raumünzach aus 
Bauwerken in Form von Winterfunden bekannt.  

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 
Eine lokale Individuengemeinschaft ist nach Runge et al. (2010) bei Fledermäusen jeweils getrennt nach 
Wochenstuben-, Paarungs- und Überwinterungsphase zu unterscheiden. Jede dieser 
Quartiergemeinschaften stellt eine eigene lokale Individuengemeinschaft dar. Da die Art ihre 
Sommerquartiere häufig wechselt, bilden mehrere benachbarte (Wochenstuben-) Quartiere eine lokale 
Individuengemeinschaft.  
Im Untersuchungsgebiet konnten keine Sommerquartiere der Art festgestellt werden. Ein Winterquartier ist 
aus dem Fensterstollen Raumünzach und dem Steinbruch (Einzelfunde, Rufaufnahmen 2020) bekannt. 
Aus der Umgebung sind Sommerfunde aus Obertal (~15 km, Einzelquartier) und Schönegründ (~10 km, 
Einzelquartier) in Nistkästen bekannt. Winterquartiere der Art sind in Forbach (Einzelfunde), 
Klosterreichenbach (~13 km; 1-2 Individuen/ Jahr zwischen 1995 und 2011) und Schöngründ (~10 km, 
Einzelfunde) bekannt (KFN Stand 2018). Wochenstuben sind im 15 km Radius zum Untersuchungsgebiet 
bisher nicht bekannt. 
Aufgrund der fehlenden Quartierdaten können lediglich die beiden Winterquartiere als eigene lokale 
Individuengesellschaften der Fransenfledermaus abgegrenzt werden. Es wird jedoch angenommen, dass 
die erfassten Fransenfledermäuse einer lokalen Population angehören (Aktionsradius der Art im Sommer 
bis zu 6 km [DIETZ & KIEFER 2014]). Die lokale Population wird über das Untersuchungsgebiet hinaus 
fortbestehen da keine trennenden Strukturen (z. B. Autobahnen, Ackerflächen) das Untersuchungsgebiet 
begrenzen. Aufgrund der Wanderfähigkeit der Art (Wanderungen meist bis 90 km [ROER 1960], Einzeltiere 
>300 km [Dietz & Kiefer 2014]) wird die lokale Population aus pragmatischen Gründen mit dem Naturraum 
Nordschwarzwald gleichgesetzt. 
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Erhaltungszustand der lokalen Population 
Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Population, der 
Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe Kap. 2.5.3.2 der saP) bewertet. 
Insgesamt ergibt sich für die Fransenfledermaus ein guter Erhaltungszustand (B). 

Zustand der Population: „mittel-schlecht“ (C)  

Nach den Bewertungskriterien von RUNGE et al. (2010) ist die Anzahl an Weibchen und Jungtieren in den 
Wochenstuben sowie die Anzahl der Individuen und das Geschlechterverhältnis der Paarungsquartiere 
entscheidend für die Bewertung der lokalen Population. Im Winter kann die Anzahl überwinternder Tiere 
für die Bewertung der lokalen Population herangezogen werden. 

Da die erfassten und uns bekannten Daten Dritter keine vollständige Bestandserfassung aller Quartiere 
darstellen, ist eine exakte Bewertung der lokalen Population nicht möglich. Daher kann nur eine 
Annäherung getroffen werden, um den Zustand der Population zu bewerten: 

Insgesamt wurden 3 Fransenfledermäuse gefangen (1 Weibchen, 2 Männchen). In Bezug auf den 
durchgeführten Erfassungsaufwand von insgesamt 145 Netzfängen ergibt sich eine Fangquote von nur 
einer Fransenfledermaus pro knapp 50 Netzfängen. Auch von den aufgezeichneten Rufen konnten nur 
wenige der Fransenfledermaus zugeordnet werden. Diese Werte sind gering und deuten auf eine geringe 
Aktivität im Untersuchungsgebiet hin. Da das Untersuchungsgebiet einen repräsentativen Ausschnitt des 
Naturraums darstellt (ähnliche Höhenlage und Habitateignung wie im Großteil des Nordschwarzwalds) ist 
der Zustand der lokalen Population (Sommer) mittel bis schlecht (C).  

In den Winterquartieren Forbach, Raumünzach, Klosterreichenbach und Schöngründ wurden über 
mehrere Jahre einzelne Fransenfledermäuse gezählt (KFN 2018). Fransenfledermäuse nutzen oft tiefe 
Spalten in den Winterquartieren, wodurch einige Tiere unentdeckt bleiben, dennoch ist die Anzahl 
gefundener Fransenfledermäuse in Winterquartieren gering, sodass auch im Winter die lokale Population 
mittel bis schlecht (C) ist.  

Habitatqualität: „gut“ (B) 

Die Fransenfledermaus besiedelt eine Vielzahl von Lebensräumen und nutzt somit auch eine Vielzahl an 
Habitaten. Sie bezieht Quartiere sowohl in Baumhöhlen und Nistkästen im Wald, als auch in Bauwerken 
und in Siedlungen. Die Fransenfledermaus jagt sowohl im Wald als auch in baumbestandenen 
Offenlandflächen wie Parks und Gärten.  

Das Untersuchungsgebiet wurde hinsichtlich seiner Habitatqualität für die Fransenfledermaus bewertet. 
Dabei wurde das Quartierpotential separat zum Potential als Nahrungsraum betrachtet. Die Flächen und 
der Anteil dieser bezogen auf das gesamte Untersuchungsgebiet sind in Tabelle 21 der saP dargestellt. 

Durch die Nutzung von Gebäude- und Baumquartieren und einer Höhenpräferenz von unter 500 m ü. NN, 
aber einer Nutzung von Sommerquartieren auch bis 1000 m ü. NN, ist das Quartierpotential auf ~32,9 % 
des Untersuchungsgebiets hoch oder mittel. Dies sind vor allem alt- und totholzreichen Wälder und 
Siedlungen im Osten des Untersuchungsgebiets. 

Da die Fransenfledermaus sehr anpassungsfähig ist und eine Vielzahl von Strukturen als Jagdhabitate 
nutzt, ist die Kategorie „sehr gering/ kein Potential als Jagdhabitat“ nicht vergeben. Das Potential als 
Jaghabitat ist auf rund 88 % hoch oder mittel. Dies sind sowohl Waldflächen als auch Gärten und 
Lichtungen. Insgesamt ist die Habitatqualität mindesten „gut“ (B)  

Beeinträchtigungen: „mittel“ (B)  

Das Waldgebiet der lokalen Population ist nicht zerschnitten (z.B. durch stark befahrene Straßen), sodass 
die Fransenfledermaus barrierefrei zwischen Quartieren, Jagdhabitaten und Winterquartieren wechseln 
kann. Durch die Forstwirtschaft kann generell eine mittlere Beeinträchtigung (B) angenommen werden.  

      
 

3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

Vgl. Karte E.III.2.1 der saP 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte er-
folgen. 
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4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 
4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 

Im Zuge der Flächeninanspruchnahme (Baustelleneinrichtungsflächen, Arbeitsbereiche, 
Portale und Zufahrten) werden insgesamt etwa 13,3 ha Lebensraum der 
Fransenfledermaus dauerhaft bzw. temporär beansprucht. Obwohl keine Quartiere 
nachgewiesen wurden oder bekannt sind, können im Zuge der bauzeitlichen 
Baufeldfreimachung potentiell als Quartiere der Fransenfledermaus dienende 
Baumhöhlen und somit potentielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten verloren gehen.  

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich 

beschädigt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen 
unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
Im Zuge der Flächeninanspruchnahme (Baustelleneinrichtungsflächen, Arbeitsbereiche, 
Portale und Zufahrten) werden insgesamt etwa 13,3 ha Lebensraum der 
Fransenfledermaus dauerhaft bzw. temporär beansprucht. Diese dienen der 
Fransenfledermaus zum Teil als Jagdhabitat. Da jedoch keine Quartiere in der 
Umgebung nachgewiesen werden konnten oder durch Dritte bekannt sind, werden 
diese Jagdhabitate nur kleine, nicht essentielle Teile eines größeren Jagdhabitats der 
anpassungsfähigen Art darstellen. Die Funktionsfähigkeit von potentiellen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten bleiben erhalten. 

 
c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 

Fransenfledermäuse sind empfindlich gegenüber Lichtimmissionen, welche bei dem 
Vorhaben durch nächtliche Transportfahrten und Baustellenbeleuchtungen auftreten. 
Diese führt jedoch höchstens zu einer kleinflächigen Meidung von Teiljagdhabitaten und 
hat keinen Einfluss auf die Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Fransenfledermaus. 

 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
Der Verlust von Baumhöhlen ist unvermeidbar. 

 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Das Vorhaben ist nach § 15 BNatSchG zulässig, weil vermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft unterbleiben und die nicht vermeidbaren Eingriffe vollständig kompensiert 
werden. 

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  

Da die beanspruchten Flächen weitestgehend ein geringes Quartierpotential für die 
Fransenfledermaus besitzen, ist davon auszugehen, dass ein Ausweichen ohne 
Beeinträchtigung möglich ist. 
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g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 

Da das Vorhaben keine Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 3 bzw. Nr. 2 BNatschG bei 
der Fransenfledermaus auslöst, sind auch keine Kompensationsmaßnahmen notwendig. 
Durch folgende u.a. für das Braune Langohr und die Wasserfledermaus geschaffene 
Kompensationsmaßnahmen werden jedoch auch die Fransenfledermäuse profitieren: 

 Verbesserung des Quartierangebots für Fledermäuse im Wald durch künstliche Quar-
tiere (Maßnahme KQ1)  

 Nutzungsaufgabe von Waldbeständen auf insgesamt rd. 57 ha (Maßnahmen KN1 
und KN2)  

 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: LBP Kap. 6.1 & 6.3; saP Kap. 4 
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 
 

      
 

 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Die Fällung von Bäumen mit Quartierpotential kann ohne die Durchführung von 
Vermeidungsmaßnahmen zu Verletzung oder Tötung von Fledermäusen führen. 

 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 

Eine Erhöhung des Tötungsrisikos durch Kollisionen mit Baustellenfahrzeugen ist nicht zu 
erwarten. Nach einer Veröffentlichung des LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR 

SCHLESWIG-HOLSTEIN (2011) steigt das Kollisionsrisiko erst ab einer Geschwindigkeit von 
>50 km/h. Diese Geschwindigkeiten werden höchstens auf der L83 oder B462 erreicht, 
welche bereits im ist-Zustand stark befahrene Straßen sind, die von Fledermäusen 
gemieden werden. 
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Sich möglicherweise in Baumhöhlen befindlichen Tiere, werden durch die Fäll- und 
Rodungszeitenbeschränkung (V1) geschützt. Im Herbst werden mögliche Winterquartiere 
in Bäumen mit dem Reusenprinzip verschlossen, sodass ein Besatz dieser Bäume zum 
Zeitpunkt der Baumfällung ausgeschlossen ist. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: saP Kap. 4.1.1; LBP Kap. 3.1 

 
  

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
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4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Bekannte Fledermauswinterquartiere befinden sich außerhalb des Wirkraums des Vorha-
bens. Eine erhebliche Störung ist nicht zu erwarten. 

 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 

6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)             
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Kleine Bartfledermaus 
Stand: Mai 2012 

  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  
 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäi-

schen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen 
der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitpla-
nung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Euro-
päischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils geson-
derte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutz-
rechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. 

 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Die geplante Erneuerung und der Ausbau des Wasserkraftwerkstandorts RFW in Forbach umfassen im We-
sentlichen die folgenden Anlagebestandteile und die zugehörigen Baumaßnahmen: 

 Neuanlage von Schwarzenbachwerk und Murgwerk in einer gemeinsamen Kraftwerkskaverne (Unter-
stufe), Umbau des Schwarzenbachwerks zu einem Pumpspeicherkraftwerk zwischen Schwarzenbach-
talsperre und Murg 

 Erweiterung des Ausgleichsbeckens Forbach durch einen unterirdischen Kavernenwasserspeicher 
westlich des Rudolf-Fettweis-Werks 

Hiermit sind umfangreiche Transportvorgänge verbunden, insbesondere Massenbewegungen im Zusammen-
hang mit der Anlage der unterirdischen Bauwerksanlagen (Kraftwerkskaverne, Kavernenwasserspeicher).  
 
Die gesamten Ausbruchmassen werden in den von der VSG Schwarzwald-Granit Werke GmbH & Co. KG 
(kurz: VSG) betriebenen Steinbruch Murgschifferschaft (MU-Bruch) verbracht, dort gelagert, aufbereitet und 
künftig als Baustoff vertrieben werden. Das gesamte Ausbruchmaterial geht in das Eigentum der VSG über 
(Einlagerung, Aufbereitung und Weitervermarktung der Ausbruchmassen ist Gegenstand eines eigenständigen 
Verfahrens der VSG zur Immissionsschutzrechtlichen Änderungs-Genehmigung). 
Für die Dauer der Bauzeit müssen insbesondere forstlich genutzte Wege im Wald ausgebaut bzw. verbreitert 
werden. 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Artenschutzrechtliche Prüfung (Anlage E.III) 
 LBP (Anlage E.IV) 
 Technische Beschreibung der Anlagen (Anlagenteil A.V) 
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2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name  

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

      
Kleine Bartfleder-
maus 

      
Myotis mystacinus 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-

gefasst werden. 

 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Lebensraum: Sehr anpassungsfähige Art, die viele Lebensraumtypen nutzt. Quartiere eher in Gebäuden, 
  Jagdhabitate sowohl in Wäldern als auch in strukturreichem Offenland mit dörflichen 
  Siedlungen. Quartiere im Sommer (Wochenstuben-, Einzel- und Paarungsquartiere) v. a. in 
  spaltenförmigen Hohlräumen an Gebäuden (z.B. hinter Fensterläden), selten an Bäumen 
  (Spechthöhlen, Rindenschuppen, Baumspalten) oder in Nistkästen (BRAUN & DIETERLEN 
  2003). Winterquartiere unterirdisch (Höhlen, Stollen, Keller) 
  Jagdhabitate v.a. in gehölzreichen Kulturlandschaftsabschnitten und in von Schneisen /  
  Lichtungen durchsetzten Wäldern, seltener in Dörfern (an Straßenlampen); kennzeichnend  
  ist oftmals eine hohe Dichte an Kleingewässern in den Jagdgebieten. 
  Keine strikte Höhenpräferenz; In Baden-Württemberg im Sommer bis 600 m ü. NN, Winter-
  quartiere in der Slowakei bis 1800 m ü. NN 
Aktionsradius: Entfernung zwischen den Quartieren und den Jagdgebieten bis zu 5 km 
  Bis zu 12 Teiljagdhabitate (je ~60 ha) auf bis zu 800 ha (durchschnittlich 230 ha) gesamt  
  Aktionsraum. Quartierwechsel i. d. R. alle 10-14 Tage 
Phänologie Wochenstubenzeit: Mai – August 
  Jungenaufzucht: Juni – Juli/August  
  Paarung: September – April; in Männchen- und im Winterquartier 
  Winterquartier: Oktober /November– April 
Dispersionsverhalten: Vermutlich eher Ortstreu (Durch Verwechselungen mit der Brandtfledermaus  
  in der Literatur nicht eindeutig); kleinräumige Wanderungen von <50 – 100 km 

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen 

Die Kleine Bartfledermaus ist durch die unmittelbaren Lebensraumverluste über Flächeninanspruchnahme 
hinausgehend gegenüber Lichtimmissionen und Kollisionen im Straßenverkehr sowie der Zerschneidung 
von Habitaten und gegenüber Sanierungsarbeiten an Gebäuden empfindlich.  
Flächeninanspruchnahme von Wald führt zu einem Verlust von Jagdhabitaten und ggf. Einzelquartieren 
der Art. Nach dem SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR 
(2012) ist die Kleine Bartfledermaus empfindlich gegenüber Licht und Kollisionen im Straßenverkehr. Die 
Kleine Bartfledermaus meidet Bereiche mit verstärkter Lichtimmission. Durch starke Lichtquellen können 
Beutetiere aus den Jagdhabitaten zu den Stellen mit erhöhter Lichtintensität gelockt werden, wodurch die 
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Jagdhabitate an Qualität verlieren können (RYDELL 1992; SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR 
WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR 2012).  
Wie alle in Baden-Württemberg vorkommenden Fledermäuse der Gattung Myotis, fliegt auch die Kleine 
Bartfledermaus meist strukturgebunden, was sie empfindlich gegenüber der Zerschneidung von Habitaten 
macht. Die Orientierung an Leitlinien kann außerdem zu einem erhöhten Kollisionsrisiko führen, wenn die 
Tiere sich an Schallschutzwänden, Alleen oder Ähnlichem orientieren. Nach einer Veröffentlichung des 
LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR SCHLESWIG-HOLSTEIN (2011) steigt das Kollisionsrisiko jedoch 
erst ab einer Geschwindigkeit von >50 km/h. 
Da sich die Quartiere von Kleinen Bartfledermäusen vor allem in Gebäuden befinden, sind sie empfindlich 
gegenüber dem Verlust von Gebäudestrukturen und der Sanierung von Gebäuden, die das 
Quartierpotential verringern (Verschluss von Gebäudespalten, Verwendung von giftigen Holzlasuren). 

 
3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 
4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Im Untersuchungsgebiet wurde die Kleine Bartfledermaus eindeutig durch Netzfänge nachgewiesen. 
Weiter gab es akustische Hinweise auf die Art. Die Rufe der Kleinen Bartfledermaus sind nicht von jenen 
der Brandtfledermaus zu unterscheiden. Da beide Schwesterarten im Untersuchungsgebiet vorkommen, 
stammen zumindest ein Teil der Rufe von der Kleinen Bartfledermaus. Sie werden als Artenpaar Kleine 
Bartfledermaus/ Brandtfledermaus zusammengefasst. 
Akustisch wurde das Artenpaar (Kleine Bartfledermaus/ Brandtfledermaus) im gesamten 
Untersuchungsgebiet häufig (6,5 % aller Rufe) nachgewiesen. Vor allem entlang des Schwarzenbachs und 
nördlich des Steinbruchs Schneidersköpfle und dem Seekopf wurde das Artenpaar häufiger 
nachgewiesen. Aber unter anderem auch am Badener Sattel, am Wegscheid, an der 
Schwarzenbachtalsperre und in Forbach wurden Rufe des Artenpaars aufgezeichnet (vgl. Karte 2 der 
saP). Die meisten Rufe wurden im Juni und Juli aufgezeichnet, 2015 auch im August. Vermutlich wird das 
Untersuchungsgebiet vor allem an warmen Tagen von den Arten aufgesucht. 
Bei Netzfängen wurde im Juli 2014 und im Juli 2015 je ein Männchen der Kleinen Bartfledermaus 
gefangen. 2014 wurde das Männchen im lichten Bestand südlich des Vinizialwegs gefangen. Vermutlich 
handelte es sich hierbei um ein jagendes Tier. Das im Jahr 2015 gefangene Männchen, wurde an der 
Grenze zum Nationalpark auf dem Seekopf gefangen. Ob das Tier den Seekopf nur überflogen hat oder 
das Gebiet als Jagdhabitat nutzt, ist unklar. 
Im Jahr 2020 konnten im Bereich des Steinbruchs Raumünzach (MU-Bruch) keine Rufe des Artenpaars 
Kleine Bartfledermaus/Brandtfledermaus aufgenommen werden. 
In Raumünzach liegt ein Winterquartier des Artenpaars Kleine Bartfledermaus/Brandtfledermaus und ein 
Zwischenquartier der Kleinen Bartfledermaus (KFN Stand 2018). 
Im Umkreis von 15 km des Untersuchungsgebiets sind neben Einzelnachweisen des Artenpaars Kleine 
Bartfledermaus/ Brandtfledermaus (im Winterquartier nicht eindeutig voneinander zu unterscheiden, ohne 
die Tiere im Winterschlaf zu stören) in Winterquartieren in Forbach-Gausbach (<1 km), Forbach (<1 km), 
Langenbrand (~2 km), Klosterreichenbach (~13 km) und Schönegründ (~8 km) auch Zwischenquartiere 
der Kleinen Bartfledermaus in Langenbrand (~2 km), und Lautenbach (~10 km) bekannt. Weiter sind 
Fluggebieten der Art in Simmersfeld (~10 km), Bühl (~8 km), Lichtenau (~7 km) und Baden-Baden (~10 
km) bekannt (KFN Stand 2018). Bei einigen Nachweisen ist jedoch nicht sicher, ob es sich um die Keine 
Bartfledermaus oder ihre Schwesterart die Brandtfledermaus handelt. Obwohl die Färbung Anhaltspunkte 
zur Bestimmung gibt, sind die beiden Arten nur anhand von Zahnmerkmalen oder der Penisform eindeutig 
voneinander zu unterscheiden, welche im Winterquartier nicht kontrolliert werden können, ohne die Tiere 
aufzuwecken. Dies würde großen Stress für die Tiere bedeuten und kann dazu führen, dass letzte 
Fettreserven verbraucht werden und das Tier nicht über den Winter kommt. 

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
Eine lokale Individuengemeinschaft ist nach RUNGE et al. (2010) bei Fledermäusen jeweils getrennt nach 
Wochenstuben-, Paarungs- und Überwinterungsphase zu unterscheiden. Jede dieser 
Quartiergemeinschaften stellt eine eigene lokale Individuengemeinschaft dar. Da die Wochenstuben der 
Kleinen Bartfledermaus zum Teil auf mehrere Quartiere verteilt sind, bilden mehrere benachbarte 
Wochenstubenquartiere eine lokale Individuengemeinschaft. Für das Untersuchungsgebiet liegen 
Einzelfunde aus Raumünzach als Winter- bzw. Zwischenquartier vor. Aus der Umgebung sind keine 
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Wochenstuben, einzig Einzelfunde aus Winter- und Zwischenquartiere bekannt (KFN 2018). Da die 
Individuengruppen der Winterquartiere jeweils eigene Individuengemeinschaften darstellen, sind eine 
Individuengruppe aus dem Untersuchungsgebiet (Raumünzach), drei Individuengemeinschaften in der 
näheren Umgebung (Forbach-Gausbach [<1 km], Forbach [<1 km], Langenbrand [~2 km]), sowie zwei 
weitere im weiteren Umkreis (Klosterreichenbach [~13 km] und Schönegründ [~8 km]) abzugrenzen. 
Aufgrund des großen Aktionsradius der Art (5 km zwischen Quartieren und Jagdhabitaten [DIETZ & 
KIEFER 2014]) ist zu erwarten, dass die im Untersuchungsgebiet erfassten Kleinen Bartfledermäuse und 
die Individuengemeinschaften der Winterquartiere einer lokalen Population angehören. Die lokale 
Population wird über das Untersuchungsgebiet hinaus fortbestehen da keine trennenden Strukturen (z. B. 
Autobahnen, Ackerflächen) das Untersuchungsgebiet begrenzen. Aufgrund der Wanderfähigkeit der Art 
(bis 100 km zwischen Sommer- und Winterquartier [DIETZ & KIEFER 2014]) wird die lokale Population aus 
pragmatischen Gründen mit dem Naturraum Nordschwarzwald gleichgesetzt. 
 
Erhaltungszustand der lokalen Population 
Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Population, der 
Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe Kap. 2.5.3.2 der saP) bewertet. 
Insgesamt ergibt sich für die Kleine Bartfledermaus ein guter Erhaltungszustand (B). 

Zustand der Population: „gut“ (B) 

Nach den Bewertungskriterien von RUNGE et al. (2010) ist die Anzahl an Weibchen und Jungtieren in den 
Wochenstuben sowie die Anzahl der Individuen und das Geschlechterverhältnis der Paarungsquartiere 
entscheidend für die Bewertung der lokalen Population. Im Winter kann die Anzahl überwinternder Tiere 
für die Bewertung der lokalen Population herangezogen werden. 

Da die erfassten und uns bekannten Daten Dritter keine vollständige Bestandserfassung aller Quartiere 
darstellen, ist eine exakte Bewertung der lokalen Population nicht möglich. Daher kann nur eine 
Annäherung getroffen werden, um den Zustand der Population zu bewerten: 

Im Untersuchungsgebiet wurden insgesamt zwei Kleine Bartfledermäuse gefangen. In Bezug auf den 
durchgeführten Erfassungsaufwand von insgesamt 145 Netzfängen ergibt sich eine Fangquote von nur 
einer kleinen Bartfledermaus pro 90 Netzfängen. Dieser Wert ist gering und deutet auf eine geringe 
Aktivität im Untersuchungsgebiet hin. Da bei akustischen Erfassungen nicht sicher unterschieden werden 
kann, welcher Anteil der Rufe tatsächlich von der Kleinen Bartfledermaus und welche von der 
Brandtfledermaus stammen, ist die Akustik nicht geeignet um den Zustand der lokalen Population 
abzuleiten. 

In den Winterquartieren Forbach, Gausbach, Raumünzach, Langenbrand, Klosterreichenbach und 
Schönegründ wurden z. T. über mehrere Jahre einzelne Bartfledermäuse (unsicher ob Kleine 
Bartfledermaus oder Brandtfledermaus) gezählt. Obwohl ein Winterquartier im und fünf Winterquartiere in 
geringer Entfernung zum Untersuchungsgebiet liegen, ist die Anzahl nachgewiesener Kleiner 
Bartfledermäuse in den Winterquartieren insgesamt gering.  

Laut BRAUN & DIETERLEN (2003) besitzen die Bestände der Kleinen Bartfledermaus im Nordschwarzwald 
jedoch einen „guten“ Zustand. Die Kleine Bartfledermaus ist auch auf den Verbreitungskarten der LUBW 
(Stand 2012) und BFN (Stand 2006) im Nordschwarzwald gut vertreten. Insgesamt wird der Zustand der 
lokalen Population daher mit „gut“ (B) bewertet.  

Habitatqualität: „gut“ (B) 

Die Kleine Bartfledermaus besiedelt eine Vielzahl von Lebensräumen und nutzt somit auch eine Vielzahl 
an Habitaten. Sie nutzt vor allem Quartiere in Gebäuden, seltener in Baumhöhlen. Sie jagt sowohl im Wald 
und entlang von Fließgewässern als auch in baumbestandenen Offenlandflächen wie Parks und Gärten.  

Das Untersuchungsgebiet wurde hinsichtlich seiner Habitatqualität für die Kleine Bartfledermaus bewertet. 
Dabei wurde das Quartierpotential separat zum Potential als Nahrungsraum betrachtet. Die Flächen und 
der Anteil dieser bezogen auf das gesamte Untersuchungsgebiet sind in Tabelle 24 der saP dargestellt. 

Bei einer Höhenpräferenz von unter 600 m ü. NN ist das Quartierpotential auf rund 12,0 % des 
Untersuchungsgebiets hoch oder mittel. Dies sind vor allem alt- und totholzreiche Wälder und Siedlungen 
im Osten des Untersuchungsgebiets. Gebäude im Nordschwarzwald haben häufig Fensterläden oder 
Holzverkleidungen, welche bevorzugte Quartierstrukturen der Kleinen Bartfledermaus sind.  

Da die Kleine Bartfledermaus sehr anpassungsfähig ist und eine Vielzahl von Strukturen als Jagdhabitate 
nutzt, ist die Kategorie „sehr gering/ kein Potential als Jagdhabitat“ nicht vergeben. Das Potential als 
Jaghabitat ist auf rund 35,8 % hoch oder mittel. Dies sind sowohl Waldflächen als auch Gärten, 
Streuobstwiesen und Lichtungen. Insgesamt ist die Habitatqualität mindestens „gut“ (B)  
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Beeinträchtigungen: „mittel“ (B)  

Das Waldgebiet der lokalen Population ist nicht zerschnitten (z. B. durch stark befahrene Straßen), sodass 
die Kleine Bartfledermaus barrierefrei zwischen Quartieren, Jagdhabitaten und Winterquartieren wechseln 
kann. Durch die Forstwirtschaft kann generell eine mittlere Beeinträchtigung (B) angenommen werden. Die 
Gebäudesubstanz ist weitestgehend intakt. Im Schwarzwald sind Gebäude mit Fensterläden und 
Holzvertäfelungen (bevorzugte Quartierstrukturen der Kleinen Bartfledermaus) charakteristisch und 
werden bei Renovierungsarbeiten i. d. R. erhalten.  

 
 

3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

Vgl. Karte E.III.2.2 der saP 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte er-
folgen. 

  

 

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
Da sich die Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Kleinen Bartfledermaus vorrangig in 
Gebäuden und i.d.R. unterhalb von 600 m ü. NN befinden, sind im Untersuchungsgebiet 
keine Fortpflanzungs- oder Ruhestätten zu erwarten, die durch das Vorhaben beschädigt 
oder zerstört werden können.  

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschä-

digt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen un-
bestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
Im Zuge der Flächeninanspruchnahme (Baustelleneinrichtungsflächen, Arbeitsbereiche, 
Portale und Zufahrten) wird Lebensraum der Kleinen Bartfledermaus dauerhaft bzw. 
temporär beansprucht. Dieser dient der Kleinen Bartfledermaus zum Teil als 
Jagdhabitat. Da jedoch keine Quartiere in der Umgebung zu erwarten sind, werden 
diese Jagdhabitate nur kleine, nicht essentielle Teile eines größeren Jagdhabitats der 
anpassungsfähigen Art darstellen. Die Funktionsfähigkeit von potentiellen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten bleibt erhalten. 

 
c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 

Diese Auswirkung tritt nicht auf.  
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d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
Der Verlust von Baumhöhlen ist unvermeidbar. 
 

 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Das Vorhaben ist nach § 15 BNatSchG zulässig, weil vermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft unterbleiben und die nicht vermeidbaren Eingriffe vollständig kompensiert 
werden. 

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  

Da die beanspruchten Flächen weitestgehend ein (sehr) geringes Quartierpotential für 
die Kleine Bartfledermaus besitzen, ist davon auszugehen, dass ein Ausweichen ohne 
Beeinträchtigung möglich ist. 

 
g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 

Da das Vorhaben keine Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 3 bzw. Nr. 2 BNatschG bei 
der Kleinen Bartfledermaus auslöst, sind auch keine Kompensationsmaßnahmen notwen-
dig. Durch folgende u.a. für das Braune Langohr und die Wasserfledermaus geschaffene 
Kompensationsmaßnahmen werden jedoch auch die Kleinen Bartfledermäuse profitieren: 

 Verbesserung des Quartierangebots für Fledermäuse im Wald durch künstliche Quar-
tiere (Maßnahme KQ1)  

 Nutzungsaufgabe von Waldbeständen auf insgesamt rd. 57 ha (Maßnahmen KN1 
und KN2)  

 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: LBP Kap. 6.1 & 6.3 
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 
 

      
 

 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Baumquartiere werden von der Art nur selten genutzt, dann jedoch in tieferen Lagen (bis 
600 m ü. NN). Deswegen ist nicht davon auszugehen, dass sich Kleine Bartfledermäuse 
in den zu fällenden Bäumen befinden, es ist jedoch nicht gänzlich auszuschließen. 
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b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 

Eine Erhöhung des Tötungsrisikos durch Kollisionen mit Baustellenfahrzeugen ist nicht zu 
erwarten. Nach einer Veröffentlichung des LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR 

SCHLESWIG-HOLSTEIN (2011) steigt das Kollisionsrisiko erst ab einer Geschwindigkeit von 
>50 km/h. Diese Geschwindigkeiten werden höchstens auf der L83 oder B462 erreicht, 
welche bereits im ist-Zustand stark befahrene Straßen sind, die von Fledermäusen ge-
mieden werden. 
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Sich möglicherweise in Baumhöhlen befindlichen Tiere, werden durch die Fäll- und Ro-
dungszeitenbeschränkung (V1) geschützt. Im Herbst werden mögliche Winterquartiere in 
Bäumen mit dem Reusenprinzip verschlossen, sodass ein Besatz dieser Bäume zum 
Zeitpunkt der Baumfällung ausgeschlossen ist. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: saP Kap. 4.1.1; LBP Kap. 3.1 
 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 
 

4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Bekannte Fledermauswinterquartiere befinden sich außerhalb des Wirkraums des Vorha-
bens. Eine erhebliche Störung ist nicht zu erwarten. 

 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
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6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)             
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Brandtfledermaus 
Stand: Mai 2012 

  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  
 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäi-

schen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen 
der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitpla-
nung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Euro-
päischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils geson-
derte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutz-
rechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. 

 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Die geplante Erneuerung und der Ausbau des Wasserkraftwerkstandorts RFW in Forbach umfassen im We-
sentlichen die folgenden Anlagebestandteile und die zugehörigen Baumaßnahmen: 

 Neuanlage von Schwarzenbachwerk und Murgwerk in einer gemeinsamen Kraftwerkskaverne (Unter-
stufe), Umbau des Schwarzenbachwerks zu einem Pumpspeicherkraftwerk zwischen Schwarzenbach-
talsperre und Murg 

 Erweiterung des Ausgleichsbeckens Forbach durch einen unterirdischen Kavernenwasserspeicher 
westlich des Rudolf-Fettweis-Werks 

Hiermit sind umfangreiche Transportvorgänge verbunden, insbesondere Massenbewegungen im Zusammen-
hang mit der Anlage der unterirdischen Bauwerksanlagen (Kraftwerkskaverne, Kavernenwasserspeicher).  
 
Die gesamten Ausbruchmassen werden in den von der VSG Schwarzwald-Granit Werke GmbH & Co. KG 
(kurz: VSG) betriebenen Steinbruch Murgschifferschaft (MU-Bruch) verbracht, dort gelagert, aufbereitet und 
künftig als Baustoff vertrieben werden. Das gesamte Ausbruchmaterial geht in das Eigentum der VSG über 
(Einlagerung, Aufbereitung und Weitervermarktung der Ausbruchmassen ist Gegenstand eines eigenständigen 
Verfahrens der VSG zur Immissionsschutzrechtlichen Änderungs-Genehmigung). 
Für die Dauer der Bauzeit müssen insbesondere forstlich genutzte Wege im Wald ausgebaut bzw. verbreitert 
werden. 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Artenschutzrechtliche Prüfung (Anlage E.III) 
 LBP (Anlage E.IV) 
 Technische Beschreibung der Anlagen (Anlagenteil A.V) 
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2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name  

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

      
Brandtfledermaus 

      
Myotis brandtii 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-

gefasst werden. 

 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Lebensraum: Vor allem Biotopkomplexe aus Wäldern und Gewässern (z. B. Au- und Moorwälder). 
  Wochenstubenquartiere in Baumhöhlen, Baumspalten und in Spalten an und in Gebäuden 
  (Dachböden, Zwischendachspalten) Einzelquartiere in Gebäudespalten, Baumspalten und 
  Nistkästen. Jagdhabitate v. a. in gewässernahen Wäldern, auch an Gehölzbeständen im  
  Offenland. Mindestgröße der Jagdgebiete rund 20 ha 
  In Baden-Württemberg Sommernachweise bis 730 m ü. NN (aber geringe Nachweisdichte; 
  BRAUN & DIETERLEN 2003); vermutlich auch Wochenstuben bis >1.000 m ü. NN (Almhütte 
  in den Alpen; MESCHEDE & RUDOLPH 2004) 
Aktionsradius: Bis zu 13 Teiljagdhabitate (1-4 ha groß) in bis zu 10 km Entfernung vom Sommerquartier. 
  Aktionsraum z. T. >100 km² 
Phänologie Wochenstubenzeit: Mai/Juni – Juli/August 
  Jungenaufzucht: Mitte Juni – Juli/August  
  Paarung: im Winterquartier 
  Winterquartier: Oktober – März/April 
Dispersionsverhalten: Vermutlich weitestgehend ortstreu (Durch Verwechselungen mit der Kleinen Bart-
  fledermaus in der Literatur nicht eindeutig). Kleinräumige Wanderungen von oft unter 40 km, 
  selten über 100 km (max. 308 km) 
 
Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen 

Die Brandtfledermaus ist durch die unmittelbaren Lebensraumverluste über Flächeninanspruchnahme 
hinausgehend gegenüber Lichtimmissionen und Kollisionen im Straßenverkehr sowie der Zerschneidung von 
Habitaten und gegenüber Sanierungsarbeiten an Gebäuden empfindlich.  
Flächeninanspruchnahme von Wald führt bei der Art zu einem Verlust von Quartiermöglichkeiten und von 
Jagdhabitaten. Nach dem SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND 
VERKEHR (2012) ist die Brandtfledermaus empfindlich gegenüber Licht und Kollisionen im Straßenverkehr. 
Die Brandtfledermaus meidet Bereiche mit verstärkter Lichtimmission. Durch starke Lichtquellen können 
Beutetiere aus den Jagdhabitaten zu den Stellen mit erhöhter Lichtintensität gelockt werden, wodurch die 
Jagdhabitate an Qualität verlieren können (RYDELL 1992; SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR 
WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR 2012).  
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Wie alle in Baden-Württemberg vorkommenden Fledermäuse der Gattung Myotis, fliegt auch die 
Brandtfledermaus meist strukturgebunden, was sie empfindlich gegenüber der Zerschneidung von Habitaten 
macht. Die Orientierung an Leitlinien kann außerdem zu einem erhöhten Kollisionsrisiko führen, wenn die 
Tiere sich an Schallschutzwänden, Alleen oder Ähnlichem orientieren. Nach einer Veröffentlichung des 
LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR SCHLESWIG-HOLSTEIN (2011) steigt das Kollisionsrisiko jedoch erst 
ab einer Geschwindigkeit von >50 km/h. 
Da sich die Quartiere von Brandtfledermäusen unter anderem in Gebäuden befinden, sind sie empfindlich 
gegenüber dem Verlust von Gebäudestrukturen und der Sanierung von Gebäuden, die das Quartierpotential 
verringern (Verschluss von Gebäudespalten, Verwendung von giftigen Holzlasuren). 

 
3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 
4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Im Untersuchungsgebiet wurde die Brandtfledermaus eindeutig durch Netzfänge nachgewiesen. Weiter gab 
es akustische Hinweise auf die Art. Die Rufe der Brandtfledermaus sind nicht von jenen der Kleinen 
Bartfledermaus zu unterscheiden. Da beide Schwesterarten im Untersuchungsgebiet vorkommen, stammen 
zumindest ein Teil der Rufe von der Brandtfledermaus. Sie werden als Artenpaar Kleine Bartfledermaus/ 
Brandtfledermaus zusammengefasst. 
Akustisch wurde das Artenpaar (Kleine Bartfledermaus/ Brandtfledermaus) im gesamten 
Untersuchungsgebiet häufig (6,5 % aller Rufe) nachgewiesen. Vor allem entlang des Schwarzenbachs und 
nördlich des Steinbruchs Schneidersköpfle und dem Seekopf wurde das Artenpaar häufiger nachgewiesen. 
Aber unter anderem auch am Badener Sattel, am Wegscheid, an der Schwarzenbachtalsperre und in 
Forbach wurden Rufe des Artenpaars aufgezeichnet (vgl. Karte 3 der saP). Die meisten Rufe wurden im Juni 
und Juli aufgezeichnet, 2015 auch im August.  
Bei Netzfängen wurden im Sommer 2014 drei Männchen der Brandtfledermaus gefangen. Zwei der 
Männchen wurden am Wegscheid gefangen (22.07. & 11.08.2014) und ein weiteres nahe dem Herrenwieser 
See (25.06.2014), welches besendert wurde. Das Sendertier konnte zu zwei Quartieren im Großen 
Heiligenwald (zwischen Herrenwieser See und Streitmannköpfe) zurückverfolgt werden (vgl. Karte 3 der 
saP). Beide Quartiere befanden sich in alten vitalen Fichten nur wenige 100 m voneinander entfernt. Eine 
Nutzung des ersten Quartiers konnte vom 26.06 bis 28.06.2014 nachgewiesen werden. Bei einer 
Ausflugszählung am 26.06 ist ein weiteres Tier mit dem Sendertier ausgeflogen. Das Zweite Quartier wurde 
mindestens vom 29.06 bis 05.07. von dem Sendertier genutzt. Das Sendertier jagte in den fichten-
dominierten Beständen um und nördlich des Seebachs (Telemetrieergebnisse). 
Vermutlich werden die Brandtfledermäuse die gewässernahen Waldgebiete im Untersuchungsgebiet als 
Jagdhabitat nutzen. Die am Wegscheid gefangenen Männchen nutzen den breiten Waldweg vermutlich als 
Flugroute.  
Im Jahr 2020 konnten im Bereich des Steinbruchs Raumünzach (MU-Bruch) keine Rufe des Artenpaars 
Kleine Bartfledermaus/Brandtfledermaus aufgenommen werden. 
In Raumünzach liegt ein Winterquartier des Artenpaars Kleine Bartfledermaus/Brandtfledermaus (KfN Stand 
2018). 
Im Umkreis von 15 km des Untersuchungsgebiets sind neben Einzelnachweisen des Artenpaars Kleine 
Bartfledermaus/ Brandtfledermaus (im Winterquartier nicht eindeutig voneinander zu unterscheiden, ohne die 
Tiere im Winterschlaf zu stören) aus Winterquartieren in Forbach-Gausbach (<1 km), Forbach (<1 km),  
Langenbrand (~2 km), Klosterreichenbach (~13 km) und Schönegründ (~8 km) auch ein Zwischenquartiere 
der Brandtfledermaus in Eisental (~8 km) und ein Jagdgebiet in Obertal (~15 km) bekannt (KFN Stand 2018).  
 

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 
Eine lokale Individuengemeinschaft ist nach RUNGE et al. (2010) bei Fledermäusen jeweils getrennt nach 
Wochenstuben-, Paarungs- und Überwinterungsphase zu unterscheiden. Jede dieser 
Quartiergemeinschaften stellt eine eigene lokale Individuengemeinschaft dar.  
Im Untersuchungsgebiet konnten keine Wochenstuben der Art festgestellt werden. Ein Winterquartier 
befindet sich in Raumünzach (KfN Stand 2018). Da die Paarung der Brandtfledermaus hauptsächlich in 
Winterquartieren stattfindet (BRAUN & DIETERLEN 2003), können keine Individuengemeinschaften durch 
die Paarungsquartiere abgegrenzt werden.  
Aus der Umgebung sind keine Wochenstuben, einzig ein Zwischenquartier in Eisental (~8 km nordwestlich 
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des Untersuchungsgebiets) und Einzelfunde aus Winterquartieren, welche nicht sicher von denen der 
Kleinen Bartfledermaus unterschieden werden konnten, bekannt (KFN 2018). Obwohl die Färbung 
Anhaltspunkte zur Bestimmung gibt, sind die beiden Arten nur anhand von Zahnmerkmalen oder der 
Penisform eindeutig voneinander zu unterscheiden, welche im Winterquartier nicht kontrolliert werden 
können, ohne die Tiere aufzuwecken. Dies würde großen Stress für die Tiere bedeuten und kann dazu 
führen, dass letzte Fettreserven verbraucht werden und das Tier nicht über den Winter kommt.  
Da die Individuengruppen der Winterquartiere jeweils eigene Individuengemeinschaften darstellen, sind eine 
Individuengemeinschaft in dem Untersuchungsgebiet (Raumünzach), drei Individuengemeinschaften in der 
näheren Umgebung (Forbach-Gausbach [<1 km], Forbach [<1 km], Langenbrand [~2 km]), sowie zwei 
weitere in einem weiteren Umkreis (Klosterreichenbach [~13 km] und Schönegründ [~8 km]) abzugrenzen. 
Aufgrund des großen Aktionsradius der Art (10 km zwischen Quartieren und Jagdhabitaten [DIETZ & 
KIEFER 2014]) ist zu erwarten, dass die im Untersuchungsgebiet erfassten Brandtfledermäuse und die 
Individuengemeinschaften der Winterquartiere einer lokalen Population angehören. Die lokale Population 
wird über das Untersuchungsgebiet hinaus fortbestehen da keine trennenden Strukturen (z. B. Autobahnen, 
Ackerflächen) das Untersuchungsgebiet begrenzen. Aufgrund der Wanderfähigkeit der Art (bis 100 km 
zwischen Sommer- und Winterquartier [DIETZ & KIEFER 2014]) wird die lokale Population aus 
pragmatischen Gründen mit dem Naturraum Nordschwarzwald gleichgesetzt. 
 
Erhaltungszustand der lokalen Population 
Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Population, der 
Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe Kap. 2.5.3.2 der saP) bewertet. 
Insgesamt ergibt sich für die Brandtfledermaus ein „guter“ Erhaltungszustand (B). 

Zustand der Population: „mittel-schlecht“ (C)  

Nach den Bewertungskriterien von RUNGE et al. (2010) ist die Anzahl an Weibchen und Jungtieren in den 
Wochenstuben entscheidend für die Bewertung der lokalen Population. Im Winter kann die Anzahl 
überwinternder Tiere für die Bewertung der lokalen Population herangezogen werden. 
Da die erfassten und uns bekannten Daten Dritter keine vollständige Bestandserfassung aller Quartiere 
darstellen, ist eine exakte Bewertung der lokalen Population nicht möglich. Daher kann nur eine Annäherung 
getroffen werden, um den Zustand der Population zu bewerten: 
Im Untersuchungsgebiet wurden insgesamt drei Brandtfledermäuse gefangen. In Bezug auf den 
durchgeführten Erfassungsaufwand von insgesamt 145 Netzfängen ergibt sich eine Fangquote von nur etwa 
einer Brandtfledermaus pro 50 Netzfängen. Dieser Wert ist gering und deutet auf eine geringe Aktivität im 
Untersuchungsgebiet hin. Da bei akustischen Erfassungen des Artenpaars nicht sicher unterschieden 
werden kann, welcher Anteil der Rufe tatsächlich von der Brandtfledermaus und welche von der Kleinen 
Bartfledermaus stammen, ist die Akustik nicht geeignet um den Zustand der lokalen Population abzuleiten. 
In den Winterquartieren Forbach, Gausbach, Raumünzach, Langenbrand, Klosterreichenbach und 
Schönegründ wurden z. T. über mehrere Jahre einzelne Bartfledermäuse (unsicher ob Brandtfledermaus 
oder Kleine Bartfledermaus) gezählt. Obwohl fünf Winterquartiere in geringer Entfernung zum 
Untersuchungsgebiet liegen und eines im Untersuchungsgebiet, ist die Anzahl nachgewiesener 
Bartfledermäuse in den Winterquartieren insgesamt gering. Insgesamt wird der Zustand der lokalen 
Population mit mittel-schlecht (C) bewertet.  

Habitatqualität: „gut“ (B) 

Die Brandtfledermaus besiedelt vor allem Biotopkomplexe aus Wald und Gewässern. Im Gegensatz zu der 
Schwesterart der Kleinen Bartfledermaus, besitzt die Brandtfledermaus eine stärkere Bindung an Wald. 

Das Untersuchungsgebiet wurde hinsichtlich seiner Habitatqualität für die Brandtfledermaus bewertet. Dabei 
wurde das Quartierpotential separat zum Potential als Nahrungsraum betrachtet. Die Flächen und der Anteil 
dieser bezogen auf das gesamte Untersuchungsgebiet sind in Tabelle 26 der saP dargestellt. 

Das Quartierpotential ist auf 33 % (rd. 680 ha) des Untersuchungsgebiets hoch oder mittel. Dies sind vor 
allem Siedlungen und alt- und totholzreiche Wälder. 

Das Potential als Jaghabitat ist auf rund 59 % (rd. 1208 ha) hoch oder mittel. Dies sind vor allem 
altholzreiche Nadelwälder aber auch andere Waldflächen, Gärten und Streuobstwiesen. Insgesamt ist die 
Habitatqualität mindesten „gut“ (B).  

Beeinträchtigungen: „mittel“ (B)  

Das Waldgebiet der lokalen Population ist nicht zerschnitten (z.B. durch stark befahrene Straßen), sodass die 
Brandtfledermaus barrierefrei zwischen Quartieren, Jagdhabitaten und Winterquartieren wechseln kann. 
Durch die Forstwirtschaft kann generell eine mittlere Beeinträchtigung (B) angenommen werden. Die 
Gebäudesubstanz ist weitestgehend intakt. 
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3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

Vgl. Karte E.III.2.3 der saP 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte er-
folgen. 

  

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 

Im Zuge der Flächeninanspruchnahme (Baustelleneinrichtungsflächen, Arbeitsbereiche, 
Portale und Zufahrten) werden insgesamt etwa 7,4 ha Lebensraum der Brandtfledermaus 
dauerhaft bzw. temporär beansprucht. Obwohl die nachgewiesenen Quartiere außerhalb 
des Wirkungsbereichs liegen, können im Zuge der bauzeitlichen Baufeldfreimachung 
potentiell als Quartiere der Brandtfledermaus dienende Baumhöhlen und somit potentielle 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten verloren gehen.  

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschä-

digt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen un-
bestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
Im Zuge der Flächeninanspruchnahme (Baustelleneinrichtungsflächen, Arbeitsbereiche, 
Portale und Zufahrten) werden insgesamt etwa 7,4 ha Lebensraum der Brandtfleder-
maus dauerhaft bzw. temporär beansprucht. Diese dienen der Brandtfledermaus zum 
Teil als Jagdhabitat. Diese sind keine essentiellen Jagdhabitate. Da die Art Jagdhabita-
te von bis zu 100 km² (DIETZ & KIEFER 2014) nutzt, ist ein Ausweichen der Brandtfle-
dermaus in andere Nahrungshabitate ohne Beeinträchtigung möglich. 
 

 
c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 

Brandtfledermäuse sind empfindlich gegenüber nächtliche Lichtimmissionen, welche bei 
dem Vorhaben durch nächtliche Transportfahrten und Baustellenbeleuchtungen auftre-
ten. Diese führt jedoch höchstens zu einer kleinflächigen Meidung von Teiljagdhabitaten 
und hat keinen Einfluss auf die Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Brandtfledermaus. 

 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Der Verlust von Baumhöhlen ist unvermeidbar. 
 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Das Vorhaben ist nach § 15 BNatSchG zulässig, weil vermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft unterbleiben und die nicht vermeidbaren Eingriffe vollständig kompensiert 
werden. 
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f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  

Da die beanspruchten Flächen weitestgehend ein geringes Quartierpotential für die 
Brandtfledermaus besitzen, ist zu erwarten, dass ein Ausweichen ohne Beeinträchtigung 
möglich ist. 

 
g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 

Da das Vorhaben keine Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 3 bzw. Nr. 2 BNatschG bei 
der Brandtfledermaus auslöst, sind auch keine Kompensationsmaßnahmen notwendig. 
Durch folgende u.a. für das Braune Langohr und die Wasserfledermaus geschaffene 
Kompensationsmaßnahmen werden jedoch auch die Brandtfledermäuse profitieren: 

 Verbesserung des Quartierangebots für Fledermäuse im Wald durch künstliche 
Quartiere (Maßnahme KQ1)  

 Nutzungsaufgabe von Waldbeständen auf insgesamt rd. 57 ha (Maßnahmen KN1 
und KN2)  

 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: LBP kap. 6.1 & 6.3; saP Kap. 4 
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 
 

 
 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Die Fällung von Bäumen mit Quartierpotential kann ohne die Durchführung von Vermei-
dungsmaßnahmen zu Verletzung oder Tötung von Fledermäusen führen. 

 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 

Eine Erhöhung des Tötungsrisikos durch Kollisionen mit Baustellenfahrzeugen ist nicht 
zu erwarten. Nach einer Veröffentlichung des LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR 

SCHLESWIG-HOLSTEIN (2011) steigt das Kollisionsrisiko erst ab einer Geschwindigkeit von 
>50 km/h. Diese Geschwindigkeiten werden höchstens auf der L83 oder B462 erreicht, 
welche bereits im ist-Zustand stark befahrene Straßen sind, die von Fledermäusen ge-
mieden werden. 
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Sich möglicherweise in Baumhöhlen befindlichen Tiere, werden durch die Fäll- und Ro-
dungszeitenbeschränkung (V1) geschützt. Im Herbst werden mögliche Winterquartiere in 
Bäumen mit dem Reusenprinzip verschlossen, sodass ein Besatz dieser Bäume zum 
Zeitpunkt der Baumfällung ausgeschlossen ist. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: saP Kap. 4.1.1; LBP Kap. 3.1 
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Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 
 

4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Bekannte Fledermauswinterquartiere befinden sich außerhalb des Wirkraums des Vor-
habens. Eine erhebliche Störung ist nicht zu erwarten. 

 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

  

 

6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)             
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Nymphenfledermaus 
Stand: Mai 2012 

  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  
 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäi-

schen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen 
der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitpla-
nung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Euro-
päischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils geson-
derte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutz-
rechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. 

 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Die geplante Erneuerung und der Ausbau des Wasserkraftwerkstandorts RFW in Forbach umfassen im We-
sentlichen die folgenden Anlagebestandteile und die zugehörigen Baumaßnahmen: 

 Neuanlage von Schwarzenbachwerk und Murgwerk in einer gemeinsamen Kraftwerkskaverne (Unter-
stufe), Umbau des Schwarzenbachwerks zu einem Pumpspeicherkraftwerk zwischen Schwarzenbach-
talsperre und Murg 

 Erweiterung des Ausgleichsbeckens Forbach durch einen unterirdischen Kavernenwasserspeicher 
westlich des Rudolf-Fettweis-Werks 

Hiermit sind umfangreiche Transportvorgänge verbunden, insbesondere Massenbewegungen im Zusammen-
hang mit der Anlage der unterirdischen Bauwerksanlagen (Kraftwerkskaverne, Kavernenwasserspeicher).  
 
Die gesamten Ausbruchmassen werden in den von der VSG Schwarzwald-Granit Werke GmbH & Co. KG 
(kurz: VSG) betriebenen Steinbruch Murgschifferschaft (MU-Bruch) verbracht, dort gelagert, aufbereitet und 
künftig als Baustoff vertrieben werden. Das gesamte Ausbruchmaterial geht in das Eigentum der VSG über 
(Einlagerung, Aufbereitung und Weitervermarktung der Ausbruchmassen ist Gegenstand eines eigenständigen 
Verfahrens der VSG zur Immissionsschutzrechtlichen Änderungs-Genehmigung). 
Für die Dauer der Bauzeit müssen insbesondere forstlich genutzte Wege im Wald ausgebaut bzw. verbreitert 
werden. 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Artenschutzrechtliche Prüfung (Anlage E.III) 
 LBP (Anlage E.IV) 
 Technische Beschreibung der Anlagen (Anlagenteil A.V) 
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2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name  

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

      
Nymphenfledermaus 

      
Myotis alcanthoe 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) Nicht bewertet 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-

gefasst werden. 

 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 

Lebensraum: Typische Waldart; vor allem gewässernah in altholzreichen Au- und Bruchwäldern.  
  Wochenstuben und Einzelquartiere meist hinter abgeplatzter Rinde, in Baumhöhlen oder 
  Astabbrüchen. Dabei befinden sich Wochenstuben v. a. in Eichen 
  Winterquartiere in unterirdischen Höhlungen (z.B. Höhlen, Stollen) aber auch vermutlich in 
  Bäumen. Jagdhabitate v.a. in Wäldern und über Gewässern (meist vegetationsnah) 
  Höhenverteilung noch unklar; bisher Bevorzugung von Bereichen bis 550 m ü. NN, Max. bis 
  2000 m ü. NN (STECK et al. 2015) 

Aktionsradius: Entfernung zwischen Quartieren und Jagdhabitaten meist ~600 m; selten bis 6 km (DIETZ & 
  DIETZ 2015) 
  Quartierwechsel oft täglich über ca. 350 m. Jagdhabitate durchschnittlich 100 ha (max.  
  260 ha) mit bis zu 8 Teilhabitaten á 5-10 ha (DIETZ & DIETZ 2015) 

Phänologie: Wochenstubenzeit: Mai – August/September 

  Jungenaufzucht: Mitte Juni – Juli/August  

  Paarung: Spätsommer 

  Winterquartier: nicht bekannt 

Dispersionsverhalten: Durch die kürzliche Abspaltung der Art kann noch keine Aussage über das  
             Dispersionsverhalten getroffen werden. 

 

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen 

Die Nymphenfledermaus ist durch die unmittelbaren Lebensraumverluste über Flächeninanspruchnahme 
hinausgehend gegenüber Lichtimmissionen und Kollisionen im Straßenverkehr sowie der Zerschneidung von 
Habitaten empfindlich.  

Flächeninanspruchnahme von Wald führt zu einem Verlust von Baumquartieren und Jagdhabitaten der Art. 
Durch die häufigen Quartierwechsel der Nymphenfledermaus (meist alle 2-3 Tage; LUČAN et al. 2011) 
benötigt sie ein hohes Baumhöhlenangebot.  
Nach dem SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR (2012) ist 
die Nymphenfledermaus empfindlich gegenüber Licht und Kollisionen im Straßenverkehr. 
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Die Nymphenfledermaus meidet Bereiche mit verstärkter Lichtimmission. Durch starke Lichtquellen können 
Beutetiere aus den Jagdhabitaten zu den Stellen mit erhöhter Lichtintensität gelockt werden, wodurch die 
Jagdhabitate an Qualität verlieren können (RYDELL 1992; SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR 
WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR 2012).  
Wie alle in Baden-Württemberg vorkommenden Fledermäuse der Gattung Myotis, fliegt auch die Nymphen-
fledermaus strukturgebunden, was sie empfindlich gegenüber der Zerschneidung von Habitaten macht. Die 
Orientierung an Leitlinien kann außerdem zu einem erhöhten Kollisionsrisiko führen, wenn die Tiere sich an 
Schallschutzwänden, Alleen oder Ähnlichem orientieren. Nach einer Veröffentlichung des LANDESBETRIEB 
STRAßENBAU UND VERKEHR SCHLESWIG-HOLSTEIN (2011) steigt das Kollisionsrisiko jedoch erst ab 
einer Geschwindigkeit von >50 km/h. 

 
3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 
4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Im Untersuchungsgebiet wurde die Nymphenfledermaus sowohl akustisch als auch durch einen Netzfang 
nachgewiesen. 
Akustisch wurde die Art nur mit drei Rufen an der Schwallung nachgewiesen. Die Nymphenfledermaus gilt 
als leise rufende und somit akustisch schwer zu erfassende Art. Da die Art an Fließgewässern jagt, stellt 
der Schwarzenbach vermutlich ein Teiljagdgebiet der Art dar.  
Bei Netzfängen wurde am 22.07.2013 eine männliche Nymphenfledermaus am Seekopf gefangen. Da die 
Aktivität im Untersuchungsgebiet insgesamt gering war und sich Wochenstuben bevorzugt in alten Eichen 
befinden (fehlen im Untersuchungsgebiet), sind keine Wochenstubenverbände im Untersuchungsgebiet zu 
erwarten. Der KFN (Stand 2018) sind keine weiteren Nachweise der Nymphenfledermaus im näheren Um-
kreis bekannt. 

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Eine lokale Individuengemeinschaft ist nach Runge et al. (2010) bei Fledermäusen jeweils getrennt nach 
Wochenstuben-, Paarungs- und Überwinterungsphase zu unterscheiden. Jede dieser Quartiergemein-
schaften stellt eine eigene lokale Individuengemeinschaft dar. 

Im Untersuchungsgebiet konnten keine Quartiere der Art festgestellt werden. Aus der direkten Umgebung 
sind ebenfalls keine Nachweise bekannt, die nächsten bekannten Vorkommen liegen zwischen Kehl und 
Offenburg (>20 km Entfernung) und in Lahr (ca. 30 km Entfernung (BFN 2006). 

Aufgrund der fehlenden Quartierdaten können keine lokalen Individuengemeinschaften abgegrenzt wer-
den. Die lokale Population, zu denen das gefangene Tier gehört, wird über das Untersuchungsgebiet hin-
aus fortbestehen da keine trennenden Strukturen (z. B. Autobahnen, Ackerflächen) das Untersuchungsge-
biet begrenzen. Aus pragmatischen Gründen wird die lokale Population mit dem Naturraum Nordschwarz-
wald gleichgesetzt. 
 
Erhaltungszustand der lokalen Population 
Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Population, der Habi-
tatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe Kap. 2.5.3.2 der saP) bewertet. 
Insgesamt ergibt sich für die Nymphenfledermaus ein mittel-schlechter Erhaltungszustand (C). 

Zustand der Population: „mittel-schlecht“ (C) 

Nach den Bewertungskriterien von RUNGE et al. (2010) ist die Anzahl an Weibchen und Jungtieren in den 
Wochenstuben sowie die Anzahl der Individuen und das Geschlechterverhältnis der Paarungsquartiere 
entscheidend für die Bewertung der lokalen Population. Im Winter kann die Anzahl überwinternder Tiere 
für die Bewertung der lokalen Population herangezogen werden. 

Da weder im Untersuchungsgebiet noch im 15 km Umkreis Quartiere der Art bekannt sind, die für die Be-
wertung des Zustands der lokalen Population herangezogen werden können, ist keine Bewertung möglich. 
Aufgrund der wenigen Rufe, dem Fehlen von Quartiernachweisen und nur einem Fang der Art bei erhebli-
chen Aufwand (145 Netzfänge) wird vorsorglich ein „mittel bis schlechter“ (C) Zustand der Population an-
genommen.  
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Habitatqualität: „mittel-schlecht“ (C) 

Die Nymphenfledermaus besiedelt bevorzugt Biotopkomplexe aus alten Laubwäldern (v.a. Eichen <150 
Jahre) und Gewässern mit einem starken Uferbewuchs.  

Das Untersuchungsgebiet wurde hinsichtlich seiner Habitatqualität für die Nymphenfledermaus bewertet. 
Dabei wurde das Quartierpotential separat zum Potential als Nahrungsraum betrachtet. Die Flächen und 
der Anteil dieser bezogen auf das gesamte Untersuchungsgebiet sind in Tabelle 29 der saP dargestellt. 

Das Quartierpotential ist im Untersuchungsgebiet überwiegend gering oder sogar sehr gering (insgesamt 
rd. 91 %). Das Potential als Jagdhabitat ist auf rund 24 % der Fläche hoch oder mittel. Dies sind vor allem 
die Gewässer (Murg, Herrenwieser See) sowie alte Laubbestände. 

Aufgrund der Armut an bevorzugten Habitatstrukturen (alte Laubbäume, Au- Bruch- und Moorwälder) ist 
die Habitatqualität insgesamt „mittel-schlecht“ (C). 

Beeinträchtigungen: „mittel“ (B)  

Es sind keine Beeinträchtigungen durch Zerschneidungen zu erwarten. Durch die Forstwirtschaft kann  
generell eine mittlere Beeinträchtigung (B) angenommen werden.  

 

3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

Vgl. Karte E.III.2.4 der saP 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte er-
folgen. 

  

 

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
Aufgrund der geringen Aktivität im Untersuchungsgebiet (wenige Rufe, ein gefangenes 
Männchen bei Netzfängen), der geringen Eignung des Lebensraums für die Nymphenfle-
dermaus (wenige alte Eichen oder andere Laubbäume über 150 Jahre), wird diese das 
Untersuchungsgebiet nur gelegentlich nutzen. Aufgrund fehlender Quartierstrukturen 
(hohe Dichten an alten Eichen fehlen im Untersuchungsgebiet) und der überwiegend 
großen Höhenlage (bis zu 1.000 m ü. NN) sind keine Wochenstuben oder Einzelquartiere 
im Untersuchungsgebiet zu erwarten.  

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschä-

digt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen un-
bestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
Im Zuge der Flächeninanspruchnahme (Baustelleneinrichtungsflächen, Arbeitsbereiche, 
Portale und Zufahrten) wird Lebensraum der Nymphenfledermaus dauerhaft bzw. tem-
porär beansprucht. Aufgrund der geringen Aktivität der Art im Untersuchungsgebiet ist 
nicht davon auszugehen, dass diese Gebiete essentielle Jagdhabitate oder sonstige 
Teilhabitate der Art darstellen. 
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c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 

Diese Auswirkung tritt nicht auf.  
 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 

 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Das Vorhaben ist nach § 15 BNatSchG zulässig, weil vermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft unterbleiben und die nicht vermeidbaren Eingriffe vollständig kompensiert 
werden. 

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  
 
g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 

Da das Vorhaben keine Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 3 bzw. Nr. 2 BNatschG bei 
der Nymphenfledermaus auslöst, sind auch keine Kompensationsmaßnahmen notwendig. 
Durch folgende u.a. für das Braune Langohr und die Wasserfledermaus geschaffene 
Kompensationsmaßnahmen werden jedoch auch die Nymphenfledermäuse profitieren: 

 Verbesserung des Quartierangebots für Fledermäuse im Wald durch künstliche Quar-
tiere (Maßnahme KQ1)  

 Nutzungsaufgabe von Waldbeständen auf insgesamt rd. 57 ha (Maßnahmen KN1 
und KN2)  

 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: LBP kap. 6.1 & 6.3; saP Kap. 4 
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 
 

      
 

 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Quartiere der Art sind im Untersuchungsgebiet nicht zu erwarten, sind jedoch nicht gänz-
lich auszuschließen. Sollten sich Einzeltiere in den zu fällenden Bäumen befinden, ist 
eine Tötung der Tiere bei Fällarbeiten möglich. 
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b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 

Eine Erhöhung des Tötungsrisikos durch Kollisionen mit Baustellenfahrzeugen ist nicht zu 
erwarten. Nach einer Veröffentlichung des LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR 

SCHLESWIG-HOLSTEIN (2011) steigt das Kollisionsrisiko erst ab einer Geschwindigkeit von 
>50 km/h. Diese Geschwindigkeiten werden höchstens auf der L83 oder B462 erreicht, 
welche bereits im ist-Zustand stark befahrene Straßen sind, die von Fledermäusen ge-
mieden werden. 
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Sich möglicherweise in Baumhöhlen befindlichen Tiere, werden durch die Fäll- und Ro-
dungszeitenbeschränkung (V1) geschützt. Im Herbst werden mögliche Winterquartiere in 
Bäumen mit dem Reusenprinzip verschlossen, sodass ein Besatz dieser Bäume zum 
Zeitpunkt der Baumfällung ausgeschlossen ist. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: saP Kap. 4.1.1; LBP Kap. 3.1 
 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 
 

4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Eine erhebliche Störung ist im Rahmen des Vorhabens nicht zu erwarten. 
 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
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6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)             
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Wasserfledermaus 
Stand: Mai 2012 

  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  
 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäi-

schen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen 
der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitpla-
nung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Euro-
päischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils geson-
derte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutz-
rechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. 

 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Die geplante Erneuerung und der Ausbau des Wasserkraftwerkstandorts RFW in Forbach umfassen im We-
sentlichen die folgenden Anlagebestandteile und die zugehörigen Baumaßnahmen: 

 Neuanlage von Schwarzenbachwerk und Murgwerk in einer gemeinsamen Kraftwerkskaverne (Unter-
stufe), Umbau des Schwarzenbachwerks zu einem Pumpspeicherkraftwerk zwischen Schwarzenbach-
talsperre und Murg 

 Erweiterung des Ausgleichsbeckens Forbach durch einen unterirdischen Kavernenwasserspeicher 
westlich des Rudolf-Fettweis-Werks 

Hiermit sind umfangreiche Transportvorgänge verbunden, insbesondere Massenbewegungen im Zusammen-
hang mit der Anlage der unterirdischen Bauwerksanlagen (Kraftwerkskaverne, Kavernenwasserspeicher).  
Die gesamten Ausbruchmassen werden in den von der VSG Schwarzwald-Granit Werke GmbH & Co. KG 
(kurz: VSG) betriebenen Steinbruch Murgschifferschaft (MU-Bruch) verbracht, dort gelagert, aufbereitet und 
künftig als Baustoff vertrieben werden. Das gesamte Ausbruchmaterial geht in das Eigentum der VSG über 
(Einlagerung, Aufbereitung und Weitervermarktung der Ausbruchmassen ist Gegenstand eines eigenständigen 
Verfahrens der VSG zur Immissionsschutzrechtlichen Änderungs-Genehmigung). 
Für die Dauer der Bauzeit müssen insbesondere forstlich genutzte Wege im Wald ausgebaut bzw. verbreitert 
werden. 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Artenschutzrechtliche Prüfung (Anlage E.III) 
 LBP (Anlage E.IV) 
 Technische Beschreibung der Anlagen (Anlagenteil A.V) 
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2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name  

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

      
Wasserfledermaus 

      
Myotis daubentonii 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-

gefasst werden. 

 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Lebensraum: Hauptsächlich gewässerreiche Niederungen. Typische Waldart 
  Verbreitungsschwerpunkt in Baden-Württemberg in der nördlichen Rheinebene.  
  Wochenstuben-, Männchen- und Einzelquartiere hauptsächlich in Baumhöhlen (Specht- und 
  Fäulnishöhlen v.a. in Buchen und Eichen in Waldrandnähe), Brücken, Nistkästen, oder  
  seltener in Baumspalten und Gebäuden. 
  Anspruch an die Quartierdichte: mindestens 6 / 100 ha 
  Winterquartiere in unterirdischen Hohlräumen, eventuell auch in Baumhöhlen 
  Jagdhabitate sind v.a. Lebensraumkomplexe aus quartierreichen Wäldern und größeren, 
  nährstoffreichen stehenden oder langsam fließenden Gewässern. In Baden-Württemberg ist 
  die Wasserfledermaus in Flussauen mit Auwald und Altwassern am häufigsten. Infolge  
  wasserbaulicher Maßnahmen aufgeweitete und strömungsberuhigte Flussabschnitte werden 
  als Hauptjagdhabitate angegeben (BRAUN & DIETERLEN 2003). 
Aktionsradius: Zwischen den Quartieren und den Jagdgebieten werden durchschnittlich 2,3 (Weibchen) bis 
  3,7 km (Männchen) zurückgelegt; Einzeltiere bis 15 km (DIETZ & KIEFER 2014) 
  Aktionsraum 150-530 ha (MESCHEDE & RUDOLPH 2004) 
Phänologie Wochenstubenzeit: April/Mai – Juli/August 
  Jungenaufzucht: Mitte Juni – Ende August  
  Paarung: September – April; in Zwischen- und im Winterquartier 
  Winterquartier: September – März/April 
Dispersionsverhalten: Wanderfähige Art; Distanzen zwischen Sommer- und Winterquartier meist < 150 km 
   (DIETZ & KIEFER 2014). Ausgeprägte Ortstreue bei den Winterquartieren; die Männchen 
  zeigen hinsichtlich der Sommerquartiere eine geringe Ortstreue und übertagen teilweise in 
  den Winterquartieren. 
  Quartierwechsel i. d. R. alle 2-5 Tage in durchschnittlich 600 m entfernte Quartiere (min. 
  15 m; max. 4 km; RIEGER 1996). 
 
 
 

 



FORMBLATT ZUR SPEZIELLEN ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG VON ARTEN DES ANHANGS IV DER FFH-RL UND VON  
EUROPÄISCHEN VOGELARTEN NACH §§ 44 UND 45 BNATSCHG   Seite 3 

 

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenwirkungen 

Die Wasserfledermaus ist durch die unmittelbaren Lebensraumverluste über Flächeninanspruchnahme hin-
ausgehend gegenüber Lichtimmissionen und Kollisionen im Straßenverkehr sowie der Zerschneidung von 
Habitaten empfindlich.  
Flächeninanspruchnahme von Wald führt zu einem Verlust von Baumquartieren und Jagdhabitaten der Art. 
Durch die häufigen Quartierwechsel der Wasserfledermaus benötigt sie ein hohes Baumhöhlenangebot. Die 
Beanspruchung von Gewässerflächen führt zu einem Verlust von (essentiellen) Jagdhabitaten. 
Nach dem SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR (2012) ist 
die Wasserfledermaus empfindlich gegenüber Licht und Kollisionen im Straßenverkehr. 
Die Wasserfledermaus meidet Bereiche mit verstärkter Lichtimmission. Durch starke Lichtquellen können 
Beutetiere aus den Jagdhabitaten zu den Stellen mit erhöhter Lichtintensität gelockt werden, wodurch die 
Jagdhabitate an Qualität verlieren können (RYDELL 1992; SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR 
WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR 2012).  
Die Wasserfledermaus fliegt meinst strukturgebunden, was sie empfindlich gegenüber der Zerschneidung von 
Habitaten macht. Allerdings ist die Wasserfledermaus durchaus in der Lage auch Freiflächen zu überfliegen 
(KRETSCHMER 2001). Die Orientierung an Leitlinien kann außerdem zu einem erhöhten Kollisionsrisiko füh-
ren, wenn die Tiere sich an Schallschutzwänden, Alleen oder Ähnlichem orientieren. Nach einer Veröffentli-
chung des LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR SCHLESWIG-HOLSTEIN (2011) steigt das Kollisionsrisiko 
jedoch erst ab einer Geschwindigkeit von >50 km/h. 

 
3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 
4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Die Wasserfledermaus wurde im Untersuchungsgebiet durch akustische Untersuchungen und Netzfänge 
nachgewiesen.  
Akustisch wurde die Art insgesamt eher selten erfasst. Rufaufzeichnungen der Art gelangen am Schwarzen-
bach, an der Murg, am Seebachhof, dem Herrenwieser See sowie am Seekopf und Wegscheid (vgl. Karte 
E.III.2.5). Auf der Schwarzenbachtalsperre konnte die Art regelmäßig bei der Jagd nach Insekten knapp über 
der Wasserfläche beobachtet werden. Die gewässernahen Bereiche (Schwarzenbach, Murg, Seebachhof, 
Herrenwieser See) stellen weitere günstige Jagdhabitate der Art dar. Die Rufe am Seekopf und Wegscheid 
wurden vermutlich bei Transferflügen aufgezeichnet.  
2014 wurden ein Weibchen und vier Männchen durch nachgewiesen. An der Schwallung und dem Herren-
bronnweg wurden dabei insgesamt vier Wasserfledermäuse gefangen, am Herrenwieser See ein Männchen.  
Ein Männchen (gefangen am 18.06.2014 an der Schwallung), wurde besendert. Das Tier hielt sich bis zum 
Einflug in das Brückenquartier entlang des Schwarzenbachs auf und jagte zwischen der Schwallung und der 
Schwarzenbachtalsperre. 
Im Fensterstollen Raumünzach liegen Nachweise für ein Winterquartier vor (RP KA 2020). 
 

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 
Eine lokale Individuengemeinschaft ist nach RUNGE et al. (2010) bei Fledermäusen jeweils getrennt nach 
Wochenstuben-, Paarungs- und Überwinterungsphase zu unterscheiden. Jede dieser Quartiergemeinschaf-
ten stellt eine eigene lokale Individuengemeinschaft dar. 
Im Untersuchungsgebiet selbst konnte lediglich ein Einzelquartier eines Männchens nachgewiesen werden. 
Wochenstuben- oder Winterquartiere wurden nicht nachgewiesen. Wochenstuben wurden nicht nachgewie-
sen. Im Fensterstollen Raumünzach liegen Nachweise für ein Winterquartier vor (RP KA 2020). 
Weibliche Wasserfledermäuse besiedeln meistens die wärmbegünstigten Tallagen bis 350 m ü. NN, während 
Männchen auch höhere Lagen bis 560 m ü. NN nutzten (BRAUN & DIETERLEN 2003). In Forbach und in 
Raumünzach sind Winterquartiere der Art bekannt, in denen sich jährlich vereinzelnd überwinternde Wasser-
fledermäuse befinden (Datenabfrage KFN 2018). 
Infolge der fehlenden Quartierdaten können lediglich die beiden Winterquartiergemeinschaften als eigene lo-
kale Individuengemeinschaften der Wasserfledermaus abgegrenzt werden. Aufgrund des großen Aktionsra-
dius der Art (bis zu 15 km; DIETZ & KIEFER 2014) ist zu erwarten, dass die erfassten Wasserfledermäuse al-
le einer lokalen Population angehören. Die lokale Population wird über das Untersuchungsgebiet hinaus fort-
bestehen, da Weibchen höhere Lagen eher meiden und daher vor allem außerhalb des Untersuchungsge-
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biets zu erwarten sind. Zudem begrenzen keine trennenden Strukturen (z. B. Autobahnen, Ackerflächen) das 
Untersuchungsgebiet. Aufgrund der Wanderfähigkeit der Art (bis zu 150 km [DIETZ & KIEFER 2014]) wird die 
lokale Population aus pragmatischen Gründen mit dem Naturraum Nordschwarzwald abgegrenzt. 
 
Erhaltungszustand der lokalen Population 
Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Population, der Habitat-
qualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe Kap. 2.5.3.2 der saP) bewertet. Insge-
samt ergibt sich für die Wasserfledermaus ein „guter“ Erhaltungszustand (B). 

Zustand der Population: „mittel-schlecht“ (C)  

Nach den Bewertungskriterien von RUNGE et al. (2010) ist die Anzahl an Weibchen und Jungtieren in den 
Wochenstuben sowie die Anzahl der Individuen und das Geschlechterverhältnis der Paarungsquartiere ent-
scheidend für die Bewertung der lokalen Population. Im Winter kann die Anzahl überwinternder Tiere für die 
Bewertung der lokalen Population herangezogen werden. 

Da die erfassten und uns bekannten Daten Dritter keine vollständige Bestandserfassung aller Quartiere dar-
stellen, ist eine exakte Bewertung der lokalen Population nicht möglich. Daher kann nur eine Annäherung ge-
troffen werden, um den Zustand der Population zu bewerten: 

Insgesamt wurden 5 Wasserfledermäuse gefangen (1 Weibchen, 4 Männchen). In Bezug auf den durchge-
führten Erfassungsaufwand von insgesamt 145 Netzfängen ergibt sich eine Fangquote von nur einer Wasser-
fledermaus pro 29 Netzfängen. Auch von den aufgezeichneten Rufen konnten nur wenige der Wasserfleder-
maus zugeordnet werden, obwohl die Wasserfledermaus akustisch gut zu erfassen und eindeutig zu bestim-
men ist. Diese Werte sind gering und deuten auf eine geringe Aktivität im Untersuchungsgebiet hin. Da das 
Untersuchungsgebiet einen repräsentativen Ausschnitt des Naturraums darstellt (ähnliche Höhenlage und 
Habitateignung wie im Großteil des Nordschwarzwalds) ist der Zustand der lokalen Population mittel bis 
schlecht (C).  

In den beiden Winterquartieren wurden über mehrere Jahre 1-3 Wasserfledermäuse pro Winterquartier (For-
bach und Raumünzach) gezählt. Da Wasserfledermäuse sich auch in großen Zahlen in Winterquartieren zu-
sammenfinden (z. B. Spandauer Zitadelle ca. 3.500 Wasserfledermäuse) ist dieser Wert gering, sodass auch 
im Winter die lokale Population mittel bis schlecht ist (C) ist.  

Habitatqualität: „gut“ (B) 

Der bevorzugte Lebensraum der typischen Waldart sind gewässerreiche Niederungen mit quartierreichen 
Wäldern und größeren, nährstoffreichen stehenden oder langsam fließenden Gewässern. Vor allem Flussau-
en mit Auwald und Altwassern und Infolge wasserbaulicher Maßnahmen aufgeweiterte und strömungsberu-
higte Flussabschnitte werden als Hauptjagdhabitate angegeben (BRAUN & DIETERLEN 2003). 

Das Untersuchungsgebiet wurde hinsichtlich seiner Habitatqualität für die Wasserfledermaus bewertet. Dabei 
wurde das Quartierpotential separat zum Potential als Nahrungsraum betrachtet. Die Flächen und der Anteil 
dieser bezogen auf das gesamte Untersuchungsgebiet sind in Tabelle 31 der saP dargestellt. 

Das Quartierpotential ist auf rund 11% des Untersuchungsgebiets hoch oder mittel. Dies liegt daran, dass 
auch altholzreiche Nadelwälder von der Art als Quartierraum genutzt werden. Etwa 19 % haben ein hohes 
bzw. mittleres Potential als Jagdhabitat. Dies sind vor allem Gewässer und Au- bzw. alter Laub- und Misch-
wald. Auch die Gebiete mit einem geringen Potential als Jagdhabitat werden von der Art bei der Jagd zumin-
dest teilweise genutzt. 

Die Wasserfledermaus jagt bevorzugt an Gewässern. Im Untersuchungsgebiet befinden sich Stillgewässer 
(Herrenwieser See & Schwarzenbachtalsperre) sowie Fließgewässer (Murg, Schwarzenbach, Seebach), die 
sich als Jagdgebiet der Wasserfledermaus gut eignen. 

Insgesamt ist die Habitatqualität mindestens „gut“ (B). 

Beeinträchtigungen: „mittel“ (B)  

Das Waldgebiet der lokalen Population ist nicht zerschnitten (z. B. durch stark befahrene Straßen), sodass 
die Wasserfledermaus barrierefrei zwischen Quartieren, Jagdhabitaten und Winterquartieren wechseln kann. 
Durch die Forstwirtschaft kann generell eine mittlere Beeinträchtigung (B) angenommen werden.  
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3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

Vgl. Karte E.III.2.5 der saP 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte er-
folgen. 

  

 

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 

Im Zuge der Flächeninanspruchnahme (Baustelleneinrichtungsflächen, 
Arbeitsbereiche, Portale und Zufahrten) werden insgesamt etwa 7,5 ha Lebensraum 
der Wasserfledermaus dauerhaft bzw. temporär beansprucht. Obwohl keine Quartiere 
in den zu fällenden Bäumen nachgewiesen wurden, können im Zuge der bauzeitlichen 
Flächeninanspruchnahme potentiell als Quartiere der Wasserfledermaus dienende 
Baumhöhlen und somit potentielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten verloren gehen.  

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschädigt  

oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder  
Ruhestätten vollständig entfällt?  ja   nein 

 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen 

unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 

Im Zuge der Flächeninanspruchnahme (Baustelleneinrichtungsflächen, 
Arbeitsbereiche, Portale und Zufahrten) werden insgesamt etwa 7,5 ha Lebensraum 
der Wasserfledermaus dauerhaft bzw. temporär beansprucht. Diese dienen der 
Wasserfledermaus zum Teil als Jagdhabitat. Im Fensterstollen Raumünzach wurde ein 
Winterquartier nachgewiesen (RP KA 2020). Die beanspruchten Jagdhabitate stellen 
nur kleine, nicht essentielle Teile eines größeren Jagdhabitats der anpassungsfähigen 
Art dar. Die Funktionsfähigkeit von potentiellen Fortpflanzungs- und Ruhestätten bleibt 
erhalten. 

 
c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 
 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
Der Verlust von Baumhöhlen ist unvermeidbar. Die Nutzung der Brücke an der 
Schwallung ist ebenfalls unvermeidbar. 
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e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Das Vorhaben ist nach § 15 BNatSchG zulässig, weil vermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft unterbleiben und die nicht vermeidbaren Eingriffe vollständig kompensiert 
werden.  

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  
 
g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 

Es werden Maßnahmen für die Wasserfledermaus durchgeführt. Die Maßnahmen 
entsprechen wegen des räumlichen Zusammenhangs und dem zeitlichen Vorlauf 
gegenüber dem Eingriff den Anforderungen an CEF-Maßnahmen. Sie werden seitens 
des Vorhabenträgers nicht als CEF-Maßnahmen eingestuft, weil der Nachweis ihrer 
Wirksamkeit nur schwer erbracht werden könnte. Daher wird vorsorglich eine 
Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG für die Wasserfledermaus beantragt. Der günstige 
Erhaltungszustand der Art wird durch die Ausführung von FCS-Maßnahmen erhalten.  

 
 
h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 
 

Der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann nicht wirksam belegt ausgegli-
chen werden.  

 
 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
 

  
 4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Die Fällung von Bäumen mit Quartierpotential kann ohne die Durchführung von Vermei-
dungsmaßnahmen zu Verletzung oder Tötung von Fledermäusen führen. 

 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 

Eine Erhöhung des Tötungsrisikos durch Kollisionen mit Baustellenfahrzeugen ist nicht 
zu erwarten. Nach einer Veröffentlichung des LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR 

SCHLESWIG-HOLSTEIN (2011) steigt das Kollisionsrisiko erst ab einer Geschwindigkeit von 
>50 km/h. Diese Geschwindigkeiten werden höchstens auf der L83 oder B462 erreicht, 
welche bereits im ist-Zustand stark befahrene Straßen sind, die von Fledermäusen ge-
mieden werden. 
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Sich möglicherweise in Baumhöhlen befindlichen Tiere, werden durch die Fäll- und Ro-
dungszeitenbeschränkung (V1) geschützt. Im Herbst werden mögliche Winterquartiere in 
Bäumen mit dem Reusenprinzip verschlossen, sodass ein Besatz dieser Bäume zum 
Zeitpunkt der Baumfällung ausgeschlossen ist. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: saP Kap. 4.1.1; LBP Kap. 3.1 
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Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 
 

4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Ein Winterquartier wurde im Steinbruch Raumünzach nachgewiesen, weitere Fleder-
mauswinterquartiere befinden sich außerhalb des Wirkraums des Vorhabens. Eine Stö-
rung auf Populationsniveau ist nicht zu erwarten. 

 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

  

 

5. Ausnahmeverfahren 

Wird im Falle der Erfüllung eines oder mehrerer Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG (vgl.  
Ziffern 4.1, 4.2, 4.3 und/oder 4.4) die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt?  

 nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 ja - weiter mit Punkt 5.1 ff. 

 

 
5.1 Ausnahmegründe (§ 45 Abs. 7 Satz 1 BNatSchG) 

 zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirtschaftlicher 
Schäden (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG), 

  zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG), 

 für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende Maß-
nahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 BNatSchG), 

 im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidigung 
und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt       
(§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 BNatSchG) oder 

 aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher so-
zialer oder wirtschaftlicher Art (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG). 

 
Zu den betreffenden Ausnahmegründen vgl. die ausführliche Begründung in den detaillierten  
Planunterlagen: vgl. LBP Kap. 10.3.3 
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5.2 Zumutbare Alternativen (§ 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG) 
 
Existieren anderweitig zumutbare Alternativen (z.B. Standort- oder Ausführungsalternativen), die in 
Bezug auf die Art schonender sind? 

 ja - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 nein - weiter mit Pkt. 5.3. 

Bei ja: Textliche Kurzbeschreibung dieser Lösungen.  

Bei nein: Textliche Kurzbeschreibung, welche Alternativen mit welchen Ergebnissen geprüft wurden. 
 
Die Routen der Transportvorgänge sind alternativlos.  
 
Die untersuchten Alternativlösungen sind in den detaillierten Planunterlagen 10.3.3 dargestellt. 
 

  
 

5.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustands der Populationen der Art (§ 45 Abs. 7 
Satz 2 BNatSchG; bei FFH-Anhang IV Arten i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 

 
a) Erhaltungszustand vor der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung? 

Art Lokal betroffene Population 

(Kurze Beschreibung des Erhaltungszustands 
der lokalen Population (Interpretation und Ein-
ordnung der Angaben unter Pkt. 3.3.); Verweis 
auf die detaillierten Planunterlagen: saP Kap. 
3.2.1.6.3) 

Populationen im natürlichen Verbreitungs-
gebiet  

(Beschreibung des Erhaltungszustands der Populatio-
nen auf der übergeordneten Ebene (auf Landes- oder 
übergeordneter Populationsebene; Verweis auf die de-
taillierten Planunterlagen: saP Kap. 3.2.1.6) 

Wasserfle-
dermaus 

Erhaltungszustand "gut" (B) Landes- und bundesweit „günstiger“ Erhaltungs-
zustand 

 

 
 
b) Erhaltungszustand nach der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung? 

 

Art Lokal betroffene Population 

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis auf 
die detaillierten Planunterlagen:      ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungs-     
gebiet 

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis auf 
die detaillierten Planunterlagen:      ) 

Wasser-
fleder-
maus 

Erhaltungszustand "gut" (B) Landes- und bundesweit „günstiger“ Erhaltungszu-
stand 
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c) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von Europäischen Vogelarten 
 

Liegt eine Verschlechterung des aktuellen (günstigen oder ungünstigen) Erhaltungszustands  
der Populationen einer europäischen Vogelart vor? 

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

  ja 

Kurze Begründung:       
 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
Wenn ja: Kann der aktuelle Erhaltungszustand der Populationen durch FCS-Maßnahmen  
gewahrt werden? 

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

  ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

Darstellung der Maßnahmen zur Sicherung des aktuellen Erhaltungszustands (FCS-Maßnahmen)  
auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder übergeordneter  
Populationsebene) mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen, 
 der Wirkungsweise im Populationskontext,  
 Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), 
 der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, 
 der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
 der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 

 
 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:              

  
 

d) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von Arten des Anhangs IV der 
FFH-RL (Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 

 
 aa)  Liegt eine Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustands der Populationen einer Art 

 des Anhangs IV der FFH-RL vor?  

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

   ja  

 
 Kurze Begründung:       

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

 Wenn ja: Kann der günstige Erhaltungszustand der Populationen durch FCS-Maßnahmen er-
halten werden? 

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

Darstellung der Maßnahmen zur Herstellung des günstigen Erhaltungszustands (FCS-
Maßnahmen) auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder  
übergeordneter Populationsebene) mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen, 
 der Wirkungsweise im Populationskontext,  
 Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), 
 der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, 
 der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
 der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 
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 Die folgenden Maßnahmen werden zur Sicherung des Erhaltungszustands der Wasserfle-

dermaus durchgeführt (FCS-Maßnahmen): 

 Ausbringen von 88 Nistkästen zum Ausgleich möglicher Baumquartiere (Maßnahme 
KQ1) 

 Nutzungsaufgabe von Waldbeständen auf rd. 55 ha: 

- KN1 Nutzungsaufgabe in Nadelholzmischbeständen (rd. 32 ha) 

- KN2 Nutzungsaufgabe in Laubmischwäldern (rd. 24 ha) 
      

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: LBP Kap. 6.1 & 6.3. 
 

bb) Wird bei einem ungünstigen Erhaltungszustand der Populationen einer Art des Anhangs IV 
der FFH-RL der Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert oder wird die Wiederherstel-
lung eines günstigen Erhaltungszustands der Populationen nicht behindert?  

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 Kurze Begründung:       

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 

 

6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)             
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Großes Mausohr 
Stand: Mai 2012 

  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  
 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäi-

schen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen 
der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitpla-
nung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Euro-
päischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils geson-
derte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutz-
rechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. 

 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Die geplante Erneuerung und der Ausbau des Wasserkraftwerkstandorts RFW in Forbach umfassen im We-
sentlichen die folgenden Anlagebestandteile und die zugehörigen Baumaßnahmen: 

 Neuanlage von Schwarzenbachwerk und Murgwerk in einer gemeinsamen Kraftwerkskaverne (Unter-
stufe), Umbau des Schwarzenbachwerks zu einem Pumpspeicherkraftwerk zwischen Schwarzenbach-
talsperre und Murg 

 Erweiterung des Ausgleichsbeckens Forbach durch einen unterirdischen Kavernenwasserspeicher 
westlich des Rudolf-Fettweis-Werks 

Hiermit sind umfangreiche Transportvorgänge verbunden, insbesondere Massenbewegungen im Zusammen-
hang mit der Anlage der unterirdischen Bauwerksanlagen (Kraftwerkskaverne, Kavernenwasserspeicher).  
Die gesamten Ausbruchmassen werden in den von der VSG Schwarzwald-Granit Werke GmbH & Co. KG 
(kurz: VSG) betriebenen Steinbruch Murgschifferschaft (MU-Bruch) verbracht, dort gelagert, aufbereitet und 
künftig als Baustoff vertrieben werden. Das gesamte Ausbruchmaterial geht in das Eigentum der VSG über 
(Einlagerung, Aufbereitung und Weitervermarktung der Ausbruchmassen ist Gegenstand eines eigenständigen 
Verfahrens der VSG zur Immissionsschutzrechtlichen Änderungs-Genehmigung). 
Für die Dauer der Bauzeit müssen insbesondere forstlich genutzte Wege im Wald ausgebaut bzw. verbreitert 
werden. 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Artenschutzrechtliche Prüfung (Anlage E.III) 
 LBP (Anlage E.IV) 
 Technische Beschreibung der Anlagen (Anlagenteil A.V) 
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2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name  

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

      
Großes Mausohr 

      
Myotis myotis 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-

gefasst werden. 

 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Lebensraum: Wochenstubenquartiere in Gebäuden (großvolumige Dachböden), Einzelquartiere  
  (Männchen & nicht reproduzierende Weibchen) in Baumhöhlen oder ebenfalls in Gebäuden 
  (z. T. zusammen mit Wochenstuben). Seltener in Nistkästen oder Fels- bzw. Gebäude- 
  spalten.  
  Überwinterung v. a. in unterirdischen Hohlräumen wie Höhlen, Stollen oder Keller (BRAUN & 
  DIETERLEN 2003), seltener in Felsspalten und Baumhöhlen (GÜTTINGER et al. 2001,  
  GEBHARD 1996). 
  Jagdhabitate v. a. in unterwuchsarmen Wäldern (z. B. Buchen-Hallenwälder); ein hindernis-
  freier Flug in geringer Höhe (bis 2 m über dem Boden) wird bevorzugt. 
  Bei Regeneinbruch oder zum Ausruhen während der Jagd werden Baumhöhlen in den Jagd-
  gebieten auch von reproduzierenden Weibchen als Tagesquartier genutzt. 
Aktionsraum:  Zwischen den Quartieren und den Jagdhabitaten liegen i. d. R. 5 – 15 km, selten bis  
  26 km (DIETZ & KIEFER 2014). 
  Jagdhabitate von ~1.000 ha mit 1-5 Kernjagdhabitaten von ~10 ha (DIETZ & KIEFER  
  2014). Zwischen Sommer- und Winterquartieren können rund 200 km liegen. 
Phänologie Wochenstubenzeit: März/April – August/September 
  Jungenaufzucht: Mai/Juni – Juli  
  Paarung: August/September in Paarungsquartieren 
  Winterquartier: November– Februar/März 
Dispersionsverhalten:  Es besteht eine ausgeprägte Quartiertreue. Wochenstubenquartiere werden  
  jahrzehntelang genutzt. Zwischen den Wochenstubenquartieren einer Region findet aber ein 
  gelegentlicher, nicht regelmäßiger Austausch von Individuen statt (bis 34 km; DIETZ &  
  KIEFER 2014). Bei Distanzen zwischen den Quartieren bis rund 10 km kann die Austausch
  rate >30 % der Individuen betragen. Ein Austausch ist über Entfernungen bis rund 100 km 
  möglich. 
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Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen 

Das Große Mausohr ist durch die unmittelbaren Lebensraumverluste über Flächeninanspruchnahme 
hinausgehend gegenüber Licht- und Schallimmissionen und Kollisionen im Straßenverkehr sowie der 
Zerschneidung von Habitaten empfindlich.  
Durch die Beanspruchung von Waldfläche können sich in Baumhöhlen befindliche Einzel- und 
Paarungsquartiere verloren gehen. Außerdem jagen Große Mausohren im Wald. Aufgrund der großen 
Jagdhabitate der Art von etwa 1.000 ha (DIETZ & KIEFER 2014) führen nur großflächige Habitatverluste 
zu einer Empfindlichkeit, andernfalls kann ohne Beeinträchtigung ausgewichen werden. Gegenüber 
Störung sind Große Mausohren vor allem im 50 m Radius von Wochenstuben- und Paarungsquartieren 
empfindlich (RUNGE et al. 2010). 
Die Empfindlichkeit gegenüber Schallimmissionen ist durch die Jagdstrategie des Großen Mausohrs 
bedingt. Das Große Mausohr ortet die Nahrung nicht nur mittels Ultraschallechos, wie die meisten im 
Luftraum jagenden Fledermausarten, sondern zum Teil passiv, anhand von durch Beutetiere verursachten 
Geräuschen. Die leisen Geräusche der Beutetiere können vom Schall maskiert werden, sodass sie nicht 
geortet werden können. Somit sind sie bei der Jagd empfindlich gegenüber Dauerschall (SCHAUB et al. 
2008). Welche Schallpegel zur Maskierung der von den Beutetieren verursachten Geräusche führen, ist 
nicht bekannt. Hilfsweise wird davon ausgegangen, dass eine Maskierung bei Schallimmissionen von 47 
dB (A)nachts in 1,5 m Höhe eintreten kann. Dies entspricht dem niedrigsten für Vögel relevanten 
Schallpegel (GARNIEL et al. 2007).  
Das Große Mausohr meidet zudem Bereiche mit verstärkter Lichtimmission. (SÄCHSISCHEN 
STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR 2012).  
Wie alle in Baden-Württemberg vorkommenden Fledermäuse der Gattung Myotis, fliegt auch das Große 
Mausohr zumindest bedingt strukturgebunden, was sie empfindlich gegenüber der Zerschneidung von 
Habitaten macht. Die Orientierung an Leitlinien kann außerdem zu einem erhöhten Kollisionsrisiko führen, 
wenn die Tiere sich an Schallschutzwänden, Alleen oder Ähnlichem orientieren. Nach einer 
Veröffentlichung des LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR SCHLESWIG-HOLSTEIN (2011) steigt das 
Kollisionsrisiko jedoch erst ab einer Geschwindigkeit von >50 km/h. 

 
3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 
4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Das Große Mausohr wurde im Untersuchungsgebiet sowohl akustisch als auch durch Netzfänge 
nachgewiesen. 
Akustisch wurde die leise rufende Art nur selten (0,08% aller Rufe) aufgenommen, Nachweise erfolgten 
am Steinbruch Schneidersköpfle, am Wegscheid, am Badener Sattel, entlang des Promenadenwegs, am 
Seebach sowie auf dem Seekopf (vgl. Karte 6 der saP).  
Bei Netzfängen wurden insgesamt 7 Große Mausohren gefangen: ein Weibchen im Jahr 2013 an der 
Schwarzenbachtalsperre, drei Weibchen und ein Männchen am Wegscheid (2014) sowie jeweils ein 
Männchen am Herrenwieser See und am Seekopf (beide 2014). Je ein Männchen und ein Weibchen die 
am 01.07.2014 am Wegscheid gefangen wurden, wurden besendert. Das Weibchen nutzt die 
Wochenstube in der Katholischen Kirche in Weisenbach. Bei Ausflugszählungen wurden mindesten 25 
Tiere gezählt. Bei früheren Zählungen zwischen 1982 und 2011 wurden 30 bis 250 Tiere gezählt (KFN 
Stand 2018, RP KA 2020). Das männliche Große Mausohr wurde durch die Telemetrie zu einer Rotbuche 
in Bermersbach auf einer Höhe von 335 m ü. NN zurückverfolgt (vgl. Karte 6 der saP). Das Männchen 
nutzte die Baumhöhle mindestens vom 03.07. bis zum 11.07.2014 (Ausflug des Sendertiers beobachtet). 
Am 17.07 war das Signal zwar noch im Baum, es konnte jedoch kein Tier beim Ausflug beobachtet 
werden. Es ist anzunehmen, dass das Männchen seinen Sender verloren hat. 
Im Steinbruch Raumünzach wurden 2020 einige Rufe aus der Gattung Myotis registriert, die 
möglicherweise vom Großen Mausohr stammen. Im Fensterstollen Raumünzach befindet sich ein 
Winterquartier mit bis 16 überwinternden Mausohren (RP KARLSRUHE 2020). 
Bekannte Wochenstuben im 15 km Radius befinden sich in Neusatz und Hub (10-12 km; KFN Stand 2018, 
RP KA 2020). 
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3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Eine lokale Individuengemeinschaft ist nach RUNGE et al. (2010) bei Fledermäusen jeweils getrennt nach 
Wochenstuben-, Paarungs- und Überwinterungsphase zu unterscheiden. Jede dieser 
Quartiergemeinschaften stellt eine eigene lokale Individuengemeinschaft dar.  
Im Untersuchungsgebiet selbst wurden weder Quartiere der Art erfasst noch sind welche durch 
Erfassungen Dritter bekannt. Die durch die Telemetrie eines Weibchens nachgewiesene Wochenstube in 
der Katholischen Kirche in Weisenbach bildet eine lokale Individuengemeinschaft.  
Wochenstuben, und damit lokale Individuengemeinschaften im 15 km Umkreis des Untersuchungsgebiet 
(Daten KFN 2018, RP KA 2020) sind Weisenbach mit 30-259 Individuen, Neusatz mit 0-3 Individuen und 
Hub mit bis zu 80 Individuen. Weiter stellen zahlreiche Winterquartiere aus dem Umkreis lokale 
Individuengemeinschaften dar.   
Infolge der räumlichen Nähe zueinander bilden die genannten Individuengemeinschaften eine lokale 
Population. Aufgrund des großen Aktionsraums der Art von bis zu 20 km im Sommer und bis 200 km 
zwischen Sommer, Paarungs- und Winterquartieren, wird die lokale Population aus pragmatischen 
Gründen mit dem Naturraum des gesamten Schwarzwalds gleichgesetzt. Das Untersuchungsgebiet stellt 
einen repräsentativen Ausschnitt des Naturraums dar. 
 
Erhaltungszustand der lokalen Population 
Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Population, der 
Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe Kap. 2.5.3.2 der saP) bewertet. 
Insgesamt ergibt sich für das Große Mausohr ein guter Erhaltungszustand (B). 

Zustand der Population: „gut“ (B) 

Nach den Bewertungskriterien von RUNGE et al. (2010) ist die Anzahl an Weibchen in den Wochenstuben 
sowie die Anzahl der Individuen der Paarungs- und Winterquartiere entscheidend für die Bewertung der 
lokalen Population. 

MESCHEDE (2012) gibt für den Naturraum Schwarzwald insgesamt 27 Wochenstubenkolonien an, deren  
Individuenzahlen von 1990 bis 2010 moderat angestiegen sind (Definition nach PANNEKOEK et al. 2005; 
Anstieg zwar signifikant aber <5 %). Durchschnittliche Wochenstubengrößen im Schwarzwald gibt 
MESCHEDE mit 156 (1990) bis 213 (2009) an. Ein Kerngebiet der Verbreitung des Großen Mausohrs in 
Mitteleuropa ist die Großlandschaft Südwestdeutsches Stufenland, wozu auch der Schwarzwald zählt. Hier 
wurden die meisten (n=340) Kolonien von MESCHEDE (2012) untersucht.  

Nach der Kartierungsmatrix von LANUV NRW (2010) repräsentieren Wochenstubengrößen von 100- 250 
Weibchen auf Bundesebene einen guten Zustand der Population (B). 

Habitatqualität: „mittel – schlecht“ (C) 

Das Große Mausohr nutzt für Wochenstubenquartiere Gebäude mit großen Dachstühlen, für Einzel oder 
Paarungsquartiere Baumhöhlen oder Nistkästen, seltener Fels- oder Gebäudespalten. Im Winter werden 
meist unterirdische Bauwerke oder Höhlen genutzt. Als Jagdhabtat nutzt die Art vor allem Straucharme 
alte Laubwälder aber auch weitere Laub- und Mischwälder sowie strukturiertes Offenland.  

Das Untersuchungsgebiet wurde hinsichtlich seiner Habitatqualität für das Große Mausohr bewertet. Dabei 
wurde das Quartierpotential separat zum Potential als Nahrungsraum betrachtet. Die Flächen und der 
Anteil dieser bezogen auf das gesamte Untersuchungsgebiet sind in Tabelle 37 der saP dargestellt.  

Bei einer Höhenpräferenz von unter 500 m ü. NN (MÜLLER 1993) ist das Quartierpotential auf knapp 5% 
des Untersuchungsgebiets hoch oder mittel. Dies sind vor allem Gebäude und alt- und totholzreiche 
Laubwälder. Das Quartierangebot im Murgtal ist gut. Die Kirchen entlang der Murg eignen sich 
hervorragend als Wochenstubenquartier. Die vielen Altbau-Häuser bieten Spalten für Einzelquartiere. 

Das Potential als Jaghabitat ist nur auf knapp 16 % hoch oder mittel. Buchenwälder (bevorzugter 
Jagdhabitat der Art) befinden sich nur kleinflächig im Untersuchungsgebiet im Heiligenwald Distrikt I – 
Schäfersgrub, Gemeindewald Distrikt IV – Bannwald sowie dem Staatswald Distrikt I – Ochsenköpfe. 
Insgesamt ist die Habitatqualität im Untersuchungsgebiet mittel – schlecht (C). 

Beeinträchtigungen: „mittel“ (B)  

Das Waldgebiet der lokalen Population ist nicht zerschnitten (z.B. durch stark befahrene Straßen), sodass 
das Große Mausohr barrierefrei zwischen Quartieren, Jagdhabitaten und Winterquartieren wechseln kann. 
Durch die Forstwirtschaft kann generell eine mittlere Beeinträchtigung (B) angenommen werden. Die 
Katholische Kirche Weisenbach akzeptiert die Kolonie und die Bausubstanz ist solide. Insgesamt ist die 
Beeinträchtigung gering (A).  
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3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

Vgl. Karte E.III.2.6 der saP 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte er-
folgen. 

  

 

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
Da sich die Fortpflanzungsstätten des Großen Mausohrs ausschließlich in Gebäuden be-
finden, ist eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungsstätten im Rahmen des 
Vorhabens ausgeschlossen. 
Da Männchen jedoch oft Baumhöhlen als Einzel- oder Männchenquartier, sowie im 
Herbst als Paarungsquartier nutzen, ist eine Zerstörung von Ruhestätten im Rahmen der 
Baufeldfreimachung denkbar. 

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschä-

digt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen un-
bestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
Bau- und Störungsbedingt (Transportfahrten & Baustellenlärm) werden Lebensräume 
des Großen Mausohrs in Anspruch genommen. Diese dienen dem Großen Mausohr 
zum Teil als Jagdhabitat. Da diese Art jedoch einen großen Aktionsradius besitzt (vgl. 
Punkt 3.1), werden diese Jagdhabitate nur kleine, nicht essentielle Teile eines größeren 
Jagdhabitats darstellen. Die Funktionsfähigkeit von potentiellen Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten bleibt erhalten. 

 
c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 

Diese Auswirkung tritt nicht auf.  
 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
Der Verlust von Baumhöhlen ist unvermeidbar. 
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e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Das Vorhaben ist nach § 15 BNatSchG zulässig, weil vermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft unterbleiben und die nicht vermeidbaren Eingriffe vollständig kompensiert 
werden. 

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  

Da die beanspruchten Flächen weitestgehend ein (sehr) geringes Quartierpotential für 
das Große Mausohr besitzen und keine Wochenstuben betroffen sind, ist davon auszu-
gehen, dass ein kleinräumiges Ausweichen ohne Beeinträchtigung möglich ist. 

 
g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 

Da das Vorhaben keine Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 3 bzw. Nr. 2 BNatschG beim 
Großen Mausohr auslöst, sind auch keine Kompensationsmaßnahmen notwendig. Durch 
folgende u.a. für das Braune Langohr und die Wasserfledermaus geschaffene Kompensa-
tionsmaßnahmen werden jedoch auch die Großen Mausohren profitieren:  

 Verbesserung des Quartierangebots für Fledermäuse im Wald durch künstliche Quar-
tiere (Maßnahme KQ1)  

 Nutzungsaufgabe von Waldbeständen auf insgesamt rd. 57 ha (Maßnahmen KN1 
und KN2)  

 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: LBP Kap. 6.1 & 6.3 saP Kap. 4 
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 
 

      
 

 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Die Fällung von Bäumen mit Quartierpotential kann ohne die Durchführung von Vermei-
dungsmaßnahmen zu Verletzung oder Tötung von Fledermäusen führen. 

 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 

Eine Erhöhung des Tötungsrisikos durch Kollisionen mit Baustellenfahrzeugen ist nicht zu 
erwarten. Nach einer Veröffentlichung des LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR 

SCHLESWIG-HOLSTEIN (2011) steigt das Kollisionsrisiko erst ab einer Geschwindigkeit von 
>50 km/h. Diese Geschwindigkeiten werden höchstens auf der L83 oder B462 erreicht, 
welche bereits im ist-Zustand stark befahrene Straßen sind, die von Fledermäusen ge-
mieden werden. 
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c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Sich möglicherweise in Baumhöhlen befindlichen Tiere, werden durch die Fäll- und Ro-
dungszeitenbeschränkung (V1) geschützt. Im Herbst werden mögliche Winterquartiere in 
Bäumen mit dem Reusenprinzip verschlossen, sodass ein Besatz dieser Bäume zum 
Zeitpunkt der Baumfällung ausgeschlossen ist. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: saP Kap. 4.1.1; LBP Kap. 3.1 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 
 

4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Ein bekanntes Winterquartier befindet sich im Steinbruch Raumünzach (RP KARLSRUHE 
2020), weitere Fledermauswinterquartiere befinden sich außerhalb des Wirkraums des 
Vorhabens. Eine erhebliche Störung ist nicht zu erwarten. 

 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

  

 

6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)             
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Großer Abendsegler 
Stand: Mai 2012 

  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  
 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäi-

schen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen 
der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitpla-
nung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Euro-
päischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils geson-
derte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutz-
rechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. 

 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Die geplante Erneuerung und der Ausbau des Wasserkraftwerkstandorts RFW in Forbach umfassen im We-
sentlichen die folgenden Anlagebestandteile und die zugehörigen Baumaßnahmen: 

 Neuanlage von Schwarzenbachwerk und Murgwerk in einer gemeinsamen Kraftwerkskaverne (Unter-
stufe), Umbau des Schwarzenbachwerks zu einem Pumpspeicherkraftwerk zwischen Schwarzenbach-
talsperre und Murg 

 Erweiterung des Ausgleichsbeckens Forbach durch einen unterirdischen Kavernenwasserspeicher 
westlich des Rudolf-Fettweis-Werks 

Hiermit sind umfangreiche Transportvorgänge verbunden, insbesondere Massenbewegungen im Zusammen-
hang mit der Anlage der unterirdischen Bauwerksanlagen (Kraftwerkskaverne, Kavernenwasserspeicher).  
Die gesamten Ausbruchmassen werden in den von der VSG Schwarzwald-Granit Werke GmbH & Co. KG 
(kurz: VSG) betriebenen Steinbruch Murgschifferschaft (MU-Bruch) verbracht, dort gelagert, aufbereitet und 
künftig als Baustoff vertrieben werden. Das gesamte Ausbruchmaterial geht in das Eigentum der VSG über 
(Einlagerung, Aufbereitung und Weitervermarktung der Ausbruchmassen ist Gegenstand eines eigenständigen 
Verfahrens der VSG zur Immissionsschutzrechtlichen Änderungs-Genehmigung). 
Für die Dauer der Bauzeit müssen insbesondere forstlich genutzte Wege im Wald ausgebaut bzw. verbreitert 
werden. 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Artenschutzrechtliche Prüfung (Anlage E.III) 
 LBP (Anlage E.IV) 
 Technische Beschreibung der Anlagen (Anlagenteil A.V) 
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2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name  

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

      
Großer Abendsegler 

      
Nyctalus noctula 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

Gefährdete wandernde  Art 
(i) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-

gefasst werden. 

 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Lebensraum: Typische Waldart der Ebene; besiedelt Biotopkomplexe aus Wald, Offenland und Gewässern. 
  In Baden-Württemberg keine Wochenstuben. Einzelquartiere und Balzquartiere in Baum-
  höhlen, Baumspalten, Nistkästen, auch Gebäudequartiere; selten >600 m ü. NN. 
  Überwinterung vorrangig in Baumhöhlen, auch in Nistkästen (hier jedoch mehrmals Tod durch 
  Erfrieren nachgewiesen), Felsspalten, Felshöhlen, außerhalb des Waldes auch Gebäude-
  quartiere. 
  Die Jagd erfolgt im freien Luftraum. Jagdhabitate sind v. a. offene Wälder oder Waldrand-
  bereiche in abwechslungsreichen Wald- und Wiesenlandschaften; Flussauen mit größeren 
  Gewässern und Auwald sind ebenfalls ein typisches Jagdhabitat. Die Fortpflanzungsbestände 
  in Baden-Württemberg weisen eine Habitatbindung an nährstoffreiche große Gewässer auf 
   (HÄUSSLER & NAGEL 2003). 
Aktionsradius: Zwischen den Quartieren und den Jagdhabitaten liegen zumeist bis zu 10 km, ausnahms
  weise bis 26 km (abhängig von der Qualität des Nahrungsraumes; DIETZ & KIEFER 2014). 
Phänologie Wochenstubenzeit: Mai – Juli (in Baden-Württemberg keine Wochenstuben) 
  Jungenaufzucht: Juni – Juli/August  
  Paarung: August/September und im Winterquartier 
  Winterquartier: November – Februar/März 
Dispersionsverhalten:  Die Weibchen sind hochgradig ortstreu, d. h. sie kehren alljährlich zu ihren Geburts-
  orten zurück; die Wochenstubenkolonien setzen sich dementsprechend überwiegend aus 
  nächstverwandten Weibchen verschiedener Generationen zusammen (Zuzug einzelner  
  Weibchen mit geringem Verwandtschaftsgrad). Die Männchen hingegen sind weniger 
  gebietstreu: lediglich ein geringer Prozent-satz wurde in den wochenstubennahen Bereichen 
  wiedergefunden. Die Quartiere werden im Laufe des Sommers häufig im Abstand bis zu 
  12 km gewechselt. Zwischen Winterquartier und Sommerquartier liegen oft >100 km bis 
  1.000 km; maximale nachgewiesene Distanz rund 1.600 km 
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Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen 

Der Große Abendsegler ist gegen die unmittelbaren Lebensraumverluste durch Flächeninanspruchnahme 
empfindlich.  
Flächeninanspruchnahme von Wald führt zu einem Verlust von Baumquartieren und Jagdhabitaten der Art. 
Da Große Abendsegler bevorzugt in Baumhöhlen überwintern, sind sie auch außerhalb der durch die Ro-
dungszeiten geschützten Zeit durch Baumfällungen im Winter gefährdet.  
Nach dem SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR (2012) 
ist der Große Abendsegler gegenüber Kollisionen im Straßenverkehr weitestgehend unempfindlich. Ge-
genüber Licht- und Schallimmissionen ist der Große Abendsegler nach Expertenmeinung unempfindlich 
(SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR 2012). 

 
3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 
4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Im Untersuchungsgebiet wurde der Große Abendsegler akustisch nachgewiesen. Es wurden nur wenige, 
aber eindeutig bestimmbare Rufaufnahmen der ansonsten akustisch leicht zu erfassenden Art aufgezeich-
net. Der Große Abendsegler wurde am Seekopf und entlang der geplanten Zufahrt Auffüllung Heiligenwald 
mit insgesamt nur 11 Aufnahmen (vgl. Karte 7 der saP) nachgewiesen. Die Rufe wurden während der 
Sommermonate aufgezeichnet. Neben den eindeutig bestimmbaren Rufen, liefern weitere Rufe Hinweise 
auf die Art. Die Rufgruppe „Nyctaloid“ beinhaltet weitere Arten der Nyctaloiden Fledermäuse (Arten der 
Gattung Eptesicus, Nyctaloid & Verspertilio), die einen Hinweis auf den Großen Abendsegler geben. Etwa 
3,5 % aller Rufe stammen von der Gruppe „Nyctaloid“ und wurden im gesamten Untersuchungsgebiet, vor 
allem aber am Wegscheid und am Seekopf nachgewiesen. 
Trotz des erheblichen Aufwands an Netzfängen (145 Netzfangnächte) konnten keine Individuen der Art ge-
fangen werden. Aus dem Umfeld sind nur zwei Jagdgebiete der Art in Simmerfeld (Lage zum Untersu-
chungsgebiet: ~10 km östlich) und in Lichtental (Lage zum Untersuchungsgebiet: ~7 km nördlich) bekannt 
(KFN Stand 2018). Die geringen Überflüge der Art resultieren aus der Habitatpräferenz des Großen 
Abendseglers – Höhlenreiche Laubwälder in einer halboffenen Landschaft fehlen im Naturraum Schwarz-
wald weitestgehend. 

Im Steinbruch Raumünzach konnte der Große Abendsegler Anfang August 2020 mit einigen wenigen Ru-
fen nachgewiesen werden. In der Nacht am 23.08.2020 konnten hingegen über 50 Rufe des Abendseglers 
aufgezeichnet werden. 

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Eine lokale Individuengemeinschaft ist nach RUNGE et al. (2010) bei Fledermäusen jeweils getrennt nach 
Wochenstuben-, Paarungs- und Überwinterungsphase zu unterscheiden. Jede dieser Quartiergemein-
schaften stellt eine eigene lokale Individuengemeinschaft dar. 

Im Untersuchungsgebiet konnten keine Quartiere der Art nachgewiesen werden. Auch aus den uns be-
kannten Daten Dritter, sind keine Quartiere aus dem Untersuchungsgebiet oder im 15 km Umkreis be-
kannt. Da die Funde von Reproduktionsnachweisen in Baden-Württemberg meist Einzelfunde von trächti-
gen Weibchen oder Jungtieren waren und die Art tiefere Lagen bevorzugt (Wochenstuben meist bis 400 m 
ü. NN, Sommerquartiere meist <600 m ü. NN; BRAUN & DIETERLEN 2003) sind keine Wochenstuben der 
Art im Untersuchungsgebiet zu erwarten. Da Große Abendsegler meist in Baumhöhlen von Bäumen mit 
starkem Baumholz überwintern, welche im Untersuchungsgebiet weitestgehend fehlen, sind auch überwin-
ternde Tiere nicht zu erwarten. Daher können keine Individuengemeinschaften im Untersuchungsgebiet 
abgegrenzt werden. Aufgrund des großen Aktionsraum der Art (meist 2-20 km zwischen Jaghabitaten und 
Quartieren), die auch fähig ist große Wanderung von bis zu 1.000 km durchzuführen (DIETZ & KIEFER 
2014) und des Fehlens der Weibchen, wird die lokale Population weit über das Untersuchungsgebiet hin-
ausgehen. Aus pragmatischen Gründen, wird die lokale Population mit dem Naturraum Schwarzwald ab-
gegrenzt. 
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Erhaltungszustand der lokalen Population 
Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Population, der Habi-
tatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe Kap. 2.5.3.2 der saP) bewertet. 
Insgesamt ergibt sich für den Großen Abendsegler ein „mittle-schlechter“ Erhaltungszustand (C). 

Zustand der Population: „mittel-schlecht“ (C) 

Nach den Bewertungskriterien von RUNGE et al. (2010) ist die Anzahl an Weibchen und Jungtieren in den 
Wochenstuben sowie die Anzahl der Individuen und das Geschlechterverhältnis der Paarungsquartiere 
entscheidend für die Bewertung der lokalen Population. Im Winter kann die Anzahl überwinternder Tiere 
für die Bewertung der lokalen Population herangezogen werden. 

Da weder im Untersuchungsgebiet noch im 15 km Umkreis Quartiere der Art bekannt sind, die für die Be-
wertung des Zustands der lokalen Population herangezogen werden können, ist keine Bewertung möglich. 
Aufgrund der wenigen Rufe, dem Fehlen von Quartiernachweisen und der lückigen Verbreitung im 
Nordschwarzwald (vgl. Verbreitungskarten LUBW bzw. BFN) wird vorsorglich ein mittel bis schlechter (C) 
Zustand der Population angenommen.  

Habitatqualität: mittel bis schlecht“ (C) 

Der bevorzugte Lebensraum der Art sind offene, alt- und totholzreiche Laub- und Mischwälder 
sowie strukturiertes Offenland (Parks, Schlagflur) und Gewässer in niederen Lagen. Weiter nutzt 
die Art jedoch lichte, altholzreiche Nadelwälder oder höhere Lagen (Überflüge bis 
>1.000 m ü. NN nachgewiesen; BRAUN & DIETERLEN 2003). 
Das Untersuchungsgebiet wurde hinsichtlich seiner Habitatqualität für den Großen Abendsegler 
bewertet. Dabei wurde das Quartierpotential separat zum Potential als Nahrungsraum betrachtet. 
Die Flächen und der Anteil dieser bezogen auf das gesamte Untersuchungsgebiet sind in Tabelle 
40 der saP dargestellt. 
Große Abendsegler jagen zwar nicht in dichten Beständen, jedoch jagen sie über den Baumwipfeln, so-
dass jeder Lebensraum zumindest eine geringe, aber nie eine sehr geringe Bedeutung als Jagdhabitat hat. 

Durch die artspezifische Präferenz für Quartierstandorte in tieferen Lagen (<400 m ü. NN), ist die Habitat-
qualität im Untersuchungsgebiet für den Großen Abendsegler insgesamt mittel bis schlecht (C). 

Beeinträchtigungen: „mittel“ (B)  

Durch die Forstwirtschaft kann generell eine mittlere Beeinträchtigung (B) angenommen werden. 
 

3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

Vgl. Karte E.III.2.7 der saP 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte er-
folgen. 

  

 

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
Aufgrund der geringen Aktivität im Untersuchungsgebiet (wenige Rufe, kein Netzfang 
trotz erheblichen Aufwands), wird der Große Abendsegler das Gebiet nur sehr extensiv 
nutzen. Die Art benötigt Laub- und Laubmischwälder mit einem reichen Angebot an 
großen Baumhöhlen, wie sie in fichten-dominierten Wäldern des Schwarzwalds wenig zu 
finden sind. Hinzu kommt eine klare Bevorzugung von tieferen Lagen (i. d. R. <400 m 
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ü. NN; selten über 600 m ü. NN). Da durch das Vorhaben beanspruchte Waldbestände 
überwiegend ein geringes Quartierpotential besitzen und die Art einen großen Aktionsra-
dius von z. T. bis zu 26 km besitzt, ist ein Ausweichen in andere Jagdhabitate oder ande-
re Quartiere ohne Beeinträchtigung zu erwarten.  

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschä-

digt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen un-
bestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
Baubedingt werden Lebensräume des Großen Abendseglers in Anspruch genommen. 
Aufgrund der geringen Aktivität der Art im Untersuchungsgebiet und des großen Akti-
onsradius der Art (vgl. Punkt 3.1) ist nicht davon auszugehen, dass diese Gebiete es-
sentielle Jagdhabitate oder sonstige Teilhabitate der Art darstellen. 

 
c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 

Diese Auswirkung tritt nicht auf.  
 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
Der Verlust von Baumhöhlen ist unvermeidbar. 

 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Das Vorhaben ist nach § 15 BNatSchG zulässig, weil vermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft unterbleiben und die nicht vermeidbaren Eingriffe vollständig kompensiert 
werden. 

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  

Da höchstens gelegentlich genutzte Einzelquartiere vom Vorhaben betroffen sind, ist ein 
kleinräumiges Ausweichen ohne Beeinträchtigung möglich, somit bleibt die ökologische 
Funktion im räumlichen Zusammenhang gewahrt.  

 
 
g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 

Da das Vorhaben keine Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 3 bzw. Nr. 2 BNatschG beim 
Großen Abendsegler auslöst, sind auch keine Kompensationsmaßnahmen notwendig. 
Durch folgende u.a. für das Braune Langohr und die Wasserfledermaus geschaffene 
Kompensationsmaßnahmen werden jedoch auch die Großen Abendsegler profitieren: 

 Verbesserung des Quartierangebots für Fledermäuse im Wald durch künstliche Quar-
tiere (Maßnahme KQ1)  

 Nutzungsaufgabe von Waldbeständen auf insgesamt rd. 57 ha (Maßnahmen KN1 
und KN2)  

 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: LBP kap. 6.1 & 6.3; saP Kap. 4 
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h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 

 
 

 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Quartiere der Art sind im Untersuchungsgebiet nicht zu erwarten, sind jedoch nicht gänz-
lich auszuschließen. Sollten sich Einzeltiere in den zu fällenden Bäumen befinden, ist 
eine Tötung der Tiere bei Fällarbeiten möglich. 

 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 

Eine Erhöhung des Tötungsrisikos durch Kollisionen mit Baustellenfahrzeugen ist nicht zu 
erwarten. Nach einer Veröffentlichung des LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR 

SCHLESWIG-HOLSTEIN (2011) steigt das Kollisionsrisiko erst ab einer Geschwindigkeit von 
>50 km/h. Diese Geschwindigkeiten werden höchstens auf der L83 oder B462 erreicht, 
welche bereits im ist-Zustand stark befahrene Straßen sind, die von Fledermäusen ge-
mieden werden. 
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Sich möglicherweise in Baumhöhlen befindlichen Tiere, werden durch die Fäll- und Ro-
dungszeitenbeschränkung (V1) geschützt. Im Herbst werden mögliche Winterquartiere in 
Bäumen mit dem Reusenprinzip verschlossen, sodass ein Besatz dieser Bäume zum 
Zeitpunkt der Baumfällung ausgeschlossen ist. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: saP Kap. 4.1.1; LBP Kap. 3.1 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 
 

4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Eine erhebliche Störung ist im Rahmen des Vorhabens nicht zu erwarten. 
 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
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Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

  

 

6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)             
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Kleinabendsegler 
Stand: Mai 2012 

  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  
 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäi-

schen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen 
der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitpla-
nung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Euro-
päischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils geson-
derte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutz-
rechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. 

 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Die geplante Erneuerung und der Ausbau des Wasserkraftwerkstandorts RFW in Forbach umfassen im We-
sentlichen die folgenden Anlagebestandteile und die zugehörigen Baumaßnahmen: 

 Neuanlage von Schwarzenbachwerk und Murgwerk in einer gemeinsamen Kraftwerkskaverne (Unter-
stufe), Umbau des Schwarzenbachwerks zu einem Pumpspeicherkraftwerk zwischen Schwarzenbach-
talsperre und Murg 

 Erweiterung des Ausgleichsbeckens Forbach durch einen unterirdischen Kavernenwasserspeicher 
westlich des Rudolf-Fettweis-Werks 

Hiermit sind umfangreiche Transportvorgänge verbunden, insbesondere Massenbewegungen im Zusammen-
hang mit der Anlage der unterirdischen Bauwerksanlagen (Kraftwerkskaverne, Kavernenwasserspeicher).  
Die gesamten Ausbruchmassen werden in den von der VSG Schwarzwald-Granit Werke GmbH & Co. KG 
(kurz: VSG) betriebenen Steinbruch Murgschifferschaft (MU-Bruch) verbracht, dort gelagert, aufbereitet und 
künftig als Baustoff vertrieben werden. Das gesamte Ausbruchmaterial geht in das Eigentum der VSG über 
(Einlagerung, Aufbereitung und Weitervermarktung der Ausbruchmassen ist Gegenstand eines eigenständigen 
Verfahrens der VSG zur Immissionsschutzrechtlichen Änderungs-Genehmigung). 
Für die Dauer der Bauzeit müssen insbesondere forstlich genutzte Wege im Wald ausgebaut bzw. verbreitert 
werden. 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Artenschutzrechtliche Prüfung (Anlage E.III) 
 LBP (Anlage E.IV) 
 Technische Beschreibung der Anlagen (Anlagenteil A.V) 
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2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name  

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

      
Kleinabendsegler 

      
Nyctalus leisleri 

Daten Defizitär (D) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-

gefasst werden. 

 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Lebensraum: Die typische Waldart besiedelt jede Art von Wäldern in der Ebene (bis 500 m ü. NN; BRAUN 
  & DIETERLEN 2003), wenn ein entsprechendes Höhlenangebot (auch Nistkästen) vorhan-
  den ist. Bevorzugt werden altholzreiche Laubwälder. Wochenstuben-, Balz-, Paarungs-  
  und Überwinterungsquartiere in Baumhöhlen (Buntspecht-, Mittelspecht- und Fäulnishöhlen; 
  Öffnung oft in großer Höhe), Baumspalten und Kästen, seltener an Gebäuden. Eine Kolonie 
  nutzt bis 50 Baumquartiere auf 300 ha im Jahr (DIETZ & KIEFER 2014). 
  Balz- und Paarungsquartiere an exponierten Berg- und Hügel-kuppen an der Herbstzug-
  route. Jagdhabitate an Waldlichtungen und -schneisen, in alten lichten Wäldern; besonders 
  günstig scheinen Mittelwälder zu sein. Ferner in gehölzreichem Offenland (z.B. Streuobst-
  wiesen) und in Siedlungen an Straßenlaternen.  
Aktionsradius: Zwischen den Quartieren und den Jagdhabitaten liegen zumeist bis zu 10 km, selten bis  
  26 km (abhängig  von der Qualität des Nahrungsraumes; DIETZ & KIEFER 2014). 
Phänologie Wochenstubenzeit: Mai – Juli/August 
  Jungenaufzucht: Juni –August  
  Paarung: Ende Juli – September 
  Winterquartier: November – Februar/März 
Dispersionsverhalten:  Häufiger Quartierwechsel. Wegen der Paarung während des Herbstzuges ist eine 
  großräumige Durchmischung der Population gegeben. Die Männchen verbleiben teilweise 
  dauerhaft in den Durchzugsgebieten. 

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen 

Der Kleinabendsegler ist durch die unmittelbaren Lebensraumverluste über Flächeninanspruchnahme 
hinausgehend gegenüber Kollisionen im Straßenverkehr empfindlich.  
Flächeninanspruchnahme von Wald führt zu einem Verlust von Baumquartieren und Jagdhabitaten der Art. 
Da Kleinabendsegler bevorzugt in Baumhöhlen überwintern, sind sie auch außerhalb der durch die 
Rodungszeiten geschützten Zeit durch Baumfällungen im Winter gefährdet.  
Nach dem SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR (2012) 
ist der Kleinabendsegler gegenüber Kollisionen im Straßenverkehr weitestgehend unempfindlich. Auch 
gegenüber Licht- und Schallimmissionen ist der Kleinabendsegler nach Expertenmeinung unempfindlich 
(SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR 2012). 
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Gegenüber Habitatzerschneidungen ist der Kleinabendsegler, wie alle Nyctaloiden-Arten (Gattungen 
Nyctalus, Eptesicus, Vespertilio) weniger empfindlich als andere Fledermausarten und überquert auch 
größere Freiflächen. 

 
3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 
4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Im Untersuchungsgebiet wurde der Kleinabendsegler akustisch und anhand von Netzfängen 
nachgewiesen.  
Akustisch wurde die Art zwischen dem Seekopf und der Schwarzenbachtalsperre häufiger nachgewiesen. 
Aber auch am Seekopf, am Steinbruch Schneidersköpfle, an der Zufahrt zum Steinbruch 
Schneidersköpfle, an der Schwarzenbachtalsperre, der Schwallung sowie zwischen dem Badener Sattel 
und der Streitmannsköpfe (vgl. Karte 8). Im Steinbruch Raumünzach könnten 2020 Kleinabendsegler unter 
den rd. 2.000 nyctaloiden Rufen enthalten gewesen sein. Charakteristische Rufsequenzen wurden jedoch 
nicht ausgewertet. Kleinabendsegler gelten allgemein als akustisch gut zu erfassende Art. Neben den 
eindeutig bestimmbaren Rufen, liefern weitere Rufe Hinweise auf die Art. Die Rufgruppe „Nyctaloid“ und 
„Nycmi“ beinhalten weitere Arten der Nyctaloiden Fledermäuse (Nyctaloid: Arten der Gattung Eptesicus, 
Nyctaloid & Verspertiillio; „Nycmi“: die Arten Kleinabendsegler, Breitflügelfledermaus, Zweifarbfledermaus), 
die einen Hinweis auf den Kleinabendsegler geben. Rufe der Gruppe „Nycmi“ wurden vor allem im Norden 
des Gebiets aufgezeichnet- in Forbach und am Badener Sattel (insgesamt 3,1 % aller Rufe wurden der 
Rufgruppe „Nycmi“ zugeordnet). Rufe der Gruppe „Nyctaloid“ (insgesamt 3,5 % aller Rufe) wurden im 
gesamten Untersuchungsgebiet, vor allem aber am Wegscheid und am Seekopf nachgewiesen. Die Rufe 
wurden vor allem im Juni und Juli aufgezeichnet. 
Bei Netzfängen wurden vier Kleinabendsegler am 22.07.2014 in einem Netz am Wegscheid gefangen. 
Kleinabendsegler reagieren besonders stark auf die Stress-Rufe gefangener Fledermäuse, sodass die 
Tiere nacheinander ins Netz geflogen sind. Es handelte sich dabei um drei Männchen mit mehr oder 
weniger stark gefüllten Hoden und Nebenhoden und einem laktierenden Weibchen.  
Aus dem Umfeld sind insgesamt fünf Nachweise bekannt (KFN Stand 2018): zwei Nachweise aus 
Gernsbach (~11 km nördlich des Untersuchungsgebiets; Totfund 2010 und Felsquartier im Winter 2012) 
zwei aus Loffenau (~11 km nördlich des Untersuchungsgebiets; Totfund zweier Tiere im Winter 2001; 
Fluggebiet eines weiteren Tiers aus 2012) sowie ein Fluggebiet in Simmerfeld (~10 km östlich des 
Untersuchungsgebiets). 

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Eine lokale Individuengemeinschaft ist nach RUNGE et al. (2010) bei Fledermäusen jeweils getrennt nach 

Wochenstuben-, Paarungs- und Überwinterungsphase zu unterscheiden. Jede dieser 

Quartiergemeinschaften stellt eine eigene lokale Individuengemeinschaft dar. 

Im Untersuchungsgebiet konnten keine Quartiere der Art nachgewiesen werden. Auch aus den uns 
bekannten Daten Dritter, ist lediglich ein Winter(einzel)quartier in einer Felsspalte bei Gernsbach (~11 km 
nördlich) bekannt (KFN 2018). Da die vier gefangenen Kleinabendsegler alle zusammen gefangen wurden 
und beide Geschlechter vertreten waren, ist davon auszugehen, dass diese Tiere zwei 
Individuengemeinschaften angehören. Das Weibchen wird mit weiteren Weibchen eine 
Individuengemeinschaft bilden, die Männchen eine zweite. Da der Kleinabendsegler tiefere Lagen 
bevorzugt (Sommerquartiere meist <500 m ü. NN; BRAUN & DIETERLEN 2003) sind keine Wochenstuben 
der Art im Untersuchungsgebiet zu erwarten. Da Kleinabendsegler außerdem meist in Baumhöhlen von 
Bäumen mit starkem Baumholz überwintern, welche im Untersuchungsgebiet weitestgehend fehlen, sind 
auch überwinternde Tiere nicht zu erwarten. Aufgrund der wenigen Daten können keine weiteren 
Individuengemeinschaften abgegrenzt werden. Der große Aktionsraum der Art (meist 7,5 bis 17 km 
zwischen Jaghabitaten und Quartieren), die auch fähig ist große Wanderung von bis zu 1.500 km 
durchzuführen (DIETZ & KIEFER 2014), legt nahe, dass die lokale Population weit über das 
Untersuchungsgebiet hinausgeht. Aus pragmatischen Gründen, wird die lokale Population mit dem 
Naturraum Schwarzwald abgegrenzt. 
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Erhaltungszustand der lokalen Population 
Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Population, der 
Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe Kap. 2.5.3.2 der saP) bewertet. 
Insgesamt ergibt sich für den Kleinabendsegler ein „mittle-schlechter“ Erhaltungszustand (C). 
 

Zustand der Population: „mittel-schlecht“ (C) 

Nach den Bewertungskriterien von RUNGE et al. (2010) ist die Anzahl an Weibchen und Jungtieren in den 
Wochenstuben sowie die Anzahl der Individuen und das Geschlechterverhältnis der Paarungsquartiere 
entscheidend für die Bewertung der lokalen Population. Im Winter kann die Anzahl überwinternder Tiere 
für die Bewertung der lokalen Population herangezogen werden. 

Da weder im Untersuchungsgebiet noch im Umkreis von 15 km Wochenstuben oder 
Winterquartiergesellschafen (nur Einzeltiere im Winter) der Art bekannt sind, die für die Bewertung des 
Zustands der lokalen Population herangezogen werden können, ist keine Bewertung möglich. Die vier 
gefangenen Kleinabendsegler bei insgesamt 145 Fangnächten entsprechen weniger als 0,03 
Kleinabendsegler/ Nacht. Aufgrund der wenigen Nachweise und der lückigen Verbreitung im Schwarzwald 
(vgl. Verbreitungskarten LUBW bzw. BFN; Vorkommensschwerpunkt in Baden-Württemberg in der 
Rheineben) wird vorsorglich ein mittel bis schlechter (C) Zustand der Population angenommen.  

Habitatqualität: mittel bis schlecht“ (C) 

Der bevorzugte Lebensraum der Art sind offene, alt- und totholzreiche Laub- und Mischwälder mit 
Lichtungen, Schlagfluren und Gewässer in niederen Lagen. Dieser Habitattyp ist nur auf etwa 95 ha (4,7 % 
des Untersuchungsgebiets) vorhanden. Weiter nutzt die Art jedoch lichte, altholzreiche Nadelwälder und 
jüngere Laub- und Mischwaldbestände, welche im Untersuchungsgebiet in der Ebene auf etwa 156 ha 
vorhanden sind. 

Das Untersuchungsgebiet wurde hinsichtlich seiner Habitatqualität für den Kleinabendsegler bewertet. 
Dabei wurde das Quartierpotential separat zum Potential als Nahrungsraum betrachtet. Die Flächen und 
der Anteil dieser bezogen auf das gesamte Untersuchungsgebiet sind in Tabelle 42 der saP dargestellt. 

Kleinabendsegler jagen zwar nicht in dichten Beständen, jedoch jagen sie über den Baumwipfeln, sodass 
jeder Lebensraum zumindest eine geringe, aber nie eine sehr geringe Bedeutung als Jagdhabitat für den 
Kleinabendsegler aufweist. 

Durch die Artspezifische Präferenz tieferer Lagen, ist die Habitatqualität im Untersuchungsgebiet für den 
Kleinabendsegler insgesamt mittel bis schlecht (C). 

Beeinträchtigungen: „mittel“ (B)  

Durch die Forstwirtschaft kann generell eine mittlere Beeinträchtigung (B) angenommen werden. 
 
 

3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

Vgl. Karte E.III.2.8 der saP 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte er-
folgen. 
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4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
Aufgrund der geringen Aktivität im Untersuchungsgebiet (wenige Rufe, wenige Netzfänge 
trotz erheblichen Aufwands), wird der Kleinabendsegler das Gebiet nur sehr extensiv nut-
zen. Die Art benötigt baumhöhlenreiche Wälder (eine Wochenstube nutzt bis zu 50 Höh-
len auf 300 ha in einer Saison, DIETZ & KIEFER 2014) mit großen Höhlen, wie sie in von 
Fichten dominierten Wäldern des Schwarzwalds wenig zu finden sind. Hinzu kommt eine 
klare Bevorzugung von tieferen Lagen (i. d. R. <500 m ü. NN; Vorkommensschwerpunkt 
in Baden-Württemberg in der Rheinebene). Durch das Vorhaben beanspruchte Waldbe-
stände haben überwiegend ein geringes Quartierpotential und da die Art einen großen 
Aktionsradius von z. T. bis 17 km besitzt, ist ein Ausweichen in andere Jagdhabitate oder 
andere Quartiere ohne Beeinträchtigung zu erwarten. 

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschä-

digt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen un-
bestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
Baubedingt werden Lebensräume des Kleinabendseglers in Anspruch genommen. Auf-
grund der geringen Aktivität der Art im Untersuchungsgebiet und des großen Aktionsra-
dius der Art (vgl. Punkt 3.1) ist nicht davon auszugehen, dass diese Gebiete essentielle 
Jagdhabitate oder sonstige Teilhabitate der Art darstellen. 

 
c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 

Diese Auswirkung tritt nicht auf.  
 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
Der Verlust von Baumhöhlen ist unvermeidbar 

 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Das Vorhaben ist nach § 15 BNatSchG zulässig, weil vermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft unterbleiben und die nicht vermeidbaren Eingriffe vollständig kompensiert 
werden. 

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  

Da vermutlich höchstens gelegentlich genutzte Einzelquartiere vom Vorhaben betroffen 
sind, ist ein kleinräumiges Ausweichen ohne Beeinträchtigung möglich, somit bleibt die 
ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang auch ohne Ausgleichsmaßnahmen 
gewahrt.  
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g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 

Da das Vorhaben keine Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 3 bzw. Nr. 2 BNatschG beim 
Kleinabendsegler auslöst, sind auch keine Kompensationsmaßnahmen notwendig. Durch 
folgende u.a. für das Braune Langohr und die Wasserfledermaus geschaffene Kompensa-
tionsmaßnahmen werden jedoch auch die Kleinabendsegler profitieren: 

 Verbesserung des Quartierangebots für Fledermäuse im Wald durch künstliche Quar-
tiere (Maßnahme KQ1)  

 Nutzungsaufgabe von Waldbeständen auf insgesamt rd. 57 ha (Maßnahmen KN1 
und KN2)  

 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: LBP Kap. 6.1 & 6.3; saP Kap. 4 
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 
 
 

 
 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Quartiere der Art sind im Untersuchungsgebiet nicht zu erwarten, sind jedoch nicht gänz-
lich auszuschließen. Sollten sich Einzeltiere in den zu fällenden Bäumen befinden, ist 
eine Tötung der Tiere bei Fällarbeiten möglich. 

 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 

Eine Erhöhung des Tötungsrisikos durch Kollisionen mit Baustellenfahrzeugen ist nicht zu 
erwarten. Nach einer Veröffentlichung des LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR 

SCHLESWIG-HOLSTEIN (2011) steigt das Kollisionsrisiko erst ab einer Geschwindigkeit von 
>50 km/h. Diese Geschwindigkeiten werden höchstens auf der L83 oder B462 erreicht, 
welche bereits im ist-Zustand stark befahrene Straßen sind, die von Fledermäusen ge-
mieden werden. 
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Sich möglicherweise in Baumhöhlen befindlichen Tiere, werden durch die Fäll- und Ro-
dungszeitenbeschränkung (V1) geschützt. Im Herbst werden mögliche Winterquartiere in 
Bäumen mit dem Reusenprinzip verschlossen, sodass ein Besatz dieser Bäume zum 
Zeitpunkt der Baumfällung ausgeschlossen ist. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: saP Kap. 4.1.1; LBP Kap. 3.1 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 



FORMBLATT ZUR SPEZIELLEN ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG VON ARTEN DES ANHANGS IV DER FFH-RL UND VON  
EUROPÄISCHEN VOGELARTEN NACH §§ 44 UND 45 BNATSCHG   Seite 7 

 
 
 

4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Eine erhebliche Störung ist im Rahmen des Vorhabens nicht zu erwarten. 
 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 

6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)             
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Breitflügelfledermaus 
Stand: Mai 2012 

  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  
 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäi-

schen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen 
der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitpla-
nung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Euro-
päischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils geson-
derte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutz-
rechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. 

 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Die geplante Erneuerung und der Ausbau des Wasserkraftwerkstandorts RFW in Forbach umfassen im We-
sentlichen die folgenden Anlagebestandteile und die zugehörigen Baumaßnahmen: 

 Neuanlage von Schwarzenbachwerk und Murgwerk in einer gemeinsamen Kraftwerkskaverne (Unter-
stufe), Umbau des Schwarzenbachwerks zu einem Pumpspeicherkraftwerk zwischen Schwarzenbach-
talsperre und Murg 

 Erweiterung des Ausgleichsbeckens Forbach durch einen unterirdischen Kavernenwasserspeicher 
westlich des Rudolf-Fettweis-Werks 

Hiermit sind umfangreiche Transportvorgänge verbunden, insbesondere Massenbewegungen im Zusammen-
hang mit der Anlage der unterirdischen Bauwerksanlagen (Kraftwerkskaverne, Kavernenwasserspeicher).  
 
Die gesamten Ausbruchmassen werden in den von der VSG Schwarzwald-Granit Werke GmbH & Co. KG 
(kurz: VSG) betriebenen Steinbruch Murgschifferschaft (MU-Bruch) verbracht, dort gelagert, aufbereitet und 
künftig als Baustoff vertrieben werden. Das gesamte Ausbruchmaterial geht in das Eigentum der VSG über 
(Einlagerung, Aufbereitung und Weitervermarktung der Ausbruchmassen ist Gegenstand eines eigenständigen 
Verfahrens der VSG zur Immissionsschutzrechtlichen Änderungs-Genehmigung). 
Für die Dauer der Bauzeit müssen insbesondere forstlich genutzte Wege im Wald ausgebaut bzw. verbreitert 
werden. 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Artenschutzrechtliche Prüfung (Anlage E.III) 
 LBP (Anlage E.IV) 
 Technische Beschreibung der Anlagen (Anlagenteil A.V) 

 



FORMBLATT ZUR SPEZIELLEN ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG VON ARTEN DES ANHANGS IV DER FFH-RL UND VON  
EUROPÄISCHEN VOGELARTEN NACH §§ 44 UND 45 BNATSCHG   Seite 2 

 
 

2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name  

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

      
Breitflügelfledermaus 

      
Eptesicus serotinus 

  

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-

gefasst werden. 

 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Lebensraum: Bevorzugter Lebensraum: Strukturreiche Siedlungs- und Waldränder sowie Kahlschläge und 
  Schlagfluren.  
  Lebensräume mit untergeordneter Bedeutung: Wald, sonstige Gebäude, Offenland,  
  Gewässer, Großstädte 
  Wochenstuben befinden sich fast ausschließlich in Gebäuden; Einzelquartiere können sich 
  außer in Gebäuden auch in Felswänden, Baumhöhlen oder Nistkästen befinden. 
  Winterquartiere meist in Fels- und Gebäudespalten; seltener in Höhlen 
  Bevorzugte Jagdhabitate sind strukturiertes Offenland (Parks, Viehweiden), Siedlungs- und 
  Waldränder sowie Waldwege aber auch alle anderen Bereiche werden teilweise genutzt. Die 
  Nahrung wird oftmals entlang von Vegetationskanten und im freien Luftraum erbeutet.  
  Gelegentlich wird auch Nahrung direkt vom Boden (z. B. auf frisch gemähten Wiesen) oder 
  von Baumkronen abgesammelt (DIETZ & KIEFER 2014).  
  Höhenpräferenz bis 700 m ü. NN; auch eine Wochenstube auf 922 m. ü. NN  
  (SPITZENBERGER 1995). 
Aktionsradius: Jagdhabitate haben eine Größe von bis zu 7.700 ha (ROBINSON & STEBBINGS 1997)  
  wobei die Jagdhabitate bis zu 7 km vom Quartier entfernt liegen. 
  Meist <100 km zwischen Winter- und Sommerlebensraum; selten bis 300 km (BRAUN & 
  DIETERLEN 2003). 
Phänologie Wochenstubenzeit: April/Mai – Ende Juli 
  Jungenaufzucht: Mitte Juni – Juli  
  Paarung: Ende August – Oktober; in Zwischenquartieren 
  Winterquartier: September/Oktober –April/Mai 
Dispersionsverhalten: Ortstreu. Wochenstuben werden wiederkehrend genutzt. Geringe Strecken zwischen 
  Sommer- und Winterquartier (i. d. R. <100 km). 
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Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen 

Die Breitflügelfledermaus ist durch die unmittelbaren Lebensraumverluste über Flächeninanspruchnahme 
hinausgehend gegenüber Sanierungsarbeiten an Gebäuden empfindlich.  
Flächeninanspruchnahme von Wald führt zu einem Verlust von Jagdhabitaten und ggf. Einzelquartieren der 
Art.  
Da sich die Quartiere von Breitflügelfledermäusen vor allem in Gebäuden befinden, sind sie empfindlich 
gegenüber dem Verlust von Gebäudestrukturen und der Sanierung von Gebäuden, die das Quartierpotential 
verringern (Verschluss von Gebäudespalten, Verwendung von giftigen Holzlasuren).  
Nach dem SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR (2012) ist 
die Breitflügelfledermaus gegenüber Kollisionen im Straßenverkehr weitestgehend unempfindlich. Auch 
gegenüber Licht- und Schallimmissionen ist die Art nach Expertenmeinung unempfindlich (SÄCHSISCHEN 
STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR 2012). Gegenüber 
Habitatzerschneidungen ist die Breitflügelfledermaus, wie alle Nyctaloiden-Arten (Gattungen Nyctalus, 
Eptesicus, Vespertilio) weniger empfindlich als andere Fledermausarten und überquert auch größere 
Freiflächen. 

 
3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 
4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Im Untersuchungsgebiet wurde die Breitflügelfledermaus akustisch, durch Netzfänge und 
Telemetrieergebnisse nachgewiesen. 
Rufe wurden nahezu flächendeckend aufgezeichnet, besonders häufig nördlich des Steinbruchs 
Schneidersköpfle, am Wegscheid und am Badener Sattel. 
Auf dem Seekopf wurde die Breitflügelfledermaus trotz intensiver Untersuchungen nur vereinzelt 
aufgezeichnet. Neben den eindeutig bestimmbaren Rufen, liefern weitere Rufe Hinweise auf die Art. Die 
Rufgruppen „Nyctaloid“ und „Nycmi“ beinhalten weitere Arten der Nyctaloiden Fledermäuse („Nyctaloid“: 
Arten der Gattung Eptesicus, Nyctaloid & Verspertiillio; „Nycmi“: die Arten Kleinabendsegler, 
Breitflügelfledermaus, Zweifarbfledermaus), die einen Hinweis auf die Breitflügelfledermaus geben. Rufe der 
Gruppe „Nycmi“ wurden vor allem im Norden des Gebiets aufgezeichnet - in Forbach und am Badener Sattel 
(insgesamt 3,1 % aller Rufe wurden der Rufgruppe Nycmi zugeordnet). Rufe der Gruppe „Nyctaloid“ 
(insgesamt 3,5 % aller Rufe) wurden im gesamten Untersuchungsgebiet, vor allem aber am Wegscheid und 
am Seekopf nachgewiesen. Die Rufe wurde vor allem im Juni und Juli aufgezeichnet. 
Bei Netzfängen wurden insgesamt 18 Männchen und keine Weibchen der Breitflügelfledermaus gefangen. 
Häufig wurde die Art in Wegscheid, am Steinbruch Schneidersköpfle, an der Schwallung sowie auf den 
Waldwegen südöstlich des Herrenwieser Sees nachgewiesen (vgl. Karte E.III.2.9). Drei Männchen wurden 
besendert und konnten mittels Telemetrie zu je einem Quartier zurückverfolgt werden. Eins befindet sich in 
einer Felsspalte im Steinbruch Schneidersköpfle, ein weiteres Quartier in einem Spalt am Schuppen in 
Forbach und ein drittes an einem Gebäude in Herrenwies (vgl. Karte E.III.2.9).  
Aus der Umgebung sind neben Zwischenquartieren auch Winterquartiere der Art bekannt. Nachweise von 
Wochenstuben fehlen.  
Im Steinbruch Raumünzach konnten 2020 rund 360 Rufe der Breitflügelfledermaus zugeordnet werden. Die 
meisten Rufe wurden im August aufgezeichnet. Der Steinbruch gilt mit seinen zahlreichen Vegetationskanten 
als gut geeignetes Jagdhabitat der Breitflügelfledermaus. 

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 
Eine lokale Individuengemeinschaft ist nach RUNGE et al. (2010) bei Fledermäusen jeweils getrennt nach 
Wochenstuben-, Paarungs- und Überwinterungsphase zu unterscheiden. Jede dieser 
Quartiergemeinschaften stellt eine eigene lokale Individuengemeinschaft dar.  
Im bzw. knapp außerhalb des Untersuchungsgebiets konnten lediglich drei Einzelquartiere der 
Breitflügelfledermaus und ein Winterquartier in Raumünzach (2 Nachweise 2011) aber keine Wochenstuben 
festgestellt werden. 
Aus der Umgebung sind keine Wochenstuben, jedoch aber ein Winterquartier in Forbach (<1 km vom 
Untersuchungsgebiet; 5 Nachweise 1999) bekannt. Weiter deuten Kotfunde auf Zwischenquartiere der 
Breitflügelfledermaus in Forbach (<1 km), Obertsrot (~6 km), Weisenbach (~7 km), Gernsbach (~6 km), 
Reichental (~7 km), Baden-Baden (~10 km) und Loffenau (~11 km) hin.  
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Da die Individuengruppen der Winterquartiere jeweils eigene Individuengemeinschaften darstellen, sind zwei 
Individuengemeinschaften im Untersuchungsgebiet und der unmittelbaren Umgebung (Forbach & 
Raumünzach) abzugrenzen. 
Aufgrund des großen Aktionsradius der Art (7 km zwischen Quartieren und Jagdhabitaten [DIETZ & KIEFER 
2014]) ist zu erwarten, dass die im Untersuchungsgebiet erfassten Breitflügelfledermäuse und die 
Individuengemeinschaften der Winterquartiere einer lokalen Population angehören. Die lokale Population 
muss über das Untersuchungsgebiet hinaus fortbestehen, da im Untersuchungsgebiet keine Weibchen 
nachgewiesen wurden. Aufgrund der Wanderfähigkeit der Art (i. d. R. bis 100 km zwischen Sommer- und 
Winterquartier [DIETZ & KIEFER 2014]) wird die lokale Population aus pragmatischen Gründen mit dem 
Naturraum Nordschwarzwald gleichgesetzt. 
 
Erhaltungszustand der lokalen Population 
Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Population, der 
Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe Kap. 2.5.3.2 der saP) bewertet. 
Insgesamt ergibt sich für die Wasserfledermaus ein guter Erhaltungszustand (B). 

Zustand der Population: „mittel-schlecht“ (C)  

Nach den Bewertungskriterien von RUNGE et al. (2010) ist die Anzahl an Weibchen und Jungtieren in den 
Wochenstuben entscheidend für die Bewertung der lokalen Population. Im Winter kann die Anzahl 
überwinternder Tiere für die Bewertung der lokalen Population herangezogen werden. 

Da die erfassten und uns bekannten Daten Dritter keine vollständige Bestandserfassung aller Quartiere 
darstellen, ist eine exakte Bewertung der lokalen Population nicht möglich. Daher kann nur eine Annäherung 
getroffen werden, um den Zustand der Population zu bewerten: 

Im Untersuchungsgebiet wurden insgesamt 18 männliche Breitflügelfledermäuse gefangen. In Bezug auf den 
durchgeführten Erfassungsaufwand von insgesamt 145 Netzfängen ergibt sich eine Fangquote von ca. einer 
Breitflügelfledermaus pro 8 Netzfängen. Die Tiere wurden stets auf breiten Wegen gefangen, sodass zu 
erwarten ist, dass die Breitflügelfledermaus den Wald auf den breiten Waldwegen durchquert und z. T. auch 
jagt.  

In den Winterquartieren Forbach und Raumünzach wurden 2 – 5 Breitflügelfledermäuse gezählt. Obwohl zwei 
Winterquartiere in geringer Entfernung zum Untersuchungsgebiet liegen, ist die Anzahl nachgewiesener 
Breitflügelfledermäuse in den Winterquartieren insgesamt gering.  

Habitatqualität: „gut“ (B) 

Die Breitflügelfledermaus bevorzugt siedlungsnahe, parkähnliche Lebensräume im Tiefland, mit 
Einzelbäumen oder Baumreihen und Waldrändern. Die überwiegend geschlossene Waldfläche des 
Untersuchungsgebiets bietet der Art nur wenige Nahrungsräume; Quartierpotential bieten die Gebäude in 
Forbach.  

Das Untersuchungsgebiet wurde hinsichtlich seiner Habitatqualität für die Breitflügelfledermaus bewertet. 
Dabei wurde das Quartierpotential separat zum Potential als Nahrungsraum betrachtet. Die Flächen und der 
Anteil dieser bezogen auf das gesamte Untersuchungsgebiet sind in Tabelle 44 der saP dargestellt. 

Das Quartierpotential ist auf 17 % des Untersuchungsgebiets hoch oder mittel. Dies sind vor allem die 
Siedlungen im Murgtal.  

Da die Breitflügelfledermaus ein breites Spektrum an Nahrungshabitaten nutzt und auch über dichtem Wald 
jagt, ist die Kategorie „sehr gering/ kein Potential als Jagdhabitat“ nicht vergeben. Das Potential als 
Jaghabitat ist auf rund 20 % hoch oder mittel. Dies sind vor allem Offenland, Siedlungen und 
Gewässerflächen. Da der überwiegende Teil des Untersuchungsgebiets nur eine geringe Eignung als 
Lebensraum der Breitflügelfledermaus besitzt, aber dennoch geeignete Bereiche vorhanden sind (dies 
zeigten auch die telemetrierten Tiere im Untersuchungsgebiet), wird die Habitatqualität insgesamt als „gut“ 
(B) bewertet. 

Beeinträchtigungen: „mittel“ (B)  

Durch die Forstwirtschaft kann generell eine mittlere Beeinträchtigung (B) angenommen werden. Die 
Gebäudesubstanz ist weitestgehend intakt.  
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3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

Vgl. Karte E.III.2.9 der saP  

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte er-
folgen. 

  

 

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 

Die Breitflügelfledermaus besiedelt vor allem Gebäude, nur Einzeltiere nutzen gelegent-
lich auch Baumhöhlen. Obwohl keine Quartiere in den zu fällenden Bäumen nachge-
wiesen wurden, können im Zuge der bauzeitlichen Flächeninanspruchnahme potentiell 
als Quartiere der Breitflügelfledermaus dienende Baumhöhlen und somit potentielle 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten verloren gehen.  

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschädigt  

oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder  
Ruhestätten vollständig entfällt?  ja   nein 

 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen un-

bestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 

Durch die kleinflächige Beanspruchung von Flächen (Baustelleneinrichtungsflächen, 
Arbeitsbereiche, Portale) gehen keine essentiellen Habitate der Breitflügelfledermaus 
verloren. Aufgrund des großen Aktionsradius, werden diese Jagdhabitate nur kleine, 
nicht essentielle Teile eines größeren Jagdhabitats darstellen. Die Funktionsfähigkeit 
von potentiellen Fortpflanzungs- und Ruhestätten bleiben erhalten. 

 
c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 
  Diese Auswirkung tritt nicht auf. 
 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 

 
Der Verlust von Baumhöhlen ist unvermeidbar.  

 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Das Vorhaben ist nach § 15 BNatSchG zulässig, weil vermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft unterbleiben und die nicht vermeidbaren Eingriffe vollständig kompensiert 
werden. 
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f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  

Da durch das Vorhaben keine Wochenstuben betroffen sind (Wochenstubenquartiere in 
Gebäuden) und der Breitflügelfledermaus in der Umgebung Quartiermöglichkeiten ver-
bleiben (geeigneten Gebäuden (z. B. in Forbach) und weitere Felswände (entlang der 
B 462; im Steinbruch in Raumünzach), ist davon auszugehen, dass ein kleinräumiges 
Ausweichen der Einzeltiere ohne Beeinträchtigung möglich ist.  

 
g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 

Da das Vorhaben keine Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 3 bzw. Nr. 2 BNatschG bei 
der Breitflügelfledermaus auslöst, sind auch keine Kompensationsmaßnahmen notwendig. 
Durch folgende u.a. für das Braune Langohr und die Wasserfledermaus geschaffene 
Kompensationsmaßnahmen werden jedoch auch die Breitflügelfledermäuse profitieren:  

 Verbesserung des Quartierangebots für Fledermäuse im Wald durch künstliche 
Quartiere (Maßnahme KQ1)  

 Nutzungsaufgabe von Waldbeständen auf insgesamt rd. 57 ha (Maßnahmen KN1 
und KN2)  

  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: LBP Kap. 6.1 & 6.3; saP Kap. 4 

 
 
h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 
 

 
 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Die Fällung von Bäumen mit Quartierpotential kann ohne die Durchführung von Vermei-
dungsmaßnahmen zu Verletzung oder Tötung von Fledermäusen führen. 

 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 

Eine Erhöhung des Tötungsrisikos durch Kollisionen mit Baustellenfahrzeugen ist nicht 
zu erwarten. Nach einer Veröffentlichung des LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR 

SCHLESWIG-HOLSTEIN (2011) steigt das Kollisionsrisiko erst ab einer Geschwindigkeit von 
>50 km/h. Diese Geschwindigkeiten werden höchstens auf der L83 oder B462 erreicht, 
welche bereits im ist-Zustand stark befahrene Straßen sind, die von Fledermäusen ge-
mieden werden. 
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Sich möglicherweise in Baumhöhlen befindlichen Tiere, werden durch die Fäll- und Ro-
dungszeitenbeschränkung (V1) geschützt. Im Herbst werden mögliche Winterquartiere in 
Bäumen mit dem Reusenprinzip verschlossen, sodass ein Besatz dieser Bäume zum 
Zeitpunkt der Baumfällung verhindert wird. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: saP Kap. 4.1.1; LBP Kap. 3.1 
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Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 
 

4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Bekannte Fledermauswinterquartiere befinden sich außerhalb des Wirkraums des Vor-
habens. Eine erhebliche Störung ist nicht zu erwarten. 

 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

  
 

 

6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)             
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Nordfledermaus 
Stand: Mai 2012 

  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  
 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die 

Europäischen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im 
Rahmen der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der 
Bauleitplanung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei 
Europäischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils 
gesonderte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt 
artenschutzrechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen 
Gesamtprüfung erfolgen. 

 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Die geplante Erneuerung und der Ausbau des Wasserkraftwerkstandorts RFW in Forbach umfassen im 
Wesentlichen die folgenden Anlagebestandteile und die zugehörigen Baumaßnahmen: 

 Neuanlage von Schwarzenbachwerk und Murgwerk in einer gemeinsamen Kraftwerkskaverne 
(Unterstufe), Umbau des Schwarzenbachwerks zu einem Pumpspeicherkraftwerk zwischen 
Schwarzenbachtalsperre und Murg 

 Erweiterung des Ausgleichsbeckens Forbach durch einen unterirdischen Kavernenwasserspeicher 
westlich des Rudolf-Fettweis-Werks 

Hiermit sind umfangreiche Transportvorgänge verbunden, insbesondere Massenbewegungen im 
Zusammenhang mit der Anlage der unterirdischen Bauwerksanlagen (Kraftwerkskaverne, 
Kavernenwasserspeicher).  
 
Die gesamten Ausbruchmassen werden in den von der VSG Schwarzwald-Granit Werke GmbH & Co. KG 
(kurz: VSG) betriebenen Steinbruch Murgschifferschaft (MU-Bruch) verbracht, dort gelagert, aufbereitet und 
künftig als Baustoff vertrieben werden. Das gesamte Ausbruchmaterial geht in das Eigentum der VSG über 
(Einlagerung, Aufbereitung und Weitervermarktung der Ausbruchmassen ist Gegenstand eines eigenständigen 
Verfahrens der VSG zur Immissionsschutzrechtlichen Änderungs-Genehmigung). 
Für die Dauer der Bauzeit müssen insbesondere forstlich genutzte Wege im Wald ausgebaut bzw. verbreitert 
werden. 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Artenschutzrechtliche Prüfung (Anlage E.III) 
 LBP (Anlage E.IV) 
 Technische Beschreibung der Anlagen (Anlagenteil A.V) 

 



FORMBLATT ZUR SPEZIELLEN ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG VON ARTEN DES ANHANGS IV DER FFH-RL UND VON  
EUROPÄISCHEN VOGELARTEN NACH §§ 44 UND 45 BNATSCHG   Seite 2 

 
 

2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name  

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

      
Nordfledermaus 

      
Eptesicus nilssonii 

  

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

  0 (erloschen oder 
verschollen) 

  1 (vom Erlöschen 
bedroht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden 

zusammengefasst werden. 
 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Lebensraum: Sommerquartiere hauptsächlich an Gebäuden, in Zwischen-dächern und   
  Wandverkleidungen. Einzeltiere in Brücken und Baumhöhlen. 
  Winterquartiere in unterirdischen Hohlräumen. 
  Die Nahrung wird entlang von Vegetationskanten, aber auch im freien Luftraum bis 50 m 
  Höhe gejagt. Gelegentlich werden Nordfledermäuse auch in Höhen von 100 m jagend  
  beobachtet. Günstige Jagdgebiete stellen Gewässer, Waldränder, und landwirtschaftliche 
  Flächen sowie um und entlang von Straßenlaternen im Siedlungsbereich dar. 
Aktionsradius: Während der Wochenstubenzeit befinden sich die Jagdgebiete in rund 800 m Entfernung zu 
  den Quartieren; können sich aber auch bis in 10 km Entfernung befinden. 
  Größe der Jagdhabitate sehr unterschiedlich; von etwa 20 ha bis zu 66 km² (durchschnittlich 
  etwa 520 ha [DIETZ & KIEFER 2014]). 
Phänologie Wochenstubenzeit: Mai/Juni – Juli/August 
  Jungenaufzucht: Juni – Juli  
  Paarung: Herbst & Winter in Paarungs- und Winterquartieren 
  Winterquartier: November– März/April 
Dispersionsverhalten:  Eher ortstreu. Weibchen kehren zu ihrer Geburtswochenstube zurück. Funde auf 
  Ölplattformen in der Nordsee deuten jedoch auf ein zumindest gelegentliches   
  Migrationsverhalten hin (DIETZ & KIEFER 2014). 

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen 

Die Nordfledermaus ist grundsätzlich durch die unmittelbaren Lebensraumverluste über 
Flächeninanspruchnahme hinausgehend gegenüber Sanierungsarbeiten an Gebäuden empfindlich.  
Flächeninanspruchnahme von Wald führt zu einem Verlust von Jagdhabitaten der Nordfledermaus. Da sich 
die Quartiere der Nordfledermaus überwiegend in Gebäuden befinden, sind sie empfindlich gegenüber dem 
Verlust von Gebäudestrukturen und der Sanierung von Gebäuden, die das Quartierpotential verringern 
(Verschluss von Gebäudespalten, Verwendung von giftigen Holzlasuren). 
Nach dem SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR (2012) ist 
die Nordfledermaus gegenüber Kollisionen im Straßenverkehr sowie Licht- und Schallimmissionen 
weitestgehend unempfindlich. 
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3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 
4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Die Nordfledermaus wurde durch akustische Erfassungen nachgewiesen. Viele der Rufe wurden dabei 
zwischen dem Seekopf und dem Schwarzenbach sowie nördlich des Steinbruchs Schneidersköpfle 
aufgezeichnet. Neben den eindeutig bestimmbaren Rufen (~1,6 % aller Rufe), liefern weitere Rufe 
Hinweise auf die Art. Die Rufgruppe „Nyctaloid“ beinhaltet weitere Arten der Nyctaloiden Fledermäuse 
(Arten der Gattung Eptesicus, Nyctaloid & Verspertilio), die einen Hinweis auf die Nordfledermaus geben. 
Rufe der Gruppe „Nyctaloid“ (etwa 5,2 % aller Rufe) wurden im gesamten Untersuchungsgebiet, vor allem 
aber am Wegscheid und am Seekopf nachgewiesen (vgl. Karte 10 der saP). Im Steinbruch Raumünzach 
konnte die Nordfledermaus Ende August 2020 mit 35 Rufen nachgewiesen werden. Trotz des erheblichen 
Aufwands an Netzfängen (145 Netzfangnächte) konnten keine Individuen der Art gefangen werden. Im 
Umkreis von 15 km sind jedoch insgesamt zwei Wochenstube in Langenbrand (~2 km; 20 Individuen bei 
Kontrolle im Juli 2011) und in Schönmünzach (~5 km; 35 Individuen bei Kontrolle im Juli 2011) bekannt 
(KFN 2018). Neben einigen Funden aus Zwischenquartieren (z. T. nur durch Kot nachgewiesen) in 
Raumünzach, Schönegrund, Klosterreichenbach und Hundsbach ist auch ein Einzeltier im Winterquartier 
aus Klosterreichenbach (~13 km südlich) bekannt (KFN 2018). 

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
Eine lokale Individuengemeinschaft ist nach RUNGE et al. (2010) bei Fledermäusen jeweils getrennt nach 
Wochenstuben-, Paarungs- und Überwinterungsphase zu unterscheiden. Jede dieser 
Quartiergemeinschaften stellt eine eigene lokale Individuengemeinschaft dar.  
Im Untersuchungsgebiet wurden weder Wochenstuben- noch Paarungs- oder Winterquartiere der 
Nordfledermaus nachgewiesen. Im 15 km Umkreis sind jedoch insgesamt zwei Wochenstuben in 
Langenbrand (~2 km; 20 Individuen bei Kontrolle im Juli 2011) und in Schönmünzach (~5 km; 35 
Individuen bei Kontrolle im Juli 2011) bekannt (KFN 2018). Ein Einzeltier im Winterquartier ist aus 
Klosterreichenbach bekannt (KFN 2018).  
Die beiden Wochenstuben und der Winterfund stellen jeweils eigene Individuengemeinschaften dar. 
Aufgrund der Größe des Aktionsraums der Art (bis 66 km² [DIETZ & KIEFER 2014]) werden die 
Individuengemeinschaften und die Individuen aus dem Untersuchungsgebiet einer lokalen Population 
zugeordnet. Aufgrund der Wanderfähigkeit der Art (bis zu 450 km) wird die lokale Population aus 
pragmatischen Gründen mit dem Naturraum Nordschwarzwald abgegrenzt. 
 
Erhaltungszustand der lokalen Population 
Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Population, der 
Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe Kap. 2.5.3.2 der saP) bewertet. 
Insgesamt ergibt sich für die Nordfledermaus ein guter Erhaltungszustand (B). 

Zustand der Population: „gut“ (B) 

Nach den Bewertungskriterien von RUNGE et al. (2010) ist die Anzahl an Weibchen und Jungtieren in den 
Wochenstuben sowie die Anzahl der Individuen und das Geschlechterverhältnis der Paarungsquartiere 
entscheidend für die Bewertung der lokalen Population. Im Winter kann die Anzahl überwinternder Tiere 
für die Bewertung der lokalen Population herangezogen werden. 

Nach der Kartierungsmatrix der LANUV NRW (2012) gelten Wochenstuben mit weniger als 30 Weibchen 
als „mittel-schlecht“ (C) und zwischen 30 und 40 Weibchen als „gut“ (B). Somit hat die 
Individuengemeinschaft in Langenbrand mit 20 Weibchen einen „mittel-schlechten“ Zustand, die 
Wochenstube in Schönmünzach hat mit 35 Weibchen einen guten Erhaltungszustand. DIETZ & BRAUN 
(1997) berichten von einer größeren Anzahl von Sommernachweisen (fünf Quartiere, darunter mehrere 
Wochenstuben) im Murgtal und dem Raum Freudenstadt. Im Winterquartier (Klosterreichenbach) wurde 
nur eine Nordfledermaus nachgewiesen (KFN 2018). 

Aufgrund der Nachweise von Wochenstuben und Winterquartieren sowie der vergleichsweise dichten 
Verbreitung der Art im Nordschwarzwald (vgl. Verbreitungskarten LUBW bzw. BFN) wird ein „guter“ (B) 
Zustand der Population angenommen.  
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Habitatqualität: „gut“ (B) 

Der bevorzugte Lebensraum der Art sind durch Gewässer und Siedlungsbereiche aufgelockerte Wälder in 
hohen Lagen.  

Das Untersuchungsgebiet wurde hinsichtlich seiner Habitatqualität für die Nordfledermaus bewertet. Dabei 
wurde das Quartierpotential separat zum Potential als Nahrungsraum betrachtet. Die Flächen und der An-
teil dieser bezogen auf das gesamte Untersuchungsgebiet sind in Tabelle 46 der saP dargestellt.  
Nordfledermäuse jagen zwar nicht in dichten Beständen, jedoch jagen sie über den Baumwipfel, sodass 
die Kategorie „sehr gering/ kein Potential als Jagdhabitat“ nicht vergeben ist. 

Zwar ist das Quartierpotential für die Nordfledermaus überwiegend gering, doch besitzen die Gebäude im 
Murgtal und in Herrenwies, aufgrund des charakteristischen Baustils der Schwarzwaldhäuser, welche 
häufig Holz oder Schieferverkleidungen aufweisen, ein gutes Quartierpotential. Da das 
Untersuchungsgebiet sich als Jagdhabitat für die Nordfledermaus gut eignet (rd. 50% der Fläche mittleres 
oder hohes Potential als Jagdhabitat), wird die Habitatqualität des Untersuchungsgebiets insgesamt mit 
„gut“ (B) bewertet. 

Beeinträchtigungen: „mittel“ (B)  

Durch die weitestgehend intakte Gebäudesubstanz kann generell eine „mittlere“ Beeinträchtigung (B) 
angenommen werden.  

 

3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

Vgl. Karte E.III.2.10 der saP  

 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte 
erfolgen. 

  

 

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
Da sich die Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Nordfledermaus vorrangig in Gebäuden 
befinden, sind im Untersuchungsgebiet keine Fortpflanzungs- oder Ruhestätten zu 
erwarten, die durch das Vorhaben beschädigt oder zerstört werden können.  

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich 

beschädigt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen 
unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
Baubedingt werden Lebensräume der Nordfledermaus in Anspruch genommen. 
Aufgrund des großen Aktionsradius der Art (vgl. Punkt 3.1) werden die beanspruchten 
Flächen höchstens nicht essentielle Teile eines weitaus größeren Jagdhabitats 
darstellen. Die Funktionsfähigkeit von potentiellen Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
bleiben erhalten. 
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c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 

Diese Auswirkung tritt nicht auf.  
 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
Der Verlust von potentiellen Baumhöhlen ist unvermeidbar (geringes Quartierpotential). 
 

 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Das Vorhaben ist nach § 15 BNatSchG zulässig, weil vermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft unterbleiben und die nicht vermeidbaren Eingriffe vollständig kompensiert 
werden. 

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  

Da keine Gebäudequartiere verloren gehen und die Nordfledermaus nur selten 
Einzelquartiere in Baumhöhlen nutzt, ist zu erwarten, dass ein Ausweichen ohne 
Beeinträchtigung möglich ist. 

 
g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 

Da das Vorhaben keine Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 3 bzw. Nr. 2 BNatschG bei 
der Nordfledermaus auslöst, sind auch keine Kompensationsmaßnahmen notwendig. 
Durch folgende u.a. für das Braune Langohr und die Wasserfledermaus geschaffene 
Kompensationsmaßnahmen werden jedoch auch die Nordfledermäuse profitieren:  

 Verbesserung des Quartierangebots für Fledermäuse im Wald durch künstliche Quar-
tiere (Maßnahme KQ1)  

 Nutzungsaufgabe von Waldbeständen auf insgesamt rd. 57 ha (Maßnahmen KN1 
und KN2)  

 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: LBP kap. 6.1 & 6.3; saP Kap. 4 
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 
 

      
 

 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
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4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Baumquartiere werden von der Art nur selten genutzt. Deswegen ist nicht davon 
auszugehen, dass sich Nordfledermäuse in den zu Fällenden Bäumen befinden, es ist 
jedoch nicht gänzlich auszuschließen. 

 
 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 

Eine Erhöhung des Tötungsrisikos durch Kollisionen mit Baustellenfahrzeugen ist nicht zu 
erwarten. Nach einer Veröffentlichung des LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR 

SCHLESWIG-HOLSTEIN (2011) steigt das Kollisionsrisiko erst ab einer Geschwindigkeit von 
>50 km/h. Diese Geschwindigkeiten werden höchstens auf der L83 oder B462 erreicht, 
welche bereits im ist-Zustand stark befahrene Straßen sind, die von Fledermäusen 
gemieden werden. 
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Sich möglicherweise in Baumhöhlen befindlichen Tiere, werden durch die Fäll- und 
Rodungszeitenbeschränkung (V1) geschützt. Im Herbst werden mögliche Winterquartiere 
in Bäumen mit dem Reusenprinzip verschlossen, sodass ein Besatz dieser Bäume zum 
Zeitpunkt der Baumfällung ausgeschlossen ist. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: saP Kap. 4.1.1; LBP Kap. 3.1 
 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 
 

4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Bekannte Fledermauswinterquartiere befinden sich außerhalb des Wirkraums des 
Vorhabens. Eine erhebliche Störung ist nicht zu erwarten. 

 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
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6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)             
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Zweifarbfledermaus 
Stand: Mai 2012 

  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  
 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die 

Europäischen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im 
Rahmen der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der 
Bauleitplanung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei 
Europäischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils 
gesonderte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt 
artenschutzrechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen 
Gesamtprüfung erfolgen. 

 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Die geplante Erneuerung und der Ausbau des Wasserkraftwerkstandorts RFW in Forbach umfassen im 
Wesentlichen die folgenden Anlagebestandteile und die zugehörigen Baumaßnahmen: 

 Neuanlage von Schwarzenbachwerk und Murgwerk in einer gemeinsamen Kraftwerkskaverne 
(Unterstufe), Umbau des Schwarzenbachwerks zu einem Pumpspeicherkraftwerk zwischen 
Schwarzenbachtalsperre und Murg 

 Erweiterung des Ausgleichsbeckens Forbach durch einen unterirdischen Kavernenwasserspeicher 
westlich des Rudolf-Fettweis-Werks 

Hiermit sind umfangreiche Transportvorgänge verbunden, insbesondere Massenbewegungen im 
Zusammenhang mit der Anlage der unterirdischen Bauwerksanlagen (Kraftwerkskaverne, 
Kavernenwasserspeicher).  
 
Die gesamten Ausbruchmassen werden in den von der VSG Schwarzwald-Granit Werke GmbH & Co. KG 
(kurz: VSG) betriebenen Steinbruch Murgschifferschaft (MU-Bruch) verbracht, dort gelagert, aufbereitet und 
künftig als Baustoff vertrieben werden. Das gesamte Ausbruchmaterial geht in das Eigentum der VSG über 
(Einlagerung, Aufbereitung und Weitervermarktung der Ausbruchmassen ist Gegenstand eines eigenständigen 
Verfahrens der VSG zur Immissionsschutzrechtlichen Änderungs-Genehmigung). 
Für die Dauer der Bauzeit müssen insbesondere forstlich genutzte Wege im Wald ausgebaut bzw. verbreitert 
werden. 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Artenschutzrechtliche Prüfung (Anlage E.III) 
 LBP (Anlage E.IV) 
 Technische Beschreibung der Anlagen (Anlagenteil A.V) 
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2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name  

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus Datenlage Defizitär (D) 
Gefährdete wandernde Art 

(i) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden 

zusammengefasst werden. 
 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Lebensraum: Bevorzugt trockenes Offenland mit Gewässern und Siedlungen 
  Ursprünglich vermutlich eine Felsfledermaus, mittlerweile bezieht sie vor allem in Gebäude-
  spalten Quartier.  
  Wochenstuben und Sommerquartiere hauptsächlich in Spalten an Wohnhäusern. Auch an 
  Felsspalten und hohen Gebäuden. 
  Winterquartiere befinden sich vor allem an Hochhäusern, als Ersatz für hohe Felswände, 
  welche auch gelegentlich noch als Winterquartier aufgesucht werden. Seltener werden auch 
  Burgruinen und niedrige Gebäude genutzt. 
  Jagdgebiete meist Gewässer, Offenland, Siedlungen und über Wäldern. 
Aktionsradius: Jagdgebiete durchschnittlich 5,7 km (Männchen; max. bis 20,5 km) bzw. 2,4 km (Weibchen; 
  max. bis 6,2 km) von den Quartieren entfernt (DIETZ & KIEFER 2014). 
  Durchschnittliche Größe des Jagdhabitats ~84 km² (Männchen) bzw. 16 km² (Weibchen) 
Phänologie Wochenstubenzeit: Mai – August 
  Jungenaufzucht: Juni – Juli/August  
  Paarung: Oktober – Dezember 
  Winterquartier: November/Dezember– März/April 
Dispersionsverhalten:  Teilweise Standortstreu (Dänemark, Böhmerwald), in Osteuropa Wanderungen bis 
  1.787 km (DIETZ & KIEFER 2014). 

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen 

Die Zweifarbfledermaus ist durch die unmittelbaren Lebensraumverluste über Flächeninanspruchnahme 
hinausgehend gegenüber Sanierungsarbeiten an Gebäuden empfindlich.  
Aufgrund der geringen Bedeutung von Wald für die Zweifarbfledermaus, sind durch die Beanspruchung von 
Wald keine Beeinträchtigungen zu erwarten. Da sich die Quartiere von Zweifarbfledermäusen überwiegend in 
Gebäuden befinden, sind sie empfindlich gegenüber dem Verlust von Gebäudestrukturen und der Sanierung 
von Gebäuden, die das Quartierpotential verringern (Verschluss von Gebäudespalten, Verwendung von 
giftigen Holzlasuren). 
Nach dem SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR (2012) ist 
die Zweifarbfledermaus gegenüber Kollisionen im Straßenverkehr sowie Licht- und Schallimmissionen 
weitestgehend unempfindlich. 
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3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 
4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Die Zweifarbfledermaus wurde anhand des Netzfangs eines männlichen Tiers am 23.07.2014 an der 
Schwallung im Untersuchungsgebiet nachgewiesen.  
Bei akustischen Erfassungen ist der Nachweis der Art nicht eindeutig möglich, da sie im 
Überschneidungsbereich zu den anderen Nyctaloiden Arten (Gattungen Nyctalus und Eptesicus) rufen und 
somit nicht eindeutig bestimmbar sind, wenn diese im Gebiet vorkommen (KOORDINATIONSSTELLEN FÜR 
FLEDERMAUSSCHUTZ IN BAYERN 2009). Das Quartier des besenderten Tiers konnte nicht ausfindig 
gemacht werden. Vermutlich nutzt die Zweifarbfledermaus die Schwarzenbachtalsperre und die zahlreichen 
Flusstäler zum Jagen, Felsspalten und Gebäude bieten der Art Quartierstrukturen. Ein 2011 nachgewiesenes 
Quartier der Art befindet sich in einem Gebäude in Schönmünzach (~5 km südlich; KFN 2018). 
Weiter sind Fluggebiete aus Simmersfeld (~4 km südlich; 2007 & 2008) sowie ein Totfund im Sommer 2001 
aus Bermersbach (~2 km nördlich) und einem Einzelfund im September 2013 in Lichtenau (~7 km nördlich) 
bekannt (KFN 2018). 

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
Eine lokale Individuengemeinschaft ist nach RUNGE et al. (2010) bei Fledermäusen jeweils getrennt nach 
Wochenstuben-, Paarungs- und Überwinterungsphase zu unterscheiden. Jede dieser 
Quartiergemeinschaften stellt eine eigene lokale Individuengemeinschaft dar.  
Im Untersuchungsgebiet konnten keine Quartiere der Art nachgewiesen werden. Auch aus den uns 
bekannten Daten Dritter, sind keine Quartiere aus dem Untersuchungsgebiet, lediglich ein Zwischenquartier 
in Schönmünzach aus dem 15 km Umkreis bekannt (KFN 2018). Da die Funde von 
Reproduktionsnachweisen in Baden-Württemberg lediglich Einzelfunde von trächtigen Weibchen oder 
Jungtieren, aber nie Wochenstuben waren, sind auch im Untersuchungsgebiet keine Wochenstuben zu 
erwarten. Da auch keine Winterquartiere der Art bekannt sind, können keine Individuengemeinschaften 
abgegrenzt werden. Aufgrund der Größe des Aktionsraums der Art (bis 84 km² [DIETZ & KIEFER 2014]) wird 
das Männchen aus dem Untersuchungsgebiet einer lokalen Population zugeordnet, die weit über das 
Untersuchungsgebiet hinaus fortbesteht. Aufgrund der Wanderfähigkeit der Art (bis zu 1.787 km) wird die 
lokale Population aus pragmatischen Gründen mit dem Naturraum Schwarzwald abgegrenzt. 
 
Erhaltungszustand der lokalen Population 
Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Population, der 
Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe Kap. 2.5.3.2 der saP) bewertet. 
Insgesamt ergibt sich für die Zweifarbfledermaus ein „mittel –schlechter“ Erhaltungszustand (C). 

Zustand der Population: „mittel-schlecht“ (C) 

Nach den Bewertungskriterien von RUNGE et al. (2010) ist die Anzahl an Weibchen und Jungtieren in den 
Wochenstuben sowie die Anzahl der Individuen und das Geschlechterverhältnis der Paarungsquartiere 
entscheidend für die Bewertung der lokalen Population. Im Winter kann die Anzahl überwinternder Tiere für 
die Bewertung der lokalen Population herangezogen werden. 

Da weder im Untersuchungsgebiet noch im 15 km Umkreis Individuengemeinschaften (nur Einzelnachweise) 
der Art bekannt sind, die für die Bewertung des Zustands der lokalen Population herangezogen werden 
können, ist keine genaue Bewertung möglich.  

Aufgrund der wenigen Rufe, dem Fehlen von Quartiernachweisen wird vorsorglich ein „mittel bis schlechter“ 
Zustand (C) der Population angenommen.  

Habitatqualität: „mittel –schlecht“ (C) 

Der bevorzugte Lebensraum der Art sind durch Gewässer und Siedlungsbereiche geprägte trockene 
Offenland-Biotope.  

Das Untersuchungsgebiet wurde hinsichtlich seiner Habitatqualität für die Zweifarbfledermaus bewertet. 
Dabei wurde das Quartierpotential separat zum Potential als Nahrungsraum betrachtet. Die Flächen und der 
Anteil dieser bezogen auf das gesamte Untersuchungsgebiet sind in Tabelle 47 der saP dargestellt. Das 
Untersuchungsgebiet ist überwiegend bewaldet. Da die Zweifarbfledermaus keine Baumhöhlen als 
Quartierstrukturen nutzt und auch nicht im Wald jagt, ist das Habitatpotential für die Zweifarbfledermaus im 
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Untersuchungsgebiet überwiegend gering. Im Nordosten (Forbach) und im Südwesten (Herrenwies) des 
Untersuchungsgebiets befinden sich Gebäude, die der Zweifarbfledermaus als Quartierstrukturen dienen 
können. Weiter sind am Osthang des Lachsbergs sowie in den Steinbrüchen im Südosten des 
Untersuchungsgebiets einige Felsstrukturen, die sich als Quartierstrukturen eignen.  

Als Jagdhabitate dienen der Zweifarbfledermaus im Untersuchungsgebiet vor allem die 
Schwarzenbachtalsperre, die Wiesen in Herrenwies, sowie die Murg, der Herrenwieser See und kleinere 
Offenlandflächen und Sukzessionswälder. 

Da das Untersuchungsgebiet überwiegend ein geringes Potential hat, wird die Habitatqualität des 
Untersuchungsgebiets insgesamt mit mittel bis schlecht (C) bewertet. 

Beeinträchtigungen: „mittel“ (B)  

Durch die weitestgehend intakte Gebäudesubstanz kann generell eine „mittlere“ Beeinträchtigung (B) 
angenommen werden.  
 
 

3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

Vgl. Karte E.III.2.11 der saP  

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte 
erfolgen. 

  

 

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
Da sich die Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Zweifarbfledermaus vorrangig in 
Gebäuden befinden, sind im Untersuchungsgebiet keine Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten zu erwarten, die durch das Vorhaben beschädigt oder zerstört werden 
können.  

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich 

beschädigt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen 
unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
Baubedingt werden Lebensräume der Zweifarbfledermaus in Anspruch genommen. 
Aufgrund des großen Aktionsradius der Art (vgl. Punkt 3.1) werden die beanspruchten 
Flächen höchstens nicht essentielle Teile eines weitaus größeren Jagdhabitats 
darstellen. Die Funktionsfähigkeit von potentiellen Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
bleiben erhalten. 

 
c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009) 
  

Diese Auswirkung tritt nicht auf. Die Zweifarbfledermaus ist weitestgehend unempfindlich 
gegenüber Störungen durch Licht oder Schall. 
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d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
Der Verlust von potentiellen Baumhöhlen ist unvermeidbar (geringes Quartierpotential). 

 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Das Vorhaben ist nach § 15 BNatSchG zulässig, weil vermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft unterbleiben und die nicht vermeidbaren Eingriffe vollständig kompensiert 
werden. 

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  

Da keine Gebäudequartiere verloren gehen und die Zweifarbfledermaus nur selten 
Einzelquartiere in Baumhöhlen nutzt, ist zu erwarten, dass ein Ausweichen ohne 
Beeinträchtigung möglich ist. 

 
g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 

Da das Vorhaben keine Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 3 bzw. Nr. 2 BNatschG bei 
der Zweifarbfledermaus auslöst, sind auch keine Kompensationsmaßnahmen notwendig. 
Durch folgende u.a. für das Braune Langohr und die Wasserfledermaus geschaffene 
Kompensationsmaßnahmen werden jedoch auch die Zweifarbfledermäuse profitieren:  

 Verbesserung des Quartierangebots für Fledermäuse im Wald durch künstliche Quar-
tiere (Maßnahme KQ1)  

 Nutzungsaufgabe von Waldbeständen auf insgesamt rd. 57 ha (Maßnahmen KN1 
und KN2)  

 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: LBP kap. 6.1 & 6.3; saP Kap. 4 
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 
 
 

      
 

 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Baumquartiere werden von der Art nur selten genutzt. Deswegen ist nicht davon 
auszugehen, dass sich Zweifarbfledermäuse in den zu Fällenden Bäumen befinden, es 
ist jedoch nicht gänzlich auszuschließen. 
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b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 

Eine Erhöhung des Tötungsrisikos durch Kollisionen mit Baustellenfahrzeugen ist nicht zu 
erwarten. Nach einer Veröffentlichung des LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR 

SCHLESWIG-HOLSTEIN (2011) steigt das Kollisionsrisiko erst ab einer Geschwindigkeit von 
>50 km/h. Diese Geschwindigkeiten werden höchstens auf der L83 oder B462 erreicht, 
welche bereits im ist-Zustand stark befahrene Straßen sind, die von Fledermäusen 
gemieden werden. 
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Sich möglicherweise in Baumhöhlen befindlichen Tiere, werden durch die Fäll- und 
Rodungszeitenbeschränkung (V1) geschützt. Im Herbst werden mögliche Winterquartiere 
in Bäumen mit dem Reusenprinzip verschlossen, sodass ein Besatz dieser Bäume zum 
Zeitpunkt der Baumfällung ausgeschlossen ist. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: saP Kap. 4.1.1; LBP Kap. 3.1 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 
 

4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Bekannte Fledermauswinterquartiere befinden sich außerhalb des Wirkraums des 
Vorhabens. Eine erhebliche Störung ist nicht zu erwarten. 

 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
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6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)             
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Braunes Langohr 
Stand: Mai 2012 

  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  
 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäi-

schen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen 
der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitpla-
nung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Euro-
päischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils geson-
derte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutz-
rechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. 

 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Die geplante Erneuerung und der Ausbau des Wasserkraftwerkstandorts RFW in Forbach umfassen im We-
sentlichen die folgenden Anlagebestandteile und die zugehörigen Baumaßnahmen: 

 Neuanlage von Schwarzenbachwerk und Murgwerk in einer gemeinsamen Kraftwerkskaverne (Unter-
stufe), Umbau des Schwarzenbachwerks zu einem Pumpspeicherkraftwerk zwischen Schwarzenbach-
talsperre und Murg 

 Erweiterung des Ausgleichsbeckens Forbach durch einen unterirdischen Kavernenwasserspeicher 
westlich des Rudolf-Fettweis-Werks 

Hiermit sind umfangreiche Transportvorgänge verbunden, insbesondere Massenbewegungen im Zusammen-
hang mit der Anlage der unterirdischen Bauwerksanlagen (Kraftwerkskaverne, Kavernenwasserspeicher).  
 
Die gesamten Ausbruchmassen werden in den von der VSG Schwarzwald-Granit Werke GmbH & Co. KG 
(kurz: VSG) betriebenen Steinbruch Murgschifferschaft (MU-Bruch) verbracht, dort gelagert, aufbereitet und 
künftig als Baustoff vertrieben werden. Das gesamte Ausbruchmaterial geht in das Eigentum der VSG über 
(Einlagerung, Aufbereitung und Weitervermarktung der Ausbruchmassen ist Gegenstand eines eigenständigen 
Verfahrens der VSG zur Immissionsschutzrechtlichen Änderungs-Genehmigung). 
Für die Dauer der Bauzeit müssen insbesondere forstlich genutzte Wege im Wald ausgebaut bzw. verbreitert 
werden. 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Artenschutzrechtliche Prüfung (Anlage E.III) 
 LBP (Anlage E.IV) 
 Technische Beschreibung der Anlagen (Anlagenteil A.V) 
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2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name  

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

Braunes Langohr 
 

Plecotus auritus 
 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-

gefasst werden. 

 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Lebensraum: In Baden-Württemberg eine typische Waldart. Wochenstuben- und Einzelquartiere in  
  Baumhöhlen und Nistkästen. In höheren Lagen überwiegend in Gebäuden (größtenteils 
  Dachstühle; BRAUN & DIETERLEN 2003).  
  Winterquartiere meist unterirdisch, auch in Baumhöhlen.  
  Jagd in Wäldern, Parks, Streuobstwiesen; Offenland wird gemieden 
  Durch wendigen Flug wird auch in dichter Vegetation und Nadelwald (Abbildung 55) gejagt. 
  Jagt vegetationsnah und sammelt dabei Beute von der Vegetation ab (gleaning). 
  Höhenlagen bevorzugt zwischen 400 und 700 m ü. NN (FRINAT 2012); im Schwarzwald 
  Vorkommen in allen Höhenlagen (BRAUN & DIETERLEN 2003) 
Aktionsradius: Während der Wochenstubenzeit meist <500 m (z.B. FUHRMANN 1991), außerhalb der  
  Wochenstubenzeit bis 1.500 m (selten bis 3,3 km; u.a. DIETZ & KIEFER 2014). 
  Größe der Kernjagdhabitate: 0,3-10,5 ha, überwiegend <4 ha (FUHRMANN 1991). 
  Aktionsraum: 40 ha (MESCHEDE & RUDOLPH 2004) bis rund 100 ha (DIETZ & KIEFER 
  2014) 
  Populationsdichte: 3 - 6,2 adulte Tiere/ 10 ha (HEISE & SCHMIDT 1988; SACHTELEBEN 
  1988). Fliegt strukturgebunden 
Phänologie Wochenstubenzeit: April/Mai – September  
  Jungenaufzucht: Mitte Juni – Ende Juli/Anfang August 
  Paarung: Oktober – April 
  Winterquartier: Oktober/November – März/April 
Dispersionsverhalten: Distanz zwischen Sommer- & Winterquartier meist geringer als 30 km (max. 66 km; 
  MASING 1987) 
  Quartiere in Bäumen und Nistkästen werden bis in 2 km Entfernung häufig gewechselt (meist 
  alle 1 – 4 Tage) 
  Wochenstubenquartiere in Gebäuden werden i. d. R. nicht gewechselt; hier besteht eine 
  hohe Ortstreue 
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Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen 

Das Braune Langohr ist durch die unmittelbaren Lebensraumverluste über Flächeninanspruchnahme 
hinausgehend gegenüber Schall- und Lichtimmissionen sowie Kollisionen im Straßenverkehr und der 
Zerschneidung von Habitaten empfindlich. 

Flächeninanspruchnahme von Wald führt zu einem Verlust von Baumquartieren und Jagdhabitaten der Art. 
Vor allem die geringe Größe des Aktionsradius bewirkt eine geringe Möglichkeit zum Ausweichen in andere 
Gebiete ohne Beeinträchtigung, sodass bereits kleinflächige Lebensraumverluste einen Verbotstatbestand 
auslösen können. 

Nach dem SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR (2012) ist das Braune 
Langohr empfindlich gegenüber Schall, Licht und Kollisionen im Straßenverkehr. 

Die Empfindlichkeit gegenüber Schallimmissionen ist durch die Jagdstrategie des Braunen Langohrs bedingt. 
Das Braune Langohr ortet die Nahrung nicht nur mittels Ultraschallechos, wie die meisten, im Luftraum 
jagenden Fledermausarten, sondern zum Teil passiv, anhand von durch Beutetiere verursachten 
Geräuschen. Die leisen Geräusche der Beutetiere können vom Schall maskiert werden, sodass sie vom 
Braunen Langohr nicht geortet werden können. Somit sind sie bei der Jagd empfindlich gegen Dauerschall 
(SCHAUB et al. 2008). Welche Schallpegel zur Maskierung der von den Beutetieren verursachten Geräusche 
führen ist nicht bekannt. Hilfsweise wird davon ausgegangen, dass eine Maskierung bei Schallimmissionen 
von 47 dB (A)nachts in 1,5 m Höhe eintreten kann. Dies entspricht dem niedrigsten für Vögel relevanten 
Schallpegel (GARNIEL et al. 2007). 

Das Braune Langohr meidet zudem Bereiche mit verstärkter Lichtimmission. Durch starke Lichtquellen 
können Beutetiere aus den Jagdhabitaten der Langohren zu den Stellen mit erhöhter Lichtintensität gelockt 
werden, wodurch die Jagdhabitate an Qualität verlieren (RYDELL 1992; SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR 

WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR 2012).  

Die Orientierung an Leitlinien während des Flugs, macht das Braune Langohr empfindlich gegenüber der 
Zerschneidung von Habitaten und führt außerdem zu einem erhöhten Kollisionsrisiko, wenn die Tiere sich an 
linearen Strukturen am Straßenrand (Schallschutzwänden, Alleen etc.) orientieren. Nach einer 
Veröffentlichung des LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR SCHLESWIG-HOLSTEIN (2011) steigt das 
Kollisionsrisiko jedoch erst ab einer Geschwindigkeit von >50 km/h. 

 
 

3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 
4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Das Braune Langohr wurde in Forbach durch Netzfänge im Untersuchungsgebiet nachgewiesen (vgl. Karte 
12). Weiter geben Rufaufnahmen des Artenpaars Braunes/Graues Langohr Hinweise auf die Art. 
Akustisch ist die leise rufende Art schwer zu erfassen und nicht sicher von ihrer Schwesterart, dem Grauen 
Langohr, zu unterscheiden. Dennoch gelangen etwa 70 Rufaufnahmen des Artenpaars. Die meisten Rufe 
wurden auf dem Seekopf aufgezeichnet. Hier befinden sich vor allem Sukzessionsflächen welche ein mittle-
res Potential als Jagdhabitat aufweisen. Weitere Rufe wurden an der Schwallung, Herrenbronn, am Stein-
bruch Schneidersköpfle, im Heiligenwald und um Forbach aufgezeichnet. Da die Langohren leise rufen, ist 
eine höhere Abundanz anzunehmen, als die Akustik es vermuten lässt. 
Bei den Netzfängen wurde das Braune Langohr insgesamt 23 Mal gefangen. Besonders häufig wurde die Art 
am Seekopf gefangen, weitere Tiere wurden am Badener Sattel, am Herrenwieser See, am Wegscheid, an 
der Schwallung, in Herrenbronn sowie am Steinbruch Schneidersköpfle gefangen (vgl. Tabelle 50 der saP). 
Die jeweiligen Fangorte (meist im Bestand) stellen vermutlich Jagdhabitate der Individuen dar. 
Sechs der gefangenen Tiere wurden besendert. Durch die anschließende Telemetrie konnten vier Quartiere 
der Art im Untersuchungsgebiet nachgewiesen werden. Je zwei Wochenstuben befinden sich im bewaldeten 
Untersuchungsgebiet in Herrenbronn und Seegrund. Durch den Senderfund eines am Vorabend besenderten 
Männchens wird ein weiteres Quartier in Herrenbronn angenommen.  
Bei abendlichen Ausflugskontrollen konnten aus einem Wochenstubenquartier im Seegrund mindestens 5 
ausfliegende Braune Langohren beobachtet werden. Aus einem Quartier in Herrenbronn sind mindestens 2 
bis 3 Braune Langohren ausgeflogen. Die Ausflugskontrollen waren durch dichte Vegetation vor dem Quar-
tier erschwert, so dass vermutlich nicht alle Tiere gezählt werden konnten. Bei zwei Quartieren (jeweils Her-
renbronn und Seegrund) konnte das Quartier nicht eingesehen werden. Eine abendliche Ausflugskontrolle 
erbrachte hier keine Nachweise. 
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In Herrenbronn befindet sich eine kleine Hütte (ca. 10 m²), in der zahlreiche Tagfalterflügel auf dem Boden 
lagen und die von Langohren vermutlich als Zwischenquartier genutzt wurde. Die Hütte befindet sich ca. 200 
m von dem nachgewiesenen Wochenstubenquartier entfernt. 
Durch die Telemetrie konnte bei drei von 4 telemtrierten Tieren eine Nutzung der Bereiche Seebachhof und 
zwischen Schwallung und Seebachhof festgestellt werden (vgl. Karte 12). Hier befinden sich geeignete 
Jagdhabitate in Form von lichten, altholzreichen Fichtenbeständen. 
Im Steinbruch Raumünzach konnten keine Rufe des Braunen Langohrs nachgewiesen werden. Aufgrund der 
dortigen Habitatausstattung wird jedoch davon ausgegangen, dass in den umliegenden Wäldern die Art vor-
kommt. 
 
 

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 
Eine lokale Individuengemeinschaft ist nach Runge et al. (2010) bei Fledermäusen jeweils getrennt nach 
Wochenstuben-, Paarungs- und Überwinterungsphase zu unterscheiden. Im Sommer bildet jede Wochenstu-
be eine eigene Individuengemeinschaft. Da Braune Langohren jedoch einen Quartierverbund nutzen, in dem 
eine Wochenstubenkolonie teilweise mehrere Quartiere gleichzeitig aufsucht, werden alle Quartiere innerhalb 
des Aktionsraumes, in dem die Art Quartiere wechselt (bis 2.000 m Radius um das Quartier) als eine Indivi-
duengemeinschaft gewertet (vgl. Bechsteinfledermaus in Runge et al. 2010). Da die Entfernungen zwischen 
den erfassten Quartieren <2 km ist, werden alle nachgewiesenen Wochenstubenquartiere im Untersu-
chungsgebiet einer Individuengemeinschaft (bestehend aus mindestens vier Wochenstubenquartieren) zu-
geordnet. Die tatsächliche Anzahl an Wochenstuben im Untersuchungsgebiet wird vermutlich höher liegen.  
Der nächste Hinweis auf eine Wochenstube der Art befindet sich in Neusatz (~7 km westlich des Untersu-
chungsgebiets; KFN 2018). Hier wurde über drei Jahre Kot der Gattung Plecotus gefunden. 
Weiter sind Einzelfunde der Art (bzw. z. T. unsicher ob Braunes oder Graues Langohr, da eine nähere Be-
stimmung in den Winterquartieren zu erheblichen Stress der Tiere führen würde) aus Winterquartieren au-
ßerhalb des Untersuchungsgebiet bekannt. Nachweise von 1-2 Tieren über mehrere Jahre sind aus Forbach-
Gausbach (<1 km), Forbach (<1 km), Raumünzach (<1 km), Langenbrand (~2 km), Klosterreichenbach 
(~13 km), Schönegründ (~8 km) und Baden-Baden (~10 km) bekannt (KFN 2018). Jede dieser Winterquar-
tiergemeinschaften stellt eine eigene Individuengemeinschaft dar. Da sich alle genannten Gebiete innerhalb 
des wanderungsfähigen Bereichs des Braunen Langohrs (meist <30 km) befinden, werde alle bekannten und 
nachgewiesenen Individuengemeinschaften einer Lokalen Population angehören.  
Da keine trennenden Strukturen (z. B. Autobahnen, Ackerflächen) das Gebiet begrenzen, wird die Lokale 
Population aus pragmatischen Gründen mit dem Naturraum Nordschwarzwald gleichgesetzt. 
 
Erhaltungszustand der lokalen Population 
Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Population, der 
Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe Kap. 2.5.3.2 der saP) bewertet. 
Insgesamt ergibt sich für das Braune Langohr ein guter Erhaltungszustand (B). 

Zustand der Population: „mittel-schlecht“ (C) 

Da die erfassten und uns bekannten Daten Dritter keine vollständige Bestandserfassung aller Quartiere dar-
stellen, ist eine exakte Bewertung der lokalen Population nicht möglich. 

Nach den Bewertungskriterien von RUNGE et al. (2010) ist die Anzahl an Weibchen und Jungtieren in den 
Wochenstuben, sowie die Anzahl der Individuen und das Geschlechterverhältnis der Paarungsquartiere ent-
scheidend für die Bewertung. Im Winter kann die Anzahl überwinternder Tiere für die Bewertung der Lokalen 
Population herangezogen werden. 

Da diese Größen nicht vorliegen (Ausflugsbeobachtungen in der dichten Vegetation schwierig; Baumhöhlen 
nicht einsehbar; Aufteilung des Wochenstubenverbunds auf mehrere Quartiere) ist eine Bewertung der loka-
len Population nicht möglich. 

Daher kann nur eine Annäherung getroffen werden, um den Zustand der Population zu bewerten: 

Insgesamt wurden 23 Braune Langohren gefangen (10 Weibchen, 13 Männchen). In Bezug auf den durchge-
führten Erfassungsaufwand von insgesamt 145 Netzfängen ergibt sich eine Fangquote von ca. 1 Braunen 
Langohr pro 6 Netzfängen. Dieser Wert ist vergleichsweise gering und deutet auf eine geringe Aktivität im 
Untersuchungsgebiet hin. Das Braune Langohr gilt allgemein als leicht zu fangende Fledermausart.  

In den 4 nachgewiesenen Wochenstubenquartieren konnten insgesamt 7-8 Braune Langohren gezählt wer-
den, in zwei weiteren Quartieren (vermutlich Wochenstuben da Sendertiere laktierende Weibchen waren; 
Fangdatum 15.07.2014 und 21.07.2015) befanden sich mindestens die Sendertiere. Nach LANUV NRW 
(2010) gilt der Zustand der Population von weniger als 10 Weibchen in einem Wochenstubenverband als 
„mittel bis schlecht“ (C).  

In den sieben bekannten Winterquartieren in (Forbach-Gausbach, Forbach, Raumünzach, Langenbrand, 
Klosterreichenbach, Schönegründ und Baden-Baden; KFN 2018) wurden z. T. über mehrere Jahre 1-2 Indivi-
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duen des Braunen Langohrs nachgewiesen. Bei einigen Nachweisen ist nicht sicher, ob die Langohren im 
Winterquartier Braune oder Graue Langohren waren, da diese im Winterquartier z. T. nicht eindeutig unter-
schieden werden können, ohne die Tiere zu vermessen, welches zu hohem Stress der Tiere führt und aus 
Artenschutzgründen nicht praktiziert wird. 

Insgesamt wird der Zustand der lokalen Population mit „mittel-schlecht“ (C) bewertet. 

Habitatqualität: „gut“ (B) 

Der bevorzugte Lebensraum der Art sind alte Laub- und Mischwälder. Sie kommen auf ca. 10 % des Unter-
suchungsgebiets vor (ca. 209 ha). Weiter nutzt die Art jedoch auch Streuobstwiesen und Nadelwälder. 

Das Untersuchungsgebiet wurde hinsichtlich seiner Habitatqualität für das Braune Langohr bewertet. Dabei 
wurde das Quartierpotential separat zum Potential als Nahrungsraum betrachtet. Die Flächen und der Anteil 
dieser bezogen auf das gesamte Untersuchungsgebiet sind in der saP dargestellt. 

Da das Braune Langohr eine Vielzahl von Bäumen und auch Gebäude als Quartierstrukturen nutzt, ist das 
Quartierpotential im Untersuchungsgebiet auf rd. 34 % (rd. 694,5 ha) hoch oder mittel. Dies sind vor allem al-
te Waldbestände und Siedlungen im Murgtal. 

Auch als Jagdhabitat eignet sich das Untersuchungsgebiet für das Braune Langohr. Die Laub- und 
Mischwälder sowie Gärten im Siedlungsbereich stellen gute Jagdgebiete für die Art dar. Bei der Telemetrie 
konnten Jagdaktivitäten in lichten Fichtenwäldern nahe dem Seebachhof dokumentiert werden. Da auch die 
übrigen Wälder vermutlich zur Jagd genutzt werden, ist die Habitatqualität insgesamt „gut“ (B). 

Beeinträchtigungen: „mittel“ (B)  

Das Waldgebiet der lokalen Population ist nicht zerschnitten (z.B. durch stark befahrene Straßen), sodass 
das Braune Langohr barrierefrei zwischen Quartieren, Jagdhabitaten und Winterquartieren wechseln kann. 
Durch die Forstwirtschaft kann generell eine „mittlere“ Beeinträchtigung (B) angenommen werden. 
 
 

3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

Vgl. Karte E.III.2.12 der saP  

 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte er-
folgen. 

  

 

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 

Vorhabenbedingt gehen Lebensräume mit Quartierpotential für das Braune Langohr auf 
rd. 6,8 ha verloren.  
Auf den Vorhabensflächen wurden keine Quartiere des Braunen Langohrs nachgewie-
sen. Da die Art in Baden-Württemberg jedoch fast ausschließlich Quartiere im Wald 
nutzt, ist eine Besiedlung der betroffenen Bäume durch das Braune Langohr möglich.  
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b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschä-

digt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen un-
bestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
Braune Langohren sind während der Jagd empfindlich gegen nächtliche 
Schallimmissionen. Die Langohren orten die Nahrung nicht nur mittels Ultraschallechos, 
wie die meisten, im Luftraum jagenden Fledermausarten, sondern zum Teil passiv, 
anhand von durch Beutetiere verursachten Geräuschen. Die leisen Geräusche der 
Beutetiere können vom Schall maskiert werden, sodass sie vom Braunen Langohr nicht 
geortet werden können.  
Störungen entlang der Transportrouten sind nicht anzunehmen, da nur wenige 
Fahrzeuge nachts fahren, sodass die Störung nur von kurzer Dauer ist.  

 
c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 
 Beschreibung der Auswirkungen. 
 

Tagsüber ist keine Störungsempfindlichkeit des Braunen Langohrs bekannt. 
 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
Der Verlust von Baumhöhlen sowie die z.T. nächtlichen Bautätigkeiten sind unvermeid-
bar.  
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Das Vorhaben ist nach § 15 BNatSchG zulässig, weil vermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft unterbleiben und die nicht vermeidbaren Eingriffe vollständig kompensiert 
werden. 

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  
  
 

      
g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 
 Beschreibung der Maßnahmen, die zum Funktionserhalt der Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang vorgesehen sind, mit Angaben zu: 
 

Die geplanten Maßnahmen eignen sich nicht als CEF-Maßnahmen, da der Nachweis 
ihrer Wirksamkeit nur schwer erbracht werden könnte.  
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
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h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 

 
Verlust von Baumhöhlen und essentiellen Jagdhabitaten. Keine ausreichende Gewähr-
leistung des Funktionserhalts. Ausnahme notwendig. 
 

 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Die Fällung von Bäumen mit Quartierpotential kann ohne die Durchführung von Vermei-
dungsmaßnahmen zu Verletzung oder Tötung von Fledermäusen führen. 

 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 

Eine Erhöhung des Tötungsrisikos durch Kollisionen mit Baustellenfahrzeugen ist nicht zu 
erwarten. Nach einer Veröffentlichung des LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR 

SCHLESWIG-HOLSTEIN (2011) steigt das Kollisionsrisiko erst ab einer Geschwindigkeit von 
>50 km/h. Diese Geschwindigkeiten werden höchstens auf der L83 oder B462 erreicht, 
welche bereits im ist-Zustand stark befahrene Straßen sind, die von Fledermäusen ge-
mieden werden. 

 
c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Sich möglicherweise in Baumhöhlen befindlichen Tiere, werden durch die Fäll- und Ro-
dungszeitenbeschränkung (V1) geschützt. Im Herbst werden mögliche Winterquartiere in 
Bäumen mit dem Reusenprinzip verschlossen, sodass ein Besatz dieser Bäume zum 
Zeitpunkt der Baumfällung ausgeschlossen ist. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: saP Kap. 4.1.1; LBP Kap. 3.1. 

 
  

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 
 

4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen (z.B. Lärm- oder Lichtimmissionen, Barriere- bzw.  
Trennwirkungen und/oder genetische Verinselung) auf die lokale Population sowie  
Darstellung und ggf. Quantifizierung von Beeinträchtigungen. 

 
Bekannte Fledermauswinterquartiere befinden sich außerhalb des Wirkraums des Vorha-
bens. Eine erhebliche Störung auf ist nicht zu erwarten. 
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b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  
 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 

 

5. Ausnahmeverfahren 

Wird im Falle der Erfüllung eines oder mehrerer Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG (vgl.  
Ziffern 4.1, 4.2, 4.3 und/oder 4.4) die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt?  

 nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 ja - weiter mit Punkt 5.1 ff. 

 
5.1 Ausnahmegründe (§ 45 Abs. 7 Satz 1 BNatSchG) 

 zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirtschaftlicher 
Schäden (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG), 

  zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG), 

 für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende Maß-
nahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 BNatSchG), 

 im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidigung 
und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt      
(§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 BNatSchG) oder 

 aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher so-
zialer oder wirtschaftlicher Art (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG). 

 
Zu den betreffenden Ausnahmegründen vgl. die ausführliche Begründung in den detaillierten  
Planunterlagen: LBP Kap. 10.3.3 

 
  
 

5.2 Zumutbare Alternativen (§ 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG) 
 
Existieren anderweitig zumutbare Alternativen (z.B. Standort- oder Ausführungsalternativen), die in 
Bezug auf die Art schonender sind? 

 ja - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 nein - weiter mit Pkt. 5.3. 

Bei ja: Textliche Kurzbeschreibung dieser Lösungen.  

Bei nein: Textliche Kurzbeschreibung, welche Alternativen mit welchen Ergebnissen geprüft wurden. 
 
Die Routen der Transportvorgänge sind alternativlos.  
Der Verzicht auf nächtliche Bauaktivitäten würde zu einer erheblichen Verlängerung der Bauzeit führen.  
 
 
Die untersuchten Alternativlösungen sind in den detaillierten Planunterlagen       dargestellt. 
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5.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustands der Populationen der Art (§ 45 Abs. 7 

Satz 2 BNatSchG; bei FFH-Anhang IV Arten i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 
 
a) Erhaltungszustand vor der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung? 

Art Lokal betroffene Population 

(Kurze Beschreibung des Erhaltungszustands 
der lokalen Population (Interpretation und Ein-
ordnung der Angaben unter Pkt. 3.3.); Verweis 
auf die detaillierten Planunterlagen: saP Kap. 
3.2.1.13.3) 

Populationen im natürlichen Verbreitungs-
gebiet  

(Beschreibung des Erhaltungszustands der Populationen 
auf der übergeordneten Ebene (auf Landes- oder über-
geordneter Populationsebene; Verweis auf die detaillier-
ten Planunterlagen: saP Kap. 3.2.1.13) 

Braunes 
Langohr 

Insgesamt Guter Erhaltungszustand (B) Erhaltungszustand bundes- und landesweit günstig 

 

 
 
b) Erhaltungszustand nach der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung? 

 

Art Lokal betroffene Population 

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis auf 
die detaillierten Planunterlagen:      ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungs-     
gebiet 

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis auf 
die detaillierten Planunterlagen:      ) 

Braunes 
Langohr 

Insgesamt Guter Erhaltungszustand (B) Erhaltungszustand bundes- und landesweit günstig 
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c) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von Europäischen Vogelarten 
 

Liegt eine Verschlechterung des aktuellen (günstigen oder ungünstigen) Erhaltungszustands  
der Populationen einer europäischen Vogelart vor? 

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

  ja 

Kurze Begründung:       
 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
Wenn ja: Kann der aktuelle Erhaltungszustand der Populationen durch FCS-Maßnahmen  
gewahrt werden? 

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

  ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

Darstellung der Maßnahmen zur Sicherung des aktuellen Erhaltungszustands (FCS-Maßnahmen)  
auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder übergeordneter  
Populationsebene) mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen, 
 der Wirkungsweise im Populationskontext,  
 Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), 
 der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, 
 der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
 der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 

      

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
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d) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von Arten des Anhangs IV der 
FFH-RL (Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 

 
 aa)  Liegt eine Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustands der Populationen einer Art 

 des Anhangs IV der FFH-RL vor?  

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

   ja  

 
 Kurze Begründung:  

 Anlage- und baubedingt kommt es zum Verlust von potentiellen Quartier- und Jagdhabitaten auf insge-
samt 6,8 ha. 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: saP Kap. 3.2.1.13.4. 
 

 Wenn ja: Kann der günstige Erhaltungszustand der Populationen durch FCS-Maßnahmen er-
halten werden? 

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

Darstellung der Maßnahmen zur Herstellung des günstigen Erhaltungszustands (FCS-
Maßnahmen) auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder  
übergeordneter Populationsebene) mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen, 
 der Wirkungsweise im Populationskontext,  
 Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), 
 der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, 
 der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
 der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 
 

Die folgenden Maßnahmen werden zur Sicherung des Erhaltungszustands des Braunen Langohrs 
durchgeführt (FCS-Maßnahmen): 

 Ausbringen von 88 Nistkästen zum Ausgleich möglicher Baumquartiere (Maßnahme KQ1) 

 Nutzungsaufgabe von Waldbeständen auf rd. 57 ha: 

- KN1 Nutzungsaufgabe in Nadelholzmischbeständen (rd. 32 ha) 

- KN2 Nutzungsaufgabe in Laubmischwäldern (rd. 24 ha) 
 

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: LBP Kap 6.1 & 6.3; 10.3.3 
 

bb) Wird bei einem ungünstigen Erhaltungszustand der Populationen einer Art des Anhangs IV 
der FFH-RL der Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert oder wird die Wiederherstel-
lung eines günstigen Erhaltungszustands der Populationen nicht behindert?  

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 Kurze Begründung:       

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
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6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)             
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Graues Langohr 
Stand: Mai 2012 

  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  
 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die 

Europäischen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im 
Rahmen der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der 
Bauleitplanung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei 
Europäischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils 
gesonderte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt 
artenschutzrechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen 
Gesamtprüfung erfolgen. 

 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Die geplante Erneuerung und der Ausbau des Wasserkraftwerkstandorts RFW in Forbach umfassen im 
Wesentlichen die folgenden Anlagebestandteile und die zugehörigen Baumaßnahmen: 

 Neuanlage von Schwarzenbachwerk und Murgwerk in einer gemeinsamen Kraftwerkskaverne 
(Unterstufe), Umbau des Schwarzenbachwerks zu einem Pumpspeicherkraftwerk zwischen 
Schwarzenbachtalsperre und Murg 

 Erweiterung des Ausgleichsbeckens Forbach durch einen unterirdischen Kavernenwasserspeicher 
westlich des Rudolf-Fettweis-Werks 

Hiermit sind umfangreiche Transportvorgänge verbunden, insbesondere Massenbewegungen im 
Zusammenhang mit der Anlage der unterirdischen Bauwerksanlagen (Kraftwerkskaverne, 
Kavernenwasserspeicher).  
 
Die gesamten Ausbruchmassen werden in den von der VSG Schwarzwald-Granit Werke GmbH & Co. KG 
(kurz: VSG) betriebenen Steinbruch Murgschifferschaft (MU-Bruch) verbracht, dort gelagert, aufbereitet und 
künftig als Baustoff vertrieben werden. Das gesamte Ausbruchmaterial geht in das Eigentum der VSG über 
(Einlagerung, Aufbereitung und Weitervermarktung der Ausbruchmassen ist Gegenstand eines eigenständigen 
Verfahrens der VSG zur Immissionsschutzrechtlichen Änderungs-Genehmigung). 
Für die Dauer der Bauzeit müssen insbesondere forstlich genutzte Wege im Wald ausgebaut bzw. verbreitert 
werden. 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Artenschutzrechtliche Prüfung (Anlage E.III) 
 LBP (Anlage E.IV) 
 Technische Beschreibung der Anlagen (Anlagenteil A.V) 
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2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name  

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

Graues Langohr Plecotus austriacus 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden 

zusammengefasst werden. 

 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Lebensraum: Bevorzugte Lebensräume sind siedlungsnahes stark strukturiertes Offenland und lichte  
  Laubwälder in wärmebegünstigten (niedrigen) Lagen, große Wälder meidet die Art (DIETZ & 
  KIEFER 2014). 
  Wochenstubenquartiere vor allem in und an Gebäuden (geräumige Dachböden, Mauer- 
  hohlräume). Einzelquartiere zumeist in und an Gebäuden (Schlitze zwischen Balken oder in 
  Dacheindeckung sowie an Gebäudewänden), seltene Einzelnachweise in Spechthöhlen und 
  Nistkästen, Männchenquartiere u.a. in Höhlen und Stollen. 
  Überwinterung v.a. in Kellern, Höhlen, Stollen, Mauerspalten und Bruchsteinwänden, z.T. 
  auch außen an Gebäuden. 
  Jagdhabitate: Grünland, Streuobstbestände, Gärten, Gehölzränder und Wälder; oft auch an 
  Straßenlaternen im Siedlungsbereich, nach BRAUN & DIETERLEN (2003) werden  
  geschlossene Waldgebiete gemieden, bevorzugt werden offene, parkartige Landschaften. 
  Das Jagdverhalten ist variabel (sowohl engräumige Jagdflüge zwischen Vegetations- 
  strukturen bzw. Absammeln der Beute von Blättern als auch Jagd im freien Luftraum). 
Aktionsradius: Die Jagdgebiete liegen zumeist in einem Radius von 5,5 km um das Quartier; die  
  quartiernahen Bereiche werden z.T. mehrmals pro Nacht angeflogen (KIEFER & BOYE  
  2004). In Jagdhabitaten von bis zu 870 ha (Dietz & Kiefer 2014) werden mehrere  
  Teiljagdhabitate von 5-75 ha (KIEFER 1996) genutzt. 
Phänologie Wochenstubenzeit: Mai – August/September 
  Jungenaufzucht: Juni – August  
  Paarung: Herbst 
  Winterquartier: September/Oktober– März/April 
Dispersionsverhalten:  Es besteht eine ausgeprägte Quartiertreue. Nach KIEFER (1996) erfolgen  
  kleinräumige (bis 200 m Entfernung) wie auch großräumige (mindestens 4.000 m) Wechsel 
  in andere Sommerquartiere. 

 

 



FORMBLATT ZUR SPEZIELLEN ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG VON ARTEN DES ANHANGS IV DER FFH-RL UND VON  
EUROPÄISCHEN VOGELARTEN NACH §§ 44 UND 45 BNATSCHG   Seite 3 

 

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen 

Das Graue Langohr ist durch die unmittelbaren Lebensraumverluste über Flächeninanspruchnahme 
hinausgehend gegenüber Sanierungsarbeiten an Gebäuden, Schall- und Lichtimmissionen der 
Zerschneidung von Habitaten sowie Kollisionen im Straßenverkehr empfindlich. 
Flächeninanspruchnahme führt zu einem Verlust von Nahrungshabitaten. Besonders relevant sind stark 
strukturiertes Offenland wie Gärten und Streuobstbestände oder Sukzessionswälder. Weniger bedeutsam 
für das Graue Langohr sind geschlossene Waldflächen (HELVERSON et al. 1987). 
Da sich die Quartiere von Grauen Langohren fast ausschließlich in Gebäuden befinden, sind Graue 
Langohren empfindlich gegenüber dem Verlust von Gebäudestrukturen und der Sanierung von Gebäuden, 
die das Quartierpotential verringern (Verschluss von Gebäudespalten, Verwendung von giftigen 
Holzlasuren).  
Nach dem SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR (2012) 
ist das Graue Langohr empfindlich gegenüber Schall, Licht und Kollisionen im Straßenverkehr. 
Die Empfindlichkeit gegenüber Schallimmissionen ist durch die Jagdstrategie des Grauen Langohrs 
bedingt. Das Graue Langohr ortet die Nahrung nicht nur mittels Ultraschallechos, wie die meisten, im 
Luftraum jagenden Fledermausarten, sondern zum Teil passiv, anhand von durch Beutetiere verursachten 
Geräuschen. Die leisen Geräusche der Beutetiere können vom Schall maskiert werden, sodass sie nicht 
geortet werden können. Somit sind sie bei der Jagd empfindlich gegen Dauerschall (SCHAUB et al. 2008). 
Welche Schallpegel zur Maskierung der von den Beutetieren verursachten Geräusche führen ist nicht 
bekannt. Hilfsweise wird davon ausgegangen, dass eine Maskierung bei Schallimmissionen von 47 dB 
(A)nachts in 1,5 m Höhe eintreten kann. Dies entspricht dem niedrigsten für Vögel relevanten Schallpegel 
(GARNIEL et al. 2007). 
Das Graue Langohr meidet zudem Bereiche mit verstärkter Lichtimmission. Durch starke Lichtquellen 
können jedoch Beutetiere aus den Jagdhabitaten der Langohren zu den Stellen mit erhöhter Lichtintensität 
gelockt werden, wodurch die Jagdhabitate an Qualität verlieren können (RYDELL 1992; SÄCHSISCHEN 
STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR 2012).  
Die Orientierung an Leitlinien während des Flugs, macht das Graue Langohr empfindlich gegenüber der 
Zerschneidung von Habitaten und führt außerdem zu einem erhöhten Kollisionsrisiko, wenn die Tiere sich 
an Schallschutzwänden, Alleen oder Ähnlichem orientieren. Nach einer Veröffentlichung des 
LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR SCHLESWIG-HOLSTEIN (2011) steigt das 
Kollisionsrisiko ab einer Geschwindigkeit von >50 km/h. 
 

 
3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 
4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Das Graue Langohr wurde im Untersuchungsgebiet durch Netzfänge nachgewiesen. Weiter liegen 
akustische Hinweise auf das Graue Langohr vor. 

Akustisch ist die leise rufende Art schwer zu erfassen und nicht sicher von ihrer Schwesterart, dem 
Braunen Langohr, zu unterscheiden. Dennoch gelangen etwa 70 Rufaufnahmen des Artenpaars. Neben 
dem Seekopf, wo die meisten Rufe aufgezeichnet wurden, wurden Rufe an der Schwallung, Herrenbronn, 
am Steinbruch Schneidersköpfle, im Heiligenwald und um Forbach aufgezeichnet. Da die Langohren leise 
rufen, ist eine höhere Abundanz anzunehmen, als es die Akustik vermuten lässt. 

Bei Netzfängen wurden insgesamt 20 Graue Langohren gefangen. Besonders häufig wurden sie am 
Seekopf gefangen (vgl. Karte 13 und Tabelle 55 der saP). Es wurden acht Graue Langohren besendert. 
Durch die anschließende Telemetrie konnten mindestens drei Wochenstuben der Art nachgewiesen 
werden. Diese befinden sich in einer Kirche in Gernsbach (~ 11 km vom Fangort Seekopf), in einer Kirche 
in Obertsrot (9 km vom Fangort Seekopf) und in einer dritten Kirche in Forbach-Gausbach (1 km vom 
Fangort in Forbach). Die Distanzen (direkter Weg, keine Flugroute der Langohren) zwischen Fangort und 
Quartier sind in Abbildung 59 der saP dargestellt. In der Literatur sind nur Flugdistanzen von maximal 5,5 
km angegeben (z.B. DIETZ & KIEFER 2014, MESCHEDE &RUDOLPH 2004, KIEFER 1996). Vermutlich 
fliegen die Tiere entlang der Flusstäler auf den Seekopf um dort bei besonders warmen, windstillen 
Nächten zu jagen.  

Bei einer Begehung der Kirche am 05.07.2014 konnte im Dachboden des Haupthauses und im Kirchturm 
zahlreicher Kot gefunden werden. Hinter der Dachverkleidung konnten Krabbelgeräusche vernommen 



FORMBLATT ZUR SPEZIELLEN ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG VON ARTEN DES ANHANGS IV DER FFH-RL UND VON  
EUROPÄISCHEN VOGELARTEN NACH §§ 44 UND 45 BNATSCHG   Seite 4 

 
werden die auf ein Vorkommen mehrerer Fledermäuse hindeutet. Das telemetrierte Weibchen (Fangdatum 
03.07.2014) wurde in der Spitze des Kirchturms lokalisiert. 
Zwei weitere Tiere (ein Weibchen im Juli; ein Männchen im September) konnten zu einem Quartier im 
Giebel eines Wohnhauses in Weisenbach zurückverfolgt werden. Obwohl eins der Tiere ein Männchen 
war, handelt es sich bei dem Quartier vermutlich ebenfalls um ein Wochenstubenquartier, da das andere 
Graue Langohr ein laktierendes Weibchen zur Wochenstubenzeit war. Da die Paarung des Grauen 
Langohrs in den Sommerquartieren (HORÁČEK 1975; KIEFER 1996) erfolgt, nutzte das Männchen im Herbst 
(Nachweis des Männchens im Quartier) die Wochenstube eventuell als Paarungsquartier. In den 
Wochenstubenquartieren der Grauen Langohren sind gelegentlich auch adulte Männchen (2-12 %, KIEFER 
1996) zu finden. 

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
Eine lokale Individuengemeinschaft ist nach RUNGE et al. (2010) bei Fledermäusen jeweils getrennt nach 
Wochenstuben-, Paarungs- und Überwinterungsphase zu unterscheiden. Jede dieser 
Quartiergemeinschaften stellt eine eigene lokale Individuengemeinschaft dar. 
Im Untersuchungsgebiet selbst wurden keine Wochenstuben- oder Winterquartiere nachgewiesen. In der 
Umgebung konnten jedoch vier Wochenstuben nachgewiesen werden, die das Untersuchungsgebiet 
zumindest teilweise als Jagdhabitat nutzen. In Forbach und in Raumünzach befinden sich Winterquartiere 
mit jährlichen Nachweisen von Einzeltieren der Art (Daten KFN 2018). 
Somit können vier Individuengemeinschaften des Grauen Langohrs im Sommer sowie zwei 
Individuengemeinschaften des Grauen Langohrs im Winter abgegrenzt werden. Da sich die Aktionsräume 
der Individuengemeinschaften überschneiden (Schlussfolgerungen aus Fangort, Telemetrieergebnissen 
und Quartierstandort), gehören die nachgewiesenen Individuengemeinschaften und uns bekannten Daten 
von Winterquartieren einer lokalen Population an. Da keine trennenden Strukturen (z. B. Autobahnen, 
Ackerflächen) das Gebiet begrenzen, wird die lokale Population aus pragmatischen Gründen mit dem 
Naturraum Nordschwarzwald gleichgesetzt. 
 
Erhaltungszustand der lokalen Population 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Population, der 
Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe Kap. 2.5.3.2 der saP) bewertet. 
Insgesamt ergibt sich für das Graue Langohr ein „mittel – schlechter“ Erhaltungszustand (C). 

Zustand der Population: „mittel-schlecht“ (C) 

Nach den Bewertungskriterien von RUNGE et al. (2010) ist die Anzahl an Weibchen und Jungtieren in den 
Wochenstuben sowie die Anzahl der Individuen und das Geschlechterverhältnis der Paarungsquartiere 
entscheidend für die Bewertung der lokalen Population. Im Winter kann die Anzahl überwinternder Tiere 
für die Bewertung der lokalen Population herangezogen werden. 

Da die erfassten und uns bekannten Daten Dritter keine vollständige Bestandserfassung aller Quartiere 
darstellen, ist eine exakte Bewertung der lokalen Population nicht möglich. Daher kann nur eine 
Annäherung getroffen werden, um den Zustand der Population zu bewerten: 

Insgesamt wurden 20 Graue Langohren gefangen (14 Weibchen, 6 Männchen). In Bezug auf den 
durchgeführten Erfassungsaufwand von insgesamt 145 Netzfängen ergibt sich eine Fangquote von ca. 1 
Grauen Langohr pro 7 Netzfängen. Dieser Wert ist vergleichsweise gering und deutet auf eine geringe 
Aktivität im Untersuchungsgebiet hin. Das Graue Langohr gilt allgemein als leicht zu fangende 
Fledermausart.  

In den 4 nachgewiesenen (Wochenstuben-)Quartieren konnten insgesamt 6 Graue Langohren gezählt 
werden. Nach LANUV NRW (2010) gilt der Zustand der Population von weniger als 15 Weibchen in einem 
Wochenstubenverband als mittel bis schlecht (C). In den beiden Winterquartieren wurden über mehrere 
Jahre nur wenige einzelne Graue Langohren erfasst (KFN 2018). Der Zustand der lokalen Population im 
Winter ist mittel bis schlecht (C).  

Habitatqualität: „mittel –schlecht“ (C) 

Der bevorzugte Lebensraum der Art sind dörfliche Siedlungen mit reich strukturierten Gärten, Parks und 
Streuobstwiesen in Tallage.  

Das Untersuchungsgebiet wurde hinsichtlich seiner Habitatqualität für das Graue Langohr bewertet. Dabei 
wurde das Quartierpotential separat zum Potential als Nahrungsraum betrachtet. Die Flächen und der 
Anteil dieser bezogen auf das gesamte Untersuchungsgebiet sind in Tabelle 57 der saP dargestellt. 

Das Quartierpotential ist auf etwa 1,2 % (~24 ha) der Fläche des Untersuchungsgebiets „hoch“ oder 
„mittel“. Die geeigneten Quartiere befinden sich alle im Siedlungsbereich entlang des Murgtals unter 500 m 
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ü. NN. Geeignete Jagdhabitate befinden sich auf knapp 22 % (443 ha) des Untersuchungsgebiets. Diese 
sind vor allem strukturiertes Offenland in Form von Sukzessionsflächen und Gärten. 

Aufgrund des geringen Anteils dieser Flächen im Untersuchungsgebiet, wird die Habitatqualität mit „mittel-
schlecht“ (C) bewertet. 

Beeinträchtigungen: „mittel“ (B)  

Das Waldgebiet der lokalen Population ist nicht zerschnitten (z. B. durch stark befahrene Straßen), sodass 
das Graue Langohr barrierefrei zwischen Quartieren, Jagdhabitaten und Winterquartieren wechseln kann. 
Durch die Forstwirtschaft kann generell eine mittlere Beeinträchtigung (B) angenommen werden. Die 
Gebäudesubstanz der Quartiere ist weitestgehend intakt (B), und die Kirchen akzeptieren die Kolonien 
(Kirche Gernsbach: NABU-Plakette „Lebensraum Kirchturm“).  
 

3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

Vgl. Karte E.III.2.13 der saP  

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte 
erfolgen. 

  

 

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
Da sich die Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Grauen Langohrs vorrangig in 
Gebäuden befinden, sind im Untersuchungsgebiet keine Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten zu erwarten, die durch das Vorhaben beschädigt oder zerstört werden 
können.  

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich 

beschädigt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen 
unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
Baubedingt werden Lebensräume des Grauen Langohrs in Anspruch genommen. 
Aufgrund des großen Aktionsradius der Art (vgl. Punkt 3.1) werden die beanspruchten 
Flächen höchstens nicht essentielle Teile eines weitaus größeren Jagdhabitats 
darstellen. Die Funktionsfähigkeit von potentiellen Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
bleibt erhalten. 

 
c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 

Alle nachgewiesenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Grauen Langohrs befinden 
sich außerhalb des Untersuchungsgebiets. Eine störungsbedingte Aufgabe von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist nicht zu erwarten. 
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d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
Nicht notwendig. 
 

e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Das Vorhaben ist nach § 15 BNatSchG zulässig, weil vermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft unterbleiben und die nicht vermeidbaren Eingriffe vollständig kompensiert 
werden. 

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  

Da keine Gebäudequartiere verloren gehen und bisher keine Nachweise von Grauen 
Langohren in Baumhöhlen bekannt sind, bleibt die ökologische Funktion im räumlichen 
Zusammenhang auch ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen gewahrt. 

 
g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 

Da das Vorhaben keine Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 3 bzw. Nr. 2 BNatschG beim 
Grauen Langohr auslöst, sind auch keine Kompensationsmaßnahmen notwendig. Durch 
folgende u.a. für das Braune Langohr und die Wasserfledermaus geschaffene Kompensa-
tionsmaßnahmen wird jedoch auch das Graue Langohr profitieren: 

 Verbesserung des Quartierangebots für Fledermäuse im Wald durch künstliche Quar-
tiere (Maßnahme KQ1)  

 Nutzungsaufgabe von Waldbeständen auf insgesamt rd. 57 ha (Maßnahmen KN1 
und KN2)  

 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: LBP Kap. 6.1 & 6.3 & saP Kap. 4 
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 
 

      
 

 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Baumquartiere sind von der Art nicht bekannt. Deswegen ist nicht davon auszugehen, 
dass sich Graue Langohren in den zu fällenden Bäumen befinden, es ist jedoch nicht 
gänzlich auszuschließen. 
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b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 

Eine Erhöhung des Tötungsrisikos durch Kollisionen mit Baustellenfahrzeugen ist nicht zu 
erwarten. Nach einer Veröffentlichung des LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR 

SCHLESWIG-HOLSTEIN (2011) steigt das Kollisionsrisiko erst ab einer Geschwindigkeit von 
>50 km/h. Diese Geschwindigkeiten werden höchstens auf der L83 oder B462 erreicht, 
welche bereits im ist-Zustand stark befahrene Straßen sind, die von Fledermäusen 
gemieden werden. 
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Sich möglicherweise in Baumhöhlen befindlichen Tiere, werden durch die Fäll- und 
Rodungszeitenbeschränkung (V1) geschützt. Im Herbst werden mögliche Winterquartiere 
in Bäumen mit dem Reusenprinzip verschlossen, sodass ein Besatz dieser Bäume zum 
Zeitpunkt der Baumfällung ausgeschlossen ist. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: saP Kap. 4.1.1; LBP Kap. 3.1 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 
 

4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Bekannte Fledermauswinterquartiere befinden sich außerhalb des Wirkraums des 
Vorhabens. Eine erhebliche Störung ist nicht zu erwarten. 

 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
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6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)             
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Zwergfledermaus 
Stand: Mai 2012 

  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  
 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die 

Europäischen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im 
Rahmen der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der 
Bauleitplanung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei 
Europäischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils 
gesonderte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt 
artenschutzrechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen 
Gesamtprüfung erfolgen. 

 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Die geplante Erneuerung und der Ausbau des Wasserkraftwerkstandorts RFW in Forbach umfassen im 
Wesentlichen die folgenden Anlagebestandteile und die zugehörigen Baumaßnahmen: 

 Neuanlage von Schwarzenbachwerk und Murgwerk in einer gemeinsamen Kraftwerkskaverne 
(Unterstufe), Umbau des Schwarzenbachwerks zu einem Pumpspeicherkraftwerk zwischen 
Schwarzenbachtalsperre und Murg 

 Erweiterung des Ausgleichsbeckens Forbach durch einen unterirdischen Kavernenwasserspeicher 
westlich des Rudolf-Fettweis-Werks 

Hiermit sind umfangreiche Transportvorgänge verbunden, insbesondere Massenbewegungen im 
Zusammenhang mit der Anlage der unterirdischen Bauwerksanlagen (Kraftwerkskaverne, 
Kavernenwasserspeicher).  
 
Die gesamten Ausbruchmassen werden in den von der VSG Schwarzwald-Granit Werke GmbH & Co. KG 
(kurz: VSG) betriebenen Steinbruch Murgschifferschaft (MU-Bruch) verbracht, dort gelagert, aufbereitet und 
künftig als Baustoff vertrieben werden. Das gesamte Ausbruchmaterial geht in das Eigentum der VSG über 
(Einlagerung, Aufbereitung und Weitervermarktung der Ausbruchmassen ist Gegenstand eines eigenständigen 
Verfahrens der VSG zur Immissionsschutzrechtlichen Änderungs-Genehmigung). 
Für die Dauer der Bauzeit müssen insbesondere forstlich genutzte Wege im Wald ausgebaut bzw. verbreitert 
werden. 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Artenschutzrechtliche Prüfung (Anlage E.III) 
 LBP (Anlage E.IV) 
 Technische Beschreibung der Anlagen (Anlagenteil A.V) 
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2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name  

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

      
Zwergfledermaus 

      
Pipistrellus pipistrellus 

  0 (erloschen oder 
verschollen) 

  1 (vom Erlöschen 
bedroht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder 
verschollen) 

  1 (vom Erlöschen 
bedroht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden 

zusammengefasst werden. 

 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Lebensraum: Sehr anpassungsfähige „Dorffledermaus“  
  Sommerquartiere hauptsächlich an Gebäuden (Spalten), selten in Baumhöhlen oder Kästen 
  (in Baden-Württemberg bislang nur für Einzeltiere belegt, andernorts auch für Wochenstuben) 
  Die Quartiere werden durchschnittlich alle 12 Tage gewechselt. Winterquartiere in  
  unterirdischen Hohlräumen, vermutlich auch selten in Baumhöhlen. 
  Jagdhabitate hauptsächlich im strukturreichen Offenland mit hoher Dichte an Gehölz- 
  biotopen, auch in Siedlungen (an Straßenlaternen), über Gewässern und an Waldrändern. In 
  Wäldern entlang von Leitlinien (Wege, Schneisen etc.). 
Aktionsradius: Jagdgebiete im Radius von durchschnittlich 1,5 km um Quartiere, individuelle   
  Aktionsraumgröße abhängig von Nahrungsangebot (bis > 92 ha [DIETZ & KIEFER 2014]) 
Phänologie Wochenstubenzeit: April/Mai – August 
  Jungenaufzucht: Juni – August  
  Paarung: August – April; in Paarungs- und Winterquartieren 
  Winterquartier: November– März/April 
Dispersionsverhalten:  Ortstreu. Die Wochenstubenkolonien verteilen sich außerhalb der Zeit der Laktation 
  über mehrere Quartiere.  
  Entfernung zwischen den Winterquartieren und den Sommerlebensräumen meist <100 km 
   (max. 410 km) 

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen 

Die Zwergfledermaus ist durch die unmittelbaren Lebensraumverluste über Flächeninanspruchnahme 
hinausgehend gegenüber Sanierungsarbeiten an Gebäuden und Kollisionen empfindlich.  
Flächeninanspruchnahme von Wald führt zu einem Verlust von Einzelquartieren in Bäumen und 
Jagdhabitaten der Art.  
Nach dem SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR (2012) ist 
die Zwergfledermaus gegenüber Licht- und Schallimmissionen weitestgehend unempfindlich. Ein erhöhtes 
Kollisionsrisiko ist erst ab einer Geschwindigkeit von >50 km/h zu erwarten. 
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3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 
4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Die Zwergfledermaus wurde im gesamten Untersuchungsgebiet durch akustische Untersuchungen und 
Netzfängen nachgewiesen. 
Bei den akustischen Erfassungen dominiert die Art mit bis zu 90 % der Rufe (2013). Vor allem auf Wegen 
wurde die Art häufig nachgewiesen. Diese nutzt sie sowohl bei Transferflügen, wie auch bei der Jagd.  
Bei Netzfängen wurde die Zwergfledermaus im gesamten Untersuchungsgebiet insgesamt 36 Mal gefangen 
(34 im Jahr 2014 und 2 im Jahr 2015). Davon waren 11 Weibchen (8 adult, 2 subadult, ein juveniles) und 25 
Männchen (3 subadult, 22 adult). Besonders häufig wurde sie siedlungsnah, bei Forbach gefangen (vgl. 
Karte 14). Dort bieten charakteristische Schwarzwaldhäuser (Holzverkleidung, Fensterläsen) ausreichend 
Quartiermöglichkeiten für die Art. Bekannte Wochenstuben befinden sich in Schönmünzach (~5 km südlich), 
Bühl (~10 km westlich) und Baden-Baden (~10 km nördlich; KFN 2018). In Kappelwindeck (8 km westlich) 
und Bühlertal (7 km westlich) gaben Kotspuren Hinweis auf weitere Wochenstuben.  

Im Steinbruch Raumünzach (MU-Bruch) konnten 2020 insgesamt rd. 38.000 Rufe der Zwergfledermaus 
aufgezeichnet werden. Die meisten Rufe traten an der Waldbox 1 (Betriebsgebäude Steinbruch) schlagartig 
im Zeitraum zwischen Ende Juli und Mitte September auf (Abbildung 63). Es ist anzunehmen, dass in diesem 
Zeitraum ein Quartier der Zwergfledermaus im Bereich der Steinbruchsgebäude belegt wurde. 

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
Eine lokale Individuengemeinschaft ist nach RUNGE et al. (2010) bei Fledermäusen jeweils getrennt nach 
Wochenstuben-, Paarungs- und Überwinterungsphase zu unterscheiden. Jede dieser 
Quartiergemeinschaften stellt eine eigene lokale Individuengemeinschaft dar. 
Im Untersuchungsgebiet selbst konnten keine Quartiere nachgewiesen werden. Die Art nutzt im Sommer 
einen Verbund aus mehreren Wochenstubenquartieren. Da die Wochenstubenquartiere im Radius bis 
mindestens 1,3 km gewechselt werden (DIETZ & KIEFER 2014), werden alle in diesem Aktionsraum 
befindlichen Wochenstubenquartiere einer Wochenstube und somit einer Individuengemeinschaft 
zugeordnet. Da sich Wochenstuben- Paarungs- und Winterquartiere der Art fast ausschließlich in 
Gebäuden befinden und die Siedlungen entlang der Murg eher klein sind, werden die Wochenstuben 
(sofern vorhanden) und somit lokale Individuengemeinschaften durch die Grenzen der Siedlung begrenzt. 
Demnach befinden sich im Untersuchungsgebiet drei separate Individuengemeinschaften in Forbach, 
Herrenwies und Raumünzach. Aufgrund des großen Aktionsradius der Art von z. T. 92 ha, werden alle 
Individuengemeinschaften einer lokalen Population angehören, die außerhalb des Untersuchungsgebiets 
weiter fortbesteht. Aufgrund der Wanderfähigkeit der Art (bis zu 100 km [DIETZ & KIEFER 2014]) wird die 
lokale Population aus pragmatischen Gründen mit dem Naturraum Nordschwarzwald abgegrenzt. 
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Population, der 
Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe Kap. 2.5.3.2 der saP) bewertet. 
Insgesamt ergibt sich für die Zwergfledermaus ein guter Erhaltungszustand (B). 

Zustand der Population: „hervorragend“ (A) 

Nach den Bewertungskriterien von RUNGE et al. (2010) ist die Anzahl an Weibchen und Jungtieren in den 
Wochenstuben sowie die Anzahl der Individuen und das Geschlechterverhältnis der Paarungsquartiere 
entscheidend für die Bewertung der lokalen Population. Im Winter kann die Anzahl überwinternder Tiere 
für die Bewertung der lokalen Population herangezogen werden. 

Im Untersuchungsgebiet selbst wurden weder Quartiere der Art erfasst noch sind welche durch 
Erfassungen Dritter bekannt. Wochenstuben, und damit lokale Individuengemeinschaften im 15 km 
Umkreis des Untersuchungsgebiets (Daten KFN 2018) die somit derselben lokalen Population angehören 
sind Schönmünzach (45 Individuen), Baiersbronn (130 Individuen), Bühl (20-500 Individuen) und Baden-
Baden (150-300 Individuen). 

Nach der Bewertung der LANUV NRW (2010) haben Individuengemeinschaften mit >100 Weibchen einen 
hervorragenden Zustand, 50-100 einen guten Zustand und <50 einen mittel-schlechten Zustand. 
Demzufolge befinden sich die Wochenstuben (=Individuengemeinschaften) in Baiersbronn, Bühl und 
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Baden-Baden in einem hervorragenden, in Schönmünzach in einem guten Zustand.  

Da die Zwergfledermaus die häufigste Fledermausart in Deutschland ist und sich die bekannten 
Wochenstuben überwiegend in einem hervorragenden Zustand befinden, ist der Zustand der lokalen 
Population „hervorragend“ (A). 

Habitatqualität: „gut“ (B) 

Die Zwergfledermaus gilt als Kulturfolger und besiedelt vor allem gewässer- und siedlungsnahe, halboffene 
Waldstrukturen.  

Das Untersuchungsgebiet wurde hinsichtlich seiner Habitatqualität für die Zwergfledermaus bewertet. 
Dabei wurde das Quartierpotential separat zum Potential als Nahrungsraum betrachtet. Die Flächen und 
der Anteil dieser bezogen auf das gesamte Untersuchungsgebiet sind in Tabelle 59 der saP dargestellt. 

Aufgrund der Anpassungsfähigkeit der Zwergfledermaus, nutzt sie eine Vielzahl an Habitaten für die Jagd, 
sodass alle Lebensräume zumindest eine geringe, nie aber eine sehr geringe Bedeutung für die Art als 
Jagdhabitat besitzen. Die Gewässer, Gärten, Wiesen und offenen Strukturen im Wald, wie Waldwege, 
Schneisen, Windwurfflächen bieten der Art gute Jagdhabitate. Auch um Laternen in den Siedlungen jagt 
die Art. Dichter Wald wird von der Zwergfledermaus eher gemieden. Dort jagt sie über den Baumwipfeln.  

Quartiermöglichkeiten findet die überwiegend gebäudebewohnende Zwergfledermaus in den 
Siedlungsbereichen in Forbach, Herrenwies und Raumünzach. Einzeltiere nutzten auch Baumhöhlen, 
welche im gesamten bewaldeten Untersuchungsgebiet vorhanden sein können. Felsspalten die von der 
Art vor allem im Winter häufig als Quartier genutzt werden, befinden sich in den Steinbrüchen im Süden 
des Untersuchungsgebiets und am Osthang des Lachsbergs. Insgesamt ist die Habitatqualität „gut“ (B). 

Beeinträchtigungen: „mittel“ (B)  

Durch die Forstwirtschaft kann generell eine „mittlere“ Beeinträchtigung (B) angenommen werden. Die 
Gebäudesubstanz ist weitestgehend intakt. Im Schwarzwald sind Gebäude mit Fensterläden und 
Holzvertäfelungen charakteristisch und werden bei Renovierungsarbeiten im Schwarzwald i. d. R. erhalten. 
Erhebliche Störungen sind nicht zu erwarten. 
 

3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

Vgl. Karte E.III.2.14 der saP 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte 
erfolgen. 

  

 

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
Fortpflanzungsstätten und Ruhestätten der Zwergfledermaus befinden sich überwiegend 
in Gebäuden. Im Untersuchungsgebiet konnten keine Zwergfledermausquartiere 
nachgewiesen werden, noch sind Nachweise durch Dritte bekannt. Gebäude und damit 
mögliche Quartiere, werden nicht beeinträchtigt. Das vermutliche Quartier im Steinbruch 
Raumünzach wird durch die Transportvorgänge zur Baustelleneinrichtungsfläche G nicht 
erheblich gestört. Die Tiere dieses Quartieres sind an den laufenden Abbaubetrieb im 
Steinbruch gewöhnt, so dass angenommen werden kann, dass die Transportvorgänge 
keine weiteren Störungen verursachen werden. 
Da die Art Einzelquartiere in Bäumen nutzt, erfüllen jedoch auch Bäume mit Baumhöhlen 
eine Funktion als potentielles Quartier. Somit können im Zuge der Baufeldfreimachung 
mögliche Ruhestätten der Zwergfledermaus zerstört werden. 
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b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich 

beschädigt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen 
unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
Da die Zwergfledermaus einen großen Aktionsradius besitzt (vgl. Punkt 3.1) werden die 
durch das Vorhaben betroffenen Flächen nur kleine Teile eines weitaus größeren 
Jagdhabitats darstellen. Ein Ausweichen ist ohne Beeinträchtigung möglich. 

 
c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 

Diese Auswirkung tritt nicht auf.  
 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Die Zerstörung von Bäumen mit Baumhöhlen ist unvermeidbar. 
 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Das Vorhaben ist nach § 15 BNatSchG zulässig, weil vermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft unterbleiben und die nicht vermeidbaren Eingriffe vollständig kompensiert 
werden. 

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  

Falls Einzelquartiere der Zwergfledermaus betroffen sind, können die Tiere kleinräumig in 
unbeeinträchtigte Bereiche ausweichen, sodass die ökologische Funktion auch ohne 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen gewahrt bleibt. 

 
g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 

Da das Vorhaben keine Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 3 bzw. Nr. 2 BNatschG bei 
der Zwergfledermaus auslöst, sind auch keine Kompensationsmaßnahmen notwendig. 
Durch folgende u.a. für das Braune Langohr und die Wasserfledermaus geschaffene 
Kompensationsmaßnahmen werden wird jedoch auch die Zwergfledermäuse profitieren: 

 Verbesserung des Quartierangebots für Fledermäuse im Wald durch künstliche Quar-
tiere (Maßnahme KQ1)  

 Nutzungsaufgabe von Waldbeständen auf insgesamt rd. 57 ha (Maßnahmen KN1 
und KN2)  

 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: LBP kap. 6.1 & 6.3; saP Kap. 4 
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 

 
 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
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4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Ohne die Durchführung von Vermeidungsmaßnahmen können einzelne, sich in 
Baumhöhlen befindliche Zwergfledermäuse verletzt oder getötet werden. 

 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 

Eine Erhöhung des Tötungsrisikos durch Kollisionen mit Baustellenfahrzeugen ist nicht zu 
erwarten. Nach einer Veröffentlichung des LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR 

SCHLESWIG-HOLSTEIN (2011) steigt das Kollisionsrisiko erst ab einer Geschwindigkeit von 
>50 km/h. Diese Geschwindigkeiten werden höchstens auf der L83 oder B462 erreicht, 
welche bereits im ist-Zustand stark befahrene Straßen sind, die von Fledermäusen 
gemieden werden. 
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Sich möglicherweise in Baumhöhlen befindlichen Tiere, werden durch die Fäll- und 
Rodungszeitenbeschränkung (V1) geschützt. Im Herbst werden mögliche Winterquartiere 
in Bäumen mit dem Reusenprinzip verschlossen, sodass ein Besatz dieser Bäume zum 
Zeitpunkt der Baumfällung ausgeschlossen ist. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: saP Kap. 4.1.1; LBP Kap. 3.1 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 
 

4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Bekannte Fledermauswinterquartiere befinden sich außerhalb des Wirkraums des 
Vorhabens. Eine erhebliche Störung ist nicht zu erwarten. 

 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
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6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)            
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Rauhhautfledermaus 
Stand: Mai 2012 

  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  
 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die 

Europäischen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im 
Rahmen der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der 
Bauleitplanung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei 
Europäischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils 
gesonderte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt 
artenschutzrechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen 
Gesamtprüfung erfolgen. 

 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Die geplante Erneuerung und der Ausbau des Wasserkraftwerkstandorts RFW in Forbach umfassen im 
Wesentlichen die folgenden Anlagebestandteile und die zugehörigen Baumaßnahmen: 

 Neuanlage von Schwarzenbachwerk und Murgwerk in einer gemeinsamen Kraftwerkskaverne 
(Unterstufe), Umbau des Schwarzenbachwerks zu einem Pumpspeicherkraftwerk zwischen 
Schwarzenbachtalsperre und Murg 

 Erweiterung des Ausgleichsbeckens Forbach durch einen unterirdischen Kavernenwasserspeicher 
westlich des Rudolf-Fettweis-Werks 

Hiermit sind umfangreiche Transportvorgänge verbunden, insbesondere Massenbewegungen im 
Zusammenhang mit der Anlage der unterirdischen Bauwerksanlagen (Kraftwerkskaverne, 
Kavernenwasserspeicher). 
Die gesamten Ausbruchmassen werden in den von der VSG Schwarzwald-Granit Werke GmbH & Co. KG 
(kurz: VSG) betriebenen Steinbruch Murgschifferschaft (MU-Bruch) verbracht, dort gelagert, aufbereitet und 
künftig als Baustoff vertrieben werden. Das gesamte Ausbruchmaterial geht in das Eigentum der VSG über 
(Einlagerung, Aufbereitung und Weitervermarktung der Ausbruchmassen ist Gegenstand eines eigenständigen 
Verfahrens der VSG zur Immissionsschutzrechtlichen Änderungs-Genehmigung). 
Für die Dauer der Bauzeit müssen insbesondere forstlich genutzte Wege im Wald ausgebaut bzw. verbreitert 
werden. 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Artenschutzrechtliche Prüfung (Anlage E.III) 
 LBP (Anlage E.IV) 
 Technische Beschreibung der Anlagen (Anlagenteil A.V) 
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2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name  

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

      
Rauhhautfledermaus 

      
Pipistrellus nathusii 

  0 (erloschen oder 
verschollen) 

  1 (vom Erlöschen 
bedroht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

Gefährdete wandernde Art 
(i) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden 

zusammengefasst werden. 
 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Lebensraum: Typische Waldart der niederen bis mittleren Lagen. Sommerquartiere in Baumhöhlen & 
   -spalten sowie Stammrissen (selbst von vergleichsweisen schwachen Bäumen; 

Durchmesser ab ca. 20 cm), hinter loser Rinde, oft auch in Vogel- oder Fledermauskästen. 
Seltener werden auch Spalten an Hochsitzen, Gebäuden (Rollladenkästen, unter 
Dachziegeln) oder Holzstapel von der Art genutzt. Quartiere können auch weit abseits von 
Gewässern liegen, in deren Nähe sich die hauptsächlichen Jagdhabitate befinden 

  Winterquartiere befinden sich v.a. in Baumhöhlen und an Gebäuden sowie in Felsspalten, 
  Holzstapeln oder in bodennahen Strukturen wie etwa bodendeckendem Efeu; die Art ist 
  vergleichsweise kältetolerant. 
  Jagdhabitate hauptsächlich in Biotopkomplexen aus Gewässern und Wald (Zuckmücken sind 
  eine wesentliche Nahrungsgrund-lage). 
Aktionsradius: Entfernung zwischen Quartieren und Jagdhabitaten bis rund 6,5 km 
  Jagdgebiete bis über 20 ha; dabei 4-11 Teilhabitate von wenigen Hektar (DIETZ & KIEFER 
  2014). 
  Entfernung zwischen den Winterquartieren und den Sommerlebensräumen oft > 1.000 km 
Phänologie Wochenstubenzeit: April/Mai – Juli 
  Jungenaufzucht: Juni – Juli  
  Paarung: Juli – November; in Paarungsquartieren 
  Winterquartier: November– März/April 
Dispersionsverhalten:  Die Weibchen sind überwiegend geburtsorttreu. Junge Weibchen suchen meist ihre 
  Geburtswochenstube wieder auf; trotz gelegentlichem Wechsel des Quartiers im Laufe des 
  Sommers, überwiegend Reviertreu (SCHMIDT 1978). 

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen 

Die Rauhhautfledermaus ist durch die unmittelbaren Lebensraumverluste über Flächeninanspruchnahme 
hinausgehend gegenüber Sanierungsarbeiten an Gebäuden und Kollisionen empfindlich.  
Flächeninanspruchnahme von Wald führt zu einem Verlust von Quartieren in Bäumen und Jagdhabitaten der 
Art.  
Nach dem SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR (2012) ist 
die Rauhhautfledermaus gegenüber Licht- und Schallimmissionen weitestgehend unempfindlich. Ein 
erhöhtes Kollisionsrisiko ist erst ab einer Geschwindigkeit von >50 km/h zu erwarten. 



FORMBLATT ZUR SPEZIELLEN ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG VON ARTEN DES ANHANGS IV DER FFH-RL UND VON  
EUROPÄISCHEN VOGELARTEN NACH §§ 44 UND 45 BNATSCHG   Seite 3 

 
 

3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 
4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Die Rauhhautfledermaus wurde im Untersuchungsgebiet durch akustische Untersuchungen und Netzfänge 
nachgewiesen. 
Akustisch ist die Art von ihrer Schwesterart, der Weißrandfledermaus nur anhand von Soziallauten zu 
unterscheiden. Da die Weißrandfledermaus jedoch nur im äußersten Süden Baden-Württembergs 
verbreitet ist und als wärmeliebende Art nur niedere Lagen besiedelt, werden alle Rufe des Artenpaars 
Rauhhautfledermaus/ Weißrandfledermaus der Rauhhautfledermaus zugeordnet.  
Rufe der Art wurden insgesamt selten (<1% der Rufe) in Forbach, am Seekopf, am Wegscheid, am 
Badener Sattel, in Seegrund sowie an der Schwallung aufgezeichnet. Bei Netzfängen wurde am 04.09 
2014 ein Weibchen in Forbach gefangen und besendert. Trotz intensiver Suche wurde das Tier nicht 
gefunden. Weibliche Rauhhautfledermäuse nutzen Baden-Württemberg meist nur zum Durchzug und zur 
Paarung, seltener zum Überwintern. Daher ist davon auszugehen, dass sich das Tier auf dem Durchzug in 
das Winterquartier befand bzw. am Fangort (Forbach) kurzzeitig gejagt hat, bevor es weitergezogen ist. 
Das Untersuchungsgebiet nutzt die Rauhhautfledermaus vermutlich zur Jagd, auch Einzel- und 
Paarungsquartiere sind im Wald möglich. Zur Jagd eignen sich z. B. die Gewässer 
(Schwarzenbachtalsperre, Herrenwieser See, entlang von Fluss- und Bachläufen) oder große Wege und 
Streuobstwiesen, wo die Rufe der Art aufgezeichnet wurden. 
Nachweise der Rauhhautfledermaus aus der Umgebung sind in Form von Einzeltieren aus Bühl (~9 km, 
Winterfund im Holzstapel, 30.11.2012), aus Gernbach (10 km; Winterfund im Holzstapel; 10.12.2012), 
sowie aus Baden-Baden (10 km, 08.03.2011, Einzeltier) bekannt (KFN 2018). Jagdgebiete sind aus 
Simmersfeld (~9 km, 2008) und ein weiterer Hinweis aus Neuweier (7 km, Kotfund) bekannt.  

Im Steinbruch Raumünzach (MU-Bruch) konnten 2020 rd. 200 Rufe von tiefrufenden Pipistrelloiden 
aufgezeichnet werden. Neben der Rauhautfledermaus kommt auch hier die ähnlich rufende 
Weißrandfledermaus in Frage. 

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Eine lokale Individuengemeinschaft ist nach RUNGE et al. (2010) bei Fledermäusen jeweils getrennt nach 
Wochenstuben-, Paarungs- und Überwinterungsphase zu unterscheiden. Jede dieser 
Quartiergemeinschaften stellt eine eigene lokale Individuengemeinschaft dar. 
Im Untersuchungsgebiet selbst konnten keine Quartiere nachgewiesen werden, die zur Abgrenzung einer 
lokalen Individuengemeinschaft herangezogen werden können. Da in Baden-Württemberg keine 
Wochenstubenquartiere der Art bekannt sind, sind keine Wochenstuben im Untersuchungsgebiet zu 
erwarten. Winterfunde von Einzeltieren gelangen in Holzstapeln in Bühl und Gernsbach. Diese bilden Teile 
eigener Individuengemeinschaften.  
Aufgrund des großen Aktionsradius der Art von >20 ha, werden alle Individuen-gemeinschaften einer 
lokalen Population angehören, welche außerhalb des Untersuchungsgebiets weiter fortbesteht. Aufgrund 
der Wanderfähigkeit der Art (teilweise >1.000 km [DIETZ & KIEFER 2014]) wird die lokale Population aus 
pragmatischen Gründen mit dem Naturraum Schwarzwald abgegrenzt. 
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Population, der 
Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe Kap. 2.5.3.2 der saP) bewertet. 
Insgesamt ergibt sich für die Rauhhautfledermaus ein guter Erhaltungszustand (B). 

Zustand der Population: „mittel-schlecht“ (C) 

Nach den Bewertungskriterien von RUNGE et al. (2010) ist die Anzahl an Weibchen und Jungtieren in den 
Wochenstuben sowie die Anzahl der Individuen und das Geschlechterverhältnis der Paarungsquartiere 
entscheidend für die Bewertung der lokalen Population. Im Winter kann die Anzahl überwinternder Tiere 
für die Bewertung der lokalen Population herangezogen werden. 

Im Untersuchungsgebiet selbst wurden weder Quartiere der Art erfasst noch sind welche durch 
Erfassungen Dritter bekannt. Wochenstuben befinden sich nicht in Baden-Württemberg. Winterquartiere 
sind nur von Einzelnachweisen aus Bühl (~10 km westlich) und Gernsbach (~9 km) bekannt.  
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Da die Rauhhautfledermaus im Untersuchungsgebiet insgesamt selten erfasst wurde und wenige 
Nachweise bekannt sind, wird der Zustand der lokalen Population als „mittel-schlecht“ (C) bewertet.  

Habitatqualität: „gut“ (B) 

Die Rauhhautfledermaus, gilt als Waldfledermaus der seenreichen Waldgebiete des Tieflands (bis 500 m. 
ü. NN). Das Untersuchungsgebiet wurde hinsichtlich seiner Habitatqualität für die Rauhhautfledermaus 
bewertet. Dabei wurde das Quartierpotential separat zum Potential als Nahrungsraum betrachtet. Die 
Flächen und der Anteil dieser bezogen auf das gesamte Untersuchungsgebiet sind in Tabelle 481der saP 
dargestellt.  

Aufgrund der Höhenpräferenz der Rauhhautfledermaus, ist das Quartierpotential im Untersuchungsgebiet 
nur auf ~10,9 % (223,1 ha) hoch oder mittel. Dies sind vor allem alte Waldbestände und Siedlungen im 
Murgtal. 

Als Jagdhabitat ist das Untersuchungsgebiet gut geeignet für die Rauhhautfledermaus. Die Gewässer 
stellen gute Jagdhabitate für die Art dar, aber auch halboffene Strukturen im Wald, wie Schlagfluren und 
Waldwege, können von der Rauhhautfledermaus genutzt werden. Insgesamt ist die Habitatqualität „gut“ 
(B). 

Beeinträchtigungen: „mittel“ (B)  

Durch die Forstwirtschaft kann generell eine „mittlere“ Beeinträchtigung (B) angenommen werden. Die 
Gebäudesubstanz ist weitestgehend intakt. Im Schwarzwald sind Gebäude mit Fensterläden und 
Holzvertäfelungen charakteristisch und werden bei Renovierungsarbeiten im Schwarzwald i. d. R. erhalten. 
Das Waldgebiet der lokalen Population ist nicht zerschnitten (z.B. durch stark befahrene Straßen), sodass 
die Rauhhautfledermaus barrierefrei zwischen Quartieren, Jagdhabitaten und Winterquartieren wechseln 
kann. Erhebliche Störungen sich nicht zu erwarten.  
 

3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

Vgl. Karte E.III.2.15 der saP 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte 
erfolgen. 

  

 

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
Fortpflanzungsstätten sind in Baden-Württemberg von der Art nicht zu erwarten. Auch 
Ruhestätten der Rauhhautfledermaus konnten nicht im Untersuchungsgebiet 
nachgewiesen werden, noch sind Nachweise durch Dritte bekannt. Vermutlich wird das 
Untersuchungsgebiet hauptsächlich bei Transferflügen überflogen. 
Da jedoch auch Bäume mit Baumhöhlen im Zuge der Baufeldfreimachung zerstört 
werden, ist nicht auszuschließen, dass Ruhestätten der Rauhhautfledermaus zerstört 
werden. 
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b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich 

beschädigt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen 
unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
Da die Rauhhautfledermaus einen großen Aktionsradius besitzt (vgl. Punkt 3.1) werden 
die durch das Vorhaben betroffenen Flächen nur kleine Teile eines weitaus größeren 
Jagdhabitats darstellen. Ein Ausweichen ist ohne Beeinträchtigung möglich. 

 
c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 

Diese Auswirkung tritt nicht auf.  
 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Die Zerstörung von Bäumen mit Baumhöhlen ist unvermeidbar. 
 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Das Vorhaben ist nach § 15 BNatSchG zulässig, weil vermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft unterbleiben und die nicht vermeidbaren Eingriffe vollständig kompensiert 
werden. 

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  

Falls Einzelquartiere der Rauhhautfledermaus betroffen sind, können die Tiere kleinräumig 
in unbeeinträchtigte Bereiche ausweichen, sodass die ökologische Funktion auch ohne 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen gewahrt bleibt. 

 
g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 

Da das Vorhaben keine Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 3 bzw. Nr. 2 BNatschG bei 
der Rauhhautfledermaus auslöst, sind auch keine Kompensationsmaßnahmen notwendig. 
Durch folgende u.a. für das Braune Langohr und die Wasserfledermaus geschaffene 
Kompensationsmaßnahmen werden jedoch auch die Rauhhautfledermäuse profitieren: 

 Verbesserung des Quartierangebots für Fledermäuse im Wald durch künstliche Quar-
tiere (Maßnahme KQ1)  

 Nutzungsaufgabe von Waldbeständen auf insgesamt rd. 57 ha (Maßnahmen KN1 
und KN2)  

 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: LBP kap. 6.1 & 6.3; saP Kap. 4 
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 

 
 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
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4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Ohne die Durchführung von Vermeidungsmaßnahmen können einzelne, sich in 
Baumhöhlen befindliche Rauhhautfledermäuse verletzt oder getötet werden. 

 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 

Eine Erhöhung des Tötungsrisikos durch Kollisionen mit Baustellenfahrzeugen ist nicht zu 
erwarten. Nach einer Veröffentlichung des LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR 

SCHLESWIG-HOLSTEIN (2011) steigt das Kollisionsrisiko erst ab einer Geschwindigkeit von 
>50 km/h. Diese Geschwindigkeiten werden höchstens auf der L83 oder B462 erreicht, 
welche bereits im ist-Zustand stark befahrene Straßen sind, die von Fledermäusen 
gemieden werden. 
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Sich möglicherweise in Baumhöhlen befindlichen Tiere, werden durch die Fäll- und 
Rodungszeitenbeschränkung (V1) geschützt. Im Herbst werden mögliche Winterquartiere 
in Bäumen mit dem Reusenprinzip verschlossen, sodass ein Besatz dieser Bäume zum 
Zeitpunkt der Baumfällung ausgeschlossen ist. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: saP Kap. 4.1.1; LBP Kap. 3.1 
 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 
 

4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Bekannte Fledermauswinterquartiere befinden sich außerhalb des Wirkraums des 
Vorhabens. Eine erhebliche Störung ist nicht zu erwarten. 

 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
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6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)             
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 



 
  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Haselmaus 
Stand: Mai 2012 

  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  
 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäi-

schen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen 
der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitpla-
nung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Euro-
päischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils geson-
derte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutz-
rechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. 

 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Die geplante Erneuerung und der Ausbau des Wasserkraftwerkstandorts RFW in Forbach umfassen im We-
sentlichen die folgenden Anlagebestandteile und die zugehörigen Baumaßnahmen: 

 Neuanlage von Schwarzenbachwerk und Murgwerk in einer gemeinsamen Kraftwerkskaverne (Unter-
stufe), Umbau des Schwarzenbachwerks zu einem Pumpspeicherkraftwerk zwischen Schwarzenbach-
talsperre und Murg 

 Erweiterung des Ausgleichsbeckens Forbach durch einen unterirdischen Kavernenwasserspeicher 
westlich des Rudolf-Fettweis-Werks 

Hiermit sind umfangreiche Transportvorgänge verbunden, insbesondere Massenbewegungen im Zusammen-
hang mit der Anlage der unterirdischen Bauwerksanlagen (Kraftwerkskaverne, Kavernenwasserspeicher).  
Die gesamten Ausbruchmassen werden in den von der VSG Schwarzwald-Granit Werke GmbH & Co. KG 
(kurz: VSG) betriebenen Steinbruch Murgschifferschaft (MU-Bruch) verbracht, dort gelagert, aufbereitet und 
künftig als Baustoff vertrieben werden. Das gesamte Ausbruchmaterial geht in das Eigentum der VSG über 
(Einlagerung, Aufbereitung und Weitervermarktung der Ausbruchmassen ist Gegenstand eines eigenständigen 
Verfahrens der VSG zur Immissionsschutzrechtlichen Änderungs-Genehmigung). 
Für die Dauer der Bauzeit müssen insbesondere forstlich genutzte Wege im Wald ausgebaut bzw. verbreitert 
werden. 
 

Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Artenschutzrechtliche Prüfung (Anlage E.III) 
 LBP (Anlage E.IV) 
 Technische Beschreibung der Anlagen (Anlagenteil A.V) 

. 
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2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 

 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name  

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

Haselmaus Muscardinus  

avellanarius 

 

  0 (erloschen oder 
verschollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  G (Gefährdung unbe-
kannten Ausmaßes) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  G (Gefährdung unbe-
kannten Ausmaßes) 

 1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 
Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-

gefasst werden. 
 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 Lebensraum: Wälder aller Art einschließlich Nadelbaum-Bestände, bevorzugt aber strauchreiche lichte 
Laubwälder sowie gehölz-/gestrüppgeprägte Sukzessionsstadien z.B. auf Windwurfflächen; ferner dich-
te Gehölzbestände im Offenland 

Die kritische Mindestgröße für stabile Vorkommen liegt bei 20 ha. 

Siedlungsdichte: Die Angaben reichen von 0,1-10 Exemplare / ha (JUSKAITIS 2008). Einzelne Angaben 
sind: 

• 0,12 Exemplare / ha in Nordmähren (STORCH 1978) 

• 7 Exemplare / ha in Schweden (BERG & BERG 1999) 

• 5 – 8 Exemplare / ha in besonders günstigen Habitaten (BRIGHT & MORRIS 1996) 

Mittlere Aktionsräume von Männchen bis rund 0,7 ha, für Weibchen bis rund 0,25 ha. Selten > 1 ha. 

Aktionsradius: Wenige 100 m, meist < 100 m, ausgeprägte Ortstreue 

Dispersionsverhalten: Den Familienverband verlassende Jungtiere wandern durchschnittlich 360 m weit 
  ab. Einzelne Exemplare wandern bis über 3 km weit (vermutlich Ausnahmefälle). Wegen 
  der hauptsächlichen Fortbewegung auf Bäumen und Sträuchern bilden Offenland sowie 
  Straßen und Wege ohne zusammenhängende Überschirmung durch Baumkronen trenn-
  ende Strukturen.Großflächiges gehölzarmes Offenland sowie Gewässer und Verkehrs 
  strecken ohne Überschirmung durch Baumkronen stellen Barrieren dar (Grünland wird  
  überquert, dies kommt aber nur selten vor). 

Aktivitätsperiode: Die Hauptaktivitätsphase der Haselmaus erstreckt sich von April bis Oktober. Von Ok-
  tober bis April hält sie Winterschlaf in Bodennestern; entscheidender Faktor hierfür ist die 
  Temperatur: das Einschlafen bzw. Erwachen erfolgt zwischen 0 und 9°C, im Mittel bei 3 bis 
  5°C. Die Geschlechtsreife der Haselmaus tritt zumeist nach Beendigung des ersten Win-
  terschlafs ein. Paarungen erfolgen über den gesamten Sommer. Die Tragzeit beträgt  
  zwischen 22 und 24 Tagen, der Familienverbund löst sich nach weiteren 40 Tagen auf. Im 
  Schnitt besteht ein Wurf aus drei bis fünf Jungtieren, ein Weibchen wirft während der  

  Aktivitätszeit in der Regel zwei, manchmal auch drei Mal. 
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Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

  Als Fortpflanzungsstätten sind nach RUNGE et al. (2010) die während der Fortpflanzungzeit 
  von Weibchen genutzten Nester mit zugehörigem Revier von etwa 30 m Radius anzuseh-
  en. Ruhestätten sind alle genutzten Haselmausnester einschließlich der für ihre Funktions-
  fähigkeit essentiellen Umgebung mit einem Radius von rund 20 m. 

 
3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 
4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 

Die Haselmaus wurde im Untersuchungsgebiet insgesamt acht Mal nachgewiesen.  
Neben Nachweisen in den ausgebrachten Haselmaus-Nistkästen und Haselmaustubes, wurde eine Ha-
selmaus in einem Nistkasten für den Rauhfußkauz am Fürfel nachgewiesen.  
Die Nachweise in den Haselmausnistkästen erfolgten nahe der Schwarzenbachhütte (Nachweis Hasel-
mausnest) und am Seekopf (altes Haselmausnest; Zweitnutzung unter Moospolster). Weitere Nachwei-
se der Art erfolgten durch die Kontrolle der Haselmaustubes 2013 (ein Nachweis) und 2014 (vier Nach-
weise). Am Seekopf wurde ein Nest (2013) und eine Haselmaus im Tagestorpur (2014) nachgewiesen.  
Im Bereich des MU-Bruchs wurde die Haselmaus 2020 in ausbebrachten Nesttubes nachgewiesen. Hier 
konnten in 4 Nesttubes Nester sowie in 2 Nesttubes Haselmäuse festgestellt werden. 
Weitere Nachweise durch den Fund typischer Haselmausnester in den Haselmaustubes erfolgten süd-
lich des Seekopfes und entlang des Schwarzenbaches (~60 m nördlich des Schwarzenbaches, westlich 
der Schwallung und ~70 m südlich des Schwarzenbaches, südlich der Auffüllung/ Zwischenlagerfläche 
Seebachhof. 
Es ist davon auszugehen, dass die Haselmaus in den Waldgebieten des Untersuchungsgebiets stetig 
vorkommt. Da keine flächendeckende Erfassung stattfand, sondern v.a. im geplanten Eingriffsbereich, 
sind weitere Vorkommen der Art im Untersuchungsgebiet zu erwarten. Schwerpunkträume der Nach-
weise sind von Windwurfflächen durchsetzte Wälder mit Gestrüppen und Sukzessionswald. 

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 

Im Untersuchungsgebiet sind aufgrund der zerschneidenden Wirkung der L83 zwei lokale Individuen-
gemeinschaften abzugrenzen. Sie werden durch die B462 und die Murg im Osten begrenzt. Möglicher-
weise setzen sich die lokalen Individuengemeinschaften nach Norden und Westen bzw. nach Süden 
weiter fort. 
Die Individuengemeinschaften des Untersuchungsgebiets können zwei lokalen Populationen zugeord-
net werden, die vermutlich nach Norden und Westen bzw. nach Süden weiter fortbestehen. Die L83 so-
wie die B462 und die Murg im Osten des Untersuchungsgebiets, stellen Barrieren dar, die die beiden lo-
kalen Populationen trennen bzw. begrenzen. 
 
Erhaltungszustand der lokalen Population nördlich der L83 
Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population nördlich der L83 wird anhand des Zustands der 
Population, der Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe Kap. 2.4.3.2) 
bewertet. Insgesamt ergibt sich für die Haselmaus 
 Gesamterhaltungszustand der lokalen Population nördlich der L83: „mittel-schlecht“ (C) 
Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 
 
Zustand der lokalen Population: „mittel – schlecht“ (C) 
Die Beurteilung der Individuengemeinschaft erfolgt anhand der Anzahl der Tiere pro Hektar und der Po-
pulationsstruktur (MEINIG 2006). Da jedoch keine Flächendeckende Erfassung erfolgen konnte, wird 
nach PAN & ILÖK (2010) die Anzahl an Nachweisen pro 50 ausgebrachter Nistkästen bzw. Hasel-
maustubes herangezogen. Bei 130 ausgebrachten Haselmaustubes und 84 Haselmaus-Nistkästen ent-
sprechen 8 Nachweise <2 Nachweise pro 50 Nisthilfen. Dies entspricht einem „mittel-schlechten“ Zu-
stand (C) der lokalen Population. Fluktuationen der Populationsgröße sind bei der Haselmaus wenig 
ausgeprägt (Juskatis & Büchner 2010: 115). 
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Habitatqualität: „mittel – schlecht“ (C) 
Trotz der Größe des weitestgehend unzerschnittenen Waldgebiets wird die Habitatqualität aufgrund der 
eher geringen Deckung der Strauchschicht, dem eher geringen Angebot an Baumhöhlen sowie des e-
her geringen Anteils an Futterpflanzen (Nektar, Pollen und fettreichen Samenproduzierenden Gehölze) 
mit „mittel-schlecht“ (C) bewertet. Nur stellenweise sind größere Flächen mit günstigen Ausprägungen 
vorhanden (z.B. Seekopf inkl. südexponierte Hangbereiche, Fürfel) vorhanden. 
 
Beeinträchtigungen: „mittel“ (B) 
Durch die Forstwirtschaft kann generell eine mittlere Beeinträchtigung (B) angenommen werden. 
 
 
Erhaltungszustand der lokalen Population südlich der L83 
Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population südlich der L83 wird anhand des Zustands der 
Population, der Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe Kap. 2.5.3.2) 
bewertet. Insgesamt ergibt sich für die Haselmaus 
 Gesamterhaltungszustand der lokalen Population südlich der L83: „gut“ (B) 
Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 
 
Zustand der Population: „gut“ (B)  
Die Beurteilung der Individuengemeinschaft erfolgt anhand der Anzahl der Tiere pro Hektar und der Po-
pulationsstruktur (MEINIG 2006). Da jedoch keine flächendeckende Erfassung erfolgen konnte, wird 
nach PAN & ILÖK (2010) die Anzahl an Nachweisen pro 50 ausgebrachter Nistkästen bzw. Hasel-
maustubes herangezogen. Bei 30 ausgebrachten Haselmaustubes entsprechen 6 Nachweise 10 Nach-
weise pro 50 Nisthilfen. Dies entspricht einem „guten“ Zustand (B) der lokalen Population. Fluktuationen 
der Populationsgröße sind bei der Haselmaus wenig ausgeprägt (Juskatis & Büchner 2010: 115).  
 
Habitatqualität: „mittel-schlecht“ (C) 
Trotz der Größe des weitestgehend unzerschnittenen Waldgebiets wird die Habitatqualität aufgrund der 
eher geringen Deckung der Strauchschicht, dem eher geringen Angebot an Baumhöhlen sowie des e-
her geringen Anteils an Futterpflanzen (Nektar, Pollen und fettreichen Samenproduzierenden Gehölze) 
mit „mittel-schlecht“ (B) bewertet. Nur stellenweise sind größere Flächen mit günstigen Ausprägungen 
vorhanden.  
 
Beeinträchtigungen: „mittel“ (B)  
Durch die Forstwirtschaft kann generell eine mittlere Beeinträchtigung (B) angenommen werden. 

 

3.4  Kartografische Darstellung 

Vgl. saP Kap. 3.2.2 Karte 72 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte er-
folgen. 

  

 

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 

 
Im Zuge der Erfassungen wurden in den Eingriffsbereichen keine Nachweise der Hasel-
maus erbracht.   
Die Baustelleneinrichtungsfläche G erfolgt ausschließlich im Bereich eines geschotterten 
Holzlagerplatzes. Die angrenzenden besiedelten Lebensräume der Haselmaus werden 
nicht in Anspruch genommen.  
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Durch die Erweiterung der Zufahrt werden Wege verbreitert und das Luftprofil freigeschnit-
ten. Hierdurch werden wegbegleitende Strauchbestände entfernt, die der Haselmaus po-
tentiell als Nahrungsraum dienen können. Da es sich stets um linienhafte Strukturen ent-
lang von bestehenden Wegen handelt, und im direkten Anschluss gleiche Lebensräume in 
ausreichendem Umfang verbleiben, wird nicht von einem Verbotstatbestand i.S.v. § 44 
Abs. 1 ausgegangen. Sie können in angrenzende Bereiche ohne Beeinträchtigung aus-
weichen. 
 

b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschä-
digt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen un-
bestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
Die Beseitigung von Vegetationsbeständen sowie das Freischneiden des Luftprofils zur 
Verbreiterung der Baustraßen führen nicht zum vollständigen Entfallen der Funktionsfä-
higkeit von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, da nach JUSKATIS & BÜCHNER (2010) auch 
Offenlandbereiche zwischen Gehölzen von 250 – 500 m überwunden werden.      

 
c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 

Diese Auswirkung tritt nicht ein. Entlang der Zufahrten werden z.T. geeignete Lebensräu-
me der Haselmaus vorhabensbedingt entfernt. Da es sich stets um linienhafte Strukturen 
entlang von bestehenden Wegen handelt, und im direkten Anschluss gleichartige Lebens-
räume in ausreichendem Umfang verbleiben, wird nicht von einem Verbotstatbestand 
i.S.v. § 44 Abs. 1 ausgegangen.  

      
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Das Freischneiden des Luftprofils und die damit einhergehende Zerstörung von (potentiel-
len) Haselmaushabitaten sind unvermeidbar. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Das Vorhaben ist nach § 15 BNatSchG zulässig, weil vermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft unterbleiben und die nicht vermeidbaren Eingriffe vollständig kompensiert 
werden. 

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  

      
g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 

 
 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: LBP, Kapitel 6.1 und 6.3 und saP Kapitel 4.2 
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 
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Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Bei der Beräumung der Bauflächen können Haselmäuse in ihren Nestern getötet werden. 
Da die Haselmaus ganzjährig in ihrem Lebensraum verbleibt, ist auch ganzjährig ohne Be-
rücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen mit der Verletzung und Tötung bei der Bau-
feldfreimachung zu rechnen.  

  
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 

Es kommt zu keiner signifikanten Erhöhung des Verletzungs- oder Tötungsrisikos bei der 
Haselmaus. Kollisionen mit Baufahrzeugen auf den Zufahrten sind ausgeschlossen, da 
sich Haselmäuse nicht auf deckungslosen Flächen aufhalten. 
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Folgende Maßnahmen werden durchgeführt, um das Eintreten von Verbotstatbeständen 
zu vermeiden:  

 V 1 Fäll- und Rodungszeitenbeschränkung (unter besonderer Berücksichtigung 
der Haselmaus) 

 

 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: saP, Kapitel 4.1, LBP, Kapitel 3.1 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 
 

4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Haselmäuse reagieren auf menschliche Anwesenheit wenig empfindlich, was durch ihr 
Vorkommen z.B. auf Autobahnböschungen und an Rastplätzen belegt wird.  

  
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  
 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: ____ 
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Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 

6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)             
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Zauneidechse 
Stand: Mai 2012 

  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  
 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäi-

schen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen 
der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitpla-
nung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Euro-
päischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils geson-
derte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutz-
rechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. 

 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Die geplante Erneuerung und der Ausbau des Wasserkraftwerkstandorts RFW in Forbach umfassen im We-
sentlichen die folgenden Anlagebestandteile und die zugehörigen Baumaßnahmen: 

 Neuanlage von Schwarzenbachwerk und Murgwerk in einer gemeinsamen Kraftwerkskaverne (Unter-
stufe), Umbau des Schwarzenbachwerks zu einem Pumpspeicherkraftwerk zwischen Schwarzenbach-
talsperre und Murg 

 Erweiterung des Ausgleichsbeckens Forbach durch einen unterirdischen Kavernenwasserspeicher 
westlich des Rudolf-Fettweis-Werks 

Hiermit sind umfangreiche Transportvorgänge verbunden, insbesondere Massenbewegungen im Zusammen-
hang mit der Anlage der unterirdischen Bauwerksanlagen (Kraftwerkskaverne, Kavernenwasserspeicher).  
Die gesamten Ausbruchmassen werden in den von der VSG Schwarzwald-Granit Werke GmbH & Co. KG 
(kurz: VSG) betriebenen Steinbruch Murgschifferschaft (MU-Bruch) verbracht, dort gelagert, aufbereitet und 
künftig als Baustoff vertrieben werden. Das gesamte Ausbruchmaterial geht in das Eigentum der VSG über 
(Einlagerung, Aufbereitung und Weitervermarktung der Ausbruchmassen ist Gegenstand eines eigenständigen 
Verfahrens der VSG zur Immissionsschutzrechtlichen Änderungs-Genehmigung). 
Für die Dauer der Bauzeit müssen insbesondere forstlich genutzte Wege im Wald ausgebaut bzw. verbreitert 
werden. 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Artenschutzrechtliche Prüfung (Anlage E.III) 
 LBP (Anlage E.IV) 
 Technische Beschreibung der Anlagen (Anlagenteil A.V) 
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2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name  

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

      
Zauneidechse 

      
Lacerta agilis 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-

gefasst werden. 

 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

 
Lebensraum: Halboffene, wärmebegünstigte Lebensräume mit lockerem, wasserdurchlässigem 

Boden und einem Mosaik aus besonnten Stellen, Versteck- und Eiablageplätzen, 
Nahrungshabitaten und Winterquartieren 
Verbuschungsgrade bis 25 % positiv (SCHNEEWEISS et al. 2014) 
Schwerpunktvorkommen bis 300 m ü. NN, von 400 –900 m ü. NN nehmen Nachwei-
se kontinuierlich ab 
Lebensraumanspruch nach RUNGE et al. (2010) 220 m² pro Individuum 

Aktionsradius: < 100 m (BLANKE et al. 2015) 
Phänologie: Hauptaktivitätsphase: April bis September; adulte Tiere auch schon Ende Februar 

sowie Jungtiere bis in den November hinein beobachtet. 
Paarungszeit: ab Ende April bis Anfang bis Mitte Juni.  
Eiablage: Rund zwei Wochen nach der Paarung (hauptsächlich im Mai und Juni).  
Gelegegröße: (Abhängig von Alter, Größe und Ernährungszustand des Weibchens) 
zwischen 5 und 14 Eiern. 
Die Entwicklungszeit bis zum Schlupf beträgt rund sechs bis acht Wochen. 
Geschlechtsreife: im dritten, spätestens im vierten Jahr.  
Als Höchstalter im Freiland wurden bis zu sieben Jahre ermittelt. 

Dispersionsverhalten: Ausgeprägte Standorttreue. Eine maximale Wanderdistanz von 1.200 m 
ist nachgewiesen (STRIJBOSCH et al. 1983).  
Nach GRODDECK (2006) ist bei Entfernungen von 1.000 m zwischen Vorkommen von 
einer guten Vernetzung auszugehen, falls keine unüberwindbaren Barrieren vorhan-
den sind. 
Dagegen nennt das BfN neuere Werte und spricht bei Entfernungen zwischen 100 
und 200 m von einer guten Vernetzung (BFN 2015). 
Mehrzahl der Tiere wandert < 10 – 20 m (MÄRTENS 1999); 70 % aller Zauneidechsen 
lebenslang nicht weiter als 30 m vom Schlupfort entfernt (YABLOKOW et al. 1980) 
Größte Mobilität kurz vor und nach Erreichen der Geschlechtsreife; längste belegte 
Wanderung Männchen 333 m, Weibchen 165 m, Wanderstrecken Jungtiere im 
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Durchschnitt 10,9 m (Maxima Männchen: 46,5 m, Weibchen: 36,6 m) (NÖLLERT 
1989) 
Schon Barrieren geringer Ausdehnung reichen für starke Beeinträchtigung (BAHL et 
al. 1997).  
Zur Aufrechterhaltung des Austausches zwischen Populationen genügen schmale 
Vernetzungsstrukturen mit suboptimalen Habitateigenschaften (LAUFER et al. 2007)  
Bereiche, die von Zauneidechsen zwar durchquert werden können aber keinen dau-
erhaften Aufenthalt ermöglichen sind trennende Strukturen. Bundes-, Land- oder 
Kreisstraßen, große Landwirtschaftsflächen und Fließgewässer stellen Barrieren dar. 

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen 

Die Zauneidechse ist neben unmittelbaren Lebensraumverlusten durch Flächeninanspruchnahme 
auch gegenüber einem erhöhten Kollisionsrisiko empfindlich. Weiter sind Zauneidechsen empfindlich 
gegenüber dem „Ökologischen Falleneffekt“. Dieser entsteht, wenn während der Bauphase Geröll- 
oder Erdhaufen temporär abgelagert werden, die zunächst für die Zauneidechsen attraktive Struktu-
ren darstellen und diese rasch durch die Zauneidechsen besiedelt werden. Wenn die Geröll- und 
Erdhaufen dann im weiteren Verlauf der Bauarbeiten entfernt werden, können darin befindliche Zau-
neidechsen getötet werden. 

 
 

3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 
4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 

Im Rahmen von Transektbegehungen wurde die Zauneidechse im Murgtal (300 – 400 m ü. NN; 
Transekt 10 und 11) sowie im Steinbruch Schneidersköpfle (ca. 600 m ü. NN; Transekt 8 und 9) 
nachgewiesen. Weitere Vorkommen der Art im Untersuchungsgebiet sind aufgrund geeignet er-
scheinender Bereiche möglich (s.u.).  

Im Murgtal wurden sowohl adulte als auch juvenile Zauneidechsen auf dem Betriebsgelände des 
Rudolf-Fettweis-Werkes sowie am östlichen Murgufer nachgewiesen (Transekt 10). Weitere verein-
zelte Vorkommen im Murgtal liegen aus dem Bereich der B 462 zwischen Raumünzach und Forbach 
vor (Transekt 11). Hier konnten adulte und subadulte Zauneidechsen an offenen Stellen wie Lichtun-
gen, Wiesen, Bahnböschungen, einem der Parkplätze und besonnten Rändern von Wegen beobach-
tet werden. Die Vorkommen setzen sich vermutlich entlang der Bahnlinie weiter nach Süden fort.  

Im oberen Teil des Steinbruchs Schneidersköpfle wurden ein Weibchen und eine juvenile Zau-
neidechse nachgewiesen, im unteren Bereich mehrere Männchen, Weibchen sowie juvenile Tiere. 
Bei den faunistischen Erfassungen 2020 konnten im Bereich des Steinbruchs Raumünzach (MU-
Bruch) ebenfalls Zauneidechsen nachgewiesen werden. Sechs Nachweise gelangen im nördlichen 
Bereich des Betriebsgeländes sowie jeweils zwei Nachweise im Steinbruch nördlich der L83 und im 
Bereich der BE-Fläche F an der B462. 

 

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 
Im Untersuchungsgebiet wurden vier lokale Populationen abgegrenzt: 
 Lokale Population auf dem Betriebsgelände des Rudolf-Fettweis-Werkes 
 Lokale Population am östlichen Ufer der Murg 
 Lokale Population am westlichen Ufer der Murg 
 Lokale Population im Steinbruch Schneidersköpfle / Steinbruch Raumünzach 

 

Lokale Population Betriebsgelände Rudolf-Fettweis-Werk  

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Population, der 
Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe Kap. 2.4.3.2) bewertet. 
Insgesamt ergibt sich für die lokale Population am Rudolf-Fettweis-Werk: 
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 Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „mittel - schlecht“ (C) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der Population: insgesamt „mittel – schlecht“ (C) 

Im Rahmen der Erfassungen wurden auf dem Betriebsgelände des Rudolf-Fettweis-Werkes adulte 
männliche und weibliche Exemplare der Zauneidechse festgestellt. Zwar wurden daneben auch zwei 
juvenile Exemplare erfasst, die Anzahl aller ermittelten Zauneidechsen war jedoch kleiner als 10 In-
dividuen. Nach BFN & BLAK (2015) entspricht die Anzahl ermittelter Individuen einer geringen Sied-
lungsdichte, sodass dieser Parameter mit „mittel-schlecht“ (C) bewertet wird. 

Habitatqualität: insgesamt „mittel - schlecht“ (C)  

Insgesamt ist die Strukturierung des Lebensraumes der Zauneidechse auf dem Betriebsgelände des 
Rudolf-Fettweis-Werkes großflächiger. Zwischen der B 462 und dem Betriebsgelände des Rudolf-
Fettweis-Werkes befindet sich eine Böschung. Die Breite der Böschung beträgt zwischen 
ca. 10 und 25 m. Eine Teilfläche der Böschung wird als eine min. 150 m2 große Mähwiese offenge-
halten. Dieser Bereich bietet der Zauneidechse einen wärmebegünstigten Bereich, welcher auch zur 
Eiablage genutzt werden kann. Neben diesem großen zusammenhängenden Bereich, ist den Tieren 
die Nutzung weiterer kleinflächiger Säume und Randbereiche möglich. Insgesamt ist der Anteil wär-
mebegünstigter Bereiche mit Werten zwischen 30 und 70 % ausreichend. Zur B 462 hin ist die Bö-
schung auf einer Breite von ca.10 - 25 m mit Gehölzen bestanden. In den Übergangsbereichen zwi-
schen Wiesen- und Gehölzflächen finden die Tiere Deckung. Weitere Teilflächen des Betriebsgelän-
des sind dagegen versiegelt oder bebaut und bieten der Zauneidechse keinen Lebensraum. Da es 
sich bei dem Betriebsgelände um ein Sekundärhabitat handelt, fehlt eine Ausstattung mit für Zau-
neidechsenlebensräume typischen Requisiten wie Lesestein- und Totholzhaufen, Bodenaufschlüs-
sen, sandigen Bereichen und Ähnliches. 

Der Lebensraum der lokalen Population befindet sich insgesamt in einem guten Zustand (B). 

Die Vernetzung zu weiteren Vorkommen der Zauneidechse ist mittel – schlecht. Nach BFN & BLAK 
(2015) liegt eine gute Vernetzung zweier Vorkommen bei einer Entfernung zwischen 100 und 200 m 
vor. Die nächsten bekannten Vorkommen der Art liegen ca. 1.200 m südlich am Westufer der Murg, 
bzw. am gegenüberliegenden Murgufer.  Grundsätzlich ist ein Durchwandern der Zwischengebiete 
aufgrund der Beschattung durch die umliegenden Bäume bzw. aufgrund der Murg kaum möglich. 
Diese Elemente stellen trennende Strukturen dar.  

Aufgrund des guten Zustandes des Lebensraumes der Zauneidechse auf dem Betriebsgelände des 
Rudolf-Fettweis-Werkes und einer mittleren – schlechten Vernetzung ist die Habitatqualität insge-
samt als „mittel – schlecht“ (C) einzustufen. 

Beeinträchtigungen: insgesamt „stark“ (C)  

Der Lebensraum der lokalen Population unterliegt mittleren Beeinträchtigungen. Durch das regelmä-
ßige Mähen von Teilen der Böschung auf dem Betriebsgelände steht den Tieren dauerhaft ein nicht 
von der Sukzession durch Pflanzen betroffener, wärmebegünstigter Bereich zur Verfügung. Auf dem 
Betriebsgelände besteht durch Werksverkehr jederzeit ein Tötungsrisiko für die Zauneidechse. Eine 
weitere Beeinträchtigung stellt die ausgeprägte Isolation der Population dar. 

Lokale Population am östlichen Ufer der Murg 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Population, der 
Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe saP Kap. 2.5.3.2) bewer-
tet. Insgesamt ergibt sich für die lokale Population am östlichen Ufer der Murg: 

 Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „mittel - schlecht“ (C) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der lokalen Population: insgesamt „mittel – schlecht“ (C) 

Im Rahmen der Erfassungen wurden am östlichen Ufer der Murg insgesamt sieben adulte und sub-
adulte Zauneidechsen nachgewiesen. Ein Nachweis juveniler Zauneidechsen erfolgte nicht. Nach 
BFN & BLAK (2015) entspricht dies einer geringen Anzahl an nachgewiesenen Individuen, sodass 
dieser Parameter mit „mittel-schlecht“ (C) bewertet wird.  
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Habitatqualität: insgesamt „mittel - schlecht“ (C) 

Der Lebensraum der Zauneidechse am Ostufer der Murg weist neben großflächigen strukturierten 
Bereichen auch kleinflächige Strukturen auf. Im nördlichen Teil des Betrachtungsraumes befindet 
sich eine ca. 2.000 m2 große Wiese, welche regelmäßig gemäht wird. Hierdurch steht den Tieren ein 
wärmebegünstigter Bereich zur Verfügung. Besonders an den Wiesenrändern, an den Übergängen 
zu ungemähten Bereichen, stehen Verstecke zur Verfügung. Daneben haben die Tiere auch Zugang 
zum Ufer der Murg, welches mit groben Steinen befestigt ist und wasserstandsabhängig weitere 
wärmebegünstigte Bereiche, Verstecke und grabfähiges Substrat für die Eiablage bietet. Durch gar-
tenartige Parzellen mit Bäumen und Sträuchern ergibt sich im südlichen Bereich des betrachteten 
Bereiches ein kleinräumiges Mosaik verschiedener Lebensraumbereiche. Insgesamt ist der Anteil 
wärmebegünstigter Bereiche mit Werten zwischen 30 und 70 % ausreichend. Der Lebensraum der 
lokalen Population befindet sich in einem guten Zustand (B). 

Die Vernetzung zu weiteren Vorkommen der Zauneidechse ist mittel – schlecht. Die nächsten be-
kannten Vorkommen der Art liegen am westlichen Ufer der Murg. Ein Überqueren des Flusses ist 
den Tieren nicht möglich. Somit besteht weder eine Vernetzung zur lokalen Population auf dem Be-
triebsgelände des Rudolf-Fettweis-Werkes, noch zur lokalen Population Murgtal West. Die Vernet-
zung wird daher insgesamt als mittel – schlecht (C) bewertet.  

Ein weiteres Vorkommen der Zauneidechse ist potentiell entlang des Bahndammes ca. 70 m östlich 
des Verbreitungsgebietes der lokalen Population am Ostufer der Murg möglich. Die Bereiche zwi-
schen Bahndamm und den Uferwiesen der Murg sind mit Einfamilienhäusern mit Gärten bebaut, o-
der es handelt sich um brachliegende Flächen. Damit können diese Bereiche als Wanderkorridor und 
Trittsteinbiotop dienen. Als Strukturen mit Barrierewirkung sind die beiden asphaltierten Ortsstraßen 
zwischen den beiden genannten Gebieten zu bewerten, die zu Verkehrsopfern unter den Tieren füh-
ren können. Eine Ausbreitung in Richtung des Bahndammes ist trotzdem potentiell möglich.   

Aufgrund eines guten Zustandes der Lebensräume der Population am östlichen Ufer der Murg und 
einer mittleren – schlechten Vernetzung mit weiteren Vorkommen der Art ist die Habitatqualität ins-
gesamt als „mittel – schlecht“ (C) einzustufen. 

Beeinträchtigungen: insgesamt „mittel“ (B)  

Durch das regelmäßige Mähen der Uferbereiche sowie der oben beschriebenen Wiesenfläche, ste-
hen der lokalen Population dauerhaft offene, wärmebegünstigte Bereiche zur Verfügung. Ein Tö-
tungsrisiko für die Zauneidechse im Rahmen der Mäharbeiten ist jedoch jederzeit denkbar. Auch die 
östlich angrenzende asphaltierte Ortsstraße birgt ein Tötungsrisiko und wirkt als Ausbreitungsbarrie-
re. Die Störung durch Hauskatzen aus den angrenzenden Wohnhäusern ist ebenfalls denkbar. 

 

Lokale Population am westlichen Ufer der Murg (zwischen Hesselbach und Schrambach)  

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Population, der 
Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe saP Kap. 2.5.3.2) be-
wertet. Insgesamt ergibt sich für die lokale Population am westlichen Ufer der Murg:  

 Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der lokalen Population: insgesamt „mittel-schlecht“ (C) 

Im Rahmen der Erfassungen wurden am westlichen Ufer der Murg insgesamt vier adulte männliche 
und weibliche Exemplare der Zauneidechse festgestellt. Zwar wurde daneben auch ein juveniles 
Exemplar erfasst, die Anzahl aller ermittelten Zauneidechsen war jedoch kleiner als 10 Individuen. 
Geringe Bestandsdichten und eine geklumpte Verteilung in potentiell geeigneten Lebensräumen wird 
aber als typisch für die Art angegeben (SCHNEEWEISS et al. 2014). Da die Tiere auch entlang eines 
Bahndammes erfasst wurden, diese i.d.R. gut geeignete Zauneidechsenlebensräume bieten, und bei 
Geländeerfassungen kaum die tatsächliche Größe einer Population ermittelt werden kann (z.B. MÄR-

TENS 1999; FEARNLEY 2009), wird die tatsächliche Populationsgröße in diesem Bereich vermutlich 
höher liegen. 

Da jedoch nur die tatsächlich nachgewiesenen Individuen bewertet werden, und deren Anzahl mit < 
10 Individuen / h gering war, wird dieser Parameter nach BFN & BLAK (2015) mit „mittel-schlecht“ (C) 
bewertet.  
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Habitatqualität: insgesamt „mittel - schlecht“ (C) 

Der Lebensraum der Population am Westufer der Murg befindet sich in einem guten Zustand (B). 
Insgesamt ist die Strukturierung kleinflächig mosaikartig. So finden die Tiere wärmebegünstigte, of-
fene Bereiche, die auch zur Eiablage geeignet scheinen. Ihr Anteil an der Gesamtfläche ist mit 30 –
 70 % ausreichend. Eine große Anzahl natürlicher Verstecke und für die Überwinterung geeignete 
Bereiche sind ebenfalls vorhanden.  

Die Vernetzung mit weiteren bekannten Vorkommen der Zauneidechse ist mittel – schlecht (C). Der 
nächste Zauneidechsennachweis gelang ca. 600 m flussabwärts am Ufer der Murg. Nach den Krite-
rien von BfN & BLAK (2015) ist ab einer Entfernung von 200 m zum nächsten Vorkommen nur eine 
mittlere – schlechte Vernetzung gegeben. Zwar befindet sich mit der Bahnstrecke eine ideale Aus-
breitungsachse für migrierende Individuen im betrachteten Gebiet, jedoch wird diese unmittelbar am 
nördlichen Rand des Verbreitungsgebietes der lokalen Population in einen Tunnel geführt. Hierdurch, 
sowie durch die Exposition und den lückenlosen Bewuchs entlang des Murgufers, wird das Erreichen 
des Vorkommens nördlich der lokalen Population weiter erschwert.  

Aufgrund eines guten Zustandes der Lebensräume der Population am westlichen Ufer der Murg und 
einer mittleren – schlechten Vernetzung mit weiteren Vorkommen der Art ist die Habitatqualität ins-
gesamt als „mittel – schlecht“ (C) einzustufen. 

Beeinträchtigungen: insgesamt „mittel“ (B) 

Der Bahndamm wird dauerhaft von Aufwuchs freigehalten werden. Daher kann dieser als Kernle-
bensraum der Zauneidechse in diesem Bereich des Untersuchungsgebietes dienen. Die natürliche 
Sukzession in den angrenzenden Bereichen ist bereits weit fortgeschritten. Daher ist das Verbrei-
tungsgebiet der lokalen Population auf den schmalen Bereich des Bahndammes limitiert. 

 
Lokale Population im Steinbruch Schneidersköpfle / Steinbruch Raumünzach 

Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Population, der 
Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe saP Kap. 2.5.3.2) be-
wertet. Insgesamt ergibt sich für die lokale Population im Steinbruch Schneidersköpfle: 

 Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „mittel - schlecht“ (C) 

Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der lokalen Population: insgesamt „gut“ (B) 

Im Rahmen der Erfassungen wurden im Steinbruch Schneidersköpfle insgesamt acht adulte und 
subadulte Zauneidechsen nachgewiesen. Ein Nachweis juveniler Zauneidechsen erfolgte nicht. Die 
Tiere wurden sowohl im oberen, als auch im unteren Bereich des Steinbruches beobachtet. Die Ent-
fernung zwischen den beiden Teilbereichen des Steinbruches beträgt rd. 85 m. Zwischen oberem 
und unterem Bereich befindet sich ein Streifen Sukzessionswald, welcher zwar durchwandert werden 
kann, in dem aber kein dauerhafter Aufenthalt möglich ist.  

Im Bereich des Steinbruchs Raumünzach wurden insgesamt 10 Zauneidechsen nachgewiesen. Da-
runter befanden sich adulte Männchen und Weibchen sowie juvenile und subadulte Tiere. 

Nach BFN & BLAK (2015) entspricht die Anzahl ermittelter Individuen einer mittleren Siedlungsdichte, 
sodass dieser Parameter mit „gut“ (B) bewertet wird. 

Habitatqualität: insgesamt „gut“ (B) 

Der Lebensraum der Population sowohl im Steinbruch Schneidersköpfle als auch im Steinbruch 
Raumünzach (MU-Bruch) befindet sich in einem hervorragenden Zustand (A). Insgesamt ist die 
Strukturierung kleinflächig mosaikartig. So finden die Tiere wärmebegünstigte, offene Bereiche vor, 
die auch zur Eiablage geeignet sind. Ihr Anteil an der Gesamtfläche ist mit 30 – 70 % ausreichend. 
Eine große Anzahl natürlicher Verstecke und für die Überwinterung geeignete Bereiche sind eben-
falls vorhanden. 

Die Vernetzung mit weiteren bekannten Vorkommen der Zauneidechse ist mittel – schlecht. Der 
nächste Zauneidechsennachweis gelang ca. 850 m östlich auf der Ostseite der Murg. Nach den Kri-
terien von BfN & BLAK (2015) ist ab einer Entfernung von 200 m zum nächsten Vorkommen nur eine 
mittlere – schlechte Vernetzung gegeben. Daneben ist den Tieren eine Überquerung der Murg nicht 
möglich. Durch die Überschreitung einer Entfernung von 200 m ist auch hier eine mittlere – schlechte 
Vernetzung gegeben.  
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Aufgrund eines hervorragenden Zustandes der Lebensräume der Population im Steinbruch Schnei-
dersköpfle und einer mittleren – schlechten Vernetzung mit weiteren Vorkommen der Art ist die Habi-
tatqualität insgesamt als „gut“ (B) einzustufen. 

Beeinträchtigungen: insgesamt „mittel“ (B) 

Der Lebensraum der lokalen Population im Steinbruch Schneidersköpfle unterliegt seit der Nut-
zungsaufgabe der natürlichen Sukzession. Hierdurch verschlechtern sich die Lebensbedingungen 
durch zunehmende Verbuschung kontinuierlich. Das Aufwachsen eines Sukzessionswaldes führte 
bereits zur Ausbildung eines trennenden Elementes zwischen dem oberen und dem unteren Teil des 
Steinbruches.  und die die L83 als Barriere, sorgen für eine Isolation der lokalen Population in Rich-
tung Nordwesten, bzw. Westen und Süden. Die dichte Bewaldung sowie die Murg isolieren das Vor-
kommen in nördliche, bzw. östliche Richtung.  

Im Steinbruch Raumünzach entstehen immer wieder neue Lebensräume, da der Steinbruch noch ak-
tiv betrieben wird.       

 

3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

Vgl. saP Kap. 3.2.5 Karte 69, 71-75  

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte er-
folgen. 

 
  

 

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
Durch die Anlage des Auslaufbauwerkes der Unterstufe gehen anlagebedingt rd. 110 m2 
potentieller Lebensraum der Zauneidechse verloren (Uferböschung und Mähwiese). Art-
nachweise konnten hier allerdings nicht gemacht werden. Durch die Anlage des 
Portalgebäudes des Zufahrtsstollens der Unterstufe gehen anlagebedingt rd. 150 m2 
Lebensraum der Zauneidechse verloren (Mähwiese, Übergangsbereich zu Gehölzen). 
Rd. 50 m südlich wurden zwei Zauneidechsen nachgewiesen. 

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich 

beschädigt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen 
unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 

Diese Auswirkung tritt nicht ein, da die lokale Population nicht durch Nahrungshabitate 
limitiert ist und es hier dementsprechend keine essentiellen Nahrungshabitate gibt. 

 
c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 

Nein, die Störungsempfindlichkeit der Zauneidechse ist vergleichsweise gering, wie ihr 
häufiges Vorkommen entlang von Bahnlinien beweist. 
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d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
Der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Zauneidechse ist unvermeidbar. 

 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Das Vorhaben ist nach § 15 BNatSchG zulässig, weil vermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft unterbleiben und die nicht vermeidbaren Eingriffe vollständig kompensiert 
werden  

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  

Ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen wird die ökologische Funktion im räumlichen 
Zusammenhang nicht gewahrt. 

 
g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 

 Als CEF-Maßnahme werden folgende Maßnahmen für die Zauneidechse umgesetzt: 

 KO2 Anlage von Stein- und Totholzhaufen sowie Sandlinsen 

- Auf dem Betriebsgelände des Rudolf-Fettweis-Werk 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: LBP Kap. 6.2 
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 
 

      
 

 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Ohne die Durchführung von Vermeidungsmaßnahmen können Zauneidechsen durch Ar-
beiten zur Baufeldfreimachung (Rodung) getötet werden, da sie nicht aus dem Gefahren-
bereich flüchten, sondern sich in die nächstgelegenen Verstecke innerhalb des Gefah-
renbereichs zurückziehen würden. Weiter können Baustellen „ökologische Fallen“ für 
Zauneidechsen aufweisen: Bei der Umlagerung oder Aufnahme gelagerten Materials 
werden Tiere getötet und Entwicklungsstadien zerstört.  

Ohne die Durchführung von Vermeidungsmaßnahmen kann durch den Baustellenverkehr 
das Kollisionsrisiko erhöht werden. 
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b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 

Grundsätzlich ist das Verletzungs- oder Tötungsrisiko durch in Punkt a) genannten Gründen erhöht.  
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Um eine Schädigung von Zauneidechsen in den beschriebenen Wirkungsbereichen des 
Vorhabens zu vermeiden und somit Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG abzuwen-
den, werden folgende Vermeidungsmaßnahmen durchgeführt: 

 V2 Vergrämung von Zauneidechsen 

 V3 Einzäunen von Vorhabenflächen mit Reptilien-/ Amphibiensperren 

 V4 Umsiedlung von Tieren 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: s. LBP Kap. 3 
 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 
 

4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Die Störungsempfindlichkeit der Zauneidechse ist vergleichsweise gering, wie z. B. ihre 
regelmäßigen Vorkommen an Bahnanlagen zeigen. Es ist daher nicht zu erwarten, dass 
die Zauneidechse während der Fortpflanzungs-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
von den bauzeitlichen Arbeiten und Transportvorgängen gestört wird, dass daraus eine 
Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population resultieren könnte. 

 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
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6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)            
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 
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 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäi-

schen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen 
der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitpla-
nung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Euro-
päischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils geson-
derte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutz-
rechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. 

 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Die geplante Erneuerung und der Ausbau des Wasserkraftwerkstandorts RFW in Forbach umfassen im We-
sentlichen die folgenden Anlagebestandteile und die zugehörigen Baumaßnahmen: 

 Neuanlage von Schwarzenbachwerk und Murgwerk in einer gemeinsamen Kraftwerkskaverne (Unter-
stufe), Umbau des Schwarzenbachwerks zu einem Pumpspeicherkraftwerk zwischen Schwarzenbach-
talsperre und Murg 

 Erweiterung des Ausgleichsbeckens Forbach durch einen unterirdischen Kavernenwasserspeicher 
westlich des Rudolf-Fettweis-Werks 

Hiermit sind umfangreiche Transportvorgänge verbunden, insbesondere Massenbewegungen im Zusammen-
hang mit der Anlage der unterirdischen Bauwerksanlagen (Kraftwerkskaverne, Kavernenwasserspeicher).  
Die gesamten Ausbruchmassen werden in den von der VSG Schwarzwald-Granit Werke GmbH & Co. KG 
(kurz: VSG) betriebenen Steinbruch Murgschifferschaft (MU-Bruch) verbracht, dort gelagert, aufbereitet und 
künftig als Baustoff vertrieben werden. Das gesamte Ausbruchmaterial geht in das Eigentum der VSG über 
(Einlagerung, Aufbereitung und Weitervermarktung der Ausbruchmassen ist Gegenstand eines eigenständigen 
Verfahrens der VSG zur Immissionsschutzrechtlichen Änderungs-Genehmigung). 
Für die Dauer der Bauzeit müssen insbesondere forstlich genutzte Wege im Wald ausgebaut bzw. verbreitert 
werden. 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Artenschutzrechtliche Prüfung (Anlage E.III) 
 LBP (Anlage E.IV) 
 Technische Beschreibung der Anlagen (Anlagenteil A.V) 
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2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name  

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

      
Gelbbauchunke 

      
Bombina variegata 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-

gefasst werden. 
 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 
3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

 
Lebensraum: Wasserlebensräume: Laichgewässer oft kleine, sonnenexponierte, vegetationsarme 

Gewässer in 
Gehölznähe; häufig temporäre Gewässer; Mindestwasserführung für erfolgreiche Re-
produktion beträgt rd. 45 
Tage (Dietrich 2002); meidet fließende Gewässer, in Flussauen temporäre Flachwas-
serbereiche die sich durch ansteigendes Wasser bilden; hier: Primärhabitate in Was-
serlöchern des felsigen Murgufers (Jahn et al. 1996), bevorzugte Wassertemperatur 
> 25°C, präferierte Wassertiefe 6 – 40 cm (Niekisch 1995); Aufenthaltsgewässer oft 
vegetationsreicher und auch beschattet. 
Landlebensräume: deckungsreiche, nicht oder nur extensiv genutzte Bereiche (z.B. 
Feuchtwiesen, Laub- und Mischwälder, Ruderalflächen mit mäßiger bis üppiger Vege-
tationsdecke); in BW Wald häufigster Umgebungsfaktor für die Art (Lissak 2000); 
20 % der Fundorte in BW in Abbaugebieten, umgebender, lückig bewachsener Roh-
boden ideal für die Art (Laufer et al. 2007) 

Aktionsradius: Wanderdistanzen adulter Individuen zumeist unter 700 m, Jungtiere bis 900 m; nach 
Runge et al. (2010) ist bei Entfernungen größer 500 m zwischen geeigneten Gewäs-
sern / Gewässerkomplexen von getrennten lokalen Individuengemeinschaften auszu-
gehen 
Genutzter Landlebensraum im Radius von 250 m um die Gewässer (PAN & ILÖK 
2010) 

Phänologie: Hauptaktivitätsphase: April bis September; in diesem Zeitraum halten sich die adulten 
Individuen sowohl an Land als auch im Wasser auf.  
Paarung: Mai bis Mitte Juli. 
Larvalentwicklung: in Abhängigkeit von der Wassertemperatur; zumeist zwischen ei-
nem und zwei Monaten; In der Folge Larven  hauptsächlich von Mai bis August in den 
Fortpflanzungsgewässern.  
Erste Jungtiere: meist ab Ende Juni. 
Geschlechtsreife: In Abhängigkeit vom Metamorphosezeitpunkt und den Wachstums-
bedingungen; Zum Teil nehmen vorjährige Tiere an Fortpflanzung teil (bei einer Me-
tamorphose früh im Jahr); späte Metamorphlinge reproduzieren frühestens nach der 
zweiten Überwinterung (Gollmann & Gollmann 2002). 
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Dispersionsverhalten: Individuelle Wanderleistung bis rund 3 km nachgewiesen; innerhalb einer 

Saison Nachweis von 2,5 km; Jungtiere wanderfreudiger als Adulte (bis 1.200 m von 
Gewässer entfernt gefunden; Nöllert 1992) 
Bereiche, die von Gelbbauchunken zwar durchquert werden können, aber keinen 
dauerhaften Aufenthalt ermöglichen, sind trennende Strukturen (z.B. Fettwiesen, 
Äcker). Vielbefahrene Straßen stellen Barrieren dar. 

Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen 
Über die unmittelbaren Lebensraumverluste durch Flächeninanspruchnahme hinausgehend zeigt die 
Gelbbauchunke Empfindlichkeiten gegenüber dem „Ökologischen Falleneffekt“. 
Der Effekt der „ökologischen Falle“ tritt besonders häufig auf Baustellen ein. Baustellen sind auf-
grund ihres hohen Anteils offenen Bodens, der geringen Vegetationsbedeckung sowie der Pfützen 
und Materialanhäufungen attraktiv erscheinende Lebensräume für die Gelbbauchunke (Pionierart). 
Sie können Individuen aus der Umgebung anlocken, wodurch dort bestehende Lebensräume weni-
ger genutzt werden. Auf den Baustellen haben die Tiere aber wegen des Baubetriebs eingeschränk-
te Entwicklungsmöglichkeiten. Adulttiere und Larven unterliegen u.a. durch das Befahren der Bau-
stelle und der Verlagerung der Baustelleneinrichtung (Auffüllung temporärer Gewässer/ Pfützen) ei-
nem erhöhten Tötungsrisiko. Die nachteiligen Effekte auf die Vorkommen überwiegen meist. Baustel-
len können somit Populationssenken darstellen.  
Durch Schallimmissionen können Rufe der Gelbbauchunke potentiell maskiert und dadurch das 
Fortpflanzungsgeschehen gestört werden. Da Gelbbauchunken auch entlang von rauschenden Flüs-
sen (z.B. entlang der Murg) sowie in aktiven Steinbrüchen (ähnliche Schallimmissionen wie auf der 
geplanten Auffüllung) vorkommen und dort die Paarung stattfindet, ist die Beeinträchtigung als nicht 
erheblich zu sehen. Nach NIEKISCH (1990) funktionieren Partnerfindung und Paarung bei der Gelb-
bauchunke auch ohne akustische Signale. 
Optische Reize durch Bewegungsunruhe oder Licht, sowie Erschütterungen sind für Amphibien 
kaum relevant. 
 

 
 

3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 
4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 

Im Untersuchungsgebiet wurden Gelbbauchunken insbesondere im Murgtal zwischen Raumünzach 
und Forbach nachgewiesen. Sie nutzen dort besonders wertvolle Primärhabitate in Form von Aus-
kolkungen und Pfützen, die sich zwischen den Granitsteinen, –blöcken oder –felsen entlang des 
Murgufers und in ihrer Überschwemmungsaue befinden, als Laich- und Aufenthaltsgewässer. Die 
Murg selbst wird als Fließgewässer gemieden. Weiterhin werden Pfützen auf Waldwegen (Fahrspu-
ren) oder kleine Tümpel, die von Quellbächen gespeist sind, von den Gelbbauchunken aufgesucht. 
An einer Quellbachpfütze unterhalb der Bahnböschung konnten ca. 40 Gelbbauchunken (adult und 
juvenil) sowie Laichballen (bis zu 6) und Kaulquappen nachgewiesen werden. Auf einer Wiese ge-
genüber den Betriebsgebäuden des Rudolf-Fettweis-Werkes wird eine in das Erdreich eingesenkte 
und mit Wasser gefüllte Wanne als Laichgewässer genutzt. In der Wanne konnten gleichzeitig bis zu 
20 adulte, subadulte und juvenile Tiere sowie Laichballen und Kaulquappen nachgewiesen werden. 
Das Vorkommen im Murgtal zwischen Raumünzach und Forbach ist individuenreich und wird auf 
mehrere Hundert Tiere geschätzt. Nach der Definition von FISCHER & PODLOUCKY (1997) ist von ei-
nem sehr großen Bestand auszugehen (> 100 Alttiere).  
Ein weiteres Vorkommen der Gelbbauchunke befindet sich im Steinbruch Schneidersköpfle. Hier 
werden Pfützen in Fahrspuren, Tümpel und Senken innerhalb des Steinbruchs zur Fortpflanzung 
aufgesucht. Der Steinbruch wurde 2013 im unteren Bereich mit schwerem Gerät (Bagger) umgestal-
tet, wobei bestehende Gewässer teilweise zerstört wurden und neue Gewässer entstanden sind. Die 
neuen Gewässer wurden sofort von der Gelbbauchunke angenommen und als Laichgewässer ge-
nutzt. Die Population im Steinbruch Schneidersköpfle wird auf ca. 50 Tiere geschätzt. Nach der Defi-
nition von FISCHER & PODLOUCKY (1997) handelt es sich um eine große Population (21 - 100 Alttiere). 
Südlich der Schwarzenbachtalsperre und der L 83 wurden in einem Graben neben mehr als 20 
Laichpaketen auch mehr als 10 adulte und mehr als 6 juvenile Unken nachgewiesen. Weitere Vor-
kommen der Art im Untersuchungsgebiet wurden nicht festgestellt. Die beiden letztgenannten Vor-
kommen liegen mit rd. 600, bzw. rd. 700 m ü. NN über der bevorzugten Höhenlage der Art.  



FORMBLATT ZUR SPEZIELLEN ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG VON ARTEN DES ANHANGS IV DER FFH-RL UND VON  
EUROPÄISCHEN VOGELARTEN NACH §§ 44 UND 45 BNATSCHG   Seite 4 

 
Die Hauptvorkommen der Art in Baden-Württemberg liegen bis 500 m ü. NN (LAUFER et al. 2007).  
An der Raumünzach, die in die Murg mündet, konnten 2020 über 100 Larven und adulte Tiere in 
Kolken aus Granitfelsen festgestellt werden. Die Raumünzach ist im unteren Verlauf stark von Bäu-
men beschattet, schnellfließend und bietet nur wenige Pfützen an ihrem Rand. Für die Gelbbauch-
unke ist sie deshalb als Lebensraum geeignet, aber nicht optimal. Im angrenzenden MU-Bruch konn-
te die Art in Pfützen und Absetzbecken nachgewiesen werden. 

 

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 

Im Untersuchungsgebiet wurden drei lokale Populationen abgegrenzt: 
 Lokale Population Murgtal 
 Lokale Population / Individuengemeinschaft Steinbruch Schneidersköpfle 
 Lokale Population / Individuengemeinschaft südlich Schwarzenbachtalsperre und L 83 

 
Lokale Population Murgtal 
Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Population, der 
Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe Kap. 2.5.3.2 der saP) 
bewertet. Insgesamt ergibt sich für die lokale Population im Murgtal: 
 

 Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „hervorragend“ (A) 
 
Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 
 
Zustand der lokalen Population: insgesamt „hervorragend“ (A) 
Bei den Erfassungen im Murgtal konnten mehr als 100 adulte Gelbbauchunken erfasst werden. Nach 
den Kriterien von FISCHER & PODLOUCKY (1997) handelt es sich demnach um eine sehr große Popu-
lation der Gelbbauchunke (> 100 adulte Individuen). Darüber hinaus wurden eine große Menge Laich 
und Larven festgestellt. 
Daher ist der Zustand der lokalen Population insgesamt als „hervorragend“ (A) einzustufen. 
 
Habitatqualität: insgesamt „hervorragend“ (A) 
Sowohl der Wasser-, als auch der Landlebensraum befinden sich in einem hervorragenden Zustand 
(A).  
So besteht der Wasserlebensraum aus einem Komplex von Primärhabitaten in Form von flachen, oft 
besonnten, temporären Klein(st)gewässern entlang des Murgufers. In Abhängigkeit von Pegel-
schwankungen der Murg, werden diese temporären Gewässer wieder aufgefüllt. Daneben werden 
von der Population im Murgtal auch Fahrspuren auf Waldwegen sowie Quellpfützen als Wasserle-
bensraum genutzt. 
Die in nur geringer Entfernung zu den Wasserlebensräumen befindlichen Landlebensräume bieten 
zahlreiche Versteckmöglichkeiten in Form von Felsspalten, Gehölzen und Röhrichten. Der Anteil von 
Rohböden im Umfeld der Gewässer liegt zwischen 10 und 60 %. Der Anteil feuchten Bodens liegt bei 
mehr als 50 %. 
Die Vernetzung der Lebensräume der einzelnen lokalen Individuengemeinschaften entlang der Murg 
ist hervorragend (A). So betragen die Abstände zueinander weniger als 1.000 m. 
Aufgrund der hervorragenden Zustände der Wasser- und Landlebensräume sowie der hervorragen-
den Vernetzung der lokalen Individuengemeinschaften, ist die Habitatqualität insgesamt als „hervor-
ragend“ (A) einzustufen. 
 
Beeinträchtigungen: insgesamt „mittel“ (B) 
Sowohl die Wasser- als auch die Landlebensräume unterliegen „keinen bis geringen“ (A) Beeinträch-
tigungen. 
Die lokale Population der Gelbbauchunke profitiert von den regelmäßigen Überflutungen der Auen-
bereiche an der Murg als ihren Wasserlebensräumen. Hierdurch bleibt eine Sukzession durch Pflan-
zen weitgehend aus und die Laichgewässer bleiben erhalten. 
Die Landlebensräume der lokalen Population befinden sich in Primärhabitaten. Diese stehen im Ein-
klang mit der Population.  
Der Grad der Isolation der Population ist insgesamt „mittel“ (B). Entlang der Murg ist eine Ausbrei-
tung der Gelbbauchunke möglich. Das Flusstal selbst ist dagegen von z.T. mit dichter Vegetation be-
standenen Hängen eingefasst. Richtung Westen stellt zudem die B 462 eine Ausbreitungsbarriere für 
die Art dar. In die Murg mündende kleinere Flüsse wie die Raumünzach, bieten der Art aufgrund ho-
her Fließgeschwindigkeiten und nur unzureichend ausgeprägter Auenbereiche keine geeigneten 
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Ausbreitungsmöglichkeiten. Eine Barrierewirkung kommt zusätzlich den häufig entlang der Gewäs-
serufer verlaufenden Straßen zu.  
Aufgrund von „keinen bis geringen“ Beeinträchtigungen der Wasser- und Landlebensräume und ei-
nem mittleren Maß der Isolation, sind die Beeinträchtigungen für die lokale Population insgesamt als 
„mittel“ (B) einzustufen. 
 
Lokale Population Steinbruch Schneidersköpfle 
Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Population, der 
Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe. Kap. 2.5.3.2 der saP) 
bewertet. Insgesamt ergibt sich für die lokale Population im Steinbruch Schneidersköpfle: 
 

 Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 
 
Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 
 
Zustand der lokalen Population: insgesamt „gut“ (B) 
Die Bestandsgröße im Steinbruch Schneidersköpfle wird auf ca. 50 Individuen geschätzt. Nach den 
Kriterien von FISCHER & PODLOUCKY (1997) handelt es sich demnach um eine große Population der 
Gelbbauchunke (21 - 100 adulte Individuen). Die Nutzung der vorhandenen Gewässer als Laichge-
wässer konnte im Rahmen der Erfassungen ebenfalls nachgewiesen werden. 
Daher ist der Zustand der lokalen Population insgesamt als „gut“ (B) einzustufen. 
 
Habitatqualität: insgesamt „hervorragend“ (A) 
Sowohl der Wasser-, als auch der Landlebensraum befinden sich in einem hervorragenden Zustand 
(A).  
So weist der untere Bereich des Steinbruchs mehrere Klein(st)gewässer auf, die abhängig von der 
Menge an Niederschlägen ein einziges, max. rd. 700 m2 großes, flaches, besonntes Gewässer mit 
wenig Vegetation bilden. Während einige der Gewässer temporär sind, ist das gleichzeitige Aus-
trocknen aller Im Steinbruch befindlicher Gewässer äußerst selten. 
Landlebensräume mit geeigneten Verstecken in Form von Felsspalten und Gehölzen grenzen unmit-
telbar an die Gewässer im Steinbruch an. Der Flächenanteil von Rohböden im Umfeld der Gewässer 
liegt zwischen 10 und 60 %, während der Anteil feuchter Böden mehr als 50 % beträgt. 
Die Vernetzung der lokalen Population mit weiteren Individuengemeinschaften der Art ist hervorra-
gend (A). So liegt das nächste Vorkommen der Gelbbauchunke < 1.000 m vom Steinbruch Schnei-
dersköpfle entfernt am Ufer der Murg (lokale Individuengemeinschaft bei Raumünzach). 
Aufgrund der hervorragenden Zustände der Wasser- und Landlebensräume sowie der hervorragen-
den Vernetzung der lokalen Individuengemeinschaften, ist die Habitatqualität insgesamt als „hervor-
ragend“ (A) einzustufen. 
 
Beeinträchtigungen: insgesamt „mittel“ (B) 
Durch die Nutzungsaufgabe im Steinbruch Schneidersköpfle sind die Wasserlebensräume der Gelb-
bauchunke von der Sukzession durch Pflanzen bedroht. Eine zunehmende Beschattung der Gewäs-
ser sowie ein erhöhter Verbrauch des Niederschlagswassers durch die sich ansiedelnden Pflanzen 
sind die Folgen. Hieraus ergibt sich eine mittlere Beeinträchtigung (B) der Wasserlebensräume.  
Die Landlebensräume unterliegen dagegen keinen bis geringen Beeinträchtigungen (A). Im Jahr 
2013 wurde der untere Bereich des Steinbruches mit schwerem Gerät (Bagger) umgestaltet. Seither 
wurde dieser nicht befahren. Daher steht das Nutzungsregime im Sekundärhabitat im Einklang mit 
der Population.  
Der Grad der Isolation der Population wird als mittel (B) eingeschätzt. In südliche Richtung wirkt die 
Landstraße 83 als Ausbreitungsbarriere. In östliche Richtung stellt die B 462 eine Barriere dar. An 
diesen ist mit Verkehrsopfern unter migrierenden Individuen zu rechnen. Beeinträchtigende Siedlun-
gen oder landwirtschaftlich genutzte Flächen fehlen dagegen. 
Aufgrund mittlerer Beeinträchtigungen der Wasserlebensräume, keinen bis geringen Beeinträchti-
gungen der Landlebensräume sowie einem mittleren Grad der Isolation der Population, sind die Be-
einträchtigungen insgesamt als „mittel“ (B) einzustufen. 
 
Lokale Population südlich Schwarzenbachtalsperre und L 83 
Der Gesamterhaltungszustand der lokalen Population wird anhand des Zustands der Population, der 
Habitatqualität und der Beeinträchtigungen nach dem a-b-c Schema (siehe Kap. 2.5.3.2 der saP) 
bewertet. Insgesamt ergibt sich für die lokale Population südlich der Schwarzenbachtalsperre und 
der L 83: 
 

 Gesamterhaltungszustand der lokalen Population: „gut“ (B) 
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Nachstehend sind die Bewertungen der drei Parameter näher erläutert. 

Zustand der lokalen Population: insgesamt „gut“ (B) 
Die Anzahl der ermittelten adulten Tiere südlich der Schwarzenbachtalsperre beträgt mehr als 10. 
Nach den Kriterien von FISCHER & PODLOUCKY (1997) handelt es sich demnach um eine kleine Popu-
lation. Der Nachweis von mehr als 20 Laichpaketen sowie mehr als 2 juvenilen Unken belegen die 
Reproduktion an diesem Standort. 
Daher ist der Zustand der lokalen Population insgesamt als „gut“ (B) einzustufen. 
 
Habitatqualität: insgesamt „gut“ (B) 
Sowohl die Wasserlebensräume als auch die Landlebensräume der Art befinden sich in einem guten 
Zustand (B). 
Aufgrund des giftigen Hautsekretes der adulten Tiere, unterliegen vor allem der Laich und die Quap-
pen der Gefahr von anderen Tieren gefressen zu werden. Typische Fressfeinde sind nach 
BARANDUN & REYER (1997) z.B. Rückenschwimmer, Wasserkäfer und Libellenlarven. Der Nachweis 
der Tiere und des Laiches gelang in einem Graben. Diese sind keine typischen temporären Gewäs-
ser, wie sie von der Pionierart Gelbbauchunke als Fortpflanzungsstätte genutzt werden. Gräben wei-
sen in der Regel starke Schwankungen des Wasserspiegels auf oder fallen im Jahresverlauf zeitwei-
se trocken. Ein Besatz mit Prädatoren der Entwicklungsstadien der Gelbbauchunke ist daher un-
wahrscheinlich. Die Lage des Grabens in einem geschlossenen Baumbestand führt zu einer Be-
schattung des Fortpflanzungsgewässers. Im Verlauf der natürlichen Sukzession wird die Beschat-
tung weiter zunehmen. Von einem Austrocknen des Grabens wären auch zu dieser Zeit im Graben 
befindliche Entwicklungsstadien der Gelbbauchunke betroffen. 
Die Landlebensräume der lokalen Population sind von Altersklassenwald geprägt. Unmittelbar west-
lich an den Wasserlebensraum schließt sich auch ein durchlichteter, rd. 4 ha großer Jungwuchs an, 
welcher vorwiegend aus Nadelhölzern besteht. Durch die Durchlichtung verfügt dieser Bestand aber 
auch über eine ausgeprägte Schicht krautiger Vegetation. Solche Vegetationsstrukturen gehören zu 
den bevorzugten Landlebensräumen der Gelbbauchunke (vgl. CABELA & GRILLITSCH 2001). Weiterhin 
finden die Tiere nördlich des Fortpflanzungsgewässers ein rd. 3,8 ha großes, zusammenhängendes 
Laubwaldgebiet vor.      
Die Vernetzung der lokalen Population zu weiteren Vorkommen der Art ist mittel – schlecht (C). So 
können die Tiere der lokalen Population zwar entlang von Schwarzenbach und Ufer der Schwarzen-
bachtalsperre z.B. die lokale Population im Steinbruch Schneidersköpfle erreichen. Mit einer zu 
überbrückenden Entfernung von rd. 5,3 km, ist nach BFN & BLAK (2015) aber nur eine mittlere – 
schlechte Vernetzung gegeben (> 2.000 m). Um den Steinbruch zu erreichen, müssten die Gelb-
bauchunken weiterhin die L 83 überqueren. Diese stellt eine Barriere dar. Die Landlebensräume der 
Gelbbauchunke liegen bevorzugt in Laub-, bzw. Mischwäldern (vgl. CABELA & GRILLITSCH 2001). Rei-
ne Nadelbestände werden gemieden. Auf Karte 4.1.6.5 der UVS ist die Verteilung von laubbaumdo-
minierten Waldbereichen im Untersuchungsgebiet dargestellt. Aus der Karte wird deutlich, dass sich 
die Landlebensräume der lokalen Population südlich der Schwarzenbachtalsperre und L 83 nördlich 
und östlich des Fortpflanzungsgewässers befinden. In westlicher Richtung dominieren dagegen Na-
delbaumbestände. Dieser Umstand begünstigt eine Ausbreitung der lokalen Populationen südlich der 
Schwarzenbachtalsperre und der L 83 in Richtung des Steinbruches Schneidersköpfle und damit zur 
lokalen Population im Steinbruch Schneidersköpfle. 
 
Beeinträchtigungen: insgesamt „mittel“ (B) 
Die bereits oben genannte natürliche Sukzession wird für eine fortschreitende Beschattung des für 
die Fortpflanzung genutzten Grabens führen. Daneben liegen derzeit keine konkreten Beeinträchti-
gungen vor. Eine Durchforstung des Bestandes und eine damit einhergehende Freistellung und Be-
sonnung des Grabens im Rahmen der forstlichen Entwicklung, ist jedoch nicht auszuschließen. Tö-
tungen von Unken oder die Zerstörung von Laich durch Instandhaltungsarbeiten an dem Graben sind 
ebenfalls jederzeit denkbar. Auch Tötungen von Individuen durch das Befahren der Landlebensräu-
me mit forstwirtschaftlichem Gerät kann nicht ausgeschlossen werden.        

 
3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

Vgl. saP Kap. 3.2.6 Karte 78 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte er-
folgen. 
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4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich 

beschädigt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen 
unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 

Es ist nicht erkennbar, dass der Bestand durch Nahrungsstätten begrenzt wird; insofern 
gibt es keine essentiellen Nahrungs- und sonstigen Teilhabitate. 

 
c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 

Optische Reize durch Bewegungsunruhe oder Licht, sowie Erschütterungen sind für Am-
phibien nicht relevant. Auch von Beeinträchtigungen durch bauzeitliche Schallimmissio-
nen wird nicht ausgegangen, da Gelbbauchunken auch entlang von rauschenden Flüs-
sen (z.B. entlang der Murg) sowie in aktiven Steinbrüchen (ähnliche Schallimmissionen 
wie auf der geplanten Auffüllung) vorkommen.  
 

d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Das Vorhaben ist nach § 15 BNatSchG zulässig, weil vermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft unterbleiben und die nicht vermeidbaren Eingriffe vollständig kompensiert 
werden  

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  

 
 
g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 

  CEF-Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: LBP kap. 6.2; saP Kap. 4 
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 
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Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 
 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 

 
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: 
 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 
 

4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Optische Reize durch Bewegungsunruhe oder Licht, sowie Erschütterungen sind für 
Amphibien nicht relevant.  

Von Beeinträchtigungen durch bauzeitliche Schallimmissionen wird nicht ausgegangen, 
da Gelbbauchunken auch entlang von rauschenden Flüssen (z.B. entlang der Murg) so-
wie in aktiven Steinbrüchen vorkommen. 
. 

b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
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6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)             
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 




